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Anlagen zu den Sitzuugsprotokollen. Nr. 1> 3*

Worlagen
für den 54. RheinischenProvinziallandtag.

Anlage 1/
(Drucksachen. Nr. 25.)

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach
tom-
mis-
sion.

^. Vorlagen der Königlichen Ktaatsregierung.



Anlagen zn den Sitzuugsprotokollen. Nr. 1,*

Nr. Drucksachen,
Nr, Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach'
kom-
mis-
fion.

L. Vorlagen des Urovinzialausschusses.

Abteilung I de» Ientralverwaltung.
Bericht des Provinzialausschussesüber die Ergebnisse der

Provinzialverwaltungfür das Rechnungsjahr 1912.

Zu 1,
Seite 1 bis 26

des Heftes
Haushaltspläne,

Zu 1.
Seite 27 bis 48

des Heftes
Haushaltspläne

Zu 1,
Seite 49 bis 68

des Heftes
Haushaltspläne

Zu 1,
Seite 69 bis 78

des Heftes
Haushaltspläne

Zu 1,
Seite 79 bis 88j

des Heftes
Haushaltspläne,

Vorbcricht zu dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzialver¬
waltung der'Rheinprovinz sowie zu den zn demselben ge¬
hörenden Haushaltsplänen der einzelnenVerwaltungszweigc
und Anstalten für das Rechnungsjahr^vom 1, April 1914
bis 31, März 1915.

Haupt-Haushaltsplan der Proviuzialvciwaltuug für das Rech¬
nungsjahr vom 1. April 1914 bis 31, März 1915.

Haushaltsplan für den Provinzmllandtag, den Provinzialaus-
schuß und die Zentralverwaltungsbehördefür das Rechnungs¬
jahr vom 1. April 1914 bis 31, März 1915,

Hllushaltsplau
u.) zur Zahlung von Ruhegehältern:e. an Provinzialbeamtc

und von Witwen-uud Waiseugeldern sowie Unterstützungen
au deren Hinterbliebene,

d) zur Zahlung von Iuvalidengeldern (Untcrstütznngen) und
Witwen-uud Waisengeldern an nicht rnhegehaltsberechtigtc
Angestellte und Arbeiter bezw. deren Hinterbliebene,

o) über die Dr. Klein-Stiftung
für das Rechnungsjahrvom 1. April 1914 bis 31. März 1915.

Haushaltsplan über die Besolduugeuund anderen persönlichen
Ausgaben für die bei der LandesversicherungsanstaltRhein-
Provinz beschäftigtenProvinzialbeamten für das Kalender¬
jahr vom 1. Januar 1914 bis 31. Dezember 1914.

Haushaltsplan über die Verwaltungskostendes Geuossenschafts-
vorstandes der Rheinischen landwirtschaftlichenNerufsgcnosscu^
schllft für das Kalenderjahrvom 1. Januar 1914 bis 31. De¬
zember 1914.

Königlicher
Kammerherr und

Landmt Freiherr
von Dalwigk.

Landeshauptmann.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

1.

Derselbe.

Königlicher
Kammerherruud

Lllndrat Freiherr
von Dalwigt.



Anlagen zn den Sitznngsprotnkollen. Nr. 1. 5.

Nr, Drucksachen,
Nr, Gegenstand.

Berichterstatter
des

Prooinzial-
ausschusses.

Fllch-
kom-
Mis¬
sion.

10

11

12

13

14

15

16

1?

Zu 1,
Heiles!, bis 106

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu 1,
Seite 10? dis 116
^ des Heftes
Haushaltspläne.

4 und 4 a

Haushaltsplan über die Verwaltnngskustcn der Provinzial-
Fenerversicherungsanstalt der Nhcinprovinz für das Kalender¬
jahr vom 1. Januar 1914 bis 31, Dezember 1914,

Haushaltsplan über die Verwaltungslosten der Lnndesbank der
Nhcinprovinz für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1914
bis 31, Dezember 1914,

Bericht des Pruvinzialausjchufscs, betreffend den Vermögens
stand des Rheinischen Proviuzialvcrbandes,

Bericht des Provinzialausschusfes zu den Beschlüssen des 53.
Piovinziatlaudiags, betreffend Aenderung der Bestimmungen
der Geschäftsordnung für den Proviuziallandtag hinsichtlich
der Bildung von Kommissionen.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusfes, betreffend Er¬
satzwahlen für den Pruvinzialnnsschuß, uud Nachtrag.

Bericht uud Antrag des Provinzialausschusfes, betreffend die
Neuwahl von bürgerlichen Mitgliedern und Stellvertretern
für mehrere Oucr-Ersatzkommissiunen.

Bericht und Autrag des Provinzialausfchnsfes, betreffend Wahl
der Kommission zur Mitwirkuug bei der llntervcrteiluug der
nach § 16 des Gesetzes über die K'riegslcistungeu vom
13. Juni 1893 etwa auszuschreibcuden Lmidlicferungcu auf
die Kreise.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusscs, betreffend den Königlicher
Ablauf der Dienstzeit des Landeshauptmanns, Königlichen Kammcrherr und
Regierungs-Präsidentcn a. D., Wirklichen Geheimen Ober- Lnndiat Graf
Negierungsratö vr, vou Ncnucrs. Beisfel von

Gymnich,

Bericht und Antrag des Provinzialausschusscs, betreffend den Landeshauptmann,
Ablauf der Dienstzeit der Landesräte, Geheimen Regierungs¬
räte Kehl und Schmidt,

Königlicher Land-
rat, Geheimer Re-
gicruugsrat Eich,

Bergrat Kreufer.

Landeshauptmann.

Derselbe.

Rentner und
Stadtverorduetcr

Molenaar,

Obcrstleutuanta,D,
Schmidt von

Schwind.

Derselbe.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusfes, betreffend gut¬
achtlicheAeußerung über die Vereinigung der Stadtgcmcindcn
Cöln uud Mülhcim a, Rhein fowie der LandgemeindeMerheün,

Geheimer Kom-
merzienrnt Hncck,

Ge¬
schäft«.

orb>

!om°
mi!stu,i.

I.

I.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.*

Nr.
Drucksachen.

Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

Fach-
tom-

sion.

1«

19

10

11

20

21

22

23

24

25

12

Zu 1.
Seite748bis748

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu 1.
Seite 749 bis 762

des Heftes
Haushaltspläne.

14

Zu 1,
Seite?63bis768

des Heftes
Haushaltspläne.

15

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Beteiligung des Provinzialvcrbandes an dem Ausbau von
Wasserkräften im oberen Quellgcbict der Weser.

Bericht des Provinzialausschusses, betreffend
1. den Antrag des Vereins zur Veranstaltung der „deutschen

Werkbundausstcllung Cöln 1914" c. V. auf Bewilligung
eines Zuschusses,

2a. den gleichen Antrag der „Großen Ausstellung Düssel¬
dorf 1915 Aus hundert Jahren Kultur uud Kunst",

2d. den Antrag der Landwirtschaftsiammer der Rhein¬
provinz auf Bewilligung eines Zuschusses zu den ihr
aus der Beteiligung an der unter 2 a genannten Ails-
stcllnng entstehenden Kosten.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Errichtung einer Provinzial-Lebeusverficherungsanstalt.

Haushaltsplan für die Verwaltung der Angelegenheiten, welche
die Förderung von Kunst und Wissenschaft betreffen, für
das Rechnungsjahr vom 1. April 1914 bis 31. März 1915.

Haushaltsplan für die Verwaltung der Provinzialmuseen zu
Bonn und Trier für das Rechnungsjahr vom 1, April 1914
bis 31. März 1915.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Bewilligungen aus dem Dispositionsfonds des Provinzial-
landtages (Ständefonds).

Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1914 bis 31. März 1915.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Aende¬
rung der Satzungen der Ruhcgchaltskasse der Landbülger-
meistereicn und Landgemeinden der Rheinprovinz und der
Ruhegehllltskasse der Krciskommunalverbände und Stadt-
gemeindcn der Rheinprovinz.

Geheimer Kom-
mcrzienrat Hu eck.

Königlicher Land-
rat Pastor.

Geheimer Kom-
merzienrat Hueck.

Bcrgrat Kreuscr.

Derselbe.

Derselbe.

Königlicher Lcmd-
rat Pastor.

Königlicher Land-
rat, Geheimer Re-
gierungsrat Eich.

I.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 1.* 7*

Nr.

26

27

28

29

30

31

32

33

Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

1«

Zu 1,
««tc!l?l,is196
. des Heftes
Haushaltspläne

1?

Zu 1,
Seite! 9? bis 228
. des Heftes
Haushaltspläne.

Zu 1,
Setter bis 254
. des Heftes
Haushaltspläne.

^ , Z" 1,
^'te255lns836
> des Heftes
Vaushaitspläne

13

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie
Petition des Verbandes der Kommünalbeamtender Rhein¬
provinz (E. V.) vom 25. Oktober 1913 um Erweiterung
der Satzungen der Ruhcgchaltskasseuzwecks Anrechnungder
im Privlltdieuste verbrachte» Jahre bei der Peusionsfest-
sctzung.

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 1 bis 21 aufgeführten
Rechnungen.

Haushaltspläneder Provinzial-Taubstuntmcnanstaltenzu Aachen,
Brühl, Cöln, Elberfcld,Efsen, Euskirchen, Kempen, Ncuwicd
und Trier, sowie über die Verwendungder WilhelniAngusta-
Stiftung, des Uutcrstützungsfoudsder früheren Vereins-
Taubstummenanstaltzu Cöln und des Untcistützungsfonds
für entlassene Taubstumme für das Rechnungsjahr vom
1. April 1914 bis 31. März 1915.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie
Erweiterung der Provinzial-Taubstummenansialtzu Trier.

Haushaltspläne der Provinzial-Blindenanstalten zu Düren
(Elisabeth-Stiftung) und Neuwied(Auguste Viktoria-Haus),
sowie über den Uutcrstützungsfondsfür Blinde für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1914 bis 31. März 1915.

Haushaltsplau über das Hebammcnwcscneinschließlich der
Hebammcnlehranstalteuzu Cöln und Elbcrfeld für das
Rechnungsjahrvom 1. April 1914 bis 31 März 1915.

Haushaltsplan über die Kosten der FürsorgeerziehungMinder¬
jähriger gemäß Gesetzesvom 2. Inli 1900 sowie Vor¬
anschläge für die FürsorgeerziehungsanstaltenFichtenhain,
Nhcindllhlen und Solingen für das Rechnungsjahr vom
1. April 1914 bis 31. März 1915.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Erweiterung der Provinzial-Fürsorgeerzichungsanstaltzu

Solingeu für schulentlassenemännliche Iüglingc evangelischen
Bekenntnisses um ein Züglings-Doppclhaus

und
Errichtung einer weiterenProvinzial-Fürsorgeerziehnugsanstalt

für schulentlassene männliche Zöglinge katholischen Bekennt¬
nisses verbundenmit einer Zwischenanstalt.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

Königlicher Laud-
rat Geheimer Re¬
giern» gsrat Eich.

Gutsbesitzer
Dcstree.

Derselbe.

Königlicher Land-
rat, Geheimer
Rcgicrungsrai

Heising.
Gutsbesitzer
Deströe.

KöniglicherLand-
rat, Geheimer Re¬
gierungsrat Eich

Derselbe.

Fllch-
lom-
mif-
fion.

II.

II.

II.

II.

II.

II.



8* Anlagen zu den Sitzungsprotokullen. Nr. 1.

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
llUsschusseB.

F°ch°
kom-
mis«
sion.

34 — Entlastung der in der Anlage unter Nr. 22 bis 35 auf¬
geführtenRechnungen.

— II.

35

3«

37

38

39

40

Zu 1,
Seite 339 bis 512

des^Heftes
Haushaltspläne.

18

Zu 1,
Seite 548 bis 546

des Heftes
Haushaltspläne

Zu i,
Seite 62» bis 628

des Heftes
Haushaltspläne

Zu i,
Seitc5l3bis52ll

des Heftes
Haushaltspläne.

19

41

42

Zu 1.
Seite52lbis542

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu i.
Seite 547 bis 604

des Heftes
Haushaltspläne.

Abteilung II de< Ientralverwattung.

Haushaltspläne der Provinzial-Heil- und Pflegmnstalten zu
Andernach, Bcdburg-Hcm, Bonn, Düren, Galkhausen, Grafen¬
berg, Iohannistal und Merzig für das Rechnungsjahrvom
1. April 1914 bis 31. März 1915.

Bericht und Antrag des Provinzialansschusses,betreffend Ver¬
besserung der Lage des Pflege- und Dienstpersonalsan den
rheinischen Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten.

Haushaltsplan für die erweiterteArmenpflegeauf Grund des
Gesetzes vom 11. Juli 1891 für das Rechnungsjahr vom
1. April 1914 bis 31. März 1915.

Haushaltsplan über die Kosten der Leitung uud Beaufsichtiguug
der baulichen Nntcrhaltungsarbciteu, sowie über den Fonds
zur Erneuerung maschinellerAnlagen in den Provinzial-
anftalten für das Rechnungsjahr vom 1. April 1914 bis
31. März 1915.

Haushaltsplan für die Verwaltung des Landarmcnweseusfür
das Rechnungsjahrvom 1. April 1914 bis 31. März 1915.

Bericht des Provinzialausschussesüber die im Jahre 1913
erfolgten Bewilligungenvon Beihilfenfür Armcnzwcckegemäß
8 5 Absatz 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902, betreffend
die Ucberwcisung weiterer Dotationsrcnten an die Provinzial-
vcrbände,

Haushaltspläne der Polizeistrafgelderfondsund des Ehrenbreit-
steiuer allgemeinen Armenfondsfür das Rechnungsjahrvom
1. April 1914 bis 31. März 1915.

Haushaltsplau der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweilcr
für das Rechnungsjahr vom 1, April 1914 bis 31. März 1915.

Königlicher
Kammerherr und

Landrat Freiherr
von Dalwigk.

Derselbe.

Seine Durchlaucht
Fürst zu Wied.

Kommcrzienrat
Lacis.

Gutsbesitzer
Destr6e.

II.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

II

II.

II.

II.

II.

II

II.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollcn. Nr. I.*

Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach-
lom-
mif-
sion.

43

44

45

Zu 1,
Leite 615 bis 622

des Heftes
Haushaltspläne,

Zu i,
Leite 629 bis 682

des Heftes
Haushaltspläne

Haushaltsplan des Landarmcuhauses zu Trier für das Rechnungs¬
jahr vom 1, April 1914 bis 31. März 1915.

Haushaltsplan über die Unterstützung milder Stiftungen und
Wohltätigkeitsaustaltcu, sowie über die Kosten der Unter¬
bringung uud des Unterhaltes von Epileptikern, Idioten,
Blinden, Trinkern uud Krüppel» aus der Rheinprovinz,
welche bezw. deren Angehörige keinen Anspruch auf öffentliche
Armenpflege haben, für das Rechnungsjahr vom 1. April
1914 bis 31. März 1915.

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 36 bis 56 aufgeführteu
Rechnungen.

Königlicher Land¬
rat, Geheimer Rc-

gierungsrat
Heising.

Kommerzieiirat
Erbslüh.

II.

II.

l!.

46

4?

48

49

Zu 1,
Seite 638 bis 688

des Heftes
Haushaltspläne.

20

21

22

Abteilung III der Ientvalverwaltung.

Haushaltspla» der Provinzialstraßen-Verwaltung nebst
Anlage ^,, Voranschlag iiber die Verwendung des Fonds

für den Neubau von Provinzialstraßen,
Anlage L, Voranschlag über die Verwendung des Eisen-

bahnfonds,
Anlage <ü, Voranschlag über die Verwendung des Fonds

zur Unterstützung des Gemeinde- und Kreiswcgebaucs,
Anlage v, Voranschlag über die Einnahmen und Ausgaben

beim Betriebe der dem Proviuzialverbandc gehörigen
Steinbrüche,

für das Rechnungsjahr vom 1. April 1914 bis 31. März 1915.

Bericht des Proviuzialausschusscs, betreffend die Uebersicht über
den Eisenbahnfonds und die Förderung von Bahuuuter-
nehmungen.

Bericht und Antrag des Provinzialausschnffes, betreffend die
Bewilligung von Darlehen aus dem Kleinbahnfonds an Kreise
und Gemeinden zur Aufbringung der Grunderwerbskosten
für staatliche Nebenbahnen.

Bericht des Provinzialansschusses, betreffend die im Jahre 1913
erfolgten Bewilligungen von Beihilfen zum Gemeinde- und
Kreiswegebau aus Fonds ^ und ü, dem Fonds von
100 000 Mark sowie aus den weiteren Dotationsrcntcn.

Königlicher Land¬
rat, Geheimer Re¬
giern» gsrat Eich.

III.

Derselbe.

Derselbe.

Kommerzienrat
Laeis,

III.

IN.

III.



10* Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.*

Nr. Drucksachen,
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach-
lom-
mis-
sion.

50 — Entlastung der in der Anlage unter Nr. 5? bis 63 aufgeführten
Rechnungen.

— III.

51

52

53

54

55

Zu 1,
Seite 889 bis 736

des Heftes
Haushaltspläne.

23

24

Zu 1,
Seite 737 bis 742

des Heftes
Haushaltspläne

Abteilung IV dev Ientvalverwaltnng.

Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaftliche!!
Angelegenheiten nebst

Anlage ^, Voranschlag für die Provinzial-Wein- nnd
Obstbauschule zu Trier,

Anlage L, Voranschlag für die Provinzial-Wein- und
Obstbcmschulczu Kreuzuach,

Anlage 6, Voranschlag für die Provinzial-Wein- uud
Obstblluschule zu Ahlweiler

für das Rechnungsjahr vom 1. April 1914 bis 31. März 1915.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusscs, betreffend Be¬
willigung einer Beihilfe zn den Kosten der Regulierung
der Sieg zwischen Lauthcmseu uud Allner.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusscs, betreffend Er¬
richtung einer Obstvcrwertungsstation und eines Vortrags-
flllllcs bei der Provinzial-Wein- und Obstbauschule iu
Ahrweilcr.

Haushaltsplan über die Verwaltung der Fonds zur Gewährung
von Vichentschädiguugcufür das Rechnungsjahr vom 1, April
1914 bis 31. März 1915.

Entlastung der in der Anlage nnter Nr. 64 bis 72 auf¬
geführten Rechnungen.

Seine Durchlaucht
Fürst zu Wicd.

Königlicher
Kammerherr und

Laudrat Freiherr
von Dalwigk.

Königlicher Land¬
rat, Geheimer
Rcgierungsillt

Hcising.

Gutsbesitzer
Destree.



Aulagen zu den Sitzuugsprotokollen. Nr. 1." 11'

Verzeichnis
der an den 54. Provinziallandtag zur Entlastung übernnesenenRechnungen.

Lfde,
Nr, Bezeichnung der Rechnungen. Bemerkungen.

10

11

Abteilung I.

I. Fachkommission.

Entlastung der Rechnungüber den Hanpt-Hanshaltsplcm für 1912.

Entlastung der Rechnungüber den Ausgleichsfondsfür 1912.

Entlastung der Rechnungüber den Baufonds für 1912.

Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan des Provinzialland-
tags, des Provinzialausschnssesund der Zentralvcrwaltungsbchördc
für 1912.

Entlastung der Rechnungüber das Konto: „Umbau des Ständchauses"
für 1912.

Entlastung der IV. Stückrechnungüber den Neubau des Landeshauses
am Bergerufer zu Düsseldorf.

Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan zur Zahlung von
Pensionen :c. an Provinzialbeamtc und von Witwen- und Waijcn-
gcldern sowie Unterstützungen an deren Hinterbliebenefür 1912.

Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des Provinzial-
landtllgs (Stllndefonds) für 19l2.

Entlastmig der Rechnung über den Dispositionsfonds des Provinzial-
ausschusses für 1912.

Entlastung der Rechnungüber den Dispositionsfondsdes Landeshaupt¬
manns für 1912.

Entlastung der Rechnung über die Verwendung der Ueberfchüsse der
Provinzial-Feuerversichcrungsllnstaltfür 1912.



12" Anlagen zu den Sitzuugsprotokollcn. Nr. 1/

Lfde,
Nr, Bezeichnung der Rechnungen. Bemerkungen.

12 Entlastungder Rechnung der Pruvinzial-Feucrverfichcrungsanstaltfür 1912.

13 Entlastung der Rechnungder Landesbankfür 1912.

14 Entlastung der Rechnung über den Rheinischen Meliorationsfonds
für 1912.

15 Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan für die Verwaltung
der Angelegenheiten,welche die Förderung von Kunst und Wissen¬
schaft betreffen,für 1912.

16 Entlastung der Rechnung über den Fonds für die Herausgabe der
Denkmälcrstlltistitfür 1912.

1? Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der Provinzialmuseen
zu Bonn und Trier für 1912.

18 Entlastung der Rechnungüber den Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke
für 1912.

19 Entlastung der Rechnung über dieRuhegehaltskassc der Laudbürgcrmeistereieu
uud Landgemeinden der Rheinprovinzfür 1912.

20 Entlastung der Rechnungüber das Konto: „Beseitigungder Hochwasser¬
schaden im Ahrgebict" für 1912.

21 Entlastungder Rechnung über das Konto: „Jubiläumsfeierim Jahre 1915"
für 1912.

II. Fachkommission.
22 Eutlllstuug der Rechnung über die Provinzial-Taubstummenanstalteu

für 1912.

23 Eutlllstuug der III. Stückrechnnngüber den Neubau einer Prooinzial-
Taubstummeucmstaltzu Euskirchen.

24 Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Blindcn-
untcrrichtsanstaltzu Dürcn für 1912.

25 Entlastung der Ncchunng über den Haushaltsplan der Prooinzial-Blinden-
untcrrichtsanstllltzu Ncuwied für 1912.

2« Entlastung der Rechnung über den Untcrstützuugsfonds für Blinde für 1912.

27 Entlastung der Rechnungüber das Hebammenwesen für 1912.

28 Entlastnng der Rechnung der Prouinzial-Hebammenlehranstaltzu Cölu
für 1912.



Anlagen zu den Sitzungsprotukollen. Nr. 1." 13"

Lfde.
Nr. Bezeichnung der Rechnungen.

29 ! Entlastung der Rechnungder Provinzial-Helmmmenlehranstaltzu Elber-
fcld für 1912.

30 ! Entlastung der Rechnungüber die Kosten der Fürsorgeerziehung Minder¬
jähriger für 1911,

31 ! Entlastung der Rechnung der Provinzial-Fürsorgeerziehungsaustalt
Fichtenhain für 1912.

32 ! Entlastuug der Rechnung der Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstaltzu
Rheindahlen für 1912.

33 ! Entlastung der Rechnung der Provinzial-Fürsorgeerziehungsaustaltzu
Solingen für 1912.

34 ! Entlastung der VI. Stückrcchnuug über den Bau der Provinzial-Fürsorge-
erziehuugsanstllltzu Solingen.

35 ! Entlastungder Rechnung über das Konto: „Lcmderwcrb für die Proviuzial-
Fürsorgeerzichnugsanstaltenzu Rheindahleu und Solingen für 1912.

Bemerkungen.

36

3?

38

39

40

41

42

Abteilung II.

II. Fachkommission.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu
Andernachfür 1911.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu
Bedburg-Hau für 1911.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu
Bonn für 1911.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu
Dürcn für 1911.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu
Galkhausenfür 1911.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu
Grafenberg für 1911.

Entlastungder Rechnung der Provinzial-Heil-und PflegeanstaltIohnnnis-
tal bei Süchteln für 1911.
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Lfde.
Nr, Bezeichnung der Rechnungen, Bemerkungen,

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu
Merzig für 1911.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung des Landarmenwesens
für 1912,

Entlastuug der Rechnung über die Polizeistrafgeldcrfondsuud den Ehren-
breitsteiuerallgemeinenArmenfonds für 1912,

Entlastung der Rechnungüber die erweiterteArmenpflegefür 1912.

Entlastung der Rechnung der Prouinzial-Pflcgeanstalt zu Cüln-Liuden-
thlll für 1912.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler
für 1911,

Entlastung der Rechnungdes Laudarmeuhaujeszu Trier für 1911.

Entlastung der Rechnung über die Kosten der Leitung und Bcanfsichtigung
der baulichen Unterhaltungsarbeiten sowie über den Fonds zur Er¬
neuerung maschineller Anlagen in den Provinzialanstalten für 1912.

Entlastung der Rechnungiiber den Haushaltsplan für die Unterstützung
milder Stiftungen und Wohltatigkeitsanstalten:c. für 1912.

Entlastung der Rechnungüber das Konto: „Ankauf von Oedländereien
in der Eifel" für 1912.

Entlastung der Rechnungüber den allgemeinenBaufonds für 1912.

Entlastung der VI. Stückrcchnungüber den Neubau der Provinzial-
Heil- und Pflcgcanstalt Bedburg-Hau bei Eleve.

Entlastung der Rechnungüber den Wohnungsfürsorgefordsfür 1912.

Entlastuug der II. Stückrechnung über den Neubau eines Zellengebäudes
in Brauweiler.

Abteilung III.

m. Fachkommission.
Entlastung der Rechnung über die Verwaltung und Unterhaltung der

Provinzialstraßcnfür 1912.

Entlastung der Rechnung über den Fonds für den Neubau von Provinzial-
straßen für 1912.
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Lfde.
Nr. Bezeichnung der Rechnungen. Bemerkungen.

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Entlastung der Rechnungüber den Reservefondsder Provinzialstrahen-
Verwaltung für 1912.

Entlastung der Rechnung über den Sammelfonds der Provinzialstraßen-
Verwaltung für 1912.

Entlastung der Rechnungüber den Eisenbahnfondsfür 1912.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützung des Gemeinde-
und Kreiswegebauesfür 1912.

Entlastung der Rechnungüber die Einnahmen und Ausgaben bei dem
Betriebe der dem Proviuzialverbanucgehörigen Steinbrüchefür 1912.

Abteilung IV.

IV. Fachkommission.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der landwirtschaftlichen
Angelegenheitender Provinzialverwaltung für 1912.

Entlastung der Rechnung über die Provinzial-Wein- nnd Obstbauschnle
zu Ahrweiler für 1912.

Entlastung der Rechnung über die Provinzial-Wein- und Obstbauschnle
zu Krcuzuach für 1912.

Entlastung der Rechnung über die Provinzial-Wein- und Obstbauschnle
zu Trier für 1912.

Entlastung der Rechnung über die landwirtschaftliche Wiuterschulezu
Kreuznachfür 1912.

Entlastung der Rechnung über den Viehentschädigungsfonds für 1912.

Entlastung der Rechnung über die Hcngsttorgebührenfür 1912.

Entlastung der Rechnung über die Hengstkürgcbühren für 1913.

Entlastung der Rechnung der RheinischenlandwirtschaftlichenBerufs-
genossenschaftfür 1912.
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Anlage 2.*
(Drucksachen. Nr. 26,)

Verzeichnis
der an den 54. Rheinischen Provinziallandtag gerichteten Petitionen.

Lfd,
Nr, Antragsteller Bemerkungen

kom-
Mis¬
sion

Die Beamten der Pro-
vinzilllverwaltung
aus der Assistenten-
und Sekretarklasse

Die Kanzlisten der Pro-
vinzialverwaltung

Die Registratoren der
Zentralverwaltung

Die aus dem Militär-
auwarterstllude her¬
vorgegangenen Re¬
gistraturen der Pro-
vinzialverwaltnng

Die Provinzialstraßen-
meister

beantragen eine andere Festsetzung der
Gehälter,

beantragen
1. Anrechnung der Militärdienstzeit

auf das Besolduugsdienstalter,
2. Erhöhung des Endgehalts.

beantragen eine
Gehälter.

Aufbesserung ihrer

beantragen
1. Anrechnung der Militärdienstzeit

auf das Besoldungsdienstalter,
2. Abkürzung der Vorbereitungszeit.

beantragen eine andere Regelung ihres
Gehaltes.

Der Provinzilllausschuß hat in
der Sitzung vom 9. Januar
1914 beschlossen, die Petition
dem Provinzillllaudtage zur
Erwägung vorzulegen.

Der Provinzilllausschuß hat in
der Sitzung vom 9. Januar
1914 beschlösse«, die Petition
dem Provinziallandtage mit
ablehnendem Votum vorzulegen.

Der Provinzialausschuß hat in
der Sitzung vom 31. Januar
1914 beschlossen, die Petition
dem Provinziallandtage mit
ablehnendem Votum vorzulegen.

Der Provinzilllausschuß hat in
der Sitzung vom 9. Januar
1914 beschlossen, die Petition
dem Provinziallandtage mit
ablehnendem Votum vorzulegen.

Der Provinzilllausschuß hat in
der Sitzung vom 9. Januar
1914 beschlossen, die Petition
dem Provinziallandtage mit
ablehnendem Votum vorzulegen.

I.
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Die aus dem Militiir-
anwärterstandeher¬
vorgegangenen Pro-
vinzilllstraßenmeister

Bürgermeister a. D,
Fricke in Düsseldorf-
Oberkassel u. andere

Bureaugehilfenan den
Provinzial-Heil-
und Pflegeanstalten

Deutscher Verband der
Krankenpflegerund
Pflegerinnen in Ber¬
lin

beantragen Anrechnung eines Teils
ihrer Militärdienstzeit auf das Be¬
soldungsdienstalter.

beantragen, der Bestimmung wegen
Zulassung der pensionsfähigenAn¬
rechnung der Nebeneinnahmender
Bürgermeister aus ihrer Tätigkeit
als Geschäftsführerder Provinzial-
Feuerversicherungsanstaltund als
AmtsllNwaU seitens der Ruhegehalts¬
kassen, im Falle diese genehmigt
weiden sollte, rückwirkende Kraft
auch für die bereits pensionierten
Bürgermeister zu geben.

bitten um
1. Verleihung der Beamteneigen-

sch°ft,
2. Gehaltserhöhung und
3. Aenderungder Amtsbezeichnung.

beantragt die Verbesserungder Lage
der Pfleger und Pflegerinnen nn
den rheinischenProvinzial-Heil- und
Pflegeanstalten.

Der Provinzilllausschußhat in der
Sitzung vom 9, Januar 1914
beschlossen, die Petition dem
Provinziallandtage mit ab¬
lehnendem Votum vorzulegen.

Der Provinzilllausschuß hat in
der Sitzung vom 31. Januar
1914 beschlossen, die Petition
dem Provinziallandtage mit
ablehnendem Votum vorzulegen.

hat in
Januar

Der Provinzilllausschuß
der Sitzung vom 9.
1914 beschlossen, die Petition
dem Provinziallandtage
zu 1: mit ablehnendem Votum,
zu 2: mit dem Vorschlage,sie
durch Annahme der in den
Haushaltsplänen vorgeschlage¬
nen Erhöhung des Mietszu¬
schusses von 300 Mark auf 400
Mark für erledigt zu erklären,
zu 3: mit dem Vorschlage vor¬
zulegen, dem Provinzilllausschuß
zu überlassen, im nächsten Haus¬
haltsplan entsprechendeVor¬
schläge zu machen.

Der Provinzilllausschußhat in der
Sitzung vom 9. Januar 1914
beschlossen, dem Provinzialland-
tag vorzuschlagen, die Petition
durch Annahme der Vorlage,

II.

II.
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Lfd.
Nr. Antragsteller Bemerkungen

Fach»
tom»
mis«
sion

10 Kreis Simmern

,l Kreis Waldbröl

12 Rheinischer Gemeinde-
förster-Verein

beantragt, ihm ein Darlehen aus dem
Kleinbahnfonds in Höhe von 150000
Mark zu 3«/° Zinsen und mit 1°/«
Tilgung zur Bestreitung der Grund-
erwerbskostenfür die staatlicheNeben¬
bahn von Simmern nach Gemündeu
zu bewilligen,

beantragt, ihm ein Darlehn von
120 000—150 000 Mark aus dem

Kleinbahnfonds zu 3°/n Zinsen zur
Aufbringung der Grunderwerbskosten
für die geplante staatliche Neben¬
bahn von Derschlag nach Eckenhagen
zu bewilligen.

bittet, der Provinziallandtag wolle
die Errichtung einer Alterszulage-
Kasse für die Gemeindeförster be¬
schließen.

betreffend Verbesserung der Lage
des Pflege- und Dienstpersonals
an den rheinischen Provinzial-
Heil-und Pflegeanstlllten (Druck¬
sachen. Nr. 18) für erledigt zu
erklären.

Der Provinzilllausschuß hat in
der Sitzung vom 9. Januar
1914 beschlossen, die Petition
dem Provinziallandtag mit
ablehnendem Votum vorzulegen.

Der Provinzilllausschuß hat in
der Sitzung vom 9. Januar
1914 beschlossen, die Petition
dem Provinziallandtag mit ab¬
lehnendem Votum vorzulegen.

Der Provinzilllausschuß hat in
der Sitzung vom 7. Februar
1914 beschlossen, die Petition
dem Provinziallandtllge mit dem
Vorschlage vorzulegen, zu be¬
schließen, daß die Angelegenheit
aus den den Antragstellern auf
ihre letzte Eingabe mitgeteilten
Gründen noch nicht als spruch¬
reif bezeichnet werden muß.

III.

III.
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Anlage 1.
(Drucksachen. Nr. 1.)

Borbericht
zu dem

Haupt-Haushaltsplander Provmzialverwaltung der Rhemprovwz
sowie

zu den zu ihm gehörenden Haushaltsplänender einzelnen Verwaltungszweige
und Anstalten

für das Uechnungsjahr vom 1. April 1914 bis 31. März 1915.

I.

Der Voranschlagzu dem Haupt-Haushaltsplan über die Einnahmen
und Ausgaben der Proviuzialverwaltung für das Rechnungsjahr 1914 schließt
mit einer Gesamtsummevon ................ 41098 481,72 Mk.
ab. Da der Haupt-Haushaltsplan für das Rechnungsjahr1913 in Einnahme
und Ausgabe mit einer Gesamtsummevon ........... 390 56651,5 2 „
balanzierte, so ergibt sich eine Vermehrung gegen das Jahr 1913 von . . 2 041830,20 Mk.
H'e eigenen Einnahmen der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten sind
nach der diesem Berichte beigegebenen Nachweisunggegen das Rechnungsjahr
1913 um ...................... 1067430,20 „
gestiegen, und es bleibt nach Abzug dieser Mehreinnahmenimmer noch ein
Mehrbetrag von ................... 974 400, - Mk.
für welchen Deckung zu beschaffen ist. ^ '

Dieser Mehrbetrag ergibt sich bei den Ausgaben dadurch, daß
hoher eingestellt werden mußten:

1- Bei Titel I Nr. 2 die Rente an die katholischen Armen in
Werden an Geld und Naturalien um .......... 100,— Mk.

Die Ausgabe richtet sich nach den Murtini-Durchschnitts-
Marktpreisen, und ist im Jahre 1912 nicht unwesentlich gestiegen.
Es mußten deshalb im Haupt-Haushaltsplan 100 Mk. mehr aus¬
geworfen werden.

Zu übertragen 100,— Mk.
i
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Ucbertrag 100 — Mk,
Bei Titel II Nr, 1 der Zuschußan den Haushaltsplan des Proviuzial-
landtngs, des Provinzialausschusses und der Zeutralverwal-
tungsbehörde um ................. 13 500,— „

Entsprechend den Ausgaben für den 53. Provinziallaudtag,
»uelche infolge der steigenden Kosten für Drucksachen und insbesondere
wegen der durch die Vermehrung der Zahl der Abgeurdneteuhervor-
gerufeueuMehrausgabe au Tagegeldern nnd Reisekosten sich gegen
früher erhöht haben, mnßte bei Titel I „Kosten des Provinzial-
landtags" ein Mehrbetrag von ....... 3000, - Mk.
gegen den bisherigen Etatsansatz vorgesehen werden,
während bei Titel II Nr. 2 „Tagegeldernnd Reise¬
kosten der Mitgliederdes Provinzialrats" und bei Titel II
Nr. 3 „Tagegelderund Reisekostender Kommissare bei
den Geschäften der Rentenbank in Münster" entsprechend
der Durchschnittsausgabeder letzten Jahre 150 -j- 100
Mk, weniger notwendigerscheinen --- ..... — 250,— „

' Bei Titel III „Besoldungen" ist ein Mehr¬
bedarf von ............. 4204,16 „
nachgewiesen. Die besoldungsplanmäßigenGehalts-
Verbesserungen beanspruche« eine Mehrausgabe
vou ........... 5625— Mk.

Dagegen ist iu der Besetzung
der etatsmäßigenStellen eine Miuder-
cmsgabe zu verzeichnen.Bei Titel III
Nr. 9 sind zwei Laudesobersetretäre
ansgeschieden. Ihre Gehälter von
2 X 5 250 Mk. -- 10 500 Mk. sind
fortgefallen. Bei Titel III Nr. 10
ist ein Landessekretär in den Ruhestand
getretenunddessenGehalt von 4500M,
nicht mehr im Etat enthalten, macht
zusammen einen Ausfall vou 15000 Mk.
An neuen Ausgaben finden sich in dem
vorliegendenHaushaltsplan bei Titel III
Nr. 10 durch die Berufung eines Landes»
bausekretärs ... 3 100,— Mk.
Nach den Anstellungs¬
grundsätzensind fünf
Assisteutenstellen in
Stellen für Landes¬
sekretäre umzuwandeln;
es macht dies gegen¬
über den bisherigen

Zu übertragen 3100,— Mk. 5625,— Ml. 6954,16 Mk. 13600— Mt.
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Uebertrag 3100- Ml, 5625— Mt, 6954,16 M, 13 600— Mk.
Etatssätzeneine Mehr¬
ausgabe von(400^400
^ 333,33 -^ 200
4- 245,83) . . . 1579,16 „
Bei Titel HI Nr. 12
sind für drei Assistenten¬
stellen, welche im Etat
für 1913 nur mit Teil¬
gehältern vorgesehen
waren, bezw. jetzt neu
eingestellt sind (550 >
825-^-1875) . . . 3250,— „
mehr angesetzt.

Bei Titel III Nr. 13
sind, weil im Laufe des
Jahres zwei Bureau«
Hilfsarbeiter den Anstel¬
lungsgrundsätzen ent¬
sprechend als Registra-
toren augestellt werden
können, an Teilgehäl¬
tern (1000 -^ 875) 1875,— „
neu eingestellt.

Bei Titel III Nr. 16
waren zwei neue Buch¬
halterstellen nur mit
Teilgehältern vorge¬
sehen; jetzt müssen für
die betreffenden Be¬
amten die Iahres-
gehälter eingesetztwer¬
den. Es ergibt dies
eine Mehrausgabe von 233,33 „

Bei Titel III Nr. 1?
ist eine neue Assistenten¬
stelle notwendig gewor¬
den, in welcher nach
den Anstellungsgrund¬
sätzen nach absolviertem
Vorbereitungsdienst ein
Anwärter anzustellen
ist. Für sie sind. . 1875— ..
vorgesehen.

Zu übertragen 11912,49 W. 5625- Mk. 6954,16 Mk. 13 600,- Mk.
1*
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Uebertrag 11912.49 Mk. 5625 — Mk. 6954.16 Mk, 13 600,— Mk,

Die hiernach vor¬
gesehenen Stellen be¬
anspruchen eine Mehr¬
ausgabe an Wohnungs¬
geldzuschuß von . . 1666,6? „

(Die Versetzungeines
Landesobersekretärs

von der Landeshaupt'
lasse in das Sekretariat
und eines Landessekre-
tiirs an die Landes-
hauptkasse wird hier
nur nachrichtlich an¬
geführt, weil sie auf
den Abschlußdes Haus¬
haltsplans keine Ein-«
Wirkung hat.)

Durch Stelleniinder-
uugeu ergibt sich sonach _____________
eine Mehrausgabe von 13 579.16 Mt.
Wie oben angegeben,
sind drei Bureaubeamte
mit Gehältern von
zusammen . . . . 15 000, „
ausgeschieden, so daß eine Minderaus-
gäbe von .........1420.8 4 ,.
zu verzeichnen bleibt und demnach der
Besoldungstitel mit einer Mehraus¬
gabe von .........4204,16 Mk.
abschließt,welche vorstehendin Rechnung
gezogen ist.

Bei Titel IV „Andere persönliche Ausgabe»"
findet sich eine Minderausgabe von......— 1150,— ,,
welche dadurch entstanden ist, daß bei Pos. Nr, 3 für
Hilfsarbeiter im Bureaudienste . . 2 900 Mk.
weniger und bei Nr. 4 für Hilfs¬
arbeiter im Kanzleidienste . ... 250 „

mithin 3150 Mk.
weniger vorgefehen werden konnten,
wohingegen die Vergütung für den
Landespsychiater unter Nr. 2 um . 1000 „

Zu übertragen 2 150 Mk. 5804,16 Mk. 13 600.— Vtt.
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Uebeltrag 2150 Mk. 5804,16 Mk. 13 600,- Mk.
nnd mit Rücksicht auf die nicht uner¬
hebliche Vermehrungder Beamten seit
Jahren auf 9000 Mk. festgesetzteUnter¬
stützungsfondsum ...... 1000 „
erhöht ist, so daß also eiue Minder¬
ausgabe von ........ 1150 Mk.
bleibt.

Bei Titel V „Sächliche Ausgaben" mußten die
Etatsbeträge um ........... 11250,— „
erhöht werden.

Die Zunahme dieser Ausgaben beruht im
wesentlichen darauf, daß nunmehr Ständehaus und
Landeshaus nebst Inventar ans diesem Titel unter¬
halten, beheizt, beleuchtet uud gereinigtwerden müssen,
zum andern auf dem mit dem Wachsen der Geschäfte
zusammenhängendenMehrbedarf an Bureaubedürf-
nissen, Porto-, Fracht- «. Gebühren,

So hat die Nr. 2 a dieses Titels für die Unter»
Haltung der beiden Häuser, sowie des Dienstwolm-
gebäudes für den Landeshauptmannum 2000 Mk.
erhöht werden müssen. Bei Titel 2d
hat sich für Zahlung der Beiträge zur
Feuerversicherung für die Gebäudeuud
des Inventars, der Steuer« für die
Gebäude, der Straßenreinigungskosten,
der Kanalbetliebsgebühren:c., wie im
Etat im Einzelnen nachgewiesen ist,
die Einstellung eines Mehrbetragesvon 2600 „
als notwendig erwiesen. Die Be¬
schaffungund Unterhaltungdes Inven¬
tars beansprucht eine Mehrausgabe von 1500 „
für Druckkostenhaben bei Nr. 2e, nach
den Erfordernissen der letzten Jahre
berechnet, ......... 400 „
mehr angesetzt werden müssen.

Die Ausgabenau Porto, Fracht
und Telegraphengebühren, Fernsprecher-
miete, für Bedienung der Fernsprech-
aulagen im Landes- und Ständehause:c.
(Nr. 2ti) sind von Jahr zu Jahr ge¬
stiegen, sodaß sie schon im Jahre 1912
die Höhe von 22 133,15 Mk. erreicht____________________________________________

Zu übertragen 6500 Ml. 17 054,16 Mk. 13 600— Ml.
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. Uebeitrag 6 500 Mk. 17 054,16 Mk. 13 600— Mk.
haben. Der Etatsbetrag ist nur von
22 000 Mk. auf 23 000 M., also um 1000 „
erhöht worden.

Das Bedürfnis für die Beleuch¬
tung der Bureaus im Landeshause, der
Dienstwohnung des Landeshauptmanns
sowie der Raume des Standehauses
ist um.......... 1000 „
und das für die Heizung dieser Raume
auch wegen des Steigens der Kosten-
Preise um ......... 2000 „
höher veranschlagt wurden.

Für Wasserzins und sonstigeAb¬
gaben werden voraussichtlich , . . 50 „
mehr notwendig werden.

Bei Nr. 2o werden für Hilfe¬
leistung im Botendienst, zum Akten«
transport :c......... 700 „
mehr angefordert. Es hat sich näm¬
lich das Bedürfnis herausgestellt, zum
Transport der Briefe, Pakete, Mappen
lc. von und zu der Postcmstalt nnd
in der Stadt, der bisher von Boten
und Hilfsboten besorgt wurde, ein
Elektromobil zu beschaffen,wie es schon
alle größeren Staats» und Privat-
verwaltungen zu diesem Zwecke besitzen.
Für die Unterhaltung, Versicherung
des Mobils, Beschaffung der Bewe¬
gungskraft ?c. wird im wesentlichender
ausgeworfene Betrag nötig sein.

Hierbei ergibt sich die bei Titel V
„Sachliche Ausgaben" erforderliche _____________
Mehrausgabe von......11250 Mk.

Zu Umzugskosten, unvorhergesehenen Ausgaben
und zur Abrundung ist bei Titel VI Nr. 2 ein Mehr¬
betrag von............. 45,84 ,.
vorgesehen.

Die Mehrausgabe bei dem Haushaltsplan stellt
sich sonach auf insgesamt .........1? 100,— Mk.

Wie die beigefügte Nachweisung der eigenen
Einnahmen der einzelnen Verwaltungszweige nachweift, _____

Zu übertragen 17 100 — Mk. 13600— Mk.
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Uebertrag 17 100,- M. 13 600 — Ml.
sind die eigenen Einnahmen um ....... 3 600,— „
gestiegen, so daß also noch ein Mehrzuschußvon, , 13 500,—Mk.
zu leisten ist,

3. Bei Titel II Nr. 2 ist der Zuschuß au deu Haushaltsplan
ll) zur Zahlung vou Ruhegehältern an Provinzialbeamte und

von Witwen- und Waisengeldern sowie Unterstützuugeu
an deren Hinterbliebene;

K) zur Zahlung von Invalidengeldern (Unterstützungen)sowie
Witwen- und Waisengeldern an nicht rnhegehaltsberechtigtc
Angestellte uud Arbeiter bezw. dereu Hinterbliebeneuach Maß¬
gabe der von dem 42, und dem 48, Rheinischen Provinziallandtagege¬
nehmigten Grundsätze;

o) über die Dr. Kleinstiftung um ........... 7 063,95 „
erhöht worden.

Es sind hier wie früher 15°/« der durchfchnittlichen Dienst¬
einkommender etatsmäßigen Beamtenstellen berechnetworden; die
Mehrausgabe rührt im wesentlichen also aus der Vermehrung der
Stellen her. Es sind dies namentlichbei der Zentralverwaltung die
Umwandlung einiger Assistentenstellen in Sekrctärstellen, die Neu¬
einrichtung einiger Taubstunimcnlehrerstcllcn,einer Anstaltsarztstelle,
einer Verwaltungs-Assisteutenstelle,der Stelle eines StationZPflegers
und von drei Stationsvflegerinncn an der Heil- und Pflegeanstalt in
Nedburg. Znr Zahlung von Invaliden- sowie Witwen- und Waiseu-
gelderu au nicht ruhegehaltsbercchtigte Beamte, Angestellte und Arbeiter
der Provinzicilverwaltuugauf Grund der vom Provinziallandtage
genehmigtenGrundsätze bedarf es hier keines höheren Provinzial-
zuschusses.

4. Bei Titel II Nr. 7 bedürfen die Haushaltspläne der Provinzial-
Tciubstnmmenanstalten eines um ........... 19 993,— „
erhöhten Provinzialzuschusses.

Es ist zunächst zu erwähnen, daß die vorliegenden Haushalts¬
pläne auf eine Schülcrzahl von 884 berechnet sind, während die¬
jenigen für das Rechnungsjahr1913 für 840 Schüleraufgestellt waren.

Der vom 52, Provinziallandtage genehmigte Neubau einer
Provinzial-Tnubstnmmenanstaltin Enskirchen wird so zeitig vollendet
seiu, daß die iu Esscu-Huttrop befindliche Provinzial-Tanbstnmmen-
nnstalt mit Beginn des Sommerhalbjahres 1914 nach Enskirchen
verlegt werden kann.

Die Haushaltspläne zeigen im Titel I „Besoldungen" eine
Vermehrung der Ausgaben um ....... 16 030,— Mk.
von welcher auf die bcsoldungsplanmäßigenAuf¬
besserungen ......... 3 750 Mk.
entfallen. ______________ _______

Zu übertragen 3 750 Mk. 16 030,— Mk. 40 656,95 Mk.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr, 1.

Uebertrag 3 750 Mk. 16030 —M. 40 656,95 Mk.
Bei der Anstalt iu Brühl ist

eine neue Lehreistellemit . , . . 2 920 „
Gehalt und Wohnungsgeldschußein¬
gestelltund eine Lehreriustelle in eine
Lehrerstelle mit einer Mehrausgabevon 600 „
unigewandeltworden.

Bei der Anstalt in Essen sind wegen
der Bildnng von 2 neuen Klassen eine
Lehrer- und eine Lehrerinstelle eingerich¬
tet, es entsteht dadurch eine Ausgabevon 5 460 „

Auch bei der Anstalt iu Kempen hat
wegen der Bildung einer neuen Klasse eine
Lehrerstelle mit einer Ausgabe von , 2 850 „
eingestelltwerden müssen. Aus dem
gleichen Grunde war bei der Anstalt
Neuwied eine neue Lehrerstelle mit . 2 850 „
Gehalt und Wuhnungsgeldzuschuß
vorzusehen. Es ergibt sich somit eine ____________
Mehrausgabe von zusammen . . . 18 430 Mk.
welcher bei der Anstalt Gustirchen
infolge Neubesetzung von Stelleu eiue
Minderausgabe vou 600 Mk. und an
Wohnungsgeldzuschußfür das Lehr«
personal(in Euskirchen wird 450 Mk.
statt bisher in Essen 630 Mk. ge¬
zahlt) 1800 Mk. -- ..... 2 400 „
entgegensteht,so daß eine Mehraus¬
gabe von ......... 16030 Mk.
bleibt.

Bei Titel II „Andere persönliche Ausgaben"
ist eine Minderausgabe von ........ 5 41167
berechnet. Diese beruht im wesentlichendarin, daß die
Ausbildung von Tanbstnmmenlehrernund -lehrerinneu
in den an den Taubstnmmenanstaltenin Brühl und
Neuwied eingerichteten Kursen wesentlich eingeschränkt
werden kann und daß diese Seminare, wenn die im
2. Jahre dort befindlichen Kursisteuausgebildet sind,
werden eingehen können. Für die beide» Semiuare
sind (4270-j-3600) ..... 7870— Mk.
weniger vorgesehen, ebenso .... 180,— „
für die Erteilung israelitischen Schul-^
Unterrichts au der Taubstummenanstalt
in Culn. Die Minderausgabe beträgt 8050,— „

Zu übertragen 8050,— M. 10 618,33 M. 40 656,95 M.
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Uebertrag 8050,— Mk, 10618,33 Mk. 40 656,95 Mk.
Es haben mehr eingestellt werden

'Nüssen an der Anstalt in Essen für
katholischen Religionsunterrichtund für
Lohn des Schnldieners 258.33 Mk.

An der neuen
Taubstummenanstaltin
Euskirchenwaren neu
vorzusehen für eine
Funktionszulage an
eine Lehrerin für den
Unterricht an Schwach¬
befähigte . . . 150,— „
für einen Schuldiener. 1000,— „
für den Heizer und
Gärtner ..... 780,— „
für die Wirtschafts¬
führung durch die Ge¬
nossenschaft der Celli-
tinnen eine Mehrver¬
gütung von. . . . 450 ,— ^,

zusammenmehr 2638,33 „
es bleibt demnach oben angegebene
Minderausgabe von ...... 5411,67 Mk.

Bei Titel III „Sächliche und sonstige Aus¬
gaben" ist ein Mehrerfordernis von ...... 16 081,67,,
berechnet und zwar bei Nr. 1 „Beköstigung" mit
Rücksichtauf die vermehrte Schülerzahl und Erhöhung
des BeköstigungssatzesinEuskirchenmehr 14 040,—Mk.
Bei Nr. 4 für Heizung, Belenchtnng
und Reinigung ....... 8 650, ^ „
mehr, und bei Nr. 6 für Unterhaltung
der Gebäude mehr ...... 2 050— „

zusammen Mehrausgabe 24 740.— Mk.
Dahingegen sind bei Nr. 3 für Be¬
kleidung, Ferienreisen und Schul¬
bücher ..... 1300— Mk.
weniger,bei Nr. 4 für
Haus- und Schul¬
geräte :c ..... 550,— „
weniger,und bei Nr. 8
für sonstige Ausgaben ____________________________________________________

Zu übertragen"l850— Mk. 24740 — Mk. 26700 — Mk. 40656,95 Mk.
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Uebertrag 1850 — Mk. 24 740 — Mk, 26 700 — Mk. 40 656,95 Mk.

und zwar wegen des
Fortfalls der Miete
filr die Anstalt und
Direktorwohnung in
Essen-Huttrop iveniger 6808,33 „

zusammen Mindcrausgabe 8 658,33 „

Bleibt eine Mehrausgabe von,^6081^67Ätk,,
wie oben ausgeworfen.

Beim Unterstützungsfonds für entlassene Taub¬
stumme konnte zur Verwenduug der mehr eingehenden
Zinsen ein Mehrbetrag von........165,— „
in Ausgabe gestellt werden, so daß sich die Gesamt«
Mehrausgabe im Haushaltsplan für das Taub¬

stummenwesen auf ...........26 865 — Mk.
stellt.

Die eigenen Einnahmen des Verwaltuugs»
zweiges sind nach der angeschlossenenNachweisung um 6 872,— ,,

gestiegen, es müssen demnach ........19 993,—Mk.
durch höheren Provinzialzuschuß gedeckt werden.

5. Bei Titel ll Nr. 8 wird für die Haushaltspläne der Provinzial-
Blindenanstaltcn uud deu Unterstützungsfonds für Blinde
ein Mchrzuschnß nicht angefordert.

Bei der Provinzial-Blindenanstalt zu Düren ist unter
Titel I „Besoldungen" eine Minderausgabe von . —2110 Mk.
zu verzeichne».

Die Stelle eines Werkmeisters ist wegen
Aufhebung der Seilerei in Fortfall gekommen. Es
ergibtsichdadurch einAusgllbeauBfallvou 2460 Mk.
an besolduugsplmuullßigen Gehalts¬
verbesserungen waren vorzusehen . 350 „
so daß eine Minderausgabc von . . 2110 Mk.
bleibt.

Unter Titel II „Andere persönliche Ausgaben"
findet sich eine Minderausgabc von......— 100 „
und zwar ist für den Bnrecmgehilfcn ein Mehrbetrag
von 150 Mk. und an Vergütung für Hilfskräfte für
den Musikunterricht ein Betrag von 250 Mk. weniger
eingestellt.

Unter Titel III „Sächliche uud sonstige Aus¬
gaben" sind ............. 1210 „
mehr beantragt und zwar für Bekleidung 1300 Mk.
mehr, für Mobilien, Utensilien, Kirchen- __________

Zu übertragen 1300 Mk. —1000 Ml 40 656,95 Mk
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Uebertrag 1300 Mk. — 1000 Mk, 40656,95 Mk.
und Schulbedürfnisse (Lehrmittel,Bib¬
liothek) mehr ........ 1000 „
für die Beschaffung neuer Bettstellen,
Schulbänkeund eines Gasherdesmehr 700 „
für Beleuchtung,Heizung :c, mehr , 1000, „
für die laufende Unterhaltung der
Gebäude ......... 500 „
mehr, und für sonstige Ausgaben . 1010 „
mehr, macht eine Mehrausgabe von. 5510 M.

In Fortfall kommt die Aus¬
gabe von , . . . 1800 Mk,
für die Herstellung
eines Abfchlussesam
Kohlenschuppen, und
der Beitrag von . 2500 „
zu den Kosten des Min-"
denlehrerkongressesin
Düsseldorf, zusammen
so daß also eine Mehrausgabe von . 1210 Mk
bleibt.
Der Gesllmt-Minderausgabevon ....... 1 000 Mk,
steht eine Mindereinnahme aus dem Verkaufe von
Handarbeiten wegen Aufhebungder Seilerei in gleicher
Hohe entgegen.

Bei der Proviuzial-Blindenaustalt in Neuwied ist die
Ausgabe bei Titel I „Besoldungen"unverändert geblieben, ebenso die
Ausgabe bei Titel II „Audere persönliche Ausgaben". Bei Titel III
„Sächliche und sonstige Ausgaben" ist die Position für Bekleidung,
Bettzeug und Tischwäsche um ....... 980 Mk.
erhöht worden, für die Erneuerung der elektrischen
Lichtleitungen «., Instandsetzung der Abort- und Pissoir-
aulageu, Erneuerung von schadhaftenTreppenstufen,
Beschaffung von 2 Badewannenmit Bransevorrichtung
sind ............... 1400 „
mehr vorgesehen und für sonstige Ausgaben . . . __ ^20 __ ^
mehr, zusammen ............ 2600 Mk.
dahingegen sind für Reisen des Lehrpersonals100 Mk.
weniger und der Betrag von 2500 Mk. zu den Kosten
des Blindenlehrer-Kongresses nicht mehr nötig, also eine
Minderausgabe von .......... 2600 Mk.
zu verzeichnen,so daß, da auch die eigenen Einnahmender Anstalt sich
nicht geändert haben, der für 1913 gewährte Provinzialzuschußfür
1914 beizubehaltenist. _____________________

Zu übertragen 40 656,95 Mk.
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Uebertrag 40 656,95 Mt,
Der Haushaltsplan für den Unterstntzungsfondsfür Blinde hat

infofern eine Aenderung erfahren, als an Zinfcn des Kapitalvermögens
460 Mk. mehr in Einnahme und zur Verwendungin Ausgabe vor¬
gesehen werden konnten.

6, Bei Titel II Nr. 9 beanfpruchendie Haushaltspläne für das
Hebammenwefen und die Provinzial-Hebammenlehransialten
in Cöln und Elberfeld einen Mehrzufchußvon ....... 19 230,— „

Der Haushaltsplan für das Hebammenwefenist unverändert
geblieben.

Der Haushaltsplau für die Hebammenlehranstaltin Cüln ficht
einen Mehrzufchußvon ......... 14400,—Mk,
der für die Anstalt Elberfeld von ...... 4830— ..
vor.

Bei der Hebammenlehranstalt in Cüln ist unter Titel I
„Nefoldungen"eine Minderausgabe von . . . ,—243,75 Mk,
zu verzeichueu,hervorgerufeu durch das Ausscheiden
älterer und den Eintritt jüngerer II. Hebammenmit
geringeren Gehältern.

Bei Titel II verursachen die anderen persönlichen
Ausgaben eine Mehmufwendungvon ..... 3 540,— „

Es haben nämlich die Vergütung des Ober¬
arztes um ......... 312.50 Mk.
die Vergütungender 4 Assistenzärzteum 687,50 „
nach den dafür bestehendenBestim¬
mungen erhöht werden müssen. Für
Bureau» und Schreibhilfchaben . , 120,— „
mehr, für die Wahrnehmungder katho¬
lischen geistlichen Amtsverrichtungen , 500,— „
mehr und an Lohn für das Dienst¬
personal (es werden 4 Wärterinnen
neu eingestellt) ....... 1920- ..
mehr vorgesehen werden müssen, zu¬
sammen ......... 3540.— Mk,

Die Ausgaben nnter Titel III find um . . 5 703,75 „
gestiegen, und zwar waren für Beköstigungweniger
einzustellen ....... —2200— Mk.
für Bettzeug uud Wafche weniger —3000,— „
und für sonstige Ausgaben weniger — 496,25 „

daher Mindernusgabe ^W6^25Ml^
dahingegen veranlassen größere Auf¬
wendungen:Mobilien, Handwerkszeug,
Utenfilien . . . 300 Mk.,___________________________________________

Zu übertrage,, ' 300 Mk. 5696,25 Mk. 9 000— Mk. 59 886,95 Mk.
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Uebertrag 300 Mk. 5696,25 Mk. 9000- Ml. 59 886,95 Mk.
für Heizung und Be»
leuchtuug .... 1500 „
für Arzneien, Desinfek¬
tionsmittel, Stärkungs¬
mittel, ärztliche Instru»
mente, die Unterhaltung
der neuen Nöntgen-
einrichtung, die Beschaf¬
fung der Teile für
Tiefenbestrahlung durch
den Röntgenapparat . 8100 „

(Die Durchführung
der Vorschrift über die
Desinfektion mit Alko¬
hol erfordert größere
Ausgaben,)

Der Anstrich der
Krankenzimmer mit
Oelfarbe . . . . 1500 „

Die Mehraufwen¬
dungen belaufen sich
fonach auf ......... 11400— „
so daß eine Mehrausgabe von . , 5 703,75 Mk.,
wie oben angegeben, bleibt.

Der Gesamtmehransgabe von......9 000,— Mk,
steht der beiliegenden Nachweisung zufolge ein Minder¬
betrag an eigenen Einnahmen von...... 5 400,— „
gegenüber, so daß der Provinzialzuschuß bei dieser
Anstalt um.............^4 400 ,— Mk.
erhöht werden muß.

Bei derHebammenlehranstalt in Elberfeld
erhöht sich die Ausgabe bei Titel I „Besoldungen"
infolge befoldungsmäßiger Gehaltsverbesserungen um 56,25 Mk,
infolge Einstellung der vom 53. RheinischenProvinzial-
landtage über den Etat genehmigten Stelle einer
zweiten Hebamme um..........650,— „

Davon gehen indessen ab wegen Besetzung von
Stellen ausgeschiedenerBeamtinnen durch dienstjüngere 375,— „
so daß eine Mehrausgabe von.......331,25 Ml',
vorhanden ist.

Bei Titel II „Andere persönliche Ausgaben"
ist ein Mehrbetrag von.........2445,— „
angefordert, ^______________________^______,

Zu übertragen 2445— Mk. 59 886,95 Mt.
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Uebertrag 2 776,25 Mk, 59 886,95 Mk,
Nach den Vestimmmuugenmuß für den Ober¬

arzt an Vergütung mehr .... 62,50 Mk.,
uud für zwei Assistenzärzte mehr. . 262,50 „
berechnetwerden. Die Vergütungen
der Schreibgehilfeusteigen um. . . 240,— „
und an Lohnen für das Dienstpersonal
müssen wegen der Neneinstellungvon
drei Personen insbesondere, , , . 188 0, — „
mehr vorgesehenwerden. Das sind
zusammenwie oben ...... 2445,— Mk.

Bei Titel III „Sächliche und sonstige Aus¬
gaben" sind ............. 3 803.75 ..
mehr veranschlagt,nämlich:
für Bettzeug und Wasche, namentlich für deren Er¬
gänzung mehr ....... 2750,— Mk.,
für Mobilien, Handwerkszeug,Uten-
silien mehr ......... 750,— „
für Heizung mehr ...... 1000,— „
für Arzneien, Desinfektionsmittel,
Stärkungsmittel,ärztliche Instrumente,
wegeuDurchführuugdcrvorgefchriebenen
Desinfektionmit Alkoholmehr . , 1200,— „
für sonstige Ausgaben mehr . . . 103 ,75 ..

zusammenmehr 5803,75 Mk.
weniger sind erforderlich:
für Beköstigung wegen
der geringeren Schüler-
innenzahl . . . , 1300 Mk.
und für die Unterhal¬
tung der Gebäude —
eine einmalige Ausgabe
von 1700 Mk. ist
fortgefallen—. . 700 „

zusammen 2000, —__ ^
es bleibt sonach die vorhin anfgeführte
Mehrausgabe von ...... 3803,75 M.
Der Gesamtmehraufwand bei dem Haushaltsplan____________,
beträgt ............... 6 580,- Mk.
die eigenen Einnahmen der Anstalt siud nach bei¬
liegenderNachweisung um ......... 1750, —__ „^
höher geworden,sodaß demnach noch ein Mehrbetrag
von . ............... 4830,- Mk.
durch Proviuzialzuschußaufzubringenist. _________________

Zu übertragen 59 886,95 Mk.
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Uebertrag 59 886,95 Ml,

?. Bei Titel II Nr, 10 schließt der Haushaltsplan über die Kosten
der Fürsorgeerziehung Minderjähriger mit einem Mehrbedarf
an Proviuzialzuschuß von............... 200 000— „
ab.

Der Haushaltsplan für 1813 war berechnet für 9675 Zög¬
linge und einen Zugang von 300, im Durchschnitt also für 9825
Zöglinge. Nach den seit Aufstellung dieses Hanshaltsplaus erfolgten
Ucberweisungcn muß damit gerechnet werden, daß mit Beginn des
Rechnungsjahres 1914 im ganzen 10 770 Zöglinge in Fürsorge¬
erziehung sein und während dieses Rechnungsjahres unter Berück¬
sichtigung der voraussichtlichen Abgänge etwa 530 Zöglinge hinzu-

530
kommen werden, so daß die Ausgabe für 1914 auf 10 770^- -^-^-

11035Zögliuge gegen 9825 im Jahre 1913 also für 1210 Zöglinge
mehr in den Haushaltsplau einzustellen war.

Es war ferner im Jahre 1913 mit einem Durchschuittspflege-
satze von 340 Mk. Pro Kopf gerechnet worden. Da der aus den
Ausgaben des Rechnungsjahres 1912 sich ergebende Durchschnitts¬
pflegesatz schon 353,22 Mk. beträgt und die in diesem Jahre erfolgte
erhebliche Erhöhung der Pflegesätze bei vielen Anstalten ihre volle
Wirkung noch nicht ausgeübt hat, fo mußte für 1914 ein Durch-
schnittspflegesatzvon 360 Mk. der Berechnung zugrunde gelegt werden.
Die Ausgabe bei Titel I des Etats an Pflege-, Erziehungs-, Aus-
rüstungs- :c. Kosten ermittelt sich demnach auf
11035 X 360 -^..........3 972 600- Mk.

während im Haushaltsplan für 1913 hierfür . 3 340 500,— ,.
ausgebracht waren, also mehr.......632 100,— Mt.
notwendig sind.

Die Ausgabe unter Titel II ^ „Besoldung"
ist um.............. 354,16 „
niedriger geworden.

Bei Nr, 2 sind für Landes¬
obersekretäre .......1050,— Mk.
weniger notwendig, weil ein Be¬
amter mit 5250 Mk. in den Ruhe¬
stand getreten und einer mit
4200 Mk. angestellt ist.

Bei Nr. 5 ist für Bureau¬
assistenten ........5087,50 „
weniger vorgesehen. Ein Bureau-
assistent ist aus dem Dienste aus¬
geschieden, 3 Bureauassistenten rücken ____________________________________________^

Zu übertragen 6137,50 Mk. 631 745,84 Ml. 259 886,95 Mk.
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Uebertrag 6137,50 Mk. 631 745,84 Mk. 259 886,95 Mk,
im Jahre 1913 und 2 im Jahre
1914 in Lllndessekietiirstellen auf,
es ergibt sich daraus eine Minder-
ausgabe von . . 6025 — Mk.
An besoldungsplan¬
mäßigen Gehalts»
Verbesserungen
waren einzustellen 937,50 „
bleibt Mindemus-
gäbe .....5087,50 Mk,,
an Wohnungsgeldzuschuß sind bei
Nr. 9......... 200,- „
weniger erforderlich, ergibt eine
Minderausgabe von..... 6 337,50 Mk.

Dahingegen sind bei Nr, 4 für
19 Lllndessekretäre . 3 258,34 Mk.
mehr erforderlich und
zwar an besoldungs¬
planmäßigen Gehalts-
verbesserungen2066,6?
Mk,, für drei neue

Landessekretärstellen
5975 Mk., zusammen
mehr 8041,6?Mk.,ein
Lcmdessckretar ist zum
Lllndesubersekretär be¬
fördert, wodurch hier
3560 Mk, fortfallen,
für einen ausgeschiede¬
nen Beamtenwarenvor-
gesehen 1283,33 Mk.,
ergibt einen Minderbe¬
trag von 4783,33 Ml.,
so daß eine Mehraus¬
gabe von 3258,34 Mk.
bleibt.

Es ist feiner für
eine Negistratorstelle
eine besoldungsplan-
miißige Gehaltsver¬
besserungvon 150 Mk.
und eine neue Stelle
mit 1500 Ml. . . 1650— „

Zu überragen 4 908,34 Mk. 6 337,50 Mk. 631 745,84 Mt. 259 886,95 Mk.
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Uebertrag 4908,34 Mk. 6337,50 Mk. 631 745,84 Mk. 259 886,95 Mk.
und eine Kanzlistenstelle
miteinemTeilgehaltvo n 1075,— „

neu eingestellt. Diese Mehrausgabe von 5983,34 „
von der oben erwähnten Mindemusgabe
abgezogen, ergibt eine Minderausgabe _________i__^
bei den Besoldungen von ... . 354,16 Mk.

Bei Titel II L „Andere persönlicheAusgaben"
Nr. 10—14 des Haushaltsplans ist ein Mehr¬
bedarf von.............8968,75 „
nachgewiesen.

Infolge eines Stellenwechsels in der Person des
wissenschaftlichen Hilfsarbeiters konnten 300— Mk.
weniger und an Zuschuß für den
Pensionshaushciltspllln ..... 131,25 „

weniger, im ganzen weniger . . . 431,25 Mk.
eingestellt werden, dagegen mußten
wegen der Vermehrung der Geschäfte
für Hilfsarbeiter im Bureau- und
Negistraturdienst ....... 9400,— „
mehr vorgesehen werden, so daß also
eine Mehrausgabe von.....8968,75 Mk.
bleibt.

Bei Titel II L „Sächliche und sonstige Aus¬
gaben" findet sich ein Mehrbedarf von ... . 2185,41 „
und zwar waren für Schreibmaterialien, Bureau-
bedürfnisse, Formulare :c. (Nr. 16) 1635,41 Mk.
mehr, für Porto, Fracht und Telegraphengebühren
500 Mk. mehr und für Kranken- und Invaliden¬
versicherung 50 Mk. mehr anzusetzen. _____________

Die Mehrausgabe bei dem Haushaltspläne
stellt sich demnach auf .........642900-Mk.

An eigenen Einnahmen dieses Verwaltungs¬
zweiges kommt nach dem beiliegenden Verzeichnisse
ein Mehrbetrag von.......... 42 900- ..
in betracht und es bleiben........600000,—Mk.
anderweit zu beschaffen.

Von dieser Summe hat nach gesetzlicherBe¬
stimmung (§ 15 Abs. 2 des Fürsorgeerziehungsgesetzes
vom 2. Juni 1900) der Staat zwei Drittel mit . 400000,— „
zu tragen, so daß ein Mehrzuschuß von . - - . 200000 —Ml'
aus Provinzialmitteln zu leisten ist. __________________

Zu übertragen 259 886,95 Mk.
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Uebertrag 259 886.95 Mt.
In den Hanshaltspläucn der Provinzial-Fürsorge»

erziehuugsaustalten sind Proviuzialzuschüssc nicht enthalten.
Der Voranschlag für die Anstalt in Fichtenhain schließt in

seinem Gesamtergebnis um 1700 Mk, niedriger ab, als derjenige
für das Rcchuuugsjllhr 1913,

Bei dem Titel „Besoldungen" ist die Ausgabe um 2306,25 Mk.
geringer geworden. Es kommt das daher, daß in der Besetzung der
Stellen des Direktors und eiues Inspektors Aenderungen eingetreten sind.

Bei Titel II „Andere persönliche Ausgaben" ist ein Mehr-
erfordernis von 1659,50 Mk. angemeldet, welchesin der vorgeschlageueu
festen Regelung der Vergütungen der Werkmeister- und Erziehergehilfeu
seiueu Grund findet.

Bei den „sächlichen und sonstigenAusgaben" werden 1053,25 Mt.
weniger veranschlagt.

Der Voranschlag für die Fürsorgcerzichimgsanstnlt Rhci» dahlen
sieht einen Mehrbetrag von 21650 Mt. in Eiunnhme uud Ausgabe
gegen 1913 vor.

Bei Titel I „Besoldungen" findet sich eine Mehrausgabe von
nur 250 Mk., während die anderen persönlichen Ausgabe» uuter
Titel II eiueu Mehrbetrag von 5032,50 Mk. verlangen. Dieser
beruht auf der vorgeschlagenenRegelung der Bezüge der Werkmeister-
und Erziehergehilfen. Die Zahl der letzter« ist übrigens von 11
auf 12 erhöht worden.

Das Haupt-Mehrerfoidernis liegt bei den sächlichenAusgaben,
wo sich dieses auf 16 367,50 Mk. stellt. Für die Belustigung mußte
bei der anhaltenden Teuerung ein Mehrbetrag von 14 000 Mt. ge¬
fordert werden, für Nekleiduug 1900 Mt, mehr, für Heizung und
Beleuchtung der Dienstwohnungen 1750 Mk. mehr, für Heizung,
Beleuchtung und Wasserversorgung der übrigen Gebäude 928 Mk,
mehr, für Mobilien und Uteusilien 500 Mk. mehr, für Kirchen- und
Tchulbedürfnifse, Bibliothek :c. 1250 Mk. mehr, für Unterhaltung
der Gebäude 1000 Mk. mehr, für sonstige Ausgaben 339.50 Mk.
mehr, ergibt eine Gesamtmehransgabe von 21 667,50 Mk., während
für Reiuiguug 300 Mk, weniger angefordert werden und ein Betrag
von 5000 Mt. für einmalige bauliche Aufwendungen fortgefallen ist.

Der Voranschlag für die Fürsorgeerziehuugsanstalt Solingen
schließt mit einem Mehrbeträge von 53 800 Ml. ab.

Der Titel 1 „Besoldungen" fordert 3518,75 Mk mehr. Ab¬
gesehen von geringen Betragen für besoldungsplcmmäßige Gehalts¬
aufbesserungen ist hier weiter vorgesehen das Gehalt eines Lehrers.
Das vom Provinziallandtllg genehmigte ueue Zögliugshaus wird im
Etatsjahre schon dem Betriebe übergebe» werden, dadurch ist die_________________

Zu übertragen 259 886,95 Mt.
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Uebertmg 259 886,95 Mk.
Anstellungeines Lehrers erforderlich. Für den Hausmeister ist hier
wie in den anderen Erziehungsanstalten eine Gehaltsverbesserung
vorgeschlagen.

Für „andere personliche Ausgaben" sind 5003 Mk. Mehr¬
ausgabe» vorgesehen.Es sind infolge des nenen Zöglingshauscseine
größere Zahl von Werkmeister- und Erziehungsgehilfenund sonstiges
Personal erforderlich, aus welchem Unistande sich die Mehrausgabeerklärt.

Bei Titel III „Sächliche und sonstige Ausgaben" macht sich
selbstredenddie Inbetriebnahme des neuen Zögliugshauses und die
stärkere Belegung der Anstalt erst recht geltend und es ist hier ein
Mehrbetrag von 45 278,25 Mk. angefordert. So sind mehr not¬
wendig für Beköstigung 24 000 Mk., für Bekleidung13 000 Mk.,
für Reinigung 700 Mk., für Mobilien und Utensilien 500 Mk.,
für Heizung und Beleuchtungder Dienstwohnungen370 Mk., für
Heizung, Beleuchtung und Wasserversorgungder übrigen Gebäude
5440 Mk., für Arznei, Verbandmittel,ärztliche Instrumente 300 Mk.,
für Kirchen- und Schulbedürfnifse,Bibliothek :c, 500 Mk. und für
sonstige Ausgaben 468,25 Mk.

8. Bei Titel II Nr. 11 sind für die Haushaltspläne der Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalten ............. 32 500,— „
mehr an Provinzialzuschutz notwendig.

Bei Titel I „Besoldungen"sind ..... 16 890,50 Mk.
Mehrausgabenvorgesehen,davon entfallen 7956,25 Mk.
auf besoldnngsplanmllßige Gehaltsverbesseruugen.Der
Haushaltsplan für die Heil» und PflegeaustaltBedburg-
Hau ist statt auf 1500 Kranke für 1914 ans 1800
Kranke aufgestellt. Diese viel stärkere Belegungmacht
die Anstellung weiterer Aerzte, Stationspfleger und
Stationspflegeriuucu notwendig. Für die erforder¬
lichen neueu Stellen ist ein Mehrbetrag uun 6550 Mk.
eingestellt. Für die Verwaltuugsassistentenan den
Anstalten ist eine andere Regelung der Gehälter er¬
forderlich geworden, welche mit einer Mehrausgabe
von 1350 Mk. in die Etats eingestellt ist.

Bei einer Reihe von Stellen hat sich eine andere
Feststellung des Wertes der Emulnmenteals nötig er¬
wiesen und es hat für Ablösung der Emolumente,
insbesonderebei dem Lehrpersonal der Anstalt Iohannis-
tal, ein Mehrbetrag von 2828 Mk. vorgesehen werden
müssen.

Dahingegen haben verschiedene Stellenwechsel
infolge Ablebens und Ausscheidens von Aerzten und

Zu übertragen 16 890,50 Mk. 292 386.95 Mt.
3»
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Uebertrag16 890,50 Ml. 292 386.95 Mk.
Beamten eine Minderausgabe von 1793,75 Mk.
möglich gemacht.

Unter Titel II „Anderepersonliche Ausgaben"
ist ein Mehrbetrag von ......... 76 856,18 „
ausgebracht,von welchem auf die Heil- uud Pflegean¬
stalt Bedburg-Hau 32 855,84 Mk. hauptsächlich
wegen der Einstellung von 38 weiteren Pflegeper¬
sonen und von Dienstpersonalentfallen.

Zur Gewährungvon Vergütungenan Medizinal -
praktikanten(50 Mt. monatlich)sind für jede Anstalt
600 Mk, im ganzen alfo .... 4800,— Mk.
neu eingestellt.Für die Wahrnehmung
der evangelischen geistlichen Amtsver-
richtungen in der AnstaltBedburg sind 200,— „
mehr vorgesehen,für einen Assistenzarzt
in der Anstalt Grafenberg mußte die
Verbesserung der Vergütung um . . 250,— „
und für die Apotheker an den An¬
stalten ein Mehrbetrag von ... 1706,6? „
eingestellt werden. Hauptsächlich, weil
ein Apotheker geheiratet hat und ihm
die Ablösungfür die Emolumentege¬
zahlt werden muß. Letztere war übrigens
mit 1000 Mk. unzureichend bemessen und
ist auf 1300 Mk. vorgeschlagenworden.

Für Vureaugehilfcnsind ... 7182,51 „
mehr vorgesehen,einmal wegen der
erforderlichen Vermehrung des Personals
in Bedburg, und zum andern wegen
der durch den Provinziallandtag ge¬
gebenen Bestimmung über die Auf¬
besserung der Vergütungendieser Be¬
diensteten. Auch ist vorgeschlagen, den
Mietzuschuß der Bureaugehilfen der ge¬
stiegenen Wohnuugsmietenhalber von
300 Mk. auf 400 M. zu erhöhen. Die
Vermehrung des Pflegepersonals in Bed¬
burg, die bestimmungsmäßige Aufbesse¬
rung der Löhne und die zu zahlenden
Prämien erfordern für das Pflegeperso¬
nal eine Mehrausgabe von ... 52 40?,— „

Für Lohnverbesseruugenan das
Dienstpersonalund seine Vermehrung, ________________________

Zu übertragen66 546,18 Mk. 93 746,68 Mk. 292 386,95 Mk.
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Uebertrag 66 546,18 Mk, 93746,68-Mk. 292 386,95 Mk.
insbesondere in der Anstalt Bedburg
waren ..........10060 —Mk.

mehr, und für die wissenschaftliche Fort¬
bildung der Aerzte wegen deren Ver¬
mehrung in Bedburg..... 250,— „
mehr vorzusehen, so daß sich die an-_____________
gegebene Mehrausgabe von. . . .76 856,18 M,
ergibt.

Unter Titellll „Sächliche und sonstige Ausgaben"
sind folgende Mehrforderungen zu verzeichnen:

Bei Nr. 1 sind für Beköstigung.....75200— „
mehr vorgesehen,welche Mehrausgabe durch die stärkere
Belegung der Anstalt Bedburg hervorgerufen ist. Unter
Nr. 2 fordert die Bekleidung eine Mehransgabe von 6 500,— ,,
(hierunter 4000 Mk. für Bedburg).

Für Lagerung, Bettzeug und Tischwäschewerden
mehr verlangt............3 000,— „

Für die Anstalt Bedburg sind 4000 Mk. mehr
nötig, so daß bei den übrigen Anstalten eine Minder¬
ausgabe bleibt.

Die Reinigung beansprucht eine Mehransgabe
von ...............4000,— „
(für Bedburg mehr 3000 Mk.)
für Mobilien, Utenfilien :c. (Nr. 5) sind .... 3000— „
mehr ausgeworfen und die Heizung der Anstalten
kostet mehr .............19 500,— „
(und zwar der Anstalt Bedburg 10 000 Mk. mehr)
für Arznei, Verbandmittel, ärztliche Instrumente :c.
sind ...............2700,— „
mehr (für Bedburg mehr 2400 Mk.), für Kirchen-
und Schulbedürfnifse (Bibliotheken) :c......1000— „
mehr, für Unterhaltung der Gebäude.....13 000,— „
mehr erforderlich. Diese Mehrausgabe verteilt sich
auf die Anstalten Bedburg (11000 Mk.) und Galk-
hausen (2000 Mk.)

Au sonstigen Ausgaben ist ein Mehrbedarf von 15 653,32 „
vorgesehen und zwar für die Provinzial-Heil- und
Pflegeanstalt Bedburg mehr 9134.16 Mk. und bei
den übrigen Anstalten für Arbeitsmaterial, Haus¬
industrie, Beiträge für Invalidenversicherung,

Endlich ist bei der Anstalt Bedburg ein etats-
mäßig ausgerechneter Ueberschuß von ..... 9 500,— „___________________

Zu übertragen 246 800 — Mk. 292 386,95 Ml.
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Uebertrag 246 800 —M. 292 386,95 M.
in Ausgabe gestellt, welcher an die Anstalt Iohannis-
tal abgeführt werde» soll und dort in Einnahmekommt, _____________
Es ergibt dies eine Gesamtmehrausgabevon . , 246 800,— Mk,

Bei Beleuchtung (Nr. 7) ist eine Miuderausgabe
von 100 Mk. und für die Wasserversorgung eine solche
von 1100 Mk., zusammen also eine Mindcransgabevon 1 200,— „
berechnet, sodaß eine Mehrausgabe vou .... 245600,— Mk.
bleibt.

Nach der diesem Berichte beigefügtenNachweisung
ist bei den eigenenEinnahmen der Prouinzial-Heil-
und Pflegcanstalteneine Mehreinnahmevon , . 213 100,— „
nachgewiesen,sodaß ein Mehrzuschußvon . . . 32 500,— Mk.
zu beschaffen ist.

9. Bei Titel II Nr. 12 ist für den Haushaltsplan', über die Ver¬
waltung des Landarmenwesens ein Mehrzuschußvon .... 10500,— „
beantragt.

Es ist bei Aufstellung des Haushaltsplans damit gerechnet
worden, daß bei der sinkenden Konjunktur ein Steigen der Kosten
der offenen Armenpflegeeintreten wird und es ist hierfür ein Mehr¬
betrag von 30 000 Mk, angenommenworden. Da auch eiue Zu¬
nahme der Anstaltspflegekosten nach den Erfahrungen zu erwartenist,
so sind beim Titel II des Etats an Zahlungen für landarme
Personen an Orisarmcnverbände, Pflcgeanstaltcn :c. zu den im
Jahre 1912 entstandenen Pflegekosten von. . . 1643000,-Mk.
an Kosten der offenen Armenpflege..... 30000,— „
an Austllltspflegekosten 2X11000- . . . 22000- ..
hinzugezähltund .......... 1695000 —Mk.
oder zur Abrundung des Etats ...... 1695006,45 Mk.
in diesen eingestellt worden.

Im Jahre 1913 stehen im Haushaltsplan 1685006,45 „
so daß also ein Mehrbetrag von ..... 10000,—Mk.
vorgesehen ist.

Bei Titel IV ist unter Nr. 4 ein Zuschuß von 4000,— „
an das Arbeitsasyl in Herbesthal neu in den
Haushaltsplan eingestellt. Das Asyl dient zur
vorläufigen Versorgung aus dem Königreich Belgien
ausgewiesener Personen. Soweit die Unter¬
haltungskosten des Asyls nicht aus privaten
Mitteln bestritten werden können, werben sie durch
Beihilfen des Staats, der Provinz, des Kreifes
Enpen uud der Stadt Aachen gedeckt. Auf die ^^,

Zu übertragen^4000^Mk^ 302 886,95 Mk.
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Uebertrag 14 000— Mk. 302 886,95 Mk.
Provinz entfällt ein Beitrag bis zur Höhe von
4000 Ml.

Die Mehrkosten bei der Landarmenverwaltung _______________
betragen sonach ............ 14000,— 3M

Ans den Erstattungen von Pflege- und
Prozeßkostcn wird eine Mehreinnahme von . 3500,— „
erwartet, so daß also ein Mehrbedürfnis von 10500,— Mk.
aus Provinzialmittelu zu bestreiteu sein würde.

10. Bei Titel II Nr. 14 erfordert der Haushaltsplan für die
erweiterte Armenpflege auf Grund des Gesetzes vom
11. Juli 1891 einen Mehrzuschuß von ......... 70 000,— „

Dem Haushaltsplan waren zugrunde zu legen die Pflege¬
tage in dem zuletzt abgeschlossenenRechnungsjahre 1912 und hinzu¬
zurechnen ein Zugang von jährlich 300 Kranken, der statistisch nach¬
gewiesen ist. In Berechnung kommen für 1914 darnach
4 659 973 Pflegetage, welche zu einem Durchschnittsbetrage von
1,45 Mk. Pflegekosten von zusammen rund . . . 6757000 Mk.
erfordern. Da im Haushaltsplan für 1913 hier . 6525000 „
vorgesehen waren, so ist eine Mehrausgabe uuu . . 232000 Mk,
erforderlich. Von dieser werden gedeckt aus Mehr¬
beiträgen aus dem Vermögen der Kranken oder von
Drittverpflichteten......27000 Mk.
und aus Mehrbeträgen der Kreise
und Gemeinden zu den Wegekosten in¬
folge der größeren Zahl der Pflegetage 135 000 „

zusammen 162000 „

sodaß aus Provinzialmittelu ein Mehrbetrag von . 70000 Mk.
aufzubringen ist.

11- Bei Titel II Nr. 15 ist an den Haushaltsplan der Provinzial-
Arbeitsanstalt zu Brauweiler ein Mehrzuschuß von..... 10 000,—
abzuführen.

Bei Titel I „Besoldungen" ist eine Minder-
ausgäbe von .............6940,— Mk.
berechnet.

Es ist an besoldungsplanmäßigen Gehaltsver-
besserungen ein Mehrbetrag von 600 Mk. erforderlich.
Dagegen ist infolge Stellenwechsel in den Stellen des
katholischen Anstaltspfarrers, des II. Sekretärs, des
Assistenten im Arbeitsbetriebe, von Werkmeistern,
Aufsehern nnd Aufseherinnen, sowie durch eine Ver¬
minderung der Zahl der Auffeherstellen eine Minder-___________________________

Zu übertragen 6 940,- Mk. 382 886,95 Mk.
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Uebertrag 6 940, - Mk. 382 886,95 Mk.
ausgäbe von 7540 Mk, zu verzeichnen, so daß eine
Minderausgabe von 6940 Mk. bleibt,

Vei Titel II „andere persönliche Ausgaben" ist
eine Zunahme der Ausgabe von.......9482,92 „
erforderlich. Für die vorhandenen 6 Bureaugehilfen
ist für Vergütungen ein Mehrbetrag von 904,17 Mk.
vorgesehen. Das Hilfsaufsichtspersonal ist um 3 Per¬
sonen verstärkt; für diese und für Aufbesserung der
Lohne nach den Festsetzungen des Provinziallandtags
war ein Mehrbetrag von 8485 Mk. auszuwerfen. Für
Schreibhilfe iu dem Sekretariat, der Kasse, im Arbeits-
betrieb und der Oekonomieverwaltung find 418,75 Mk.
mehr nötig. Mit Rücksicht auf die Anglicdernng der
Abteilung für entmündigte Trinker und Arbeitsscheue
erschien die Erhöhung des Betrages für Vertretung
des Anstaltsarztes von 300 auf 500 Mk., alfo um
200 Mk,, gerechtfertigt. Es ist das eine Mehrans¬
gabe von 10 007.92 M. An Fühlknechte, Vieh-
wärter :c. sind 25 Mk. Lohn weniger und an Kinder¬
geldern 500 Mk. weniger zn zahlen, so daß sich die
Mehrausgabe auf 9482,92 Mk. verringert.

Unter Titel III „Sachliche Ausgaben" haben
sich zunächst die Kosten der Beköstigung um . . . 12000,— „
erhöht, was im wesentlichendaher kommt, daß für die
Abteilung für entmündigte Trinker und Nrbeitsfcheue
ein höherer Pflegefatz (57 Pfg. statt 46 Pfg.) uud
für die Geisteskranken ein Pflegesatz von 66 Pfg. statt
65 Pfg. berechnet werden mnßte.

Für Bekleidung sind........2000,— „
mehr erforderlich. Für die Heizung find , , . . 4 200,— „
hauptsächlich infolge der erhöhten Kohlenpreife mehr
berechnet.

Die Beleuchtung beansprucht eine Mehrausgabe
von ...............1300,— „

Für Kirchen- und Schulbedllrfnisse find . . 50,— „
mehr eingestellt und für die Verzinfung des Darlehens
für den Erwerb von Oedländereien zwecks Melioration 4000— „
mehr, welcher Betrag nach dem gegenwärtigen Stande
der Ausgaben notwendig ist.

Für fonstige und vorhergefehene Ausgaben ist
ein Mehrbetrag von..........1557,08 „

erforderlich, so daß sich eine Mehransgabe von . . 27 650 — Mk.
ergibt.

Zu übertragen 382 886,95 M.
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Ucbertrag27 650, - Mk. 382 886,95 Mk.
Da für die Wasserversorgung. . 350 Mk.

weniger und als Zuschuß an den Haus¬
haltsplan für das Bewahrungshans . . 400 „
weniger, zusammen.......... 750,— „
weniger veranschlagt sind, so ermäßigt sich die Mehr«
ausgäbe auf ............. 26900 —Mk.

Aus den eigenenEinnahmen der Anstalt wird
ein Mehrertrag von .......... 16 900,— „
nach der diesem Bericht beigefügte,! Nachweisunger- _____________
wartet, so daß noch ein Mehrerforderuis von . . 10 000,— Mk.
bleibt, welches aus Provinzialmitteln zu decken ist.

12. Bei Titel II Nr. 16 ist ein Provinzinlzuschnßan den Haushaltsplan
für das Landarmenhaus in Trier überhaupt nicht erforderlich.

Die Ausgabe für Besoldungenhat sich infolge
eines Wechselsin der Stelle des Oberanfsehers um — 800 — Mk.
vermindert.

Bei Titel II „andere persönliche Ausgaben" ist
ein Mehrbedarf von .......... 166,50 „

Bei den sachlichen und sonstigen Ausgaben ein
Mehrbedarf von ............ 1133,50 „
ausgeworfen,sodaß der Gesamtmehrbetmgsich auf . 500,— Mk.
beziffert.

Aus Mieten und Pachten, Zinsen, aus dem
Arbeitsbetriebeund sonstigen Einnahmenwird auf eine
Mehreinnahme von ........... 1000,— ,,
gerechnet, sodaß ein Ueberschuß von ...... 500,— Mk.
bleibt, welcher, wie seither, an den Reservefonds dieser
Anstalt abgeführt werden soll.

13. Bei Titel II Nr. 17 muß au den Haushaltsplau über die Kosten
der Leitung und Beaufsichtigung der baulichen Unterhaltnngs»
arbeiten, sowie über den Fonds zur Erneuerung der maschi¬
nellen Anlagen in den Provinzialanstalten ein Mehrzuschußvon 3 000,— Mk.
abgeführt werden.

Es sind hier nnter Titel I als Beitrag zu den
Kosten der Zentralverwaltnng die wirklichen Gehälter
der aus dem Hanshaltsplan dieser Verwaltung be¬
soldeten, aber ausschließlichin der Anstaltsbauverwaltung
dienstlichverwendetenBeamten in Ausgabe gestellt
und zwar mit ............ 2350 —Mt.
mehr als im Vorjahre; zur Bestreitung der Beiträge
für die Angestelltenversicherung der vorübergehend be¬
schäftigten Hülfstechniker sind ........ 360— „__________________

Zu übertragen 2 710 — Mk. 385 886,95 Mk.
4
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Uebertrag 2 710 —Mk. 385 886,95 Mt.
neu und für Reisekosten der mit der örtlichenBau-
aufsicht betrauten Beamten ........ 200,— „
mehr uud für sonstige Ausgaben .......____ 90, — „
mehr vorgesehen, zusammen mehr ...... 3 000, —Mk.,
welche aus Proviuzialmittelnentnommeu»verden müssen.

14. Bei Titel II Nr. 18 sind an den Haushaltsplan über die Unter¬
stützung milder Stiftungen und Wohltätigkeitsanstalten so¬
wie über die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts
von Epileptikern, Idioten, Blinden, Trinkern und Krüppeln
aus der Rheinprovinz, welche selbst oder deren Angehörige
keinen Anspruch auf öffentliche Armenpflege haben, als Mehr-
zuschuß der Provinz ................ 13 000^— „
iu den Haupt-Haushaltsplan eingestellt.

Um den in letzter Zeit eingehenden vermehrtenAnträgen auf
Zuschüsse zu den Kostender Unterbringung und des Unterhalts von
Epileptikern,Idioten, Blinden und Trinkern, denen bisher nur teil¬
weise stattgegeben werden konnle, in größerem Umfangeentsprechenzu
können, ist ein Mehrbetrag von 3000 Mk. eingestellt worden, da
insbesondere auch die aus frühereu Jahren hier vorhandenen Bestände
aufgebrauchtworden find.

Der 53. Rheinische Provinziallandtag hat beschlossen, zur
bleibenden Erinnernng an das 25jährige RegierungsjubiläumSeiner
Majestät des Kaisers und Königs der im Jahre 1906 errichteten
Kaiser Wilhelm II. und Auguste Viktoriastiftuug für verkrüppelte
Personen jährlich einen weiteren Betrag von 10 000 Ml. zu über¬
weisen. Dieser Betrag von 10 000 Mk. ist in diesen Etat eingestellt.

15. Bei Titel II Nr. 20 stellt sich der Proviuzialzuschußan den Haus,
haltsplan für die Verwaltung der landwirtschaftlichen An¬
gelegenheiten der Provinzialverwaltuug um ....... 9 793,— „
höher.

Die Zuschüsse, welche für die landwirtschaftlichen
Wintcrschulen geleistet werden müssen, sind um . . 1250 Mt.
erhöht für den Fall, daß die von dem 53. Provinzial¬
landtag genehmigteWinterschnle für den Kreis Eochem
im Laufe des Rechnungsjahres1914 errichtetwerden
sollte. Der Zuschuß an den Pensionsetat ist wegen
der Vermehrungder Winterschulen um ..... 681 „
gestiegen.

Zur Erhaltung der Gebäulichkeitcu:c., des
Rittergutes Dcsdorf uud zum Unterhalte und zur
Ausbildung von Waisenknaben sind ...... 120 „
mehr eingestellt.

Zu übertragen 205l"Ml 408679,95 W.
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Uebertrag 2051 Mk. 408 679,95 Ml.
Die Provinzial-Wein- nnd Obstbciuschnle in

Trier beansprucht ........... 400 „
Provinzialzuschuß mehr. Es ergibt sich sonach bei
dem Haushaltsplan für die landwirtschaftlichen An- ______
gelegenheiten eine Mehrausgabe von ..... 2451 Mk.

Minderansgaben sind hingegenzu verzeichnen:
bei Titel I Nr. 8 zur Unterstützung landwirtschaftlicher
Unternehiuungeuin den wirtschaftlich zurückgebliebenen
Teilen der Provinz (Westfonds) . . 1603 Mk.,
weil an Zinsen der rentbar angelegten
Beständedes Westfonds voraussichtlich
dieser Betrag weniger eingehen wird.

Für die Provinzial-Wein- und
Obstbauschule in Krenznach werden 400 „
weniger Zuschuß gefordert, sind zu-
sammen .............. 2003 „
Minderausgaben; es bleiben demnach ..... 448 Mk.
Mehrausgabe.

Nach der beigefügtenNachweisunghaben sich
die eigenen Einnahmen um ........ 1483 „
vermindert,
und au Ziusgewinn des Meliorationsfonds hat nach
dem dreijährigen Durchschnittein Minderbetrag von 33? „
eingestellt werden müssen, so daß sich also der Provinzial¬
zuschuß um ............. 2268 Ml
erhöhen muß.

Der Provinzialzuschuß an den Etat der land¬
wirtschaftlichenAngelegenheitenwird aus Titel II
Nr. 20 und zum Teil, aus der Ausgabeposition Titel IV
Nr, 5 des Haupt-Haushaltsplans entnommen. Im
Jahre 1913 ist aus dieser letzten Position ein Betrag
von 118 260 Mk, überwiesen wurden. Die Zuschüsse
an die Haushaltspläne für die Förderung von Kunst
und Wissenschaft haben um . . . 2500 Mk.,
für die Verwaltung der Provinzial-
museen in Bonn und Trier um , , 5025 „

zusammenum 7525 „
höher vorgesehen werden müssen. Da diese erhöhten
Zuschüsse "gleichfalls ans Titel IV des Haupt-Haus¬
haltsplans zu entnehmen sind, so werden für den Haus¬
haltsplan der landwirtschaftlichenAngelegenheiten,____________________

Zu übertrage,, 9793 Mk. 408 679,95 Mk.

4»
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Uebertrag 9793 Mk. 408 679,95 Ml.
weil die Einnahmen des Titels IV unverändert
geblieben sind, ans dem Titel II Nr. 20 mehr
bereitzustellen sein, so daß also wie oben augegeben ist,
hier 2268 -j- 5025 ^......... 9793 „
mehr vorzusehen sind.

Bezüglich der Voranschläge für die Provinzial-Wein- und Obst¬
bauschulen ist wenig zu bemerkeu. Bei der Anstalt in Trier ist der
Kredit für die laufende Unterhaltung der Gebäude und Mauern dem
Bedürfnis entsprechend um 400 Mk. erhöht worden; dieser Mehr¬
bedarf ist aus Provinzialmitteln bereitzustellen.

Im Voranschlage der Wein- und Obstbauschule iu Kreuzn ach
sind die Mittel für Lagerung, Bettzeug uud Tischwäsche infolge der
Aufnahme der Winterschttler in das Internat durch Mehrersatz an
Wasche um 100 Mk. erhöht. Für Mubilien, Utensilieu. Bureau-
bedürfnisse und Schieibhilfe, Geräte :c. der Haus-, Garten-, Wein¬
bergs- und Kellerwirtschaft, für die Neubeschaffung von Möbeln für
das Bureau find 300 Mk. mehr nötig. Für Lehrmittel und Bibliothek
find 100 Mk. mehr zur Ergänzung der Lehrmittel, insbesondere
Beschaffung physikalischer Apparate eingestellt. Für eine Dampf¬
destillieranlage und für Neu- und Umpflasterung der Wafferrinnen
an den Hauptwegeu ist einmalig ein Betrag von 1400 Mk. vor¬
gesehen und für laudwirtfchaftliche Aubcuwerfnche, welche von ehe¬
maligen Schüler» ausgeführt werden sollen und im Interesse der
Schule dringend geboten sind, erstmalig 200 Mk. Der Kredit für
sonstige uud unvorhergesehene Ausgaben ist dem Bedürfnisse folgend
um 400 Mk. erhöht. Es ergibt dies zusammengenommen eine
Mehrausgabe von........... 2500 Mk.
Dagegen waren im Etat für 1913 einmalig für Be-
fchaffung einer Schreibmaschine 400 Mk. und für eine
Dampfkefselllulllge 900 Mk. ausgebracht, welche Be¬
träge fortgefallen find. Für die Unterhaltung der
Obstanlage im Schöncfeld und znr Ausbildung von
Baumwärtern konnten 300 Mk. weniger angesetzt
werden, so daß sich eine Minderansgabe von . . 1 600 „
ergibt und eine Mehrausgabe uou...... 900 Mk.
verbleibt.

Da aus den eigenen Einnahmen ein Mehrertrag
von ............... 1300 „
erwartet wird, so konnte der Provinzialzuschuß an diese
Schule um............. 400 Mk.
ermäßigt werden.

Zu übertragen 408 679,95 Mt.



Anlagen zu den Sitzuugsprotokollen. Nr. 1, _____________ 29

Uebertrag 408 679,95 Mk.
Endlich sind bei der Provinzial-Wein- und Obst¬

bauschule in Ahrw eiler folgende Aenderungen zu
erwähne».

Bei den Besoldungen ist für einen Fachlehrer
eine besoldungsplanmäßige Gehaltsaufbesserung von
125 Mk. und die Stelle einer Wirtschafterin mit
einem Gehalt von 650 M. neu eingestellt. Bei den
beiden anderen Wein- und Obstbauschulen bestehen
schon etatsmäßige Stellen für Wirtschafterinnen. Es
ist hier demnach eine Mehrausgabe von .... 775,— Mk.
zu verzeichnen. Bei anderen persönlichen Ausgaben
ist der Zuschuß an den Peusions-Haushaltsplan wegen
der neuen Wirtschafterinftelle um 189,75 Ml. höher
berechnet, wahrend der Lohn der Wirtschafterin mit
600 Mt. fortgefallen ist. Es entsteht mithin eine
Minderausgabe von..........—410,25 „

Unter den sächlichen und sonstigen Ausgaben
findet sich eine Erhöhung des Kredits für Mobilien,
Utensilien, Bureaubedürfinsfe, Schreibhilfe :c. um
300 Mk., eine einmalige Ausgabe für einen Flaschen-
schrauk von 300 Mk., eine Mehrausgabe für Heizung
von 100 Mk., eine einmalige Ausgabe für Neube-
pfähluug der Weinbergsaulage am Turmberg von
400 Mk. und für Reparaturen der Mauern im Wein¬
berg Steinkaul 200 Mk., ferner für sonstigeAusgaben
eine Mehrausgabe von 85,25 Mk., also eine Mehr¬
ausgabe von zusammen .... 1385,25 Mk.,
während eine einmalige Ausgabe für
eine Schreibmaschine von 400 Mk.,
eine einmalige Ausgabe für Beschaffung
eines Milchnntersuchungsapparates von
150 Mk., eine einmalige Ausgabe für
Erneuerung der Vadeeinrichtung von
500 Mk., eine einmalige Ausgabe für
Verlängerung der Wasserleitung von
200 Mk., zusammen also .... 1 250- „
in Fortfall gekommen sind, sodaß noch..... 135,25 „
als Mehrausgabe bleiben. Das Gesamtmehrerforderuis
bei dem Voranschlag ist somit....... 500 —Mk.
Da aus den eigenen Einnahmen...... 500,— „
mehr eingehen werden, so genügt der bisherige Pro-
vinzialzuschuß. ^^ _______________

Zu übertragen 408 679,95 Mk.
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Uebertrag 408 679,95 Mk,
16. Ferner ist bei Titel IV Nr, 1 ein Mehrbetrag von ...... 2 500,— „

M! den Haushaltsplan zur Förderung von Kunst und Wissen¬
schaft erforderlich.

Unter Titel 1^ „Besoldungen" tritt eine be¬
soldungsplanmäßigeGehaltsverbesserungvon , , , 150,—Mk.
hinzu. Neu eiugestelltist im Titel II ein Zuschuß
für den Naturhistorischen Verein der preußischenRheiu-
lande und Westfalens in Bonn von ..... 2000,— „
und der Betrag für die Unterhaltung des Kaiser
WilhelmHenkmals am Deutschen Eck in Coblenz ist
um ............... 350,— ,,
erhöht. Es ergibt sich demnacheine Mehrausgabe _______
von ............... ^2500 —Ml,
welche aus Proviuzialmitteln zu decke» ist,

17, Bei Titel IV Nr, 2 ist au den Haushaltsplan für die Verwaltung
der Provinzialmuseen in Bonn und Trier ein Mehrzuschußvon 5 025,— „
eingestellt.

Unter Titel I „Besoldungen" sind für besol¬
dungsplanmäßigeGehaltsverbesserungennotwendig . 225 Mk,

Unter Titel III Nr, 3 sind für kleine Ankäufe
und für kleine, die Sammluugcn betreffende Ausgaben,
fuwie für kleinere unvorhergesehene Versuchsgrabungen
bis zur Höhe von 150 Mt., zur Verfügung der
Direktoren für jedes Museum 500 Mk. -- . . . 1000 ..
mehr vorgesehen.Unter Nr. 5 ist der für den Druck
eines ansführlicheu Führers durch das Bonner Museum
für 1913 einmalig eingestellte Betrag von 2000 Mk,
für 1914 auf 1200 Ml, ermäßigt, weil er in dieser Höhe
noch erforderlich ist; für die Beschaffung neuer Münz¬
schränke für das Pruuiuzialmuscum iu Trier sind
2000 Mk. uotweudig. Es ergibt sich eine Mehr¬
ausgabe vou ............. 1200 „

Für die Anlegung,Unterhaltung und Vermeh¬
rung der Museumsbibliotheken sind ...... 500 „
mehr vorgesehen, und für die Aufsicht uud Reinigung
der Museen mehr ........... 200 „

Für Heizung, Beleuchtung,Wasserversorgung,
Versicherung, Steuern «. mehr ....... 900 „
Für die Einrichtungeines kleinen Aufzugs vom Keller
zum Dachgeschoß zum Transport von Gegenständen,
feiner zur Einrichtung feuersichererVorkehrungenzur
Aufbewahrung der Iuveutarien sind einmalig 1500 Mk. ^ ________________

Zu übertrage!! 4025 Mk. 416 204,95 Mk.
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Uebertrag 4025 Mk. 416 204,95 Mk,
ausgeworfen; für die teilweise Restaurierung der
römischen Bäder in Trier sind 400 Mk. mehr aus¬
gebracht,während ein Betrag von 800 Mk. für Ein¬
richtung des Dachgeschosses im Museum zu Trier
zur Aufbewahrungvon Sammlnngsgegcnstcmdenfort¬
fallen konnte. Bei Titel III Nr. 9 ergibt sich so¬
nach ein Mehrbetrag von ......... 1400 „

Für Reisekostender Beamten au den beiden
Museeu mußten ............ 400 „
mehr eingesetzt werden, und für Kapitalien, Schreib¬
materialien, Porto, Drucksachen für das Museum iu
Bonn mehr ............. 200 „
Die Gesamtmehrausgabebeläuft sich sonach auf . . 5725 Mk.
Davon werden ............ 700 „
durch höhere eigene Einnahme» gedeckt, fo daß also 5025 Mk.
aus Provinzilllmitteln entnommenwerden müssen.

18. Bei Titel IV Nr. 3 ist an den Hanshaltsplan für gewerbliche
Zwecke der zu überweisende Zuschußgleich geblieben. Der Haushalts¬
plan ist nicht geändert.

19. Bei Titel V Nr. 6 des Haupt-Haushaltsplnus ist für die Verzinsnng
und Tilgung der Kosteu zum Neubau des Landeshauses nebst
Dienstwohnung des Landeshauptmannssowie zum Umbau des Stäude-
hauses ein Mehrbetrag von .............. 16 000 „
erforderlich.

Für die Bestreitung dieser Kosten ist nach dem Beschlusse des
49. Provinziallandtages eine Anleihe von 2 500 000 Mk. abzüglich
eines Erlöses aus dem Verkaufe eines Grundstückes an der Provinzial-
Heil- nnd Pflegeanstlllt Grafeuberg mit dein Netrage von
2 437 211,13 Mt. aufgenommen worden. Zur Verzinsung und
Tilgung dieser Anleihe sind zu 5,5 «/«,--- . . 134 046,61 Mk.
erforderlich. Es sind außerdemfür die bezeichneten
Bauausführungen noch Ausgabenzum Betrage von
457 241,77 Mk. vorschußweiseaus der Landesbauk
entnommenworden. Zur Deckung dieser Ausgabe
ist der Verkaufserlös aus den der Provinz ge¬
hörigen Häusern in der Elisabethstraße hiersclbst
zu verwenden. Da der Verkaufunter den heutigen
ungünstigen Verhältnissen in der nächsten Zeit
noch nicht zu erwarten ist, andererseits aber die
Vaukredite abzurechnen sind, so ist der Betrag für
eine 4«/«ige Verzinsung des Vorschusses und

Zu übertragen 134 046,61 Mk. 432 204,95 Ml.
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Uebertrag 134 046,61 Mk, 432 204,95 Mk.
einiger noch ausstehender Zahlungen mit . . . 19 453,39 „
hier eingestellt wurden, zusammen ..... 153 500,— Mk.
Im Haushaltsplan für 1913 standen , . , . 137 500,- „
demnach jetzt mehr .......... 16 000— Mk.

20. Bei Titel V Nr. 8 des Haupt-Haushaltsplans ist zur Ansammlung
eines Fonds zur Verminderung des Anleihebedarfs für
regelmäßig wiederkehrende Hochbauten ein Mehrbetrag uou . . 35000,— „
eingestellt.

Der Posten läuft iu Einnahme und Ausgabe durch deu Haupt-
Haushaltsplan (zu vergl. Titel II Nr, 5 der Einnahme).

Der 49. Rheinische Provinziallandtag hat in der Sitzung
vom 16. März 1909 beschlossen, in den Haushaltsplan behufs
Ansammlung des erwähnten Fonds einen Beitrag bis zu VüVu an
Pruvinzialabgaben einzusetzen,dem Baufond zuzuführen nnd zur
teilweisenDeckung der Baukostender Provinzial-Heil- uud Pflege¬
anstalt Bedburg-Hau zu verwenden. Das Staatssteuersoll, welches
den Maßstab der Proviuzialabgaben darstellt, ist, wie aus den
weiterenAusführungen dieses Vorberichts zu entnehmenist, so ge¬
stiegen, daß das V-Vu dieses Solls eine Steuer von 537 500 Mk.
ergeben wird. Da im Rechnungsjahre 1913 nur
ein Betrag von ............ 50 2500 „
in Einnahme und Ausgabe stand, so ergibt sich der
eingestellte Mehrbetrag von ........ 35000 Mk.

Die bisherigen Einnahmen aus dieser Position sind, wie im
Abschnitt II dieses Berichts näher ausgeführt ist, ganz auf die
Baukostender Heil« und Pflegeanstalt zu Bedburg-Hau abgeschrieben
worden, so daß die Ansammlung eiues Baufonds bisher noch nicht
erfolgenkouute.

21. Bei Titel VI Nr. 2 K 1 und 2 des Haupt-Haushaltsvlaus ist zur
Unterstützung der Herstellung einer Fahrstraße im Saartale
zwischen Mettlach uud Saarburg ein Mehrbetrag von .... 150000,— „
eingesetzt worden.

Der 53. Rheinische Provinziallandtag hat in der Sitzung vom
26. Februar 1913 für die Herstellung einer Fahrstraße im Saar¬
tale einen Zuschuß von 250000 Ml. in 5 gleichen Jahresraten be¬
willigt. Die I. Rate ist im Hanpt-Haushaltsplan für 1913 ent¬
halten, so daß noch 200000 Mk. zu beschaffensind. Mit Rücksicht
auf die im Abschnitt III dieses Vorberichtsdargestellten Verhältnisse
erschien es angebracht, diese 200 000 Mk. in dein Haushaltsplan für
1914 ganz auszubringen, nm die Haushaltspläne für 1915, 1916
und 1917 von dieser Ausgabe zu entlasten. _________̂ ^^^

Zu übertragen 617 204,95 Ml.
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Uebertrag 617 204,95 Mt.
22. Bei Titel VI Nr. 2 s des Haupt-Haushaltsplans sind für die Melio¬

rierung von Mooren, Oedlnndflachen ?c ......... 200000,— „
neu eingestellt worden.

Anläßlich der Fleischnot hat der Staat einen Betrag von
500 000 Mt. in den Staatshaushaltsplan eingestellt, um die Melio-
rierung von Mooren ?c. zn fördern. Die Verwendungdieses Betrages
für die einzelnenProjekte erfolgt nur bei gleicher Gegeulcistuugder
Provinzialverbaude. Bei der Bedeutung der Angelegenheit und den
zahlreichen und großen Oedlandflächen in der Rheinpruvinzwird eine er¬
hebliche Belastung der Provinz in den nächsten Jahren bestimmt zu er¬
warten sein, da schon größere Prosekte in Vorbereitungsind. Es empfiehlt
sich unter diesen Umständenfür genanntenZweck einen größerenBe¬
trag in Bereitschaftzn stellen. Hierzu sind 200 000 Mk. vorgesehen.

23. Bei Titel VI Nr. 2l des Haupt-Haushaltsplans finden sich zu wei¬
teren vom Provinzialllludtag zu beschließeuden außerordent¬
lichen Ausgaben ................ 150 000,— „

Bei den Verhandlungenüber die Haushaltspläne der Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalten auf dem 53. Provinziallandtage (Seiten
118 und 119 des stenogr. Berichts) ist schon bezüglich der Verbesse¬
rung der Bezüge des Pflege- und Dienstpersonals an diesen Anstalten
eine Vorlage für den 54. Provinziallandtag in Aussicht genommen
worden. Diese wird dem Provinziallandtage in einen! besonderen Be¬
richte (DrucksachenNr. 18) zugehen. Für die Durchführungder in dieser
gemachten Vorschläge ist hier ein Betrag von 50 000 Mk. vorgesehen.

Sodann werden dem Provinziallandtage in einem besondere»
Berichte (Drucksachen Nr. 11) Anträge des Vereins zur Veranstal¬
tung einer Deutscheu WerktmndausstellungCöln und der großen
Ausstellung Düsseldorf1915 „Aus huudert Jahren Kultur und Kunst"
und ein Antrag der Landwirtschaftskammerder Rheinprovinzauf Be¬
willigung je eines Provinzialznschusses von 100 000 Mk. für die Ver¬
anstaltung dieser Ausstellungen vorgelegt werden. Für den Fall der Be¬
reitwilligkeit des Prouinziallandtags znr Bewilligungdieses Zuschusses
ist der Betrag für die erstere iu dieser Position bereitgestellt, weil der
Antrag zur Zeit der Aufstellungdes Etats schon vorgelegen hat.

24. Endlich ist bei Titel VI Nr. 2g des Haupt-Haushaltsplaus zur Ver¬
stärkung des Ausgleichsfonds noch ein Betrag von ..... 493000,— „
neu vorgesehen.

In dem AbschnittII dieses Vorberichts ist näher dargelegt,
daß der Ausgleichsfondszurzeit eine Höhe von 1 002 828,91 Mk.
erreichthat, d. i. 0,93"/» des der Verteilung der Proviuzialabgabe
für 1914 zugruude zu legendenSteuersolls, hat also 1°/» dieses
Solls noch nicht erreicht. Man wird nun nicht behaupten können,
daß dieser Fonds insbesondere dann, wenn bei einer Aufeinanderfolge ________

Zu übertragen 1460 204,95 Mk,
b
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Uebertrag 1 460 204,95 Ml',
ungünstigerJahre das Stenersull zurückgeht,ausreiche» wird, um
den Maßstab für die Erhebung der Provinzialsteuermöglichst in der
seitherigen Höhe zu halten bezw, ein iu solchen Zeiten besouders
unangenehmfühlbares Steigen des Prozentsatzesfür die Provüizial-
stener zu verhindern. Es ist dies auch schon in den Verhandlungen
über den Haupt-Haushaltsplan auf dem vorigen Pruviuziallmidtage
anerkannt und von dem Berichterstatterder I. Fachkommission für
erwünscht bezeichnet worden, einen wesentlich höheren Ansgleichsfouds
zu bilden, damit wir in schlechten Jahren eine größere Reserve darin
haben und uns vor Steuererhöhungenschützen können. Wenn schon
zu diesem Zwecke die vorgeschlagene Erhöhung des Ansgleichsfouds
unter allen Umstanden angezeigt ist, so erscheint sie ans folgende»
Erwägungengeboten: Es ist schon öfters darauf hingewiesen worden,
daß der Zuschuß, welchen die Provinz aus der Uebernahme der
Garantie für den Rhein-Weser-Kanalzn zahlen haben wird uud zwar
zum erstenmal im Jahre 1915, aus dem Ausgleichsfondszu ent¬
nehmen fein würde. Nach der der seinerzeitigenVorlage beige¬
gebenen Schrift des Geheimen Oberbaurats Dr. Ing. Sympher
betragen diefe Zuschüsse im eisten Jahre 166000 Mk., nehmen
sodann von Jahr zu Jahr ab uud beziffern sich im ganzen auf
886 000 Mk. Ob diese Zahlen heute noch stimmen, ist nicht bekannt;
es läßt sich jedoch wohl annehmen, daß sie eher grüßer als kleiner
werden, weil die Abmessungendes Kanals und der Schleuse» zu
klein sind, deshalb schädigendauf den Anfangsverkehr anf den,
Kanal einwirken und dadurch höhere Zubußen erforderlichmachen.
Wird aber der berechnete Zufchußvon 886 000 Mk. aus dem jetzt
rund 1000 000 Mk. betragenden Ausgleichsfondsentnommeu, so bleibt
kaum noch etwas znm Steuerausgleich in schlechtenJahren übrig.

Es ergibt sich darnach also eine Gesamtmehrausgnbe von ___1460 2 04,95 M.
welcher die nachfolgendaufgeführten Minderznschüsse und Minder-
ausgaben entgegenstehen:

25. Bei Titel II Nr. 19 wird an den Hanshaltsplan der Proviuzial-
straßen-Verwaltung ein Minderzuschußvon ........ 100300— Mk.

erforderlich.
Bei Titel I ist zunächst der Zuschuß an den Pensiuns-Haus¬

haltsplan mit 15°/o der etatsmäßigen Durchschuittseiukommen
um ............... 175,65 Mk.
höher zu berechnen gewesen,weil letzteres infolge Um¬
wandlung einer Bauamtssekretärstellein eine Landes-
bausekretärstelle gestiegeu ist.

Die Ausgaben an Invaliden- und Hinterbliebenen¬
geldern auf Grund der vom Provinziallandtag geneh-

Zu übertragen 175,65 Mk. 100 300,- Mk.
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Uebertrag 175,65 Mk, 100 300— Mk.
migten Grundsätze für die Invaliden- und Hinter¬
bliebenenversorgungder nicht ruhegehaltsberechtigteu
Beainten, Angestelltenund Arbeiter siud fortgesetzt
gestiegen. Entsprechend dieser Zunahme haben für das
Rechnungsjahr 1914 .......... 8 500.- „
mehr im Haushaltsplan vorgesehen werden müssen, 8 675,65 Mk,

Der an den Voranschlag L über die Verwendung
des Eisenbahnfonds zu gewährendeZuschuß konnte,
wie nachfolgenden Angaben über diesen Voranschlag L
zu entnehmenist, um .......... 20341,— .,
verringert werden, so daß sich bei Titel I eine Minder«
ausgäbe von ............. 11 665,35 Mk,
ergibt.

Unter Titel II „Für die örtliche Bauleitung"
ist bei den Gehältern der Landes-Bauinspektoreneine
Mehrausgabe von ....... 1300 Mk,
vorgesehen, Sie ist zurückzuführen auf
die besoldungsplanmäßigenGehaltsauf¬
besserungen, welche 5 Bauinspektorener¬
halten können.

Für Tagegelder und Reisekosten
der Bauinspektoren ist der bisherige Kredit,
welcher sich als zu knapp erwiesen hat,
um den geringen Betrag von , , . 500 „
erhöht, demnach mehr 1800 Mk.

Dahingegensind für Gehälter der
Landesbausekretäre. . . 2 300 Mk.
weniger angesetzt, weil ein
Bauamtssekretär mit dem
Höchstgehalt ausgeschieden,
ein Landesbausekretärzur
Zentralstelle in Düsfeldorf
verfetzt ist und an deren
Stelle Beamte mit dem
Anfangsgehnltevon 2200
Mark angestellt find. Da¬
durch ist eiue Gehaltsver¬
minderungvon 2900 Mk.
eingetreten.Für 3 Landes¬
bausekretäre sind Gehalts¬
verbesserungenvon 600 Mk^______________________________

Zu übertragen 2 300 Mk. 1800 Mk. 11665,35Mt^ 100300— MK
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Uebertrag 2 300 Mk. I «00 M, 11665.35 M. 100 300,— Mk.
auf Grund des Besoldungs-
plans eingestellt. Für die
Anstellung eines technischen
Hilfsarbeiters in der
Straßenverwaltungwar seit
1912 ein Betrag von , 3 650 „
vorgesehen.Die Annahme
eines solchen Hilfsarbeiters
außer dem 16, Landesbau-
inspektur, der bei der Zeu-
tralvcrwaltuugtätig ist, hat
seither unterbleibenkönnen
uud es wird auch vorerst
der Kredit nicht beibehalten
zu werden brauchen. End¬
lich hat der Diätenfonds
zur Ausbildung von An¬
wärtern für den Bureau-
dienst bei den Bauämtern
ermäßigt werden tonnen um 850 „
so daß sich eine Minderciusgabevon , 6 800 Mk,
und nach Abzug des Mehrbetrages vou 1800 ..
ein Minderbedarf von ......... 5000,—
ergibt.

Bei Titel III für die Beaufsichtigungder Pro-
vinzialstmßenist eine Minderansgabe vou , . . . 2 700,—
vorgesehen.

Die Gehälter der Proviuzialstraßenmeisterund
Anfseher beanspruchen ..... 4000 Mk.
weniger; es liegt dies an dem Abgang
älterer Aufsichtsbeamter und deren
Ersatz durch jüngereBeamte mit An-
fangsgehältern. Nach dem Beschlusse
des 22. Provinzmllllndtagssollen die
Straßenaufsichtsbeamten 10°/° des
Bruttoereilosesder Obstnutzuug erhal¬
ten. Da die Einnahmeum 10000 Mk.
mehr vorgesehen ist, so muß hier eine
Mehrausgabe von . 1000 Mk.
entstehen. Für die
diätarische Besoldung
der Straßenmeisteran-

Zu übertragen 1000 Mk. 4000 Mk. 19 365,35 Mk. 100 300,- Mk.
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Uebertrag 1000 Ml. 4000 Ml. 19365,35 Ml. 100 300— Ml.
Wärter ist gegen das
Vorjahr ein Mehr¬
bedarf von . . . . 300 „

ausgerechnet, daher Mehrausgabe 1300 „
bleibt Minderbedarf...... 2700 Mk.

Der Titel IV des Haushaltsplans „für die
materielle Unterhaltung der Provinzialstraßen" fchließt
mit einem Minderbedarf von........45 671,82 „
ab.

Die Veranschlagung der Straßenunterhaltungs-
tosten für die Rechnungsjahre 19l1 bis einfchl. 1914
hatte eine jährliche Bedarfssumme der Landesbau-
ämter von........4 058 800,— Mk.
ergeben. Dieser Ausgabesumme
treten hinzu die Zinsen und Til-
gnngskostender KleinplasterauleiheH
für 1914 mit......181985,83 „

Diese Ausgabe hat im Vorjahre
noch 229 863,38 Mk. betragen und
ist seit 1911 in allmählicher
Abnahme begriffen, so daß sie
im Rechnungsjahre 1918 mit
1676,94 Mk. anfhören wird.

Nach den fcitherigen Erfahrun¬
gen sind für unvorhergesehene drin¬
gende Arbeiten, die sich während
des Jahres als notwendig heraus»
stellen, zur Verfügung des Landes»
hauptnmnus wie im Vorjahre. . 81200,— „
ausgeworfen worden, so daß sich ______^_________
ein Gesamtbetrag von . . . . 4 321985,83 Mk.
ergibt, von welchem infolge der
in den Jahren 1912, 1913 und
1914 stattgehabten Abtretung von
Provinzialstraßenstreckeu an engere
Kommuualverbttude die zu zahlenden
Renten mit 29 972,13 ^ 5885,31
^ 4078,18 -...... 39 935.62 „
in Abzug zu bringen find, so daß 4 282 050,21 Mk.
oder rund........4282050,-Mk.
bleiben.

Zu übertragen 4282050— Mk. 65037.1?Mk. 100300.— Mt.
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Uebertrag 4 282 050 - Ml. 65037.17 Mk, 100 300,— Mk.
Da für 1913 hier , . . ,4 334000— ,,

vorgesehen waren, so ergibt sich ein ___________
Minderbedarf von ..... 51950,—Mk.

Mehr vorgesehen ist aber auf
Grund der abgeschlossenen Verträge
an Renten für an engere Kom-
munlllverbände abgetretene Provin-
zialstratzenstrecken4078,18 Mk.,

für Beiträge zur
Krankenversicherung
derHilfsfchreiberbei
den Bauämtern, der
Stmßenwärter und
Straßenarbeiter :c. 1600,— „
weil diese Beiträge
infolge der Bestim¬
mungen der Reichs-

versicherungsord-
nung gestiegensind,
und
für Beitrage zur
Invalidenversiche¬
rung derselben Be«
diensteten . . . 600,— „
zusammen mehr ...... 6 278,18 „
sodaß also bei Titel IV ein Minder¬
bedarf von ....... 45 671,82 M.,
wie oben angegeben, bleibt.

Bei Titel VI „zur Bestreitung der Kosten
für das Zahlungsgeschäftder Strahenvcrwaltung"
hat infolge Einführung des Postscheckverkehrsder
Etatsbetrag um ........... 2000,- „
verringert und der Kredit für Prämien für Haft¬
pflichtversicherung,Prozeßtustenu. s. f. für unvor¬
hergesehene Fälle «. unter Titel X um . . 562,83 „
herabgesetztwerden können, so daß sich eine Miuder-
nusgabe von ............ 67600,—Mk.
ergibt, welcher bei Titel VII für Porto-, Telegramm-
und Fernsprechkostender Landesbaunmterein Mehr¬
betrag von ............ 20 0,— „
gegenübersteht. Der Minderbetrag beträgt

Zu übertragen 67400.-Ml. 100 300- Mk.
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Uebertrag 67 400 — Mk. 100 300 — Mk.
Da nach der beiliegendenNachweisungdie

eigenen Einnahmen der Straßenverwaltung um 32 900,— „
steigen werden, so ergibt sich filr diesen Verwaltungs-
zweig ein Minderzuschnßvon ....... 100 300,— Mk,

Der Abschnitt L AußerordentlicheAusgaben der Straßen-
Verwaltungist unverändertbeibehalten werden. Ebenso ist unverändert
geblieben die Anlage ^, zum Haushaltsplan der Straßenverwaltung
für die Verwendungdes Fonds für deu Neubau von Provinzialstraßen.

In der Anlage L über die Verwendung des Eisenbahnfonds
hat sich, wie oben in Rechnunggestellt ist, der Zuschuß aus den Pro-
vinzialmitteln um ........... 20341 Mk.
verringert. Es kommt dies daher, daß der Anteil des
Fonds au den Ueberschüssen der Kleinbahn Merzig-
Büschfeld um ............ 341 „
höher angesetzt werden konnte. In der Ausgabe sind
zur Zahlung vuu Zinsen an die Landesbankfür die
den Bahnuuternehmungcn gewährten Darlehen vor¬
aussichtlich ............. 20000 „
weniger erforderlich, weil ein Darlehen von 2 Millionen
Mark wegen Uebernahmeder betreffenden Kleinbahnen
dnrch den Staat zurückgezahltworden und zum
anderen ein für ein Darlehen zu zahlender Unkosten¬
beitrag fortgefallen ist. ________

Es ergibt sich daraus der Betrag von . . . 20 341 Mk.,
um welchen der Provinzialzuschußverringert werden konnte.

Für Zahlung der Ziusen und Tilgnngsbeträgeder Beteiligungs»
summe der Provinz an dein KleinbahnunternehmenMerzig-Büschfeld
sind 21 Mk. mehr eingestellt,um welche aber der Titel insgemein
gekürzt ist.

Die Anlage L über die Verwendung des Funds zur Unter¬
stützung des Gemeinde- und Kreiswegelmnesist in der bisherigen
Gestaltung beibehaltenworden.

In der Anlage v, Voranschlag über die Einnahmen und
Ansgaben bei dem Betriebe der dem Provinzialoerbaude gehörigen
Steinbrüche ist ein Zuschuß aus Provinzialmitteln nicht enthalten.
Die Ausgabe ist um 100 Mk, weniger vorgesehen, in gleichem
Maße ist auch die eigene Einnahme verringert.

26. Bei Titel IV Nr. 4 des Hanpt-Haushaltsplans ist zur Uebelweisung
aus dem Ziusgewinn des Meliorationsfonds an den Haushaltsplan
für die Verwaltung der landwirtschaftlichen Angelegenheiten
ein Minderbetrag von ............... 337,— „
enthalten. __________

Zu übertragen " 100 637,— Mk,
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Uebertrag 100 637,- Mk.
Die Einnahme ans dem Zinsgewinn des Meliorationsfonds

ist bei Titel IV Nr. 2 des Haupt-Haushaltsplans in Einnahme
und hier in Ausgabe gestellt. Es handelt sich also lediglich um
einen durchlaufenden Posten und da nach dem dreijährigenDurchschnitt
die Einnahme um 337 Mk. geringer anzuuebmeuist, so mußte auch
hier die Ausgabe entsprechend kleiner werden.

27. Bei Titel IV Nr. 5 des Haupt-Haushaltsplans konnte für Melio¬
rationen und Aufbesserung der landwirtschaftlichen Verhält¬
nisse in den Gebirgsgegenden und den wirtschaftlich zurück¬
gebliebenen Teilen der Provinz nur ein um ....... 7 525,— „
geringererZuschußüberwiesen werden.

Der Zuschuß wird aus der Einnahme des Titel IV Nr. 1 an
Zinsen des Stamm- und Reservefondsder Laudesbauk entnommen.
Da diese aber gegen das Vorjahr nicht höher geworden ist, anderer¬
seits aber, wie oben uutcr Nr. 15 schon ausgeführt ist, die aus
derselben Einnahme stießenden Zuschüsse an den Haushaltsplau zur
Förderung von Knust und Wissenschaft und für die Verwaltung der
Provinzialmnseen um 2500-j-5025--7525 Mk. erhöht werden
mußte», so ist hier der Zuschußum diesen Betrag gekürzt und auf
Titel II Nr. 20 des Haupt-Haushaltsplans übernommenworden.

28. Bei Titel V Nr. 5 des Haupt-Haushaltsplnus ist zur Verzinsung
und Tilgung der aus der 4. Anleihe zu Anstaltszwecken zu
deckenden Kosten von 13 000 000 Mk. ein Miuoerbetrag Uuu. . 4 825,— „
vorgesehen.

In die Haushaltspläne der FürsorgeerziehungsanstaltenRheiu-
dahlen und Solingen konnte zur Verzinsungund Tilgung dieser Koste»
der Betrag vou 4825 Mk. mehr als im Vorjahre eingestellt werden.

29. Bei Titel VI Nr. 2 des Haupt-Haushaltsplans findet sich unter o zu
Regnlierungsarbeiten an der Sieg ein Minderbeitrag von . . 77 66?,— „

Im Hanpt-Haushaltsplan für 1913 waren hier zur Unter¬
stützungdes Baues und der Verstärkung von Deichen an der Sieg
als einmaligeAusgabe ......... 130000 Mk.
vorgesehen,welche für 1914 fortfallen. Durch besondere
Vorlage (Drucksache» Nr.23) wird «»abhängig davon für
ein anderes Projekt znr Regulierungder Sieg zwischen
Llluthausenund Allner eine einmalige Beihilfe von 52 333 „
beantragt, welche in den Hauptetat für 1914 ein¬
gestellt ist, es entsteht dadurch die oben bezeichnete
Minderausgabe von ........... 7? 667 M.

30. Bei Titel VI Nr. 2ä des Haupthaushaltsvlans ist der zur weiteren
Verminderung des Anleihebedarfs für regelmäßig wieder¬
kehrende Hochbauten für 1913 vorgeseheneBetrag von .... 290000,— „
nicht mehr eingestellt. ____________̂

Zu übertragen 480 654— Mk.
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Uebertrag 480 654,- Mk,
Wie aus dem beigefügten AbschnittII dieses Berichts hervor»

geht, sind Ende des Jahres 1913 noch ungedeckt von den Baukosten
der Heil- und Pflegeanstalt Bedburg-Hau , . . 255 710,82 Mk.
die Bankosten der Taubstummenanstalt in Ens-
kirchen mit ............ 600000— „
die Kosten des Erweiterungsbauesder Taubstummen¬
anstalt in Essen von ......... 40000,- „
die Kosten von Umbauten in der Blindenanstalt
zn Düren mit ........... 35 000,— „
zusammen............. 930 710,82 Mk.

Zur Deckuug steht bereit im Jahre 1914 das
halbe Prozent der Provinzialsteuer mit , . . 537 500,— ,,
so daß als Rest der Kosten ....... 393 210,82 Mk.
verbleiben,die im Jahre 1915 gedeckt werden können.

Es ist deshalb von der Einstellung eines Betrages zur außer¬
ordentlichen Tilgung abgesehen worden.

31. Bei Titel VI Nr. 3 des Hanpt-Haushaltsplans an Zinsen für die
zur Bestreitung der laufenden Ausgaben von der Landesbank
entnommenen Vorschüsse sowie zu außerordentlichen Aus¬
gaben und zur Abrundung konnten ........... 5150,95 „
weniger verlangt werden.

Wenn auch zur Beförderung der Unfallversicherung unter den
Beamten ein Betrag von 2850 Mk. in den Haushaltsplan nen ge¬
fordert ist, so konnte doch nach dem Durchschnittder letzten 3 Jahre
noch ein Betrag von 5150,95 Mk. weniger eingestellt werden.

Die Minderzuschüssebezw. Ausgaben belaufen fich darnach _________________
insgesamt auf ................. ^85 804,95 Mkl

Nach der Aufstellung (Nr. 1 bis 24 vorstehend) ist eine __________________
Gesamtmehrausgaue von .............. 1460 204.95 M
nachgewiesen, so daß also noch eine GesamtmehrllUsgabevon . . 974400,— „
bleibt, wie schon auf Seite 1 dieses Berichts angegeben ist.

Dieser Mehrbedarf soll seine Deckung in den nachfolgend auf¬
geführtenMehreinnahmen finden:

1- Bei Titel II Nr. 2 zur Deckuug der Kostendes Laudarmenweseusauf

Grund des Gesetzes vom ?'^ ?^ ? mit . . . 10 500 Mk.
" ^ 12.März 1874

2. Bei Titel II Nr. 3 zur Deckungder Kosten der er¬
weiterten Armenpflege auf Grund des Gesetzesvom
11. Juli 1891 mit ............ 70000 „

3. Bei Titel II Nr. 4 zur Ergänzung der allgemeinen
Dotationsrentebezw. für allgemeineZwecke der Provinzial-
verwaltung ............. ^ 964 800 „___________________

Zu übertragen 1045 300 Mt. 974 400— Mt.
6
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Uebertrag 1045 300 Mk. 974 400— Mk.
4. Bei Titel II Nr. 5 zur Ansammlungeines Fonds zur

Verminderungdes Anleihebedarfs für regelmäßig wieder¬
kehrende Hochbauten ........... 35000 Mk.

5. Bei Titel V Nr. 2 an unvorhergesehenen Einnahmen ____ 37
zusammenan Mehreinnahmen 1 080 337 Mk.,

welchen indessen Mindereinnahmenentgegenstehen:
6. Bei Titel II Nr. 1a zur Deckungder

ordentlichenAusgaben der Straßenver-
waltung .......... 100300 Mk.

7. Bei Titel IV Nr. 2 an Zinsgewinn des
Rheinischen Meliorationsfonds . . . 33? „

8. Bei Titel V Nr. l an Zinsen von vor¬
übergehend angelegten Beständen der Zen¬
tralfonds .......... 5 300 „

an Mindereinnahmenzusammen 105 937 „
so daß also noch eine Gesamtmehreinnahmevon ....... 974 400,- Mk,
bleibt, welche sich mit der nachgewiesenenGesamtmchrausgabe von . 974 400,— Mk.

deckt.
II.

Der Abschnitt II des Vorberichts zu dem Haupt-Haushaltsplau für das Rechnungs¬
jahr vom 1. April 1913 bis 31. März 1914 weist anf Seite 51 der Verhandluugeu des 53.
Rheinischen Provinziallandtags als Bestand am Ende des Rechnungsjahres 1911

bei dem Betriebsfonds den Betrag von ........ 500 899,85 Mk.
bei dem Ausgleichsfonds den Betrag von ........ 825328,92 „

nach, welche in das Rechnungsjahr 1912 übertragen worden sind.
Gemäß dem Beschlusse des 52. Rheinische« Pruvinziallandtages vom

9. März 1912 ist im Rechnungsjahre 1912 der Betriebsfonds auf die Höhe von 700000,— „
gebracht worden.

Dem Beständedes Ausgleichsfonds von ........ 825328,92 „
sind im Rechnungsjahre1912 hinzugewachseu an Zinsen für die hinterlegten
Betrage ...................... 2 2 870 , 70 „
fo daß am Ende dieses Rechnungsjahresder Ausgleichsfoudseinen Bestand von 848 199,62 Mt.
hatte. Aus dem Beständebei dem Haupt-Hanshaltsplan für 1912 sind dem
Fonds inzwischen noch ................. 154 629,29 „
zugeführt worden, so daß er zur Zeit der Erstattung dieses Berichts eine Höhe von 1 002 828.91 Mt.
erreicht hat. Es stehen demnach dem Prooinzmllandtage aus deu beideu Fonds (Betriebsfonds und
Ausgleichsfonds)1702 828,91 Mk. znr Verfügung.

Es ist hier zu erwähnen,daß die Verteilung der Provinzialsteuer für das Rechnungsjahr
1913, abgesehen von dem V2V0 für die Herabmiuderungdes Anleihebedarfsfür regelmäßigwieder¬
kehrende Hochbauten,eine Einnahme von ........... 13587559,58 Mk.
ergibt, daß nach dem Haupt-Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1913
aber nur ein Bedürfnis von ............... 13567500,— „
veranschlagt ist, so daß eine Mehreinnahmevon ......... 20059,58 Mk.
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zu erwarten ist. Sollte diese nicht zur Deckung von Mehrausgaben im Rechnungsjahre 1913 —
insbesondere bei den Kosten der Fürsorgeerziehung — Verwendung finden müssen, so wäre sie den
Beschlüssen des Provinziallandtags gemäß je zur Hälfte dem Ausgleichs- und dem Baufonds zuzuführen.

Nachdem der Provinziallandtag, wie vor erwähnt worden ist, erst im Jahre 1912 unter
Anerkennung des bestehenden Bedürfnisses die Erhöhnug des Betriebsfonds auf den Betrag von
790 000 M. beschlossenhat, so wird eine Inanspruchnahme dieses Fonds zur Deckung laufender
Ausgaben bezw. die Einstellung eines Teils desselben in den Haupt-Haushaltsplan nicht in Frage
kommen können.

Der Ausgleichsfonds ist durch Beschluß des 47. Rheinischen Provinziallandtages vom
16, März 1907 mit einem Betrage von 471866,89 Mk. eingerichtet worden, weil man sich eine
Reserve schaffen wollte, um in Zeiten eines gewerblichen Rückschlags :c, eine starke Erhöhung des
Prozentsatzes der Provinzialsteuer verhüten zu können. Auch sollte der Fonds Verwendung zur
Deckung derjenigen Ausgaben event, finden, welche dem Pruvinzialverbande aus der für den Rhcin-
Weser-Kanal und später die Lippcwasserstrahe übernommene Garantie für die Verzinfung und
Tilgung der Bau- und Betriebsfonds erwachsen werden. Noch der vorjährige Provinziallandtag
hat anerkannt, daß der Ausgleichsfonds in der bisherigen Höhe zu niedrig uud es erwünscht sei,
unen wesentlich höheren Ausgleichsfunds zu bilden, damit die Provinz in schlechten Jahren eine
größere Reserve habe, um sich vor Steuererhühungen bewahren zu können (Seite 162 des steno-
graphischen Berichts). Die derzeitigen Steuerverhältnisse dürften aber demgegenüber einen Rückgriff
°uf diefen Fonds noch nicht rechtfertigen.

Der 47. Rheinische Provinziallandtag hatte durch Beschluß vom 16. März 1907 die
Bildung eines Baufonds beschlossen. Nach Seite 52 der Verhandlungen des 53. Rheinischen
Provinziallandtags waren diesem Fonds bis zum Abschlüsse des Rechnungsjahres 1911 im ganzen
die Summe von...................2 079 272.78 Mk.
zugeflossen. Seitdem hatte der Fonds folgende Einnahmen:
An Zinsen..................... 373,1? ..
Aus dem Bestände des Haupt-Haushaltsplans am Schlüsse des Rechnungs¬
jahres 1912.................... 154 629,28 „

s° daß sich also die Gesamteinnahme auf...........2 234 275,23 Mk.
stellt.

Dieser Betrag ist auf die Kosten des Baues der Provinzial-Heil- n»d Pflegeanstalt zu
Nedburg-Hau abgeschrieben worden, so daß der Baufonds selbst über keine Mittel verfügt.

Auf die insgesamt................11215 000- Mk.
betragenden Baukosten dieser Heil- und Pflegeanstalt sind bis jetzt abgeschrieben:

ll) Der auf die vom Provinziallandtage genehmigte vierte Anleihe von
13 000 000 Mk. übernommene Betrag von . 7 404 586,69 Mk.

K) Der oben erwähnte Betrag von.....2 234 275,23 „
o) Das V2 °/a Provinzialsteuer zur Verminderung

des Anleihebedarfs aus dem Rechnungsjahre
1912 mit........... 476 309.14 ,.

ä) Der von der Stadt Eleve bewilligte Zuschuß vuu 50 000.— „
zusammen ..... 10165171,06 „

s° daß also noch zu decken bleiben ..............1049 828,94 Mk.
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Uebertrag 1049 828,94 Mk.
Zur Abschreibung auf diesen Bnuvorfchußfür die Provinzial-Hcil- und

Pflegeaustalt zu Vedburg»Haustehen i>n Rechnungsjahre1913 zur Verfügung:
1, Die Einnahme an Prouinzialsteuer('/-"'a) zur Verminderung des

Anleihebedarfsfür Hochbautenmit , . , , 504118,12 Mk,
2, Der Titel VI Nr, 1 unter ä zur weiteren

Verminderung des Anleihebedarfs im Haupt-
Haushaltsplan für1913 ausgeworfeneBetrag von 290 0 00,— „

zusammenalso . . 794118 , 12 „
Es weiden demnach Ende des Rechnungsjahres1913 noch ungedeckt

bleiben rund .................... 255 700, - Mk.
Ferner ist in Aussicht genommen, ans der Prouiuzialsteuer für

Verminderungdes Anleihebedarfs in den Jahren 1914 und deni folgenden
die vorschußweise bei der Landesbank entnommenenBeträge zu tilgen und
zwar:

1, Die Bnukosteu für die im kommendenJahre fertiggestellte Provinzial-
Tanbstummenanstaltin Enslirchen mit rund ........ 600 000,— „

2, Die Kosten des Erweiterungsbaues an der Taubstummenanstalt in
Offen mit .................. 4«000— „

3, Die Kosten einiger Umbauten an der Pruvinzial-Blindenanstalt in
Düren mit .................. 35 000,— „

Es bleiben also im Jahre 1914 und in dem folgenden Jahre noch __________________
zudecken: ..................... 930 700— Mk,

Soweit es sich also jetzt übersehen läßt, wird im Jahre 1915 diese Summe an Baukosten
gedeckt und es alsdann wieder möglichwerden, aus der Prouinzialsteuer zur Herabmiudcrungdes
Anleihebedarfsfür regelmäßigwiederkehrende Hochbautenin dein Banfunds Mittel für erforderlich
werdende Anstaltsbautcn zu sammeln,

III.

H,, Der dem Prouinziallandtag vorgelegte Haupt-Haushaltsplan für das Nechnuugsjahr
1914 sieht zur Bestreitung der Bedürfniffeder Provinzialvcrwaltnng eine Einnahme aus den Pro-
vinzialsteuernvon 14 512 500 Mk. vor.

Nach den von den Land- und Stadtkreisen der Provinz eingereichten Uebersichten über den
Stand des Staatssteuersolls,welches nach dem Kreis- und Provinzialabgabengesetz vom 23. April 1906
der Verteilung der Provinzialabgaben zugrunde zu legen ist, beträgt dieses für 1913 nach dem
Stande vom 1, Oktober1913 ............... 108 910 493.87 Mk.

Dieses Staatssteuersoll kann aber nicht als Maßstab zur Verteilung
der Provinzialabgaben dienen, denn für diese ist nach dem genanntenKreis-
und Provinzialabgllbcngefctz der Stand des Stantssteucrfollsam 1. Januar 1914
maßgebend. Jahrelange Erfahrungen haben nun gezeigt, daß infolge von
Reklamationen,Berufungen :c., anch irriger Angaben fich das Staatssteuersoll
»ach dem Stande vom 1. Januar ganz wesentlich gegen das in der Nach-
weifnng vom vorhergehendenOktober angegebenevermindert hat. Es muß daher__________________

Zu übertragen 108 910 493.8? M.
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Uebeitrag 108 910 493,8? Mk.
angenommenwerden, daß diese Verminderungnamentlichwegen der diesmal
betriebenen beschleunigten Einreichung der Stenernachweisungen infolge früheren
Abschlusses des Haushaltsplans in der Zeit vom 1. Oktober ds. Is. bis zum
1- Januar 1914 eintrete» und immerhin eine Summe von ....... 1410 493,87 „
ausmachen wird. Das der Verteilung der Provinzialabgabefür das Rechnnngs-
jahr 1914 als Grundlage dienende Staatssteuersoll mit ....... 107 500 000 —Mk.
wird dem tatsächlich noch festzustellendenSienersoll vom 1. Januar 1914 etwa gleichkommen. Unter
Beibehaltung des bisherigen Prozentsatzesvon 13Vü "/<, würde die Verteilung der Provinzialabgabe
auf der Grundlage eines Staatsstenersolls von 107 500 000 Mk. für das Rechnungsjahr1914 eine
Steuereinnahmevon 14 512 500 Mk. ergeben, welche dem in dem vorliegenden Haupt-Haushaltsplan
unter Titel II Nr. 1 bis 4 veranschlagten Steuerbedarf entspricht.

Es wird beantragt, den Steuerbcdarf für das Rechnungsjahr1914 auf diese Sumuie fest¬
zustellen. Sollte die Verteilung der Provinzialabgabe bei dem Maßstabe von 13V> °/u eine höhere
Einnahme als den veranschlagten Steuerbedarf ergeben, so bleibt diese höhere Einnahme doch zur
Verfügung des Provinziallandtags und wird, wenn dieser nicht anders darüber bestimmt, je zur
Hälfte au den Ausgleichs-und an den Vaufonds abgeführt werde». Eine etwaige Mehreinnahme
wird aber kaum von Belang sein können.

Bei dem Umstände, daß bei Titel VI Nr. 2d und bei Titel VI Nr. 2x als Zuschuß
flir die Herstellungder Saarstraße zwischen Mettlach und Saarburg und zur Verstärkungdes Aus¬
gleichsfonds 150 000 Mk. und 493 000 Ml. in den Haupt-Haushaltsplan eingestellt worden,welche
bazn bestimmtsind, zur Vermeidungkünftiger unerwünschter Erhöhungen des Prozentsatzesfür die
provinzialabgabe in weniger günstigen Zeiten die Etats der Provinz zu entlasten, wird allerdings
"le Frage einer Herabsetzung des Prozentsatzesfür diese Abgabe von 13V2°/n um etwa V^/u für
bas Jahr 1914 möglich. Ein halbes Prozent des vorläufig auf 107 500 000 Mk. angenommenen
Steuersolls macht einen Steuerbetrag von 537 500 Mk. aus, welcher durch entsprechendeAb¬
setzung bei den genauuteu beiden Ausgabepositioneneingebrachtwerden könnte. Einer derartigen
Maßnahme stehen indessendoch berechtigteBedenkenentgegen. Im Interesse der steuerzahlenden
^and- und Stadtkreise ist immer auf eine konstante Beibehaltung des Prozentsatzesder Provinzial¬
abgabe hoher Wert gelegt und zu dem Zwecke die Notwendigkeiteines möglichst hohen Ausgleichs¬
fonds betont worden. An anderer Stelle dieses Berichts ist fchon ansgeführt worden, daß der jetzt
vorhandene Nusgleichsfondsvon rund 1000 000 Mk., fclbst wen» er nur dem Zweck des Steuer-
Ausgleichs dieucu soll, entschieden zu gering ist, um in einigen aufeinanderfolgenden Jahren gewerb-
l'chen und geschäftlichenNiedergangs und damit verbundener Schwächungder Steuerkraft den Zweck
oer Vorbeugung der Erhöhung des Prozcntfatzes für die Provinzialsteuer zu erfüllen, da er noch
'ucht einmal 1°/o des Staatsstenersolls ausmacht. Es ist deshalb vom Proviuziallandtag schon
Mehrfach anerkannt worden, daß die Ergebnisse günstigerSteuerjahrc dazu benutzt werde» muffen,
"esm Ausgleichsfondsfür den Steuerausglcich möglichst zu stärken. Es kommtmm noch hinzu,
oaß es schon immer in Aussicht genommen war, diejenigenBetriebszuschüffe, welche die Provinz
nach der von ihr für den Rhein-Weser-Kanalübmwmmenen Garantie vom Rechnungsjahre1915
"b eine Reihe von Jahren zu leisten hat, ebenfalls aus dem Ausgleichsfondszu entuehmeu. Diese
Zuschüsse betrage» nach den Berechnungendes Geh. Oberbaurats Dr. Ing. Sympher im ersten
Jahre 166 000 Mk., sollen dann von Jahr zu Jahr abnehmenund für die Dauer der Garantiezeit
zusammen 886 000 Mark ausmachen. Gegenüber dieser Ausgabe, welche eher größer als kleiner
w«d, schrumpftaber der Ausgleichsfoudsvou 1000 000 Ml. auf einen Minimalbetrag zusammen.
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Da die allgemeineLage unsicher und nicht anzunehmen ist, daß das Steuersoll noch
weiter steigt, vielmehr damit gerechnet werden muh, daß es sinken wird, so erscheint die Einstellung
eines möglichst hohen Betrages in den Haupt-Haushaltsplan bei der jetzigen Finanzlage um so
berechtigter,als es keinem Zweifelunterliegt, daß die Ausgaben des Haushaltsplans steigen werden.
Im nächsten Jahre wird diese Steigerung schon infolge der besoldungsplanmäßigen Gehaltssteigerungen
der Beamten kommen, weiterhin wird die FürsorgeerziehungMinderjähriger nach den gemachten
Erfahrungen eine Mehrausgabe verursachen,bei abwärtsgehenderKonjunktur werden die Land¬
armenkosten wachsen, die erweiterte Armenpflegewird bei der statistisch nachgewiesenenZunahme von
Kranken um mel,r als 300 jährlich höhere Koste»verursache«;endlich muß im Jahre 1914 eine
neue Veranschlagungder Kosten für die Unterhaltung der Provinzialstraßen sür einen 4 jährigen
Zeitraum stattfinden. Das Steigen der Löhne und Materialpreise, sowie das Wachsen des Verkehrs,
namentlichdes Kraftwageuverkehrswird sich dabei zweifellosgeltend machen.

Aus diesen Erwägungen glaubt der Proviuzinlausschußeine Herabsetzung des Prozentsatzes
für die Provinzialsteuer im Jahre 1914 widerrate« zu müssen, und stellt den Antrag, den Steuer-
bedarf für dieses Jahr festzusetzenauf einen Betrag, welcher gleich ist 13V2°/n des nach § 25 des
Kreis- und Provinzialabgabengesetzes vom 23. April 1906 sich ergebenden Staatssteuersolls, so daß
also mit dem vom Provinziallandtag beschlossenenV2°/n für Verminderung des Anleihebedarfs im
ganzen, wie in den Vorjahren, 14°/° zu erhebensein würden.

L. In der Sitzungvom 16. März 1909 hat der 49. Rheinische Provinziallandtag beschlossen:
1. in den Haupt-Haushaltsplan für 1909 behufs Ansammlung eines Fonds zur Ver¬

minderung des Auleihebedarfsfür regelmäßig wiederkehrende Hochbaute»deu Betrag
von V«°/° an Provinzialabgaben einzustellen, und

2. deu vorhandenen Baufonds sowie die zur Verminderung des Auleihebedarfs in:
Rechnungsjahre1909 und in den folgendenJahren in den Haupt-Haushaltsplau ein¬
gesetztenBeträge zur teilweisen Deckung der Baukosten der Provinzial-Heil- und
Pflegeanstalt Bedburg-Hau zu verwenden.

Wie in dem vorhergehenden AbschnittII angegeben ist, ist nach diesem Beschluß verfahren
worden. In dem vorliegenden Haupt-Haushaltsplan ist unter Titel II Nr. 5 der Einnahme und
unter Titel V Nr. 8 der Ausgabe als V« °/° Pruviuzialabgllbeder Betrag von 537 500 Mk, ein¬
gestellt. Sollte sich infolge Veränderung des angenommenenStaatssteuersolls dieser Betrag erhöhen
oder vermindern,so würde auch ein entsprechend höherer oder geringererBetrag znr Verminderung
des Anleihebetragesverwendetwerden können.

Der Provinzialausschußbeehrt sich demgemäßdie folgendenAnträge zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle:
1. den Haupt-Haushaltsplan uebst den zu ihm gehörigenHaushaltsplänen der einzelneu

Verwaltungszweigeund Anstalten für das Rechnungsjahr 1914 feststelle«;
2. den Steuerbedarf für die laufende Verwaltung für das Rechnungsjahr 1914 — außer

dem gemäß Beschlusses des 49. Rheinischen Provinziallcmdtagesvom 16, März 1909
zu erhebendenV2 °/o für die Verminderung des Auleihebedarfsfür regelmäßigwieder¬
kehrende Hochbauten — festsetzen auf einen Betrag, welcher gleich ist 13V2 °/° der
nach § 25 des Kreis- und Provinzialabgabengesetzesvom 23. April 1906 sich
ergebenden Steuersumme;

3. beschließen, daß nach dem festgesetztenHaupt-Haushaltsplan uud nach den zu ihm
gehörendenHaushaltsplänen der einzelnen Verwaltuugszweige und Anstalten auch
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nach dem 1. Januar 1915 bezw. nach dem 1, April 1915 die Verwaltung solange
weiter geführtund die zu 2 genehmigte Pruvinzialsteuernach dem angegebenenMaßstabe
solange weiter erhoben werde, bis der Provinziallandtag neue Haushaltspläne genehmigt
haben wird;
genehmigen,daß der sich bei den Kosten der Fürsorgeerziehungim Rechnungsjahre1913
etwa ergebende, der Provinz zur Last fallende Mehrbetrag aus den event, eingehenden
Mehreinnahmender Prooinzialsteucrbestritten werde, falls sich dafür aus der laufenden
Verwaltung des Rechnungsjahres1913 keine Deckung finden sollte;
endlich genehmigen, daß aus den zur Verfügung des Provinziallandtags stehenden
Beträgen, soweit dieser nicht anders darüber verfügt hat, zunächst der Betriebsfonds
auf der Höhe von 700 000 Mk. erhalten und der Nest je zur Hälfte an die durch
Befchlußdes Provinziallandtags geschaffenenFonds, den Vanfonds und deu Ausgleichs¬
fonds, abgeführt wird."

Düsseldorf, den 2. Dezember 1913.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von RenverZ,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Nachweisung
der

eigenen Ginnahmender einzelnen Verwaltungszweigeund Anstalten
der Provinzialverwaltung

in den Rechnungsjahren 1913 und 1914.
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Haushaltsplan des Provinziallandtags,des Provinzial-
ausschussesund der Zcntralverwaltungsbehürde. .

Haushaltsplan
n.) zur Zahlung von Ruhegehälternpp. au Provin-

zialbeamtennd von Witwen- und Waisengeldern
sowie Unterstützung»:» an deren Hinterbliebene,

d) zur Zahlung von Invalidengeldern (Unter¬
stützungen) und von Witwen- und Waisengeldern
an nicht ruhegehaltsberechtigteAngestellteund
Arbeiter nnd derenHinterbliebene,

o) Dr, Klein-Stiftuug .........

Anlage
Seite

I,
Seite 27

Detrag der >
eigenenEin-
nahmen in
drin Ueü>
nnnnsinhre

1914

411900

Diese
haben betragen

in dem
Pechnungs-

ialire
1913

408 300

II.
Seite 49

Haushaltsplan über die Besoldungenund andere per¬
sönliche Ausgaben für die bei der Laudesversiche-
rungsanstalt Rheinprovinzbeschäftigten Provinzial-
beamten ............. -

609 574 40

III,
Seite 69

Zu übertragen

582 938 35

1 203 500 1120200

2 224 974 ^0 2 111 438 35
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Mithin jetzt

mehr weniger
HemerKungen.

3 600

26 63605

83 300

113536 05

Der Verwaltungskostenbeitragder Ruhegehaltskassenist wesentlich wegen der Ge¬
stellungeines weiterenBeamten um 1900 Ml, höher und der Beitrag aus
dem Haushaltsplan für die Kosten der Leitung und Beaufsichtigung der bau¬
lichen Unterhaltungsarbeitenin den Anstaltenfür die seitherhier bezahlten
Beamten um 2350 Mk. höher berechnet, die sonstigen Einnahmenaber um
23,86 Ml, höherangenommenworden,ergibt eine Mehreinnahmevon42?3,86Mk,
Dahingegenmußtendie Einnahmenaus dem Verkauf der Landtagsverhand-
lungenum 200 Mk„ der Verwaltungskostenbeitragaus den Polizeistrafgelder-
fonds um 365 Mk, und aus den Viehuersicherungsfondsum 108,86Mk. herab¬
gesetzt werden, mithinim ganzenum 673,86 Ml., so daß eine Mehreinnahme
von 3600 Ml. bleibt.

An Zinsen von rentbar angelegtenBeträgenwerdeil 8598 Ml, mehr eingehen, an
Ordnungsstrafender Provinzialbeamtensind 10 Ml. Mehreinnahme vorgesehen,
als Beitrag der Genossenschaftfür die Erftmelioration30 Mk. mehr,sind zu¬
sammen8638 Mk, mehr,währendaus Erstattungenaus Militärrentengegen
das Vorjahr 749,40Ml. wenigerEinnahmezu erwarten steht. Die Mehr¬
einnahmebei Titel I beträgt sonach 7888.60Mk.

Bei den Einnahmendes Titels II sind als Zuschüsse15°/»der Durch¬
schnittseinkommender etatsmäßigenBeamtenstellenberechnet.Die Vermehrung
dieser bringt bei der Landesuersicherungsanstalteine Mehreinnahmevon 3000
Mark,bei der Feneruersicherungsanstalt von 8118,20Ml,, bei der Landesbank
von 2280 Ml., bei den Fürsorgeerziehungsanstalte»von 126 Mt,, bei den
Wein- und Obstbauschulenvon 189,75Mk,, für die Direktorender landwirt¬
schaftlichenWinterschulenvon 681 Mk,, bei der Rheinischenlandwirtschaftlichen
Veiufsgenossenschllstvon 716,25 Mk. Bei der Prouinzialstraßen-Verwaltung
von 175,65 Mk,; letzteremuß außerdem zur Bestreitungvon Inualidengeldern«,
an frühere Straßenwärtcrund Straßenarbeiterund deren Hinterbliebene einen
Mehrzuschußvon 8500 Mk, an den Pensionsetat leisten,so daß die Mehr¬
einnahmesich bei Titel II auf 18 786,85Mk. stellt, aus dem Etat über die
Kosten der Fürfolgeerziehung mindertsich der zu leistendeZuschuß um 131,25
Mark,so daß eine Mehreinnahmevon 18 655,60 Mk, bleibt. Bei den sonstigen
unvorhergesehenenEinnahmenist ein Mehrbetragvon 69,78 Mk, angenommen,
währenddie Zinseneinnahme bei der Dr, Klein-Stiftungum 22,07Mk, steigt.
Die Mehreinnahme stellt sich demnach insgesamtauf 7888,60 -4- 16 655,60 ->-
69,78 ^ 22,07 — 26 636,05Ml.

Der Provinzialverband als solcher wird durch die Ausgabe an Ver-
waliungskosten der Landes-Versicherungsanstalt in leiner Weise
belastet.

Die Ausgllbesteigeiungberuht einmal auf besolbungsplanmäßigenGehnlts-
«erbesserungen in Höhe von 1? 337,50 Mk., sodannauf der Einrichtung von
neuen Stellen. Im Jahre 1913 sind eine Reihe von Beamten in höhere
Stellen nach Maßgabeder bestehendenAnstellungsgrundsätzebefördert worden,
für sie waren in diesem Jahre nur Teilbeträgeder höheren Gehältervorzu¬
sehen,währendin dem jetzigenHaushaltsplandie vollenStellengehältervor¬
zusehenwaren. Dadurchentsteht eine Mehrausgabevon 16 187,53Mk. Nach
denselben Grundsätzen müssen auch im Jahre 1914 eine Anzahl von Beamten
in höhere Stellen, insbesondere Bureauassistentenin Sekretärstellen bezw, An¬
wärter in Assistenten-und Negistratorstellenaufrücken.Die dadurchentstehenden
Mehrkosten sind mit 17 268,34Mk, in dem Haushaltsplanenthalten. Für
Hilfsarbeiterim Bureau-, Kanzleidienste:c, haben mit Rücksichtauf die er¬
heblicheGeschäftsuermehtung88 600 Ml. mehr vorgesehenwerden müssen.Der
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Nr. Bezeichnungder Haushaltspläne.

Uebertrag

Haushaltsplan über die Verwaltungskostendes Genossen-
schllftsuorstandes der Rheinischenlandwntschaftlichen
Berufsgenossenschaft..........

Anlage
Seite

Betrag der
eigenenVW-
nahmen in
dem Pech-
nungsjahre

1914
^ <5

2 224974 40

IV
Seite 79

256 500

Diese
IMen betragen

in dem
Dechnungs-

jähre
1913

2111438 35

Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Rhei¬
nischen Provinzilll-Feueroersicherungsaustalt, . . V

Seite 89

249 100

955 000

Zu übertragen

923 000

3 436 474 40 3283 538,35
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Mithin jetzt

mehr weniger
Hemerlmngen.

113 536

7 400

05,

32 000

152 936 05

Zuschußan den Pensionsetatwar um 3000 Mk, höher zu berechnenund an
sonstigen Ausgabensind ! 79,13 Mk. mehr erforderlich.Die Mehrausgabeist
darnach 17 337.50 > 16187,53 -^ 17 238,34 ->- 38 600 ^- 3000 > 179,13
— 92 242,50 Mk. Durch das Ausscheiden älterer Beamten durch Tod und
Pensionieruugund deren Ersatz durch Dienstjüngeretritt eine Minderausgabe
von 9242,50Ml. ein, so daß eine Mehrausgabeuon 83 300 Mk. bleibt.

Der Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltung wird durch die
Verwaltungstosten der Genossenschaft in keiner Weise belastet.
Die nebenstehendeEinnahmedient zur Bestreitung dieser Kostenuno wird durch
die Geuossenschaftsumlllgemitbeschafft.

Bei dem Abschnitt „Besoldungen"des Haushaltsplans ist eine Mehr¬
ausgabeuon 7133,33 Mk. erforderlich,von welcher4433,38Ml. auf besoldungs«
planmäßigeGehaltsuerbesferungenund 2700 Mk, auf Beförderunguon Beamten
in andere Dienststellungengemäß den Anstellungsgrundsätzenentfallen. Bei
dem Abschnitt„andere persönliche Ausgaben" konnte für Hilfsarbeiter im
Bureau-:c. Diensteein Minderbetraguon 2000 Mk, vorgesehenweiden,eben¬
so zur Zahlungvon Invalidengeldern:c. an Angestellte ein Minderbetraguon
46,54 Mk., währendder Beitrag »n den PensionsHaushaltsplanwegen der
vorerwähntenBeamtenbefürderungmit 15°/» der Durchschnittseinkommenum
716,25Ml, höher berechnet werden mußte. Das ergibtbei diesem Abschnitte
eine Minderausgabeuon 1830,29 Ml, Unter Titel III „Sächliche und sonstige
Ausgaben"sind die Kostender Oenossenschllftsuersaminlungum 1500 Mt. höher
angesetzt,dagegenfür die Reisekostenund Tagegelderder Beamten500 Mk.
weniger. An Porto, Frachtund Telegraphengebühren werden 400 Mt. weniger
gebraucht. Für Kranken-, Invaliden- und Angestelltennersicherungsind 70 Mk.
mehr und für fonstigen Verwaltungsaufwandund unvorhergeseheneAusgaben
926,96 Mk. mehr vorzusehengewesen, zusammenalso 1596,96Mk, mehr er¬
forderlich. Die Gesamtmehrausglluebei den drei Titeln des Haushaltsplans
beziffert sich somitauf (7133,38— 1330,29-j- 1596,96)^ 7400 W.

Der Prouinzialuerband als solcher wird durch die Verwaltuuglosten
derProuinzial-Feueruersicherungsanstalt in keiner Weife belastet.

Bei dem Titel I „Besoldungen"findet sich eine Mehrausgabeuon
32 966,32 Mk,, uon dieser entfallen auf besoldungsplanmäßigeGehaltsoer-
besserungen7752 50 Mk., auf Beförderungennach Maßgabeder Anstellungs-
grundsätze im Jahre 1913, wo nur Teilbeträgeuon Gehälternausgebracht
waren, auf Beförderungen, die im Jahre 1914eintretenwerdenund an neuen
Stellen Mebrausgabeuan Gehältern17 868,82 Mk, und an Mohnungsgeld-
zufchuß 7345 Mk,

An anderen persönlichenAusgaben (Titel II) ist der Zuschuß an den
Pensionsetatum 3118,20 Mk, höher berechnet. Für Hilfsarbeiterund Anwärter
find 3000 Mk. weniger, für Heberolle-, Katasteranfcrtigung :e, 4000 Ml. weniger,
für Pförtner, Aktenhefter,Hilfsboten:c. 1250 Mt. weniger vorgesehen, so daß
bei diesem Titel eine Minderausgabeuon 5131,80Mk. zu uerzeichuenist.

Bei den sächlichenAusgaben(Titel III) sind für Heizung, Beleuchtung
und Reinigung:c. 2000Mk. mehr eingestellt, bei Titel IV ist der Beitrag zu
den Kostendes Verbandes öffentlicherFeueruersicherungsanstaltenum 3000Mk.
und unter Titel V der Veitragan die Feucrwehrunfallkasseum 500 Mk. erhöht,
zu unvorhergesehenenAusgabensind 1155,48Mt. mehrvorgesehen.

Die Kostender beiden Vezirksvertretungenin Lssen und Saarbrücken
haben sich um 2490Ml, ermäßigt.
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Nr. Bezeichnung der Haushaltspläne.
Anlage
Seite

Zelrag der
eigenen Gin»

nahmen in
dem Uen>
nungsjahre

1914
^

Diese
habenbetragen

in dem
Vechnungs-

jähre
1913

Uebertrag
Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Landes¬

bank der Rheinprovinz ......... VI.
Seite107

3 436 474

492 500

40

10

Haushaltsplan der Piovinzial-Taubstummeuanstalten,
Zusammenstellung...........

Haushaltsplan der Provinzial-Blindenanstaltzu Dnren
(Elisabeth-Stiftung) ..........

Haushaltsplan der Prouinzial-Vlindcnanstaltzu Neu-
wied (AugusteViktoria-Haus) . . . ^ . . .

Haushaltsplan über den Unteistlltzungsfonds für Blinde

VII
Seitell?

VIII ^.
Seite 197

VIII L.
Seite21i

VIII 0.
Seite223

Zu übertragen

3 283 538 35

465 300

310 202

68 360

28 010

14 006 l„»

4 349 552,90

303 330

69 360

28 010

13 546 50

4163 084 85
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152 936

27 200

'»s,

6 872

460

18? 468 ,»5.

1000

1000

Die Nerwaltungslosten der Landesbank werden aus den eigenen Einnahmen der
Landesbank bestritten und belasten den Haupt-Haushaltsplan der
Provinz ialuerwaltung in keiner Weise.

Bei dem Titel I „Besoldungen" ist die Ausgabe um 21037,50 Ml. ge¬
stiegen. Diese Mehrausgabe hat ihre Entstehung in der Bewilligung einer
persönlichen, pensionsberechtigten Zulage von 4000 Mk. an den Landesbank-
direltor und in besoldungsplanmäßigen Gehaltsuerbesserungen in Höhe von
5412,50 Mk, Der Geschäftsvermehrungentsprechendsind neue Buchhalterstellen
vorgesehen,auch habenfür die den AnstellungsgrnndsätzenentsprechendenBeförder¬
ungen von Bureau- und KassenbeamtenhöhereMittel eingestelltwerden müssen.
Hierdurch und durchden Umstand, daß im Haushaltsplan für 1913 für mehrere
Stellen nur Teilbeträge der Gehälter vorgesehen waren, die jetzt zum vollen
Iahresbetrage erforderlich find, ist eine Mehrausgabe von 7358,33 Mk. zu
verzeichnen. Es ist ferner eine Mehrausgabe von 4266,6? Mk. aus den
gleichen Gründen für Beförderungen im Jahre 19 l4 notwendig,

Bei Titel II „Andere persönlicheAusgaben" mußte entsprechendder ver¬
mehrten Zahl der etatsmäßigen Veamtenstellen der Zuschuß nn den Pensions¬
haushaltsplan mit 15"/» der durchschnittlichenDiensteintommen um 1710 Mk.
höher berechnetwerden.

Bei Titel III „Sächliche Ausgaben" sind im ganzen 4600 Mk. mehr
vorgesehen und zwar für Schreibmaterialien, Drucksachenlc. (Nr, 4) 2000 Ml.
mehr, für Kranken-,Invalidenversicherung :c, 900 Mk. mehr und für Beschaffung
und Unterhaltung eines Geschäftsautos 4700 Mk. neu, dagegen konnten die
Positionen für Unterhaltung der Gebäude und des Inventars um 1000 Mk.
und für Einrichtung von Agenturen um 2000 Mk. ermäßigt werden.

Bei Titel IV „Sonstige Ausgaben" ist die Position für unnorgesehene
Ausgaben um 147,50 Mt. gekürzt worden.

Den Etats der Taubstummenanstalten ist eine um 44 vergrößerte Schülerzahl zu¬
grunde gelegt, deshalb sind die Einnahmen aus den Pflegegeldern um 6800 Ml.
erhöht worden. An Zinsen des Unterstützungsfondsfür entlasseneTaubstumme
werden 165 Mk. mehr aufkommen, während die fonstigen Einnahmen um
93 Mk, herabgesetztsind.

Aus dem Verkauf von Handarbeiten werden 1000 Mk, Einnahme weniger erwartet,
weil der Betrieb der Seilerei eingehen muß.

Der Kllvitalbestand des Unterstützungsfonds hat sich erhöht und es werden deshalb
460 Ml. Zinsen mehr eingehen.
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Nr.
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Bezeichnung der Haushaltspläne.

Uebertrag

Haushaltsplan für das Hebammenwesen einschließlich
der Provinzial-Hebnmmenlehranftalten zu Cüln und
Elberfeld .............

Anlage
Seite

Betrag der
eigenen Ein»
»ahmen in
dem Pech-
nungsjnhre

1914

IX,
Seite 229

Hanshaltsplan über die Kostender Fürsorgeerziehung
Minderjähriger in Gemäßheit des Gesetzesvom
2. Juli 1900............

Anlage ä, Voranschlagfür die Provinzml-Erziehungs-
anstalt FichtenhainnebstBeilage« ». und d (Seiten
265, 279 und 285) ........

Anlage L, Voranschlagfür die Provinzial-Erziehungs-
nnstaltRheindahleuuebst Beilagen n. und 1> (Seiten
291, 305 und 311)........

Zu übertragen

X,
Seite 255

4 349 552

190 905

90

2 902 800

Diese
habenbetragen

in dem
Aechnungs-

jähre
1913

4 163 084 85

194 555

57 550

47 150

7 547 957

2 459 900

90

54 350

42150

6 914 039 85
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187 468 05. 1000

3 650

442 900

3 ^00

5 000

638 568 M, 4 650

Für beide Hebammenlehranstaltenist die Zahl der auszubildendenHebmmen-
schülerinnengeringer angenommenwurden. Infolgedessenberechnet sich die
Einnahmeaus den Penstonslostenbei der AnstaltEöln um 8400 Mk. und bei
der AnstaltElberfeld um 6500 Mk. geringer,ist eine Mindereinnahmevon
14 900 Mk. Die Pflegekostenbeiträgcder Schwangerenund Wöchnerinnen ist
für die AnstaltCüln um WO Mk. höher angesetzt und vorgeschlagen,die
Pensionskostenfür die Pensionärinnen2. Klasse von 6 auf 7 Mk. pro Kopf
uud Tag zu erhöhen. Vei der Anstalt Elberfeld sind die Pflegetostenbeiträge
um 8200 Mk, erhöht,weil die Zahl der Pensionärinnenin 1. und 2. Klasse
höher angenommenist und vorgeschlagen wird, den Pflegekostensatzin der
3. Klasse von 2 Mk. auf 2,50 Mk. und für die von Kranlenkasseneingewiesenen
Frauen und Mädchen von 1,75 Mk. auf 1,95 Mk. zu erhöhen.An Wegekosten
gehendemnach11 20l) Ml. mehr ei», so daß eine Mindereinnahme von 3700 Mk.
bleibt,welche sich um 50 Wk. also auf 3650 Mk. mindert, weil bei Elberfeld
an sonstigen Einnahmen50 Mk, mehr eingestellt sind.

Die Gesamtausgabedes Haushaltsplaus hat sich mit Rücksicht auf die fortgesetzte
Vermehrungder Fürsorgezüglinge, die erforderliche Erhöhungdes Pflegesatzes
von 340 Mk. auf 360 Mk., die nicht zu umgehendeSteigerungder Verwaltungs-
tostenerhöhtund beträgt ............ 4 22? 800 Mt.
die eigenen Einnahmendes Verwaltungszweigesbetragen . 252 800 „
Es sind an Kosten der Fürsorgeerziehungnoch zu decken . . 3 975 000 Mk.
Davon tragt der Staat zwei Drittel mit....... 2 650 0N0 „
DieseSumme hat für 1913 betragen ........ 2 250 000 „

also für 1914 mehr 400 000 Mt.
Die Kosten der erstenAusstattungneu eingelieferter Zöglinge,
welche gemäßß 15 Abf. 1 des Gesetzesvon den Ortsarmen-
verbündenzu zahlensind, werbenvoraussichtlich eiue Mehr¬
einnahme von ................ 32100 „
bringen. Aus der Erstattungvon Kosten des Unterhaltsaus
dem eigenen Vermögen der Zöglingeoder von den auf Grund
des bürgerlichen Rechts zu deren UnterhaltVerpflichtetenwird
bei der steigenden Zahl der Zöglingeauf eine Mehreinnahme
von .................... 10000 „
gerechnet und an EinnahmendurchzurückgezogeuePrämien,
LohnguthabcnVerstorbener,verfalleneSparkassenbücherein
Mehrertrngvon ............... 800 ,,
erwartet. Es gibt dies zufammen die oben aufgeführte Mehr¬
einnahmevon ................ 442 900 Ml,

Die Einnahmenaus den Ausstattuugslostenund die Ueberschüsseaus der Lanb-
und Viehwirtschaftfowie dem Arbeitsbetriebebringenden Mehrertrag.

Auch hier sind es die Ausstattungskosten und insbesondere der Ueberschnßaus der
Landwirtschaft, welche den Mehrertrngergeben.
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Nr. Bezeichnung der Aausyaltsvläne.
Anlage
Seite

Detrog der
eigenen Gin»

nahmen in
dem Mech-
nungslahre

1914
.f.

Diese
habenbetragen

in dem
Uechnungs-

jähre
1913

13

14

,i,

16

17

18

19

Uebertrag
Anlage 6, Voranschlagfür die Pruvinzial-Erziehungs-

anstalt Solingen nebst Beilagen a und l, (Seiten
315, 329 und 335) ..........

Haushaltspläneder Prouinzial-Heil-und Pflegennstaltcn,
Zusammenstellung...........

Haushaltsplan über die Verwaltung des Landarmen¬
wesens ..............

Haushaltsplander Polizeistrafgelderfondsund des Ehren-
breitsteiner allgemeinenArmenfouds (Staatsneben¬
funds) ..............

Haushaltsplanfür die erweiterte Armenpflegeauf Grund
des Gesetzesvom 11, Juli 1891 ......

Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstaltin Bran-
weiler ..... , . .

Haushaltsplan des Landarmenhanseszu Trier , . .

Haushaltsplan über die Kosten der Leitungund Beauf¬
sichtigung der baulichen Unterhaltungsarbeitenin deu
Piovinzialanstalten sowieüber den Fonds zur Er¬
neuerung maschineller Anlagen in den Provinzial-
austlllten ..........

Zn übertragen

XI
Seite339

7 547 957

34100

4 742 800

90

XII
Seite513

XIII
Seite52t

XIV
Seite543

XI
2eite547

XVI
2eite605

XVII
,Seite623

82 644

346 143

5 278 000

6 914039

30 000

4 529 700

85

471000

176 200

18 678 844

79144

344 283

5116 000

454 100

90

175 200

17 642 466 85
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Mithin jetzt

mehr weniger
Bemerkungen.

638 568

4100

213 100

3 500

1860

162 000

05 4 650

16 900

1000

1«41028!05 4 650 —

Die Mehreinnahmen ergeben sich im wesentlichenbei den Ausstattungstosten »nd
dem Ueberschusseaus dem Arbeitsbetriebe,

Aus dem Netriebe der Land- und Viehwirtschaftder einzelnen Anstalten wird auf
eine Mehreinnahme von 10 500 Mk, (bei der Anstalt Nedburg-Hau allein
6000 Ml.) und ans dem Betriebe der Metzgereian dieser Anstalt ein Mehr-
ertrag von 4500 Ml. erwartet. Aus den Pflegekostender Kranken (der Etat
für Bedburg-Hcmist für 1800 statt 1000 Kraule aufgestellt) sind 179 800 Mk.
Mehreinnahme berechnet und an sonstigen Einnahmen sind 19 210 Mk, mehr
eingestellt worden. Es ergibt dies eine Mehreinnahme uon zusammen214 010
Mark, die Mieten und Pachte werden dagegen eine Mindereinnahme uon 910 Ml.
bringen.

Nach dem Durchschnitte der letzten Jahre konnte als Einnahme aus Erstattungen
uon Pflege- und Prozeßkostender höhere Betrag uon 82 644 Wk. in den Etat
eingestellt werden.

Nach dem Durchschnitt der Einnahmen der letzte» Jahre konnte der Mehrertrag
uon 1860 Mk. eingesetztwerden.

Bei Titel I ist die Einnahme aus Beiträgen aus dem Vermögen der Kranke» oder
von Dnttnerpflichteten nach dem Ergebnis des Jahres >9l2 um 27 000 Mk.
hoher angenommen worden.

Mit Rücksichtauf die statistisch nachgewieseneNotwendigkeitder Erhöhung
der Zahl der Pflegetage und die nicht zu umgehende Erhöhung oes Durch¬
schnittspflegesatzesuon 1,44 Ml, auf 1,45 Ml. muhten die Beiträge der Kreise
uud Gemeinden zu den Kosten der von dem Landarmenuerban.dein Anstalts-
pstege unterzubringendenhilfsbedürftigenGeisteskranken,Idioten, Epileptischen,c.
um 135 000 Mk. erhöht werden.

Aus den Pflegekosten der in der Anstalt untergebrachten Orts- und Landarmen,
der entmündigten Trinker und Arbeitsscheuen sowie der Geisteskrankenwird
auf eine Mehreinnahme uon 9490 Mk. gerechnet. Das Erträgnis aus der
Land- und Niehwirtschaftist um 1000 Mk. höher, aus dem Arbeitsbetriebe um
5700 Ml, höher und aus der Materialienuerwaltung um 1000 Mt, höher an¬
genommen worden, sind zusammen Mehreinnahmen uon 1? 190 Ml. Aus
sonstigen Einnahmen ist ein Mindereingang von 290 Ml. uorauszusehen.

Bei Titel I sind aus den Zinse» des erhöhten Barbestandes 325 Ml. mehr einge¬
stellt, aus dem Arbeitsbetriebe werden 500 Ml. Mehreinnahme erwartet und
an sonstigen Einnahmen sollen 175 Ml. mehr eingehen.
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Nr.

20

^!!

22

Uezeichnungder Kausyaltspläne. Anlage
Seite

Ucbcrtrag
Haushaltsplan über die Unterstützungmilder Stiftungen

nnd Wohltätigkeitsanstaltensowie über die Kosten der
Uuterbriuguugund des Unterhalts uun Epileptikern,
Idioten und Blinden, Trinkern nnd Krüppeln . .

Haushaltsplan für die Verwaltung nud Unterhaltung
der Provinzinlstraßen..........

Anlagen ^, L, (H uud v zum Haushaltsplan für die
Straßenverwaltung(Seiten 669, 673, 677, 683) .

Haushaltsplan für die Verwaltungder landwirtschaft^
lichen Angelegenheiten..........

Anlage ^, Voranschlagfür die Wein- und Obstbau¬
schule zu Trier (Seite 703) ........

Anlage L, Voranfchlagfür die Wein- uud Obstbau-
schnle zu Kreuznach(Seite 713) ......

Unternnlage:Voranschlagfür die an diefe Schule
angegliedertelandwirtschaftlicheWinterfchnle
(Seite 723) ..........

Anlage 0. Voranschlagfür die Wein- uud Obstban¬
schule zu Ahrweiler(Seite 727) .....

Zu übertragen

XVIII,
Vcite629

XIX
Seite 083

Betrag der
eigenen Gin-

nahmen in
dem Uech-
nungsjlchre

1!U4

18 678 844

1 180

425 685

90

XX
Seite 689

67

Diese
haben betragen

in dem
Uechnungs-

jähre
1913

17 642 466

91 245--

444 330 92

16 550

20 670 ^

5 230

14 750

19 698 486

85

1 l«0 —

392 785 67

9 l 004

445 813

16 550

19 370

5 230

14 250

92

49 18 628 650 44

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr, 1, 61

Mithin jetzt

mehr weniger
Bemerkungen.

1041028 A> 4 650

32 900

241

1300

500

1075 969^05

1483

6133

Die Einnahmen aus Mieten, Pachten :c. werden voraussichtlichum 800 Mk. höher
werden. Als Einnahmen aus Abgaben für die Anlage von Straßenbahnen
auf den Provinzialstraßen und für die Anlage von Gas- und Wasserleitungen
in diesen Straßen konnten nach den Ergebnissender letztenJahre 13 000 Mi,
mehr vorgesehen werden. Auch die Einnahmen aus den Obstnutzungenin den
letzten Jahren gestatteten die Mehreinstellung eines Betrages von IN UM Mi,
Aus dem Erlöse für Chausseebäume und Abfallholz ist eine Mehreinnahme
von 7000 Ml. zu erwarten. An Zinsen des Reservefondsder Strastenuerwaltung
werden 2700 Mk. mehr eingehen, daher Mehreinnahme 33 000 Mk. Net den
sonstigen Einnahmen der Straßenverwaltung sind dagegen ION Mk, weniger
eingestellt, so daß nebenstehenderMehrbetrag von 82 900 Mk. bleibt.

In dem Voranschlag L über die Verwendung des Eisenbahnfonds findet sich eine
Mehreinnahmeaus den, Ueberschusse der KleinbahnMerzig-Büschfeldvon 24! Mk.
und in dem Voranschlägev über den Steinbruchbetrieb eine Mehreinnahmevon
600 Mk. aus dem Bruche Alteburg bei Adenau und ein Mehr von 600 Ml.
aus sonstigenEinnahmen, während aus dem Bestände früherer Jahre 1800 Ml,
weniger in Einnahme gestellt sind.

Aus dem aus den Einkünften des Rittergutes Desdorf angesammeltenFonds werden
120 Mk. Zinsen mehr eingehen, während die Einnahmen an Zinsen aus den
zinsbar deponierten Beständen des Westfonds um 1603 Ml. niedriger an¬
genommen werden müssen.

Es ist angenommen worden, daß der Ertrag der Weinberge und der Rebschule
1000 Mk, mehr einbringt, und daß die Einnahmen aus der Obstanlage im
Schonefeld um 300 Mk, höher werden.

Der Ertrag der Gartenwirtschaft wird 800 Mt. Mehreinnahme bringen und als
Ertrag der Versuchsfeldersind 200 Mk. neu eingestellt.
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Nr,

22

23

24

Bezeichnung der Haushaltspläne.

Uebertrag
Haushaltsplan für die Verwaltungder Fonds zur Ge¬

währung von Viehentschädigungen
»,) für Pferde PP ............

K) für Rindvieh ...........

Haushaltsplan zur Förderung vou Kunst und Wissen-
schuft ...............

Haushaltsplan für die Provinzialmuseenin Bonn und
Trier ...............

Summe

Anlage
Seite

XXI,
Seite737

XXII.
Seite 743^

XXIII.
Seite749!

Betrag der
eigenen Gin-

nahmen in
dem Pech-
nunnsialire

1914

19 698 486

63 960

370 924

150

24 960
20 158 481

18 628 650

62 834

375 156

72

Diese
linden betragen

in dem
Uechuungs-

jlchre
1913

44

31

77

150

24 260

19 09105l!52

Mithin jetzt

mehr weniger
Bemerkungen.

1 075 969

1126

700

05 6133

4 231 85

Bei dem Versicherundsfondsfür Pferde :c. wird aus den Zinsendes Reservefonds
eine Mehreinnahme von 75!) Mk. und aus Abgaben der Viehbesitzereine solche
von 376 Ml. erwartet,zusammen also mehr N26 Mk,

Vei dem Versicherungsfonds für Rindviehwird sich die Einnahmeau Zinsenaus
dem Reservefondsvoraussichtlich um 7,85 Mk, vermindern,und an Abgaben
der Viehbesitzerwirb sich wegen der Verminderungdes Viehbestandeseine
Mindereinnahmevon 4224Mk, ergeben.

Gs wird bei dem Provinzialmuseumin Trier auf eine Mehreinnahme von 70!) Mk.
aus Eintrittsgelderngerechnet.

1077 795 05 10 364 85

^067 430^20 — —
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Anlage 2.
(Drucksachen.Nr. 2.)

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Vermögensstanddes Rheinischen Provinzialverbandes.

Der Provinzilllllusschußbeehrt sich dem Proviuziallandtage die nachfolgende Zusammen¬
stellungdes am 1. April 1913 vorhandenenVermögens und der Schulden des Provinzialverbandes
der Rheinprovinz zur geneigten Kenntnisnahmevorzulegen.

Nach dieser Zusammenstellunghat
H.. der Wert des Vermögens

I. des Provinzialverbandes ausschließlich des Vermögensder Landesbank,des Rheinischen
Meliorationsfonds und der Provinzial»Feuerversicherungsanstaltsich am 1. April 1913
belaufen
au Gebäuden auf ......... 50624579— Ml.
„ Grundstücken auf ........ 8735656,-
„ Inventar auf ......... 6677859,58
„ Wertpapieren auf ........ 10892650 —
„ sonstigen Forderungen auf ..... 8034064,52
,, anderen Vermögensbestandteilenauf . . 818 374,05

also zusammenauf rund 85 783183,— Mk.
In dieser Summe sind indessen an solchen Fonds enthalten, welche,

wie die Witwen- und Waisenversorgungsanstaltfür die Kommuualbeamtender
Nheinprovinz,die Ruhegehaltskasse für die Kreiskommunalverbandeund Stadt¬
gemeinden, Polizeistrafgelderfonds, Unterstützungs- und Stiftungsfonds für
Taubstumme, Blinde nnd Geisteskranke,Viehversicherungsfonds:c., hier nnr
verwaltet werden. ................... 12 329 916,— „

so daß ein Provinzialvermögenvon 73 453 26?,— Mk.
bleibt.

Dem tritt hinzu
II. das Vermögender Landesbank der Rheinprovinz:

Wert der Gebäude mit ....... 624746 Mk.
„ „ Grundstücke mit ....... 160000 „
„ des Inventars mit ....... 92000 „

ferner die Stamm-und Reservefondsmit. . 11914 685 „
zusammenmit 12 791431,— „
zu übertragen 86 244 698,—Mk.
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Uebertrag 86 244 698 —Mk,
III. das Kapitalvermögen des Rheinischen Meliorationsfonds mit 2 003 800,— „
IV. das Vermögen der Prouinzial-Feuerversicherungsanstalt:

Wert der Gebäude mit ....... 300000 Mk.
„ „ Grundstücke mit ...... 370000 „
„ des Inventars mit . '...... 20000 „

und der Betrag der rentbar angelegten Fonds mit 14 440000 ,,
zusammenmit 15130000,— ,,

so daß sich ein Gesamtvermögen des Provinzialverbandes von . . 103378498,—Mk.
ohne die nur verwalteten Fonds ergibt.

Der vorjährige Bericht über den Vermögensstandhat ein Gesamt¬
vermögen am 1. April 1912 von..............99792878— „
nachgewiesen; es ist demnach eine Vermögenszunahme von .....3585620,—Mk.
3« verzeichnen.

Dieser Zuwachs ist eingetreten:
1- durch Vermehrung des Bestandes der Hauptver¬

waltung, der teils inzwischen schon verwendet,teils
mit Ausgabebewilligungenbelastet ist (130 902,27
Mk) und des Bestandes bei dem zur Verfügung
des Provinziallandtags steheuden Ausgleichsfonds
(211 622,12 Mk.) um......... 342 524,39 M.

2. durch die nach Fertigstellung des Ständehaus-Um¬
baues erfolgte vorläufige Abschätzung der Gebäude-
und Grundstückswerte um(296 500 ^ 50000 Mk.) 346500— „
und die Erhöhung des Iuventarwertes infolge der
Neubeschaffungen pp. um ........ 98000,— „
(vergl. L. II. Nr. 1a und 1d)

" durch die rentbare Anlegungvon weiteren Beständen
bei dem Pensions-Haushaltsplan für die Provinzial-
beamten um .........., . 327986.51 „

4- durch die Vermehrung des Depositenbestandesbei
der Dr. Klein-Stiftung um....... 1024,12 „

5- durch die Erhöhung des Ständefonds um . . . 38 000,— „
6- durch die Erhöhung des Fonds für gewerblicheZwecke

um ............... 200,— „
"- durch den Neubau der Provinzial-Taubstummenaustalt

in Euskirchen um .......... 164 700 — „
(vergl. L II Nr. 3)

8- durch die Erhöhung der rentbaren Bestände bei der
Provinzial-Taubstummenaustaltin Trier um . . 205,70 „

^' durch weitere» Grunderwerb bei den Provinzial-
FürsorgeerziehungsanstaltenRheindahlenundSolingen
(46 015 4-3 016 Mk.) um....... 49 031- „ ____________
(vergl. L II Nr. 4) zu übertragen 1368171,72 Mk. 3 585 620 — Ml.

9
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Uebertrag 1368 171,72 Mk. 3 585 620- Mk.

10a. durch Erweiterungs- und Verbesseruugsbnuten bei
den Provinzial^Heil- und Pflegeaustalteu Andernach
Bonn, Düren, Galthausen (u. a, Ankauf eines weiteren
Pfleger-Wuhnhauses), Grafeuberg (Van des Mehr-
fanülien-Pflegerwohnhauses), Iuhannistnl und Merig,
sowie durch Grunderwerb für die Anstalt in Ander¬
nach um ............. 305 700,— „
(vergl, H. Nr. 19, Nr. 21 und L1I Nr. 7)

10d. durch Vollendung der Neubauten, weiteren Grund»
erwerb und Invcntarankanf bei der Provinzial-Heil-
uud Pflegeaustlllt Vedburg bei Eleve um ... 1 188 518,04 „
(vergl. L II Nr. 5)

11. durch deu Ankauf weiterer Oedläudercieu zwecks
Meliorierung und Errichtuug weiterer Oelouomie-
gebäude zu diesem Zwecke um ....... 219 579,— „
(Vergl. L Il Nr. 6)

12. durch Erhöhung des Reservefonds des Laudarmen-
hauses in Trier um.......... 6 710,52 „

13. durch deu Bestand des Maschiueu-Erneuerungsfonds
um ............... 37218,09 „

14. bei der Provinzialstraßen-Verwaltung durch Ver¬
größerung der Bestände des Sammelfonds (14 707,84
Mk.), des Reservefonds (64150,98 Mk.) und des
Fonds zur Uuterstütznng des Gemeinde- und Kreis-
Wegebaues (47 786,51 Mk.) um...... 126 645,33 „
(vergl. ^ Nr. 22 und U11 Nr. 17,

15. bei den Provinzial-Wcin' und Obstbauschulen in
Trier, Krenznach und Ahrweiler durch Ergänzung
des Inventars um.......... 6 060,— ,,

16. bei dem Rittergut Desdurf durch Vermehrung der
rentbaren Bestände um......... 3 000,— „

17. bei der Landesbauk durch Erhöhung des Reserve¬
fonds L (478 263,36 Mk.). der Sunderrücklage des
Effektengeschäfts(19 016,26 Mk.) und des Stempel-
fouds (162 455,27 Mk.) um....... 659 734.89 „
(vergl. H. Nr. 23)

zusammen 3 921337,59 Mk.
dagegen hat sich vermindert:

18. der Wert des Inventars im

Landeshause durch Hiuüberschaf-
fung eines Oelgemäldes (Kaiser
Wilhelm, von Camphnuseu) ins

zu übertragen 3 921 337,59 Mk. 3 585 620,— Mk.
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Uebertrag 3 921 337,59 Mk, 3 585 620 —Mk,
Ständehaus (5000 Mk.) und
der Wert des Inventars in der
Dienstwohnungdes Landeshaupt¬
mannes infolge genauerErmittel¬
ung (2000 Mk,) nm, . , , 7 000 — Mk.

19. der Grundstückswert bei der Pro-
Vinzial-Heil- und Pflegeanstalt in
Grafenberg durch Terrainverkauf
au der Friediugstraße um . . 18 200,— „
("gl. ^ Nr. 10a und ÜII Nr. 7)

20, der Grundstückswertbei der Pro-
Vinzial-Arbeitsanstalt in Brau-
weiler durch Terrainverkauf (der
Erlös wurde zur außergewöhn¬
lichen Tilgung eines Auleihe-
betrages für diese Anstalt ver¬
wendet) um ....... 9 000,— „
(vergl. L II Nr. 16.)

21- der Bestanddes Allgemeinen Bau-
fouds um ....... 64 687,83 ,,
(vergl. ^ Nr. 10a.)

22, bei der Straßenverwaltung der
Fonds für den Neubau von Pro-
vinzialstraßen (29 825,88 Mk,),
derEisenbahnfonds(9109,96Mk,),
der Fonds für den Steiubrnch-
betrieb (3 881,61 Mk.), der Wert
der Grundstücke infolgeVerkaufs
von Parzellen (7360 Mk,), der
Wert des Inventars durch Ab¬
nutzung (8 460 Mk.) und der
Gebäudewert durch Abschreibung
(100 Mk.) nm ...... 58 737,45 „
(vergl. ^Nr. 14 und ü II Nr. 17)

^' das Agiokonto der Landesbank um ^,78 091,63^
(vergl. ^ Nr. 17)

zusammen u m 335 716,9 1 „
. ?u daß sich, wie oben angegeben, der Vermögenszuwachs der Provinz auf rund 3 585 620,— Mk.

s L. I. Die Schulden des Provinzialverbandes waren nach der folgenden Zusammen«
ltellung am i April 1913 bei den einzelnen Verwaltungszweigenund Fonds folgende:
^" die auf die 2V2 Millioneu-Auleihezur „Beschaffung weiterer Räume für

den Provinziallandtag und die Provinzialverwaltung"(Neubau des Landes-
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Hauses und Umbau des Stiindehauses aufgeuommeuen Beträge von
(1953 625.13 ^ 483 586 Mk. ---)...........2 437 211.13 Mk.

Id. die für dieselben Zwecke außerdemeinstweilen noch vorschußweise entnom¬
menen Beträge von (89 500 ^ 20? 000 Mk. -)....... 296 500 — „

2. der noch nicht getilgte bezw. der aufgenommeneAnleihebetrag für die
Unterstützung kommunalerWafferuersorgungsanlagenmit ..... 596355,99 „

3. der bei der Landesbank vorschußweise entnommeneBetrag zur Deckung
der Grunderwerbs- und Baukostenfür die Provinzial-Taubstummenanstalt
in Cuskirchen von ................. 203 000,— „

4. die vorschußweise entnommeneuBeträge für weiteren Grunderwerb, die
Verbesserungs-bezw. Erweiterungsbauten bei den Fürsorgeerziehungsan-
stalten in Nheindahlcn mit .............. 69 203,— „
und Solingen mit................. 323548,— ,,

5. der noch nicht getilgte Betrag der alten Irrenanstaltsbanschnld mit . . 3162 523,17 „
6- „ „ „ „ „ „ 1. Anleihe für Anstaltsbnuten von

6 500 000 Mk. mit.................5076308,73 „
7. der noch nicht getilgte Betrag der 2. Anleihe für Anstaltsbauten von

8000000 Mk. mit................. 7 041652.17 ..
8. der noch nicht getilgte Betrag der 3. Anleihe für die Nnstaltsbnuteu von

7 000000 Mk. mit................6642432.67 ..
9. der noch nicht getilgte Betrag der 4. Anleihe für Anstaltsbautm von

13 000 000 Mk. mit ................ 12 768 761.65 „
10. der für den Bau der Provinzinl Heil- und Pflegeanstalt in Bedburg-Hau

vorschußweise bei der LundesbankentnommeneBetrag von ..... 581861.61 ..
11. die für Rechnung der Landarmcnverwaltung aufgenommenenund noch

nicht getilgten Darlehen für Arbeiterkolonienmit ........ 123629,25 ,.
12. die für die Provinzinl-Arbeitsanstalt in Brauweiler zwecks Ankaufs

einiger Ackerparzellen, für Anlage eines Wasserwerksuud für Einrichtung
des elektrischenBetriebes in der Schreinerei und Weberei aufgenommenen
und noch nicht getilgten Darlehen von ........... 44262.04 „

13. der vorschußweise bei der Landesbank entnommeneBetrag znr Deckung
der Kosten des Ankaufs von Oedläudereien zwecks Meliorierung uud der
Errichtung von Oekunumicgebäuden von .......... 320653,— ,.

14. der durch die bisherige Eiuuahme bei dem Wohnungsfttrforgefoudsnicht
gedeckte und daher einstweilen vorschußweiseentnommene Ausgabebetragvon 76 500,— ,.

15. die für die Strahenverwaltnng aufgenommenenund noch nicht getilgten
Anleihen, und zwar:

Anleihe ^, zur Ausführung von Kleinpflaste¬
rungen (2000000 Mk.), mit .... 608672,23 Mk.
Anlage L, zur Herstellung von Neu- und
Umpflastemngen. Brückenbauten:c. (1231195
Mk). mit........... 861016,69 ..
Anleihe <ü. zur Herstellungvon Großpflaster
und Brückenbauten(2 400 000 Mk.), mit . 1936 038.43 .,

zu
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Uebertrag 3 405 727,35 M. 39 764 402,41 Mk.
Anleihe 0, zur Beseitigungvon Frustschäden
(532 000 Mk.), mit....... 137 394,37 „
Anleihe N. zum Erwerb von Steinbrüchen
(1500 000 Mk.), mit....... 679 807,36 „
sowie das für die Beteiligungan dem Klein-
bahuuntcrnehmenMerzig-Büschfeldaus dem
Klcinbahnfonds bewilligte uud noch nicht
getilgte Darlehn von ....... 556 627 ,10 „ 4 779 556,18 „

16, Der auf die Anleihe zur Beseitigungder Hochwasserschädenim Ahrgebiet
von 874 000 Mk, aufgenommeneBetrag von ......... 780000,— „

Es ergibt sich darnach eine Schnldensummevon rund 45 323 959,— Mk,
Nach dem letzten Bericht betrug die Schuldenlast am 1, April 1912 rund 44 523 599 ,— „

so daß die Schulden sich um rund ............. 800 360— Mk,
vermehrt haben.

L. II. Dieses Anwachsen der Schulden ist zurückzuführen:
1». auf die von der 2^ Millionen-Anleihe zur „Be-

fchaffung weitererRäume für den Provinziallandtag
und die Provinzialuerwaltung" (Neubau des Landes-
Hausesund Umban des Ständehauses) weiter auf¬
genommenen Beträge von ........ 469211,13 Mk.

1 d. auf die für dieselben Zwecke außerdemnoch vorschuß¬
weise entnommenen Beträge von (89 500 ->
207 000 Mk.)........... 296500,- „
(vergl. ^. Nr. 2)

2- auf die von der 2. Anleihe zur Unterstützungvon
Wasserversorgungsanlagen (500 000 Mk.) abgehobene
weitere Rate (nach Abzug des bis 1. April 1913
gleichzeitig getilgten weiteren Betrages — 25500 Mk.)
von .............. . 109500,- „
(vergl. L II Nr. 9)

2. auf den für den Neubau der Provinzml-Taub-
stummenamtalt in Euskircheu vorschußweiseauf¬
genommenen weiteren Betrag von ...... 161100,— „
(vergl. ^. Nr. 7,

4- auf die vorschußweise aufgenommenenMehrbeträge
für weiteren Grunderwcrb bei den Fürsurgeerzic-
hungsanstalten in Nhmidahlen uud Solingen
(46 015 Mk. 4- 3016 Mt.) von...... 49 031— „
(vergl. ^ Nr. 9)

5- auf den für den Bau der Pruvinzial Heil- und
Wegeanstalt Bedbnrg-Hau vorschußweise entnom¬
menen Betrag von ..........____58 186l,61 „ _________________
(vergl. ^ Nr. 10 d) zu übertragen 1667 503,74 Mk, 800 360,- Mk.
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Uebertrag 1 667 503,74 Mk. 800 360 — Mk,
6. auf die für den Ankauf der zn meliorierenden Oed-

liindereien und die zu diesem Zwecke zu errichtenden
Oekonomiegebäude vorschußweifeentnommenen Mehr¬
beträge von ............ 219579,— ,,
(vergl. ^. Nr, II)

7. auf den für den Wuhmmgsfürsorgefonds vorschuß¬
weise entnommenen weitereu Betrag vou , . . . 55 500,— „
(vergl, H. Nr, 10a und Nr, 19)

8. auf den von der Anleihe zur Beseitigung von Hoch¬
wasserschäden im Ahrgebiet aufgenommenen ferneren
Betrag von............ 80 000,- „

Summe des Schnldenznwachses 2 022 582,74 Mk,
dagegen ist in dem Bericht über den Vermdgensftand
des Provinzialverbandes am 1, April 1913 eine
Schuldeuverminderuug verzeichnet, durch

9. die weitere Tilgung der 1. Anleihe
(750 000 Mk.) zur Unterstützung
von Wasserversorgungsanlagen nm 50 773,59 Mk,
(vergl. L II Nr, 2)

10. die weitere Tilgung der alten
Irrenanstllltsbaufchuld nm , , 134 600,67 „

11. desgl, der 1. Anleihe für Anstalts¬
bauten um.......142 347,05 „

12. desgl. der 2, Anleihe für Anstalts¬
bauten um.......148349,93 „

13. desgl. der 3. Anleihe für Anstalts¬
bauten um.......114 287,30 „

14. desgl. der 4. Anleihe für Anstalts¬
bauten um.......196 393,78 „

15. desgl. der für Rechnung der Land-
armenveiwaltung aufgenommenen
Darlehen für Arbciterkolonien um 5 245,03 ,,

16. desgl. der für die Arbeitsanstalt
in Branweiler aufgenommenen
Darlehen um......13249,63 „
(vergl. ^ Nr. 20)

17. desgl. derAnleihen für die Straßen-
Verwaltung (vergl, ^ Nr, 14 und
Nr, 22):
^ für Kleinpflaster um , . , 249 842,82 „
« „ Nm-u,Uinpflasterungenum 36 309,32 „

l^ „ Großpflaster :c, u,n . . 64 004,28 „__________________________________^,
zu übertragen 1155403,40 Mk. 2022582,74 Mt. 800360— 5M
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Uebertrag 1155403.40 Mt, 2022582,74 Mk, 800360— M,
O für Frostschäden um , , , 46 311.05 ,.
15 „ den Erwerb von Stein¬

brüchen um , , , , 16 433,75 „
uud dnrch die weitere Tilgung
des aus dem Kleinbahnfonds ent¬
nommenen Darlehns für das
Kleinbahn-Unternehmen Mcrzig-
Büschfeld um...... 4 075.41 .,

im ganzen also eine Schuldenminderung von , , 1222 223,61 „

so daß also die oben erwähnte Schnldenzunahme von rnnd..... 800 360,— ,,
bleibt.

Der Schnldenzunahme steht, wie oben nachgewiesen,ein Vermögens¬
zuwachs von....................3 585 620,— „
gegenüber, so daß sich eine __________________
l!> reine Vermögenszunahme von............2 785 260,— Mk.
ergibt.

Dieser Vermögenszuwachs ist zurückzuführen auf die Vermehrung der rentbaren Bestände
bei der Hauptverwaltung und bei dem Ausglcichsfonds, Pensionsfunds, der I)i-, Klein-Stiftnng. dem
Stllndcfunds, dem Funds für gewerbliche Zwecke und bei der Provinzial-Taubstumnienanstalt in
Trier, ans die Erhöhung der Gebäudewerte bei den Heil- und Pflegen ustnltcn (außer Vedbnrg) und
°es Grnudstückswcrtes bei der Heil- und Pflegcanstalt Andernach, auf die Erhöhung des Reserve
fonds des Laudarmeuhauses in Trier, auf deu Bestand bei den» Maschinen-Erncnerungsfonds, auf
bie zwecks Vernundernng des Anlcihcbcdarfs erfolgte Abschreibung des im Haupt-Haushaltsplan
vorgesehenen V« "/« an Provinzialabgaben (BaufoudZ) auf die Baukosten der Heil- und Pflegeanstalt
Nedburg bei Eleve, auf den Zuschuß aus dem Allgemeinen Vaufuuds für den Ban dieser Anstalt,
auf die Vermehrung der rentbaren Bestände bei der Straßeuverwaltuug. auf die Erhöhung der
Inveutarwerte bei den Provinzial-Wciu- und Obstbanschnlen und des rentbaren Fonds bei dem
Nittergute Desdorf. ferner auf die Tilgung von Anleihebeträgen nnd schließlichauf die Vergrößerung
der rentbaren Fonds der Landcsbank,

Düsseldorf, den 2, Dezember 1913,

Der Provlnzialausschuß:

O, Graf Vciffel von Gymuich, Dr. von Nenvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann,



72 Anlagen zn den Sitzungsprotokollen, Nr. 2.

Zusammenstellungdes am 1. April 1913 vorhandenenVermögens

^. Zentralverwaltung und
Anstalten:

Hauptverwaltung
k) Betriebsfondsnebst Barbestand

K) Baufonds

o) Ausgleichsfondsfür die Provin-
zialabgaben .......

ä) Landeshaus mit anfchließendem
Dienstwohngebäudefür den Landes¬
hauptmann am Bergerufer . .

o) Stiindehaus

f) Frühere Dienstwohnungdes Lan¬
deshauptmanns, Haus Elisabeth-
straße Nr. 11 ......

Vermögensteile.

Anlagenzu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2. 73

und der Schuldendes Provinzialveroandesder Rheinprovinz.

Wert

der

Gebäude.

1

1 435 000

Wert
der

Grund¬

stücke.

2

Wert

des

Inventars.

3

465 000

1710 000

Zu übertragen j 3 270 000

125 000

140 000

60000

665 000

30? 000

155000

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

462 000

Sonstige
Forderungen.

1295 710,22

Summe

Vermögens.

Schulden.

4-

848 199 62

2143 909

1295 710! 22
(1164 80?

848199
(686 577

2 207 000
(2 214 000

!)>>>

2 005 000
(1 560 500

185000
(165 000

62
50)

-)

-)

-)
6 540 909
(5 760 885

89 500
(1800 000

Zu
Spal

te

207 000
(68 000

45)1
296 500

(1968000 -)

1 u. 2

Bemerkungen.

Barbestand bezw. Ueberschuhdes Rechnungsjahres 1912.
Der Barbestand setzt sich zusammen

1. aus dem Betriebsfonds von.......700 000,— Ml.
2. aus einem teils inzwischenschon verwendeten, teils

mit AusgabebewilligungenbelastetenBeständevon 595 710,22 „
zusammen1 295 710,22 Ml.

Der dem Bausands aus Titel V Nr. 8 des Haupt-Haushaltsplanes für
1912 überwiesen«Belra« von 476 309,14 Ml. ist zuzüglich der er¬
wachsenenZinsen und der Ueberweisung aus dem Bestände des Vor¬
jahres mit zusammen 665 546.44 Mk. auf die Baukosten der Pro-
vinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bedburg-Hau abgeschrieben worden,
(vergl. lfde. Nr. 24°).

Bei der Landesbank rentbar angelegter Netrag aus den Uebelschüssen
der Vorjahre,

(Vergl. S. 83 des Verwaltungsberichts für das Rechnungs¬
jahr 1912.)

Nach Schätzung unter Zugrundelegung der Baukosten.
Kaufpreis des Grundstücks der Stadt Düsseldorf am Bergerufer, Harold-

straße. Bergerallee, groß 8317 qm. (50 Ml. pro c>m) --- 415 850 Ml.
nebst Straßenbau- und Stempelkosten, Umsatzsteuern.

Nach dem Feuerversicherungsbetrage bezw. nach Schätzung.
In dieser Summe ist das Inventar der Abteilung „Fürsorge¬

erziehung" mit 24 000 Wl, und dasjenige des Dienstwohngebäudes
für den Landeshauptmann mit 33 000 Mk. enthalten.

Auf die „zwecksBeschaffungweiterer Räume für den Prouinziallandtag
und die Provinzialverwaltung" genehmigteAnleihe von 2 500 000 Mk.
sind für den Neubau des Landeshauses 1 953 625,13 Mk. übernommen
worden (vergl, lfde. Nr. III). Der darüber hinaus erforderliche
Netrag wurde einstweilen vorschußweiseentnommen (vergl. die beson¬
dere Anlage L, Nr. 1).

Wert des Ständehauses und des Grundstückes nach Fertigstellung des
Umbaues auf Grund vorläufiger Schätzung.

Wert des Inventars nach dem neuermittelten Feuerversicherungsbetrage.
Auf die „zwecksBeschaffungweiterer Räume für den Prouinziallandtag

und die Prooinzialverwaltung" genehmigteAnleihe von 2 500 000 Mk.
sind für den Umbau des Ständehauses 483 586 Ml. übernommen
worden (vergl. lfde, Nr, 1K). Darüber hinaus waren am 1. April
1913 noch rd, 207 000 vorschußweisebei der Landesbank entnommen
(vergl, die besondereAnlage L, Nr, 1),

«°«, i » Die eingeklammerten Zahlen (S°. ? ... 8) betreffen die Summen des Vermögen« bezw. der Schulden nach dem Stande
' "pr« 1912. . 19
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Vermögensteile.

Ucbcrtrag

5) Hans Glisabethstraße Nr. 10 . ,
I») Haus Glisabethstraße Nr, 9 (mit

Hintergebäude Friedrichstr. Nr, 23)

i) Haus Glisabethstraße Nr. 8 , ,
1c) Von, 49, Provinziallandtage ge¬

nehmigte Anleihe zur Beschaffung
weiterer Räume für den Prouinzial-
landtcig und die Provinzinlvcrwal-
tung (Neubau des Landeehauses
und Umbau des Ständehauses) von
2'/2 Millionen Mark , , , ,

».) Fonds zur Zahlung von Ruhege¬
hältern an Prouinzialbeamte und
von Witwen- und Waisengeldern :c.
an deren Hinterbliebene . , .

d) Dr. Klcin-Stiftung

^

Ständcfonds — Vcrfügnngsfonds des
Provinziallandtags — . . . .

Zu übertragen

Wert Wert

der der
Grund»

Gebäude,
stücke.

^e ^
1 2

3 270 000 665 000

30 000 40 600

70 000 74 465

34 500 46 000

Wert

Inventars.

,H ^

462 000

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

3 404 500

Sonstige
Forderungen^

2 143 909^

826 065 462 000

15 700

1 539 98«

3 45s

bi

s?

15 700

Anlagen zu den Sitznngsprotokollen. Nr, 2, 75

Summe
des

Vermögens.

4,

Schulden.

8

6 540 909
(5 760 885

70 600
(70 L00

144 465
(144 465
«0 500
(80 500

1539 986
(l 212 000

19158
(18 134

140 000
(102 000

-)

-)

-)

5,
-)

97

!-)

296 500
(l 968 000

2437 211
(^

8 535 620
(7 388 585

3^
30)

2733711
(1 968 000

!3

Zu !
Spal-I

te

1u. 2

1
2
1
2

,3

Bemerlunge».

Aulaufskosten des HausesWsabethstr.Nr, !<!,

Nach dem Feueruersicherungsbetrage.
Nach dem Ankaufspreis und den Kaufkosten.
Nach dem Feueruersicheruugsbetragebezw. nach Schätzung
Nach dem Ankaufspreise und den Kaufkosten,

Von der durch Beschlußdes 48, Prouinziallnndtages in der Sitzung vom
12, März 1909 genehmigten Anleihe sind
für de» Neubau des Lnndeshauses 1 953 625,13 Ml.
und für den Umbau des Ständehauses 483 588,— „

zusammen 2 4372I1^3"M.
aufgenommen worden.

Die Tilgung hat am 1, April 1913 begonnen.
(Vergl. die besondereAnlage H, Nr. 19),

Rentbar angelegter Betrag. Außerdem war beim Kassenabschluh am
18, Juli 1913 ein Barbestand von 242 434,78 Ml. vorhanden, von
welchem242 413,49 Ml. ebenfalls bei der Landesbaukrentbar hinterlegt
worden sind, so das, der Fonds zurzeit ein Depositumvon 1 782 400 Ml.
aufweist,

4°/o>ge Nheinprouinz-Anleihescheineim Nennwerte von 15 700 M.
Depositum bei der Laudesban! der Nheinprouinz.

Der am 1, April 1903 in den Ruhestand getretene Landes»
hauptmann der Nheinprovinz, WirklicheGeheime Obcr-Regierungsra!
Dr, Klein, nach dessen Bestimmung aus feinem Ruhegehalte jährlich
2640 Mk, (d. i. der Differenzbetrag zwifchendem wirklichenund dem
reglementsmäßigen Ruhegehalte, 20 000 Mk. — 17 360 Mt.) raten¬
weise entnommen uud unter der Bezeichnung „Dr. Klein»Stiftung"
als ziustragcudes Depositum bei der Laudesbanl der Rheinprovinz
angelegt wurde, ist am 22. August 1908 gestorben. Vom
I. Dezember 1908 ab, mit welchem Zeitpunkte die Zahlung des
Ruhegehaltes aufgehört hat, wachsendaher nur noch die Zinsen dieser
Stiftuug, deren Eigentümer der Provinzialuerband ist, soweit sie der
Bestimmung des Schentgebers gemäß zur Unterstützungpensionierter
Proviuzialbeamten und der Hinterbliebenen von Prouinzialbecnuten iu
Notfällen keine Verwendung finden, dem Kapital zu.

Reutbnr angelegter Betrag. Außerdem war beim Kasfenabschlußam
18. Juli 1913 ein Narbestand von 3906,21 Ml. vorhanden. Der Fonds
ist voll belastet.

10"



5

10

76 Anlagenzu den Sitzungsprotolollen. Nr. 2,

Uebertrag
Uebelschüsseder Provinzial-Feueruel-

sicherungsanstalt zur Verfügung
des Proviuzialausschusses. . .

Fonds für gewerblicheZwecke . .
Fonds für die monumentaleAusfüh¬

rung einerFigurengruppevor dem
Ständehause .......

Prouinzialmuseenzu:
1. Bonn nebst Gebäude für das

Denkmalerarchiv.....

2. Trier ........

Aufseherhauszu Trier, St. Barbara
Witwen--und Waisenversorgungsan-

stalt der Kommunalbeamtender
Rheinprouinz .......

Ruhegehaltskasse für die Kreiskummu-
nciluerbiindeund Stadtgemeinden
der Rheinprovinz......

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen,Nr, 2, 7?

Vermögensteile.

Zu übertragen

Wert
der

Gebäude.

^»
i

Wert
der

Grund¬
stücke.

^?
2

Wert

Inventars.

3

3 404 500

595 000

624 600

5 700

826 065

81200

25 550

4 629 800 932 815

462 000

67 500

27 930

Kapitalvermögen.

Wertpapiere,

15 700

55? 430

8178 900

986 600

9181200

Sonstig«
Forderungen'

5 ^-.

Andere
Ver¬

mögens-
Vestllud-

teile.

3 827 355 ^

5 200

5 700

3 838 255 ^

Summe

Vermögens.

7

8 535 620
(7 888 585

5 200
(5 000

5 700
(5 700

743 700
(743 700

678 080
(678 080

5 700
(5 700

8178 900
(7 508 900

986 600
(806 600

19139 500
(17 142 265

32

Schulden.

,4,

2733 711
(1968 000

596 355
(537 629

3330067
(2 505 629

13
-)

99
58)

12
58)

Zu
Spal¬

te

Vemeitungen.

Die vom 43. RheinischenProvinzinllandtage genehmigteAnleihe in Hohe
von 750 000 Ml., die aus den Ueberschüssender Provinzial-Feuerver-
sicherungsanstalt verzinst und getilgt wird (vergl. die besondereAn¬
lage ^, Nr. 17), ist ganz aufgenommen. Bis zum 1. April 1913
sind 10 Jahresraten mit zusammen430 019,01 Mt. getilgt; es verbleibt
daher von dieser Anleihe noch ein Schuldbetrag von 319 980,99 Ml.

Von der vom 46. RheinischenProvinzinllandtage genehmigten
zweiten Anleihe von 500 000 Mk. (vergl. die besondere Anlage ^,,
Nr. !8) sind bis zum 1. April 1913 314 875 Mk. aufgenommen und
38 000 Ml. getilgt, so daß ein Schuldenbetrag von 276 375 Mk. vor¬
handen ist, Vs ergibt sich also ein Gesamtschuldbetragvon (319 980,99 Ml.
^ 276 375 Ml. --) 596 355.99 Mt.

26 Geschäftsanteile zu je 200 Ml. der RheinischenGenossenschaftzur
Förderung von Handwerk und Gewerbe in Lbln.

Rentbar angelegter Betrag.

Nach den Vaulosten bezw. nach Schätzung.
Grunderwerbskosten.
Kosten der Beschaffungdes Inventars.
Summe der Baukosten.
Wert des seitens der Stadt Trier unentgeltlich hergegebenenBauplatzes

abzüglichdes von derselben zurückgenommenenTerrains.
Kosten der Beschaffungdes Inventars.
Nach den Baukosten.

3'/«,, 3V«> 3,g und 4«/<,ige Rheinprouinz-Anleihescheine,sowie3^ °/^ige
Trierer, Duisburger, Dortmunder, Colner, M.-Glabbacherund 4°/„ige
Düsseldorfer und Barmer Stadtanleihefcheine (Nennwert).

3^2, 3<» und 4°/„ige Rheinprovinz-Anleihescheine,sowie3V,°/oige Wies¬
badener und Düsseldorfer Stadtanleihescheine(Nennwert).
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Uebertrag
11 ! Provinzinl-Taubstummenanstaltenzu:

1. Aachen ........

2 Brühl........

8. Cöln .........

4. Elberfeld .......

5. Essen ........

6. Hultrop ........

6». Euskircheu.......

7. Kempen.......

8. Neuwied.......

Zu übertragen

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

4 629 800

85 500

108 400

120 000

176 001

164 700

116 300

239 457

5 831058

Wert
der

Grund-
stücke.

^»
2

932 815

57 000

7 300

130 000

190 000 75 000 13 000

Wert
des

Inventars.

3

58 000

38 300

4 500

25 000

1327 915

557 430

5 600

8 494

5 700

9 400

2 000

Kapitalvermögen.

Wertpapiere,

4

7120

12150

620 894

9181200

3 500

4 500

286 000

3 000

700

3 000

9482 900

Sonstige
Forderung««'

3 838 255

36

66

54 05

36

3 838 44l

Anlagenzu den Sitzungsprot okollen. Nr. 2.
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Summe
des

Vermögens.

19 139 500
(17 142 265

151 636
(löl «36

128 760
(128 7LN

541754
(541 754

281 000
(281 000

244 301
(244 301

2 000
(2 000

203 000
(38 300

129 620
(129 620

279 637
(279 63?

32
30)

41
41)

")

05
!>5)

-)

-)

21101208,78
(18 989 273! 76)

Schulden.

^

3330 06?
(2 505 629

203 000
(41 600

«^

3533 06? 12
(2 547 229 58)

Zu
Spul-

te

1
2u,3
4u.5

5
1
2
3

4u,5

>u.2
3

4u.5

1u.2
8
4

lu.2
3
3

1»,2

8

1
2
3
4

1
2
3
4

Bemerkungen.

Nach den Baukosten.
Nach Schätzung.
Vermächtnisse.
Depositen,
Versicherungssummebezw. nach Schätzung.
Nach Schätzung bezw. unter Berücksichtigungdes Kaufpreises,
Ueberschläglichnach dem Feuerversicherungsbetrage,
Fieth-Stiftung (1536 Ml) und Iubiläumsstiftung der Anstalt (3030 Mk.)

zur Unterstützung armer Taubstummen.
Nach Schätzung bei Uebernahme der Anstalt am 1. April 1903.
Nach dem Feueruersicherungsbetrage.
Kapitalweit — Nennwert —, welcher auf Grund Vertrags vom Für¬

sorge-Verein für Taubstumme in Coln als Abfindungssumme gegen
den vordem geleistetenUnterhaltungsbeitrag von jährlich !0NN0 Mk.
überwiesen worden ist, und ein Vermächtnis.

Nach den Baukosten bezw, nach Schätzung,
Nach Schätzung,
Theodor Dietze-Stiftung.
Nach den Baukosten bezw. Schätzung.
Nach Schätzung.
Die Gebäulichkeitenmit Inventar sind von dem Idiotenerziehungsverein

gemietet. Der eingesetzte Betrag betrifft die Unterrichtsmittel,
Bibliothek und einige dem Pruuinzialverbande gehörige Inventarien
(Einrichtung der Klassenzimmer).

Bau- und Grunderwerbslosten pp, für die neu zu errichtende Anstalt
am 1, April 1913.

Vorschußweisebei der Landesbank entnommen (uergl. die besondere
Anlage 2 Nr. 2).

Versicherungssummebezw,nach Schätzung.
Nach Schätzung bezw, unter Berücksichtigungdes Kaufpreises.
Ueberschläglichnach dem Feueruersicherungsbetiag«.
Stiftungsfonds — Kurswert — zur Unterstützung entlassener Taub¬

stummen,
Summe der Baukosten.
Nach dem Ankaufswert.
Nach dem Feuerversicherungsbetlage.
Iubiläumsstiftung zur Unterstützungarmer Taubstummen,



80

11

12

13

14

15

16

17

18
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Uebeitrag

9. Trier

Unterstützungsfonds für entlassene
Taubstumme .......

Unterstützungsfondsder früherenVcr-
eins-Taubstummenanstaltzu Cöln

Provinzial- Blinden - Unterrichtsan¬
stalten zu:
1. Düren(Elisabeth-Stiftung)nebst

Erweiterungsbauten . . . .

2. Neuwied (Auguste Viktoria-
Haus) ........

Unterstützungsfondsfür Blinde . .

Prouinzilll-Hebllmmenlehranstaltenzu
1. Cöln .........

2. Elberfeld .......

Ientral-Hebammenunterstützungsfonds
Provinzial-Fürsorgeerziehungsan-

stalten zu:
1. Fichtenhain.......

Zu übertragen

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

i

5 831058

117 700

Wert
der

Grund»
stücke.

2

1327 915

21000

752 600

424 585

1 400 000

861 750

941325

10329 018

Wert
des

Inventars.

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

4

620 894

12 000

21100

92 407

634 286

178 000

351162

2625 870

115 600

31447

235 000

89 000

172 400

1276 341

9482 900

8 600

40 800

54 000

Sonstig«
Forderungen-

. ,4

224 500

13 000

3 838 441

2

?'

?i>

4052 91

59 000

9823 800 ! 90149?

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2. 81

Summe
des

Vermögens.

4

Schulden.

Zu
Spal¬

te

21101208
(18 939 278

159 302
(159 097

44 852
(40 800

54 000
(54 000

889 300
(889 30«

548 439
(548 439

283 500
(170 500

2 269 286
(2 269 286

1128 750
(1128 750

13 000
(13 000

1 464 887
(1 464 887

2? 956 526
(25 677 332

78 3533 06? 12
76 (2 547 229 58)

70 — —
-)

90
-)

-)

-)

— —

— 790 67
-) (190 67)

-)
— —

-)

-)

-)
— —

38 3533 85? 79°
76) (2 54? 420 25)

1
2
3
4

5
4u, 5

Bemerkungen.

1u. 3
2

1
2

4
5

1
2
3

1u.3
2

Summe der Baukosten.
Nach Schätzung.
Nach dem Feuerverstcherungsbetrage.
Stiftungen zur Verwendung der Zinsen für die Weihnachtsbescherung

der Zöglinge und zur Unterstützungfür entlassene Taubstumme.
Depositen.
Stiftungen (Anleihescheine,Hypothekenbriefund Barbestände).

3V2°/°ige Nheinprovinz-Anleihescheine(Nennwert).

Nach Schätzung und den aufgewendeten Kosten,
L0facher Betrag des Katllstral-Reinertrages.

Summe der Baukosten.
Kaufpreis.

3'/z, 3V,< 3,8, 3°/. und 4»/„ ige Rheinprouinz-Unleihescheinc.
Hypothekenforderunggegen B. Rindsfüsser-Cüln, welcherdas vordem dem

Blindenfürsorge-Verein gehörige Haus, Blaubach 14, in Cöln käuflich
erworben hat. Außerdem war beim Kassenabschlußam 18. Juli 1913
ein Barbestand von 1028,53 Ml, vorhanden.

Lasten aus dem Vrkenswyk'schen, dem Großmllnn'schen und dem
Franken'schenVermächtnisse.

Nach den aufgewendeten Baukosten.
Grunderwerbskosten.
Nach den aufgewendeten Kosten.
WirklicheAusgaben.
Schätzungswert bei Uebernahme des Grundstück«. ' ^

Nach den Baukosten bezw. nach einer bautechnischenTaxe.
WirklicheAusgaben.
Wert des toten und lebendenInventars nachder Feuerversicherungbezw.

nach Schätzung.

11



82 Anlagenzu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2, Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2. 83

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

i

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

18

2, Rheindahlen

3. Solingen

Uebertrag> 10 329 018

1571025

19

20

21

22

23

Alte Irrenanstaltsbauschuld . . .

Vom 42. Proviuzicillllndtagegeneh¬
migte1. Anleihe für Anstaltsbauten
von 6>/2 Millionen Mark . . .

Vom 43. und 44. Provinzialland-
tage genehmigte 2. Anleihe für
Anstaltsbauten von 8 Millionen
Mark .........

Vom 47. Provinziallandtage geneh¬
migte 3. Anleihefür Anstaltsbauten
von 7 Millionen Mark . . . .

Vom 50. Provinziallandtage geneh¬
migte 4. Anleihe für Anstaltsbauten
von 13 Millionen Mark . . .

1 463 819

2625 870

158181

179 495

Wert
des

Inventars.

^ ,4

1276 341

142 099

136 234

Zu übertragen

Kapitalvermögen.

Weitpapiere.

4

9823 800

13 363 862

Sonstig«
Forderungen^

3 901 49? -^

2963 546 1554 674 — 9823 800

Summe

Vermögens.

Schulden,

^
7

2? 956 526
(25 677 382

1 871 305
(1 825 290

1779 548
(1776 532

3 90149?

38
76)

-)

8

Zu
Splll

te

31607 379
(29 279 154

3 533 85?
(2 547 420

69 203
(23 188

323 548
(520 532

3 162 523
(3 297 123

5 076308
(5 218 655

7 041 652
(7 190 002

79
25)

^'

17
84)

7,'i

10)

38

6 642 432
(6 756 719

12768761
(12 965155

3861828?
(38 318 797

6?
97)

65

18
5M

Bemerkungen.

Nach den Vaukosten.
Von dem bei der Landesbank entnommenen Vorschuß in Hohe von

1871305 Mk. sind 1802102 M. aus der 13 Millionen-Anleihe
(vergl. die besondereAnlage H,, Nr. 5) gedecktworden und in dem
Anleihebetrage Nr, 23 enthalten. Der hiernach verbleibendeVorschuß
ist in Anlage 2 Nr. 3 nachgewiesen.

Nach den Baulosten.
Von dem bei der Landesbank entnommenen Vorschuß in Höhe uon

1779 548 Mk. sind 1456 000 Mk. aus der 13 Millionen-Anleihe
(vergl, die besondere Anlage ^V, Nr. 5) gedecktworden und in dem
Anleihebetrage Nr. 23 enthalten. Der demnachverbleibendeVorschuß
ist in Anlage L Nr. 3 nachgewiesen.

Von der am 1. April 1895 vorhandenen Schuld von 5 000 000 Mk.
sind bis zum 1. April 1913 mit l'///« und den durch Tilgung er¬
sparten Zinsen 1 837 476,88 Mk. abgetragen worden (vergl. die be¬
sondere Anlage H,, Nr. 1).

Von der durch Beschluß des 42. Rheinischen Prouinziallandtages
genehmigten und im Laufe des Jahres 1904 ganz abgehobenen An¬
leihe von 61,2 Millionen Mark sind bis zum 1. April 1913 mit l'/Z/o
und den durch Tilgung ersparten Zinse» 1 423 691,27 Ml. abgetragen
worden (vergl, die besondereAnlage H,, Nr. 2).

Von der durchBeschlußdes 43. und 44. Prouinziallandtages genehmigten
und im Laufe des Jahres 1906 ganz abgehobenen Anleihe von 8
Millionen Mark sind bis zum 1. April 1913 mit 1»/«°/«und den
durch Tilgung ersparten Zinsen 958 347,83 Mt. abgetragen worden
(vergl. die besondere Anlage H,, Nr. 3).

Von der durch Beschluß des 47. Prouinziallandtages genehmigten und
im Laufe des Jahres 1911 ganz abgehobenenAnleihe uon 7 Millionen
Mark sind bis zum 1. April 1913 mit 1V,°/° und den durch Tilgung
ersparten Zinsen 35? 567,33 Mk, abgetragen worden (vergl, die be¬
sondere Anlage ^, Nr, 4).

Von der durch Beschlußdes 50. Provinziallandtages genehmigten und
im Laufe des Jahres 1911 ganz abgehobenenAnleihe von 13 Millionen
Mk. sind bis zum 1. April 1913 mit 1'/,°/<> und den durch Tilgung
ersparten Zinsen 231 238,35 Mk. abgetragen worden (vergl, die beson¬
dere Anlage ^, Nr. 5).

11«



84 Anlagenzu den Sitzungsprotokollen,Nr. 2.

Ueberttag
Provinzial-Heil-und Pflegeanstalten

zu:
1. Andernach .......

2. Vedburg-Hau

3. Bonn

4. Düren

5. Glllkhausen

6. Grafenberg

?. Iohannistal

8. Merzig

Zu übertragen

Anlagenzu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2. 85

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

13 363 862

2 450 655

9 001 888

3 378 789

3 496 687

3 445 860

4 163 826

4 638 677

3 253 139

4? 193 383

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

2963 546

187 666

894171

30? 924

258 833

222 292

272 189

400 534

362 627

5869 782

Wert

Inventars.

3

1554 674

256 594

885 503

354150

303 336

293 568

334 315

456 000

353 170

4791313

.'!8

7!

87

8l,

^

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

^ !4

9823 800

9823 800

Sonstige
Forderungen.

5

3 90149?

3 90149?

,^

Summe
des

Vermögens.

31 607 379
(29 279 154

2 894 915
(2 819 515

:;8
76)

-)

Schulden.

^

Zu
Spal,

te

Bemerkungen.

38618287
(38 318 797

10 781562 38
(9 593 044 34)

37)

581 861 61
(- -)

^

4 040 863
(3 951 863

4 058 856
(4 025 856

3 961720
(3 938 120

4 770 330
(4 73« 130

5 495 211
(5 486 911

-)

71
71)

77
77)

8?
87)

-)

3 968 936 85
(3 950 936 ^85)

71579 775 96
(67 775 533 ! 30)

39200148
(38 318 79? 3?)

2

3

1—3

1
2
3
1
2
3

1
2
3

1
2

2 450 654,73 Mk.

187 665,71

256 594,-

Kosten der Bauten:
Bei Eröffnung der Anstalt . 1 828 668,45 W.

Für Vermehrung und Ver¬
besserung der Gebäude ... 621 986,28 „

Kosten des ersten Grunderwerbs 80 644.35 Mk.
Spater angekauft .... 107021,36 „

Kosten des ursprünglichenIn¬
ventars ........ 137 649,45 Ml.

Zugang infolge Erhöhung
der Belegstärke ..... 118 944,55 „

WirtlicheAusgaben bis zum 1. April 1913, Von diesenAusgaben wurden
7404586,69 Ml. aus oer 13 Millionenanleihe (uergl. die besondere
Anlage X, Nr. 5), 2 710 697.08 Mt. aus dem Vanfonds, 50 000 Ml.
aus dem Zuschuß der Stadt Cleue. 33 000 Mk, aus dem Allge>
meinen Vaufonds und 14I7M aus Mieteinnahmen gedeckt. Indem
zweiten Vetrage find die im Rechnungsjahre 1912 aus dem Bau¬
fonds überwiefenen665 546,44 Mk. (uergl. lfde. Nr. 1 d) mitenthalten.

Vorfchußweifebei der Landesbant entnommen (uergl. die besondereAn¬
lage L Nr. 4).

Wie bei Andernach2 437 450,80M, ^ 941838,56 Ml. -- 8 378 788,86 M.
„ „ „ 102073.49 „ ^ 205850,07 „ -- 307 923,56 „
„ „ „ 160002,79 ., -s- 194147,21 „ -- 354150,— „

Wie bei Andernach2434093,39Mk.-s-106259^,8?Mk. -3 496 686,76 Ml.
„ „ „ >. 216321,47„ -s- 42511,53 „ -- 258833.- „
„ „ „ 163892,74„ ^- 139443,97 „ -- 803336,71 „

Wie bei Andernach3 302 864,— Mk, 4. 142 996,71 Wk. - 3 445 860,71 Ml-
...... 222292.31 .,
„ „ „ 293568.77 „

Wie bei Andernach2 l 86 229.06 Mk, -s-1977 596,89 Ml. -- 4163 825.95 Ml.
„ „ „ 84143,8? „ ^ 206245,41 „ — 1820,),— „

-- 272189,28 „
Aus einem Grundstück an der Friedingstrahe wurden weitere

Bauplätze für 18 200 Ml. verkauft. (Vergl. lfde. Nr. 44).
Wie bei Andernach 157729,95 „ -s- 176585,92 „ - 334315,87Ml.

Wie bei Andernach3879140,20 Mk.
„ „ „ 382880 02 „
„ „ „ 360000,- „

Wie bei Andernach1977319,14 Mk.
„ „ „ 106438.21 „
„ „ „ 137956,23 „

- 759537,—Ml.--4 638677,20Ml.
- 17 654,— „ ^ 400534,02 „
- 96UUN,- „ - 456000,- „

1275820,—Mk.-3 253 139,14 Ml.
. 256,88,55 „ - 362626,76 „

215214,62 „ -- 353170,85 „



86

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35

36

Anlagenzu den Sitzmigsprotokollen.Nr, 2. Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2.
8?

Uebertrag
Unterstützungsfondsfür entlasseneIrre,

AngesammelterFonds . . . .

Kmnkcn-Unterstützungsfondsder An¬
stalt Andernach ......

Kranken-Unterstützungsfondsder An¬
stalt Düren........

Richartz-Stiftuug.......

Nasse« Stiftung .......

Pelman-Stiftung .......

Erich Schleicher-Stiftung . . . .

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

i

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

Wert
des

Inventars.

3

4? 193 383

Schramm-Stiftung

Pelman-Stiftung.

Hüssen-Stiftung.......
Stiftung des Hilfsuereinsfür Geistes¬

kranke im RegierungsbezirkDüsseldorf

Unterstützungsfondsfür das Pflege¬
personal:
Iacobi-Stiftung......

5869 782 4791313 5«

Zu übertragen 47 193 383 5869 782

Kapitalvermögen.

Wertpapiere,

^ ,4-
4

4791313 58

9823800

2 300

2 800

2 600

3 000

5 000

16 000

5 000

3 000

45 000

Sonstige
Forderungen-

^ ,4
5___

Andere
Ner,

mügens-
Nestand-

teile,

6

3 901 497

9 279

38

10

1778 ^

6100

9914 600

1650

588 42

3 914 793 >>'>

Summe
des

Vermögens.

71579 775
(67 775 533

11579
(11 579

2 800
(2 800

2 600
(2 600
1778
(1778
3 000
(3 000
5 000
(5 000

16 000
(16 000

5 000
(5 000
3 000
(3 000
1650
(1650

45 000
(45 000

6 688
(6 688

m
10)

39200148
(38 318 797

40
40)

Schulden.

79
37)

42
42)

71683 871 88
(67 879 629 22)

Iu
Spal¬

te

>39200148 79
(38 318 797,37)

4u. 5

4u. 5

Bemerkungen.

Depositen. Zu gleichen Teilen für die Prouinzial-Heil- und Pflege-
anstalle» zu Andernach, Bonn, Düren, Grafenberg und Merzig zur
Verwendung der Zinsen für entlassene geheilte Irre.

Aus den Sammelbüchsen angesammelter Fonds zur Unterstützungfür
geheilt entlassene Irre.

Aus den Sammelbüchsen angesammelter Fonds zur Unterstützung der
Kranken.

Depositen. Für die Prouinzial-Heil» und Pflegeanstalt zu Vonn zur
Verwendung der Zinsen zur Unterstützung unbemittelter Genesener.

Für die Vrovinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Vonn zur Verwendung
der Zinsen zur Unterstützung entlassener unbemittelter Geisteskranken.

Für die Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Bonn zur Verwendung
der Zinsen im Interesse der Kranken.

Für die Prouinzial-Heil« und Pflegeanstalt zu Düren zur Verwendung
der Zinsen als Unterstützungvon in dürftigen Verhältnissenentlassenen
genesenen Geisteskranken.

Für die Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg zur Verwendung
der Zinfen für entlassene arme Geisteskranke.

Für die Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg zur Verwendung
der Zinsen sür ein Sommerfest für die Geisteskranken.

Zu Gunsten in Vluyn ortsangehöriger Kranken.

Für die Prouinzial-Heil- und Pfleaeanstalten zu Düren, Galkhausen,
Grafenberg und Iohannistal zur Verwendungder Zinsen im Verhältnis
der Bcuölkerungszahl ihrer im RegierungsbezirkDüsseldorf gelegenen
Aufnahmegebiete zur Fürsorge für Geisteskranke'und entlassene arme
Geisteskranke,zur Unterstützung der Familien, welche durch Geistes¬
krankheit eines Angehörigen in eine beorängle Lage geraten sind, und
endlichzur Hebung der öffentlichenIrrenpflege und Bekämpfung der
Vorurteile gegen Irresein und Irrenanstalten.

Zu gleichen Teilen für die Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalten zu
Andernach, Vonn, Düren, Grafenberg und Merzig zur Verwendung
der Zinfen als Prämien für pflichttreues Pflegepersonal.

Devositen,



88
Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 2.

Vermögensteile.

Anlagen zu den Sitzungsprotokullen. Nr. 2. 89

Wert
der

Gebäude.

Wert
der

Grund¬
stücke.

Uebertrag

37

38

39

Landarmen-Verwaltung

40

41

42

43

44

Polizeistrafgelderfonds und Ehren-
breitsteiner Armenfonds (Staats-
Nebenfonds) ......

Provinzial - Albeitsanstalt zu Brau-
wciler . . .

Konto über den Ankauf von Oed-
ländereien zwecksMelioration . .

Landarmenhaus zu Trier .

Fonds zur Unterstützung milder Stif¬
tungen lc.......

Allgemeiner Baufonds ....

Wohnungsfürsorgefonds . .

Zu übertragen

47 193 383

1899 158

5869 782

231928

Wert
des

Inventars.

,4,

4 791313

1 339 176

42 000 278 653

811668

49 946 209

626 750 154 200

s,t>

Kapitalvermögen. And ere

Wertpapiere,

9 914 600

3 450

007113 6 284 689 5«

22 000

25 700

Sonstige
Forderungen-

5___>

"Wgens-
Neswnd-

teile.

------«
!4

3 914 793

260

735 100

30

38479 58

Summe
des

Vermögens.

187 394

9 965 750

40 503

175

582 435

5 273 26?

!?

71683 871
(67 879 629

42189
(44 102

735100 -
(735 100

22)

58
64)

Schulden.

^ ^.

10

^

«^

3 657 656
(3 «66 656

320 653
(101074

1 655 121
(1648 410

25 875
(25 875

582 435
(647 123

17

«l» 78 702 902
(74 747 971

-)

10
58)

-)
62
!i,)

39200148
(38 318 797

123 629
(128 874

44 262
(57 511

320 653
(101074

79
37)

25
28)

Zu
Spal¬

te

67)

0l,
56)

76 500
(21 000

4». 5
5
6

Bemerkungen.

1u.2
8

1-

4u.b

4u. 5

-)

39765193 08
(38 627 257,82)

Nebenfonds des Landarmenverbandes zu Irrenzwecken.
Depositen.
Barbestand der nicht verwendetenDotationsrente für Zwecke des Armen»

Wesens,der jedochmit Bewilligungen belastet ist.
Darlehen für Arbeiterlolonien (vergl. die Anlage H,, Nr, 6 und 7),

Depositen. Außerdem war beim Kafsenabschlußam 18. Juli 1913 ein
Bestand von 8546,02 Mk, vorhanden.

Versicherungssummezuzüglich des für das Zellengebäude aus der 7
Millionen-Anleihe aufgewendeten Betrages.

Versicherungssumme.
Vermögen der Materialienuerwaltung mit 178 794,47 Ml, und des

Mühlenbetriebes mit 86U0 Mk. in Lagerbeständen.
Darlehen bei der Landesbant (vergl. die besondereAnlage H,, Nr. 6 bis 11).

AufgewendeteKosten bis 31. März 1913.
Vorschußweisebei der Landesbanl entnommen, (vergl, die besondere

Anlage L, Nr. 5).

Nach Schätzung.

Reservefonds von 50 503,10 Mk. zu 3,g bezw, 2^°/° Zinsen bei der
Landesbanl hinterlegt und 12 000 Mk, eiserner Bestand,

Anteil an dem Großmann'schenVermächtnisseund Zuwendungen, welche
dem Fonds in den Rechnungsjahren 1906 und 1910 von ungenannter
Seite gemacht wurden.

Bestand, welcher mit rd. 241000 Mt. belastet ist. 490 000 Ml. sind
bei der Landesbanl zu 2^/2 °/o Zinsen rentbar hinterlegt.

Der Wohnungsfürsorgefonds wird aus dem Erlös eines (gemäß Beschluß
des 52. Prouinziallandtllges vom 8. März 1912) zu vorlaufenden
Grundstücks in Grafenberg gebildet. Visher find von letzteren»für
31 200 Ml. Bauplätze verkauft worden (vergl. lfde. Nr. 24°) und zwar
im Jahre 1911 für 13 000 Ml. und im Jahre 1912 für 18 200 Ml.

Dieser Ertrag wurde zur Deckungder Kauflostenvon zwei Pfleger¬
wohnhäusern bei der Anstalt Gallhausen mit 27 300 Ml. und der
Restbetrag von 3900 Ml. zu den Bautosten eines Mehrfamilien-Pfleger¬
wohnhauses bei der Anstalt Grafenberg in Höhe von 80 400 Ml. ver»
wendet (die Werte dieser beiden Häuser sind bei lfd, Nr. 24° bezw.
24° in Zugang gebracht).

Die demnach noch nicht gedeckten76 500 Ml. der Baukosten des
Hauses in Grafenberg sind einstweilen vorschußweise entnommen
worden (vergl, die besondereAnlage L, Nr. 6) und sollen aus dem
weiteren Erlös des zu verlaufenden Grundstücks getilgt werden.

12



90 Anlagenzu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2.

45

46

Uebertrag

Maschmen-Erneuerungsfonds, . ,

Provinzialstraßen-Verwaltuug. . .

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen,Nr. 2. 91

Vermogensteile.

Wert
der

Gebäude.

^»
1

49 946 209

24170

47 Viehentschädigungsfonds.

Zu übertragen

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

7007113

1095 420

Wert
des

Inventars.

6284 689

283 320

58

49 970 379 8102 533

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

4

9 965 750

794 000

6 568 009,58

Sonstig«
Forderung«»'

5

5 273 267

37 216

959 1?6

10759750,

1 763 439 1^

8 033100^'

Summe

Vermögens.

! 4-

78 702 902
(74 747 971

37 218
(-

3 748 586
(8 680 678

65

09
-)

25
N7)

Schulden.

^ ! 4-
8

0l,

1 763 439
(1 743 439

39765193
(38 627 257

4779556
(5 196 532

08
32)

81)

Zu
Spal¬

te

Vemertungen.

1L
!,!)

84 252146
(80 172 089

15
09)

1—3

44544749
(43 823 790

26
13)

Depositen.

Diese Angaben beruhen auf einer im Monat August 1913 vorgenom¬
menen Ermittelung. Der Minderwert gegen die uorjährige Vcr-
mügensübersichtist bei den Gebäuden auf Abschreibung,bei den Grund¬
stückenauf den Verkauf von Parzellen und beim Inventar auf Ab¬
nutzung der Gerate zurückzuführen.

Die Summe setzt sich zusammen aus 3>/>,°/o>ge» und 3°/,„°/,igen Rhein»
provinz-Anleihescheinenund zwar:
«,) aus dem Sammelfonds.....----- 140000 Ml.
d) aus dem Reservefonds ..... ------154000 Ml.
e) aus dem Wegebau-Unterstützungsfonbs------500000 Ml.

Die Summe ergibt sich aus den Beständen bez,u, Depositen:
ll) des Sammelfonds (44 649,51 Mk. -s- 70000 Mk.) --- 114 649,51 Mk.
d) des Reservefonds (5500,83 Mk. -s- 90 000 Mk.) ---- 95 500,83 „
e) des Fonds für den Neubau von Prouinzialstraßeu

(123 324,30 Mk. ->- 27 000 Wk.) ----.....150 324,30 „
<y des Eisenbahnfonds ..........1 931,95 „
«) des Fonds zur Unterstützung des Gemeinde- und

Kreiswegebauesund der Dotationsrente des Gesetzes
vom 2. Juni 1902 (388438,02 ->- 200000 Mk.) -- 588 438,02 „

l) des Fonds für den Steinbruchbetrieb . . . ^- 8 331.64 „
Summe

Der Fonds zu ° ist mit 92 790,20 Mk.
fast uollstäudig belastet.

Die Veteiligungssumme an der vom Staate, der Provinz und dem
Kreise Merzig als Gesellschaftm. b, H. erbauten und feit dem 6. Juli
1903 betriebenen Kleinbahn Merzig—Nüschfeloist für jeden Gesell¬
schafter auf 592 500 Mk. festgesetztworden, die die Provinz aus
dem Kleinbahnfonds gezahlt hat.

Die Schulden bestehen aus Anleihen in Hohe von 4 222929,08 Ml.
(vergl. die Anlage H, Nr. 12 bis 16) sowie aus der für das Klein-
bahnunternehmen Merzig-Vüschfeldaus dem Kleinbahnfonds darlehns-
weisegezahlten und nochnicht getilgten Beteiligungsfummeder Provinz
von (592 500 Ml. — 35 872,90 Mk.) ------556 627,10 Ml. (vergl. die
besondereAnlage L Nr. 7.)

Depositen. Aus dem nebenstehenden Reservefonds ist der Laubwirt¬
schaftskammerfür die Nheinprovinz znm Van eines batteriologischen
Instituts ein Darlehn von 100 000 Mk. bewilligt worden, das mit
3«/a verzinst und IV?"/» amortisiert wird. Außerdem war beim
Kassenabschlußam 18. Juli 1918 ein Barbestand von 40 078,82 Mk.
vorhanden.

12»

859176,25 Mk.
und der Fonds zu «



48

49

50

51

92 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 93

Uebertrag
Pruvinzial-Wein- und Obstbauschulm

zu:
1. Trier .......

2. Kreuzuach mit Wiuterschule .

3. Ahrweiler......

Lehrer-Pensionsfonds der Landwirl-
schaftsschulenzu:
1. Bitburg........

2. Cleve

Rittergut Desdorf

Vom 51. Piovinziallllndtcige geneh¬
migte Anleihe zur Beseitigung der
Hochwasserschädenim Ahrgcbiet von
874000 Mk........

Summe ^ Nr. 1—51

Abgesetzt die Nr. 9, 10, 12, 13,
15, 17. 25—38, 42, 4? und 49.
das sind Witwen- und Waisen-
fonds der Kommunalbeamtcn,Nuhe-
gchaltskasse für die Kreiskommu-
naluerbiinde uud Stadtgemeiudeu,

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

i

49 970 379

189 600

237 000

140 600

87 000

50 624 579

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

8102 533

150 373

157 600

112 050

Wert

Inventars.

3

6568 009

30 000

38 000

41000

213 100 850

8735 656

5«

Kapitalvermögen.

Wertpapiere,

4

10759750

24 900

72 500

35 500

6677 859 58 10892650

Sonstig«
Forderungen-

8 033 100 ^

4?c> gs

493

8 034 064

Summe
des

Vermögens.

!4

04

^ 5^ 05.

84 252146
(80 172 089

369 973
(867 228

432 600
(431 600

293 650
(291 840

25 370
(25 370

72 993
(72 993

336 450
(333 450

15
09)

-)

Schulden.

«

44544749
(43 823 790

Zu
Spal

te

96)

04
04)

-)

85 783 183
(8 l 694066

15
09)

780 000
(700 000

45324749
(44 523 790

^6

1
2
3

lu.2

3

1u.2
8

4u.5

Bemerkungen.

4
5

1u.2
4

Nach Schätzung unter Berücksichtigungder Neu- bezw. Umbaute».
Nach Schätzung unter Berücksichtigungdes Kaufpreises.
Nach Schätzung unter Berücksichtigungder Feuerversicherung.

Nach Schätzung unter Berücksichtigungdes Umbaues des Internats und
des Anbaues der Winterschule.

Nach Schätzung unter Berücksichtigungder Feuerversicherung.

Nach Schätzung.
Nach Schätzung unter Berücksichtigungder Feuerversicherung.

Bei Uebernahmedieser Fonds hat der Provinzialverband die Verpflichtung
zur Zahlung von Ruhegehältern, Witwen- und Waisengeldcrn für die
Lehrer dieserSchulen bezw. deren Hinterbliebene übernommen. Das
Kapital der Stadt Cleve ist innerhalb 30 Jahren nach der Ueber¬
nahme wieder zurückzuzahlen,falls die Schule außerhalb des Kreifes
verlegt wird oder eingeht. Die Fonds sind, soweit möglich, in Wert-
papieren angelegt worden,

Vergl. die Bemerkung bei Nr. 49. 1. Nitburg.
Depositen.

Nach Schätzung,
Angesammelte, nicht verwendete Pachtbeträge, Außerdem war beim

Kassenabschlußam 18. Juli 1913 ein Barbestand von 778,28 Mk.
vorhanden.

Von der durchBeschlußdes 5l. Provinziallandtags in der Sitzung vom
9. März 1911 genehmigten Anleihe zur Beseitigung uon Hochwasser¬
schäden im Ahrgebiet uon 874 000 Mk. waren am 1. April 1913
rund 780 000 Mt. aufgenommen(vergl, die besondereAnlage H,. Nr, 20)

Nach Abzug der Schulden ergibt sich ein Vermogensbestand uon rund
40 458 434 Mt,

(37 170 276 Mk.)



94 Anlagenzu den Sitzungsprotokollen,Nr. 2,

Uebertrag
Landarmen - Verwaltung, Staats-
Nebenfonds Viehentschädigungs-
fonds, Pensionsfonds der Land-
wirtschaftsschulenund die verschie¬
denen Unterstützungsfonds als
Fonds, welche diesseits lediglich
verwaltetwerden,mit . . . .

bleiben

Bleiben die Nr. 1-8, 11, 14, 16,
18 — 24, 39—41, 43-46, 48,
50 und 51 für Hauptverwaltung
(Betriebs- und Ausgleichsfonds,
Landeshausmit Dienstwohngebäude
für den Landeshauptmannam Ber¬
gerufer,Ständehaus,frühere Dienst¬
wohnung des Landeshauptmanns
Haus Elisabethstraße11, Häuser
Elisabethstraße10, 9 smit Hinter¬
gebäude FriedrichstraßeNr. 23),
Elisabethstwße8), Pensionsfonds,
Dr. Klein-Stiftung, Ständefonds,
Ueberschüsse der Feueruersichcrungs-
anstalt, Fonds für gewerbliche
Zwecke, Fonds der Figurengruppe,
Provinzialmuseen,Aufseherhaus zu
Trier (St. Barbara), Taubstum¬
men-und Vlinden-Unterrichts-An-
stalten, Hebammen - Lehranstalten,
Fürsorgeerziehungsanstalten, alte
Irrenanstaltsblluschuld, Anleihen
für Anstaltsbauten, Heil- und Pflege¬
anstalten, Arbeitsanstalt, Konto

Vermögensteile.

Anlagenzu den Sitznngsprotokollen,Nr, 2. 95

Wert
der

Gebäude.

50 624 579

50 624 579

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

8 735 656

8735 656

Wert
des

Inventars.

6677 859

6677 859 !)«

5«

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

10892650

9715150

1177500

Sonstige
Forderung«»'

8 034 064

2 576 286

5 457??7 54

^

38 479 l>8

1?

Summe
des

Vermögens.

85 783 183
(81 694 066

12 329 916
(II 344 776

73 453 266
(70 349 289

15
09)

5«
92)

59
>7)

Schulden.

«

Z"
Spal¬

te

45324749
(44 523 790

*)790
(190

67
67)

Iahresrenten

26
13)

45323958
(44 523 599

Bemerkungen.

Die lediglichzur Verwaltung überwiesen«!»Fonds betragen rund
12 829 126 Mk.
(11344 586 M.)

*) Die bei Nr. 37 (Landarmenuerwnltung) angegebenen Schulden
von 123 629,25 Ml. — Darlehen für Arbeiterkolonien— sind in den
nachstehenden,zu Lasten des Provinzialuerbanbes v erbleiben¬
den Schulden von 45823958,59 Ml. mitenthalteu.



96 Anlagenzu den Sitzungsprotokollen,Nr. 2. Anlagenzu den Sitznngsprotokollen,Nr, 2. 97

für den Ankauf uon Oedländereien,
Landarmcnhaus,allgemeinerBau¬
fonds, Wohmmgsfürforgefonds,Ma-
schinen-Erneucmngsfonds,Strahen-
verwaltungeinschl.Eisenbahnfonds
und Fonds zur Unterstützungdes
Gemeinde- und Kreiswegcbaucs,
Wein- und Odstbauschuleu, Ritter¬
gut Desdorf sowie Anleihe zur Be¬
seitigunguon Hochwasserschäden.

L. Landesbank der Nheinpro-
vinz:

«.) DicnstgebäudeFricdrichstraße60
und Fürstenwallstraße154

d) Häuser Friedrichstrahe56 u. 58

«. Rheinischer Meliorations¬
fonds .....

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

i

50 624 578

568 446

56 300

624 746

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

8735 656

100 000

60 000

160 000

Wert
des

Inventars.

3

6677 859 l."

92 000

92 000

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

4

1177 500

Sonstige
Forderung«"'

5 457 77? s.'

11914 685 ^

2 003 800

13 918 48b

Summe
des

Vermögens

^ 4-

"9 894 47

5

73 453 266
(70 349 289

12 675131
(12 193 488

116 300
(116 80N

2 003 800
(2 003 8U0

14 795 231
(14 313 588

59
17)

46
20)

-)

20)

Schulden,

"t

45323958
(44 523 599

59
46)

Zu
Spal¬

te

Bemerkungen.

Nach Abzug der zur Verwaltung überwiesenenFonds und der Schulden
ergibt sich ein Vermügensbestand des Provinzialuerbundes von rund
26 129 308 Ml.

(25 825 690 Ml).

Wert der Gebäude.
Wert der Grundstücke.
Wert des Inventars überschläglichnach dem Feuerversicherungsbetrage.
Die Summe in Spalte 5 besteht

») aus dem Stammfonds von......3000000,— Mk.
b) aus dem Reservefondsä, uon ...... 2 000 NUN,— „
e) ....., L ,.......5000000— „
<I) „ der Sonderrücklagedes Effektengeschäftsuon 93 196,14 „
e) „ dem Stempelfonds von...... 658714,75 „
l) ,. „ Fonds für Nachlässe in Notstands-

fällen von . '....... 10000,— „
?) „ „ Agiotonto und zwar Agio-Reserue-

konto . . . 849 860— Mk.
Disagiokonto. 302 914,57 „ von 1152 774,57 „

Summe 11914 685,46 Mk.
Das Agiokonto unterliegt naturgemäß steten Schwantungen.

Zufolge Beschlussesdes Prouinzialausschussesvom 22, Februar 1913
erhielt der Reservefonds L aus dem Zinsgewinne des Jahres 1912
eine weitere Zuwendung von 300 000 Mk. und das Disagiokonto
eine solchevon 188 153,08 Mk.

Das Vermögen des Meliorationsfonds bestehtzurzeit aus dem Stamm-
fonds von 2 000 000 Ml. und aus einem ihm aus Notstandsfonds
zugeflossenenNetrage von 3800 Mk.

13



98 Anlagenzu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2.

v. Provinzial-Feuerversiche-
rungsanstlllt der Rheinpro¬
vinz:

DienstgebäudeFriedrichstraße68-74

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

i

300000

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

370 000

Wert

Inventars.

20 000

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

4

459 996 «;^

Sonstige
Forderungen^

13 980 M 35

Zusammen
Vermögender Zentialuerwaltung

ausschl. der lediglich verwalte¬
ten Fonds .......

Vermögender Landesbankeinschl.
Meliorationsfonds . . .

Vermögender Provinzial-Feuerver-
sicherungsllustlllt.....

Summe

50 624 579

624 746

300000

51 549 325

8735 656

160 000

370 000

9265 656

6677 859

92 000

20 000

6789 859

58

-,«

1177 500

459 996

1637 496

61-,

6l>

5 457 77?

13 918 485

13 980 003

33 356 266

^

46

3b

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2. 99

Andere
Ver,

mögens-
Veswnd-

teile.
^ !4
8

Summe
des

Vermögens.

4

15130 000
(15 130 000 -)

Schulden.

4-

Zu
Spal¬

te

Bemerkungen.

i
2
4

5
4u.5

Wert der Gebäude.
Wert der Grundstücke.
461500 Ml Reichs- und Staatsanleihen zum Anlaufswerte von

459 996.65 Ml.
Bei der Landesbo.nlder Nheinprovinz rentbar angelegte Fonds.

Es beträgt der Reservefonds 10 500000 Ml. und der Au«.
gleichsfonds 8 940 000 MI.

ltellung.

779 894 47 73 453 266
(70 349 289

14 795 231
(14 313 588

15130 000
(15 130 000

59
17)

46
20)

-)

45323958
(44 523 599

59
46)

'^894' 4? 103378498
(99 792 877

05
3?)

45323958
(44 523 599

59
46)

Nach Abzug der Schulden verbleibtein Gesamtvermögen von
rund 58 054 539 M.

(55 269 278 Mt.)

13»
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Lfde.
Nr.

Anlagenzu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2,

Erläuterung der in Spalte 8 der Vermögensübersicht

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht.

Ursprüng¬
liche Höhe

der Anleihe

Höhe
der Anleiheam
1, April 1913.

Bauausführungen:c,,
für welche die Aufnahmeder Anleiheerfolgt ist.

Beschlüsse des Pro-
vinzial-Verwal-
tungsrates vom

18./19.Marz1886,!
4. Mai 1886,

9./11. Mai 1887.

Beschluß des 42.
Provinzialland-
tages vom 11.
Februar 1901.

6000 000

6 500 000

3 162 523

5 076 308

,7

7.'!

Beschlüssedes 43.
Prouinzial-
landtages

vom 18. Februar
1903 und des 44.

Provinzial-
landtages

vom 9. März 1904.

! 000 000 7 041652 ,7

^. Uebersicht über die bei der
Zur Einlösung der zum Neubau der Irrenanstalten

ausgegebenen, durch Auslosung nicht getilgten Rhe>»'
Provinz-Anleihescheine.

^
Erweiterung des großen Sitzungssaales
Neubau der Blindenanstalt Neuwied
Bauliche Verbesserungen in der Heb¬

ammenlehranstalt Cöln ....
Erweiterung der Heil- und Pflege¬

anstalt Grafenberg.....
Erweiterung der Heil- und Pflege¬

anstalt Vierzig......
Neubau der Heil- und Pflegeanstalt

Galkhausen ........
Neubau der Station für irre Ver¬

brecher in Düren......
Bauliche Verbesserungen in den Heil-

und Pflegennstalten.....
Vorschußkontofür Vorarbeiten
Grundstückserwerbungen ....
Außerordentliche bauliche Ausgaben .
Wohnungsfürsorge ......
Weinbauschule zu Kreuznach . . .

abgerundet auf
Neubau der Blindenanstalt Neuwied
Erweiterung der Heil- und Pflege-

anstatt Grafenberg.....
Erweiterung der Heil- und Pflege-

anstalt Merzig.......
Neubau der Station für irre Ver¬

brecher in Düren......
Zu übertragen

,4

111095 ^«
456 100!

71500

938 871

621 309

2 100 000

186 936

949 000
200 000
185 834
93 380

55? 000
63 054

5b

58

65
53

6 534 083

6 500 000

65000

5 786

19 009

96000

185 796

5«

89

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2.
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aufgeführtenSchulden des Provinzialuerbandes.

Höhedes
Tilgungsfußes.

Höhe des
Zins¬
fußes.

Art der
Beschaffungder
Tilgungs- und

Zinsraten.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossenist

Bemerkungen.

5̂andesbanK aufgenommenen Anleihen.
31. März 19301'/. V« von

5 "00 000 Mk
nebstden er-

Wrten Zinsen.

l '/2"/„ von
^N! zulässigen
Gesamtbeträge
."ebst den er¬
warten Zinsen.

l V2°/o von
°°m Gesamt-

betrage
"ebst den !
. Tilgung
Karten '

durch

°3
er-

msen.

3 '/.< "/o

3 V- °/°

3 V2 V«

Tilgungs- und
Zinsraten wer¬
den aus dem

Hmipt-Hlliis-
hllltsplan der
Provinzialuer-

waltung gedeckt,
desgl.

desgl.

31. März 1936

31. März 1941

Zu Spalte e. Gemäß Beschlußdes 89. RheinischenProvinzillb
landtageZ uo>u 1. Mai 1895, wurde von dem bis dahin
angesammelten Pensionsfonds von 347 761,95 Ml. der
Betrag von 289 853,32 Mt. zur außerordentlichenTilgung
der am 1. April 1895 noch 5 299 853,32 Mk. betragenden
Irrennnstaltsbauschuld verwendet. Das hiernachverbliebene
Darlehn von 5 000 0UU Mt. wird vom 1. April 1895 ab
mit jährlich 3>/2°/overzinst und mit 1'/2°/« nebst den durch
die Tilgung ersparten Zinsen getilgt; am 1. April 1913
waren 1837 476,83 Mk. abgetragen.

Zu Spalte e. Von dem Gesamtbeträge der Anleihe von
6 50NUUU Mt. waren am l. April 1913 1423 691,2? Ml,
getilgt.

Zu Spalte o. Von dem Gesamtbeträge der Anleihe von
8 00U000 Mk. waren am 1. April 1913 958 347,83 Ml.
getilgt.



102 Anlagenzu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2.

Lfde,
Nr.

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabeberuht

Beschlußdes 47.
Provinzialland-

tages vom
14, März 1907.

Ursprüng¬
liche Höhe

der Anleihe

7 000 000

Höhe
der Anleiheam
1. April 1913.

6 642 432 <;?

Bauausführungen «.,
für welche die Aufnahmeder Anleihe erfolgt ist.

Uebertrag
BaulicheVerbesserungenin den Heil-
und Pflegeanstalten ......
Wohnungsfürforge ......
Neubau der WeinbauschuleKreuznach
Neubau der Hebammen-Lehranstalt

Elberfeld ........
Neubau der Heil- und Pflegeanstalt

Galkhausen. .......
Neubau der Zeil- und Pflegeanstalt

Iohannistlll .......
Neubau der WeinbauschuleAhrweiler
Neubauder TaubstummenanstaltNeu-

wied ..........
Neubau einer Turnhalle bei der

BlindenanstaltDüren ....
Kanalanschlußder Provinzialanstalten

in Trier ........
Ankauf des Hauses Glisabethstr.10

zu Düsseldorf .......
Erweiterung des Provinzialmuseums

zu Trier .........
Bei der 1. Anleihe zur Abrundung

gestrichener Betrag ' .....

abgerundetauf

Neubau der Fürsorgeerziehungsanstalt
Fichtenhain........

Neubau der BlindenanstaltNeuwied,
Mehrkosten........

Neubauder Turnhallebei der Blinden¬
anstalt Düren, Mehrkosten. . .

Neubauder TaubstummenanstaltNeu¬
wied ..........

Zu übertragen

185 796

350 000
190 000
156 558

688 000

1600000

4 200 000
230 000

124 000

15000

48 000

70 600

120000

34 083
8 012 039
8000000

1293 500

6 659

1710

48266
1350136

85

92

25
o3

56

03

75
34

Anlagenzu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2. 103

Höhe des
Tilgungsfußes.

Höhe des
Zinsfußes.

Art der
Beschaffung der
Tilgungs«und

Zinsraten.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossenist.

Bemerkungen.

^"/« von dem
Gesamtbeträge

^bft den durch
'Mng ersparten

Zinsen.

3 V2 bezw.
4°/»

Die Tilgungs¬
raten werden

aus dem Haupt-
Haushaltsplan

gedeckt.

31. März 1946. Zu Spalte 0. Von dem Gesamtbeträge der
Anleihe von 7U0U000 Mt. waren am
1. April 1913 357 567,33 Mk. getilgt.
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Lfde.
Nr.

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht.

Ursprüng¬
liche Höhe

der Anleihe,

Höhe
der Anleiheam
1, April 1913.

Bauausführungen «.,
für welche die Aufnahmeder Anleiheerfolgt ist.

Ucbertrag
Erweiterungs-und Umbautenan Taub¬

stummenanstalten......
Neubau der Hebammen-Lehranstalt

Elberfcld ........
Neubau d. Hebammen-LehranstaltEöln
Erweiterungsbau des Provinzialmu-

seumsTrier .......
Erweiterungsbau des Provinzialmu-

seums Bonn ......
Ausbau des Hauses Elisabcthstr,10
Neubau der Heil- und Pflegeanstalt

Iohannistal, Mehrkosten . . .
Neubau einer Station für irre Ver¬

brecher in Brauweiler ....
Neubau des Direktorwohnhausesin

Brauweiler ........
Ankauf von Grundstückenfür die

ArbeitsanstaltBrauweiler . . .
Kaufpreis des Hauses Elisabethstr.9

mit Hinterterrain ......
Erweiterungsbau bei der Blinden¬

anstalt Düren .......
Erweiterungs-und Umbautenin den

5 alten Heil- und Pflegeanstalten
Errichtung eines Zellengebäudesbei

der ArbeitsanstaltBrauweiler . .
Wohnungsfürsorgein den Provinzial-

Heil- und Pflegeanstalten . . .
Vergrößerungder Keller-und Kelter-

räume bei der Provinzial-Wein-
und Obstbauschule in Trier . .

1350 136

288 35«

283 214
1250 000

30 000

500 000
20 000

421 969

331 06?

56 229

52 824

144 464

330 000

949 703

500 000

462 039

30000

4
34

8Z

9?

81

8°

0Z

7 000 000

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2 .
105

Höhe des
Tilgungsfußes

Höhe des
Zinsfußes.

Art der
Beschaffung der
Tilgungs- und

Zinsraten.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossenist

Bemerkungen.

14



106 Anlagenzu den Sitzungsprotnkolleu. Nr. 2.

Lfde.
Nr.

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabeberuht.

Beschluß des 50.
Plovinzmllllud-

tages vom
9. März 1910.

Ursprüng¬
liche Höhe

der Anleihe.

13 000000

Höhe
der Anleiheam
1. April 1913.

12 768 761 <>!>

Bauausführungen:c.,
für welche die Aufnahmeder Anleiheerfolgt ist>

Neubau der Heil- und Pflegeanstalt
Bedburg ........

Vergrößerungder Heil- und Pflege-
anstlllt Iohannistal .....

Ausbau der Fürsorgeerziehungsanstalt
Fichtenhain .......

Neubau der Fürsorgeerziehungsanstalt
Rheindahlen .......

Neubau der Fürsorgeerziehungsanstalt
Solingen ........

Ankaufzweier an das Gebäude der
Hebammen-Lehranstaltin Cöln an¬
stoßendenGrundstücke ....

Mehrkostenbeim Neubau der Heb¬
ammen-Lehranstaltin Cöln. . .

Um- und Neubauten der Blinden¬
anstalt Düren .......

Innere Ausstattung des Museums.
ErweiterungsbauesBonn . . .

Erweiterungsbau der Taubstummen¬
anstalt Kempen ......

Verlegung des Wäschereibetriebesin
der Hebammen-LehranstaltElberfeld
in einen neu zu errichtenden Anbau

Erweiterungsbauten der Heil- und
PflegeanstllltBonn .....

Beheizungdes Erweiterungsbauesdes
Museums Trier ......

Errichtung eines weiteren Zöglings¬
hauses bei der Fürsorgeerziehungs¬
anstalt in Rheindahlen ....

Umbau der WeinbauschuleTrier. .
Umbau des Internates und Anbau

einer Winterschulebei der Wein-
und Obstbauschule in Kreuznach .

Zur Deckung der Kostender Anleihe,
der Bauzinsenund zur Abrundung

7 404 586

750 000

131500

1712102

1456 000

216536

275 000

176 455

132 787

74 000

56 036

116 695

32 000

90 000
102 820

101364

172114

t„l

2s

13 000000!

Anlagenzu den Sitzungsprotnkolleu.Nr. 2. 107

Höhe des

T'lgungsfuße

^°/o von dem
^samtbetrage

."st den durch
"Wg ersparten

Zinsen.

Höhe des
Zinsfußes.

Art der
Beschaffung der
Tilgungs- und

Zinsraten.

4°/° Die Tilgungs¬
raten werden

aus dem Haupt-
Haushaltsplan

gedeckt.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossenist.

Bemerkungen.

31. März 1946. Zu Spalte o, V«n dem Gesamtbeträge der
Anleihe von 13000 000 Ml. waren am
1. April 1913 231 238,35 Mk. getilgt.



108 Anlagen zu den Sitzuugsprotukullen. Nr. 2.

Lfde.
Nr.

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht.

Ursprüng¬
liche Höhe

der Anleihe.

Höhe
der Anleihe am
1. April 1913

Bauausführungen «.,

für welche die Aufnahme der Anleihe erfolgt isi

10

11

12

Beschluß des 33.
Proviuzinllllud-
tages vom 17.

Dezember 1888.

Beschlußdes Pro-
viuzialausschusses
vom 3. Dezember

1901.

Beschluß des Pro-
vinzialausschnsses
vom 11. März

1905.

Beschluß des Pro-
uinzinlausschusses
vom 19. Dezember

1908.

Beschlußdes Pru-
vinzilllausschusses
vom 8. September

1908.

Beschlußdes Pro-
viuzialausschusses

vom 27. Juli 1909

Beschluß des 41.
Provinzialland.

tages vom
3. Februar 1899.

200000

8 000

3 030

15 740

27 000

51'

W

10 000

Anleihe^..
2000000

116 708

6 921

2 434

14 266

,?

!)!'

ÜU

<i9

23 560

Darlehen, bewilligt dem Kuratorium der Kol°>"
Lühlerheim und dem Rheinischen Verein für kcB
lische Arbeitcrkolonien.

Darlehen für die Arbeiterkolonie Lühlerheim.

Anlaufspreis für einige Ackerparzellenin Größe"
67.86 ar, welche im Interesse der LandwirW'
für die Prouinzial-Arbeitscmstalt Vrcmweilel ^
worden wurden.

Desgleicheu in Größe von 3 Ka 91 »,r 33 qw^

4 000

608 672

Darlehn für Anlage eines Wasserwerksin der Ärb^
anstatt Brauweiler.

Darlchn für die Einrichtung des elektrischenBett>e.^
in der Schreinerei und Weberei der Arbeitst!
Brauweiler.

^! Zur Ausführung von Kleinpflasterungen.

Anlagen zu den Sitzuugsprutukullcu. Nr. 2. 109

Höhe des
T'lgungsflches.

1°/°

l°/«

3°/,
>?i den durch
'MNgerspar¬
en Zinsen.

besgl.

"esgl.

30°/,

. /« (d>e Til-

7» «folgt vom
^ahre ab)

Höhe del
Zins¬
fußes

4°/«

4«/»

Art der
Beschaffungder
Tilgungs- und

Zinsraten.

3V2°/°

4"/u

4«/o

4«/n

3V2°/°

Zinsen und »Til¬
gungsraten wer
den aus Mitteln

des Rheinischen
Landaimenuer
bandes gedeckt.

desgl.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossen ist.

31. März 1931

Aus dem
Haushaltsplane

der Arbeits-
anstalt.

desgl.

desgl.

desgl.

Durch Gin¬
stellung in Titel
IV Nr. 1 des
Haushaltsplans

der Straßen-
Verwaltung.

31. März 1943

31. März 1930.

31. März 1933

31. März 1932.

In 5 Jahren.

In 13 Jahren
und zwar jede
Iahresnnleihe

besonders.

Bemerkungen.

Bis 1, April 1913 waren von dem Nnleihebetragein Spalte !>
getilgt 83 291,83 M.

Desgleichen 1078,92 Mk.

Bis 1. April 1913 waren 595,55 Ml. getilgt.

Desgleichen 1474,21 M.

Bis 1. April 1913 waren 3439,64 Ml. getilgt.

Desgleichen 600N M.

Bis 1. April 1913 waren 1 391 327,77 Mt. von dem Anleihe-
betrage in Spalte l> getilgt.



110 Anlagenzu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2.

Lfde.
Nr.

13

14

15

16

17

18

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht.

Beschluß des 41.
Prouinzilllland-

tllges vom
3. Februar 1899.

Beschlußdes 42.
Provinzialland-

tages vom
12. Februar 1901

Beschluß des 43.
Provinzillllllnd-

tages vom
13. Februar 1903

Beschluß des 47.
Provinzilllland-

tages vom
14. März 1907.

Beschlußdes 43.
Provinzillllllno-

tllgeö vom
13. Februar 1903

Beschluß des 46.
Piovinzillllllnd-

tages vom
15. Februar 1906

Ursprüng¬
liche Höhe

der Anleihe

AnleiheL.
1 231195

Anleihe <ü.
2 400000

Anleihev.
532000

AnleiheN.
Genehmigt bis
zur Höhe von

1500000

750000

500000

Höhe
der Anleiheam
1. April 1913.

861016 69

1936 038

137 394

679 807

319 980

276 375

'!.'!

^7

!!<;

W

Bauausführungen:c.,
für welche die Aufnahmeder Anleihe erfolgtist.

Zur Herstellung von Neu. und Umpflastemn^
Brückenbauten:c.

Zur Herstellung von Großpflasterund Brückenbau«!"''

Zur Beseitigungvon Frostschäden.

Zum Erwerb von Basaltsteinbrüchenfür die P""'"'
zialstraßen-Verwaltung,

Zur Gewährungvon Beihilfenzur Anlagevon Mll
leitungen.

Zur Gewährungvon Beihilfenzur Anlagevon Ml^
leitungen.

Anlagen zu den Sitzungsprototollen. Nr. 2. 111

Höhe des
T'lgungsfußes.

2«/«

2°/»

6V4«/«

2°/«

5°/»

5°/«

Höhedes
Zins¬
fußes

3V2°/°

4«/«

3«/4°/°

4°/«

Alt der
Beschaffungder
Tilgungs- und

Zinsraten,

Durch Ein¬
stellung in Titel
IV Nr 1 des

Haushaltsplans
der Straßen
Verwaltung.

desgl.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossen ist,

desgl.

desgl.

3V2V«

4«/°

In 30 Jahren
und zwar jede
Iahresanleihe

besonders.

desgl.

Bemerkungen.

Bis 1. April 1913 warenvon dem Anleihebetragein Spalte l,
370178,31 Mk. getilgt.

Desgleichen 463 861,5? Mk.

In 13 Jahren. Desgleichen 394 605.63Ml.

In 30 Jahren

Zinsenund Til¬
gungsratenwer¬

den aus den
Uebelschüssen

derProv.-Feuer-
versicherungs-
anstalt gedeckt

desgl.

1. April 1919

Der Zinsfuß, der für diese Anleiheursprünglich auf 3,z,°/<,
festgesetztwar, ist durch Beschluß des 48. Provinzialland«
tages vom 11. März 1908 nachträglichauf 4°/» erhöht
worden.

Bis 1. April 1913 waren von dem Anleihebetragein
Spalte b 738 056,65Mk, aufgenommenund von diefer
Summe bereits58 249,29Mk. wieder getilgt.

Zu Spalte 0. Von dem Gesamtbeträgeder Anleihe von
750000 Mt. waren am 1. April 1913 430019,01Mk,getilgt.

1. Oktober
1926.

Zu Spalte 0. Von dem Gesamtbeträgeder Anleihevon
500 000 Ml. waren am 1. April 1913 314 375 Mk. auf.
genommen und 38000 Mt. getilgt.
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Lfde,
Nr.

19

20

Anlagen zu den Sitznngsprutokollcn. Nr. 2, Anlagen zu den Sitzunasprotokollen. Nr, 2. 113

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht.

Beschluß des 49.
Provinziallcmd-

tages vom
12. März 1909.

Ursprüngliche
Höhe der An¬
leihe bezw.des

Vorschusses.

2 500 000

Beschluß des 51.
Provinziallcmd-

tagcs vom
9. März 1911.

Höhe der Anleihe
bezw. des Vor¬

schussesam
1. April 1913.

2 437 211 1.'!

874 000

Bauausführungen lc.,
für welche die Aufnahme der Anleihe bezw.

des Vorschusseserfolgt ist.

Höhe des

T'lgungsfußes.

Höhe d,
Zins¬
fußes.

°l-
ZwecksBeschaffungweiterer Raume für den Provinz" ^

landtllg und die Provinzialverwaltung (Neubau ^"
Landeshllufes und Umbau des Ständehauses).

1'/2°/°

780 000 Zur Beseitigung der durch das Hochwasseram 12- ^
1910 im Ahigebiete entstandenen Schäden.

L. Uebersicht über die für die Kauten in den Anstalten etc.

Beschluß des 52.
Provinzialland-

tages vom
6. März 1912.

!
89 500

207 000

203 000

Neubau des Laudeshauscs.
Umbau des Ständehauses.

Erbauung einer Provinzial-Taubstummenanstalt in
kirchen.

. /" nebst den
°"ch die Til¬
g'S ersparten

Zinsen.

4°/« nebst
Unkosten¬

beitrag
auf

Grund¬
lage der
Selbst¬

kostender
Landes

bank.

4"/«

Art der
Beschaffung der
Tilgungs- und

Zinsraten.

Die Zins- und
Tilgungsraten

werden aus dem
Haupt-

Haushaltsplan
bestritten.

desgl.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossen ist

31. März 194?

Jetzt noch nicht
zu bestimmen,

da mit der Til¬
gung erst nach
Aufnahme der
ganzen Anleihe
begonnen wird.

Bemerkungen.

Zu Spalte e. Auf die Anleihe sind für den
!>,) Landeshausneubau ......1953 625,13 Ml.
d) Stnndehausumbau...... 483 586,— „

zusammen 2 437 211,13 Ml.
aufgenommen.

Gemäß Beschluß des 49. Prouinziallandtages vom
12. März 1909 füll die Anleihe von 2V2 Millionen Mark
nur soweit zur Aufnahme gelangen, als die für den Neubau
des Landeshllufesund den llmbllu des Ständehauses einschl.
des Grunderwerbes erforderlichen Mittel nicht durch den
Erlös aus den genehmigten Verkäufen eines Grundstücks
am Fodesbufchund eines Geländestreifensbei der Prouinzial-
Heil-und Pflegcanstalt Grafenberg fowie den dem Prouinzial-
verbande gehörigen Häuser Elisabethstraße 8— II hierselbst
Deckung finde». Durch den Verkauf der vorerwähnten
Grundstückean die Stadt Düsseldorf ist eine Einnahme
von 62 788,87 Ml. erzielt worden, welcherNetrag zur teil«
weisen Deckung des Kaufpreises für den von der Stadt
Düsseldorf erworbenen Bauplatz des Landeshauses Ver¬
wendung gefunden hat. Dagegen tonnten die bezeichneten
Häuser noch nicht veräußert werden.

Mit der Tilgung des aufgenommenen Anleihebetrages
von (2 500 000 Mt. — 62 788,87 Mk. ---) 2 43? 211,13 Wk.
ist am 1. April 1913 begonnen worden.

Die über den Anleihebetrag hinaus erforderlichenAus¬
gaben sind einstweile!» vorschußweise bestritteu worden.
(vergl. 2 Nr. 1).

Zu Spalte «. Auf die Anleihe waren am 1. April 1913
rund 760 000 Mark aufgenommen.

bei der ^5andesbanK aufgenommenen Vorschüsse.
4°/«
4°/o

4"/«

^ Die Zinsen
werden vor¬

läufig aus den
, Bautonten

gezahlt.
Die Zinsen

werden aus dem
Baukonto
gezahlt.

Außer dem (nnter H. Nr. 19) nachgewiesenenAnleihebetrage
waren weitere Mittel erforderlich, die einstweilen vorschuß¬
weise bei der Landesbank entnommen wurden und, falls
deren Deckungnicht durch Veräußerung der Hänfer Elisabeth-
straße 8—l l erfolgen kann, in eine demnächstigeneue An¬
leihe mit einbezogenwerden sollen.

Nach dem bezeichnetenBeschlusse des Prouinziallandtages sollen
die Kosten für die Errichtung der Anstalt bis zu einem
Betrage von 600 000 Mk. vorläufig vorschußweisebei der
Landesbllnk entnommen und in die nächste Anleihe mit
einbezogenweiden.

15



114 Anlage»zu den Sitzungspiotokollen.Nr. 2.

Lfde,
Nr.

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabeberuht.

Ursprüng-
licheHöhedes
Vorschusses

^Beschlüsse des 46,,
47. und 51.

Prouinzillllllnd-
tageö vom

Ib. Februar 1906,
14. März 190? und

8. März 1911.
Beschluß des 48.
Prouinzialland»

tages vom
12. März 1908.
Beschlußdes 51.
Provinzilllland-

tages vom
9. März 1911.

Beschlußdes 52.
Provinzialland-

tages vom
8, März 1912.

^Beschlußdes Pro-
vinzialausschusses
vom 14./15. Mai

1901.

Höhe des
Vorschussesam
1. April 1913.

Bauausführungen lc.,
für welche die Aufnahmedes Vorschusses erfolgt»st>

69 203

323 548

581861

320 653

76 500

556 62?

<!!

,0

Erbauung einer ^
Rheindllhlm.

Erbauungeiner Piovinzial-Fürsorgeerziehungsanstaltbe<
Solingen.

Erbauung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt'"
Bedburg-Hllu.

ZwecksAnkaufsvon Oedländereien.

Wohnungsfürsorgefonds.

KleinbahnMerzig-Büschfeld.

Anlagenzu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 115

Höhedes

Tilgungsfuße

/2°/° nebst den
^lch Tilgung
«spartenZinfen.

Höhe des
Zins¬
fußes.

4°/°

4°/°

4°/°

4°/°

4°/°

3,V2°/°

Art der
Beschaffungder
Tilgungs- und

Zinsraten.

Die Zinsen
werdenaus

Anstaltsmitteln
gezahlt.

desgl.

desgl.

Die Zinsen
werden aus dem
Konto gezahlt

Aus dem Klein-
bahnfondsvon
50000000 Mk

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgefchlosfenist

Im Jahre 1964

Bemerkungen.

Der Vorschußwird getilgt, sobald der Verlauf von weiteren
Grundstückenbei der Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg
stattgefunden hat.

Von der seitens der Provinz aus dem Kleinbahnfonds gezahl»
ten Veteiligungssumme von 592 500 Ml. (neigt. Nr. 46 der
Zusammenstellung)waren am 1. April 1913 «5 872,90 Ml.
getilgt.

1b'



1l6 ____________________Anlage» zu den Sitznngsprotokollen. Nr. 3.

Anlage 3.
(Drucksachen, Nr. 3,)

Bericht
des Provinzialausschusseszu den Beschlüssen des 53, Provinziallandtags,

betreffend

Aenderung der Bestimmungen der Geschäftsordnung für den Provinziallandtag
hinsichtlichder Wahl der Kommissionen.

Im vorvorigenProvinziallandtag hatte der Berichterstatterder I. Fachkommission in deren
Auftrag die Prüfung zweier Fragen angeregt:

1. ol> es nicht zweckmäßigsei, die Zuständigkeitder I. Fachkommission zu ändern, indem
man eine besondere Etats- und Finanzkummissioueinrichte,

2. ob nicht daneben eine Verfassungskommission einzurichten sei.
Der Proviuzialausschußhat daraufhin dein vorigen Provinziallandtag den in der Anlage

abgedruckten Bericht erstattet (Verhandlungen des 53. Provinziallandtags S. 124 ff., Stenogr.
Bericht S. 144). Er hat dabei neben der Erörterung der zwei erwähntenFragen noch zwei weitere
erörtert, nämlich:

3. Teilung der II. Fachkommission,
4. AnderweiteEinrichtung der Geschäftsordnilngskommission.
Der vorige Provinziallandtag hat die Angelegenheit entsprechenddem Vorschlag der Geschäfts-

ordnungskommissillu vertagt, weil die I. Fachkonimission den Wunschausgesprochen hatte, zunächst
noch einen Bericht darüber zu erhalten, wie in den Landtagen der anderenProvinzen eine einheit¬
liche Prüfung des Gesamt-Hanshaltsplanes dnrch Kommissionen des Landtages
stattfindet.

Die daraufhin angestelltenErmittlungen hatten folgendesErgebnis:
In zwei Provinzen — Hannover nnd Schleswig-Holstein — findet eine Beratung

der Haushaltspläne unr im Plenum des Landtages statt ohne jede Kommissionsberatung.
In den Provinzen Westfalen, Sachsen, Brandenburg, Pommern, Westprenßen,

Ostpreußen und den BezirksuerbändenHessen und Nassau findet eine Beratung in Fach¬
kommissionen nicht statt, der Haupt-Hanshaltsplan nnd die einzelnen Haushaltspläne werden
vielmehrnur iu der Etatskommission beraten. Dabei ist zu bemerken, daß in Westpreußmdie
auf 6 Jahre gewählte Etatskommissionbereits vor dem Zusammentretendes Landtages in Tätig¬
keit ist und daß iu Ostpreußenbei wichtigeren Aenderungen oder Neuerungenzu den Etatsberatungen
im Provinzialansschußdiejenigen Abgeordnetenhinzugezogen werden, welche die Haushaltspläne in
der Etatskommissionvertreten.

Umgekehrt findet in den Provinzen Schlesien und Posen die Beratung wie in der
Nhcinprovinznur in den Fachkommissionen statt. In Schlesienist eine ähnliche Anregungwie
in der Rheinprovinzergangen, es ist ihr aber nicht Folge gegeben worden.



Anlagen zn den Sitznngsprotokollen, Nr. 3. 117

Es ist dann weiter f olgendes über die Dauer der Landtage festgestellt worden:

Hannover (einjähr. Etatsperiode) 8—10 Tage
Schleswig-Holst ein ( „ „ ) 5-6 „
Ostpreußen ( ,. „ ) 4-5 ..
Westpreußen ( « „ ) 4
Pommern (zweijähr „ ) 3 Sitznngstage
Hessen (einjähr. » ) 6 Tage
Nassau ( .. „ ) 10 .,
Brandenburg ( „ „ ) 11 Tage (9 Sitzungstage)
Sachsen (zweijahr. „ ) 8 — 9 Sitzungstage
Westfalen ( „ „ ) 12 Tage
Posen ( .. „ ) uicht ganz eine Woche
Schlesien ( „ „ ) 6 Sitznngstage,

Die Dauer der Landtage in Brandenburg, Sachsen, Westfalen und Wiesbaden,deren Haus¬
haltspläne übrigens an Umfang hinter demjenigen der Nlieinprovinzzurückbleiben, zeigt, daß die Er¬
ledigungder Geschäfte des Prouinziallandtagcs in der bisher üblichen Dauer von eiucr Woche bei
Einsetzung einer Etatskommissionnicht möglich, also die diesbezügliche Annahme des Proviuzial-
nusschusses in seinem vorjährigen Bericht zutreffendist. Daß das in noch höhere,« Maße zutrifft,
wenn die Haushaltspläne in einer Fachkommission und einer Etatskommissiongeprüft werden, bedarf
keiner Ausfnhrnng.

Der Provinzialausschußglaubt deshalb, die oben unter i erwähnteFrage, ob es zweckmäßig
sei, eine besondere Etats- oder Finanzkommission einzurichten, verneinen zn follcn und fchlägt
b°r, hinsichtlich der Prüfung der Haushaltspläne das bisherige Verfahren unver¬
ändert beizubehalteu.

Was die Frage der Einrichtung einer Verfassnngskummission angeht, fo hat der
Prouiuzinlausfchußim Vorjahr vorgeschlagen, von der Einrichtung einer solchen Abstand zn nehmen,
°en bestehenden Schwierigkeitenvielmehr dadurch zu begegnen,daß in die Geschäftsordnungeine
Bestimmung aufgenommenwird, nach der es zulässig ist, die Fachkommissionen bei Beratung
bestimmter Gegenstände zu verstärken. Die I, Fachkommission hat dieser Anregung zugestimmt
und die unveränderte Annahme des Antrags des Provinzialansschnsses empfohlen.
(StenographischerBericht Seite 146,) Es wird deshalb vorgeschlagen, nunmehr dement¬
sprechend zn beschließen.

Die Teilung der II. Fachkommission war im Vorjahr in der Weise angeregt, daß
°ie Unterrichtsangclegenheiten— also das Taubstummen-,Blinden- und Hebammenwesen sowie die
Fürsorgeerziehung— einer nen zu bildendenFachkummissiuu zugewiesen werden. DerselbenFach-
kummission könnten entsprechend der Dezernatseinteilung der Verwaltnng auch die Angelegenheiten
ber Nuhegehaltskasscufür die Bürgermeisterund die übrigen besoldete» Beamten der Landbürger-
Meistereien, der Ruhegehaltskasse der Kreiskommnualuerbäudeund Stadtgemeiudeusowie der Witwe»-
und Wllisenuersorguugsaustaltfür die Kummnnalbcamtcnder Rheinprovinz übertragenwerde». Die
II- Fachkommission hat sich grundsätzlich für diese Teilung der Geschäfte ansgesprochen.
^ wird vorgeschlagen, entsprechend zn beschließen.

Die angeregte Aenderung hinsichtlich der Geschaftsordnnngskommission ging dahin,
°aß diefe nicht mehr gewählt werden soll, daß ihr vielmehr angehörensollen: der Vorsitzende und
"er stellvertretendeVorsitzendedes Provinziallandtages sowie die Vorsitzendender ständigen Kommissionen,
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also der Wahlprüfungs- und der Fachkommissionen,Der Vorschlagist im vorigen Landtag einer
Prüfung noch nicht unterzogenworden; er wird aufrecht erhalten.

Die aus vorstehenden Vorschlägensich ergebendenAenderungenim § 27 der Geschäfts¬
ordnung für den Provinziallandtag sind am Schlüsse dieser Vorlage abgedruckt.

Düsseldorf, den 9. Januar 1914.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr, von Renvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann.

Zu Anlage 3.
(Drucksachen. Nr. 3.)

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

Aenderung der Bestimmungen der Geschäftsordnung für den Provinziallandtag
hinsichtlichder Bildung von Kommissionen.

Bei der Beratung des Haupt-Haushaltsplanes im 52. Provinziallandtag hat der Bericht¬
erstatter der I. Fachkommission Herr AbgeordneterOberbürgermeisterDr. Ochler i» deren Auftrag
die Prüfung der Frage angeregt, ob es nicht zweckmäßigsei, die Zuständigkeit der I. Fachkommission
zu ändern, indem man eine besondere Etats- und Finanzkommissioneinrichte uud daneben eine
Verfassungskommission.Im Zusammenhangmit der Erledigung dieser Anregung sollen nachstehend
noch einige andere Fragen hinsichtlichder Zuständigkeit und Zufammenfetzuugder Kommissionen
zur Erörterung gebracht werden.

I. Was zunächstdie Einrichtnng einer besonderen Etats- und Finanzkommission
angeht, so ist diese von dem Berichterstatterder I. Fachkommission, wie folgt, begründet worden:

Die I. Fachkommission hat die Aufgabe, den Haupt-Haushaltsplan zu prüfen und
damit zugleich die Vorschlägewegen der Steucrnmlage, da ja die Einnahmen aus diesen
Steuern in dem Haupt-Haushaltsplan stehen. Aber die I. Fachkommission ist eigentlich gar¬
nicht in der Lage, diese Prüfung so vorzunehmen,wie es notwendigwäre. Wenn eingehend
nnd sorgfältig geprüft werden soll, in welcher Höhe Steuern erhoben werden müssen, so setzt
das voraus, daß man in der Lage ist, den gesamte,, Haushaltsplan forgfaltig durchzuarbeiten
und zn prüfen. Das ist bei der jetzigenVerfassung nicht der Fall. Die meisten Hanshnlts-
pläue, namentlichdie für die Ausgaben wichtigen Anstalts-Haushaltspläne, gehen an die II-,
III. und IV. Fachkommission, und die I. Fachkommission hat nur einen kleinen Bruchteil
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des Haushaltsplans zu prüfen. Der Haupt-Haushaltsplan beruht aber auf den einzelnen
Spezial-Hnushaltsplänen, namentlich den Nnstalts-Haushaltsplänen uud dem Haushaltsplan
für das Bauwesen, und dicfe Haushaltspläne find der Prüfung dnrch die I. Fachkommission
ganz entzogen.

Ich glaube nicht, daß dies Verfahren in Zukunft weiter durchgeführt werden kann.
Die Ausgaben der Provinzialvcrwnltung wachfen naturgemäß, und es wird künftig immer
fchwieriger werden, das Gleichgewichtzwischen Ausgaben uud Einnahmen herzustellen. Deshalb
muß meines Ernchtcns dafür gesorgt werden, daß hier eine gründliche uud eingehende
Prüfung des gefamten Haushnltsplaues, und zwar nach einheitlichen Gesichtspunkten ermöglicht
wird. Das ist zurzeit nicht der Fall. Ich will einmal annehme», wir standen in einem der
nächsten Jahre vor einer Steuererhöhnng, und es würde die Frage laut, ob die Steuer¬
erhebung gerade in dem Nmfnnge und der Höhe notwendig wäre, wie vorgeschlagen worden
ist; dann würde das doch nnr geprüft werden können an der Hand des gesamten Haus¬
haltsplanes.

Denn, wenn etwa V2 Million Minderausgabe oder Mehreinnahme gebraucht wird,
so ist klar, daß diese V2 Million nicht an einer einzigen bestimmten Stelle vorhanden ist,
die etwa gestrichen oder hinzugesetzt werden könnte, sondern man kann nur das so machen,
daß man den gesamten Haushaltsplan durchnimmt; da kann man hier vielleicht einen Posten
von 50 000 Mark finden, dort einen Posten von 30 000 Mark, der von den Ausgaben
gestrichen werden kann, und schließlich kann dann doch die halbe Million herausgebracht
weiden, indem man entweder die Einnahmen erhöht oder Ausgaben streicht.

Jetzt, meine Herren, ist das garnicht möglich, denn wer soll das machen? Unseer
I. Fachkommission ist nicht das, was Herr Fusbahn gestern sagte: eine Finanzkommission.
Wir haben keine Etatskommifsion, und darin liegt meines Erachtens ein Mangel. In allen
Parlamenten ist es üblich, meine Herren, daß eine Kommiffion, die Etatskommission, in der
Lage ist, den gesamten Hanshaltsplan zn prüfen oder ihn wenigstens in den Bereich ihrer
Prüfung zu ziehen. Das müßte auch bei uns angestrebt werden. Wir haben jetzt nur die
eine Vorschrift des § 28 unserer Geschäftsordnung. Sie lautet:

„Beschlüsse von Fachkommissionen, welche dem Provinziallandtage die Auf¬
wendung von Provinzilllmitteln vorfchlagen, die in den von dem Provinzialansfchnsfe
vorgelegten Haushaltsplänen oder sonstigen Vorlagen nicht oder in abweichender Höhe
vorgesehen sind, gehen vor der Beratung im Plenum des Provinziallandtages znr Vor-
beratung in bezug auf die finanzielle Seite zunächst noch nn die Fachkommission, zu
deren Geschäftsbereich die allgemeine Finanzverwaltung gehört, und gelangen dann mit
den Anträgen beider Kummisfionen an das Plenum."

Meine Herren! Hiernach ist die Inständigkeit der I. Fachkommission zu einer Mit¬
wirkung nur dann gegeben, wenu iu einer anderen Fachkommission Mehrausgaben bewilligt
werden sollen, aber nicht dann, wenn etwa Minderausgabe» vorgeschlagen werden können, oder
wenn Mehreinnahmen in Frage kommen könnten."

Diese Ausführungen geben nur das Ziel an, das sie erstreben, nicht aber den Weg, anf
dem es erreicht werden fall. Insbefondere ist nicht zu erkennen, ob die Etats- und Finanz-
kommission hinsichtlich der Prüfung der Haushaltspläne an die Stelle der Fachkommissionen II, III
Und IV treten soll, so daß sie also alle Einzel-Haushaltspläne allein prüft, oder ob sie nach Prüfung
der Eiuzcl-Haushaltspläne durch die Fachkmnmissinen eine nochmalige Prüfung, alfo eine Super-
revision nach finanziellen Gesichtspunkten vornehmen soll,
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Ehe auf die Prüfung der Frage eingegangen wird, empfiehlt es sich, namentlich mit Rück¬
sicht auf den Umstand, daß eine größere Zahl von Abgeordnetenneu in das Haus eingetreten ist,
kurz darzustellen,wie der Haushaltsplan der Pioviuzialvenvaltung entsteht.

Alsbald nach der Feststellung des Finalkassenabschlussesdes vorangegangenen Jahres ergeht an
die Provinzilllanstaltender Auftrag zur Aufstellungdes Haushaltsplanes für das folgende RechnnngB-
jahr. Hierbei ist, soweit nicht bestimmte Anhaltspunkte für die Höhe der zu erwartenden Ein¬
nahme und Ausgabe gegeben sind, vom Durchschnitt der letzten drei Jahre auszugehen. Sind
die Haushaltsplä'ue der Anstalten eingegangen, dann werden sie von den zuständigenAbteilungen
bearbeitet, die gleichzeitig auch die Haushaltspläne für die einzelnenVerwaltungszweigcaufstellen.
Die Entwürfe find bis zum 1. Oktober dem Landeshauptmann vorzulegen,der die Prüfung in der
Finanznbtcilnng veranlaßt und über etwaige Meinungsverschiedenheiten zwischen dieser uud der zu¬
ständigenFachabteilungentscheidet. Inzwischengehen dann die Uebersichten der Stadt- nnd Land¬
kreise über das zn erwartendeumlagefähigeSteuersoll ein. Sieht hierdurchfest, mit welchen Ein¬
nahmen im kommenden Jahr gerechnetwerden kann, dann wird zur Fertigstellung des Haupt-
Haushaltsplcmcs geschritten, in dem die Endsummender sämtlicheu Eiuzel-Haushaltspläue enthalten
sind. Hierbei ist die wichtigste Frage die, welcher Prozentsatz des nmlagefähigenStcuersolls zur
Deckung der in den Eiuzel-Haushaltspläucn vorgesehenen Zuschnßbeträge für ordentliche nnd außer¬
ordentliche Ausgaben erforderlich ist. Ergibt sich hierbei, daß der bisherige Prozentsatz nicht aus¬
reicht, so wird eine erneute Prüfung in der Richtung vorgenommen,ob und inwieweit eine Ein¬
schränkung oder Verschiebung einzelner Ausgaben auf spätere Zeit möglich ist und äußerstenfalls, in
welchem Umfang eine Erhöhung der Umlage stattfinden muß. Zum Haupt-Haushaltsplan wird so¬
dann ein Vorberichtaufgestellt, der ucben dem Uebcrblick über die allgemeinefinanzielleLage der
Provinz für jeden Einzel-Hanshaltsplan die Aenderungen gegen das Vorjahr angibt. Die Ent¬
würfe zum Vorbericht und zn den Haushaltsplänen werden sodann dem Provinzialansschußvor¬
gelegt, der sie eingehend auf Grund der Vorträge des Landeshauptmanns und der Dezeruenten
prüft und zur Vorlage au den Provinziallandtag feststellt. Es wird stets besondererWert darauf
gelegt, daß dies so zeitig geschieht, daß die Abgeordneteneinige Wochenvor Beginn der Tagnng
im Besitz der Drucksachen sind und so Gelegenheit haben, sich mit deren Inhalt vertraut zu
machen. In der ersten Gcschäftssitzungdes Landtages bringt dann der Landeshauptmann die
Haushaltspläne zum Vortrag unter Darlegung der fiuanzicllcnLage der Provinz und unter Hin¬
weis auf etwaige sonstige Vorlagen, die auf die Fiuauzgebarung von Einfluß sein können. Hier¬
auf werden die Einzel-Haushaltspläne den InständigenFachkommissionen, der Haupt-Haushaltsplan
der I, Fachkommission überwiesen. Für die Beratungen der Kommissionen ist dann gewöhnlich der
zweite Werktag der Tagung bestimmt,an dem eine Sitzung des Landtages deshalb nicht stattfindet.
Von der Fachkommission gelnngeudie Haushaltspläne mit dem Antrage der Kommissionwieder an
den Landtag, dem über das Ergebnis der Kommissionsberatungenberichtetwird. Nur wenn eine
Kommissiou über die vom ProvinzialansschußvorgeschlagenenAufwenduugenhinansgcheu will, geht
die Sache nicht sofort an das Plenum, fondcrn zunächst au diejenige Kommission, zu deren
Geschäftsbereich die allgemeine Finanzverwaltung gehört, zurzeit die I. Fachkommission.Wenn alle
Haushaltspläne und Vorlagen, welche auf den Haupt-Haushaltsplan Einfluß haben, erledigt sind,
berät die I. Fachkommission den letzteren nnd die dazu gestellten Anträge, insbesondereauch hin¬
sichtlich der Festsetzung des Betrages der zu erhebenden Provinzialsteuern,über die dann der Land¬
tag endgültig beschließt.
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Nach dieser Darstellung des Werdegangesder Haushaltspläne ist nun zu prüfen, welche
Aenderungendie Anregungen des Referenten der I, Fachkommission herbeiführenwürden.

Die Aenderung setzt ein nach der ersten Beratung des Haupt-Haushaltsplanes im Plemun,
Es ist oben schon darauf hingewiesen worden, daß das durch die Anregung erstrebteZiel auf ver¬
schiedenemWege erreicht werden kanu. Entweder würden die Einzel-Hanshaltsplänenicht wie bisher
wn verschiedenenFachkommissionen beraten, sondern sie gelangten mit dem Haupt-Haushaltsplan an
die neu ciuzurichteude Etats- uud Fiuanzkummission und würden von dieser dem Plenum vorgelegt —
das würde dem Verfahren im Landtag der Monarchie entsprechen — oder sie würden nach der
Beratung in der Fachkommission und vor der Vorlage ans Plenum noch in der genannten neuen
Kommissionoder der umzugestaltendenI, Fachkommissionberaten und gelangten dann mit den
Antragen der beiden Kommissionenan das Plenum — das entspräche im wesentlichen dem Ver¬
fahren bei den größeren Stadtgemcinden,

Es ist nun zunächst darauf hinzuweisen,daß ein Verfahren, das für den Landtag der
Monarchie und die Stadtgcmeinden passend nnd durchführbar ist, deshalb nicht auch für den
Owvinzialverband ohne weiteres als zweckmäßig zn erachtenist. Es besteht nämlich der grund¬
legende Unterschied,daß der preußischeLandtag Monate lang versammelt ist und die Stadt¬
verordnetenversammlungenohne besondere Schwierigkeitenzu häufigen Sitzungen zusammengerufen
werden können, während dem Provinziallandtag doch nur eine beschränkte Zeit znr Verfügung steht.

Welchender beiden vorher bezeichneten Wege man auch beschreitcu mag, jedenfalls ergibt
llch eine nicht unerhebliche Verlängerung der Tagung des Provinziallnndtages, weil eben die Kom-
missionsberatungenmehr Zeit in Anspruchnehmen werden als bisher.

Wird die Beratung sämtlicherHaushaltspläne einer Kommission übertragen, so muß sich
deren Tätigkeit über mehrere Tage erstrecken. Den Fachkommifsionen blieben dann nur die wenigen
!°nstigcnVorlagen, die aber teilweise wegen ihrer Wirkung auf die entsprechenden Haushaltspläne
"uch noch der Etats- und Fincmztommission überwiesen werden müßten. Das hätte die uucrwiinschte
"vlge, d^ ^ ^^ ^ Abgeordneten,die zur Mitarbeit in der Kommission herangezogenwerden
lünncn, „och verringert uud die derjenigen,welche einen großen Teil der Zeit ihres Aufenthaltes in
Düsseldorf nutzlos verbringen müssen, vergrößertwird.

Sollen die in den Fachkommissionen beratenen Haushaltspläne auch uoch der Etats- und
^ülanzkommission vorgelegt werden, dann ergibt sich aus der doppelten Kommissionsberatuug zweifel-
l°s gleichfallseine erheblicheVerlängerung der Kommissionsarbeitund damit der Tagung des Land-
^ges. Denn ein Nebeneümndertagender verschiedenenKommissionen wird immer nur in beschränktem
Umfang „«glich sein, weil der Landeshauptmann und seine Dezernentenimmer nur einer Sitzung
beiwohnen können.

Die Anregung würde demnach eine nicht uuerheblicheVermehrung des Kostenaufwandes
bedeuten. Das dürfte aber selbstverständlich uicht davon abhalten, ihr Folge zu gebe», wem, ihre
Durchführungals notwendigerkannt würde oder die zu erwartenden Vorteile nicht auch auf andere
V5eise zu erreichen sind.

Anlaß zu der Anregung der I. Fachkommission hat in erster Linie die Erwägung geboten,
"ß es im Falle einer Steucrerhühung an einer Stelle für die Prüfung der Frage fehle, ob die

^leuererhöhuug gerade in der Höhe und in dem Umfange notwendigist, wie vorgeschlagen. Eine
^'geschlagene Steucrerhöhung lasse sich gegebcnfalls uur vermeiden, wenn an der Hand des ge¬
samtenHaushaltsplanes geprüft werde, ob bei einzelnenHaushaltsplänen Posten gestrichenoder
herabgesetzt oder etwa Einnahmen höher eingestellt werden können.
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Diese Erwägung geht zunächst von der Annahme aus, daß die II., III. und IV. Fach¬
kommission bei Prüfung der Haushaltspläne die Frage, ob die vorgeschlagenenAusgabepostenauch
wirklich in vollem Umfang erforderlich sind, außer Acht lasse, eine Annahme, die nach den Erfah¬
rungen der Verwnltuug nicht zutrifft. In Betrachtkommt aber weiter, daß sowohl der Landeshaupt¬
mann als mich der Provinzialausschuß sich zu einem Vorschlag auf Erhöhung der Steuern nicht
leichten Herzens entschließen und die Frage, ob sie sich durch Ersparnissebei den einzelueuHaus¬
haltsplänen vermeiden läßt, eingehend prüfen. Derartige Vorschläge werden auch im Vorberichtso¬
wohl wie in der Etatsrede des Landeshauptmannes stets besonders eingehend begründet. Die
Abgeordnetensind deshalb bereits, ehe sie nach Düsseldorf kommen, über die Sachlage und besonders
vor Beginn der Kommissionsberatungcnvollständig unterrichtet. Dazu bietet die erste Beratung
des Haushaltsplanes im Plenum ausreichende Gelegenheit,auf die in Betracht kommenden Gesichts¬
punkte hinzuweisen,und es ist nicht anzunehmen, daß die Fachkommission neben der erforderlichen
sachlichen Prüfung die in solchen Jahren besonders wichtige Pflicht, auf Sparsamkeit zu achten,
außer Acht lassen werde.

Wollte man aber annehmen, daß hierdurchdie Herstellungeines auf das notwendigeMaß
des Stcuerbedarfs beschränkten Haushaltsplanes noch nicht genügend sichergestellt sei, dann bietet
schon die jetzige Geschäftsordnungweitere Handhaben, dies zu erreichen.

So ist es der I. Fachkommissionunbenommen, bereits vor den übrigen Kommissions¬
beratungen — etwa am Montag nachmittag — eine erste Lesung des Haupt-Haushaltsplanes vor¬
zunehmenund hierbei die Gesichtspunkte festzustellen uud der anderen Kommission mitzuteilen, welche
für eine Herabmindernngder Steuerlast in Betracht kommen. Außerdem bietet die Beratung der
Einzel-Haushaltspläne im Pleuum Gelegenheit, diese Gesichtspunktezur Geltung zn bringen und
erforderlichenfallsdie Rückverweisung an die Fachkommission oder auch au die I. Fachkommission
zu erwirken. Sollten etwa einmal in einem Jahr die Verhältnissesich besonders schwierig gestalten,
dann könnte ja immer noch die Einsetzung einer Sonderkommission beschlossen werden. Diese Maß¬
nahmen würde» ja auch eine Verlängerung der Tagung veranlassen,aber doch nur in den Jahren,
in denen besonderer Anlaß dazu vorliegt und nicht in jedem Jahre, wie es die Anregung der
I. Fachkommission zur Folge haben würde.

Der Provinzialausschußglaubt deshalb Vorschläge hinsichtlichder Einrichtungeiner besonderen
Etats- und Finanzkommission nicht machen zu sollen.

II. Bezüglich der Einrichtung einer besonderen Verfassnngskommission ist von
dem Berichterstatterder I. Fachkommission ausgeführt worden:

„Dann ist weiter zur Sprache gebracht worden, daß die Geschäfte der I. Fach¬
kommission auch aus dem Grunde nicht immer in der zweckmäßigstenWeise erledigt werden
können, weil diese Kommissionvon Jahr zn Jahr so verschieden zusammengesetzt ist. In
der I. Fachkommission werden nicht bloß die finanziellenVorlagen erledigt, sondern auch
Verfassungsvorlagen,und diese Verfassungsvorlagenwechseln fast von Jahr zu Jahr. Im
vorigen Jahre hatten wir es in der I. Fachkommission hauptsächlich mit der Vorlage wegen
der Regelung der Abwässeram linken Niedcrrhein zu tun. Dieses Jahr haben wir mehrere
Emgemeindungsvorlagcngehabt, dann die wichtige Vorlage der Nnhrreinigung und, meine
Herren, wenn solche Spczialvorlagen der I. Fachkommission überwiesen werden, so ist natürlich
m den Kreisender Prouinzmllandtags-Abgcordnetender Wunsch vorhanden, daß nnr gerade
solche Herren in die I. Fachkommission gewählt werden, die mit diesen Sachen zn tun haben,
oder m diesen Sachen speziell Bescheid wissen. Daher kommt es, daß die I. Fachkommission
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von Jahr zu Jahr einen Teil ihrer Mitglieder wechselt, und auch das ist für die Erlcdiguug
der Haushaltplangeschäftenicht von Vorteil.

Daher ist in der I, Fachkommission zur Sprache gebracht worden, ob mau nicht
daran denken könne, die Kommission zu teilen, indem man eine besondere Etats- oder Finanz¬
kommissioneinrichtet nnd dann noch eine Verfassuugskommission,in welche etwa die Ein¬
gemeindungsvorlagenund dergleichen zu verweisen sind."

Diese Ausführungen müssen als richtig anerkanut werden; es scheint aber fraglich, ob die
vorgeschlagene Abhilfe durch Schaffuug einer besonderen Vcrfafsungskommission zweckmäßig ist. Bei
°en Vorlagen, welche dieser Kommission zu überweisen sein würden, handelt es sich in der Regel
um Vorlagen der Königlichen Staatsregierung, namentlich um Eingemeindungen. Es ist verständlich,
vaß die Abgeordnetender hierbei interessiertenBezirke den Wunsch haben, in der Kommission ver¬
treten zu sein. Auf der anderen Seite ist aber auch wünschenswert, daß namentlich bei der Begut¬
achtung von Eingemeindungenneben diesen Interessenten ein Stamm von Kommissionsmitgliedern
vorhanden ist, der in den grundsätzlichen Fragen eine ständige Praxis gewährleistet. Daneben
kommt in Betracht, daß bei der Beratung der in der Verfafsungskommission zn behandelnden Vor¬
lagen die Anwesenheitdes Landeshauptmanns in der Regel erforderlich sein wird, da dieser auch
^ert darauf legen muß, bei den Verhandlungen der I. Fachkommission über finanzielleFragen
anwesendzu sein, würden vielfach Kollisionen zwischenden beiden Kommissionen entstehen. Es
icheint deshalb zweckmäßiger, die Beratung der erwähnten Vorlagen der I, Fachkommission zu
blassen, aber zu bestimmen,daß für einzelneVorlagen die Verstärkungeiner Kommission um eine
bestimmteAnzahl Mitglieder zulässig ist. Es wäre dadurch möglich, den Wünschen der Abgeordneten
aus den interessiertenKreisen gerecht zu werden, ohne einen allzu großen Wechsel in der Besetzung
oer Kommission herbeizuführen. Durch den Umbau des Stäudehaufes sind die räumlichen Schwierig¬
keiten, welche bisher der Bildung derartig verstärkterKommissionen entgegenstanden, beseitigt.

Nach Vorstehendemwäre in dem § 27 der Geschäftsordnungfür den Provinziallandtag,
o^r als Anlage abgedruckt ist, zwischen Absatz 3 und 4 folgenderneuer Absatz einzuschieben:

„Durch Beschlußdes Provinziallandtages kann bestimmt werden, daß eine Fach¬
kommission zur Beratung eines bestimmten Gegenstandesum eine bestimmte Anzahl Mitglieder
verstärktwird. Ist die Zahl der zuzuwähleudenMitglieder nicht durch 5 teilbar, so ist der
Nest auf die Abteilungen in der Reihenfolge der Nummern gleichmäßig zu verteilen. Es
kann auch bestimmtwerden, daß die Zuwahl durch die zu verstärkende Kommission erfolgt."

III. Im Landtag ist vielfach der Wunsch laut geworden, es möge einer größeren Zahl
von AbgeordnetenGelegenheitzur Mitarbeit in den Kommissionen gebotenwerden. Dies ließe sich
"«mal durch Vermehrung der Zahl der Mitglieder der Kommissionenerreichen; das scheint aber
'Ucht ratsam, die Zahl 15 ist ausreichend,eine Vermehrung würde die Beratung nicht fördern.

Dagegen scheint es angängig und zweckmäßig, eine Vermehrung der Kommissionen
vorzunehmen und zwar durch Teilung der II. Fachkommission, indem die Unterrichtsangelegenheiten —

Provinzial-Tanbstnmmcnanstaltcnuud Taubstummenwesen,
Provinzilll-Vlindenllnstaltenund Blindenwesen,
Provinzial-Hebammenlehranstllltenund Hebammenwescn,
Fürsorgeerziehung,

°vn ihr abgetrennt nnd einer besonderen Fachkommission überwiesen werden. Dieser Kommission
könnten dann ferner die Angelegenheitender Ruhegehaltskassenfür die Bürgermeister und die
"vrigcn besoldeten Beamten der Landbürgermeistereien,der Ruhegehaltskasseder Kreiskommunal-

16»
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verbändeund Stadtgcmeindcn, sowie der Witwen- und Waiscuvcrsorgungsanstaltfür die Kommmml-
benmten der Rheinprovinzzugeteilt werden.

Diese Einteilung würde auch der Dezcrnatsverteilungbei der Verwaltung entsprechen. Es
würde dadurchermöglicht, daß die Beratung der Einzel-Haushaltspläne in den Kommissionen in der
Hauptsachean dem zweitenWerktag des Landtages erledigt wären. Dadurch würde schon früher
als bisher ein Ueberblick über die Gestaltung des Haupt-Haushaltsplans gewonnenund mehr Zeit
für die Beratung sonstiger Vorlagen geschaffen. Auch würde mehr Zeit zur Vesichtiguug vou
Anstalten zur Verfügung stehen,

IV. Schließlich wäre zu erwägen, ob nicht eine andere Besetzung der Geschäftsord-
nuugskummission angebrachtist. Diese Kommission wird in jedem Jahr gewählt, sie hat aber in
der Regel nichts zu beraten. Die Abgeordneten sind deshalb meist weuig geneigt, sich in diese Kom¬
mission wählen zu lasse». Wem, ihr Fragen vorzulegensind, ist es aber wichtig, daß ihr Abge¬
ordnete angehören,welche den Geschäftsgangim Landtag und in den Kommissionen genan kennen.
Es ist deshalb zweckmäßigzu bestimmen, daß sie nicht gewählt wird, daß ihr vielmehr von amts-
wegeu angehören: der Vorsitzende uud stellvertretende Vorfitzende des Pruuiuzicillaudtagesfowie die
Vorsitzenden der ständigen Kommissionen, also der Wahlprüfuugs- uud der Fachkommissionen.Diese
Zusammensetzung gibt die beste Gewähr für eine fachverständigeErledigung der auftauchendenFragen.
Die Kommission braucht sich dann nur zu konstituieren, wenn Neratuugsgegenständevorliegen. Hier¬
zu wären folgende Aenderungenim § 27 der Geschäftsordnungerforderlich:

1. Im Absatz 1 wären die Worte „eine Gcschäftsordnungskommission" zu streichen.
2. Ein neuer Absatz folgendenInhalts am Schlüssezuzufügen:

„Außer den in Absatz 1 und 2 erwähnten Kommissionenbesteht eine Geschäfts'
urdnungskommissiun,welcher der Vorsitzendeund der stellvertretendeVorsitzendedes
Provinziallandtllges als Vursitzender nnd dessen Stellvertreter und die Vorsitzenden der
in Absatz 1 genanntenKommissionen als Mitglieder angehören."

Düsseldorf, den 21. Dezember 1912.

Der Provinzialllusschuß:

O. Graf Beiffel von Gymnich, Dr, von Reuvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

8 27 der Geschäftsordnung für den Wrovinziallandtag der Myeinvrovinz.
§ 27. 1. Zur Vorbereitungder Beratungen

und Beschlüssewerden bei Beginn des Pruvinzial-
landtagcs folgende Kommissionendurch die Ab¬
teilungen gewählt:

eine Wnhlvrüfuugskommission (tz 4);
eine Gcschnftsorduungskommijsiun Die Worte „eine GeschäftsordnnNgs
uud drei bis sechs Fachkommissionenkummission" sind zu streichen,
für die Angelegenheitender Provinzial-
verwaltung.
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2. Weitere Kommissionentonnen in beson¬
deren Fällen auf Beschluß des Provinziallandtages
gebildet werden,

3, Die Zahl der Mitglieder der einzelnen
Kommissionensoll in der Regel 15 betragen.
Me Abteilungen wählen die gleiche Zahl von
Kommissionsmitgliedern aus sämtlichen Mitgliedern
°es Provinziallandtags.

4, Wird ein Mitglied in mehreren Abtei¬
lungen gewählt, so hat diejenigeAbteilung den
Vorzug, welcher der Gewählteangehört, im anderen
Falle die der Nummernach vorangehende Abteilung.

5, DiejenigeAbteilung, deren Wahl in dieser
Weise ungültig wird, hat sofort eine Ersatzwahl
vorzunehmen. Ueber die Besprechungenin den
Abteilungen wird eine Verhandlungaufgenommen.

6, Jede Kommission wählt mit absoluter
Stimmenmehrheit ans ihrer Mitte einen Vor-
ntzenden und einen Schriftführer sowie nach Ve-
diiifnis Stellvertreter für dieselbeoen.

Neuer Absatz:
Durch Beschluß des Provinziallandtags kann

bestimmt werden, daß eine Fachkommissionzur
Beratung eines bestimmtenGegenstandesum eine
bestimmte Anzahl Mitglieder verstärkt wird. Ist
die Zahl der zuzuwählcuden Mitglieder nicht durch
5 teilbar, so ist der Rest auf die Abteilungenin
der Reihenfolgeder Nummern gleichmäßig zu ver¬
teilen. Es kann auch bestimmt werden, daß die
Zuwahl durch die zu verstärkendeKommission
erfolgt.

Neuer Absatz:
Außer den in Absatz 1 und 2 erwähnten

Kommissionen besteht eine Geschäftsordnnngskom-
Mission, welcher der Vorsitzende und der stellver¬
tretende Vorsitzendedes Provinziallandtags als
Vorsitzender und dessen Stellvertreter und die Vor¬
sitzenden der in Absatz 1 genanntenKommissionen
als Mitglieder angehören.
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Anlage 4.
(Druchachen. Nr. 4.)

Bericht und Antrag
des Provinzilllausschusses,

betreffend

Ersatzwahlen für den Provinzialausschuß.

Durch den am 14. Mai 1913 erfolgten Tod des Gutsbesitzers Jakob Peters auf
Fressenhof und den am 1. Oktober 1913 erfolgten Tod des WeingutsbesitzersI. B. Engels¬
mann zu Kreuznachhat der ProvinzialausschußwiederumschmerzlicheVerluste erlitten.

Veide Mitglieder des Provinzilllausschusseswaren in der Sitzung des 49. Rheinischen
Provinziallanotllgs vom 16. März 1909 für eine am 1. April 1909 begonnene 6jährige Amts-
penode gewählt. Ihre Amtsdauer würde demnach am 31. März 1915 abgelaufensein.

Die zeitige Znsammensetzungdes Provinzilllausschussesist auf Seiten 30 und 31 des
vorliegenden Berichtsüber die Ergebnisse der Prouinzialuerwaltungim Rechnungsjahre 1912 abgedruckt.

Da nach ß 50 der Provinzialordnung für die im Laufe der Wahlperiode ausscheidenden
Mitglieder und stellvertretenden Mitgliederdes ProvinzilllausschussesErsatzwahlen stattzufindenhaben,
wird der Provinziallcmdtag in seiner bevorstehendenTagung Ersatzwahlen für die verstorbenen
Mitglieder Peters und Eugelsmann tätigen müssen. Die zu wähleudenErsatzmännerbleiben
nach dem erwähnten § 50 der Provinzialordnung nur für denjenigen Zeitraum im Amte, für
welchen die Ausgeschiedenen gewählt waren.

Wählbar ist nach § 47 der Provinzialordnung jeder zum Provinziallandtage wählbare
Angehörigedes Deutschen Reichs. Von der Wählbarkeit ausgeschlossen sino der Ober-Präsident, die
Regieruugs-Präsidentensowie sämtliche Provinzialbeamte.

Die stellvertretenden Mitglieder des Provinzilllausschusses im Regierungsbezirk Coblenzsind:
1. für den GutsbesitzerPeters: der Königliche Landrat Geheime Regiernngsrat Heisina.

in Ahrweiler,
2. für den Weingutsbesitzer Engelsmann: Seine Durchlaucht Fürst zu Wied in Neuwied,

welche ebenfalls bis Ende März 1915 gewählt sind.
Der Provinzialausschußbeantragt:

„Der Provinziallandtag wolle die hiernach erforderliche« Ersatzwahlen für den Provinzial¬
ausschuß tätigen."

Düsseldorf, den 2. Dezember1913.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann.



Anlagen zu den Sitzungsprotukollen. Nr. 4a. 127

Anlage 4».
(Nachtragzu Drucksachen. Nr. 4.)

Bericht und Antrag
des Provinzilllausschusses,

betreffend

Ersatzwahl für den Provinzialausschuß.

Zum lebhaften Bedauern des Provinzilllausschusseshat sein Mitglied GeheimerKommer¬
zienrat Lueg iu Düsseldorf mit Schreiben vom 15. Dezember 1913 mitgeteilt, daß er sich mit
Rücksicht auf seinen Gesundheitszustanduud sein vorgerücktes Lebensalter leider gezwungensehe,
aus dem Provinzialnusschusseauszutreten.

Geheimer Kommerzienrat Lueg war vom 49. Provinzillllandtag in der Sitzung vom
16. März 1909 als Mitglied des Provinzilllausschussesgewählt und vom 52. Provinzillllandtag
w der Sitzung vom 7. März 1912 für eine weitere 6jährige Amtszeit wiedergewähltworden.
Sein Mandat wäre am 31. März 1918 erloschen. Bis zu diesem Zeitpunktehat der Provinzilll¬
landtag gemäß § 50 der Provinzialordnnng für die Rheinvrovinzeine Ersatzwahl für den Provinzial¬
ausschuß zu tätigen. Bezüglich der Zusammensetzungdes Provinzilllausschusseswird auf Seiten
30 und 31 des vorliegendenGeschäftsberichtsder Provinzialverwaltmig für das Rechnungsjahr
1912 Bezug genommen.

Aus dem RegierungsbezirkDüsseldorfgehören dem Provinzialausschußan
als Mitglieder: als stellvertretende Mitglieder:

1- Stelle frei. 1. Kommerzienrat Julius Erbslöh in
Barmen,

^^ Rentner und Stadtverordneter Alfred 2.
Molenaar in Crefeld, in Hünnepel, Kreis Cleve,

3> KöniglicherLandrat, GeheimerRegierungs- 3. Seine Durchlaucht Prinz Johann von
rat Eich in Cleve, Arenberg, Major i», In, suits der Armee,

Rittergutsbesitzerauf Schloß Pesch,
4- Geheimer Kommerzienrat Arnold Hueck 4. Geheimer Finanzrat Alfred Hugenberg

zu Ncuhückeswagen, in Essen.
Der Provinzialausschußbeantragt:

„Der Provinzillllandtllg wolle die hiernacherforderliche Ersatzwahlfür den Provinzial¬
ausschußvornehmen."

Düsseldorf, den 9. Januar 1914.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 5.
(Drucksachen. Nr. 5.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Neuwahl von bürgerlichen Mitgliedern und deren Stellvertretern für mehrere
Ober-Erslltzkommissionen.

.^ v. Durch das als Anlage 1 abgedruckte Schreibe,!vom 20. Dezember1913 Nr. 318 N hat
der Ober-Präsident ersucht, die infolge der am 1. Oktober1913 eingetretenenAeuderuugeuin der
Laudwehr-Nezirksciutciluugerforderlichgewordenen Neuwahlen von bürgerlichen Mitgliedern :c. der
Ober-Erslltzkommissionen nnd Hilfs-Ober-Ersatzkommissionen.vorznnchmcn.

Die Neueintciluugder Bezirke der verschiedenen Ober-Erslltzkommissionen und Hilfs-Ober-
Erslltzkommissioucnist in der beigefügten Uebersicht zn ersehen.

Daraus ergibt sich, daß die Bezirke der Obcr-Ersatzkommission und der Hilfs-Ober-Ersatz-
tommission I im Bezirke der Landwchrinspektion Essen sowie der Hilfs-Ober-Ersatzkommissiun I im
Bezirkeder Landwchrinspcktiou Düsseldorfzugleich rheinische und westfälische Kreise umfassen.

Ävö,ak^3^ N"ck> dem beiliegenden,in dem Schreiben des Herrn Ober-Präsidenten bezogenen Erlasse
des Herrn Ministers des Innern vom 25. Dezember1875 soll, um eine verhältnismäßig gleiche
Beteiligung der bei dem BrigadebezirkbeteiligtenProvinzen herbeizuführen, durch die Provinzial-
Vertretungen für die Wnhlen der bürgerlichenMitglieder nnd deren Stellvertreter ein Turuus ver¬
einbart werden, bei welchem die Zahl der in jeder Provinz beteiligtenKreise maßgebendist. Es
ist dem Landeshauptmannin Westfalen eine Vereinbarung dnhiu vorgeschlagen,daß die Provinzen
abwechselnd nach den Wahlperiodenwählen einmal das Mitglied und den 4. uud 5. Stellvertreter,
das andere Mal den 1., 2. nnd 3. Stellvertreter. Mit Rücksicht darauf, daß in der Rheinproviuz
zuerst der Proviuziallaudtag zusammentritt und es vielleicht erwünschtist, daß die Kommissionen
schon bald konstituiertwerden, ist weiter vorgeschlagen, daß für die erste Wahlperiode die Rhein-
Provinz das Mitglied und den 4. und 5. Stellvertreter, uud Westfalen den 1., 2. und 3. Stell¬
vertreter wählt.

In der Annahme, daß diese Vorschläge die Zustimmung der Provinz Westfalen finden,
sind in der Spalte 8 der beiliegenden Uebersichtdie Vorschlägefür die vorzunehmendenWahlen
gemacht worden.

Der Provinzilllansschußbeehrt sich zu beantragen:
„Der Provinzillllandtag wolle
1. die erforderlichen Wahlen von bürgerlichen Mitglieder« und Stellvertretern nach den

in den Anlagen gemachten Vorschlägen vornehmen,
2. den ProuinzialllUsschußbeauftragen, falls bis zum Zusammentritt des nächsten

Provinziallandtags im Bereiche einer der in der Rheinproviuzgebildeten Infanterie-
Brigaden uud Landwehr-Inspektionendurch Verziehe«,Amtsniederlegungund Tod
von bürgerlichen Mitgliedern der Obcr-Ersntzlonnuissionenbezw. von Stellvertretern
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der Mitglieder oder durch anderweiteEinteilung der Bezirke dieser Kommissionen
Ersatzwahlennötig werden sollten, diese Wahlen namens des Provinziallandtags zu
tätigen und dem Provinziallandtage alsdann in der nächsten Tagung von den etwa
stattgehabten Wahlen behufs Bestätigung Mitteilung zu machen."

Düsseldorf, den 9. Januar 1914.

Der Provinzilllausschuß:

D. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptman».

Der Ober-Präsident der Rheinprovinz.
Anlage 1.

I.-Nr. 318 N. Coblenz, den 20. Dezember1913.

Euerer Hochwohlgeborenbeehre ich mich zu den infolge der am 1. Oktober d. Is. ein¬
getretenenAenderungenin der Landwehr-Bezirkseinteilimgerforderlichgewordenen Neuwahlen von
urgerlichen Mitgliedern pp. der Ober-Ersatzt'ommissioncnund Hilfs-Obcr-Ersatzkommissionendas

inliegende Verzeichnis mit dem ergebensten Ersuchen um gefällige weitere Veranlassungzu übersenden.
Mit Rücksicht darauf, daß die Bezirke von 3 Obcr-Ersatzkommissionensich aus Kreisen

°er Rheinprovinz und der Provinz Westfalen zusammensetzen, bitte ich unter Bezugnahme auf den
unterm 8. Januar 187« — Nr. 11448 — mitgeteiltenMinisterinlerlaßvom 25. Dezember 1875
^gcn der Feststellungdes Wahlturnus das Erforderlichezu veraulafseuuud nur von der mit der
-pwvinzilllvertretnngvon Westfalen getroffenen Vereinbarung gefälligstMitteilung zu machen.

Im Auftrage:

^n den Herrn Landeshauptmann der Rheinprovinz

in Düsseldorf.

v. Gal.

^Abschnft^ Anlage 2.

Ministerium des Innern.
--------- Berlin, den 25. Dezember 1875.

Behufs Erledigung mehrfacher Zweifel, die hinsichtlich des Verfahrens bei Berufung der
llrgerlichcn Mitglieder der Ober-Ersatz-Kommissionen vorgekommen sind, ersuche ich Ew. Hochwohl-

geboren ganz ergcbcust nachstehende Grundsätzebefolgenzu wollen.
^ Gemäß § 69 Nr. 3 der Ersatz-Ordnung vom 28. September 1875 fungiert für jeden
^nfantcrie-Brigadc-Aezirkin der Regel nur ein bürgerlichesMitglied. Diese Regel gilt, da sie
ich der ausdrücklichenBestimmung des § 69 I. e. für sämtliche in einem und demselben

^ugadcbeznk liegende Gebietsteile eines Bundcsstaats Anwendungzu finden hat, — auch für die-
^NigenBrigadebezirke,welche aus Kreisen verschiedenerpreußischer Proviuzeu zusammengesetzt sind,

es ist also unstatthaft, für solche Brigadebezirkemehrere bürgerliche Mitglieder der betreffenden
17
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Ober-Ersatz-Kommifsionenzu bestellen. Um eine verhältnismäßig gleiche Beteiligung der bei dem
Brigadebczirkkonkurrierenden Provinzen herbeizuführen,wird dnrch die Pruvinzialvertretungen für
die in Rede stehende Wahl des bürgerlichenMitgliedes refp, des Stellvertreters ein Turnus zu
vereinbarenfein, bei welchem die Zahl der in jeder Provinz beteiligten Kreife maßgebendist. Es
empfiehlt sich, die erste Wahl in derjenigenProvinz vorzunehmen,welche mit der größeren Zahl
von Kreisenbeteiligt ist.

Die bürgerlichen Mitglieder der Obcr-Ersatz-Kommissionenund ihre Stellvertreter werden
gemäß § 2 Nr, « der Ersatz-Ordnung auf drei Jahre gewählt. Die vou mir vor Erlaß der
Ersatz-Ordnunggetroffene Anordnung, daß die Wahleu auf deu Wunschder Provinzialvcrtretungcn
für die Zeit von einem regelmäßige«Provinziallnndtage bis zum nächsten stattfinden dürfe, kommt
hiernachin Fortfall.

Die Natur der Funktionen, um die es sich handelt, bringt es mit sich, daß als Mitglieder
der Ober-Ersatz-Kommissioncu nur Personen fungieren können, welche dem betreffenden Brigadcbczirte
angehören; wo ein Brigadebezirk aus Kreisen verschiedener Provinzen zusammengefetzt ist, kommt
es selbstverständlich nur darauf an, daß die gewählten Personen dem in der einen oder dem in
der anderen Provinz belcgcnen Teile des betreffendenBrigadebezirksangehören.

Die' erforderlichenWahlen sind in den Provinzen, wo gegenwärtig die Abhaltung von
Provinziallandtagcn bevorsteht,sofort, und fernerhin, wenn Neuwahlen nötig werden, ohne weitere
diesseitige Anordnung, einzuleiten.

Der Minister des Innern,
gez. Graf Eulenburg.

An den Königlichen Ober-Präsidenten Herrn von Bardeleben
Hochwohlgeboren zu Coblenz. lNisLime.

Uebersicht
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Aeberstcht
über die

Veränderungen in den Bezirken der Ober-Ersatzkommissionen
und

Vorschläge über die Neuwahl von bürgerlichen Mitgliedern und
Stellvertretern für die neugebildeten Ober-Ersatzkommissionen.

(Amtsperiode vom 1. Oktober 1913 bis dahin 1916.)

i?»
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Bisherige Ginteilung.

Nr, Infllnterie-
Brigade

86.
Infanterie-Brigade

32.
Infanterie-Brigade

I. Bezirk

Landwehr¬
bezirke

Sllllrlouis

Saarbrücken

Aushebungs¬
bezirke
(Kreise)

(-Stadtkreise)

Saarlouis
Mcrzig
Saarburg

^Saarbrücken
Saarbrücken

32.
Infanterie-Brigade

N. Bezirk

Kreuznach

St. Wendel

Namen der gegenwärtigenbürgerlichenMitglieder
und Stellvertreter

Mitglied:
RittergutsbesitzerAlfred von Boch in FrcmersdM.

Kreis Saarlouis.

Stellvertreter: .
1. Weingutsbesitzer,Oberleutnant d. L. a. D. K«l

Gebert in Oasen, Kreis Saarburg,
2. Fabrikbesitzeruud KreisdeputierterNikolaus Ba«^

in Merzig.

Mitglied:
Glashüttenbesitzer,KommerzienratLouis Vopelius'

Sulzbach, Kreis Saarbrücken.
Stellvertreter: ..

1, GutsbcsitzcrAlexanderBauer zu Hofgut Groß»«"',
Kreis Saarbrücken, ^

2. Fabrikant Ernst Otto Wenzel in Friedlichst'
Kreis Saarbrücken.

Simmern
Zell a. d. Mosel
Kreuznach
Meiscnheim
St. Wendel
Ottweiler

Mitglied: .
KreisdeputierterForstmeistcrIuliusRoosinSt.Weudc^

Stellvertreter:
1. KreisdepntierterGutsbesitzer K. König iu Maitzbo^l

Kreis Simmeru,
2. Rentner Theodor Brauneck iu Kreuznach,
3. Fabrikant und Hauptmann d. R. Otto Lud"""

in Neuukirchen, Kreis Ottweiler,
4. GutsbesitzerKarl August Weiche! in HohenrüM

Hof, Kreis St. Weudel.
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Jetzige Einteilung.

Infanterie-
Brigade

Ober-Ersatz-
t°mmission im
^ckk der Land.
'"^-Inspektion

Netz

Ober-Eisatz-
l°'nnttssim,im
^irkderLand-

'"^-Inspektiou
"aarbiücken

Landwehr»
bezirke

Saarlouis

Saarbrücken

Kreuznach

St. Wendel

Aushebungs»
bezirke
(Kreise)

(""Stadtkreise)

Saarlouis
Merzig
Saarburg

""Saarbrücken
Saarbrücken
Simmern
Zell an der

Mosel
Kreuznach
Meisenheim
St. Wendel
Ottweiler

Namen der vorgeschlagenenbürgerlichenMitglieder
und Stellvertreter

Bemerkungen

Mitglied:
Rittergutsbesitzer Alfred von Boch in Fremersdorf

(Wiederwahl);
Stellvertreter:

1. Weingutsbesitzer,Oberleutnantd. L. a, D. Karl
Gebert in Ockfen,Kreis Saarburg (Wieder¬
wahl),

2, Fabrikbesitzeruud KreisdeputiertcrNieolaus
Bauer in Merzig (Wiederwahl).

Mitglied:
Glllsbüttcnbesitzer,KommerzieuratLouisVopelius

in Snlzbach,Kr. Saarbrücken (Wiederwahl);
Stellvertreter:

1. Kreisdeputierter,Forstmeister Julius Runs zn
St. Wendelseither Mitglied im II. Bezirkder
32. Infanteriebrigllde (̂Wiederwahl),

2. GutsbesitzerAlexander Bauer zu Hofgut
Großwald, Kreis Saarbrückenseither 1. Stell¬
vertreter im 1. Bezirke der 32. Infanterie-
brigade^(Wiederwahl),

3. Kreisdepntierter, GutsbesitzerK.König in Maitz-
born, Kreis Simmein sseither1. Stellvertreter
im II. Bezirk der32. Infanteriebrigade(̂Wieder¬
wahl),

4. RentnerTheodor Brauneck in Kreuznachseit¬
her 2. Stellvertreterim II. Bezirk der 32. Infan¬
terie-Brigade (̂Wiederwahl),

5. Fabrikant,Hauptmannder Res. Otto Ludwig
in Ncunkirchen,Kreis Ottweiler seither 3. Stell¬
vertreter im II. Bezirk der 32, Infantcriebrigade)
(Wiederwahl),
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Bisherige Einteilung.

Nr. Infanterie-
Brigade

Landwehr¬
bezirke

Ober-Ersatzkommis-
sion im Bezirk der
Landwehrinspektion

Essen

Düsseldorf

Essen I

Essen II

Aushebungs¬
bezirke
(Kreise)

("Stadtkreise)

Namen der gegenwärtigen bürgerlichen Mitglieder
und Stellvertreter

"DüsseldorfI
"DüsseldorfII
Düsseldorf
"Essen undBürger

meistereien
Altendorf und
Rüttcuscheidt

Essenohne die
Bürgermeistereien

Altendorfund
Rüttenscheidt

Mitglied:
Oberst z. D. Herrlich in Düsseldorf.

Stellvertreter:
1. Kaufmann Fritz Asthöver ^un. in Essen, ,
2. Freiherr von Fürstenberg auf Schloß Hugenp"

bei Kettwig v, d. Brücke, Landkreis Düsseldorf,
3. Rentner Josef Brockhoff zu Düsseldorf,
4. Stadtverordneter Johann Piekenbrock zu M"'
5. Rentner August Haverkamp iu Werden, Landk^'

Essen,
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Jetzige Einteilung.

Infanterie-

Vlignde

Aer-Ersatz-
t°N"'ussionim

Bezirkeder
, Landwehr-
'"lpeltwn Esse«

I Essen
Neckling¬

hausen

Hilfs-Ob,
. Ersatz.
l°""nisswn

Bezirke
, ^andwl
'"spektion

>er-

I in^
der

'ehr-
Essen!

Landwehr-

bezirke

II Essen
Gelsen-

kirchen

Nnshebungs-
bezirke
(Kreise)

(* Stadtkreise)

en
"Recklinghausen
Recklinghansen

Essen
"Gelsenlircheu
Gelsenkircheu

Nameu der Vorgeschlagenenbürgerlichen Mitglieder
und Stellvertreter

6. Fabrikant Ernst Otto Wenzel in Friedrichs-
thnl seither 2. Stellvertreter der Ober-Eisatz¬
kommission im I. Bezirk der 32. Infanterie-
brigade)(Wiederwahl),

7. GutsbesitzerKarl August Weiche! in Hohen-
rötherhof seither 4. Stellvertreter der Ober-
Ersatzkommissionim II. Bezirkder 32,Iufanterie-
brigllde^ (Wiederwahl).

Mitglied:
Kaufmann Fritz Asthöver Mn, in Efsen seither

1. Stellvertreters(Wiederwahl).
Stellvertreter:

I werden vom Westfälischen Provinziallandtag2.
< gewählt.

3.^
4, Stadtverordneter Johann Piekenbrock in

Essen seither 4. Stellvertreters (Wiederwahl),
5. Kommerzienrat Clemens Hilgenberg in Essen

(Neuwahl).

Mitglied:
GutsbesitzerErnst Nieuhausen in Rotthansen,

LandkreisEssen(Neuwahl).
Stellvertreter:

werden vom Westsälischen Provinziallandtag
' < gewählt.

4. Rentner August Haverkamp in Werden,
Landkreis Essen seither 5. Stellvertreters
(Wiederwahl),

5. Gutsbesitzer Wilhelm König in Heisingen,
Landkreis Essen (Neuwahl).
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Bemerkungen



136 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 5.

Nr. Infanterie»
Brigade

Hilfs-Ober-Ersatz-
kommissiouII im
Bezirkeder Lnnd-
wehrinspektionEsscn

Ober-Ersatz¬
kommissionim

Bezirkeder Land-!
wehrinspcktionCsseu

Landwehr¬
bezirke

Tuisburg-
Mülheim
(Ruhr)

Düsseldorf

Essen I
Essen II

28.
Infanterie-Brigade

I. Bezirk

Crefeld

Bisherige Ginteilung.

Aushebungs¬
bezirke
(Kreise)

(* Stadtkreise)

"Duisburg
"Mülheim(Ruhr)
"Oberhausen

"DüsseldorfI
"DüsseldorfII
Düsseldorf
"Essen
Essen

Namen der gegenwärtigenbürgerlichenMitglieder
und Stellvertreter

Mitglied:
OekouomicmtFritz Bernsau in Duisbnrg-Neeck.

Stellvertreter:
1. Reeder, KommerzienratDr. Gerhard Küchen "'

Mülheim (Ruhr),
2. Fabrikbesitzer Karl Fecht in Oberhausen,
3. BergwerksdirektorHermann Helmich in MilllM

(Ruhr).
4. GutsbesitzerJohann Scheidt in Fulerum,
5. Kaufmann August Fabricius in Dnisburg.

"Crefeld
Crefeld

Mitglied:
Oberst z. D. Herrlich in Düsseldorf.

Stellvertreter:
1. KanfmcmnFritz Asthöver ^un. in Essen,
2. Freiherr von Fürstenberg auf Schloß Hug^

poet, LandkreisDüffeldorf,
3. Rentner Josef Brockhoff zu Düsseldorf,
4. Stadtverordneter Johann Piekenbrock zu W^
5. Rentner August Haverkamp zu Werden, 2a«d<

kreis Essen.

Mitglied:
Kaufmann Max von Weiler in Crefeld.

Stellvertreter:
1. Kaufmann Heinrich Kauert in Crefeld,
2. Seidenwarenfllbrikant,KommerzienratErnst "°

Scheven in Crefeld, ,,
3. RohscidenhllndlerErnst Heydweiller in Crest^
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Jetzige Ginteilung.

Infanterie-
Brigade

Hilfs-Ober-
Ersatz-

kommission II
. '" Bezirke
°" Landwehr¬

inspektion
Essen

Dber-Ersatz-
k°mmission

,"" Bezirke
^" Landwehr-

"'spektion
Düsseldorf

Laudwehr-
bezirke

Mülheim-
Ruhr

Duisburg

Aushebungs¬
bezirke
(Kreise)

(»Stadtkreise)

"Oberhausen
"Mülheim-

Rnhr
"Duisburg

I Düsseldorf

Crefeld

Elucrfcld

"Düsseldorf
Düsseldorf
"Crefeld
Crefeld
"Elbcrfcld
Mettmann

Namen der vorgeschlagenenbürgerlichen Mitglieder
und Stellvertreter

Mitglied:
OekonomicmtFritz Bernsau in Duisburg-Beeck

(Wiederwahl);
Stellvertreter:

1. Reeder,KommerzienratDr. Gerhard Küchen
in Mülheim-Rnhr (Wiederwahl),

2. FabrikbesitzerKarl Fecht in Oberhausen
(Wiederwahl),

3. BergwerksdirekturHermann Hellwig in
Mülheim-Ruhr (Wiederwahl),

4. GutsbesitzerIohauu Scheidt in Fulerum
(Wiederwahl),

5. Kaufmann August Fabricius in Duisburg
(Wiederwahl).

Mitglied:
Oberst z. D. Herrlich iu Düsseldorf seither

Mitglied im Bezirk der Landwehrinspektion
Essens (Wiederwahl);

Stellvertreter:
1. Fabrikbesitzer Alexander Schlieper zn Villa

Hammersteinbei Vohwiutel seither Mitglied
der Hilfs-Ober-Ersatzkommissionim Bezirk der
LandwehrinspektionEssens (Wiederwahl),

2. Kaufmann Max von Weiler in Crefeld
seitherMitgliedim I. Bezirk der 28. Infanterie-
Brigade^(Wiederwahl),

3. Freiherr von Fürstenberg auf Schluß
Hugenpoet, Landkreis Düsseldorfseither2. Stell¬
vertreter der Ober-Ersatzkommissionim Bezirke
der LandwehrinspektionEssens (Wiederwahl),

4. Kaufmann Heinrich Kauert in Crcfeld seit¬
her 1. Stellvertreter im I. Bezirk der 28. In¬
fanterie-Brigade)(Wiederwahl),

Bemerkungen

18
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Bisherige Einteilung.

Nr. Infanterie-
Brigade

Hilfs-Ober-Ersatz-
kommissionI im

Bezirke der Lnnd-
wehrinspektiouEssen

27.
Infanterie-Brigade^

I. Bezirk

Landwehr¬
bezirke

Barmen- -Barmen
Clberfeld

Aushebungs¬
bezirke
Kreise

(^SMkreise)

Nameu der gegenwärtigenbürgerlichenMitglieder
uud Stellvertreter

4. Geheimer KommerzicnratDr. E. ter Meer '"
Uerdingcn,

5. RittergutsbesitzerMax Winkelmann in Tränt-

Lennep

-Clberfeld
Mettmaun

-Remscheid
Lennep

Mitglied:
FabrikbesitzerAlexander Schliepcr zu Villa HaM»"-

stein, Kreis Mettmann,
Stellvertreter:

1. Fabrikant, Hanptmann d. ü. Dr. Ewald Herz°s
in Barmen,

2. Kaufmann Paul Boddinghaus ^un. iu Elberstl^
3. Fabrikant Wilhelm Korff iu Neviges, Kre's

Mettmann, ^^
4. Fabrikbesitzer, Hauptmann d. L. a. D. Otto D«h

Barmen,
5. Kaufmann und Rittmeisterder Landwehr-Kavallel^

Robert Weycrmann in Elbcrfeld.

Mitglied:
Fabrikant Dr. Oskar Schumacher in Wermelskirchc"'

Stellvertreter:
1. Kaufmann Gustav Hilger iu Ncmscheid-ElM

Hausen,
2 Fabrikant Adolf Widmaycr in Ronsdorf,
3. Kaufmann Paul Büker in Remscheid,
4. Fabrikant, Kommerzienrat Hermann Hardt

Lennep.
5. Kaufmann, Hanptmann d. R. Robert BraN°

Remscheid.
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Jetzige Einteilung.

Infanterie-
Brigade

Landwehr-
bezirke

Aushebungs¬
bezirke
Kreise

(* Stadtkreise)

H'lfs-Ober-
, Ersatz-
/°N"nission I
'"Bezirk der

Landwehr-
wspektion
Düsseldorf

Lennep

Barmen

Hagen

-Remscheid
Lennep
-Barmen
Schweln»
-Hagen
Hagen
*Iserlohn
Iserlohn

Namen der vorgeschlagenenbürgerlichenMitglieder
und Stellvertreter

5. KaufmannPaulBöddinghaus^un. inElber-
feld seither 2. Stellvertreter der Hilfs-Ober-
ErslltzkominissionI im Bezirk der Landwehr-
inspcktion Essens (Wiederwahl).

Bemerkungen

Mitglied:

Fabrikant Dr. Oskar Schumacher in Wermels-
kirchen seither Mitglied in, I. Bezirk der 27.
Infanterie-Brigade) (Wiederwahl);

Stellvertteter:

werden von dem WestfälischenProvinzial-
landtag gewählt.

4. Fabrikant, Hauptmann d. L. Dr. Ewald
Herzog in Barmen seither 1. Stellvertreter
der Hilfs-Ober-ErsatzkommissionI im Bezirk der
LllndwehrinspektionEssen)(Wiederwahl),

5. Kaufmann Gustav Hilger in Remscheid-
Ehringhansen seither 1. Stellvertreter der

1.
2.
3.

18'
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Nr.

10

11

Infanterie-
Brigade

Hilfs-Ober-Ersatz-
kommissionI im
Bezirkder Land-

wehrinspektion
Essen

Ober-Ersatzkommis¬
sion im Bezirke der<
Landwehrinspektion

Essen

Landwehr¬
bezirke

Bllimen-
Elberfeld

Düsseldorf

Essen I u. II!

12 2?.
Infanterie'Brigade

II. Bezirk

Solingen

Bisherige Ginteilung.

Aushebungs¬
bezirke
(Kreise)

("Stadtkreise)

"Barmen
"Elberfcld
Mettmann

"Düsseldorf
Düsseldorf
"Essen
Essen

"Solingen
Solingen

Anlagenzu den Sitzungsprotokollen.Nr. 5.
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Jetzige Einteilung.

Namen der gegenwärtigenbürgerlichenMitglieder
nnd Stellvertreter

(Wie oben unter Nr. 8.)
Stellvertreter:

1. Fabrikant, Hauptmann d. L. I)r. Ewald HerM
in Barmen,

2.
3.
4. Fabrikbesitzer,Hauptmann d. L. Otto Dahl '

Barmen.

Mitglied:
(Wie oben unter 4 und 6.)
Oberst z.'D. Herrlich in Düsseldorf.

Stellvertreter:
1.
2.
3. Rentner Josef Brockhoff in Düsseldorf.
4.

Infanterie-
Brigade

Landwehr-
Bezirke

Mitglied:
Fabrikant, Hauptmann a. D. Kommerzienrat

Wolters in Solingen.
Stellvertreter:

1. Kaufmann Adolf Henser in Solingen,
2. Major a. D. Patt in Bnrscheid,
3. Fabrikant Dietrich Bremschey in Ohligs
4. KommerzienratRichard Berg iu Ohligs,
5. Fabrikant Felix Rauh in Solingen.

ZM"b

Hilfs-Ober-
. Ersatz-
>mi,smn ll
""Bezirk der

Landwehr-
"'spektion
Dllsseidorf

II Düsseldorf
Solingen

Aushebung«-
bezirke
Kreise

(»Stadtkreise)

"Düsseldorf
"Solingen
Solingen

Namen der vorgeschlagenenbürgerlichen Mitglieder
und Stellvertreter

Ober-Ersnhkommissiuuim 1. Bezirkeder 27.
Infanterie-Brigade) (Wiederwahl),

6. Fabrikbesitzer,Hauptmann d. L. a. D. Otto
Dahl in Barmen seither 4. Stellvertreter der
Hilfs-Ober-Ersntzkommission1 im Bezirk der
Landwehrinspektion Essen)(Wiederwahl).

Mitglied:
Fabrikant, Hauptmann a. D., Kommerzienrat

Alfred Wolters in Solingen seitherMitglied
im 2. Bezirk der 27. Infanterie-Brigade)
(Wiederwahl);

Stellvertreter:
1. RentnerJosef Brockhoff in Düsseldorf seither

3. Stellvertreter bei der Ober-Ersatzkommission
im Bezirk der Landwehr-InspektionEssen)
(Wiederwahl),

2. Kaufmann Adolf Hcuser iu Solingen seither
1. Stellvertreter der Ober-Ersatzkommissionim
2. Bezirkder 27. Infanterie-Brigadej (Wieder¬
wahl),

3. Major a. D. Patt in Burscheid seither
2. Stellvertreter der Ober-Ersatzkommissionim
2. Bezirk der 27. Infanterie-Brigade)(Wieder¬
wahl),

4. Fabrikant Dietrich Bremschey in Ohligs
seither 3. Stellvertreter der Ober-Ersntzkumis-
sion im 2. Bezirkder 27. Infanterie-Brigade)
(Wiederwahl),

5. Oberstleutnantz. D. Grünewald iu Düssel¬
dorf (Neuwahl).

Bemerknngeu
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Bisherige Ointeilung.

Nr.

13

Infanterie-

Brigade

28.
Infanterie-Brigade^

II. Bezirk

Landwehr¬
bezirke

Geldern

14 79.
Infanterie-Brigade

Aushebungs¬
bezirke
(Kreise)

<*Stadtkreise)

Eleve
Moers
Geldern

Wesel Rees
Dinslaken
*Hamborn

Namen der gegenwärtigenbürgerlichenMitglieder
und Stellvertreter

Mitglied:
Kaufmann Heinrich von Aerffeu in Kevelaer.

Stellvertreter:
1. BergwerksdirektorAugust Siedeuberg iu Hmnbc^

Kreis Moers, ,^

2. GutsbesitzerJohann Bird iu Hoerstgen, K«
Moers, ,,

3. Gutsbesitzer Karl Baumaun in Huisberden,K"'
Eleve,

4. FabrikbesitzerHermann van der MooleN
Geldern, ,,

5. Gutsbesitzer Max Sinsteden in Gräfenthal, K"'
Cleve.

Mitglied:
Fabritdirettor Georg Grillo in Hamburn.

Stellvertreter:
1. Fabritdirettor Julius Kalle in Dinslaken, ,
2. Königl. LottcrieeinnehmerDr. Richard Äh^

in Marxloh, Kreis Dinslaken,
3. KommerzicnratMax Mo rinn in Neumühl,
4. Gutsbesitzer,Hauptmann d. R. von Gillha«'

auf Gut Stecklingbei Wesel, . ^,
5. Ehrenbürgermeistera. D. Bagel in Obrigy

bei Wesel.
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Jetzige Ginteilung.

Infanterie-

Brigade

79.
Infnnterie-

Brigade

Geldern

Wesel

Aushebungs-
bezirle
(Kreise)

(* Stadtkreise)

Cleve
Moers
Geldern
Rees
Dinslaken
^Hamborn

Ncuneuder vorgeschlagenenbürgerlichen Mitglieder
und Stellvertreter.

Mitglied:
Fabritdirettor Georg Grillo in Hambornseither

Mitglied der Ober-Ersatzkommission im Bezirk
der 79. Infmiteriebrigade (̂Wiederwahl);

Stellvertreter:
1. KaufmannHeinrich von Aerssen in Kevelaer

seither Mitglied der Ober-Ersatzkommissionim
II. Bezirk der 28. Infanteriebrigade (̂Wieder¬
wahl),

2. BcrgwerksdirektorAugust Siedeuberg in Hom-
berg seither 1. Stellvertreter der Ober-Ersatz-
kommission im II. Bezirk der 28. Infanterie-
brigade^(Wiederwahl),

3. FabrikdirektorJulius Kalle in Dinslakenseit¬
her 1. Stellvertreter der Ober-Ersatzkummission
im Bezirk der 79. Infauteriebrigad^(Wieder¬
wahl),

4. GutsbesitzerKarl Baumauu in Huisberden
seither 3. Stellvertreter der Ober-Erfntzkom-
mijsion im II. Bezirk der 28. Infcmteriebri-
gade^ (Wiederwahl),

5. Konigl. LotterieeinuehmerDr. Richard Ahrens
iu Marxloh seither 2. Stellvertreter der Ober-
Ersatzkummissionim Bezirkder 79. Infanterie-
brigade^ (Wiederwahl).

143

Bemerkungen

Kaufmann
Heinrich von
Aerssen hat
gebelen, ihn

nichtzum Mit¬
glied, sondern

zum Stell¬
vertreter

zu wählen.
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Anlage 6.
(Drucksachen. Nr. 6.)

Bericht und Antrag
des Provinzialansschusses,

betreffend

Wahl der Kommissionzur Mitwirkung bei der Unterverteilung der nach § 16 des
Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 etwa auszuschreibenden

Landlieferungen auf die Kreise.

Im § 16 des Gesetzes über die Kriegsleistungenvom 13. Juni 1873 (R.-G.-Bl. S. 133)
ist bestimmt:

„Durch Beschlußdes Bundesrats kaun, falls der Unterhalt für die bewaffnete Macht
auf andere Weise nicht sicher zn stellen ist, die Lieferung des Bedarfs an lebendem
Vieh, Brotmaterial, Hafer, Heu und Stroh zur Füllung der Kriegsmagaziueangeordnet
worden (Landlieferungen)."

Der § 17 desselbenGesetzes bestimmt sodaun weiter, daß die Verpflichtungzu den im
§ 16 des Gesetzes bczeichueten LeistungenLieferungsuerbändenobliegt, welche von den einzelnen
Bundesstanten unter Rücksichtnahme ans angemessene Leistungsfähigkeitund tunlichst im Anschlufse
an die bestehende Bezirkseinteilungzu bilden sind.

Nach einem Erlasse der Herren Minister des Krieges, des Iuuern und der Finanzen vom
23. März 1880 wurde in Ausführung dieser reichsgesetzlichenBestimmungen angeordnet, daß d«e
Verteilung zu erfolgenhat:

1. anf die Provinzen durch den Minister des Innern,
2. innerhalb der Provinzen auf die Kreise durch die Ober-Präsidenten unter Zuziehung

eines von der Provinzialuertretnng auf 6 Jahre gewähltenAusschusses vou 6 bis 10
Mitgliedern.

In dem Allerhöchsten Propositionsdekretvom 31. Oktober 1881 ist bestimmt:
„Unsere getreuen Stände werden mit Rücksicht auf die Ihnen zngewiefene Mitwirkung
bei der Uuterverteilung der nach § 16 des Gesetzesüber die Kriegslcistnngcnvom
13. Juni 1873 etwa auszuschreibende!! Landlieferungen auf die Kreise entweder die
Wahl eines Ausschusses vou 6 bis 10 Mitgliedern auf die Dauer vou 6 Jahren vor¬
zunehmenoder die in Rede stehende Mitwirkung auf den Provinzial-Verwaltuugsrat zu
übertragen haben."

Von dieser letzteren Befugnis hat der Provmzmllandtag mehrfach Gebrauch gemacht und
durch seine Beschlüsse vom 25. November1881, vom 10. Dezember 1890, vom 29. April 1895,
vom 17. Februar 1903 und vom 11. März 1908 die Mitwirkung bei der Unlerverteiluug der
Landlieferungendem Prouinzial-Vcrwaltungsrat bezw. dem Provinzialausfchusseübertragen. Durch
den letzterwähntenBeschlußist es auf die Dauer von 6 Jahren und zwar bis Eude des Jahres
1914 geschehen.
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Mit der Frage der weiterenMitwirkung bei der Verteilung der Landlieferungenüber das
Jahr 1914 hinaus wird sich der Provinziallandtag in seiner nächsten Tagung zu beschäftigenhaben.

Der Provinzialansschnßbeehrt sich den Antrag zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle die Mitwirkung bei der Verteilung der nach § 16 des
Gesetzes über die Kriegsleistnngenvom 13. Juni 1873 etwa auszuschreibenden Land«
lieferungen auf die Kreise dem Proviuzialansschnsseauf die fernere Dauer von sechs
Jahren und zwar bis znm Ablaufe des Jahres 1920 übertragen",

Düsseldorf, den 2, Dezember 1913.

Der Provinzilllausschuß:

O, Graf Veissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 7.
(Drucksachen. Nr. 7.)

Bericht und Antrag
des Proviuzialausschusses,

betreffend

den Ablauf der Dienstzeit des Landeshauptmanns, Königlichen Regierungs-
Präsidenten a. D., Wirklichen Geheimen Ober-Regierungsrats l)r. von Renvers.

Der 43. Rheinische Provinziallandtag hat in seiner Plenarsitzungvom 14. Februar 1903
'» Stimmzettelwahl den Königlichen Regierungs-PräsidentenDr. Renvers einstimmig zum Landes¬
hauptmann der Rheinprovinz gewählt.

Nachdemdiese Wahl am 11. März 1903 die Allerhöchste Bestätigung gefunden hatte, hat
bu zwölfjährigeAmtspcriode am 1. April 1913 begonnennnd wird mit dem 31. März 1915 zu
^'de gehen.

Da noch nicht feststeht, zn welchem Zeitpunkt der Provinziallandtag im Jahre 1915 zn-
mmmentritt und ob es möglich fein wird, die Allerhöchste Bestätigung der vorzunehmenden Wahl
b°r Ablauf der Amtspcriode herbeizuführen,fo wird der 54, Provinziallandtag die Entscheidung
über die Wahl zu treffen haben.

Der Provinzialansschnßbeehrt sich den Antrag zn stellen:
„Der Provinziallandtag wolle hinsichtlich der Wahl des Landeshauptmanns die erfor¬
derlichen Befchlüsse fassen."

Düsseldorf, den 2. Dezember 1913.

Der Provinzilllllusschuß:

D. Graf Veifsel von Gymnich, I)r. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

19
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A nlage 8.
(Drucksachen. Nr. 8.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Ablauf der Dienstzeit der Landesräte, Geheimen Regierungsräte Kehl und Schmidt.

Der 42. Rheinische Proviuziallandtag hat in seiner Plenarsitzung vom 8. Februar 1902
die Landesräte Kehl und Schmidt zu Landesräteu unter folgenden Bedingungen wiedergewählt:

1. Die Wiederwahlerfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend am 10. Januar 1903,
2. Die Gewählten sind gehalten, auf Beschluß des Prouinzialausschnssesdie Geschäfte als

Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder des Vorstandesder Landesversicheruugsaustalt
Rheinprovinz im Haupt» oder Nebenamtezu übernehmenoder sich bei der Zentralstelle
nach Anordnung des Landeshauptmanns zu beschäftigen,

3. Die Gewählten haben sich zu verpflichten, ohne Genehmigungdes Provinzialcmsschusses
kein Mandat für eine politische Körperschaftoder in eine Gemeindevertretnngzu über¬
nehmen, wenn ihnen für letztere ein gesetzlicherAblchuungsgrundzur Seite steht.

Die 12jährige Amtsdauer der Landesräte, Geheime»Regieruugsräte Kehl uud Schmidt
wird sonach am 9. Januar 1915 ablaufen. Da der Proviuziallandtag vor diesem Zeitpunkt wohl
nicht mehr zusammentretenwird, so wird schon der 54. Rheinische Proviuziallandtag hinsichtlich des
ferneren Dienstverhältnissesder beiden oberen Beamten Entscheidung zu treffen haben.

Die etwaige Wiederwahl der letzteren würde nuter folgenden Bediuguugeuzu geschehen haben:
1. Die Wiederwahlerfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend am 10. Iannar 1915.
2. Die Gewählten find gehalten, auf Beschlußdes Pruvinzialausschussesdie Geschäfte als

Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder des Vorstandes der Landesversichernngsanstalt
Rheinprovinz im Haupt- oder Nebenamte zn übernehmenoder sich bei der Zentralstelle
nach Anordnung des Landeshauptmanns zn beschäftigen.

3. Die Gewählten habe» sich zu verpflichten, ohne Genehmigungdes Provinzicilausschnsfes
kein Mandat für eine politische Körperschaftoder in eine Gemeiudevertretungzu über¬
nehmen,wenn ihnen für letztere ein gesetzlicherAblehnuugsgrundzur Seite steht.

Der Proviuzinlausschnßbeehrt sich unter Beifügung einer Nachweisungüber die persön¬
lichen und dienstlichen Verhältnisseder GeheimenRegiernugsräte Kehl und Schmidt deu Antrag
zn stellen:

„Der Proviuziallandtag wolle die Landesräte, GeheimenRegierungsräte Kehl und
Schmidt unter den aufgeführtenBedingungenzu Laudesräten wiederwählen."

Düsseldorf, den 2. Dezember 1913.

Der Provinzilllausfchuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann,
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Nachweisung
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Anlage.
(Drucksachen. Nr. 6.)

Nach-
über die persönlichen und dienstlichen Verhältnisse

Nr.

Der Beamten

Vor- und Zunamen,

Amtscharakter,

Kehl, Gustav,
Landesrat,

heimer Regierungsrat.

Geburtsort,
Geburtsdatum.

Zeitpunkt
der Ernennung

zum

Gerichtsasscssor,

Familien-
Verhältnisse.

Wesel,
20. Dezember 1854

Schmidt, Georg Heinrich,
Landesrat,

Geheimer Regierungsrat,

Coblenz
27. Januar 1854

13. September
1882

21. Februar > katholisch
1883

evangelisch verwitwet,
2 Kinder

verwitwet,
4 Kinder
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Weisung
der Landesmte Geheimen Regierungsriite Kehl und Schmidt.

Bemerkungen,

Landesrat, Geheimer Regierungsrat Kehl ist am 22. Dezember 1877 als Re erendar vere,d
worden Seit 13. September 1882 als Gerichtsassessor beim Amtsgericht und bei der
Staatsanwaltschaft in Duisburg, Hilfsarbeiter bei der Staatsanwaltschaft zn
bura und Bochum, vom 1. Mai 1885 ab ständiger Hilfsarbeiter be, der Staatsanwaltschaft
n? Bockum vom 1 Iuui 1887 ab Staatsanwalt beim Landgericht in Stade. Vom
^.^3che7;wvn.Mandtag W der Plenarsitzung vom 12. Dezemw 189 zum
Landesrat änf zwölfjährige Amtsdauer gewählt und am 10. Januar 1891 m das Amt
5n ü Durch Beschluß des 42. Nheiuischeu Proviuziallandtags vom 8. Fe ruar 1902
vom 10 Iannar 1903 ab °uf eine zweite zwölfjährige Amtsdauer wiedergewählt.

Landesrat, Geheimer Regierungsrat Schmidt ist am 26. Mai 1878 als ^ftrendar zu Cobwiz
vereidigt worden. Seit 21. Febrnar 1883 Gerichtsassessor und ^ '' " ^
Regierungsassessor bei der Königl. Eisenbahn-Direktion zu Elberfeld; standige H lf arwter

bl7de König" Eisenbahnbetriebsamt in Hagen .mter Belassung m ^w Dienstverwltnis s
Hilfsarbeiter bei der vorgenanuteu Eisenbahn-Direktion seit 1. ^bruar 1890^ ^°m
3 Rbe nUchen Provinzialandtag in der Plenarsitzung vom 10. Dezember 1890 zum
Lnd3ru zwittrige Amtsdaner gewählt und am 10. Januar 1891 n. das Amt
eiu Durch Beschliiß des 42. Rheinischen Provinziallaudtags vom 8. Fe ruar 1902
vom 10 Januar 1903 ab auf eine zweite zwölfjährige Amtsdauer wiedergewählt.
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Anlage 9.
(Drucksachen, Nr. 9.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die gutachtlicheAeußerung über die Vereinigung der Stadtgemeinden Cöln und
Mülheim a. Rhein sowie der Landgemeinde Merheim.

Die StadtgemeindenCöln und Mülheim a. Rhein sowie die LandgemeindeMerheim haben
durch einstimmige Beschlüsse der zuständigenVertretungen ihre kommunaleVereinigung miteinander
beschlossen. Diese Vereinigungkaun nur auf dem Wege der Gesetzgebung erfolgen. Die Königliche
Staatsregierung verlangt vor weiterer Entschließung,wie der Herr Ober-Präsident durch Schreiben
vom 13. November,6. Nr. 930 mitgeteilthat, eine gutachtliche Aeußerung des Provinzial-
landtags über die beabsichtigte Vereinigung.

Die in Betracht kommenden Verhältnisse und die Gründe für die geplante Vereinigung
ergebe« sich aus der nachstehend abgedruckten Denkschrift,welche dem von der Königlichen Staats¬
regierung mitgeteilten Material entnommenist, und den aus Anlage 1 und 2 gleichfalls abgedruckten
Kartenskizzen. In der Denkschriftsind die Zahlen nach dem neuesten Hanshaltsplan und der
Personenstandsaufnahmeberichtigt.

Denkschrift,
betreffend die Erweiterung des Stadtkreises Cöln.

Schwerer als den meisten anderen Städten wird der Stadt Cöln ihre städtebauliche Ent¬
wickelung gemacht durch ihre Eigenschaft als Festungsstadt. Von dem 11738 Hektar umfassenden
Stadtgebiet sind nur 4765 Hektar rayonfrei. Der Festungsgürtel umspannt die Stadt nicht nur
auf ihrer linken Nheinseite.umklammertvielmehrauch das durch die Eingcmeindnngendes Jahres
1910 erweiterte rechtsrheinischeCöln. Obgleich zweimal, zuerst 1881 und dann 1907, der Festungs¬
gürtel weiter hinausgeschoben wurde, ist doch durch die Rayonbcschränkungen des Reichsgesetzes vom
21. Dezember 1871 nnd damit zusammenhängenddurch die in Festungen geübte Handhabung des
preußischen Kleinbahngesetzes vom 28. Juli 1892 die Stadt iu der Ausnutzung ihres Areals auf
das empfindlichstebehindert. Die ganze Anlage der Stadt ist durch den Festnngscharakterbeeinflußt.
Eine Entwickelung der Altstadt nach den Vororten hin war ausgeschlossen, weil dazwischen das nicht
bebauungsfähigeRayongclände lag. So mußte der Bevölkerungszuwachs fein Wohnungsbedürfnis
teils durch Zusammenpferchungin der Altstadt, teils durch enge Bebauungen in den Vororten an
den Stellen befriedigen,wo die Ausfallstraßender Stadt aus dem Rayongeländeheraustraten.

Die Stadt ist gezwuugeu,nach einer Gebietserweiterungzu streben, die ihr vor allem
neues, rayonfreies Gelände bringt und sie in den Stand setzt, Wohn- uud Industriequartiere in
genügendemMaße und in systematischer Verteilung anzulegen. Ihr Wunsch geht dahin, die
rechtsrheinischen Grenzen in genauerFortsetzungder linksrheinischen Grenzen zu ziehen, so daß das
Weichbild der Stadt abgerundet wird nnd der Rheinstrom die Mitte des genannten Stadtgebietes
bildet (vergl. anliegende Situationsskizze). Der Zeitpunkt zur Verwirklichung dieses Wuusches scheint
jetzt gekommen, da die beendete Niederlegnngder DeutzerFestungswerke und zugleich die große, im
wesentlichen gleichfalls vollendete Umänderungder rechtsrheinischenStaatseisenbahuanlageu das Ein-
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setzen einer starken Bebauung im ehema gen ^"^^p, ^se^w^^
Die damit gegebene völlige "mgeM^ ^^ ^,^,
gebieterisch einen einheitlichen Bebanung^ ^ d St dt Cöln ans der linken Nheinseite
einheitlichen Ge ichtspnnkten, I ^ ^ ^ d ^ ^.l ^ ,^^^ ^.^
gemacht hat, bilden eu'e >m '^ M^ v°n Ehrenfeld nnd Nippes im Jahre 1888.

^7^"u'di ^ hymnischer nnd Ddtebanlicher Huisicht bereits Miß-inm zu Mt, ^n oic,i.a "">. . ^ , ^ ^ ,^ ,^^ ,Mt

^.,7'N"! w>3,.3 ^ «,,3". °°':ch.Ä>-«,«>.NH«,ch°ft d« s..d..,»,,..
gelungen ist. Äei der ^ueue. ^ " , ^ kundgibt, ist der gegenwärtige Augenblick

3»d»ft.«».!.!, »i° I»l,,.st.i. h»! i» st.li» w»ch>°,, .m U,,,«,». " /'° U"°'°^ ^

°5dm"« st3.,, «°°,°» d.. «w°., m, d.„.» GW... »" «m.«°m«»d. ...,««,,. ,. »««

»», «»h,,.M.!in<°,,!I!.«<» M'° nach d.« »°,i°»zi°,, M.tt.I, °" ""'',,,,, ^ , „!

di.,. E„.w'i«.„,,« °h,.. «,.hn«ch» ^'« ^l/^'A"^,^ ^«"' «».!«„.
«.,ch°ff.„, i.nm »i. «m,d».,»°«,d° ,„ch! '<«^ "» '"',,,," ,»,,,,,,.,,,,,« „«„..lw. mach!,
d...,, «»«i».« F.«!.,, ,«M°I m H°I«.. ° > ^" st I « «md,»^ di. jch. Ich«,

«°!chl»». «n 20°°/. i«. «,,!°,mm,,IW,.. » ' °/^ ,,^, "7,.«s, «d.,, ,»m,.« u,,d

die di. K,»ft. d.. L»d».«.md° «., "7°^ «^b..^ ^ ^,^ ^,^ ^^
l.»°»..m,i> »«d»,,d°».,, 2!.,««.»»°, d°. Mm», ^'» "^ ^, ' ,„ z,, L„,,d».m.i„d. W..h°i,„

ich d»!d ,„,!.! d.» Dn>«< w «.ch»lw,,!° ÄW»»°. » » ^ ^ ,

»,« ,...««.»».. M»chb»7 d»' 'r.,,».»» ^.«''^ . 2« ich", ,mch «ach, «M m,d
«.i,ch. «»»,,.«, 7"'^?„ .,^ b« « 7 ^ >N^° „ ^ch>!>„, 3H° «r»l-

":2»:,3:ch32chm «°»°7°«., ,,d °n .. «°!.«° d.. z»<„..ich.n ,°.,!.wn «.'
b" ^^^«77^/«Ä°I »3i,: b...i.« M«ich. «..^.»»«m,...«,.
I«...,st„«.m...!ch°.»,w « «« » 7«3.m b.. «.»ß!.°« ,., «w,,ch„,.,,, !° .»!!.»

,3'dtd.^d. d°«t'».!«°3^^°"°. »« d»m. »..»»w»...n, «,., i.. d.» >«ch ,,,,°.»h..°,.
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Teil der Landgemeinde der Stadt ein gewissesEntgelt für diese Opfer gebotenwird. Der Wunsch
Cölus geht daher nach der Eingemeindungder ganze» LandgemeindeMerheim, um so auch für
völlig ueuc Entwickclungsmöglichkeitenund für die Beschaffung »euer Einnahme- und Stcuerquellen
einen Boden zu finden. In dieser Hinsichtdeckt sich der Wunsch Cülns völlig mit dem Verlangen
Merheims, desfen Gemeinderatbei den Verhandluugeustaudig betont uud auch «och durch besonderen
Beschluß erhärtet hat, „daß die GemeindeMerheim nur dann bereit ist, ihre Selbständigkeitanf-
zugebeu, wenn sie ungeteilt nach Cöln kommt".

Bei der Eingemeindungvon Merheim nach Cöln würde die Stadt Mülheim am Rhein
von der Großstadt umschlossen werden. Eine derartige Umklammerungwürde mit den Interessen
von Mülheim schwerlichzu vereinbaren sein. Durch Eiscnbahngürtelund Festuugsrnyoueingezwängt
und nicht mehr in der Lage sich auszudehnen,hatte auch die bekanntlich militärischschon jetzt zur
Garnison Cöln gehörige Stadt Mülheim, deren Industrie sich gleichfallsim Mcrhcimer Grenzgebiete
immer mehr ansiedelt, die Vereinigung mit dem benachbartenMerheim ins Auge gefaßt. Gleich¬
zeitig ist aber auch feit Iahreu der Gedanke einer Vereinigung von Cöln uud Mülheim erörtert
worden. Bei der Beratung des Gefctzcntwurfs,betreffenddie Erweiterung des Stadtkreises Cöln
durch die Einverleibungder StadtgemeiudeKalk und der Landgemeinde Vingst wurde bereits in der
Sitzung der verstärkten Gemeindekommission des Abgeordnetenhauses vom 28. Januar 1910 betout,
daß die VerhältnisseMttlheims geradezuzu eiuer Vereinigungmit Cöln drängten, uud der Hoffnung
Ausdruck gegeben, daß diese iu absehbarer Zeit nachgeholt werde. (Drucksachen,Band 3, Seite 2259.)
Der VereinigungsvertragzwischenCöln und Mülheim ist zustande gekommen. Die Vereinigungmit
Mülheim wird namentlichdadurch,daß eine Reihe von Aufgaben dort noch der Lösung harrt, und
daß die von Mülheim bisher nach der Finanzkraft einer Mittelstadt geleisteten kommnnalen Arbeiten
fortan nach dem Maßstab einer Großstadt fortzuführenfind, ganz erhebliche Opfer erfordern. Allein
die geforderte nnd zugebilligteGleichstellungder Steuern macht den Betrag von rund 600 000
Mark aus, die übrigen Aufwendungenfür Mülheim werden den stadtcölnischen Etat mit rund
eiuer Million jährlich belasten. Auch dieses gewaltige Opfer ist nur dann zu rechtfertigen,
wenn die Stadt Cöln durch die Eingemeindungvon Merheim weitere Entwickelmigsmöglichkeiteusich
schaffen kann. Die beiden Gebietserweiterungen,die Vereinigung mit Mülheim uud die Eingemcin-
dnng von Merheim, gehören darum untrennbar zufammcn, wie dies auch in den Befchlüffen von
Cöln wie von Mülheim zum Ausdruck gelangt ist.

Die Interessengemeiuschaftzwischen Cöln einerseits, Mülheim und Merheim andererseits,
ist eine derartige rege, daß ein Iweckoerbandnicht mehr am Platze ist. Diese Interessengemein¬
schaft zeigt sich auf fast allen Gebieten kommunalenLebens. Geographisch wie wirtschaftlich bilden
Cöln und Mülheim nebst ihrem gemeinschaftlichenHinterland Merheim fchon lange ein einheitliches
Ganzes, so daß sich eine Unfummc gleichartiger und, mangels einheitlicherVerwaltung, sich
kreuzender Interessen ergibt. Die Elektrizitäts- nnd Wasserversorgnng,die Festsetzung einheitlicher
Bebauungspläne, die Durchführung eines die rechte Rheinscite rationell erschließenden Kleinbahn-
nctzes, der Bau der, wie die jahrelaugeu Verhandlungen znr Genüge gezeigt haben, technischwie
finanziellnur von einer Hand durchführbarenKcmalifationlassen sich nur vou einem einheitlichen
Gemeinwesenbewerkstelligen.In dem durch die NachbarschaftuuausbleiblicheuWiderstreit zumal
zwischen Mülheim und Cöln werden zum Nachteil des Ganzen Kräfte vergeudet, die zu sammeln
alle Veranlassungvorliegt. Das Zweckverbandsgesctzmuß hier versagen, handelt es sich doch UM
einen jener Fälle, in denen eine überwiegende, wenn nicht gar vollständigeGemeinschaftlichkcit der
kommnnalenund wirtschaftliche» Interessen vorliegt.
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Eine Vereinigung von Merhcim mit Cöln liegt insbesondere auch im Interesse des länd¬
lichen Grundbesitzes daselbst. Der Bevölkerungszuwachs,den die Landgemeindeder Nachbarschaft
von Cöln und Mülheim verdankt, besteht fast nur aus Arbeiterfamilien, Wenn die Landgemeinde
Merheim die ihr obliegenden Aufgaben allein erfüllen soll, fu wird neben der nen angesiedelten
Industrie der Grundbesitz den Hanptteil der Lasten zu tragen haben. Einer derartigen Belastung
ist aber weder der Klein- noch der Großgrundbesitzder Landgemeindegewachsen. Charakteristisch
für die Entwicklungder Merheimer Verhältnisseist die Tatsache, daß es dem spekulierenden Ban-
unternehmcrtum in den letzten Jahren immer mehr gelungen ist, sich anstelle der bodenständige«
Landwirte Eingang in den Gemeinderat zu verschaffen. Daß unter diesen Umstanden ländliche
Interessen nicht zu Schaden kommen, wenn die Vertretung der Gemcindeangelegenheiten aus deu
Häudeu des Gemeindcrats in die der Cölner Stadtverordneten übergeht, hat auch der Landkreis
nnerkllnul, indem er mit dem Ausscheiden Merheims aus dem LandkreisMülheim sich einverstanden
erklärt hat. Kreisansschußund Kreistag habeu der Vereinigung Merheims mit Cöln um so eher
zugestimmt, als der Landkreis Mülheim, auch nach Ausscheidenvon Merheim, wie aus der
anliegendenDarstellung der Kreisgrenzen ersichtlich, in seiner Lebens- und Leistungsfähigkeit nicht
beeinträchtigtwird. Es verbleibt ihm eine Einwohnerzahlvon ruud 60 000 Seeleu, eiu Flächen¬
inhalt vou rund 30 700 Hektar und ein Staatssteuersoll vou über 600000 Mark. Cöln zahlt
dem Restkreis außerdemeiue Abfiuduug von 400 000 Mark.

Die Stadt Cöln erfährt durch die Vereinigung mit Mülheim und Merheim einen
Bevölkerungszuwachs vou ruud 81000 Seelen und eine Gebietsvergrößeruugvon ruud 7900 Hektar,
wovon aber mehr als die Hälfte, nämlich 4166 Hektar, mit Rayonbcschränkuugenbelastet sind.
Das Cölner Stadtgebiet würde damit ziemlichmit dem Gebiet der Festung Cöln zusammenfallen.

Beglaubigte Abschriftender Vereiuiguugsverträge sind in der Anlage beigefügt. Sie
beruhen auf Beschlüssen, die von den Gemeindevertretungensowohl in Cöln wie in Mülheim als
auch in Merheim nnd ebenso vom Mülheimer Kreisansschnßund Kreistag ausnahmslos einstimmig
gefaßt worden find.

Es handelt sich um zwei Eingemeindungen,einmal die Vereinigung der Stadtgemeiuden
Cölu und Mülheim und dann die der Stadtgemeinde Cöln und der LandgemeindeMerheim.
Bei Abgabe der gutachtlichenAeußerung liegt der Schwerpunkt bei der letztgenannten. Die
Vereinigungvon zwei Städten, wie Cöln und Mülheim, wird au sich schon, wenn Einigkeitbesteht
und die Bedinguugeuangemessensind, kaum zu Bedenken Anlaß geben, namentlich wenn sie, wie es hier
der Fall ist, örtlich nnd wirtschaftlich schon ineinandergewachsen sind. Dazu kommt, daß die Vereinigung
von Cölu und Mülheim, wie ein Blick auf die Kartenskizze zeigt, notwendig erfolgen muß, weuu
Merheimzu Cöln gehört, denn dann wird Mülheim vollständig von Cölner Gebiet eingeschlossen sein.

Bei Prüfung der Frage, ob die Vereinigung von Cöln und Merheim empfohlenwerden
kann, ist davon auszugehen,daß die Aufhebungeiner Landgemeinde uud ihre Einverleibungin eine
Stadt grundsätzlich nur dann gutgeheißen werden kann, wenn besonders schwerwigendeGründe dafür
sprechen. An sich muß die'Tendenz dahin gehen, existenzfähige Landgemeinden als solche zu erhalten,
sv lange ihre eigene Entwicklnngund diejenige ihrer Umgebung es ohue Schädigung allgemeinen
Interesses gestatten. Die Frage, ob bei Merheim die Verhältnissesich so gestaltet haben, daß die
Vereinigung mit Cöln empfohlen werden kann, glaubt der Provinzialausfchnß nach eingehender
Prüfung der gesamtenSachlage bejahenzu müssen.

Daß die geplante Eingemeindungim Interesse der Stadt Cöln liegt, braucht hier nicht
weiter dargelegt zu werden. Solche Eingemeindungenbringen den Städten erfahrungsgemäßso

20
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große Lasten, daß sie nur dazu übergehen, wenn wichtige Interessen ihrer Gesamtentwicklung dazu
drängen. Bei Cöln liegen die Verhältnisse noch besonders dringlich, weil es Festung und deshalb
infolge der Nayonbeschränkungen in der Ausnützung seines Gebietes eingeengt ist. Die industrielle
Eutwickluug dräugt deshalb von selbst dahin, möglichst viel rayonfreies Gebiet zn gewinnen. Aber diese
Erwägungen dürfen bei Prüfung der vorliegenden Frage erst in zweiter Linie in Betracht kommen,
vor allem sind die Verhältnisse von Mcrheim zu prüfen. Hierbei ergibt sich nun aus dem von dem
Herrn Landeshanptmcum beschafftenMaterial, daß die Gemeinde in lebhafter industrieller Entwicklung
begriffen ist, es befinden sich dort bereits 48 industrielle und gewerbliche Anlagen; die hieraus sich
ergebende starke Vermehrung der Bevölkerung von 10000 im Jahre 1890 auf 25000 jetzt ist in
der Denkschrift erwähnt. Daß diese Industrie und die Bevölkerung nach Cöln hin gravitieren, er¬
gibt sich daraus, daß von Cöln aus 3 Straßenbahnlinien in das Gebiet der Gemeinde Merhcim
führen. Tatsächlich hat Mcrheim den Charakter einer ländlichen Gemeinde in einem wesentlichen
Teil ihres Gebietes bereits verloren. Das ergibt sich auch aus der Zusammensetzung des Gemeinde¬
rates: von den 24 gewählte» Gemcindevcrordneten sind nur 6 Lnudwirt und Ackerer, dagegen 6
Fabrikbesitzer, Kaufmann oder Fabrikdircktor, 3 Fabrikarbeiter, von 13 geborenen Mitgliedern sind
5 Grußgrundbesitzer, die andern 8 hängen durch ihre Tätigkeit mit dem Grundstttcksgeschäft mehr
oder minder zusammen. Die Eingemeindung wird also nicht dazu führen, ländliches Gebiet städtisch
zu machen, sondern darum, industriell entwickeltes Gebiet in eine dieser Entwicklung entsprechende
Verwaltung zu bringen, insbesondere durch Ciurichtuug einer Kanalisation und durch Festlegung
eines geregelten Bebauungsplanes die Entwicklung in gesunde der Umgebung angepaßte Bahneu zu
lenken. Daß hierzn die Gemeinde Mcrheim aus eigener Kraft nicht imstande ist, ist in der Denk¬
schrift überzeugend dargetan. Man könnte nun glauben, daß es genügen würde, den bereits
industriell entwickelte» Teil der Gemeinde Merhcim einzugemeinden. Das wäre aber grundfalsch.
Denn ein Hauptvorteil der Eingemeindung ist gerade, daß der künftigen Eniwickluug der richtige
Weg uach einheitlichen Grundsätzen gewiesen wird. Die meisten Eingemeindungen kranken daran,
daß sie zu spät erfolgt find, d. h. zu einer Zeit, wo die Entwicklung schon so weit fortgeschritten
war, daß ihre Schäden entweder überhaupt nicht mehr oder nur mit unverhältnismäßigeu Kosten
beseitigt werden konnten. So sehr daran festzuhalten ist, daß Eingemciuduugen von Landgemeinden
nur erfolgen dürfen, wenn ein dringendes Bedürfnis vorliegt, ebenso sehr muß auch Gewicht darauf
gelegt werden, daß eine einmal als notwendig erkannte Eingemeindung nicht nur dem augenblicklichen
Bedürfnis Rechnung trägt, sundern auch der weitereu Entwicklung gesuudc Bahnen eröffnet.

Die Bedingungen, welche den Eingemeindungen zugrunde gelegt werden sollen, geben zu
Bedenken keinen Anlaß,

Der Provinzialausschnß schlägt deshalb vor, das erforderte Gutachten dahin abzugeben,
daß die Vereinigung der Gemeinde Merheim mit der Stadt Cöln zn empfehlen ist. Nach dem
oben Ausgeführten ergibt fich damit das gleicheUrteil für die. Vereinigung von Cüln und Mülheiiu.

Es wird deshalb folgende Beschlußfassung vorgeschlagen:
„Pruvinzillllandtag gibt das von der Königlichen Staatsregicrnng geforderte Gutachten
dahin ab, daß die Vereinigung der Stndtgemeinde Mülheim a. Rh. und der Land¬
gemeinde Merheim mit der Stndtgemeinde Cöln zu befürworten ist."

Düsseldorf, den 9. Januar 1914.

Der Provinzilllausschuß:
O. Graf Beisjel von Gymnich, Dr. von Renvers,

Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 10.
(Drucksachen. Nr. 10.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Beteiligung des Provinzialverbandes an dem Ausbau von Wasserkräften im oberen
Quellgebiet der Weser.

Der Herr Ober-Präsident hat folgenden Erlaß des Herrn Ministers der öffentlichen
Arbeiten und des Herrn Finanzministers mit dem Ersuchen um Herbeiführung der erforderlichen
Entscheidung des Provinziallaudtags mitgeteilt:

„Das Gesetz, betreffend den Ausbau von Wasserkräften im oberen Quellgebietder Weser
vom 9, Juni 1913 (Pr. Gesetzsammlung S. 343) sieht in den W 4—9 eine Beteiligung
der Garantieverbände für den Rhein-Wcser-Kaual an den Nutzungender ausgebauten
Wasserkräftevor. Voraussetzungist, daß die Verbände vor dem 1. Juli 1914 die im
8 4 des Gesetzes aufgeführteu Verpflichtungenübernehmen.

Euer Exzellenz ersuchen wir ergebcust, mit Rücksicht auf die gestellte Frist ge¬
fälligst rechtzeitig eine Entschließung des Provinzialverbandesherbeizuführen..... "

Der Provinzialausschußbeehrt sich zu der Angelegenheit folgendeszu berichten:
Das Wasser zur Speisung des Rhein-Weser-Kanals soll in erster Linie aus der Lippe

und der Weser entnommenwerden. Damit dies ohne Schädigung der Weser-Schiffahrt geschehen
kann, müssen Maßnahmen getroffenwerden, die zu Niedrigwasserzciten den Ersatz der entnommenen
Wassermengen herbeiführen. Zn diesem Zwecke sind zwei Sammclbeckeu gebaut, eines an der Cder
bei Hemfurt, das 202 Millionen Kubikmeter faßt uud eiu zweites au der Diemel bei Helmiughausen
mit 20 Millionen KubikmeterFassungskraft. An diesen Talsperren sind durch die Abgabe des
Waffers erhebliche Kräfte zu entwickeln und es war auch bereits bei dem Eutwurf des Kanal-
Projettes und desfeu Finanzierung die Ausnutzungdieser Wasserkräfte vorgesehen. Die Bestimmuugen
über die Art der Ausnutzung wurde aber einein besonderen Gefetz vorbehalten,das jetzt in Gestalt
des oben geuaunten Gesetzes vom 9. Juni 1913 vorliegt, dcfsen Wortlaut in der Anlage abgedruckt ist.

Das Gesetz ermächtigtdie Königliche Staatsregierung, „für den Ausbau von Wasserkräften.
im oberen Quellgebiete der Wefer einen Betrag von 10 500 000 Mark nach Maßgabe der von
dem zuständigenMinister festzustellenden Pläne zu verwenden" und zwar sollen die zu schaffenden
Wllsserkmftanlagenzur Erzeugung elektrischen Stromes dienen, der nach bereits abgeschlossenen
Verträgen au die umliegenden Kreise der RegierungsbezirkeCaffel und Hildeshcim fowie einzelne
Bezirke Westfalens und des Fürstentums Waldeck abgegebenwerden foll. Der Betrag soll nicht
nur zur Herstellung der erforderlichen Anlagen an den beiden Talsperren dienen, fondern es sollen
Mit Rücksicht darauf, daß bei diesen der Wasserabflußsich in erster Linie nach den Erfordernissen
der Kanalssieifungund der Wefer-Schiffahrt regelt uud uicht nach dem jeweiligen Bedarf an
elektrischer Energie, auch die dem Staat gehörenden Wasserkräfte am Zusammenfluß von Werra
und Fulda bei Münden ausgebaut werden.

Das Gesetz geht von der richtigenErwägung aus, daß die Wasserkräfteder beiden Tal¬
sperren nicht im Alleincigcntumdes Staates stehen, sondern in demjenigen des Rhein-Wcser-Kanals,

20*
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an dem neben dein Staat auch die Garanticverbände, also die Provinzen Hannover, Westfalen
und Rheinprovinzsowie die Frei- und HnnsastadtBremen finanziell beteiligt sind. Es ist deshalb
zunächst iu 8 2 bestimmt, daß aus den Einnahmen der Kraftanlage nach Deckung der Betriebs¬
und Unterhaltungskosten und Abführung eines angemessenenBetrages zur Bildung eines Erncnenmgs«
fonds „eine Abgabe von 1 Pf, für jede aus Wasserkraft gewonnene nnd gegen Bezahlung ab¬
gegebene Kilowattstundebis zum Höchstbetragvou jährlich 200 000 Mark" au den Rhein-Weser-
Kanal gezahlt werden. Diese Abgabe wird also als Einnahme bei den: Rhein-Weser-Kanaler¬
scheinen nnd so indirekt auch den Garantieverbändenzugute kommen.

Eine weitere Folgerung aus dem hinsichtlich des Kanals bestehenden Rechtsverhältnisseist,
daß in 8 4 des Gesetzes den Garanticvcrbändcndie Möglichkeitgegeben ist, sich „an den Nutzungen
der ausgebauten Wasserkräfte" unter bestimmtenBedingungen zu beteiligen, Sie sollen sich ver¬
pflichten, ein Viertel des durch Einnahmen nicht gedeckten Fehlbetrages der Ausgaben für Betliebs¬
und Unterhaltungskosten und für die Bildung eines Ernenerungsfondsbis zur Höhe vou 126250 Mark
dem Staat zu erstatten und ferner für die Verzinsunguud Tilgung eines Viertels des Anlage¬
kapitals mit zusammen4 V? °/o nufznkommen, soweit sie nicht aus den Erträgen des Unternehmens
Deckung findet. An diesen Verpflichtungensollen die einzelnenGarantieverbändc nach demselben
Maßstab beteiligt sein wie am Kanal, die Nheinproviuz also vor der Inbetriebnahme der kanali¬
sierten Lippe mit 17,5 °/n, nach dieser mit 19,5«/«,

Die Erklärung darüber, ob eine solche Beteiligung gewünscht wird und die Verpflichtungen
übernommenwerden, muß 1wr dein 1. Juli 1914 abgegeben sein.

Der Proviuzialllusschußist nach eingehender Prüfung der Sachlage zu dem Ergebnis
gekommen, daß die Beteiligung der Nhcinprovinzan dem Unternehmennicht zn empfehlen ist. Da
es sich aber um schwierige technische Fragen der Ausnützung von Wasserkräftenuud der elektrische»
Versorgung haudelt, hat er es für richtig gehalten, das Gutachten eines auf diesen Gebieten
besonderserfahrenen Technikerseinzuholen. Das Gutachten ist erstattet von dem ersten technischen
Beamten des Rnhrtalsperren-Vereinsund Oberbauleiters der Möhue- uud Listertalsperre, Regierungs¬
baumeisterLink in Essen. Auch das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, daß die Be¬
teiligung nicht ratsam ist. Nach der bis jetzt hier vorliegendenNachricht stehen die andern
Garanticverbände auf dcmfelbeu Staudpunkt.

Die Gründe für diese ablehnendeStellungnahme sind folgende:
Das Interesse an dem Unternehmen kann für die Nhcinprovinzlediglich ein finanzielles

sein, dcnu nach den Vestimmnngen des Gesetzes ist den Garanticverbänden keinerlei Einwirkung
auf die Verwaltung, die Gestellung der Tarife nsw. gegeben. Ferner gehört auch kei» Teil der
Rheinpruvinz zu dem Stromvcrbrauchsgcbiet. Es könnte sich deshalb nur fragen, ob etwa aus
der Beteiligung ein nennenswerterGewinn zn erwarten ist, der geeignetwäre, die Aufwendungen,
welche die Provinz in den nächsten Jahren auf Grund ihrer Garantieverpflichtungfür den Kanal
machen muß, wenigstenszum Teil zu decke». Das ist aber uicht der Fall.

Nach den der Begründung des Gesetzentwurfes beigcgebeueu Unterlagen wird zunächst für
eine Reihe vou Jahren mit Fehlbeträgen zu rechnen sein, weil die Einnahmen nicht ganz zur Ver¬
zinsung des Anlagekapitals ausreichenwerden. Aber auch wenn diese Periode überwundenist, kann
nur von einem kleine» Gewi»» die Rede sei». Denn in ^ 4 Abs, 5 des Gesetzes ist bestimmt,
daß der Ncinttberschuß uur soweit zwischen Staat und Garanten verteilt wird, als über ihn nicht
anderweitdurch Verträge mit Stromabnehmern verfügt ist. Auf den Abschluß dieser Verträge haben
die Garanten keinerlei Einfluß, In dem Stromlieferuugsvertrag mit den Kreisen ist vorgesehen,
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daß, sobald der Reinüberschuß2 °/o übersteigt,der Mehrbetrag zu einer entsprechendenErmäßigung
der Tarife oder in geeigneterWeise im Interesse der als Stromabnehmer auftretenden Landkreise
zu verwenden ist. Der Gewinn kann also höchstens 2°/n des Anlagekapitals betragen. Werden die
zur Verfügung gestellten10V2 Millionen Mark ganz verbraucht, dann betrüge also der höchste
mögliche Gewinn 210 000 Mark, davon entfielen auf die Garantieverbände V4 — 52 500 Mark
und auf die Rhcinprovinz 9187,50 Mark, Dieser Betrag ist so gering, daß er die Nachteileund
das Risiko, das in der Beteiligung liegen würde, nicht cmfwiegenkann. Der Nachteil besteht
darin, daß die Provinz in den nächsten Jahren, die ohnehin durch die Zubußeu au den Kanal
bereits belastet sind, Aufwendungen erfordern würde, das Risiko darin, daß die Garantie sich
nicht auf die Vcrziusuug einer bestimmtenBausumme bezieht, sondern nach ß 5 des Gesetzes auch
auf die Kosten von Aenderungenoder Ergänzungen der Anlagen, die von dem zuständigen Minister
etwa später für erforderlichgehalten werden. Es läßt sich also gar nicht absehen, welche Auf¬
wendungenerforderlich werden; es ist aber durchaus unerwünscht,ein so unsicheres Moment in die
Finanzgcbarnng der Provinz hineinzubringen.

Der Proviuzialausschußbeehrt sich demgemäßfolgendenBeschlußvorzuschlagen:
„Provinziallaudtag beschließt von der Beteiligung an den Nutzungender ausgebauten
Wasserkräfteim oberen Quellgebiet der Weser (Gesetz vom 9. Juni 1913) abzusehen,"

Düsseldorf, den 2. Dezember 1913,

Der Provinzialllusschuß:

O, Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renveis,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Oesetz, betreffend den Ausbau von Musserkräften im oberen Ouellgebiete
der Meser.

Vom 9. Zuni 1913.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen «,, verordnen, mit Zustimmung
der beiden Hänser des Landtags der Monarchie, was folgt:

8 1,
Die Staatsrcgieruug wird ermächtigt,für den Ausbau von Wasserkräften im oberen Quell¬

gebiete der Weser einen Betrag von 10 500 000 Mark, zehn Millionen fünfhundcrttausendMark,
nach Maßgabe der von dem zuständigen Minister festzustellenden Pläne zn verwenden. Von diesem
Betrage dürfen, solange die Wasserkräftebei Münden nicht zum Ausbau gelangen, nur 6 500 000
Mark, sechs Millionen fünfhunderttausendMark, verwendetwerden,

s 2.
Die Einnahmen jedes Rechnungsjahres sind in nachstehender Reihenfolgezn verrechnen:
a) zur Deckung der Betriebs- und Unterhaltungskosten;
K) zur Bildung eines Erneueruugsfonds für die einer Abnutzung unterliegenden Ein¬

richtungen nach einem angemessenen Satze vom Hundert der für diese Einrichtungen
aufgewendeten Kosten;
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o) zu einer Abgabe von 1 Pfennig für jede aus der Wasserkraftgewonnene und gegen
Bezahlung abgegebene Kilowattstundebis zum Hüchstbetrage von jährlich 200000 Mark.
Diese Abgabe ist als Einnahme des Rhein-Weser-Kanals (Gesetz, betreffenddie Her¬
stellung und den Ausbau von Wasserstraßen, vom 1. April 1905 - Gesetzsammlung
S, 179 — § 1 Nr. 1) zu verrechnen;

ä) zur Verzinsung des verausgabten Anlagekapitals mit 4 vom Hundert und zu dessen
Tilgung mit V2 vom Hundert zuzüglich der durch die Tilgung ersparten Zinsen;

e) zur Bildung eines Ausgleichsfonds für die Deckung der unter a, bis ä bezeichneten
Ausgaben im Falle mangelnder Einnahmen (ß 3);

k) zur Deckung der in den früheren Betriebsjahren entstandenenFehlbeträge in der unter
», bis o festgesetztenReihenfolge,jedoch ohne Zinsen;

ß) als Reinüberschußdes Unternehmens.
Die Beträge zu n. bis « werden für jedes Rechnungsjahr von dem zuständigeuMinister

festgestellt.
s 3.

Für den zum Zwecke der Abrechnuugeinzustellenden Ausgleichsfonds(§ 2 s) sind 20 vom
Hundert der nach Deckung der im § 2a, bis 6 bezeichneten Ausgaben verbleibendenEinnahmen
anzusetzen, bis der Fonds 10 vom Hundert des verausgabten Anlagekapitals erreicht hat,

s 4.
Die öffentlichen Verbände, welche die im § 2 des Wasserstraßengesetzes vom 1. April 1905

(Gesetzsamml.S. 179) genannten Garantieverpflichtungenübernommen haben, werden an den
Nutzungender ausgebautenWasserkräfte beteiligt, wenn sie sich vor dem 1. Juli 1914 der Staats-
regiernng gegenüber verpflichten,

ein Viertel des durch die Betriebseinnahmenuud sonstige laufendeEinnahmen des Unter¬
nehmens etwa nicht gedeckten Fehlbetrags der im 8 2a und d bezeichneten Ausgaben bis zur Hohe
von 126250 Mark, Mark, für das Rechnungs¬
jahr dem Staate zu erstatten,

ferner vom Tage der Inbetriebnahme der einzelnen Anlagen (§ 9) an ein Viertel der für
diese verausgabten Kosten aus eigenen Mitteln in jedem Rechnungsjahremit 4 vom Hundert zu
verzinsen und mit V2 vom Hundert und den ersparten Zinsbeträgen zu tilgen, soweit die -Betriebs¬
einnahmen und sonstige laufende Einnahmen des Unternehmensnach Abzug der im ß 2a, bis 0
bezeichnetenAusgaben zur Verzinsungund Tilgung des verausgabtenAnlagekapitals mit zusammen
4V2 vom Hundert nicht ausreichen.

Will ein Verband die Verpflichtung nicht übernehmen, so können die anderen Verbände
für dessen Anteil mit eintreten.

Im Falle der Uebernahmeder im Abs. 1 genannten Verpflichtungwird der nach Deckung
der im § 2», bis k bezeichneten Ausgaben verbleibende Reinüberschuh(3), soweit über ihn nicht
anderweit durch Verträge mit Stromabnehmern verfügt ist, zwischen Staat und Garanten nach
Verhältnis der nicht gewährleistetenund gewährleisteten Kostenanteileverteilt. Ferner gelten für
das Verhältnis zwischen Staat und Garanten die §ß 5 bis 9.

§ 5.
Bei der Feststellungdes Anlagekapitalswerden nicht nur die auf Grund des 8 1 veraus¬

gabten Beträge berücksichtigt, sundern auch die Kosten von Aenderungen oder Ergänzungen der
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Anlagen, die von dem zuständigenMinister etwa später für erforderlichgehalten werden, um die
Wasserkräfte iu angemessener Weise ausnutzenzu können. Bei wesentlichen Aenderungenund Er¬
gänzungen sind die Vertreter der Garautieverbändezu höre».

8 6.
Die Beträge, welche von den beteiligten Verbänden auf Grund der übernommenenVer¬

pflichtungder Staatskasse oder jenen von dieser zu erstatten sind, ebenso die Beträge, die für den
Ernencrnngs- und Ausgleichsfundszu- oder abzusetzen sind, werdeu nach Anhörung von Vertretern
der Verbände für jedes Rechnungsjahr von dem zuständigen Minister uud dem Finanzminister end¬
gültig festgestellt.

8 7-
Bei der Aufbringung und Untervertcilung der aus dieser Verpflichtungden Provinzen,

Kreisenund Gemeinden erwachsenden Lasten finden die gesetzlichen Vorschriftenüber die Mehr- uud
Minderbelastung einzelnerKreise und Kreisteile sowie der §8 9 und 20 des Kummunalabgaben-
gesctzes vom 14. Juli 1893 (Gcsctzsamml. S. 152) Anwendung.

s «.
Die Urkunden, durch welche die im ß 4 genannten Verpflichtungenübernommenwerden,

sind stempelfrei.
§ 9.

Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der einzelnenAnlagen wird von dem zuständigen
Minister festgestellt.

s 10.
Die Staatsregierung wird ermächtigt, zur Deckung der im ß 1 erwähnten Kosten eine

Anleihe durch Veräußerung eines entsprechendenBetrags von Staatsschuldvcrschreibunge»aufzu¬
nehmen.

An Stelle der Schuldverschreibungen können vorübergehendSchatzauweisnugenausgegeben
werden. Der Fälligkeitstermin ist in den Schatzauweisnugenanzugeben. Die Staatsregierung
wird ermächtigt, die Mittel zur Einlösung dieser Schatzanweisungendurch Ausgabe von nenen
Schatzanweisnngen nnd von Schuldverschreibungcu iu dem erforderlichen Nennbetrage zu beschaffen.
Die Schatzanweisungenkönnen wiederholt nusgegcbeu werden. Schatzauweisungenoder Schuld¬
verschreibungen,die zur Einlösung von fällig werdendenSchatzanweisungen bestimmtsind, hat die
Hauptverwaltungder Staatsschuldenauf Anordnungdes Finanzministers14 Tage vor dem Fälligkeits¬
termine zur Verfügung zu halten.

Die Verziusung der neuen Schuldpapicre darf nicht vor dem Zeitpunkte beginnen, mit
dem die Verzinsungder einzulösenden Schatzauweisnugen aufhört.

Wann, durch welche Stelle und in welchen Beträgen, zu welchem Zinsfüße, zn welchen
Bedingungen der Kündigung und zu welchen Kursen die Schatzanweisnngenund die Schuld¬
verschreibungen verausgabt werden sollen, bestimmtder Finauzmiuister.

Im übrigcu kommeu wegen Verwaltung und Tilgung der Anleihe die Vorschriftendes
Gesetzes vom 19. Dezember 1869 (Gesetzsammlung Seite 1197), des Gesetzes vom 8. März 1897
(Gesetzsammlung Seite 43) und des Gesetzes vom 3. Mai 1903 (Gesetzsammlung Seite 155) zur
Anwendung.



160_________________ Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 11.

8 11.
Die Ausführung dieses Gesetzes erfolgt durch die zustäudigenMinister.
Urkundlich unter Unserer HöchsteigcnhäudigeuUnterschriftund beigedrucktemKöuigl. Insiegel.
GegebenNeues Palais, den 9. Juni 1913.

(L 8) Wilhelm.

u. Bethmann Hollweg. v. Tirpitz. Delbrück. Veseler. u. Breitenbach. Sydow.
v. Trott zu Solz. v. Heeringen. v. Dallwitz. Lentze.

Anlage 11.
(Drucksachen. Nr. 11.)

Bericht
des Provinzialllnsschusses,

betreffend

1. den Antrag des Vereins zur Veranstaltung der „Deutschen Werkbundausstellung
Cöln 1914" auf Bewilligung eines Zuschusses,

2. k) den gleichen Antrag der „Großen Ausstellung Düsseldorf 1915 Aus hundert
Jahren Kultur und Kunst",

d) den Antrag der Landwirtschaftskammer der Rheinprovinz auf Bewilligung
eines Zuschusseszu den ihr aus der Beteiligung an der unter 2», genannten
Ausstellung entstehenden Kosten.

Im Jahre 1914 findet in Cölu die vou der Stadt Cölu gemeinsam mit dem Deutscheu
Werkbundveranstaltete „Deutsche Werkbuudausstclluug"uud im Jahre 1915 in Düsseldorfdie von
der Stadt Düsseldorf im Verein mit der Kttnstlerschaftveranstaltete Ausstellung „Aus hundert
Iahreu Kultur und Kunst" statt.

Unterm 20. Juni d. Is. hat der Verein zur Veranstaltung der genanutcnCülner Ausstellung
durch den als Anlage 1 abgedruckten Antrag nm die Bewilligungeiner Beihilfe aus Proviuzialmitteln
in Höhe von 100000 Mark gebeten. In dem als Anlage 2 abgedrucktenSchreiben vom
12. Novemberd. Is. ist der gleiche Antrag für die DüsseldorferAusstellung gestelltworden, und

.unterm29.November d.IZ. hat die Landwirtschaftskammer in dem als Anlage3 abgedrucktenSchreiben
gebeten, thr zur teilweise» Deckungder Kosten, welche ihr dnrch die Herstellung der Abteilung
„Landwirtschaft" auf der DüsseldorferAusstellung entstehen, eine Provinzialbeihilfe in Höhe von
40 000 Mark zu gewähren.

Bei Prüfung der Anträge ist der Provinzialausschuh davon ausgegangen, daß es nicht
.lnfgabe der Provinz ist von Städten veranstaltete Ausstellungen aus Proviuzialmitteln zu
uuterstutzen. Wenn er trotzdem die Anträge für die Cölner nnd die DüfseldorferAusstellung dem
Provmziallandtag befürwortend vorlegt, dann war hierfür die Erwägung maßgebend, daß die
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beiden Unternehmungen in ihrer Bedeutung und iu ihren Wirkungen zweifellos weit über die
Grenzen der beiden Städte und der Umgebunghinausgehen und wichtige,, Interessen der gesamten
Provinz dienen. Diese Tatsache dürfte in den vorliegenden beiden Fällen ein Abweichenvon dem
oben ausgesprochenen Grundsatze,an dein im übrigen festgehalten werden soll, rechtfertigen.

Bei dem Antrag der Landwirtschaftskammerkommt in Betracht, daß dieser Mittel zu
einer angemessenen Beteiligung au der Ausstellungnicht zur Verfügung stehen uud daß sie deshalb
die Darstellung der Entwicklung der Landwirtschaft in der Rheinproviuz auf der Düsseldorfer
Ausstellung nur übernehmen kaun, wenn sie dabei aus öffentlichenMitteln unterstützt wird.
Weiterhin kommt in Betracht, daß die Unterstützungder Landwirtschaftskammerzu dem genanuteu
Zweck eine Förderung der DüsseldorferAusstellungdarstellt. Es ist deshalb zu rechtfertigen,daß
die der Landwirtschaftskammeretwa bewilligteBeihilfe auf den für die DüsseldorferAusstellung
bestimmte,.Betrag angerechnet wird.

Bei Aufstellungdes Haupt-Haushaltsplans lag nur der Antrag für die Cölner Ausstellung
vor und es ist deshalb bei Titel VI Nr. 2 k der Ausgabe nur der diefem Antrag entsprechendeBetrag
von 100 000 Mark znr Verfügung des Provinziallandtages bereitgestellt. Wenn die Bewilligung
des Provinziallandtages diesen Betrag übersteigt, so würde der Mehrbetrag zunächst aus den
etwaigen Ueberschüssen des Rechnungsjahres 1913 zu decken uud, wenn diese nicht reichen, aus
Titel VI Nr. 2 F zu entnehmensein unter Kürzung des den, Ausgleichsfondszufließenden Betrages.

In dem Düsseldorfer Nutrag ist darauf hingewiesen, daß der der Düsseldorfer Ausstellung 1902
bewilligte Zuschußvon 100 000 Mark von dieser aus deu Ueberschüsseuder Ausstellungzurückgezahlt
Worden ist, obschon eine Verpflichtunghierzu nicht auferlegt war, uud es wird die Bereitwilligkeit
ausgesprochen,im Jahre 1915 bei Erzieluug vou Ueberschüsseuebenso zu verfahren. Es erscheint
angebracht,den Bewilligungeneine dahingehende Bedingung beizufügen,

Düfseldorf, den 3. Dezember 1913,

Der Provinzialllusschuß:

O, Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Nenvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann.

Aerein zur Veranstaltung der Deutschen Merkbundausstellung
Oöln 1914 e. M.

Cüln, den 20. Juni 1913.

Eurer Hochwohlgeborenbeehrenwir uns hiermit eine Bitte um finanzielle Unter¬
stützung der Deutschen WerkbuudausstelluugCölu 1914 durch die Provinzmlverwaltungder Rheiu-
pwvinz sehr ergebenst zu unterbreiten.

Die Deutsche WerkbundausstclluugCüln 1914 ist eiue gemeinsameVeranstaltung der
Stadt Cölu uud des Deutscheu Werkbuudes. Während dieser für die künstlerifcheDurchführung der
Ausstellung seiue Organisation znr Verfügung stellt, hat es die Stadt Cölu übernommen, die
swanzielle Grundlage für das Unternehmenzu schaffen, und zu diesem Zwecke zunächst für die Vor¬
arbeiten 50 000 Mark bewilligt. Am 7. Iuui ds, I. hat die Stadtverordnetenversammlungbc-
schlussen, zur Balanziernng des Etats der Ausstellung einen Zuschuß vou 1381500 Mark zu

21



162 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 11.

gewährenund ferner als Beitrag zn dem in der Bildung begriffenen Garantiefonds 500 000 Mark
zu zeichnen, davon 250 000 Mark mit der besonderen Maßgabe, daß diese Summe im Falle eines
Fehlbetrages vor alleu sonstigen Garantiezeichnungenvorweg in Anspruch genommenwerden darf.
Endlich darf auch die Aufbringung des weiteren Gnrantiefonds in Höhe von mindestens 2 Millionen
Mark innerhalb der in Betracht kommenden Cülner Kreise als gesichert gelten.

Wenn hiernachdie Stadt Cüln die Hauptlasten des Unternehmenstragen will, so handelt
es sich gleichwohl bei dieser Ausstellung nicht um eine Veranstaltung von lediglich lokaler Be¬
deutung,sondern um eine allgemeine und wahrhaft gemeinnützigeAngelegenheit des ganzen Westens,
insbesondereder Nheinprovinz. Die Deutsche Wertbundausstellungwill zeigen, wie die deutsche
gewerblicheArbeit wahrend der letzten 10—15 Jahre unter dem Einfluß uud der tatkräftigenMit¬
arbeit hervorragenderKünstler sich bezüglich Form und Technik zu einer Hohe entwickelt hat, die
ihren Erzengnissenmehr und mehr eine der ersten Stellen auf dem Weltmärkte sichert. Die Er¬
zeugnisse der deutschen Qualitätsarbeit in Handwerkund Industrie haben so einen eigentümlich ein¬
heitlichen, sachlich überzeugenden Charakter erhalten, wie er der außerdeutschen Produktion heute
noch fast durchweg mangelt. An der Entwicklung zn solcher neuen deutschen Werkkunst hat
aber der Westen Deutschlands, im Gegensatz zum Süden, bisher nur geringen Anteil gehabt, und
eben deshalb ist ans unsere Anregung die erste Deutsche Werkbundausstellungi» deu Mittelpunkt
dieses größten und reichsten deutschen Wirtschaftsgebietesverlegt worden.

Es gilt, das gewerblich und industriell führende Gebiet Deutschlandsin die werkkünstlerische
Bewegungder Gegenwarthineinzuziehen uud Handwerk, Kunstgewerbe uud Industrie auch iu formaler
Hinsicht so zu fördern, daß wir künftig unseren Bedarf an Qualitätserzeugnissen jeder
Art in der engeren Heimat decken können und uns nicht zur Befriedigung gesteigerter Ansprüche
nach Süddeutschlandoder gar an das Ausland zu wenden brauchen. Deshalb soll, nach der Absicht
der Ausstellnugsleitung, vor allem auch das rheinische Handwerk soweit wie irgend möglich zur
Herstellungvon Ausstellungsgegenständen herangezogen werden, damit es neben der alten handwerk¬
lichen Tradition, die es auszeichnet, auch Verständnis für gute neuzeitliche Arbeit gewinne und so
der berufeneTräger der neuen deutschen Handwerkskunst im Rheinland werde.

Die hiernachbeabsichtigte Förderung des Handwerks durch die Ausstellung bedingt aber
erhebliche Opfer: Es wird nicht nur den an der Ausstellung beteiligten Handwerkern vielfach ein
Nachlaß au der Platzgebühr, fondein ihnen auch in besonderen Fällen eine Beihilfe zur Aus¬
führung besonders wertvoller Arbeiten zn gewährensein. Auch handelt es sich nicht um eine vor¬
wiegend geschäftliche, sondern um eine nach künstlerische!!Gesichtspunktenaufgebaute Ausstellung;
denn es werden nur solche Ausstellungsgegenständezugelassen,die den höchsten Anforderungennach
Qualität und Form entsprechen.Es wird also, ähnlich wie bei Kunstausstellungen,nur mit einem
verhältnismäßig sehr geringen Einkommen an Platzmiete zu rechnen sein. Wenn wir trotzdem Hand¬
werk und Kunstgewerbein der angegebenen Weise fördern wollen, find wir trotz der ungewöhnlich
großen Opfer der Stadt auf Unterstützung der Staats- und Kommunalbehördeuangewiesen.

Eure Hochwohlgcboren beehren wir uns daher sehr ergebenst zu bitten, geneigtest dahin
wirken zu wollen, daß der Deutschen Wcrkbundausstelluugvou der Rheinproviuz ein Zuschuß
vou 100 000 Mark gewährt werden möge, wie er seinerzeit der Industrie- und Gewerbe-Aus¬
stellung Düsseldorf 1902 bewilligt worden ist.

Eurer Hochwohlgeborcu beehren wir uns, gleichzeitig je eiu Exemplar des Jahrbuches 1912
und 1913 des Deutschen Werkbnndes,unseres Aufrufes und Einteilnngsplanes, sowie unserer Denk«
schrift zur geneigten Kenntnisnahmezu überreichenund sebr ergebenst zn bitten, geneigtest veran-
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lassen zu wollen, daß die übrigen Exemplare des Aufrufes, der Denkschriftund des Lageplanes
an die Mitglieder des Provinzialausschussesvor dessen nächster Tagung bezw. Beratung über
unseren Antrag verteilt werden.

Mit der Versicherung ausgezeichnetster Hochachtung bleiben wir
Eurer Hochwohlgcboren ergebenster

Vorstand des Vereins zur Veranstaltung der Deutschen Merkbundausstellung
Göln 1914, e. S.

Der Erste Vorsitzende: Der Geschäftsführende Vorsitzende:

Wallraf, Rehorst,
Oberbürgermeister der Stadt Cüln. Beigeordneter der Stadt Cöln.

^ Prouinzialausschußder Rheinprovinz,

^"N Landeshauptmanns Dr. v. Renvers,
Regierungspräsidenten a. D.,

Hochwohlgcboren
Düsseldorf.

Düsseldorf, 12. November1913.

An den hohen Provinziallllndtllg der Rheinprovinz.

Die Stadt Düsseldorf hat beschlossen, im Verein mit ihrer Künstlerschaftdas für die
Rheinlande so denkwürdige Jahr 1915 durch eine große Ausstellung besonders zu betonen. Durch
diese Ausstellungsoll nicht die Erinnerung an große historischeBegebenheiten oder kriegerischeTaten
wachgerufen werde»; sie will auch nicht, wie die bisherigenAusstellungen,allein den heutigen hoch¬
entwickelten Stand von Industrie, Gewerbe und Technikzeigen. Die Eigenart dieser Alisstellung
'st vielmehr in ihrem Namen „Große Ausstellung Düsseldorf 1915 — Aus hundert Jahren
Kultur und Kunst" — ersichtlich. Sie wird, ihrem Programm entsprechend, hundertjährige Ent-
wickluugsreihen vorführen, deren glänzendenSchluß das moderne Erzeugnis in seiner heutigenVoll¬
kommenheitbilden soll. Die Ausstellung berücksichtigt in gleicher Weise die Landwirtschaft, die
unter Leitung der Landwirtschaftskammerder Rheinproviuz von ihrem Stande früher und jetzt ein
ebenso umfassendesund großzügigesBild geben wird, wie das Gewerbe und die Industrie. Kohle
und Eisen, das Rückgrat unserer Kulturentwicklung,werden dabei einen ihrer Bedeutung ent¬
sprechenden Platz finden. Die Ausstellung wird dem beispiellosen Aufschwungtreu folgen, der der
innigen Verbindung von Wissenschaft und Technik in den letzten hundert Jahren zu danken ist und
eine vollständige Umgestaltungunseres ganzen Lebens herbeiführte. So wird von der primitivsten
Dampfmaschinean bis zur modernstenGaskraftmaschineund zum Dieselmotor der Werdegang
ebenso vor Augen gestellt werden, wie das in den WissenschaftenErrungene. Die durch die autiseptischen
Verfahren, durch die moderneChirurgie, durch die Röntgenstrahlen,die Radiumbehandlunggänzlich

21'
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veränderte Grundlage der Medizin wird mit dem auf den Gebieten der Physik und Chemie
Erreichtenin gleicher Weise zu ihrem Rechte kommen, wie die Photographie von ihren bescheidenen
Anfängen bis zum Abschluß der lebensvollenDarstellung im Kinotheater. Mit ganz besonderer
Liebe soll aber für unser Volk in Waffen das, was den Bestand und Aufbau des Reiches gesichert
hat, uud was für die ganze Arbeit im Frieden der gewaltigeSchutz ist, in seinemWerdegang
anschaulich dargestelltwerden: die Gliederung,Bewaffnung und Ausrüstung der Armee und Marine.
Andere Gruppen umfassen,wie aus den beigefügten Drucksachen ersichtlich wird, den Verkehr zu
Wasser, zu Lande und in der Luft; Deutschlandals Reiseland; das Wohnungswesen;die Welt der
Frau; den Sport und nicht zuletzt die soziale Fürsorge uud Versicherung. Znr Wissenschaftnnd
Technik tritt auch die Kunst. Unter Leitung von Gcheimrat Profefsor Dr. Clemcn-Bonn wird eine
CenteuarausstellungwestdeutscherKunst angegliedertwerden, die aus Museen und Privatbesitz die
besten Stücke zusammenfassen, unbekannte Werke ans Licht bringen, und dadurch zu ganz neuen
Schluhfolgernngcuauf knnstgeschichtlichemGebiete führen wird.

Auf deu historischeu Teil der Ausstellungmit dem Rückblickauf die letzten hundert Jahre
wird ein Hauptwert gelegt werden. Die Durchführung dieses Programms würde sich aber nicht
haben verwirklichen lassen, wenn uicht das Deutsche Museum au die Seite der Ausstellung getreten
wäre. Seine Schätze werden ihr unbeschränkt zur Verfügung stehen, denn der Vorstandsrat des
Deutschen Museums hat einstimmmig beschlossen,die Eröffnung seines großen Neubaues iu München,
die für 1915 geplant war, auf das Jahr 1916 zu verschieben und seine Sammlungen am 1. März
1915 zu schließen, um die Ausstellungin Düsseldorfmit durchführenzu tonnen.

Dieser neuartige Charakter uuserer Ausstelluug ist es, der ihr die immer steigenden
Sympathien gewönne« hat. Sie wird zweifellos für die geistig so rege uud bewegliche Bevölkerung
der Rheinlande ganz besonders wertvoll und lehrreich sein.

Eine solche Ausstellung mit diesem umfassenden Rückblick auf hundert Jahre ist nur ein
einziges Mal möglich; aber die Tatsache, daß sie einen so starken historischen Teil einbegreift, hat
einen großen finanziellen Nachteil. Für die geschichtlichenAusstellungsgegenständemüssen alle
Kosten von der Ausstelluugübernommenwerden. Sie erfordern zunächst große kostspieligeBauten;
dazu treten noch die Aufstellungs-,Transport- uud Versicherungskosten.

Die Ansstellunghat bisher bei den Reichs- und Staatsbehörden jede nur mögliche Unter¬
stützung gefunden. Wir hoffen deshalb, auch auf das Wohlwollen uud die gütige Hilfe des
Provinziallaudtages rechnen zu können.

Wir erlauben uus daher, auf Grund der vorstehenden Ausführungen an den Provinzial-
landtag die ergebene Bitte zu richten, uus einen Zuschuß für uuser Unternehmen in Höhe
von 100 000 Mark, geneigtest bewilligen zu wollen. Wir dürfen wohl daran erinnern,
daß der hohe Provinziallandtag auch für die DüsseldorferAusstellung1902 eineu Zuschuß K touä«
I>«rän in gleicher Höhe bewilligthat, nnd wir nehmen an, daß das große Ausstellungsnnternehmen
für das Jahr 1915 gleichfallsals ein gerade für die Rheinprovinz und ihre geistig so regsame
und beweglicheBevölkerunghoch bedeutsamesbewertet wird. Dabei gestatten wir uns darauf
hinzuweisen,daß die Düsseldorfer Ausstellung des Jahres 1902 die ihr vou der Provinz damals
bewilligten100 000 Mark aus eigenen Stücken voll zurückbezahlt hat, nachdem das Unternehmen
mit einem so ansehnlichen Ueberschuß abgeschlossenhatte. Es würde uns eine Freude sein, wenn
wir nach Schluß unserer Ausstelluug uus iu der gleichen Lage sehen würden. Der Provinzial¬
landtag wird gewiß gern mithelfen, daß das Programm dieser rückschauendcnAusstelluug durch¬
geführt werden taun und die nie wiederkehrende Gelegenheit ganz ausgenützt wird, denn das



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 11, 165

Deutsche Museum wird sich nach vollendetem Neubau später in erheblichemUmfange an keiner
Ausstellung mehr beteiligen und seine Schätzeaus München nicht herauslasse»tonnen. Jetzt kann
das, was in den hundert Jahren, die unsere Nheinprovinzzur Kroue Preußen gehört, geschaffen
wurde, und die glänzende Entwicklungin Wissenschaft und Technik,die diesem Jahrhundert zu
danken ist, wirklich in umfassender Weise vorgeführt werden und unserer Bevölkerungdie reichste
Anregung geben und den stärksten Anstoß zu einem weiteren energischen Aufschwung.

Mit vollkommener Ehrerbietung
Große AusstelluugDüsseldorf1915

Aus hundert Jahren Kultur und Kuust:

Fr, Noeber,
Königl. Akademicdirckwr,

zv Präsident der Ausstellung,
"^rtschaftskammer

für die
Nhei«nprovinz.

Betrifft: Ausstellung „Aus Itttt Iayren Auttur und Aunst"
in Düsseldorf 1915.

Bonn, den 29. November1913.

Wie Euerer Hochwohlgeborenbekannt ist, hat der Vorstand der Landwirtschaftskammer
beschlossen, sich an der in Düsseldorf für 1915 geplanten großen Ausstellung zu beteiligenund die
Abteilung „Landwirtschaft"zu übernehmen. Nun liegt es im Wesen der Dinge, daß bei der Dar¬
stellungder Entwicklungder rheinischen Landwirtschaftin den verflossenen 100 Jahren nur verhält¬
nismäßig wenig Gegenstände,die als Marksteine der Entwicklunguns überliefert sind, ausgestellt
werden konnn, daß vielmehrdie Darstellung dieses Entwickelungsganges an schriftlicheUeberlieferungen
und stlltistiche Mitteilungen, die ans den verschiedenenZeiträumen vorhanden sind, anknüpfenmuß.
Wir werden also vorwiegendstatistisches Material in einer Darstellung zu bringen haben, die auf
der einen Seite dem Zweck des Unternehmens gerecht wird, auf der anderen Seite den Beschauer
nicht ermüdet, sondern fesselt. Eine solche Verarbeitung statistischenMateriales, die auf die Sinne,
besonders aufs Auge, wirken soll — wofür Verfahren und Vorbilder uns zur Genüge bekannt sind —
«fordert indessen einen verhältnismäßig großen Aufwand, den, aus eigenenMitteln zu bestreiteu,
die Landwirtschaftskammerleider nicht in der Lage ist. Zudem erwächst uns aus dem Umstände,
dnß die rheinische Industrie sowie das rheinische Gewerbeeine außerordentlichstarke und glückliche
Entwicklung hinter sich haben und sinnfällig zeigen werden, die Aufgabe,die landwirtschaftliche Ent¬
wicklung so darzustellen,daß sie hinter der Darstellung der Entwicklungder anderen Erwerbszweige
nicht allzu sehr iu deu Schatten tritt. Eine Aufstellung der verschiedenen Gebiete, welche unsere
Ausstellungsabteilungumfassen muß, hat uns gelehrt, daß wir eine große Menge bemerkenswerten
Materiales beibringen können, und, um die Bedeutung der Landwirtschaftnach jeder Richtung hin
zur Geltung zu bringen, recht umfänglichweiden ausstellenmüssen.

Für die Durchführung einzelner Teile unseres Ausstellungsprogrammesfinden wir die
dankenswerteUnterstützung der KöniglichenBehörden, So wird voraussichtlichdie Königliche
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Generalkommission in Düsseldorfdas Zusammcnlegungswesen in anschaulicher Weise vorführen. Wir
haben auch Hoffnung,daß die Königlichen Negierungenund die ihnen unterstehenden Meliorations¬
bauämter beachtenswertesAusstellungsmaterialbeibringen werden. Wir glauben der Beihilfe der
Landwirtschaftlichen Akademie in Aonn-Poppelsdorf uns versichert halten zu dürfen und hoffen auch,
daß die Provinzialverwaltung,sofern ihre einzelnen ZweigeAusstellungsmnterialbesitzen, uns durch
dessen Herleihung oder durch Sonderausstellungenunterstützen weiden.

Indessen wird die Hauptlast der Beibringung von Ausstellungsmaterialder Landwirtschafts¬
kammer obliegen. Sie schätzt überschläglichdie Unkosten, die ihr hierdurch sowie durch die Heirichtung

' entsprechenderAusstellungsräumeerwachsen weiden, ans rund mindestens 100 000 Mark, die nur zu
einm ganz geringenTeil Deckung durch Platzmiete und dergl. finden werden.

Die landwirtschaftliche Ausstellung wird naturgemäß im Gegensatz zu einem großen Teil
der übrigen Ausstellungganz überwiegend nur ein belehrendes und allgemeines Kulturinteresfcbieten,
ohne den Landwirten einen unmittelbarenVorteil zu bringen. Gerade aus diesem Grunde erscheint
eine Unterstützungdieser Ausstellung aus öffentlichen Mitteln in besonderemMaße gerechtfertigt,
und ich richte daher an Euere Hochwohlgeboren die sehr ergebene Bitte, gefälligst dahin wirken zu

, wollen, daß der Landwirtschaftskammer eine Beihilfe der Provinz in Höhe von 40 000 Mark gewährt
werde. Da die Unkosten durch die erforderlichen Vorarbeiten zum Teil bereits jetzt entstanden find,
zum Teil im Jahre 1914 erwachsen weiden, darf ich meine Bitte dahin ergänzen,daß die Hälfte
der erbetenen Summe bereits für 1914 und die andere Hälfte für 1915 bereit gestellt werden
möchte. Den Arbeitsplan für unsere Ausstellungerlaube ich mir ergebenst beizufügen.

Der Vorsitzende:
von Groote.

An den Herrn Landeshauptmann der Rheinprovinz

zu Düsseldorf.

Anlage 12.
(Drucksachen. Nr. 12.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusfes,

betreffend

die Errichtung einer Provinzial-Lebensversicherungsanstalt.

Durch Erlaß des Ministers des Iunern vom 26. April 1913 — lä 525 — ist dem
„Verband öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in Deutschland"die Genehmigungerteilt, in der
Rheinprovinz den unmittelbaren Betrieb der Lebensversicherung bis zur Errichtung
einer eigenen öffentlichen Lebensversicherungsanstalt durch den Provinzialverband
aufzunehmen.

Für den Betrieb sind Leitsätze aufgestellt,nach denen der Verband verpflichtet ist, in die
Versicherungsurkunde über in der NheinprovinzabzuschließendeVersicherungsverträge die Bestimmung
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aufzunehmen,daß die Rheinplovinz, sobald sie eine besondere öffentlich rechtliche Lebensversicherungs-
anstalt errichtet und diese Anstalt die Mitgliedschaftdes Verbandes erworbenhat, gegenüber dem
Versicherungsnehmeran die Stelle des Verbandes treten kann; eine Verpflichtung, die aus dem
Betriebe der Lebensversicherungin der Rheinprovinz zusammenfließenden Gelder in der Provinz
anzulegen, ist dem Verband ausdrücklich nicht auferlegt.

Nachdem der Verband erklärt hatte, den Betrieb in der Rheinprovinzauf Grund ministerieller
Genehmigungeröffnen zu »vollen, hat der Provinzialmisschußes angesichts der großen Bedeutungdieses
Vorgehens für notwendig gehalten, dafür Sorge zu tragen, daß die Tätigkeit des Verbandes in
engster Fühlung mit den Organen der Provinz vor sich gehe; es ist deshalb mit dem Verbände
vereinbart worden, daß ihm die erforderlichenGeschäftsräumein der Landcsbank zur Verfügung
gestellt wurden uud daß der Direktor der Landesbant die obere Leitung der Verwaltungsstelle,an
der im übrigen Beamte des Verbandes tätig sind, übernahm.

Auf dieser Grundlage hat der Verband öffentlicherLebensversicherungscinstaltenam
1. Angust vor. Is. seine Tätigkeit in der Rheiuprovinz begonnen und es ist nunmehr die Anfgabe
des Provinzialausschnsses,die Stellungnahme des Provinziallandtaa.es zu der weiteren Entwicklung
der Angelegenheit herbeizuführen.

Hierbei ist davon auszugehen, daß es sich nicht um die Frage handelt, ob die öffent¬
liche Lebeusverficherung in der Rheiuprovinz eingeführt werden füll — diese Frage ist
durch das Vorgehe« des Verbandes, zu dem er durch seine mittels Kabinettsorder vom
24. November 1911 genehmigteSatzung und durch die oben erwähnte ministerielleGenehmigung
berechtigtwar, in bejahendem Sinne entschieden und es bietet sich keine Möglichkeit, diese
Entscheidung rückgängig zu machen, zumal da in den andern Provinzen und Vundesstaaten, die noch
nicht selbst Lebensvcrsicherungsanstaltenerrichtet haben, in derselben Weise vorgegangenworden ist.
Zu entscheiden bleibt vielmehr jetzt die Frage, ob die Durchführung der öffentlichen Lebens-
uersicheruug auch in Zukunft durch den Verband öffentlicher Lebensversicherungs¬
anstalten, der in Berlin seinen Sitz hat, erfolgen soll oder ob die Provinz die Sache
selbst in die Hand nehmen soll. Der eingangs erwähnte Ministerialerlaß hat der Provinz diese
Möglichkeitoffen gelassen:die Tätigkeit des Verbandes ist nur so lange gestattet, bis die Provinz
eine eigene Anstalt errichtet und weiter ist ihr vorbehalten, in die sämtlichen Verträge einzutreten,
welche der Verband in der Rheiuprovinz bis dahin abgeschlossenhat.

Ehe an die Erörterung dieser Frage herangetretenwird, ist es erforderlich, kurz auf die
Entwicklungder öffentlichen Lebensversichernng und den Verband öffentlicher Lebensversichernngs-
anstalten einzugehen.

Die erste öffentlich-rechtlicheLebensversicherungsanstalt ist im Jahre 1910 in Ostpreußen
errichtet worden. Es folgten im Jahre 1911 die Provinzen Schlesien, Posen, Westpreußen
und Pommern und im Jahre 1912 die Provinz Brandenburg, im Jahre 1913 der Bezirls-
uerband Nassau (RegierungsbezirkWiesbaden). Während die Ostprenßische Lebensuersickernngs-
nnstalt lediglich von der Ostpreußischen Landschaft,die Brandenburgischenur vom Provinzialverband
begründetworden sind, haben sich an der Errichtung der Lebensvcrsicherungsmistalten in Westprenßen,
Schlesien, Pommern und Posen sowohldie Landschaften als auch die Provinzialverbändc,und zwar
letztere unter Hinzuziehungder Provinzial-Feuersuzietätenbeteiligt. Im Regierungsbezirk Wiesbaden
wurde die öffentliche Lebensversicherungsanstalt des Bezirkes cm die NassauischcLandesbantangeschlossen.

Die bereits bestehendenpreußischen Provinzial-Lebcnsvcrsicherungsnnstalten sind im „Verband
öffentlicherLebensversicherungsanstaltenin Deutschland" zusammengeschlossen, dessen Satzung am
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24. November 1911 Allerhöchst genehmigtworden ist. Er ist eine gemeinnützige Körperschaftdes
öffentlichen Rechts und hat die Rechte einer juristischen Person mit dem Sitz in Berlin. Der
Zweck des Verbandes ist:

1, den verbundenenAnstalten durch Gewährung von Mit- und Rückuerfichernng den
erforderlichen Ausgleichiu der Sterblichkeitzu bieten und dadurch die Ansprüche der
Versicherten in denkbar vollkommenster Weise sicherzustellen,

2, durch gemeinsameVerwaltungseinrichtuugendie Verwaltungskosten der Provinzialanstalten
erheblich zu vermindern,

3, in den Provinzen und Landesteilen,in denen noch keine öffentlichen Lebensversicherungs¬
anstalten bestehen, die Lebensversicherungunmittelbar zu betreiben und damit den
Gedanken der öffentlichenLebensversicherung zu verbreitenund die Errichtung selbständiger
provinzielleroder bnndesstaatlicherLebensversichernngsanstalten vorzubereiten.

Der Ausbau des direkten Versicherungsbetriebsdes Verbandes ist bisher, außer in der
Rheinprovinz,in den Provinzen Westfalen,Sachsen, Hannover, Schleswig-Holstein,im Regierungs¬
bezirk Kassel, in allen übrigen Landesteilen des Reichsgebiets mit Ausnahme von Württemberg,
Sachsen-Meiningen, Reuß j. L. und Bremen in Angriff genommen. In den genannten Bundes¬
staaten ist die Zulassung in nächsterZeit zu erwarten, so daß mit Sicherheit darauf gerechnet
werden kann, daß die öffentliche Lebensversicherung in kürzester Frist im ganzen DeutfchenReich
arbeiten wird.

Zum Zwecke des direkten Versicherungsbetriebes ist der Verband mit einem Stamm- und
Betriebskapital von 1^2 Millionen Mark ausgestattet, das ihm bei seiner Gründung von den
damals vorhandenen 5 Anstalten mit je 300 000 Mark überwiesen worden ist. Hiervon sind
je 100 000 Mark in bar und je 200000 Mark in Schuldverfprechen,die jederzeit auf Verlangen
des Verbandes cinzulüfen sind, zur Verfügung gestellt worden. Durch Hinzutritt neuer öffentlicher
Lebensuersicherungsanstaltenzum Verband ist eine verhältnismäßige Minderung dieser Kapital¬
beteiligung für die einzelnen Verbcmdsmitgliedereingetreten, so daß der Anteil auf 230762,24 Mark
herabgesetztist. Der bar eingezahlte Teil des Stammkapitals des Verbandesist in den ersten 5 Jahren
unverzinslich, nach Ablauf dieser Frist mit 3'/z °/o zu verzinsen.

Für die Verpflichtungendes Verbandes aus dem unmittelbaren Betriebe der Lebens¬
versicherung haftet das Stammkapital und das aus dem Geschäftsplanhierfür ausgesonderte Vermögen,
insbefondere alfo die Prämienreserve und sonstige Sicherheits- (Kriegs- pp.) Reserven. Für die
Verpflichtungdes Verbandes aus der gemeinsamenVerwaltungstätigkeitund aus dem Betrieb der
Rückversicherung haftet das für diesen Zweig nach dem Geschäftsplan ausgefonderte Vermögen
und, fowcit aus diesem Befriedigungnicht erlangt wird, die verbundenenAnstalten als Gesamt¬
schuldner. Der Verband ist verpflichtet, fämtliche von den Einzelanstalten abgeschlossenen
Versicherungenzur Rückversicherungzu übernehmen, soweit sie nach dem Geschäftsplan den
Selbstbehalt der Einzelanstalt übersteigen. Dieser Selbstbehalt ist für jede einzelne Anstalt
bis auf weiteres auf 5000 Mark festgesetzt worden. Die diesen und feinen eigenen Selbstbehalt
übersteigendenTeile der Versicherungssummegibt der Verband an seinen Rückversicherer,die
„Deutschland, in Berlin in Retrozession,mit der er langfristige
Vertrage geschlossenhat

Es ist verständlich, daß das Entstehen öffentlicher Lebensversicherungsanstaltenvon der
Priuatasfekuranz nicht freudig begrüßt worden ist, und auch in der Rheiuprovinz sind Stimmen
laut geworden,welchedas Bedürfnis ihrer Einführung bestreiten. Insbefondere hat auch die in
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Cöln domizilierteLebensversicherungsgesellschaft„Concordia" in einem an den Herrn Landeshaupt¬
mann gerichteten Schreiben diesen Standpunkt vertreten.

Demgegenüberist darauf hinzuweisen, daß es sich, wie bereits eben ausgeführt, nicht mehr
um diese Frage handelt; mag es zur Errichtung einer Provinzialanstalt kommen oder nicht: die
öffentliche Lebensversicherung wird in der Rheinprovinz wie in den anderen Provinzen ihre Tätig¬
keit weiter entfalten. Es braucht also das Für und Wider der öffentlichen Lebensversicherung hier
nicht näher erörtert zu werden. Nur das eine mag erwähnt werden, daß trotz des Bestehensvieler,
vortrefflich geleiteter und erfolgreicharbeitender Versicherungsanstaltendie Lebensversicherungin
Deutschlandweder auf dem Lande noch in der Stadt die Bedeutunghat, die ihr aus volkswirtschaft¬
lichen Gründen zukommt. Auf den Kopf der Bevölkerungentfielen in Deutschland im Jahre 1910
209 Mark Versicherungssummegegenüber 50? Mark in England und 987 Mark in den Ver¬
einigten Staaten von Nordamerika. Namentlich auf dem Lande ist die Lebensversicherungnoch
wenig verbreitet; in Preußen entfiel auf den Kopf der städtischenBevölkerung an Prämie durchschnittlich
11,74 Mark, auf dem Lande nur 2,42 Mark. Es bleibt also noch ein so großes Betätigungsgebiet,
daß, auch wenn jetzt öffentliche Anstalten mit in den Wettbewerb treten, den privaten weder die
Möglichkeit des Weiterbestehensnoch die der Weiterentwicklunggenommenwird.

Im übrigen kann dieser Gesichtspunkt für die Beurteilung der vorliegendenFrage nicht
ausschlaggebendsein. Es kommt vielmehr darauf an, ob die Provinz ein erhebliches Interesse
daran hat, die einmal vorhandeneLebensversicherung in eigene Verwaltung zu nehmen.

Es scheint zunächst schon aus allgemeinenGründen unerwünscht, daß ein wichtiger Zweig
der öffentlichen Verwaltung — hierzu ist die öffentliche Lebensversicherungdurch das Vorgehen
des Verbandes zweifellos geworden— in der Provinz betrieben wird, ohne daß die Organe der
Provinziellen Selbstverwaltung den ihnen gebührenden Einfluß darauf haben. Auch die Allgemeinheit
muß Wert darauf legen, daß die Tätigkeit der öffentlichen Lebensversicherung innerhalb der Provinz
derselben Kontrolle untersteht wie die Betätiguug auf ähnlichenGebieten. Gerade die in der
Provinz domiziliertenprivaten Lebensueisicherungsgesellschaften und die fönst der Lebensversicherung
nahestehenden Kreise müssen zweifellosWert darauf legeu, daß die öffentliche Lebensversicherung
nicht von einem außerhalb der Provinz und ihrer Kontrolle stehendenVerbände betrieben wird,
sondernvon der eigenen Selbstverwaltung, die von der geordneten Vertretung der Provinz überwacht
wird und genötigt ist, im Provinziallandtag auch öffentlich über ihre GeschäftsführungRechen¬
schaft abzulegen. Dabei darf darauf hingewiesen werden, daß diejenigenInstitute der Provinz,
die auf gewerblichem Gebiete arbeiten, die Provinzial-Feuerversicherungsanstaltund die Landesbank,
ihren wichtigenAufgaben gerecht geworden sind, ohne mit den auf denselbenGebieten tätigen
Privlltunternehmungenin Konflikt zu geraten.

Es kommtweiter in Betracht, daß jede Lebensversicherungsanstaltihrer Natur nach eine
Kapitalansllmmlungsstelle ist. Es kann aber nicht gleichgültig sein, wo die von der öffentlichen
Lebensversicherung angesammeltenKapitalien angelegt werden. Es ist von Interesse, in diesem
Zusammenhangdarauf hinzuweisen, daß nach dem Geschäftsbericht des Kaiserlichen Aufsichtsamtes
für Privlltveisicherungfür das Jahr 1912 — Veröffentlichung des genanntenAmtes, 12. Jahrgang
Nr. 3 vom 15. August 1913, Seite 73 ff. — die deutschen Versicherungsunternehmungenan
Aktien- (Garantie-)Kapital, Prämienreservenund -Ueberträgen,Schadenrescrven,Gewinnreserven der
Versichertenund sonstigen Reserven den Betrag von 6399 Millionen Mark besaßen und daß
daran die Lebensversicherung mit 5474,3 Millionen Mark beteiligt war. Nach demselben Bericht
^- Seite 74 — waren von den bis Ende 1911 in die Prämienreserueregisterder Versicherungs-

22



170 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 12.

Unternehmungen39 445 Darlehen mit 4159 Millionen Mark eingetragen. Von diesen Hypotheken
waren gegeben auf

landwirtschaftliche Grundstücke 533 Darlehen mit 35,3 Millionen Mark - 0,8 °/°,
städtische „ 38912 „ „ 4123,8 „ „ -99,2°/°.

Von den städtischen Hypotheken waren untergebracht
in Berlin und seinen Vororten 12 584 Darlehen mit 2442,3 Mill. Mk. - 59,2 °/° des Betrages,
„ 21 Städten über 200 000 Einwohnern 18 426 Darlehen mit 1249,4 Mill. Mk. - 30,3°/° des Betrage,
„ 9 „ zwischen150000u.200000Einwohncrn1844Darlehenmit140,7Mill.Mk.-3,4°/° „
„ 12 „ „ 100000 .. 150000 .. 1795 „ „106,6 ,, „^2,6°/°.,
„ 45 „ „ 50000 „ 100000 „ 2581 „ „128,5 „ .,--3,1°/° „
„ 90 „ „ 20000 „ 50000 .. 826 „ „ 36,0 „ „ -0,9°/° ..
„ 300 „ unter 20000 „ 856 „ „ 20,4 „ „ -0,5°/° „

Die durchschnittlicheHöhe der Hypothek betrug in Berlin und Vororten 194 100 Mark,
in den sonstigenStädten 63 900 Mark, bei den landwirtschaftlichenDarlehen 66 200 Mark, im
allgemeinen Durchschnitt 105 040 Mark. Vergleichsweisesei bemerkt, daß die durchschnittliche
Höhe der von den 38 Hypothekenbanken Deutschlandsausgegebenen Hypotheken 45 200 Mark betrug.

Diese Zahlen zeigen einmal, welche außerordentlichgroße Kapitalansammlung durch die
Versicheiungsunternehinungenund namentlichdurch die Lebensversicherung stattfindet; dann aber
ergibt sich unzweifelhaftdaraus die Tatsache, daß von den bisher durch die Lebensversicherung
angesammeltenGeldern nur sehr wenig in die kleinen und mittleren Städte und auf das flache
Land gelangt ist. Die privaten Lebensversicherungsgesellschaften begründen das damit, daß die
ihnen zufließeuden Gelder zum weitaus größtenTeil aus den Städten stammen,und daß es ihnen
an einer geeigneten Organisation auf dem Lande fehle. Das mag zum Teil zutreffen, jedenfallsist aber
die Tatfache angesichtsdes infolge der modernenWirtschaftsweise und fortschreitenden Entwicklung
dort ständig wachsendenKapitalbedarfs außerordentlichbedauerlich. Gradezu verhängnisvoll würde
es aber sein, wenn nun in unserer Provinz auch die bei der öffentlichenLebensversicherung
zusammenfließenden Geldbeträge, die jedenfalls zum größeren Teil als bisher vom flachen Lande
und den kleinen Städten stammen werden, der Provinz entzogen nnd in andern Landesteilen
angelegt würden. Das würde aber zweifellosgeschehen, wenn der Betrieb der öffentlichen Lebens«
Versicherung dem Verbände überlassen bliebe. Denn in der Zulassung zum direktenBetriebe ist
ihm die Pflicht, die ans der Rheinprovinz bezogenen anlagefähigenGelder auch in der Rheinprouinz
anzulegen,nicht auferlegt, aber felbst wenn das geschehenwäre, darf angenommenwerden, daß er
bei der Anlage die jeweiligenBedürfnisse nicht in dem Maße berücksichtigen könnte und würde,
wie etwa die Landesbank. Es bedarf hiernachkeiner weiteren Ausführung, daß die Provinz ein
erhebliches Interessedaran hat, maßgebendenEinflntz auf die öffentlicheLebensversicherung innerhalb
der Provinz zu haben.

Sprechendie vorstehend erörterten Erwägungen schon dafür, die öffentlicheLebensversicherung
selbst in die Hand zu nehmen und eine eigene Provinzialanstalt dafür zu errichten, so bestimmt
den Prouinzialausschuß zu einem solchen Vorschlagganz besonders die Bedeutung zweier Zweige,
welche die neue Anstalt neben dem allgemeinenLebensuersichernngsgeschäftpflegen foll: die Ent¬
schuldung des Grund- und Hausbesitzes in Stadt und Land und die Volksvcrsicherung.

Die wachsende Verschuldung ist ein Gegenstand ernster Sorge in unserm Vaterland,
nicht znletzt auch in der Nheinprovinz,und zwar gilt dies nicht nur für den ländlichen Grundbesitz,
sondern auch für den städtischen. Gerade die städtischen Hausbesitzer des Mittelstandes unter-
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lassen meist nicht bloß die Tilgung ihrer Hypotheken,sondern häufen vielfach neue auf die alten;
eine Entschuldungfindet fast nirgends in den Städten statt.

Auf dem Lande wird zwar durch die bei der Landesbankfestgehaltene Iwaugstilgung eine
Entschuldungeingeleitet,aber weun eben eine nennenswerteEntschuldimg eingetretenist, treten neue
Anforderungen für Betriebsmittel, Kindererziehung, Ausstattungszweckeusw. hervor. Das Schlimmste
ist, daß auch da, wo unter Leitung der Landesbank eine konsequenteEntschuldung energisch in Angriff
genommen ist, in vielen Fallen durch deu frühzeitigenTod des Eigentümers die ganze Aktion unter¬
brochen und wirkungslosgemacht wird. Gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen; es muß deshalb
der Schuldner-Eigentümerdurch Lebensversicherung für den Fall seines Todes Vorsorge treffen,wenn
es ihm darum zu tun ist, sich zu entschulden,seinen Kindern eine Erbe zu hinterlassen, das wenigstens
nicht stärker verschuldet ist, als er es vou seinen Eltern erhielt, jedenfalls aber nicht so stark,
daß nicht eines seiner Kinder es ohne zu große Schuldenlast von den Geschwisternüber¬
nehmenkann.

Durch engste Verbindung starker Tilgung mit der Lebensuersicheruugkaun allein eine
wirksame, für Stadt und Land gleich fegensreiche Entschuldung herbeigeführtwerden. Dieser Gedanke
hat in erster Linie den Provinzialausschuß geleitet, als er sofort bei Beginn des Betriebes der
Lebensversicherung durch den Verband öffentlicher Lebcnsversicherungsanstaltenin unferer Provinz
die Anlehnungdesselben an die Landesbank bewirkte, da nur ein gemeinsames Handelnder Beleihungs-
anstlllt und der Lebensversicherungsanstalt einen durchschlagendenEntschuldungserfolg herbeiführen kann.

Ein Zufammengehenmit privaten Verficheruugsgescllschaften, wie ein solches von deu land¬
wirtschaftlichen Vereinigungenseit langer Zeit vertraglichfestgelegt war, hat wirkliche nennenswerte
Ergebnisfe für die Entschuldung nicht gezeigt; es liegt dies bei der etwas mißtrauischen Art der
ländlichen Bevölkerung wohl wesentlich darin begründet, daß es nicht die ihr wohlbekannte Bcleihungs-
anstalt öffentlich-gemeinnützigenCharakters ist, welche ihr die Versicherung empfiehlt,sondern private
Agenten, sodann darin, daß die Form der Versicherung — meist die gewöhnliche gemischte Lebens¬
versicherung — nicht in einfacher und praktischerWeise auf die Entschuldung zugeschnitten war und ist.

Enge Verbindungder gemeinnützigen öffentlichenHypothekenbank mit der öffentlichen gemein¬
nützigen Lebensversicherung einerseits und eine deu Bedürfnissen des Hypotheteuschulduers eng angepaßte
einfache und billige Form der Versicherung, das ist, was allein die Entschuldung wirksam herbeiführen kann.

Dieser Gesichtspunkt ist besonders für den Provinzialausfchußentscheidend, in Vorschlag zu
bringen, die Lebensversicherungsanstalt als besondere Provinzialanstalt direkt zu übernehmen,um
eine dauernde innige Verbindung derselben mit dem Grnndkreditinstitutder Provinz herbeizuführen,
da nur fo sowohl das Vertrauen der Bevölkerung unbedingtgewonnen und die Erreichungdes großen
Zieles sichergestellt werden kann. Wenn dem zu Entschuldenden die Provinzial-Lebensversichernngs-
llnstalt als Schwesterder Landesbankvorgeführt wird, wird dies einen ganz anderen Eindruck auf
seine Entschließungen haben, als wenn ein in Berlin seinen Sitz habender Verband als Träger der
Versicherung benannt wird.

Die Form der Lebensversicherung zum Zwecke der Entschuldungsoll für die Nheinprovinz
^ ohne die alten bisherigen Formen auszuschließen— eine in Deutschlandganz neue sein.

Es soll zunächstdie Darlehnssummeoder ein Teil derselben unter starke Tilgung gestellt
werden, unter fo starke, als es die jedesmalzn prüfendeLeistungsfähigkeit des Schulduer-Eigentümers
gestattet. Die Lebensversicherung geht dann dahin, daß, wenn der Schuldner vor Beendigungder
Tilgung stirbt, der noch nicht getilgte Nest der Schuldsumme sofort von der Lebensversicherungsanstalt
an die Landesbankzum Zwecke der völligenTilgung der Schuld abgezahlt werden muß.
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Der Schuldner ist also gewiß, daß die Schuld oder der von ihm bestimmte, nnter
Versicherung gestellte Teil derselben bei seinem Tode erloschen ist; ein nicht hoch genug anzuschlagender
Gewinn. Es wird also nicht eine bestimmte Summe versichert, sondern eine stetig fallende, nämlich
der beim Tode des Schuldners noch nicht getilgte Teil der Schnld.

Die beste Form für diese Tilgungsrestversicherung ist die, daß der Schuldner die Prämie
nicht in jährlichen Beträgen, sondernin einer einmaligen, bei Beginn der Versicherungfälligen
Summe zahlt. Diese Prämie beträgt bei einem 30jährigen auf 28 Jahre —, also bei 2°/« Tilgung —
z. B. 14,92 °/o. Kann der Schuldner diese Prämie nicht aus eigenen Mitteln zahlen, so wird sie ihm,
sofern es die statutarischen Beleihungsgrnndsätze irgendwie zulassen, von der Landesbant vorgeschossen,
dem Darlehn zugeschlagen und ebenfalls durch die Lebensversicherung gedeckt.

Diefe Form hat den Vorzug, daß die Lebensversicherung nicht mehr wegen Nichtzahlung
von Prämien verfallen kann, da die Lebensverficherungsanstaltfür ihre Forderung ganz befriedigt
ist. Man hat also eine unvcrfallbare Lebensversicherung, welche garantiert, daß beim Tode des
Schuldners der »och nicht getilgte Schuldrestvon der Lebensversicherung getilgt wird.

Diese unverfallbareLebensversicherung wird der Landesbankübertragen. Sie sichert deren
Beleihung, sofern sie überhaupt statutmäßig ist, noch stärker, nnd sichert den Kindern des Schuldners
die Entschuldung.

Ueber die Einzelheitendes Verfahrens gibt das als Anlage II abgedruckte Werbeschreiben
Auskunft. Es mag noch bemerkt weiden, daß man in Belgien uud in Luxemburg mit diesem
Verfahren große Erfolge auf dem Gebiete des Kleinwohnungsbaueserzielt hat, ohne daß sich
Unzuträglichkeitenbemerkbargemacht haben. Grade ans dem Gebiete des Kleinwohnungsbaues
stehen uns in der Rheinprovinz demnächst große Aufgaben bevor; es wird geineiusame Aufgabe der
Sparkassenund der Landesbauksein, auf diesem Gebiete sich an der Beschaffung der nötigen Geld¬
mittel in der angegebenen Form: Darlehnshergabe mit starker Tilgung und Lebensversichernng für
den jeweiligen Tilgnngsrest zu beteiligen.

Wenn in Belgien in 12 Jahren unter dieser Form mehr als 60 000 Eigenheimeerrichtet
und ihren Eigentümern sicher gestellt werden tonnten, muh dies bei uns auch möglich sein.

Welchen Gewinn das Staatswohl aus solcher Seßhnftmachung von Kleinbürgern zieht,
liegt auf der Haud,

Von nicht zn unterschätzender Bedeutimg ist aber feiner diese Tilgungsrestversicherungals
Korrektiv der häufig vorhandene!: Zweifelhaftigkeit der Taxen. Sparkaffen, städtische
Hysillthckenämter :c. werden durch sie in manchen Fällen helfen können, wo bisher uuüberwiudliche
Schwierigkeiten entgegenstanden. Auch die so ernste Frage der II. Hypothekwird hier in manchen
Fällen ihre Lösung finde» könne»,die Ausführungen in der Anlage III geben hierüber Auskunft.

Es harrt aber der öffentlichen Lebensversichernng eine zweite Aufgabe:
Die kleine Lebensversicherung, ohne ärztliche Untersuchung, die sogenannte

Volksversicherung.
Die öffentliche Lebensversicherung hat vom Beginn ihrer Tätigkeit die Reform der Volks-

verficherung im Sinne einer gemeinnützigen Wohlfahrtseinrichtungin ihr Programm aufgenommen.
Bereits in der Denkschrift über die Errichtung einer Lebensversicherungsanftaltder Ostprenßischen
Landschaft find eingehende Ansführuugeuüber diese Aufgabe gemacht. Allerdings bestand seinerzeit
die Absicht, diese außerordentlichwichtige Arbeit erst dann in Angriff zn nehmen, wenn die
allgemeine Organisation der eigentlichen Lebensversicherungiu ganz Deutschland durchgeführt
seiu würde, damit die Volksversicherung von vornhereinauf möglichst breiter Grundlage aufgebaut
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werden könnte. Der Plan, mit der Aufnahme des Volksuersichernngsbetriebes bis znr Durch¬
führung der allgemeinen Organisation zu warten, mußte indessen ans folgenden Gründen auf¬
gegeben werden.

Bekanntlichhaben die auf suzialdemokratischer Grundlage beruhendenfreien Gewerkschaften
und Konsumvereinevor einigen Jahren den Plan gefaßt, ihrerseits eine Volksvcrsichernngs A.-G.
„Die Volksfürsorge" ins Leben zu rufen. Die Vorarbeiten wurden von ihnen mit äußersterTat¬
kraft in Angriff genommen und sind auch inzwischen zum Abschluß gelangt, so daß die „Volksfürsorge"
am 1. Juli 1913 ihren Betrieb aufgenommenhat. Die Bedeutung, die dieses Unternehmenfür
das ganze wirtschaftliche üeben der weniger bemitteltenKreise hat, und die Gefahren, die ihre Durch¬
führung der nationalen Sache bringen können,sind wiederholt klargelegt worden und allgemein
bekannt. Jedenfalls war es unbedingtnötig, mit der Gegenaktion fofurt eiuzufetzeu. Die öffentliche
Lebensversicherung hat dies getan, und es ist ihr auch gelungen, die Vorarbeiten so zu beschleunige!!,
daß sie noch vor der „Volksfürsorge"und anderenNeugrllndungeuden Vulksucrsichernngsbetrieb am
1. April 1913 aufnehmenkonnte. Sie führt auch deu Volksversicherungsbetrieb auf reiu gemein¬
nütziger Grundlage zn niedrigenPrämien und günstigenVedinguugeudurch.

Es ist bekannt, daß fich dieser Form der Lebensversicherung des kleinen Mannes neben
der fozialdemokratischen „Volksfürsorge"anch die „DeutscheVolksversicheruugs-Aktien-Gesellschaft"
widmet, welche von einer größeren Zahl privater Lebensoersichernngsgcsellschaften ins Leben
gerufen wurde.

Das Gebiet, welches die sozialdemokratische Organisation dem patriotischen Bürgertum
frei lassen muß, ist so unendlich groß, daß 2 noch so emsig arbeitende patriotische Volksversicherungs-
Orgauisatiouen auf unabsehbare Zeit vollauf genug zu tun haben werden. Und es wird jedenfalls
auf beide Orgauisationeu nueifernd uud ermutigend wirken, wenn die eine die Erfolge der andern
und beide die Erfolge der „Volksfürsorge"stetig und täglich im Auge haben. Den Nutzen dieses
Wetteifers wird das Allgemeinwohl,das Vaterland haben. Gehässige kleinlicheKunkurrenzmanöver
können und sollen dabei ganz ausgeschaltet werde».

Auch für diese Art der Lebensversicherung wird eine Provinzialanstalt, der 600 Geschäfts¬
führer der Provinzial-Feuerversicheruugsllustalt,der hoffentlich bald alle Sparkassender Provinz und
alle Behörden und landwirtschaftlichenOrgauisationeu ihre tatkräftige Mitwirkung leihen werden,
viel nützlicher arbeiten können, als eine von dein Verbände in Berlin aus geleiteteZweiganstaltdesselben.

Neben diesen zwei Zweigen soll auch das allgemeineLebensversicherungsgeschäft gepflegt
werden, wie es überhaupt Aufgabe der neuen Anstalt fein muß, den Lebensversichernngsgedanken bis
in den entlegensten Hof und iu die kleinste Hütte zu verbreitenund beliebt zu machen.

In den vorstehenden Ausführungensind die Erwägungen dargelegt, welche den Provinzial-
ausschuß zu der Ueberzeugung geführt haben, daß die Umwandlung des Dircktbetriebes des
Verbandes öffentlicherLebensversicherungsaustaltenin eine Provinzialanstalt im Interesse der
Provinz wie der Allgemeinheitliegt. Zu dem Vorschlagauf Errichtung einer solchen Provinzial¬
anstalt bedarf es aber noch einer sorgsamen Prüfung des Risikos, das die Provinz damit übernimmt,
und der Rentabilität der Anstalt. Auch diese Prüfung führt zu einem günstigen Ergebnis,

Wie sich aus § 9 der Satzung (siehe Anlage 1) ergibt, soll die Anstalt mit einem
Stammkapital von 1 Million Mark ausgestattet werden; außerdem ist — 8 10 der Satzung —
die Bereitstellungeines Einrichtungsfondsin Höhe von 50 000 Mark vorgesehen,und ferner ein
Betrag von gleichfalls 50 000 Mark zur Förderung der Volksuersichcruug,Die beiden letztgenannten
Betrage sollen unter Verzichtauf Nückgcwähr und zinslos hergegebenwerden, das Stammkapital
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dagegen soll nur in den ersten fünf Jahren zinsfrei fein, nach Ablauf diefer Frist aber mit 4°/«
verzinstwerden. Das Stammkapital kann ohne Schwierigkeitdem Reservefondsder Landesbant
entnommen werden, der selbstverständlich dann später auch die Zinsen zufließen. Die 100 000 Mark
für die beiden andern Fonds können gleichfallsaus Überschüssen der Landesbant gedeckt werden.
Zur Gründung und zum Betrieb der Anstalt werden also unmittelbare Vermögensteileder Provinz
und insbesondereanch keine Steuermittel in Anspruch genommen,und weiter ist zu betonen, daß
auch für die Zukunft eine Belastung des Provinzialverbandes nicht in Frage kommt, da eine über
die genannten Betrüge hinausgehendeBelastung nicht übernommen wird. Daß die Landesbant
diese Beträge zur Verfügung stellt, entspricht, wie die vorhergehendenAusführungen gezeigt haben
dürften, der engen Verbindung, welche nicht nur verwaltungstechnifch,sondern namentlich auch
sachlich zwischen den beiden Anstalten bestehen weiden.

Es könnte die Frage aufgeworfenweiden, ob ein Stammkapital von einer Million Mark
ausreicht. Deshalb sei darauf hingewiesen,daß bei der Lebensversicherungdas Stammkapital,
dem bei den privaten Versicherungendas Aktienkapital entspricht, lediglich den Charakter einer
Sichcrheitsreservehat. Das eigentliche finanzielleRückgrat einer Lebensversicherungsunternehmung
ist die Prämienreservc, die ihrer Bestimmung gemäß in Verbindung mit der Prämien- und
Zinseneinnahmeallein ausreichen soll, die dauernde Erfüllung der übernommenenVerpflichtungen
sicherzustellen. Das zeigt sich auch darin, daß die privaten Gegenseitigleitsgesellschaften
überhaupt keine dem Stammkapital entsprechenden Garcmtiefonds besitzen, und daß auch bei
den Aktiengesellschaften, die ihre Tätigkeit über das ganze Reich und darüber hinaus erstrecken,
das Aktienkapital durchweg nicht hoch und überall nicht voll, meist nicht über 25°/»
eingezahltist. So hat die große Gesellschaft „Viktoria" ein Aktienkapitalvon 6 Millionen Mark,
eingezahlt 4,2 Millionen Mark, die „Wilhelma" 3 Millionen Mark, voll eingezahlt, die
„FriedrichWilhelm" 6 Millionen Mark, eingezahlt 1,5 Millionen Mark. Selbstverständlichenthebt
aber der glücklicheUmstand, daß die Deckung aus Mitteln der Landesbant erfolgen kann, den
Provinzilllausschußnicht der Pflicht zur sorgfältigen Prüfung des Risikos und der Rentabilität. Hierbei
mag zunächst im allgemeinen darauf hingewiefenwerden, daß die Lebensversicherungunter den
gewerblichenUnternehmungenund insbesondere den Versicherungsunternehmungen die gewinnbringendste
und gewinnsicherste ist, das beweist die Tatsache, daß nach dem Durchschnitt unter den gesamten
Dividendenpapierendiejenigender Lebensversicherungendie ertragreichstensind — durchschnittlich
20,1°/«; haben doch nach dem bereits erwähnten Bericht des KaiserlichenAufsichtsamtesfür
Priuatversicherung— Seite 142 ff. — die ihm unterstehenden 28 Aktiengesellschaften und 16
Gegenseitigkeitsuereine im Lebensversicherungsgeschäft im Jahre 1912 zusammeneinen Gewinn von
162 889 545 Mark erzielt; Verlust hatte keine zu verzeichnen.

Diese günstigeLage des Lebensversicherungsgcschäftcs hat ihren Grund hauptfächlich darin,
daß die Verficherungstechnik im Laufe der Zeit außerordentlich sichere Unterlagen namentlich in
Form von Steiblichkeitstabellengeschaffen hat. Diese Steiblichkeitstabellen,die auch den Tarifen
der öffentlichen Lebensversicherungsanstalten zu Grunde liegen, rechnenmit einer erheblich höheren
Sterblichkeitder Versicherten als der tatsächliche,in langjähriger Praxis beobachtete Verlauf der
Sterblichkeit es notwendig erscheinen läßt. Zu den hiernach ermittelten mathematifchenNetto-
pramien sind sodann neben den Verwaltungskostenzuschlägennoch besondere Sicherheitszuschläge
gemacht, so daß allen nur denkbarenMöglichkeiten ausreichendRechnung getragen ist. Angesichts
dieser vorsichtigen Wahl der Tarifgrundlagen der öffentlichen Lebensversicherungsanstalten,deren
Genehmigungnach eingehendster versicherungstechnischer,unter Mitwirkung des Kaiserlichen Aufsichts-
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amts für Privatversicherungerfolgter Prüfung durch die preußischen Ministerien erfolgt ist, müssen
sich bei normalem Geschaftsverlnufnamhafte Vetricbsüberschüsseergeben, die den Versicherten
wieder restlos zugute kommen. Die Ergebnisse der bereits bestehenden Prouinzial-Lebensveisicherungs-
anstalten rechtfertigen diese Erwartung. Aus den vorliegenden Geschäftsberichtenseien einige
Zahlen mitgeteilt:

Es erzielten die Anstalten
Eingegangene Anträge EingelüsteVersichernngen

Berichtszeit Versiche¬ Versiche¬
Zahl rungssumme IM rungssumme Gewinn

Ostpreußen Mark Mark Mark
(zweites Jahr) 1. 1. 12-31. 12. 12 836 9 062 450 667 7 037 500 21 848,04

Westpreuhen I. 12. 11 -31. 12. 12 832 11 557 900 536 7 084 430 10 340,44
Pommern . . I. 12. 11—31. 12. 12 759 6 808 35? 430 3 698 125 2 721,91
Schlesien . . 1. 12. 11-31. 12. 12 1463 11378 665 1038 6 690 544 5 344,31
Brandenburg . 15. 6. 12-31. 12. 12

(V2 Jahr)
519 3119 250 283 2 498 750 2 970,75

Posen . . . 1. 12. 11—31. 12. 12 378 2 464 400 213 1 322 000 2 478,04

Wenn man bedenkt, daß gerade die ersten Jahre die meistenSchwierigkeitenund die
größten Kosten bringen, dürfen diese Ergebnisse als durchaus gute und ermutigendebezeichnet werden.
Von Interesse ist wohl noch aus den Berichten — soweit sie diesbezüglicheZahlen enthalten —
hervorzuheben,wie die Tilgungsucrsicherungan den Zahlen beteiligt ist. Es entfielenvon den
Anträgen auf Tilgungsuersicherung:

bei Ostpreußen nach der Zahl 62,80°/°, nach der Versicherungssumme 67,30°/°,
.. Westpreußen „ „ „ 53,49°/°, „ „ „ 70,79°/°,
„ Pommern „ „ „ 32°/°, „ „ „ 47°/°.
Es ist auch von Interesse darauf hinzuweisen,daß die Beaufsichtigungder öffentlichen

Lebensversichcrungsanstlllten durch das Ministerium des Innern wie im allgemeinenso insbesondere
hinsichtlichder Tarifgestaltung derjenigen der Pcivatanstalten durch das Kaiserliche Aufsichtsamt
durchaus gleichwertig ist. Das Ministerium hat die für die Beaufsichtigung erforderlichen
Einrichtungen, die vielfach für das Aufsichtsamt vorbildlich waren, und insbesondere sind
eine Reihe Beamte des Aufsichtsamtsnebenamtlichim Ministerium des Innern als Referenten
tätig, namentlich diejenigen für die versicherungstechnischen Fragen. Es ist also in dieser
Beziehung hinsichtlichder richtigen Gestaltung und Verwaltung der neuen Anstalt die beste
Gewähr gegeben.

Für die künftige Entwicklungder Anstalt sind nun noch zwei Fragen von ausschlaggebender
Bedeutung: einmal die Frage, ob die Provinz als Gebiet für eine Lebensuersicheruugsanstaltnicht
zu klein ist, und dcmu das Vorhandeufciuciucr angemessenen Rückoersichcrungsgelegcnhcit.Die
Größe des Gebietes einer Anstalt ist nicht nur von Bedeutung für die Zahl der zu gewinnenden
Versichcrnngen,sondern insbesondereauch für eine richtigeMischungder Risiken, und die Rück¬
versicherung muh eine tunlichstweitgehende Verteilung der Gefahr bewirken, nicht nur im Interesse
der Anstalt selbst, sondern auch der Versicherten.

Beide Fragen sind durch den iu der Satzuug vorgesehenen Anschluß nn den Verband
öffentlicher Lebensversichcrungsanstaltenin bester Weise gelöst.
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Wie bereits oben ausgeführt, ist der Verband verpflichtet,sämtlichevon den Anstalten
abgeschlossenen Versicherungen zur Nückvcrfichernng zn übernehmen,soweit sie den Eigenbehalt der
einzelnen Anstalt übersteigen. Er kann dies ohne Bedenkentnu, weil die versicherungstechnische
Prüfling und die ärztliche Auslese durch die vom Verband gegründete gemeinschaftlicheVerwaltungs¬
stelle erfolgt und dadurch eine einwandfreie nnd einheitliche Beurteilung gewährleistet ist. Dadurch wird
ein Doppeltes erreicht,einmal wird die einzelne Anstalt durch die auf gemeinsame Rechnungbetriebene
Rückversicherungbeim Verbände an den Versicherungen der anderenAnstalten in bestimmtem Maße
beteiligt, wodurch die Vedeukeu, die sich aus der zu engen Begrenzung des Anstaltsgebietesergeben,
behobenwerden, dann aber wird das Risiko der Einzelanstalt in angemessener Weise beschrankt.
Es muß mm aber weiter gesorgt werde», daß das Risiko des Verbandes nicht zn groß wird, das
wird dadurcherreicht, daß der Verband selbst wiederum auch Versicherungsbeträgebis zu einer be¬
stimmtenHohe in eigener Versicherung behält nnd den Rest in Rückdeckungweitergibt. Zu diesem
Zweck hat der Verbaut» einen langfristigenVertrag mit der Rückverficheruugsgesellschaft„Deutschland"
abgeschlossen,die dadurch verpflichtet ist, die Versicherungsbeträgezu übernehmen,welche über den
Eigenbehalt des Verbandes hinausgehen. Die „Deutschland" gibt nun die übernommenenRisiken,
soweit sie sie nicht selbst behält, an den internationalen Nückocrsichcrnngsmarkt weiter, in derselben
Weise, wie das bei der Privatversichcruugauch geschieht. Auf die Verwaltuug der „Deutschlaud"
ist dem Verband ein ausreichender Einflnß gesichert. Die dem ganzen Verhältnis zugrundeliegenden
Vertrage haben der Aufsichtsbehörde vorgelegennnd sind von ihr nach eingehenderPrüfuug als
geeignete Grundlage für den Betrieb der Lebeusverfichernng gut geheißen wurden.

Der Prouinzialausfchußglaubt auf Grund der vorstehendvorgetrageneuErwägungen, die
Errichtung einer Provinzial-Lebensuersichcrnngsanstaltund die Uebernahmeder bisher vom Verbände
öffentlicher Lcbensucrsicherungsanstalten direkt betriebene Versicherung unbedenklichempfehlen zu können.

Der Anstalt foll die als Anlage abgedruckteSatzung zugrunde liegen. Sie ist den
bereits in der MinisterinlinstanzgenehmigtenSatzungen der bereits bestehenden Provinzialanstcilten
nachgebildet.

Zu den ßß 1—6, welche die Entstehung, Wesen uud Zweck sowie die Rechte der Anstalt
behandeln, sind besondere Bemerkungennicht zu macheu.

Zu § 6 — Anschluß an den Verband öffentlicher Lebensversicherungsanstalten — ist oben
bereits das Erforderlichegesagt.

8 7 schafft für die Tilgungsversicherungdie rechtliche Grundlage, Er gibt die Möglichkeit,
daß auch andere Krcdilinstitutcals die Landcsbcmk, insbesondere Sparkassen, städtischeHypotheken-
ämtcr usw. sich der Versicherungals Unterlage für Kreditgewährung bedienen, was, wie oben
bereits ausgeführt, nicht nur zur Förderung der Entfchuldung, fondein auch zur Ergänzung
zweifelhafterSicherheitenin anderen Fällen geschehen kann.

Die in W 9 nnd 10 behandeltenfinanziellenGrundlagen find bereits oben erörtert.
§ 11 gibt zunächst in Absatz 1 für die Anlegung der Bestände die Bestiuimuugeuwieder,

wie sie sich nach Lage der geltendenVorschriftenergeben. In Abfatz 2 ist die selbstverständliche
Vorschrift enthalten, daß für die Sicherheit der Ansprüche der Versicherten das gesamte Vermögen
der Anstalt neben der Prämienrescrvennd deu sonstigen Fonds insbesondere also auch das Stamm¬
kapital haftet. Absatz 3 enthält sodann die für den gemeinnützigen Charakter der Anstalt maßgebende
Vorschrift,daß der Ucberschuß des Geschäftsbetriebes den Versicherten znfließt. Die Anstalt ist also
in keinerlei Beziehung eine Erwerbsanstalt, dasselbe ergibt sich mich aus deu in ß 12 enthaltenen
Bestimmungenüber die Auflöfungder Anstalt.
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In den Z§ 13—23 ist die Verwaltung der Anstalt geregelt, und zwar auf der Grundlage,
baß unter Wahrung des Charakters als selbständige Anstalt und Vermügenssnbjekt sie verwaltungs¬
technischder Landesbank angegliedertist. Die Gründe hierfür ergeben sich aus den obigen Aus¬
führungen über die künftigeTätigkeit der neuen Anstalt.

§§ 13—15. Kassenverwaltimg, Rechnungsjahr,Jahresabschlußuud Rechnungslegung haben
nur formelle Bedeutung. Was insbesondere die Prüfung der Iahresrcchnung angeht, so sollen hier
bie Bestimmungenfür die anderenAnstalten der Provinz Anwendung finden, so daß die Rechte der
zuständigen Organe des Provinzialverbandes gewahrt sind.

Die Verwaltung der Anstalt soll nach § 16, wie bei der Landesbank,durch deren Direktor
^folgen, dem neben den Oberbeamten der Landesbank— den Landesbankräten— für die Anstalt
auch andere Personen, wobei insbesonderean versichernngstechnischvorgebildete und erfahrene zu
uenken ist, zugeordnet werden können. Als Verwaltungsrat soll das Kuratorium der Landesbank
fungieren— § 18 — die Verteilung der ZuständigkeitzwischenVerwaltungsrat, Provinzialausschuß
und Provinziallandtag — § 18—20 — uud dem Landeshauptmann — ß 22 — ist unter
Berücksichtigungder Provinzialordnung uud der Regelungbei den anderen Provinzialinstitutengeregelt,
Sie entsprichtauch den bereits genehmigten Satzungen der Lebensuersicherungsanstalten der anderen
Provinzen. Dasselbe gilt von der in § 21 vorgeseheneu Erfordernis der landesherrlichenund
ministeriellenGenehmigung.

Für die Bestellung der Beamten nnd des Personals — ß 23 — sind die erforderlichen
-Bestimmungen in dem auf Grund des § 41 der Provinzialordnung erlassenen und genehmigten Regle¬
ment über die dienstlichen Verhältnisseder Provinzialbeamten enthalten. Dabei muß selbstverständlich
vorbehalten bleiben, in geeigneten Fällen die Bestellung durch Privatdienstvertrag vorzunehmen,so
Namentlich bei den mit der Anwerbung der Versicherungslustigen betrauten Personen (Kommissaren
N- dergl.), welche in der Regel gegen Provision tätig sein werden.

In § 25 ist ein fester Instanzenzug für das Beschwerderecht der Versicherten vorgesehen.
In den Schlußbestimmungensind Bemerkungennicht zu machen.
Wie bei der Feuerversicherungsanstaltscheint es zweckmäßig auch hier das innerhalb der

^heinprovinz liegende OldenburgischeFürstentum Birkenfeld in das Geschäftsgebieteinzubeziehen,
Die Großherzoglicholdenburgische Regierung hat sich grundsätzlich hiermit einverstanden erklärt.

Für die ersten 2 Jahre wird sich ein Haushaltsplan mangels genügender Anhaltspunkte
'ucht aufstellen lassen. Es ist deshalb, wie das auch in den anderen Provinzen geschehenist, zu
bestimmen, daß für die ersten 2 Jahre ein förmlicher Haushaltsplan nicht aufgestelltwird.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demgemäß folgende Beschlußfassungvorzuschlagen:
„1. Der Provinzialverband errichtet auf Grund der anliegendenSatzung eine Lebens¬

versicherungsanstalt.
2. Das in § 9 der Satzung vorgesehene Stammkapital in Höhe von 1 Million Mark

ist dem Reservefonds der Landesbank zu entnehmen; die in § 10 vorgesehenen
Zuschüsse zu den Einrichtungskosten und für die Volksversicherung sind aus Ueber¬
schüssender Landesbankzu decken.

3. Der Provinzialausschußwird ermächtigt, Aenderungen an den Satzungen vorzu¬
nehmen, von denen deren Genehmigungetwa abhängig gemacht werden sollte, und
die Ausdehnung des Geschäftsgebietsauf das Fürstentum Birkenfeld gemäß § 4
der Satzung nach Zustimmung der GroßherzoglichOldenburgischenRegierung zu
beschließen.
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4. Für die ersten 2 Rechnungsjahreder Anstalt ist ein Haushaltsplan nicht aufzustellen.
Während dieser Zeit sind Ausgaben, für welche sich die Zahlungspflicht nicht aus
den Satzungen ergibt, vom Provinzialcmsschutz zu beschließen."

Düsseldorf, den 9. Januar 1914.

Der Provmzilllausschuh:
O. Graf Beissel von Gymnich, - Dr. von Renvers,

Vorsitzender. ___________ Landeshauptmann.

Sahung
der

Provmzilll-Lebmsverstcherungsanstllltder Rheinprovinz.
AbschnittI.

AllgemeineMestimnmngen.

Entstehung. Der Provinzialuerband der Rheinprovinz errichtet mit landesherrlicherGenehmigungeine
Lebensversichernngsanstalt.

8 2.
Wesen und Die Lebensversicherungsanstaltder Rheinprovinz (8 1) ist eine nicht zu Erwerbszwecken,

Zweck der Ams^^n, im Interesse des gemeinen Nutzens zur Förderung der allgemeinen Wohlfahrt, insbesondere
<n sl°"- auch zur Verminderung der Verschuldung in Stadt und Land, Befestigung des Grundbesitzes, SeßlM-
be?UMe'r. machung der Bevölkerungund Hebung ihres WohlstandeserrichteteProvinzialanstalt zum Betneve
nehmens. aller Arten der Lebensversicherung.Die Anstalt ist berechtigt, Rückversicherung zn geben.

8 3.
Rechtsstellung. Die Anstalt hat die Rechte einer juristischen Person, führt die Firma: „Provinzial-Lebeus-

Firma und Versicherungsanstalt der Rheinprovinz". Sie hat ihren Sitz in Düsseldorf und ihren Gerichtsstano
Anstatt b°i dem Königlichen Amtsgerichtund Landgerichtdaselbst.

§ 4.
Geschäfts- Das Geschaftsgebiet der Anstalt ist bis nnf weiteres die Rheinprovinz. Die Ausdehnung

gebiet. z^s Geschäftsgebietes ist mit Genehmigungder zuständige,,Minister zulässig.
8 5.

Sonderrechte Als gemeinnützigeAnstalt des öffentlichen Rechtes ist die Anstalt berechtigt, die Mitwirkung
der Anstatt,und Unterstützunganderer öffentlicher Behörden und Beamten gegen Erstattung der baren Auslage,

in Anspruch zu „ehmen, soweit anderweite gesetzlicheVorschriftenoder dienstliche Interessen mch
entgegenstehen.Insbesondereist sie auch bcfngt, Grundbüchereinzusehen und einfache oder beglaubig
Abschriften von Grundbuchblätternzu erfordern.

8 6. .
Anschluß an Zur Förderuug des öffeutlicheu Lebensversicherungswesens und zur Beschaffung einer au^

«n°n Verband ^^^den Versicherungsgelegeuheit tritt die Anstalt den, Verband öffentlicherLebensversichenlUgs"
Lebensnerv anstalten in Deutschland bei.

sicherungsan- Sie ist berechtigt bei dem Verbände Rückversicherung zu nehmen und ihm, sowie den !y
^?Nü<t^° angeschlossenenAnstalten Mit- und Rückversicherungzu gewähren.

sicherung.



Anlagen zu den Sitzuugsprotokollen. Nr. 12. 179

s ?-
Wenn Schuldner eines öffentlich rechtlichenKreditinstitutes (Landesbank, Kreis- oder Verhältnis zu

Gemeindesparkasse, sonstige Veranstaltungen eines Kommuualverbandesund dergleichen) auf Grund öffentlichen
besonderer Abmachungenzwischen diesem Kreditinstitut und der Anstalt einen Lebensversicherungs-. ^^/'
vertrag abschließen, so ist die Anstalt, sofern die Rechte aus der Versicherung unter Niederlegung
des Versicherungsscheines an das Kreditinstitut abgetreten sind, verpflichtet:

1. sämtlicheZahlungenans dem Versicherungsverträge, insbesondere an Versicherungssummen,
Rücktanfswertenund Dividendenan das Kreditiustitut zu leisten,

2. auf Verlangen des Kreditinstitutes pp. diejenige« Versicherungsverträge,die unter
Benutzungvon Tilguugsbeträgen abgeschlossensind, aufzuheben,uud die Riickkaufswcrte
an das Kreditinstitut abzuführen.

s 8-
Bekllnntmllchungeuder Anstalt erfolgen in den Amtsblättern der zum Anstaltsgebiete Nekannt-

gehörendeu Königlichen Regiernngen. machungen.

AbschnittII.

Von den Geldmitteln der Anstalt, Fassen- und Rechnungswesen.

8 9.
Die Anstalt ist von der Landesbank der Rheinprouinz mit einem Stammkapital von Stammkapital,

^000 000 Mark ausgestattet. Der Lcmdesbanksteht bezüglich des Stammkapitals ein Rück¬
forderungsrechtnur im Fall des Z 12 zu.

Die Stammeinlage ist an dem Tage fällig, an dem die Tätigkeit der Anstalt beginnt,
und für die ersten fünf Jahre unverzinslich. Nach Ablauf der fünfjährigenFrist ist das Stamm¬
kapital mit 4Vo in halbjährig und nachträglichzahlbaren Beträgen zu verzinsen.

Die Anstalt ist jederzeit berechtigt,das Stammkapital ganz oder in einzelnen Raten von
nicht weniger als 10000 Mark der Landesbankzurückzugeben.

8 10.
Zur Ausarbeitung der Versicherungsbedingungen,Rechnungsgrundlagen und Prämien- Weitere

tnrife, sowie zu den sonstigenEinrichtungskosten wird der Anstalt von der Landesbank ein Betrag Leistungen des
'« Höhe von 50 000 Mark zur Verfügung gestellt. ?3 M

Außerdem gewährt die Laudesbankder Anstalt einen Zuschuß in Höhe von 50000 Mark ^.^^lt.^
für die Organisation der Volksversicherung. Die in Absatz 1 uud 2 erwähnten Beträge werden
unter Verzichtauf Rückerstattunggewährt,

8 11,
Das Vermögen der Anstalt ist von dem der Provinz, der Landesbank uud anderer Vermögen und

^rovinzicilanstaltengetrennt zu halte». Die Anstalt ist verpflichtet,mindestens den vierten Teil Haftung der
^res gesamten Vermögens in Anleihen des Reiches oder des PreußischenStaates anzulegen. Für P««nMl-
°u Prämien und Gewinnreserventritt diese Verpflichtung jedoch erst nach Ablauf von zehn Jahren
seit dem Tage der Genehmigungdes Statuts mit der Maßgabe iu Kraft, daß von dem jährlichen
Zuwachs mindestens Vg fo lange in den bezeichneen Anleihen anzulegen ist, bis der angelegte
"etrag 1/4 des Gesamtbetrages der Prämien- und Gewinnreservenerreichthat. Die zuständigen
"linister sind befugt, die Anstalt für die Prämieu- uud Gewinureservenauch weiterhin von dieser
"erpstiHtung zu entbinden, so lange und so weit den im Reiche zugelassenen privaten Versichcrungs-

23"
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Unternehmungennicht eine entsprechende Verpflichtung durch Gesetz auferlegtist. Im übrigen
gelten sinngemäßfür die Anlegung der Bestände der Prämicnrescrve die für die Anlegung solcher
Bestände geltenden reichsgesetzlichenVorschriften (§§ 59, 60, 61 Absatz 1 des Reichsgesetzes vom
12. Mai 1901, Reichsgesetzblatt Seite 139).

Für die Verpflichtungen der Anstalt haftet nur ihr Vermögen.
Der reine Ueberfchußdes Geschäftsbetriebesder Anstalt, wie er sich nach der Iahres-

rechnung ergibt, wird nach näherer Maßgabe des Geschäftsplanes der Anstalt den Versicherten
überwiesen.

8 12.
Verwendung Im Falle der Auflösungder Anstalt wird aus ihrem Vermögen, soweit dieses ausreicht,
des. >°rhan° „ach Deckung aller Verbindlichkeiten zunächst der noch nicht zurückerstattete Teil des Stammkapitals
mügms im "" die Landesbank zurückgezahlt.Der dann verbleibendeRest wird an die zurzeit Versicherten

Flllle>er'Mf-alsbesondere Dividende verteilt,
lüsung der An- « i ^

statt. « "'
Kassm- Die Kassenvcrwllltungder Anstalt erfolgt durch die Kafse der Landesbank der Rheinprovinz.

Verwaltung. Die hierfür und für die Mitwirkungder übrigen Verwaltungsorgane der Provinz und
der Landcsbank von der Anstalt zu gewährende Vergütung wird nach Anhörung des Verwaltungs-
rates durch den Provinzialausschuhfestgefetzt.

s 14.
Rechnungs- Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. Beginnt die Tätigkeit der Anstalt erst nach

jähr. dem 1. Juli, fo läuft das erste Geschäftsjahrbis zum Ende des nächsten Kalenderjahres.

§ 15.
Jahres. Auf Grund der Bücher ist am Jahresschlußfür das verflosseneRechnungsjahr eine

abschluß, Rech- Iahresrechnung und Bilanz aufzustellen.Die Prüfung der Iahresrechnung erfolgt nach den für
nungslegung.^ Prüfung der Rechnungendes Provinzialuerbandes bestehenden Vorschriften.

Abschnittm.

Verfassung «nd Verwaltung.

8 16.
Organe. Die Anstalt wird durch den Direktor der Landesbankder Rheinprouinz verwaltet.

Die Vertretung und Verwaltungder Anstalt erfolgt nach den für die Verwaltung und
Vertretung der LcmdesbankgeltendenVorschriften (§ 18 der Satzungder Landesbanl)und den
Bestimmungendieser Satzung mit der Maßgabe, daß dem Direktor neben Landesbankrätenauch
sonstige Personen durch Beschluß des Provinzialausfchuffeszugeordnetwerden können.

Für die Erledigungder laufenden Geschäfte der Anstalt durch den Landesbanldirektor
und die anderen in Absatz 2 genannten Personen erläßt der Provinzialausschußeine Geschäftsordnung,
in welcher auch die Reihenfolge der Vertretungunter Berücksichtigung der besonderen Ziele der
Anstalt bestimmtwird.

8 17.
Die schriftlichen Erklärungen für die Anstalt erfolgen unter der Bezeichnung„Provinzial-

Lebensversicherungsanstaltder Rheinprovinz". Bezüglich der Unterzeichnunggelten die Bestini-
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mungen des § 18 des Statuts fttr die Landesbank der Rheinprovinz. Außer dem Direktor der
Landesbanl der Rheinprovinz und den Landcsbankrätcn sind diejenigen Personen, welchevom
Provinzilllausschußhierzu bestimmtwerden, berechtigt, die Firma der Anstalt — allein oder mit
anderen — zu zeichnen.

8 18.
Den Verwaltungsrat der Anstalt bildet das Kuratorium der Landesbank (ß 19 der Verwaltung«.

Satzung der Landesbanl). "l'
Dem Verwaltungsrat steht insbesondere zu:
1. die Vorprüfung und Feststellungder dem Provinzilllausschußzu machenden Vorlagen;
2. die Entscheidungüber Beschwerdengegen Verfügungendes Direktors, soweit sie nicht

disziplinier Natur sind;
3. die Festsetzung der Prämientarife;
4. die Festsetzungder Versicherungsbedinguugenund des Höchstbetragesder zu über¬

nehmendenVersicherungen;
5. die Festsetzung der Bedingungen, unter denen die Anstalt die Kriegsgefahr übernimmt;
6. die Anlegung der verfügbaren Gelder und Reservefonds nach Maßgabe der darüber

erlassenen Bestimmungen;
7. der Abschluß von Rückversicheruugs- und Betriebsvertriigen;
8. die Entscheidungiu zweifelhaftenVersichcrungsfällen.

8 19.
Dem Provinzilllausschußsteht insbesonderezu: Provinz«!.
1. die Aufsichtüber die Verwaltung der Anstalt; ausschuß.
2. die Beschlußfassung über alle dem Provinziallandtage zu machenden Vorlagen;
3. der Erlaß einer Anweisungüber die Verwaltung der Prämienreserve;
4. die Festsetzung von Bestimmungenüber die Verwendungdes erzielten Gewinns;
5. die Einführung neuer Vcrsicherungsarten;
6. die Festsetzung des Jahresabschlusses;
7. die Entscheidungüber Beschwerden gegen Beschlüsse des Verwnltuugsrates;
8. die Festsetzung der von der Anstalt der Landesbankder Rheinprovinzfür Befoldnngen,

Miete und andere Auslagen zu zahlenden Entschädiguugeu;
9. die Genehmigungzum An- und Verkaufvon Grundstücken, die Ausführungvon Bauten.

8 20.

Dem Provinziallandtage steht insbefondcrezu: Plovinzial-
1. die Feststellung des Haushaltsplanes und die Genehmigung von Überschreitungen desselben; landtag.
2. die Prüfung und Entlastung der Iahresrechnung;
3. die Entgegennahmedes Jahresberichts;
4. die Abänderung der Satzung;
5. die Beschlußfassung über die Auflösungder Anstalt.

8 21.

Beschlüssedes Provinziallandtags auf Abänderung der Satzungen oder Auflösung der Genehmigung
Anstalt (8 20, Ziffer 4 und 5) bedürfender landesherrlichenGenehmigung. uonVeWüssen

orgllne,
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Der Genehmigungdes Ministers des Innern bedürfendie Beschlüssedes Verwaltungsrates
über die in § 18, Ziffer 3 bis 5, sowie die des Provinzialausschussesüber die in 8 19 unter
Ziffer 4 und 5 bezeichneten Gegenstände.

8 22.
Landeshaupt. Dem Landeshauptmannsteht die Aufsichtüber die Verwaltung gemäß den Bestimmungen

mann. he,.. Provinzialordnnng uud den im § 16 erwähnten Vorschriftenzu.

8 23.
Beamte Auf die Bestellung der znr Besorgung der Geschäfteerforderlichen Kräfte finden, soweit

der Anstalt. ^ nicht in geeigneten Fällen durch besonderen Dienstvertragerfolgt, die Bestimmungen des Reglements
über die dienstlichen Verhältnisseder ProviuzialbeamtenAnwendung.

8 24.
Die Beamten der Anstalt haben die Eigenschaftder mittelbaren Staatsbeamten.

AbschnittIV.

Verfahren bei Streitigkeiten zwischen den Versicherungsnehmern und der Anstalt und
die dem Versicherungsnehmer zustehenden Kechtsmittel.

§ 25.
Gegen die Entscheidungdes Direktors steht dem Versicherungsnehmerdie Beschwerdean

den Verwaltungsmt und gegen dessen Bescheidweitere Beschwerde an den Provinzialausschußzu-
Dieser entscheidet endgültig.

Die Beschwerden sind b i dem Direktor binnen einer Frist von einem Monat nach der
jedesmaligen Aushändigung des Bescheides einzulegen. Durch die Entscheidungdes Verwaltungs¬
rates und des Provinzialausschusseswird dem Versicherungsnehmer die Beschreitung des Rechtsweges
nicht abgeschnitten.

Die Beschwerde und die weitere Beschwerde haben keine aufschiebende Wirkung.

AbschnittV.

Schlußvestimmungen.

§ 26.

Staatliche Die staatliche Aufsicht wird von dem Ober-Präsidenten der Rheinprovinz, in höher«
Aufsicht. Instanz von dem Minister des Innern ausgeübt. Die Aufsichtsbehörde ist namentlich befugt, die

gesamte Geschäftsführungund Vermögenslageder Anstalt jederzeit zu prüfen oder durch Beauftragte
prüfen zu lasten.

8 27.
Aenderung Bei Aenderungen der Satzung kann bestimmt werden, daß sie auch für die vor ihrer

der Satzung. Veröffentlichung abgeschlossenen Versicherungsverträgegelten, unbeschadet der wohlerworbenen
vertraglichenRechte der Versicherten.

8 28.
Satzungsänderungen müssen durch die Amtsblätter der zum Anstaltsgebiete gehörenden

Königlichen Regierungen öffentlich bekannt gemacht werden. Sie treten 14 Tage nach erfolgt«
Bekanntmachungin Kraft, sofern nicht ein anderer Zeitpunkt ausdrücklich bestimmtist.



lln llie 6sllnÄbezit2er
Äer llheinprovinx.

^"^in vorzügliches Mittel, dir auf Haus uud Hof aufgenommenen Hypothckcnfchutdeu zu tilge» uud dc»
^ U^^ 5lindcrn beim Tode der Eltern eiu schuldenfreies oder doch möglichst genug verschuldetes Erbe zu
V^^ hiuterlasseu, ist die bei der Laudcsbank seit 25 Jahren eingeführte jährliche Tilgung der Schuld mit
eiuem festen Tilgnngssatze.

Dies Mittel hat uur eiueu Fehler: Weun der Vater vorzeitig stirbt, ist die Witwe und sind auch
die Kiuder vielfach nicht imstaudc, die jährlichen zur Tilgung erforderlichen Barmittel zurückzulegen, sowohl
deshalb, weil die väterliche Erwerbstrast fehlt, als auch, weil die Erziehung uud Ausstattung der Kinder
viele Mittel verschlingt und endlich die Erbteilung neue Schulden schafft.

Gegen den Tod ist kein Krant gewachsen; aber gegen die wirtschaftlichen vorhin angcdenteten Folgen
des Todes des Vaters gibt es ein Mittel: „Die Lebensversicherung!"

Gerade um dies Mittel in den Dienst der Entschuldung des landwirtschaftlichen und städtischen
Klein- und Mittelbcsitzes zu stelle», hat sich die Provinzialvcrwaltnng nud die Verwaltung der Landesbank
entschlossen, die Versicherung des Lebens ihrer Darlehnsschuldner oder deren Kinder, ohne irgend eine
Erwerbsabsicht, selbst in die Haud zu uehmeu und diese Lebensversicherung mit allen ihr zu Gebote stehenden
Mitteln zu fördern,

Sie hat mit dem „Verband öffentlicher Lcbcnsucrsichcrnngsanstaltcn in Deutschland" ein Ab¬
kommen geschlossen, auf Grnnd dcffen im Gcbändc der Landcsbcmk in Düsseldorf, Friedrichstraßc 60, eine
Verwaltungsstelle dieses Verbcmdcs eröffnet und der Oberleitung des Lanoesbankdirettors unterstellt wurde.

Es gilt jetzt, alle einsichtigen Familienväter, welche von dem Wunsche beseelt sind, bei ihrem Tode
ihren Kinder» ein schuldenfreies Erbe zu hinterlasse», zu bewegen, eine Lebmsucrsichernug für sich, oder,
wo der Vater schon in höheren Lebensjahren steht, ans das Leben eines Kiudes, etwa desjcuigcu Kiudcs,
welches den Hof oder das elterliche Haus beim Tode des Vaters übernehmen soll, nntcr Mitwirkung der
Laudcsbank z» nehmen.

Es gilt einen groszen Zweck zu erreichen: Welche Sorge wird den Eltern uud dcu Kindern
abgenommen, weun sie sich sagen können, daß, falls der fürsorgende Vater stirbt, die drückende Hhvuthcken-
schnld mit einem Schlage durch die Lebensversicherung getilgt sein wird!



Und wenn auch bloß ein Teil der Schuld unter die Lebensversicherunggestellt wird, so wird die
Familie von diesem Teil im erwähnten Todesfall gänzlichbefreit.

Diesen Erfolg herbeizuführen, darf niemand zaudern, der es mit dem Wohle der Scinigen ernst
meint; diesen Erfolg herbeizuführen, muß man auch zu einem Opfer bereit fein. Das Opfer besteht in der
Zahlung der Versicherungsprämie. Um sie zu erschwingen,darf man an den bewährten Sparsinn der
rheinischen Bevölkerung appellieren und darf daran erinnern, daß keine Spargclegenheit ein nützlicheres und
sichereresErgebnis beut, als die LebcnsUersichcrung,

Bei der Prüfung der Frage, in welcherWeise eine Entschnldnngsattion mit Hilfe der Lebensver¬
sicherungbezw, der Tllgungsrestuersichcruugdurchgeführt werden kann, sind drei Grade der Verschuldungz»
unterscheiden, und zwar:

ä. Eine Verschuldung leichten Grades. Sie liegt vor, wenn die Velastung des Eigentums
erheblich unter der statutarischenVeleihuugsgrcnzcbleibt, also bei Hausbcleihungen erheblichuutcr der
Hälfte, bei Gutsbelcihungeu erheblich unter 2/,, des Weites.

L. Eine Verschuldung höhere» GrlldeS. d. i, eine Belastung bis an die Vcleihungsgrenze.

6. Eine Überschulduilg. d. h, die Inanspruchnahme des Bcleihungsinstituts über die statutarische
Beleihuugsgrcuzc hinaus.

Von dem Grade der Verschuldunghängt es neben der Leistungsfähigkeitab, welche Mittel zur Ent¬
schuldung anzuwenden sind, bezw, ob eine Lebensversicherungabgeschlossen nnd dem Beleihuugsinstitut über¬
wiesen werden muß, und welcherArt dieselbe sein muß.

Im allgemeinenwird die Entschuldung nach folgenden Normen anzustreben sein:

Zu ä. Für den nur mäßig uerschuldetcuEigentümer genügt an sich die normale Tilgung. In seinem Inter-
^esse oder demjenigen seiner Familie wird es aber liegen, dafür zu sorgen, daß nach seinem Tode die Ver¬

schuldung gar nicht mehr oder wenigstens nur zum Teil bestehen bleibt. Dazu kann er neben der Tilgung
entweder eine gewöhnlicheTudesfallucrsichcrung über ein festes Kapital, eine gemischte Versicherung,bei der
die Versicherungssummebeim Tode, spätestens aber nach Ablauf einer bestimmtenAnzahl von Jahren aus<
gezahlt wird, oder eine Tilgungsrestversicherung abschließen.

Das System der Tilgungsrestversicherung ist folgendes:

Die Darlehnssummc oder ein näher zu bestimmeuder Teil derselben wird unter starke Tilgung gestellt.
Die Versicherungsanstaltversichertdiese Summe oder diesen Teil in der Weise, daß sie sich verpflichtet, den
beim Tode des Schuldners noch ungetilgten Netrag zur völligen Tilgung desselbcuau die Bcleihungsaustalt
zu zahlen.

Die Rechte aus der Versicherungwerden der Vcleihungsanstalt (Landcsbank)übertragen.

Die Prämie wird entweder in jährlichen Beträgen entrichtet oder in einer Summe für die
ganze Versichernngsdauer bei Beginn der Versicherung gezahlt. In allen Fällen, in denen eine stärkere



Verschuldung vorliegt, muß die Landesbank die einmalige Prämienzahlung verlangen. Die Versicherung^
austalt ist dann ein für allemal abgefunden nnd die Versicherungkann nicht verfallen.

Die Höhe der Prämie richtet sich nach dem Alter des Schuldners und der Höhe des Tilgungssatzcs;
die einmalige Prämie beträgt z. B. bei einem 25 jährigen und bei 2 "/<, Tilgung <d. i, auf eine VcrsicherungS-
daucr von 28 Jahren) etwa 13 °/» der Uersichcrtcn Summe.

Sofern der Schuldner die einmalige Prämie nicht aus eigenen Mitteln zahlen kann, wird sie in
geeigneten Fällen von der Bcleihungsanstalt vorgeschossen,dem Darlehn zugeschlagen,mit dem Darlchn
verzinst und getilgt.

-^Ü^- Der in höherem Grade verschuldeteEigentümer muß vor allem die seine Generation treffende
Nlehrocrschnloung abtragen.

Die ganze, ^/z des Wertes eines Gutes umfaffcnde Verschuldnugunter die Garantie der Lebens¬
versicherung zu stellcu, crfvrdert einen Aufwand an Zinsen. Tilgung nnd Versicherungsprämievou 6'^
bis 7°/„, sudaß dies Mittel in vielen Fällen nicht in Betracht kommenkauu.

Die Totalvcrsichcruug ist indes auch nicht erforderlich,da die Tcilvcrsichcruugschon sehr erwünschte
und voltswirtschaftlich genügende Ergebnisse liefert.

Man muh bei der Untersuchung dieser Angelegenheitauf die Erfahrungen der Praxis zurückgreifen.

Welches ist jetzt der übliche Vcrschuldungswcg? Die jetzige Generation häuft die durch Erbteiluug,
Meliorationen, durch die Notwendigkeit vermehrten Betriebskapitals nsw. bedingten Schuldsummen auf die
von der vorigen Generation ererbten Schulden nnd kommtvielfach nicht zur Verringerung der Schuldenlast,
weil sie teilweise (meist bei Hypothekenvon Privaten, Kirchcukassen, Sparkassen) überhaupt nicht, teilweise zn
wenig tilgt.

Bei einer eingreifendenEntschuldnngsaktion sind demzufolge streng zn scheiden die alten ererbten
Schulden der früherenGeneration und die neuen fclbstanfgcnommenen. Letztere müssen einer stärkereu Tilgung
unterworfen werden, während erstere, wenn es nicht anders geht, bis zur Abstoßung der letzteren von der
Tilgung befreit bleiben können.

Gin Veispiel wird die Sache klar machen:

Ein Hof, 60000 Mk. wert, war beim Tode des Vaters oder der Eltern mit 20000 Mk. belastet: bei der
Erbteiluug werden weitere 20000 Mk. aufgenommen. Die statntarifcheVcrschnldungsgrenzeist damit erreicht.

Ist die Leistungsfähigkeit des Schuldners — etwa wegen der Knappheit des ihm zur Verfügung
stehendenBetriebskapitals oder wegen der großen Zahl noch unerwachsenerKinder und dergleichen— eine
beschränkte, so würde sich folgendeLösung ergeben:

1. Auf die Tilgung der alten mäßigen Schuld wird zunächstverzichtet.

2. Ein Teil der neuen Schuld, etwa die Hälfte, wird zunächst mir mit Vz"/» amortisiert.

3. Für den anderen Teil der neuen Schuld wird eine Tilgungsrestvcrslchenmg mit einmaliger
Prämie unter Zugrundelegung einer Tilgung von 2 °/„ abgeschlossen.



Dir jährliche Leistung des Schuldners stellt sich dann wie folgt:

Alte, von den ältern übernommene Schuld 20000 Mk, mit 4,1 °/„ zn verzinsen
(ohne Tilgung) ...................... 820 Mk,

Neues, vom Hoferbcn aufgenommenesDarlehn 20000 Mk, Davon
10 000M, :4,1^'Ii,^,,, v, «/» Tilgung - 4,6 «/<, ......... 460 „

Rest 10000 Mk, : 4.1 ^ ^ 2«/, „ -^ 6,1 "/„ ......... 610 „
1890 Mk,

Die letzteren 10000 Mk, werden außerdem nnter Versicherung gestellt und zwar gegen eine ein¬
malige, im voraus zu zahlende Prämie.

Diese einmalige Prämie - angenommen für einen 25 jährigen auf 28 Jahre, d. i, bei 2°/„igcr
Tilgung — beträgt rund 1300 Mk, Wen» Schuldner diese 1300 Mk, ans dem neuen Darlehn entnehmen
tan», ohne in Verlegenheit zu kommen, dann ist die Sache einfach! er hat dann jährlich nnr 1890 Mk, zu zahlen.

Hat er aber die ganze Summe von 10000 Mk, für andere Zwecke nötig, so müßte ihm das
Velcihungsinstitut ein höheres Darlehn geben, was es unter gewisseu Bedingungen wohl auch tuu wird und
die Landesbank z. B, gegen Bürgschaft tnn kann.

Der Tarlchnsbetmg mnß dann so berechnet werden, daß nach Abzug der Prämie, die stets mit¬
versichert wird, 10000 Mt, bar ausgezahlt werden können. Die versicherteTarlchnssnmmc würde in
diesem Falle 11500 Mk,, (die Versicherungsprämierund 1500 Mk,) betragen.

Der Schuldner muß dann 11500 Mk, statt 10000 Mk, verzinsen nnd tilgen, er hat also
anßer den ....................... 1890.— Mk,
noch 6,1 «/„ von 1500 Mt. - - ............... 01.50 „

also zusammenjährlich zu zahlen ............... 1981,50 Mt.
oder von 40000 Mk, jährlich 4.95 "/.,, was ja leine zu hohe Belastung darstellt.

Ohne Versicherungzahlt bei der Landeöbcmk jetzt der Schulducr bei 4,1 «Vy Zinsen und 1°/« Tilgung
sogar 5.l °/„,

Von der Iahrcslcistnng von 1981.50 Mk, entfallen 250— Mt. anf die Tilgung des Tarlchns,
Dieser Netrag stellt die Einlage in eine Art TilgnngsspartUsse dar, da er auf das Darlehn abgeschrieben
wird und vom Schuldner nicht mehr zu verzinse»ist.

Der für die einmalige Versicherungsprämievom Anlcihcr jährlich zu zahlende Betrag von 91,50 Mk.
ist als Prämie für das Nisito dcs Todes vor Ablauf der Tilgungsdaucr anzusehen; es ist eine Prämie wie
jede andere Prämie, die man für die Versicherung gegen ein mögliches elementares Ereignis, z, B. gegen
Jener, Hagel, Überschwemmung und sonstige Unfälle aller Art zahlt

Ebensowenig wie jemand, der 28 Jahre lang eine Fcuerversichcruugsprämiegezahlt hat, ohne daß
sein Haus abbrannte, sich betlagen tan» und wird, daß er keinen Brandschaden erlitt, ebensowenigkann der
Schuldner in unserem Falle sich beklagen, wenn er in 28 Jahren die einmalige Prämie von 1500 Mt,
mit jährlich 91,50 Mk, verzinsenund tilgen muß.

Stirbt der Schuldner aber vor Ablauf des 28, Jahres, etwa nach 3 Jahren, so sind die letzten
10000 Mk, einschließlich der Prämie von 1500 Ml, dnrch die Versicherunggedeckt; die ersteren 10000 Mk,
sind durch die V«"/oM Tilgung herabgemindert. ES ist also dafür gesorgt, daß mehr als die Hälfte der
Schuld der neuen Generation ganz sicher im Laufe der Generation getilgt fein mnß.



Ist die Tilgung des letzten Viertels (10000 Mk.» durch Eintritt des Versicherungsfallcs oder durch
die nach Plan durchgeführte Amortisation erledigt, so müßte dann die Tilgung der altcu Schuld beginnen-

Sind die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schnldncrs günstige, so wird er die ganze neue Schnld
unter 2°/oige Tilgung mit Tilgungsvcrsicherung stellen.

In diesem Falle hätte er jährlich zu zahlen:

Von 20000 Mk, 4.1 °/<, Zinsen steine Tilgung) .......
Von 20000 Mk, 4,1°/« Zinsen. 2°/° Tilgung ^ 6,1°/<> . . , . .

820 —
1220 —

Mk.

2040-

183,—

Mk.

Mk.
Falls er den Betrag der Prämie noch dazu leihen muß, hat er außerdem für Ver-

ziusung und Tilgung der Prämie 2 mal 91,50 Mk. —........

im ganzen also jährlich 2223,— Mk.
z» zahlen, oder 5,56«/« oon 10000 Mk., was ja in uielcn Fällen angängig sein wird. In diesen 5,56"/«
stecken nur 4,56 ^/„ Zinsen nnd Versichernngslcistung, das andere fließt in die Tilgnngssparkassc.

Auch kanu bei güustigcn Verhältnissen die ererbte Schnld von uornhcrein unter Tilgung gestellt werden.

Es kommen nun bei der Landesbank (und auch wohl anderswo) viele Anträge und zwar dringende
vor, die dahin gehen, ein Landgut etwas höher zu beleihen, als es die Statuten erlaube». Eine nähere
Untersuchnng der Fälle führt zn dem Ergebnis, daß der beanspruchte Mehr- oder Nachkredit gerade zur
Deckung der drückendsten «Nd lästigsten Schulden (Herausgaben an abgezogene Geschwister, Viehkaufschuldcn
usm.) dienen soll und daß, wenn er nicht befriedigt wird, kümmerliches Fortwursteln und Bedrängnis das
Los des Besitzers ist. Er zahlt die start drängenden Gläubiger aus dem ihm gehörigen oder von ihm bei
einer Tarlchnstasse geliehenen Betriebskapital, arbeitet somit meist ohne genügendes Betriebskapital: den
Schaden dcwo» trägt der Stall und der Acker: der Schaden besteht in wirtschaftlichem Krebsgang. Ich
glaube, daß viele in diesen Verhältnissen nm ihre Existenz ehrlich ringende Landlcutc dankbar sein werden,
wenn ihnen ein Mittel zur Ncttnng aus der Not an Hand gegeben wird.

Bekanntlich haben fast alle landwirtschaftlichen Vertretuugskörpcr »ach dem Mittel gesucht, diesen
auf die Spitze gestellten, nicht mündelsicheren Kredit dem Landwirt in irgend einer Form zn gewähren.
Die bisher empfohlenen Mittel — bei denen die Eintragung ciuer VerschulduugSgrenzc eine Hauptrolle
spielt — siud ohne erhebliche Bedeutung geblieben.

Ich glanbe das, wenn auch uicht für alle Fälle passende Mittel in der Tilgungsrestversichernug
cmpfehlcn zu dürfen.

Nach dem Statut der Landesbank kann die hypothckarifchc Sicherheit für geringe Darlchnsbeträgc
onrch cine ausreichende Solidarbürgschaft ergänzt werde». Es ist indes nicht ausgeschlossen, daß eine
anfangs gnte Bürgschaft im Laufe der Tilgung eines langfristigen Darlehns infolge Vermögmsuerfalls des
Vürgen wertlos wird. Wenn sie trotzdem als ergänzende Sicherheit angenommen wird, so scheint eine nunu-
fechtbare Lcbensuersicheruug, die uicht oerfalleu und nicht wertlos werden kann, mich dem Schnldncrcrhcblichc
Vorteile bietet, als ergänzende Sicherheit neben der Bürgschaft für das Belcihnugsinstitut erst recht geeignet.

Nehmen wir einmal einen Fall, den ich direkt aus der Praxis herausgreife:

Eil' Landwirt, dcfscn Gnt nach Ertmgswcrt und üblichen Kaufwcrtcn ähnlicher Güter einen Wert
"mi 60000 Mt, hat (Bodenrente oder Pachtcrtrag 2400—2500 Mt,), hat 40000 Mk. Hypothek. Er



laboriert a» Mangel an Betriebskapital, weil er das vorhanden gewesene Betriebskapital an drängende
Geschwister und Pichhändler ausgegeben hat; der Manne! an diesem Kapital ist — trotz großen Fleißes des
Besitzers und seiner Kinder — überall zu sehen. Hätte ich noch 4—5000 Mk,, sagte er, dann könnte ich
mich „wegen", Kraftfutter, Kuustdüuger kaufen nnd käme vom Viehhändler los.

Mit der gewöhnlichenBelcihuug geht das aber nicht, Vorfrage: Geht es an, daß der Landwirt
eine Lebcnsoersichcrungfür 5000 Mk, nimmt?

Er selbst ist zu alt dafür; aber sein ältester Sohn ('25 Jahre alt), der schon jetzt seine .Hauptstütze
ist und einmal den Hof bekommensoll, wäre dafür zn haben. Er tonnte eine gewöhnliche Lebensver¬
sicherungüber 5000 Mk, nehmen, zahlbar nach 30 Jahren (bei Erreichung des 55. Lebensjahres) oder seinem
früheren Tode. Die jährliche Prämie hierfür ist 5 mal 28,71 ^ 143,55 Mk.

Die Kreditgebern, kann sich indes anf diefe Art Versicherung, bei der erst nach 30 Jahren ihr
Darlehn rückzahlbarwird, nicht einlassen,zumal auch für deu laugen Zeitraum von 30 Jahren nicht feststeht,
ob der Versicherte oder sein mitzuuerpflichtcndcrVater zahlungsfähig bleibt und ob er die Prämie weiter
zahlen wird.

Ein besseres Mittel, die Versicherung unter allen Umständen sicher zu stellen, ist die Verein¬
barung, daß:

1. der Schuldner das unter Bürgschaft zu stellende Zusatzdarlchn(5000 Mk.) stark tilgt, z, B, mit 5°/«,
wodurches in ca. 15 Icchreu getilgt sei» wird,

2, daß die Lebensversicherungsich bloß auf denjenigenTeil erstreckt, der beim Tode des Versicherten
noch nicht getilgt ist, z. B. nach 7 Jahren etwa 3000 Mk., und daß diese Tilgnngsrestvcrsichcrnng
gegen eine bei Beginn der Persicherung zu zahlende einmalige Prämie abgeschlossen wird

Diese Prämie beträgt bei einem 25jährigen bei 4,1°/, Zinsen und 5°/, Tilgung rund 360 Mk,

Der Schuldner muß diesen Betrag aus der Darlehnssumme von 5000 Mk, zahlen, erhält also
bar zur Verfügung 4640 Mk,; die Rechte aus der Police musz er an das Kreditinstitut abtreten.

Der Versicherungsanstaltgcgcmiberist er nnn völlig frei; der Landesbankgegenüber muß er 5000 Mk.
verzinsen und tilgen, wie oben bemerkt, mit zusammen 9,1 °/,, also jährlich455 Mt. zahlen.

Es ist bei solchen starken Belastungen in erster Ncihc dafür zu sorgen, daß die drückende Schnld
(5000 Mk.) stark (mit 5"/«), die weniger drückendeschwächeramortisiert wird; sobald aber die drückcndc
Schnld getilgt ist, muß der unnmchr frei gewordeneTeil zur stärkeren Tilgung der Hauptschuld ganz oder
teilweise verwendet werden.

Wenn der Schuldner die Hauptschuld von 40000 Mt. in der unter N angegebenen Weise tilgt.
so hat er jährlich zu zahlen:

1. von 20000 Mk. 4,1«/, Zinsen..............820,- Mk.
2. „ 10000 .. 4.1°/, .. und V2 °/° Tilgung........460- „
3. .. 10000 .. 4,1°/, „ .. 2°/, ..........610.- ..
4. Verzinsungnnd Tilgung der einmaligenPrämie für die letzten 10000 Mk. 91,50 „
5. uou 5000 Mk. 4,1 °/, Ziuseu uud 5 "/, Tilgung........455— .,

2436,50 Mk.
— 5,41°/« von 45000 Mk.

Kommt es zum Todesfall, so hat die Familie statt 45000 Mt. Schulden nur noch 80000 Mt-
abzüglichdes durch die V//°lgc Tilgung auf die ersten 10000 Mk. abgetragenen Teiles.

6



Nach dem früheren System der Landesbank hat Schuldner 4000) Mk. mit 4,1 °/„
^ 1 °/° ^ 5.1 «/» ......................... 2040- Mk,
zu verzinsenund zu tilgen.

Die 5000 Mk. kosten ihn überall 5 °/„ Zinsen ohne Tilgung ....... . 250,- .,
also Last total .......................... 2290- Mk.

Tilgt er nun noch die 5000 Mk. mit 250 Mk, jährlich, so hätte er ferner . . . 250,— ,.
also zusammen2540,— Mk.

oder 103,50 Mk. mehr wie nach der neuen Kombination zu zahlen.

Die Last von 5,41"/« ist für einen den höchstenKredit beanspruchendenBesitzer noch erträglich,
wenn mau bedenkt,das; in den 5,41 °/„ 1,11"/» Tilgung steckt, er also an Zinsen und Versicheruugsleistung
nur 4.30 °/« zahlt.

Die Last ist auch erträglich, weil sie nicht über den Pnchtwert des Gutes hinausgeht; sie unter¬
scheidet den Schuldner aber dadurch Uou eiuem Pächter, daß jener sicher weiß, daß bei seinem Tode oder
bei Erreichungdes Endes der 5«/^igen bezw. 2°/„igcn Tilgung das Gut mit weit Welligerals der Hälfte des
Wertes verschuldet sein wird; diese Gewiszheit der Befreiung von drückender Schuld, dazu der Freiheit von
drängenden Gläubiger», der Nntüudbarleit seiner Schuld gibt dem Eigentümer nnd seiner ganzen Familie
eine große Beruhigung, eine große Arbeits- und Lcbensfreudigkeit,

Und was iu sozialer Beziehung eine Hauptsache ist: Die sichere Entschuldung bewahrt den besten
Teil unserer arbeitskräftigen Landbevölkerung vor dem Sturz ins Proletariat! sie erhält ciucu gesunden
Eigcubcsitzerstand in großen und in kleinen Gutsbetrieben.

Düsseldorf, den 1. Dezember 1913.

Der DireKtos ller canllezbankäer Khelnprovinx

Dr. Lohe
Geheimer Regierungsrat.

Anmerkung: Infolge der noch immer anhaltenden ungünstigen Lage des Geldmarktes erleidet die
Laudcsbank bei dem Verkauf uou Nhcinvruvinz-Anleihescheinen,ans deren Erlös sie die Darlehen gewährt,
erhebliche Kursverluste und sonstige Uukostcn. Sie ist gezwungen, von denjenigen, die den Kredit der
Landcsbaickjetzt in Anspruch nehmen,znr Deckung ihrer Verluste und Unkosten einen einmaligen Beitrag zu
Theben, der heute 5°/„ beträgt. In den obigen Berechnungenist der Beitrag, der bei der Anzahlung an dem
Darlchu gekürzt wird, unberücksichtigtgeblieben,da dieser Beitrag je nach den Zeiten schwankt bezw in Wegfall
kommt. Dagegen ist auch die Dividendeunberücksichtigt geblicbcu,welche bei längerer Dauer der Versicherung
dem Versichertenzugute kommt.
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Die cebenzvessichel'ung
vom 5tanüpunKt üer Hypothekenbanken. 3parKaz5enU5<v. aus als ein

»lorrelttlv cler 2mllelh2lt!gKe!t der laxen
betrachtet.

^B^^axen sind oft um 25 bis bQ°/y zu hoch, Eine Menge Eigentümer und ihncn zur Seite eiue
/ 1 Menge Sachverständige sind Optiuustcn lind haben stets hohe Werte im Kopfe, Die Auf-

wärtscntwictlung der letzten Jahrzehnte mit ihren steigendenBoden- und Mictwcrten hat den Opti¬
mismus geradezu gezüchtet. Der Wert von vielen Objekten hängt von allerlei Nebcnnmständen ab, die ein¬
treffen können, oder auch nicht können, die der eine fchon als positive Faktoren in Rechnung stellt, der
andere nicht.

Aber wer kann genau nnd ziffcrmäßig die Grenze bezeichnen, wo die Taxe das Gebiet der sicheren
Werte verläßt und das Gebiet unsichererVermutungen betritt?

Wenn man die Taxen auf das absolut sichere Niveau herunterschraubt, also Miniumlwerte, d. h.
Kaufpreise ansetzt, die stets, auch bei schlechterKonjnnktur in öffentlicherVersteigerung sicher erzielt werden
würden, so ist, zumal bei der jetzigen Lage des Grnndstücksmarktcs,fast jede Beleihung ausgeschlossen: überall
ist das Bclcihunasbcdürfnis so stark geworden, daß eine 50°/<,ige Bcleihung eines Hanfes unter Zu-
gruudeleguug eines Millimalwertes fast niemandem genügen wird.

Daß Minimalwcrte zu Grunde gelegt werden, verlangt indes auch kein Statut, Es sollen Werte
zu Gruude gelegt werden, die unter gewöhnlichen Verhältnissen zu erzielen sind, (So: Aufsichtsamt für
Privalvcrsichcrung).

Aber diese Fassung läßt eine sehr weitgehendeAuslegung zu. Was siud „gewöhnliche Verhältnisse"?
Der Häuscrmarkt liegt schon feit mehreren Jahren unter tiefem Druck! Welche Preise sind bei

solchem Druck unter „gewöhnlichenVerhältnissen" zu erzielcu? Das kann ich von keinem Hause oder keinem
Gut genau sagen.

Dazn kommt, daß. wie wir praktisch erfahren haben, die einige Zeit andauernde Verwahr¬
losung des Objekts nicht bloß einen starten sachlichen Minderwert, sondern auch eiueu andauernden Verruf
des Objekts in den Angcn des interessierten Publikums herbeiführen kann, welches eine Entwertung von
20, 30 und mehr "/<> bedingt, ohne daß der Hypothekengläubigerfofort wirksameWaffen dagegen hat.

Ähnliche Wertucrfchiclmngcntreten auch oft durch Verschiebung der Vcrkehrsrichtungen in Städten
m Folge von Verlegung oder Neuanlagc von Bahnhöfen, von neuen Straßendnrchbrüchen, Errichtung von
großen Warenhäusern usw. ein.

Auch bei landwirtschaftlichenGütern kann nach erfolgter Veleihung in Folge von Änderuugcu in
der Zollpolitik uud in Folge vou schlechter Wirtschaft sehr leicht eiue starke Wcrtvcrminderung eintreten.



Wie taun man mm die Zweifclhaftigkcit der Taxe korrigieren? sie unschädlich machen?
Dadurch, dah man eine zusätzliche Sicherheit schafft, indem man diese Quote der Vclcihung, welche

zwar formell durch die Taxe gedeckt, materiell aber zweifelhaft gedeckt erscheint, durch eine Versicherungdeckt.
Diese Versicherungkönnte eine Kreditversicherungsein, aber alle darauf hinzielenden Versuche sind

gescheitert.

Demgegenübererhebt sich die Frage, ob nicht in anderer Weise gegen die Iwcifclhaftigkcit der
Taxen Versicherunggenommenwerden kann.

Ich habe eine von ganz braven und treuen Sachverständigen aufgestellteTaxe vor mir liegen über
ein Haus im Werte von angeblich76 000 Mark. Krcditbegchr: 35 000 Mark. Die städtische Einschätzung
zum gemeinenWert lautet auf nnr 54 000 Mark, Diese Einschätzungengehen in der Ncgel ja nicht zu
hoch; ob sie aber soviel niedriger als der Vcrkcmfswertsind, das; sie bei einem Wert von 76 000 Mark
etwa 30"/» nntcr dem wirtlichen Wert bleiben? Wer will auch nur bestimme», ob sie 20 oder 10°/»
uutcr dem Wert bleibe»?

Der Sachwert wird in erster Linie bedingt von: Bodenwcrt, für den vielfach genau stimmcude Preis¬
ansätze überhaupt nicht gemachtwerden können. Bei nencn Häusern werden meist die erhoffte» Ertrags-
werte — Mictwertc — z» hoch cmgcnommcn.

Im gegebene», Falle ist die Taxe von 76 000 Mark jedenfalls eine hohe Taxe, Das begehrte Dar-
lehn von 35 000 Mark setzt bei 50°/<>igcr Bcleihnng einen Wert von 70000 Mark voraus; ist dieser Wert
vorhanden? Vertrauensmänner sagen: kann sein, kann auch nicht sein. Vielleicht ist das Mittel zwischen
54 000 Mark und 76 000 Mark -^ 65 000 Mark richtig. Vielleicht!

Bei Annahme eines Wertes von 65000 Mark fehlen nur für 2500 Mark Sicherheit,bei Annahme
eines Wertes von 70000 Mark fehlt nichts an der Sicherheit.

Auf 54000 Mark kün»c» jcdcufalls 27000 Mark gegeben werde»; es fehlt dau» eiue »»bedingte
Sicherheit für 8000 Mark. Nu» will DarlclMsuchcr als zusätzliche Sicherheit eiue unnnfcchWare. gegen
einmalige Prämie geuommeue oder zu uchmendc Versicherung des jeweilige» Tilgnngsrestes des über 27000 Mk.
hinansgchcndenDarlehnsbetraacs von 8000 Mark verpfänden. Soll man dann diese Sicherheit nicht annehme»,
um die zweifelhafteWcrtauotc zu decke»?

I» diesem Dilemma kommtdie angeboteneLebensversicherung,die unter allen Umstände» die Aus¬
räumung der 8000 Mark garantiert, gerade recht, nm die Zweifel zu beseitigen.

Das Wesen der Tilg»»gsrestucrsichcrn»gbestehtdarin, das; die Versicherungsanstalt sich verpflichtet,
den beim vorzeitige» Tode des Versicherte»noch »icht getilgte» Nest der »»!er Versicherung gestellten
Hypothckeuschuld sofort aus eigeucu Mittclu zu tilge».

Nach Vorstehendem ist die Lebcnsuersicherimg—- we»» sie gege» Verfall wegen Nichtzahle» vo» Prämie»
geschützt ist — ein vorzüglichesMittel zur Sichenmg gege» zu hohe Tnxeu; sie kau» somit als Garantie
für die Vcleihiingsquute dienen, welche »icht durch den sicher vorhandene» Wert gedeckt ist, Sie bringt ei»
wirksamesBeruhigungsmomcnt i» die dnrch die Zweifclhaftigkcitder Taxen gegebeneUnsicherheit.

llnd daß jede Belcihu»gsanstalt, die in Gefahr steht, wegen der steten Zwcifclhnfiigkeitder Taxe»
oder gcgcnübcr eiucr später eingetretene»Verwahrlosung des Objekts oder dnrch sonstigeWcrtucrmindcruugcn
zu hoch bclichcu zu haben, gerne die Gelegenheit ergreift, eine Dccümg gegen die hieraus rcsulticreude
Gefahr für die oberen „Spitzen" der BeleilMgssnmme anzuuchmeu, liegt auf der Hn»d,

Mn» hat da»» »»r uoch z» »»tersuchcu.ob die Lage des Schuldners eine solche ist, daß er nach
Zahlung der einmalige» Prämie seine Lasten der Bcleihuugsaustalt gegenüber tragen kann im Hinblick auf
die sicheren Erträgnisse,die ihm a»s dem bclichc»e»Objekt zustehe».Sind die Erträge so, daß sie hinreichen,



die Verbindlichkeitengegenüber dein Vcleihungsinstitut an Zinsen und Tilgungsqnote mich — beim Versagen
des Schuldners — in der Hand eines Zwangsverwalters, Pächters usw, gut zu erfüllen, so schwindet
jeder Zweifel.

Daß die Unsicherheitder Taxnntcilagcn durch ein Korrektiv ausgeglichenwerde, liegt auch im Sinne
der Statuten. Denn da die Statuten die Bcleihnng auf die Taxen gründen, müssensie wollen, daß die
Verwaltung, wenn sie die Taxen nicht als absolut sicher ansieht, die mangelnde Sicherheit in irgend einer
Weise, spezielldurch die Lcbcnsuersicherungkompensiert.

Die vorerwähnten Erwägungen betreffen das Gebiet desjenigen Hypolhekenteils (der „Spitze"), von
welchem es mangels einer sicheren Taxe zweifelhaft ist, ob er innerhalb 50°/« des wirklichen Verkaufs-
wertes liegt.

Wenn man nun dies dubiose Gebiet nnter die Garantie der Lcbensucrsichcrnugstellt, so ist damit
ein weiter Kreis von II. Hypotheken gesichert und eine Lösung gefunden,welche, wenn nicht allgemein,
so doch vielfach befriedigenwird.

Was ist II. Hypothek? II. Hypothek ist im Sinne der materiellen Belastung nicht diejenige Hypothek,
die an zweiter Stelle im Grundbuch eingetragen ist, sundern diejenige Belastung, welche bei Hausbeleihuugen
über 50°/» (oder bei Pfandbriefanstalten oft 60"/»), bei landwirtschaftlichenBelcihnngen über ^ des wirk¬
lichen Vcrkanfswcrtes liegt.

Niemand kann aber genau den Teil der Schuldsumme angebcu, bei welchem diese Vclcihnngsgrcnzen
überschrittenwerden; wohl kann man in vielen Fällen sage», daß Bcleihnngen von 50°/» chezw, 60°/»)
einer Taxe schon gleich 75°/° des sicher zu erzielenden Berkaufswertes sind. Da ist also die II. Hypothek in die
erste mit hincingenommen.und was dahinter als II. Hypothek eingetragen ist, ist in materiellem Sinne
— im Gegensatz znin formellen Grundbuchrccht— dritte.

Alle Welt müht sich ab, das Chaos, welches der Begriff der II. Hypothekverursacht,zu entwirren;
manche glauben, es zn cutwirreu durch Einrichtung von Tltt'ämtern.

Taxämter sind erwünscht; aber ein Allheilmittel ist damit auch nicht gegeben. Je nachdemin dem
Taxamte pessimistisch oder optimistisch veranlagte Schätzungsleute sitzen oder vorwiegen, werden sich auch die
Taxen der Taxämtcr von dem wirklichenVcrkanfswcrt mehr oder weniger entfernen.

Die einen werden den Minimalkaufpreis auf ihre Fahuc schreibe!, uud damit erziele«, daß ihre
Taxeu dem krcditsuchcndeu Publikum nicht genügen, sofern nur 50°/« dicfcr Minimaltaxe belichen werden dürfen.

Andere werden gewisse, nach ihrer Ansicht in naher Zukunft realisierbare Mehrwerte auf den gegen¬
wärtig crzielbarcn Wert daranfschlagcnund so eine Bcleihnng in gewünschter Höhe ermöglichen.

Eine Taxe lediglich auf sogenannte „Perglnchsvertciufe", d, h, auf wirklich getätigte Verläufe
benachbarter„gleichartiger"uud „gleichwertiger"Objekte zu basicreu, wäre wohl das Nichtige, wenn nicht der
begriff „Gleichartigkeit"uud „Gleichwertigkeit" so dehnbar wäre und nicht jeder von seinem Grundstück behauptete,
daß cs das beste sei. Und dann, wer kcnnt dic Motive, welche in einem einzelnen Falle den einzelnen
Kauflustigen zur Zahlung einer gewissen Summe, den Vcrkauflustigcn zum Verkauf zu. einem gewissen
Preise bestimmthaben?

Auch die sog. Vcrglcichskäufebieten keinen sicheren Anhalt,
Wcnu 7 Däuser in einer Straße oder einer engbcgrenztcnStadtgcgend von einem Großunter¬

nehmer zn eine,» hohen Preise gckanft »norden sind und damit der Bedarf dieses Spekulanten gedeckt ist,
können dic übrigen, von diesemfür seine Zwecke nicht mehr beuötigte» Häuser uach dem Preise jener nicht
abgeschätzt werden.



Und umgekehrt:Wenn 7 Häuser eines in schlechten Verhältnissen lebenden Eigentümers, oder eines
solchen, der sich rasch bares Geld für andere Unternehmungen verschaffenwill, billig losgeschlagenwerden,
ist der billige Preis dieser Häuser für die Wcrtbemcssimganderer in der Gegend uhnc Bedeutung.

Dazu kommt, daß sehr oft andere Preise beurkundetwerde», als wirklichgezahlt wurden.
Also auch in „Verglcichsuertäufcu" liegt keine sichere Gewähr für richtige Taxen. In manchen

Fällen fehlt es überhaupt an Verglcichskäufe»und da geht dann das zügellose „Schätzen" los.
Stets wird die Dcnkrichtnngder Schätzer, ihre Lebcnsanschauuug,der Umstand, ob sie in freien

Berufen oder in Vcamtmcuischamingcngroß geworden sind, von erheblichem Einfluß sein; die Taxen werden
immer subjektiven Erwägungen entspringennnd somit nicht unbedingt zuverlässig sein.

Immerhin können die Schätzungsämtcr Gutes wirke», uud Taxen, die jetzt oft vorkommen, welche
das Doppelte des wirklichen Wertes ergeben,somit im Zwangsversteigerungsfalle bei einer Vcleihung von mir
bU"/y die erste Hypothek gefährden »nd vielfachzu Verlusten der Velcihcr geführt haben, werden dann wohl
nicht mehr vorkommen.

Aber ein Zweifelgebiet wird immer bleiben, und jede Einrichtung, die dies Gebiet sicherstellt,
wird mit Freude» zu begrüßen sein.

Die Idee, durch eiue Cessionvon Lebcnsucrsichcrungspoliccndie dingliche Sicherheit zu verstärken
und zn ergänzen, ähnlich Wie durch eine Bürgschaft, ist übrigens an sich nicht nen; sie wird vielfach
besonders von privaten Geldlciher», praktischangewendet; indes ist sie von dc» den Pfandbrief- und anderen
ähnlichen Beleihu»gsinstitutenstaatlich gegebenen Bcleihnngsgrnndsätzenbisher »icht als ei»c Sicherheitz»gclasse».

Von vornherein sei aber bemerkt, daß für grosze Beträge diese Art Sicherstelln»«,nicht brauchbar
ist, weil die subjektive Leistungsfähigkeit,welche bei starler Übcrschrcituugder Bclcihungsgrcnze zweifelhaft
wird, mit eine Rolle spielt. Es kann sich deshalb nur um mäßige, durch starke Tilgung in kurzer Zeit zu
beseitigende Schuldpostcn handeln. — —
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Anlage 13.
(Drucksachen, Nr. 14.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Bewilligungen aus dem Dispositionsfonds des Provinziallandtags (Ständefonds).

Zur Verfügung stehen:
1. In den Haushaltsplan für 1914 sind eingesetzt .......150 000 M.
2. Zinsen aus Beständen ...............^ 200 „

Zusammen 150 200 Mk.
Hieraus sind vorweg zu entnehmen:
1. Für die Wetterführung des historischen Atlas, wie bisher 3 000 Mk.
2. „ „ Denkmälerstatistik, wie bisher ......25000 „
3. „ „ örtliche Bauleitung .........4000 „

(seither 3750 Mt., der Betrag muß aber auf 4000
Mark erhöht werden)

4. „ „ Naturdenkmalpflege,wie bisher ..... 10 000 „
5. Vom vorige» Provinziallandtag bewilligtezweite Raten:

s,) für die Wiederherstellung der alten Stiftskirche in Münster-
maifeld — Nr. 8 der Zusammenstellung ..... 10 000 „

d) für die Instandsetzungder Abteikirche St. Matthias bei
Trier — Nr. 20 der Zusammenstellung..... 15 000 „

Zusammen __ 67 000 ..
Es bleiben mithin verfügbar . .............83200 Ml.
In der nachstehenden Zusammenstellungsind Vorschläge für Bewilligung von Beihilfen für

eine Reihe von Gegenständengemacht und begründet. Sie sind im Denkmälermt und in der
Denkmalpflegekommission geprüft und von ihr zur Annahme empfohlen.

Der Provinzialllusschußbeehrt sich demgemäß zu beantragen:
„Provinziallandtag wolle die in der anliegenden Zusammenstellungunter Nr. 1 bis 25
vorgeschlagenenBeihilfen im Gesamtbetragvon 150 200 M. aus dem Dispositionsfonds
des Provinziallandtags bewilligen."

Düsseldorf, den 9. Januar 1914.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr, von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Zusammenstellungder Anträge auf Bewilligungvon Beihilfen

Lfde.

Nr.

Gemeinde,

Kreis Gegenstand des Antrags

l

^>

3

4

9

10

11

12

13

14

15

Eupen.

Niederau,
Kreis Dilren.

Pesch,
Kreis Schleiden.

Miinstermaifelo,
Kreis Mayen.

Aldegund,
Kreis Zell.
Pyrmont,

Kreis Cochem.
Enden,

Kreis Cochem.

Mayen.

Hnzenach,
Kreis St. Goar.

Mllnubach,
Kreis St. Goar.

Müllenbach,
Kreis

Gmnmersbach.

^. Mr verschiedene Angelegenyeiten.

Für die Weiterfühlungdes historischenAtlas — vergl. Anlage 1.

Weiterbewilligungder Kostender Denkmälerstatistik,

Für die Bauleitung bei Ausführung der unterstütztenArbeiten.

Für die Naturdenkmalpflegezur Verfügungdes Provinzialausschusses.
Summe ^.

L. Zlür die Oryaltung einzelner MnstdenKmäler.

Instandsetzungder Fassadedes Franziskanerinnenklosters— vergl. Anlage2.

Erhaltung 0er alten katholischenPfarrkirche— vergl. Anlage 3.

Offenhaltungund Sicherungdes Matrouenheiligtums— vergl. Anlage 4.

II. Rate für die Wiederherstellungder alten Stiftskirche.

Instandsetzungder alten katholischenPfarrkirche— vergl. Anlage 5.

Sicherungsarbeitenan der Burgruine — vergl. Anlage 6.

Herstellungsarbeitenau der ehemaligenStiftskirche— vergl. Anlage 7.

Instandsetzungsarbeitenan der mittelalterlichenStadtbefestigung—
vergl. Anlage 8.

Instandsetzungder katholischenPfarrkirche— vergl. Anlage 9.

Ausbesserungsarbeitenan der evangelischenPfarrkirche— vergl. Anlage 10.

Wiederherstellungder mittelalterlichenWandmalereien in der evangelischen
Pfarrkirche— vergl. Anlage 11.

zu übertragen
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aus dem Dispositionsfondsdes Provinziallandtags(Ständefonds.)
Ver¬

anschlagte
Gesamt-
kosten

Beantragte
Beihilfe

8 000

5 000

2 250

80 000

4 000

6 000

17 000

6 000

12 000

8 300

6 900

2 000

2 300

2 250

Vorschlag

3 000

25000

4 000

10 000
42 000

2 000

2 300

2 250

10 000 10 000

2 500 2 500

4 200 4 200

7 000 7 000

4 000 4000

3 750 3 750

1000 1000

6 000 6 000

45000

Bemerkungen

Visher waren 3750 Mark bewilligt,der Betrag reicht nichtaus.

Unter der Bedingung,daß: 1. die Kosten des Grunderwerbsvon anderer
Seite getragenweiden,2. das Eigentum in öffentlichen Besitz, am
besten in denjenigendes Kreises Schleiden übergeht,3. daß der Kreis
sich mit Hilfe des Forst» nnd Polizeipersonalsder dauerndenUeber-
wachung unterzieht.

Der 53. Provinziallandtagbewilligteals I. Rate 10000 Mark.

Für den gleichen Zweck bewilligte der Provinzialausfchußin der Sitzung
vom 4./5. Juli t911 1200 Mark.

Der 49. Provinziallandtaghat für den gleichen Zweck 4000 Mark be¬
willigt. Die Bewilligungvon 7000 Mark erfolgtunter der Voraus¬
setzung, daß die Kgl. Staatsregierung sich mit 7000 Mark und die
Gemeindemit 8000 Mark an den auszubringenden Kosten beteiligt.

Der 51. Provinziallandtagbewilligtefür den gleichenZweck 4200 Mark.

24
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Lfde,

Nr.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Gemeinde,

Kreis

Eitenhllgen,
Kreis Wnldbröl,

Essen.

tauten,
Kreis Moers.

Emmerich,
Kreis Rees.

St. Matthias
bei Trier,

Berndorf,
Kreis Dann,

Illingen,
Kreis Ottweiler.

Lichten« erg,
Kreis St. Wendel.

Sulzbach,
Kr. St. Wendel.

Clausen,
Kreis Wittlich.

Gegenstand des Antrags

Uebertrag

Instandsetzungder evangelischenPfarrkirche— vergl. Anlage 12.

Instandsetzungder St, Johannes-Pfarrkirche— vergl, Anlage 13.

Instandsetzungder Michaelskapelle— vergl. Anlage 14.

Uebertragungder barocken Stuckdecke aus der ehemaligenevangelischenRektorats¬
schule in den Gemeindesaal— vergl. Anlage 15.

II. Rate für die Instandsetzungder Abteikirche.

Instandsetzungder altenTeile der katholischenPfarrkirche— vergl.Anlage 16.

Sicherungder Ruinen der WasserburgKerpen— vergl. Anlage 17.

Sicherungsarbeiteuan der Unterburg— vergl, Anlage 18.

Ticherungsarbeitenan der evangelischenPfarrkirche— vergl. Anlage 19.

Wiederherstellungder ehemaligenKlosterkirche— vergl. Anlage 20,
Summe V

Dazu „ ^
Zusammen

!
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Ver¬
anschlagte
Gesamt-

kosten

Beantragte
Beihilfe Vorschlag Bemerkungen

3 500

95000

14000

3 600

150000

18 000

17 000

21950

7 600

19 200

2 000

20000

5 000

2 000

50000

1000

4 000

7 000

3 000

4 200

45000
2 000

20000

5 000

2 000

15000

1000

4 000

7 000

3 000

4 200

Unter der Bedingung,daß die in der Michaelskapelleund im Pfarr»
Hause untergebrachtenwichtigerenGegenständeunter sachverständiger
Leitungordnungsmäßigaufgestellt werden.

Der 53. Prouinziallandtagbewilligteals I. Rate 15000 Marl. An die
Beihilfen wird die ausdrücklicheBedingung geknüpft,daß sämtliche
Aufnahmendem Dentmälerarchiuüberwiefen werden.

Der 45. 47. und 49. Prouinziallandtaghabenfür den gleichenZweckins°
gesamt 14 000 Mark bewilligt.

Der 49. und 50. Prouinziallandtagbewilligtenfür den gleichen Zweck
16 000 Mark.

108 200
42 000

150 200

24»
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Gutachtliche Aeußerungen
des

Provinzialkonservatorsder Rheinprovinz
Anlagen 2—25

zu den

Beihilfeanträgen gegen den Dispositionsfonds des Provinziallandtags
(Ständefonds).

Anlage 1.
Zu Nr. 1 der Zusammenstellung.

Ciiln, den 22. November 1913.

Ew. Hochwohlgeboren beehre ich mich namens des Vorstandesder Gesellschaft für Rheinische
Geschichtskundedie ganz ergebenste Bitte zu unterbreiten, bei dem im nächsten Februar zusammen¬
tretendenProvinziallandtage die Bewilligung des regelmäßigenJahresbeitrages der Provinz von
3000 Mark für die allgemeinenKosten des GeschichtlichenAtlas der Rheinprovinzwieder beantragen
zu wollen.

Im letzten Jahre hat das von der Fachwissenschaftals vorbildlich anerkannte Atlas-
uuternehmen erhebliche Fortschritte gemacht. Die Erläuterungen zu den Kirchenkartenliegen in
drei Bänden abgeschlossen vor; die beiden letzten Bände sind im Berichtsjahre erschienen. Durch
die Erläuterungen werden die auf beiden Kirchenkarten (u. I. 1610 in 4 Blättern, v. I. 1450
in 1 Blatt) dargestellteältere kirchlicheOrganisation der Provinz und ihre Umgestaltungdurch die
Reformation in allen Einzelheitenquellenmäßigbegründet. Der Bearbeiter der Kirchenkartenund
der Erläuterungen, Herr Dr. Wilhelm Fabricius iu Darmstadt, hat außerdem seiue Arbeit am
VI. Erläuterungsbande, welcher dem vorderen Nahegau mit Kreuznach gewidmet ist, fortgesetzt.
Vor kurzem hat er die Einleitung zu diesem Bande, der im übrigen bereits fertig gedruckt ist, und
in welchem die besondersverwickelten Verhältnisse in dem südlichsten Teile der Provinz klargelegt
werden, der Presse übergeben und ist nunmehr mit der Ausarbeitung der beizugebendcn Karten
beschäftigt.

Die Arbeiten an diesem Teile des Atlas-Unternehmens (politische und kirchlicheKarten)
haben im laufendenJahre bereits Ausgaben im Betrage von 9854 Mark erfordert, eine außer¬
gewöhnlich hohe Summe, deren Höhe bedingt wird durch die beträchtlichen Druckkosten und durch
die vom Vorstände neuerdings beschlossene Erhöhungder Remunerationdes verdienstvollen Mitarbeiters,
der eine ehrenvolle Berufung an das Fürstlich Salm-Anholt'scheArchiv ansgeschlagen hat, um das
Atlasunternehmen weiter fördern zu können. Die Gesamtsummeder Ausgaben für die politischen
und kirchlichenKarten beläuft sich bis jetzt auf rund 118 000 Mark; die Einnahmen aus dem
Buchhandelhaben bisher 11750 Mark ergeben. Durch die Beitrage der Provinz find 74000 Mark
gedeckt worden. Aus eigenen Mitteln hat die Gesellschaft selbst schon ruud 32 000 Mark zugeschossen.
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Auch die Arbeit an der zweiten Abteilung des Atlas, au den siedlungsgeschichtlichenKarten,
hat im Berichtsjahre erfreuliche Fortschritte gemacht. Der Provinzialverband leistet für diese
Abteilung des Atlas einen besonderen Jahresbeitrag von 3000 Mark (auf 5 Jahre: Bewilligung
I 6 Nr, 2939 II vom 22. März 1910).

Unser ständiger Mitarbeiter, Herr vi-, Walter Tuckermann in Cöln, hat im laufenden
Jahre die besonderen Grimdkarten für die wirtschaftliche Kultur der Provinz fertiggestellt. Es
wird sich jetzt, nach Fertigstellung dieser Arbeitskarte, darum handeln, nach einem im einzelnen
noch festzustellenden Plan wirtschaftsgeschichtlicheKarten der Provinz nach verschiedenen Gesichts¬
punkten auszuarbeiten und zu veröffentlichen.

In lebhaftem Danke fühlt sich der unterzeichneteVorstand dem Provinzialverbande
verpflichtet,der durch seine regelmäßigenBeiträge unsere Gesellschaft in den Stand gesetzt hat, das
auf seine Veranlassung begonnene, weitausschauende Atlasunternehmen ununterbrochenzn fördern
und dudurch der geschichtlichenForschung in unserer Provinz eine sichere geographische Grundlage
zu geben. Der Vorstand hegt die Hoffnung, daß Ew. Huchwohlgeborenauch beim nächstjährigen
Provinzillllandtagedie Weiterbewilligungdes bisherigen Jahresbeitrages von 3000 Mark befürworten
und erwirken werden.

An den Landeshauptmann der Rheinprouinz In vorzüglicher Hochachtung
Herrn Dr. v. Renners, Hänfen,

Wirkl. Geh. Oberregierungsrat, Vorsitzender.
- Regierungs-Präsidentena. D.

Hochwohlgeboren
Düsseldorf.

Anlage 2.

Zu Nr. 5 der Zusammenstellung.
Eupen: Instandsetzung der Fassade des Franzislanerinnenllosters.

Die Nachblüte der architektonischenEntwicklungin der Rheinprovinz um die Mitte des
18, Jahrhunderts brachte besonders in den an der Westgrenze der Eifel gelegenen Industriestädtchen
eine Reihe von ungewöhnlichschönen,meist feingegliedertenProfanbauten hervor. Unter diesen
nimmt das VerckenscheHaus zu Eupen in der Anmut feiner Details und der Sauberkeit seiner
Ausführung eine ausgezeichnete Stellung ein. Es wurde im Jahre 1752 nach Plänen des bekannten
AachenerArchitekten Ioh. Ios. Couven errichtet. Das wertvolle Gebäude, das die eine Seite des
auch sonst durch alte Bauten ausgezeichneten Marktes der Stadt Eupen beherrscht,ist seit 1856
im Besitze der Franziskanerinnen.

Durch Verwitterung hat die aus Backsteinen mit Quaderrahmen bestehende Fassade stark
gelitten; auch vom Standpunkt der Denkmalpflegeist auf baldige Erneuerung der zahlreichen be¬
schädigten Teile in entsprechendem Materiale größter Wert zu legen. — Bei der Ausführung der
Arbeiten muß jedoch darauf gedrungen werden, daß das schöne Balkongitter, welches von seiner
Stelle entfernt und zur Einfassungder in der alten Haustür angebrachten Antoniusfigurverwendet
wurde, wieder auf dem jetzt ganz verstümmeltenBalköne Ausstellung findet.

Die Summe, die insgesamt für die Erneuerungsarbeiten benötigt wird, beträgt 8000
Mark. Die Stadt Eupen hat sich dankenswerterweisezu einem Zuschüssevon 2000 Mark
entschlossen. Weiterhin ist die Gewährung einer Beihilfe seitens der Königlichen Staatsregiernng
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beantragt. Im Hinblick auf den hohen Denkmalsweit des Hauses, auf die ungünstigeLage der
im Besitz befindlichen Genossenschaft, beehre ich mich, eine Provinzialbeihilfein Höhe von 2000 Mark
warm zu empfehlen.

A nlage 3.

Zu Nr. 6 der Zusammenstellung.
Niederm (Kreis Türen): Erhaltung der alten katholischen Pfarrkirche.

Die von der Industrie veranlaßte starke Bevölkerungszunahmein großen Teilen der
Rheinprouinzhat zn der für die Denkmalpflegeintereffenwenig erfreulichenErscheinung geführt,
daß vielfach die ulten kleinen Kirchenauch durch eine Erweiterung dem praktischen Bedürfnis nicht
mehr angepaßt werden können. Die Denkmalpflegesteht — da gerade die Rheinprovinz eine fehr
große Zahl kleiner,mittelalterlicherKirchen von hohem kunstgeschichtlichenund künstlerischen Wert
aufzuweifen hat — vor der recht fchwierigen Aufgabe, wenigstens die wertvollsten dieser Bauten
einer neuen Bestimmungzuzuführen — um so schwieriger, als die Kirchengemeinden dieser Industrie¬
dörfer durchweg wirtschaftlich nicht in der Lage sind, lediglichim Dentmalpflegeinteresfeneben den
neuen großen Kirchen die alten zu erhalten. Die Einwirkung der Dürener Industrie auf die 18
alten Kirchen der nächsten Umgebungist besonders lehrreich; von diefen 18 zum Teil recht inte¬
ressanten Kirchen des Mittclalters sind nur noch 3 ohne moderne Erweiterung im Gebrauch, nur
2 sind erweitert. In den 13 übrigen Fällen sind in den letzten Jahrzehnten große Neubauten
errichtetworden, wobei in 8 Fällen die Altbauten alsbald niedergelegt wurden. Die Erhaltung
der Altbauten war nur in 2 Fällen — Arnoldsweiler und Birgel — bislang möglich, in 3 Fällen
ist das Schicksal der hübschen alten Küchlein noch unentfchieden.

Einer der anziehendsten diefer Bauten ist das fpätgotifche Kirchleinzu Niedern« in feiner
malerischenLage inmitten des Dorfes, mit der reichen Seitenfchiffausbildung und dem feltenen
spätgotischen Dachreiter. Das Innere enthält eine tüchtige, einheitliche Ausstattung des 18. Jahr¬
hunderts. Es ist in Aussicht genommen,den Bau wieder in Benutzung zu nehmen. Der Herr
Regicrungs-Präsidenthataus dem Iugendpflegefonds500 Mark, der Kreis, die Zivil- und die Kirchen¬
gemeinde haben bereits je 500 Mark, alfo zusammen 2000 Mark für die Instandsetzungbereitgestellt.
Die Instandsetzungskosten belaufen sich auf 5000 Mark; es sind eine vollständigeNeubeschieferuug
der Dächer, Trockenlegungder Außenmauern und geringe Ausbesferungsarbeitenim Innern not¬
wendig. Mit Rücksicht auf den Wert der Kirche und die Beteiligung der nächststehenden Kreife
gestatte ich mir, eine Beihilfevon 2300 Mark aus Provinzialfonds angelegentlichstzu befürworten.

Anlage 4.

Zu Nr. 7 der Zusammenstellung.
Pesch (Kr. Schleiden): Offenhaltung und Sicherung des Matroncnhciligtums.
Gelegentliche Einzelfunde auf einem bewaldetenHöhenrücken bei Pesch, im nordwestlichen

Zipfel des Kreises Schleiden, haben das Bonner Provinzialmuseum im Jahre 1913 zu einer
gründlichenDmchforfchungdes Geländes veranlaßt, bei der ein außerordentlichwichtiges und
seltenes Matronenheiligtum zu Tage trat. Während bislang des öfteren — zuletzt noch bei
Nettersheim — Einzeltempel aufgedecktworden sind, die diesen lokalen ländlichen Gottheiten
geweihtwaren, handelt es sich hier um einen ganzen ummauerten heiligen Bezirk mit vier Tempeln,
die in einer Straßenflncht liegen. Der am Nurdende gelegene Tempel zeigt den normalen
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Grundriß eines gallurömischen Tempels der Rheinlande, — die quadratische Cella noch fast durchweg
über 1 Meter hoch im Aufgehendenerhalten mit großer Steinschwelleim Eingang, umgeben von
der ebenfalls quadratischen Säulenumgangsmauer, Es folgt der große Ausstellungsraumfür Weihe-
denlmäler — ein großer ummauerter Hof, in Form eines etwas verschobenen Rechtecks, von einer
niedrigen Mauer umgeben. In den beiden Ecken der Ostseite je ei» kleines Gemach, vielleicht
Wärterzimmer. Massenhafte Inschriften und Skulpturreste beweisen,daß hier der Hauptraum zur
Aufstellungder Weihcdenkmälerwar. Das sehr merkwürdigeund hochinteressante dritte Gebäude
ist ein quadratischerBau mit säulenflankiertemEingang uud quadratischerApsis für das Kultbild,
im Inneren durch 2 Säulenreihen in 3 Schiffe geteilt. Die Säulenbasen sind größtenteils noch
gut erhalten. Im Mittelschiff drei Doppelreihen niedriger Sandsteinwürfel, wahrscheinlich Unter¬
lagen für Bänke, die bei Gottesdienst oder bei Versammluugeugedient haben werden. Der vierte
Raum, ein einfaches rechteckiges, im Innern ungeteiltes Gebäude, ohne Besonderheiten,war mit
Ziegeldachgedeckt,vermutlichein Schuppen oder idergl.

Die größte Bedeutung besitzt der zwete Raum, der einen ganz neuen, bisher noch
unbekannten Tempeltypus darstellt uud durch die Erhaltung so vieler lehrreicher Details sich
besonderszur bleibendenErhaltung empfiehlt.

Auf die Anregung des Herrn Regierungs-Präsidentenwurde die dauernde Erhaltung der
Funde in Erwägung gezogen und von ihm die Verhandlungen schon soweit geführt, daß das
Terrain für 1800 —1900 Mark erworben werden kann. Die Anlage ist jedoch ohne weiteres
noch nicht auf die Dauer vor Zerstörung geschützt; hierbei ergeben sich — zumal infolge der
Abgelegenheitdes Ortes — besondere Schwierigkeiten, Bei nicht dauernd bewachten Schutzhütteu,
z. B. bei der Villa in Nlaukeuheim,hat man schlechteErfahrungen gemacht; sie wurden meistens
durch die Jugend mutwillig zerstört. Solide Schutzhäuserdagegen, wie ein solches in Vollendorf
errichtet wurde, sind zu teuer und bei dem Tempelbezirkin Pesch auch räumlich unmöglich.
Infolgedessenwurde der Vorschlaggemacht, das Gebäude und die vier Tempel mit einem Stachel-
drahtzaun zu umgeben uud gleichzeitigeiue Dornheckezu pflanzen, so daß wenn letztere heran¬
gewachsen ist, der Stacheldraht entfernt werden kann. Des Weiteren erscheint es notwendig, die
Manern zn ihrer Sicherung und Trockeuhaltuugmit eiuer doppelte«Rasenschicht abzudecken und
das Terrain weiter abzutragen. Dabei würde das Piovinzialmuseum in Bonn weitere Einzel-
untersnchungenauf eigene Kosten voruehmeu. Die Kosten dieser Sichernngsmaßnnhmenwürden
betragen: für die Umzäunnng 550 Mark, für die Sicherung des Mauerwerkes 1450 Mark, für
die Erdbewegung250 Mark, also zusammen2250 Mark.

Bei der Bereitstellung dieses Betrages wäre die Bedingung zu stellen, daß der Grund-
erwerb anderweitig gedeckt würde, daß das Eigentum in öffentlichen Besitz, am besten in den des
Kreises Schleiden, übergingeund daß ebenso der Kreis sich mit Hilfe des Forst- und Polizeipersonals
der dauernden Ueberwachung und Pflege unterzöge.

Unter diesen Voraussetzungenbeehre ich mich, bei der großen Bedeutung des Fundes die
Bereitstellungder Summe von 2250 Mark angelegentlichst zu empfehlen,

Anlag e 5.
Zu Nr. 9 der Zusammenstellung.

Aldegund (Kreis Zell): Instandsetzung der alten katholischen Pfarrkirche.
Ein wesentlicher Anteil an dem großen Reiz der Mosellandschaft fällt den über den Winzer-

dürfchen, hoch am Bergabhang gelegenen, kleinen Pfarrkirchen zu; leider ist ihr Bestand schon früh¬
zeitig im 19, Jahrhundert sehr stark reduziert worden,die Mehrzahl der noch erhalteneu Beispiele
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ist durch Neubauten unten in den Dörfern außer Gebrauch gesetzt und damit in ihrer Existenz
gefährdet worden, so in Alken und Hatzenport; au anderen Stelleu, in Brnttig, in Cobern ist nur
der Turm erhalten geblieben. Eines der schönsten und malerischsten dieser Kirchleinist dasjenige
von Aldcgund; schou seit etwa 10 Jahren hat die Denkmalpflegeihr Interesse einer Sicherung des
Banwerkes zugewendet— jedoch ohne praktischenErfolg, weil eine entsprechende Beteiligung der
lokalen Kreise nicht zu erzielen war. Es handelt sich um einen einschiffigen,in der Barockzeit
wesentlich umgestaltetenBau mit sehr hübschem romanischem Turm; der ganze Bau und auch die
innere Ausstattung enthält noch eine Reihe interessanterDetails der verschiedenstenZeiten.

Als im Jahre 1912 für die Langhausmanern und die Dächer die Einsturzgefahrdringlich
wurde, hat der kleine Verfchönerungsvereiu in Aldegund sich der Erhaltung des Kirchleins tatkräftig
angenommen und mit einem Kustenaufwaudvou 650 Mark die Langhausmanern verankert, die
Mauerrisse geschloffen,die Dachkonstrnktion ausgebessert und die schlechtesten Partien der Dächer neu
decken lassen. Damit find allerdings feine Mittel zunächstauch erschöpft. Der Kostenanschlag
berechnetdie weiteren zur Benutzung der Kirche notwendigen Aufwendungen,Ausbesserung der
Maueru, der Türen und Fenster, Instandsetzungder in dem Gesamtbildefo wichtigen Kirchhofmauer
auf 4000 Mark. Die stark belastete Kirchengemeindekann kaum wesentlich zu den Arbeiten beitragen,
jedoch ist auf Beihilfen von Zivilgemeindeund Kreis zu hoffen. Ich gestatte mir, in Anbetracht
dieser Verhältnisseund des bisherigenopferwilligen Eintretens des Verschönerungsvereins eine Beihilfe
von 2500 Mark warm zu befürworten.

Anlage 6.
Zu Nr. 10 der Zusammenstellung.

Pyrmont (Kreis Cochem): Sicherungsarbeiten an der Burgruine.
Burg Pyrmont im oberen Eltztal, ein wenig von der großen Landstraße abgelegen,aber

allmählich dem Verkehrimmer mehr erschlossen,ist eine der malerifchsten Burgruinen der Eifel; der
Blick auf die hochragendeBurg mit der steinernen Brücke, dem Wasserfall und der Mühle im
Vordergrund, gehört zu den bekanntesten Bildern rheinischer Romantik. Mit kurzen Iutervallen ist
der Besitz unter drei großen Dynasteufamiliender Eifel, Pyrmont, Eltz und Walpott von Bässen-
heim vererbt worden, bis er in franzöfifcher Zeit eingezogen, versteigertnud von dem Ansteigerer
fchleunigst aller brauchbarerMaterialien beraubt wurde. Die Ruine hat daun noch verschiedentlich
den Besitzer gewechfelt, nnd dem letzten Besitzer,Scharmberg, ist im Jahre 1911 eine Provinzial-
beihilfe von 1200 Mark gewährt worden, mit der die allergefährlichsten Stellen der umfänglichen
Anlage ausgebessertwordeu find. Es konnte fich aber hierbei nur um vorläufige Maßnahmen
handeln, auch fchou deswegen, weil in feiuer Hand der Besitz nicht dauernd gefestigt erschien. Seit
fast zwei Jahren ist jedoch ein neuer Besitzer eingetreteu, der für die Denkmalpflegeaufgaben
Interesse nnd auch praktifche Kenntnissemitbringt und der die Wirtfchaftskonzession erhalten hat;
der Kreis Cochem ist als Hypothekeugläubigereingetreten und eventuell bereit, auch ein weiteres
Baudarlehen zu gewähre«, fo daß Ausficht für eine ordentliche Pflege der fo bedeutfamenAnlage
jetzt vorhandenist.

Dem neuen Besitzer fällt es aber namentlich in den eisten Jahren schwer, größere
Aufwendungenzu macheu, nachdem bei den bisherigenArbeiten sich schon eine große Ueberfchreitung
ergebe« und von ihm, zum größten Teil auch im Interesse der Denkmalpflegeetwa 1500 Mark
außerdem aufgeweudetworden find. Besonders dringlichsind die Kichernngsarbcitenan dem großen
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zweiflügeligen Palas und dem mächtigen Bergfried; die Umfassungsmauernsind, da der Fels vielfach
verwittert ist, zu unterfangen, einzelne gefahrdrohende Innenmauern zu sichern uud am Bergfried ist
vornehmlich die hohe Mauerkrone zu befestigen. Hier werden für die allernütigstenArbeiten 4200
Mark in Anschlag gebracht. Gleichzeitig damit muß der Eigentümer die zur wirtschaftlichenBenutzung
erforderlichen, schon früher provisorisch angelegtenRaume im Palas, die das Bild der Ruine kaum
beeinträchtigen,mit einem Aufwand von etwa 6000 Mark herstellen.

Mit Rücksicht auf die Bedeutung dieser Eifelruine und die sonstige Inanspruchnahme des
Eigentümers bitte ich, den Betrag von 4200 Mark für die direkt im Interesse der Denkmalpflege
liegenden Arbeiten aus Provinzialfonds bereitstellen zu wollen.

A nlage 7.
Zu Nr. 11 der Zusammenstellung.

Carden (Kreis Cochem): Herstellungsarbeiten an der ehemaligen Stiftskirche.
Unter den romanischenKirchenbauten des Moseltales ist die ehemaligeStiftskirche in

Carden nicht allein die umfänglichste, sondern auch durch die Zusammenhängemit den romanischen
Profanbauten besondersausgezeichnet. Die reiche, der Mosel zugekehrte Chorpartie des 12. Jahr¬
hunderts mit ihren Flankiertürmen und der Zwerggalerie, das etwas jüngere, große Querhaus und
das frühgotische, der Kirche in Münstermaifeldeng verwandte Schiff sind für die Architekturgeschichte
der Rheinlllnde bedeutsameSchöpfungen; das Gesamtbild der Kirche und des malerischenOrtes
vor den hohen Moselbergen ist eine der bekanntestenAnsichten der ganzen Mosel. Wie die
anderen Bauwerke in Carden, so hat auch die Stiftskirche die Provinzialverwaltung schon ver¬
schiedentlich beschäftigt; fchon früher sind Mittel für die mit der Kirche zusammenhängenden Bauten
- Zehnthaus und Kreuzgang —, zuletzt im Jahre 1909 4000 Mark für die Kirche felbst bereit¬
gestellt worden. Die Frage einer gründlichenInstandsetzungder Kirche beschäftigte die beteiligten
Kreife fchon seit Mitte des 19. Jahrhunderts, aber immer erschien bei der geringen Leistungsfähigkeit
der andauernd wirtschaftlichzurückgegangenen Gemeinde von 700 Seelen die Finanzierung eines
großen Instandsctzungsplllneszu schwierig. Auch von dem mit 10 500 Mark abschließenden Anschlag
des Jahres 1907, der die allernütigsten Arbeiten an dem in Bewegung geratenen Haupttnrm,
den ganz schlechtenDachpartien und dem feuchten Außenputzvorsah, konnten mit jener Provinzial-
beihilfe nur 8000 Mark aufgebrachtwerden, die in den Jahren 1910 und 1911 zur Ausheilung
der schlimmstenSchäden verwendet wurden — namentlich zur Sicherung des stark gerissenen
Hauptturmes und der Erneuerung der ganz schlechten Dachpartien der Südseite.

Gelegentlich dieser Arbeiten ist ein neuer Kostenanschlagfür die weiteren dringlichen
Arbeiten aufgestelltund in einem Ministerialtermin auf 1? 000 Mark festgestellt worden; er erstreckt
sich auf die Erneuerung der Dächer der Nordfeite (8000 Mark), Sicherung der zum Teil stark
gerissenen Partien an dem Chor, dem Querschiffgiebel und den Chortürmen, fowie Ergänzung des
Außenputzesder Kirche (4200 Mary, kleinere Arbeiten, Sicherung des in Bewegung geratenen
spätgotischen Kapitelsaales, Bauleitung usw. (4800 Mark).

Die Kirchengemeinde, die mit 68°/n Kirchenumlagen belastet ist, hat bislang nur 1500 Mail
aufbringen können, was eine Steigerung der Umlage um 5°/» ausmacht, fowie 300 Mark aus
freiwilligenBeitragen; jedoch steht eine Beteiligung der Staatsregieruug an den Kosten zu erwarten.
Ich möchte unter der Voraussetzungeiner Uebernahmevon 3000 Mark durch die Gemeinde und
von 7000 Mark durch die KöniglicheStaatsregieruug angesichtsdes hohen Weites der Kirche
eine Provinzialbeihilfevon 7000 Mark angelegentlichst empfehlen.
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An lage 8.
Zu Nr. 12 der Zusammenstellung.

Mayen: Instandsetzung arbeiten an der mittelalterlichen Stadtbefcstigung.

Die Stadtbefestigung in Mayen, eine der bedeutendstenund best erhaltenen Anlagen des
14. und 15, Jahrhunderts in den Rhcinlanden hat bereits im Jahre 1883 und wiederum im
Jahre 1911 den Rheinischen Provinziallandtag beschäftigt,jedoch nur insofern, als es sich um das
Bestrebenhandelte, die wertvollenTorcmlagcn zunächst zu sichern und, da sich die einfache Sicherung
des Mauerwcrks nicht als hinreichenddauernder Schutz erwiesen hatte, wieder mit Dächern zu
versehen. Diese Arbeiten, durch die das ganze Stadtbild außerordentlichgewonnen hat, gehen
ihrer Vollendung entgegen.

Inzwischenhat sich aber auch das Interesse an dem best erhaltenen, im Zusammenhang
mit der hochliegenden GenouefavurgstehendenMauerzug in dankenswerterWeise geregt; von der
Burg mit ihrer hohen, über den Graben führenden Brücke erstreckt sich dieser Mauerteil, den
Pferdemarkt etwa 150 Meter entlang, nach Süden und es ist die einzige größere Strecke der
außergewöhnlichstarken und hohen Ringmauer, die sich wegen des davor liegenden Pferdemarktes
auf die Dauer unverändert wird erhalten lassen. Die Stadtgemeinde hatte bei dem Erlaß eines
Ortsstatuts gegen die Verunstaltung des Stadtbildes zur Bedingung gemacht, daß diese wichtige
Mauerpartie mit Rücksicht auf die dahinter liegende neue Kirche von den zu schützendenDenkmälern
ausgenommen werde, und nur untxr dieser Bedingung ist das Statut zustande gekommen.
Inzwischen trat jedoch ein erfreulicherUmschwungder öffentlichen Meinung ein; es gelang eine
Einigung über die aufzugebenden,schon größtenteils aus dem Zusammenhang gerissenen Mauer¬
teile an anderen Seiten der Stadt, zumal da man erkannte, daß die Beseitigung jenes Mauer¬
zuges am Pferdemarkt auch städtebaulichkeinen Gewinn für die neue Kirche bedeute, daß vielmehr
hier zwei Durchfahrtsöfsnungenhinreichende Verlehrsmüglichkeiten ergäben, ja für die Geschlossenheit
des Kirchplatzeswesentlich günstiger wirken würden als ein breiter Mauerdurchbruch. Die Stadt
hat in dankenswerter Weise den Beschluß der Instandsetzung und dauernden Erhaltung dieser
Mauerpartie gefaßt, wenn sie hierbei finanzielleUnterstützungfinde.

Die erforderlichen Herstellungskosten betragen 6000 Mark. Die verschiedenen, nachträglich
in die Mauer eingebrochenen Lücken müssen geschlossenund mit Toreinfassungenverfehen werden,
um den geschlossenenEindruckwieder herzustellen;die Mauerkronen und der gut erhaltene Wchr-
gang bedürfen gründlicher Instandsetzung. Dadurch wird es möglich,ein der interessantesten Bilder
aller rheinischer Stadtbcfestigungenzn erhalten.

Die Stadtgemeinde hat bei den Instandsetzungsarbeitenan den Stadttoren zwei Drittel
der Kosten getragen und ist schwerlich in der Lage, jetzt schon wieder erhebliche Kosten für diese
Aufgabenaufzubringen; andererseitsliegt es aber durchaus im Interesse der Denkmalpflegewie der
Stadt Mayen, die gesamtenArbeiten in einer Folge durchzuführen. Bei der Bereitstellung von
4000 Mark würde die Provinzialverwaltung an den Gesamtkostenvon 18 800 Mark insgesamt
mit 8200 Mark beteiligt sein; ich gestatte mir, bei der hohen Bedeutung der Aufgabe die Be¬
willigung dieses Betrages von 4000 Mark auf das Wärmste zu befürworten.
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Anlage 9.
Zu Nr. 13 der Zusammenstellung.

Hirzenach (Kreis St. Goar): Instandsetzung der katholischen Pfarrkirche.
Hirzenach im Nheintal ist ein alter Besitz der Abtei Siegburg, schon in den ersten Jahr¬

zehnten ihres Bestehens durch Vermittlung Kaiser Heinrichs IV, von ihr erworben. Im Laufe
des 12. Jahrhunderts ließ die Abtei hier die noch bestehende Propsteikircheerrichten, eine der
üblichen, rheinischen,romanischen Basiliken. Mit dem stattlichenPropsteigebäude des 18. Jahr¬
hunderts zu einer äußerst malerischen Baugruppe vereinigt, erhebt sich der Ban in dominierender
Lage über dem langgestreckten Winzerort, grade in einer Krümmung des Ilußlaufes. Der große
kunfthistorische und künstlerischeWert des Bauwerkes beruht aber auf den Zutaten des 13. Jahr¬
hunderts; wahrscheinlich kurz vor der Mitte dieses Jahrhunderts hat ein deutscher Meister den
unmodernen,romanischen Chor durch eine frühgotische Chomulage von ungemeinfeiner und straffer
Gliederung ersetzt, und etwa gleichzeitig ist au der Südseite eine Vorhalle angebaut worden. Auf¬
fallend ist die in den Details dentlich ausgesprochene Beziehung zu deu Trierer Bauten jener Zeit
nnd namentlichder Marburger Elisabethkircheeinerseits, andererseits die genaue Kenntnis und die
Verwendungder Bauformen der Kathedrale von Rheims, wo jener deutsche Meister sicherlich seine
Schulung empfangenhat.

Die Kirche weist eine Reihe von größeren Schäden auf, deren Ausheilung die Summe
von 12 000 Mark in Anspruchnehmen wird. Die Dächer bedürfenweitgehender Instandsetzungen,
der Außenputz ist stellenweise faul uud erneuerungsbedürftig,das Gelände um die Kirche, das
zum Teil hoch ansteht, bedarf der Regulierung zum Zweck einer ordentlichen Trockenlegung der stark
durchfeuchteten Manern. Anch im Inneren muffen die Wände teilweise neu verputztund ein Teil
der Hausteingewändeerneuert werden.

Die wenig leistungsfähigeKirchengemeinde,die namentlich hohe Kommunalumlagenzu
tragen hat (225 V« bczw. 275"/» der Staatseinkummenstenerund 200"/o-bezw. 250"/° der Real¬
steuern), hat beschlossen, den früher vorgesehenen Beitrag von 3000 Mark ans 4500 Mark zu
erhöhen; dadurch werden die Kirchensteuernvon 10°/n auf rund 25°/u wachsen. Bei dem hohen
tnnstgeschichtlichenWert des Bauwerkes steht eine Beteiligung der Königlichen Staatsregiernng an
den Herstellungskosten zu erwarten. Ich beehre mich, die Bewilligung der Hälfte des noch unge¬
deckten Kostenbetragesvon 7500 Mark, also der Summe von 3750 Mark, für die Instand¬
setzung der wertvollen und interessantenKirche angelegentlichst zn empfehlen.

Anla ge 10.
Zu Nr. 14 der Zusammenstellung.

Mllnubach (Kreis St. Goar): Auslicsserungsarlieite»an der evangelischenPfarrkirche.

Die in dem Diebachcr Tal inmitten des Dorfes auf einer kleinen Anhöhe gelegene
Manubacher Pfarrkirche ist ein malerifcher Ban, der im Kern noch eine in den folgenden Jahr¬
hunderten zu einem Saalbau umgestaltete,spätrumauische Anlage aus dem Anfang des 13. Jahr¬
hunderts umschließt. Er enthält noch eine Reihe schöner Architekturdetails;besonders anziehend
macht ihn aber die aus dem 15.—17. Jahrhundert stammende Ausstattung. Die Einporen¬
brüstungen und die Gestühlwangen zeigen in Flachjchnitt auf ausgehobenemGrunde reiche spät-
gutische Ornamente, wie sie in Süddeutschlandund auch im Rheingau öfters vorkommen,in der

2b»
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Nheinpruvinz aber recht selten sind; besonders interessant ist dabei das lange Nachleben der
gotischen Formen bei den zum Teil erst dein Anfang des 17, Jahrhunderts ungehörigenStücken,
Dazu kommen ein schönes spätgotisches Gestühl und einige hübsche Barockstücke,

Der ganze Bau mit seiner Ausstattung ist stark reparaturbedürftig. Das Aeußere bedarf
der Trockenlegung,Ausbesserungdes teilweise faulen Putzes usw,, wofür 3000 Mark in Anschlag
gebrachtsind. Im Inneren sind namentlichGestühl nnd Emporen in Ordnung zu bringen, wobei
einzelne faule oder gebrochene Balken zu ersetzen und die Empureufnßbüdenzu erneuern sind; der
spätere häßliche Anstrich ist durch eiuen neuen zu ersetzen, auch einige willkürliche Aeuderungen
späterer Zeit wieder gut zu machen. Auch die Wandflächenbedürfen der Ausbesserunguud eines
nenen Anstriches; hierfür sind 2600 Mark veranschlagt. Außerdem liegt die Notwendigkeitdes
Ersatzes für das ganz abgängige Orgelwerkmit 2700 Mark vor, so daß die Gemeinde insgesamt
mit einem Kostenbedarfvon 8300 Mark zu rechnen hat.

Der Winzerort Manubach befindet sich, zumal da ein großer Teil der Gemarkung
verseucht ist, in sehr schlechter wirtschaftlicherLage; die Gemeinde selbst kann nur 1800 Mark
beitragen. Das Konsistoriumwill den Versuch machen, 5500 Mark aus kirchlichen Fonds aufzu¬
bringen. Bei den: großen Interesse, das der Bau nnd seine Ausstattung beanspruchen darf, beehre
ich mich, die Bewilligung des noch uugedeckteu Betrages von 1000 Mark aus Provinzialfunds
angelegentlichst zu befürworten.

Anlage 11.

Zu Nr. 15 der Zusammenstellung.
Müllenbllch (Kreis Gummersbach): Wiederherstellungder mittelalterlichen Wandmalereien

in der evangelischenPfarrkirche.
Die Pfarrkirche zu Müllenbllch gehört in den Kreis jener Kirchen der Gummersbacher

Gegend, die in romanischerZeit erbaut, in gotischerZeit eine Erweiterung ihres Chorhauses
erfahren haben. Ueberall, wo in den letzten Jahren bauliche Wiederherstellungen an diesen schlichten
Dorftirchcn nötig wurden, führten diese Arbeiten znr Aufdeckung von Wandmalereien, die sich an
die zweite Baucpoche der Kirchen anschlössen. Mit Hilfe der RheinischenProvinzialverwaltung
sind seit 1908 drei dieser mittelalterlichenDekorationssysteme wiederhergestellt worden: Marienhagen,
Marienberghausenund Lieberhausen,

Der besondere Wert der im Frühjahr 1913 in Müllenbllch aufgedeckten Gemälde liegt
darin, daß hier erstmals im oberbergischen Land auch romanische Malereien zu Tage getreten sind.
Die Architektnrteile des Hauptschiffes sind in Stciuquaderung bemalt, die Gewölbefeldersind durch
sehr eigenartigespätromllmsche Nlatturnamente belebt, während die Flächen uuter den Obergaden-
fenstcrn ein Palmettenfries uud ein großer aus Kreismotiuen gebildeterTeppich schmückt. Die in
der Chorpartie befindlichen Malereien stammenteils aus gotischer Zeit. Deu Chor selbst flankieren,
genau wie iu deu oben genanntenKirchen, die zwölf Apostel. Die früheren auf der Südseite sind
aus dem Ende des 14, Jahrhunderts, während sich auf der Nordseite die spätere Schicht des
beginnenden 16. Jahrhunderts hat halten lassen und prachtvolleGestalten aus der Blütezeit der
deutschen Malerei zeigt. Der gleichen Zeit gehören zwei bedeutende figürliche Kompositionen auf
den Ostwändender Querhausarme au: eine heilige Sippe und ein Gastmahl des Herodes. An
Einzelbildernsind noch ein heiliger Bischof, vermutlich der KirchenpatronSt, Pancratius auf der
Südwand des Querschiffes und ein jüngstes Gericht im Ostfeld der Vierung bemerkenswert.
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Die finanziellen Verhältnisseder Gemeinde, die gleichzeitigein neues Pfarrhans gebaut
hat, sind recht durstige (255"/« Kommunalumlagcn auf alle Steucrnrteu, 50«/» Kirchensteuer),
Die Mittel für die Wiederherstellngsarbeiten an der Kirche mußten fast ganz durch erhebliche
Beihilfen aus kirchlichen Fonds bereitgestellt werden; 11000 Mark bewilligte das Konsistorium,
3000 Mark der Oberkircheurat, Die Kosten der Instandsetzung der Wandmalereien sind auf
6900 Mark veranschlagt; hiervon können aus der Position Austreicherarbeiten in dem Kirchenban-
anschlag 900 Mark von der Gemeinde übernommenwerden, so daß uoch 6000 Mark zu decken sind.
In Anbetracht der Bedeutung dieser früheren Malereien und mit Rücksicht auf die wenig günstige
Lage beehre ich mich, diesen Betrag von 6000 Mark zur Bewilligung aus dem Standefonds
vorzuschlagen,

Anlage 12.
Zu Nr. 16 der Zusammenstellung.

Eckenhagen(Kreis Waldbroel): Instandsetzung der evangelischenPfarrkirche.
Die Kirche zu Eckenhagen ist eines der interessantestenund besterhaltcnen Beispiele aus

der Gruppe evangelischer Kircheubnutcumit einheitlicher Emporenanlageund dem für die bergischen
reformierten Kirchen charakteristischen Aufbau der drei Prinzipmstttckc (Altar, Kanzel, Orgel)
übereinander, wie sie im 18. Jahrhundert das künstlerische Produkt einer starken Bewegung des
evangelischen Kirchenbauesder Nhcinlande gewesen sind. Nur der massive romanische Westturm ist
von der alten Kirche erhalten geblieben. Daran wurde im Jahre 1764 das neue schlichte Langhaus
angefügt. Nach einem Brande des Jahres 1777 sind die Dächer, insbesondere die elegante
Turmhaube, die vielleicht unter den zahlreichen barocken Turmbelmen des belgischen Landes die
schönste ist, neu hergestellt worden. Der etwas abseits von der großen Straße liegende Ort
Eckenhagenhat überdies das ganze Ortsbild mit den BelgischenSchieferhänsernim wesentlichen
unberührt erhalten, so daß hier nicht allein der Wert des Bauwerkes selbst, sondern auch der
Zusammenhangmit der Umgebungfür die Denkmalpflege von Bedeutung ist.

Die Gemeindehat mit einer Unterstützungaus kirchlichenFonds schon vor einige» Jahren
einen Teil der inneren Instandsetzuugsarbeiteu ausgeführt, insbesondere die Ausbesserung der
Emporen und des Gestühls. Für die Interessen der Denkmalpflegekommen an erster Stelle die
auf etwa 3500 Mark veranschlagtenKosten für eine vollständige Nenbcschiefernng der Turmhanbe,
Reparaturen des Turmmauerwerkesund die Ausbesserungdes Langhauspntzcsin Betracht; daneben
werden für Fensterreparaturen und inneren Anstrich uoch etwa 3100 Mark in dem Kostenanschlag
angefordert.

Die Gemeindeist stark belastet (342 °/o Kommunalstenern,550°/° Gnmd- und Gebaude-
stencr, 42 °/o Kirchensteuer^.Ich beehre mich, eine Beihilfe von 2000 Mark für die auf rund
3500 Mark veranschlagten,zu den unmittelbarenAnfgaben der Denkmalpflege zn rechnenden, äußeren
Arbeiten auf das wärmste zu befürworten.

Anlage 13.

Zu Nr. 17 der Zusammenstellung.
Essen: Instandsetzung der St. Johannes-Pfarrkirche.

Unter den bedeutendsten Abtcikirchcn der Rhcinvcouinz kommt nach der historischen wie
nach der künstlerischen Seite der Fürstabtei Essen eine c>er ersten Stellen zu. In karolingischer
Zeit gegründet, wird die Essener Kirche durch die engen Beziehungenzum ottonischen Kaiserhausc
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eine der mächtigsten und reichsten Gründungen ihrer Art; damals um die Wende des ersten Jahr¬
tausends ist der der Aachener PfalzkapelleKarls des Großen nachgebildeteWestbau mit seinen
wertvollen gleichzeitigen Malereien entstanden, und bis in das 15. Jahrhundert hinein zieht sich
in verschiedenen Etappen der Bau der Abteikirchehin. Schon von Anfang an hat vor dem
ottonischenWestbau das in romanischer Zeit erneuerte Atrium bestanden und mit ihm eine dem
hl. Johannes geweihte Pfarrkirche für die älteste Siedelung um die Abtei. Diese Kirche hat im
Jahre 1471 einem größeren Neubau, der noch erhaltenen Iohcmncskirche,weichenmüssen; es ist
ein überaus interessanterfast quadratischer Hallenbau mit vier Pfeilern, über dessen mittlerem West¬
joch sich ein schlanker Glockenturm erhebt. Die seltsam gedrungeneForm ergibt sich aus dem
Mangel einer weiterenAusdehnungsmöglichkeit nach Westen und aus dem Bestrebendas romanische
Atrium möglichst unverkürzt zu lassen. Diese rege Bautätigkeit, die uns in den Zusammenhängen
beider Kirchen einen seltenen Einblick in die kirchliche Organisation des Mittelalters gibt, hat die
bis heute vortrefflicherhaltene Baugruppe geschaffen, die der Kernpunkt auch des modernen Essen
trotz seiner riesigen Ausdehnung gebliebenist, nicht nur in kunsthistorischer und geschichtlicherHin¬
sicht ein ehrwürdiges Denkmal von reichstenErinnerungen, sondern auch eines der städtebaulich
schönsten und wichtigsten Bilder in der Rheinprovinz.

Seit etwa 40 Jahren besaß die altkatholische Gemeinde die St. Johannes-Pfarrkirche auf
Grund eines ihr überwiesenenNutzungsrechtes,während das Eigentum der katholischen Kirchen¬
gemeindedes gleichen Namens verblieben ist; diese Verhältnissehaben naturgemäß uicht zu einer
sorgsamen Pflege des ehrwürdigen Gebäudes beitragen können. Die Frage einer gründlichenIn«
stllndsetzuug der Kirche wurde daher schon seit Jahren erwogen, es schien bei den vorhandenen
Besitz- und Venutzungsverhältnissenunmöglich,zu einer befriedigendenLöfung zu kommen. Dank
der Initiative und der Hilfe der städtischen Verwaltung ist es aber jetzt zu einer Ablösung der
Rechte der altkatholischen Gemeinde gekommen, die an anderer Stelle ein ihren Bedürfnifsenbesser
angepaßtes Gotteshaus erhält. Die St. Iohcmneskirche soll von der katholischen Kirchengemeinde zu
kleinerenGottesdiensten,namentlichzum Gymnnsial-Gottesdienst,wieder hergerichtet werden; dieses
Bedürfnis ist um so dringlicher,als die Ausheilung der neuerdings in der Ostpartie der Abteikirche
hervorgetretcnenBergschäden starke Störungen der gottesdienstlichen Benutzung dieser Kirche mit sich
bringen wird. Die Verfassungdes Bauwerkes verlangt ebenso dringlich nach einer baldigen Inan¬
griffnahme der Arbeiten. Schon im Anfang des 19. Jahrhunderts ist die gesamte Hansteinver-
blendung mit Ausnahme des Turmoberbaues in breiten Rillen aufgeraut worden, um einen freilich
nie ausgeführten Verputz aufzunehmen. Die ganzen Fenstermaßwerkcsind herausgebrochen,das
Mauerwerk zeigt in der Ostpartie Setzungen, die jedenfalls auf den Bergbau zurückgehen, uud
gegen deren Weiterschreiten auch Vorsorge getroffenweiden muß. Die einzelneuSatteldächer über
den drei Schiffen sind lediglich an den Außenseiten mit Schiefer bekleidet, die nicht sichtbaren
Partien mit den großen Schneesäcken tragen eine ganz schlechte Pappbekleidung,so daß die Gewölbe
größtenteils durchfeuchtetsind. Bei den Vorverhandlungen bedürfte namentlich die Frage der
Wiederherstellungder Außenfronten eine gründlichePrüfung, da erheblicheBedenken gegen die
Wetterbeständigkeitdes an der Iohanneskircheund noch vor 30 Jahren bei der Wiederherstellung
der Abteikirche mit sehr schlechten Erfahrungen verwendetenRuhr-Kohlenfandsteinesvorlagen. Es
hat sich aber ergeben, daß ein gutes Ruhr-Kohlensandsteinmaterialverwendet weiden kann, wenn
es nicht zu glatt bearbeitet wird. Auf der anderen Seite erschien es aber gerade mit Rücksicht
auf den bedenklichenUntergrund geboten, von einer vollkommenenErneuerung der Außenflächen
wegen der zu tiefen Eingriffe in den Mauertern abzusehen,nachdem einige Proben mit Abarbeiten
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der vorhandenenVerblendnng ein gutes Resultat ergaben. Es ist infolgedessen beabsichtigt, außer
der Erneuerung der fehlenden Fenstermaßwerke lediglich die stark angegriffenen Strebepfeilervollständig
zu ersetzen; ein starkes Ueberarbeiten dieser Strebepfeiler würde dieselben nämlich zu schmächtig
erscheinen lassen. Am Oberbau des Turmes sind nur geringe Ergänzungen au den Gesimsen
erforderlich.

Auch das Innere bedarf weitgehenderIustnndfetzungsarbeiten. Von den neun Jochen
sind bereits um 1700 die beideu äußeren Ostjoche abgetrennt worden; das Obergeschoß des nördlichen
Joches trägt einen schönen, aber start ruinösen Orgelprospekt,das Obergeschoß des südlichen Joches
eine zierliche verglaste Empore für die Fürstäbtifsin. Gleichzeitig ist der stattlicheHochaltar mit
dem reichen Chorgestühlund der Kommuuionbank,sowie die große hölzerne Westempureeingebaut
worden. Es sind mit Ausnahme der Empore, die eine etwas kümmerliche Ausbildung zeigt, sehr
feine Barockwerke,deren kühler Anstrich in Vlaugrau und Weiß wahrscheinlich erst am Ende des
18. Jahrhunderts entstand, aber für die ruhige vornehmeStimmnng des ganzen Kircheninneren
von ausschlaggebender Bedeutung ist. Anch hier sind weitgehende Arbeiten erforderlich; es ist an
eine sorgsameErhaltung der Innenausstattung gedacht, dabei durchaus wünschenswert,den alten
Orgelprospekt wieder mit einem Werke zu versehen anstelle, der nachträglich auf der Westempore
aufgestelltenkleinen häßlichenOrgel. Zweifelhaft und noch befunderer Prüfung zu unterziehenist
die Frage eines Erfatzes der jetzigen Westempore,die znm mindesten mit Rücksicht auf die in
Ausficht genommenestärkereBenutzung neuer verkehrssicherer Treppen bedarf. Die Frage wird
sich aber erst eudgiltig entscheiden lassen, wenn die Kirche geräumt sein wird.

Die Gesamtesten für die äußere Iustaudfctzungder Kirche find nnf rund 50 000 Mark
veranschlagt; darin find nicht enthalten 5000 Mark für Verankerung, die von den Zechen zn
übernehmenwären. Die Höhe ergibt sich aus dein Umfang und der Schwierigkeitder Steiumetz-
arbeiteu und der fchlcchten Verfaffuug der Dächer. Die inneren Arbeiten belaufen sich auf rund
18 500 Mark; der Betrag würde sich um ein Geringes ermäßigen, falls später die vorhandene
Emporanlage sich als ausreichend sicher herausstellt. Für die weiteren Bedürfnissezur Gebrauchs-
fähigkeit der Kirche, insbesondere Heizung, neues Orgelwerk,Anstrichund Ergänzung des Gestühls,
sowie der anderen Mobilien, ein neues Altarbild im Hochaltar werden weitere 25 000 Mark
erforderlich sein, so daß immerhin mit einer Anschlagssumme von 95 000 Mark gerechnet werden
mnß. Nach der vorläufigen Prüfung des Anfchlages werden sich ans keinen Fall nn den Bauarbeiten
befondcre Abstriche machen lassen, da bei der fchlechteuVerfassung des Bauwerkes noch kleinere
Arbeiten notwendigwerden können,die sich nicht übersehen lassen, so lange die Kirche in Benutzung
ist. Außerdem hat die katholische Gemeinde eine Ablösungvon 28 000 Mark au die Altkatholiken
zu zahlen, so daß ihr aus der auch im Interesse der Denkmalpflege wünschenswerten Wicderbenutzung
der Kirche etwa 125 000 Mark Kosten entstehe«.

Die katholische Kirchengemeinde ist an sich nicht in schlechterfinanzieller Lage, jedoch durch
ihre früheren Unteruehmnugeu auf das Höchste angcfpanut (50°/n Kirchenumlageu. 200"/°
Kommunalumlllgen); sie hat eine Schuldeulastvon 585 000 Mark mit einer jährlichenVerzinsung
und Amortisation von rund 29 000 Mark. Mit Rücksichtauf die hohe Bedeutung der ganzen
Baugruppe, insbesondereden Wert der St. Iohauneskirche, und im Hinblick auf die geschilderten
finanziellenVerhältnissebeehre ich mich, eine Beihilfe von 20 000 Mark auf das Angelegentlichste
zu befürworten.
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Anlage 14 Zu Nr. 18 der Zusammenstellung.
Xanten (Kreis Moers): Instandsetzung der Michaelskapelle.

Kein anderes Bauwerk in den Nheinlanden, vielleicht im ganzen Reiche sogar, vermag uns
so die lebendige Anschauungeines reichen mittelalterlichenStiftes zu vermitteln wie die Viktors¬
kirche in Xanten; nicht allein die mächtigegotische Kathedrale mit ihren reichen Schätzen vermittelt
diesen imposantenEindruck, sondern ganz wesentlich wirkt auch die geschlosseneUmbauung der alten
stillen Immunität mit den Stiftshäusern und Kapellen mit, die den Stiftsbezirk in dem Bilde der
Stadt scharf umgrenzenund betonen. Das bedeutfamste Glied in dieser Kette ist die über dem,
dem städtische!,Marktplatz zugekehrten Tor gelegene Michaelskapelle. Der heilige Michael war stets
der Patron der auf Bergeshöhen gelegenen,wie der über Stadttoren angebrachtenKapellen; fo
hatte auch Cülu im Oberbau des römischen Markttores an Obermarspforten bis ins 16. Jahr¬
hundert hinein feine Michaelskapelle.

Das Erdgeschoß mit der in breiten Nischen gelegenen Durchfahrt und der daneben liegenden
interessanten Diouysiuskapelle gehört noch zu deu ältesten Bauten des Stiftsbezirks aus dem
12. Jahrhundert; sie enthält im Innern noch wertvolle Reste einer alten Ausmalung aus dem
Anfang des 13. Jahrhunderts und einen Einbau aus dem 14. Jahrhundert, in dem die Tradition
die Klaust des aus Xanten stammendenheiligen Norbertus sieht. In den Jahren 1472—1478
hat der Baumeister Heinrich Vlankebyl ans Wesel darüber die Michaelskapellemit dein schlanken
gotischen Türmchen errichtet, ein großzügigerRaum mit einer schlichtenHolztonne, wohl der einzige
kirchliche Raum des Mittelaltcrs am Rhein in dieser eleganten,klaren Durchbildung, während die
benachbarten Niederlande uoch mehrere dieser hochgewülbteuKirchenräume derselbenZeit aufzuweifeu haben.

Der Bau hat zwar iu den 50er Jahren gelegentlichder Restauration des Xantener
Domes eine Herstellung erfahren, die jedoch in mannigfacherHinficht ungenügendwar; das Dach
ist feit Jahren fchon wieder wasserdurchlässig und die Hulztonne im Innern hat so stark gelitten,
daß der größte Teil der Schalnng erneuert werden muß. Die Fußböden sind neu herzurichten
und die zum Teil noch ursprünglichenVerglasuugen auszubefferu. Ebenso bedürfen die ganzen
Außenflächeneiner weitgehendenAusbeffernng, von den Hausteinteilen ist gerade ein großer Teil
der in den 50er Jahren ersetzten Stücke vollständig abgängig. Die Kosten für diefe Arbeiten
find auf 12 000 Mark veranschlagt.

Die Michaelskapelledient seit der großen Herstellungdes Xantener Domes als Rumpel¬
kammerund Aufbewahrungsortfür Baufragmeute und abgängige Ausstattungsgegenstände. Es ist
seit langem ein dringenderWunfch der Denkmalpflege,dem jetzigen ungeordnetenZustande, der für
die zum Teil interessantenuud wichtigenStücke verhängnisvoll ist, ein Ende zu bereiten. Die
zahlreichenFragmente der alten Verglasuug, alter Altäre, Barockfkulptureuusw. bedürfen einer
gründlichen Sichtung und einer ordentlichen Aufstellungzu einer Art von Baumufeum; auch fönst
finden sich verstreut einzelne Stücke, die hier besser ihren Platz haben werden. Die Kosten für
diese schwer genaner zu veranschlagenden Arbeiten würden auf etwa 2000 Mark zu fchatzen fein,
so daß insgesamt ein Kosteubedarf von 14000 Mark sich ergäbe.

Die Gemeinde, die durch Krankenhausueubauund andere Aufgaben stark belastet ist, hat
den Betrag von 4000 Mark zu den Bauarbeiten bereitgestellt;bei der hohen Bedeutung der Auf¬
gabe dürfte nnch auf eine Staatsbeihilfe zu rcchuenfein. Ich beehre mich, zu den Arbeiten eine
Provinzialbcihilfevon 5000 Mark angelegentlichst zn empfehlen,unter der befonderenBedingung
einer ordentlichen Aufstellungder in der Michaclisknpellenntergebrachtm wichtigeren Gegenstände
unter sachverständiger Leitung.



Anlagen zu den Sitzungsprototollen. Nr, 13, 201

Anlage 15.
Zu Nr. 19 der Zusammenstellung.

Emmerich Weis Nees): Ucbertragung der barockenStuckdecke aus der ehemaligen
evangelischenNektoratsschulein den Gemeindesaal.

Die frühere reformierte Kirche zu Emmerich, die seit dem Anfang des 19, Iahrhuuderts
als evangelische Nektoratsschule diente und, ihrem neue» Zweck entsprechend, in Stockwerke uud ein¬
zelne Zimmer aufgeteilt war, besitzt in ihrer Decke ein höchst beachtenswertesuud für die Kunst¬
übung am Niederrhein in der Barockzeit bedeutsamesDenkmal, Nach der in den letzten Jahren
erfolgten Errichtung einer neueu Schule liegt das alte Gebäude, ein typisch niederrheiuischer Vack-
steiubau des 16, Jahrhunderts, unbenutzt und geht einem raschen Verfall entgegen. Seine
ungünstige Lage in einem engen Garten und ohne direkten Zugang von der Straße läßt seine
Wiederverwendungnusgefchlossen erscheinen; der ungünstigeBanzustand würde auch uur mit außer¬
gewöhnlich hohen Aufwendungeneine Instandsetzungermöglichen. Somit muß leider dem Abbruch
des Bauwerkes zugestimmtwerden, doch erscheint es dringend geboten, die wertvolle aus dem Ende
des 17, Jahrhunderts stammendeDecke zu erhalten. Mit ihren stattlichen,beinahe lebensgroßen
Evangelistenfigureu,die fast voll plastisch gearbeitet sind, mit ihren Wappen und Ornamenten
gehört dieses Werk zu dcu hervorragendstenSchöpfungen dieser Art, die sich als charakteristische
Baruckarbeitenaus Stuck am Niederrhcin erhalten haben. Mit Rücksicht darauf, daß die übrigen
heute noch erhaltenen ähnlichenDecken in Emmerichuud Eleve fich in Privathäuseru befinden und
nicht in gesichertem öffentlichen Besitz, ist es besonderszu begrüßen, daß sich nach vielerlei Hemm¬
nissen und langen Verhandlungendie Möglichkeitergibt, die Decke der ehemaligenNektoratsschule
durch Uebertragung in den Gemeindesaal der evangelischeuSchule dauernd zu erhalten; die
Denkmalpflege kann diese Uebertragung nur auf das Wärmste befürworten.

Der Anschlag beläuft sich auf 3600 Mark. Durch Beihilfen des Staates (275 Mark),
der Stadt (300 Mark), der evangelischen Kirchengemeinde(825 Mark) und des Rheinischen
Vereins für Denkmalpflege und Heimatschutz (200 Mark) sind 1600 Mark aufgebracht,so daß noch
eine Summe von 2000 Mark ungedeckt ist. Unter Berücksichtigung der besonders ungünstigen
Umstände, die sich der Rettung dieses Denkmals entgegengestellt haben, und in Anbetracht der
künstlerischen und kunsthistoiischen Bedeutung der Decke bitte ich ergebcnst, diesen Betrag von
2000 Mark aus Provinzialmitteln bereit stellen zu wollen.

Anlage 16.
Zu Nr. 21 der Zusammenstellung.

Berndorf (Kreis Taun): Instandsetzung der alten Teile der katholischen Pfarrkirche.
Die kleine Kirche des Dörfchens Berndorf liegt überaus malerischinmitten eines Fried-

Hofes auf einem hoch über die Häufergruppen aufragenden Plateau und bietet eines der schönsten
und der charakteristischstenEifelbilder. Die in ihrer Schlichtheit und Anspruchslosigkeit gefälligen
Formen des dem 12. Jahrhundert ungehörigen Turmes und des dem 15.—16. Jahrhundert
entstammendenSchiffes und Chores laffen das Bauwerk für die ländliche Denkmalpflegebesonders
wertvoll erscheinen.

Die Kirche ist in schlechter baulicher Verfassung, der Chor seit einigen Jahren wegen
Einsturzgefahrgesperrt und außerdemliegt ein dringendes Bedürfnis nach Erweiterung vor. Das
vorliegendeProjett kommt den Wünschen der Denkmalpflege in ganz besonderer Sorgfalt entgegen
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und vermeidet mit großem Geschick namentlich eine Erhöhung des Dachfirstes über den neuen
Teilen, um die Ruhe des Gesamtbildesnicht zu stören.

Die kleine stark belastete Gemeinde (etwa 400 Einwohner mit einem Staatseinkommen-
stenerertrag von 230 Mark und 852 Mark Gesamtertrag der Steuern, mit 100"/« Kirchenumlagen
auf Einkommen-und Realsteuer, außerdem mit starkenFrohnlasten) kann den für ihr Bauvorhaben
erforderlichenBetrag von 18 000 Mark nur mit weitestgehenderHilfe aufbringen. Ich beehre
mich, den in diesem Anschlag enthaltenenBetrag von 1000 Mark für die Instandsetzungder alten
Teile der Kirche, Turm und Schiff, znr Uebernahmeauf den Ständefonds warm zu empfehlen.

Anlage 17.
Zu Nr. 22 der Zusammenstellung.

Illingen (Kreis Ottweiler): Sicherung der Ruinen der Wasserburg Kerpen.
Unter den wenigen Wasserburgen, die der Süden der Proviuz auszuweisenhat, ist die

Kerpeusche Burg in Illiugen die bedeutendste Anlage; der erst um 1830 ausgesturbeneletzte Ast
dieses alten von der Burg Kerpen im Kreise Daun stammenden Geschlechtes ist schon im 14. Jahr¬
hundert in Illiugen ansässig gewesen und hat seine Rechte allmählichzn einer stattlichen Unterherr-
schaft Illiugen ausgebaut, die bis zur frauzösifchen Zeit bestanden hat. Das Eigenartige der Burg
ist die Ausdehnung der Anlage über das breite Wiesental hinweg; von der etwa quadratischen
Hauptburg, die stark verschüttetist, sind im wesentlichen jetzt uoch zwei schwere Batterietürme
teilweise erhalten, in dem Obergeschoß des Rundturmes die Reste einer schönen spätgotischen Kapelle.
Dieser ganze Teil, der auch fortifikationsgeschichtlich nicht ohne Interefse ist, stammt aus der Zeit
um die Wende des 15. Iahrhnnderts. Unterhalb lag mit den Stauwcihcrn die vor etwa 20 Jahren
abgebrannte Herrschaftsmühle. Der Hauptzugangnach Illiugen führte zwifchen diefen beiden Anlagen
hindurch von dem großen Auhentor au der anderenTalseite her; es ist ein interessanter,zweiflügeliger
Bau vom Jahre 1605 mit einer großen Steindruckedavor, mit schöner Turdnrchfahrt und einem
talabwärts gelegenen spitzen, sehr eigenartigenBatteneturm.

Der Besitz war durch Heirat der letzten Freiin von Kerpen an die Grafen von Brühl-
Pförten gekommen, die ihn baldigst an eine SaarbrückenerFamilie veräußerten, von deren Erben
die Ruinen mit dem umliegenden engeren Terrain der Gemeindegeschenktwurden. Es ist das der
Abschlußetwa 8jähriger Bemühungen zur Erhaltung der Burgruine. Die Gemeinde beabsichtigt
erfreulicherweise das Ganze in einfachster Form als öffentliche Anlage auszugestalten,wozu iu erster
Linie auch eine Ausräumung und Sicherung der Bauten erforderlichist. Die Hochburg soll im
wesentlichennur von dem Schutt befreit, iu ihrem Bestände gesichert und nur soweit hergestellt werden,
als die Werksteine noch vorhanden sind. Bei dem Turhaus, das vor 10 Jahren noch sämtliche
Dächer hatte, und dessen Dachkonstruktiouen teilweise noch verwendbarfind, ist eine Herstellung der
wichtigenAußenpartie und der Ansbau zu einer Polizeidiener-Wohnungvorgesehen. Die Kosten
für Anlagen und Wohnung sind auf 9000 Mark, für die rein im Interefse der Denkmalpflege
liegendenSicherungsarbeitenauf 8000 Mark veranschlagt;von der Gesamtsnmmevon 1? 000 Mark
sind bislang 6000 Mark durch die Gemeinde,3000 Mark durch den Kreis gedeckt.

Die Gemeinde ist hoch belastet (310°/o Kommmmlumlagen)und besteht zu 90°/° aus
Bergarbeiter» der umliegendenfiskalischen Grnben. Ich beehre mich, mit Rücksicht auf die hohe
Bedeutung der Ruine, die in Ansficht genommene Verwendungdes Geländes uud die geschilderten
wirtschaftlichen Verhältnifse eine Beihilfe von 4000 Mark zu den unmittelbaren Denkmalpflege-
arbeiten angelegentlichst zu befürworten.
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Anlage 18.
Zu Nr. 23 der Zusammenstellung.

Burg Lichtenberg(Kreis St. Wendel): Sicherungsarbeiten an der Unterburg.
Lichtenberg, die ausgedehnteste Burgruine im Königreich Preußen, hat schon den 45.,

47. und 49. Provinziallandtag beschäftigt;es handelt sich aber hier — entsprechend der Ausdehnung
der Anlage auf eine Länge von etwa 400 Meter und eine größte Breite von etwa 100 Meter —
um außerordentlich umfangreiche Arbeiten. Die Anlage zerfällt in die auf dem Ende des Berg¬
rückens im Jahre 1214 erbaute älteste Unterburg, eine Gründung des Grafen Gerlach von Veldenz,
und die um einen schweren Turmbau aus der Mitte des 13. Jahrhunderts allmählich in den
folgenden 3 Jahrhunderten entstandeneOberburg mit ihren beiden gotifchen Palasbanten und
starkenBefestiguugswerken;dazwifchen lag die gleichfalls umnmnerte Anfiedlung der Hintersassen
mit der aus dem 18. Jahrhundert stammenden Kirche, das spätere, seit dem Ende des 19. Jahrhunderts
stark reduzierte Dorf Aurg-Lichtenberg. Durch Erbfolge an Pfalz-Zweibrückenim Jahre 1444
gelangt, ist Lichtenberg bis zur Zersplitterung der Kurpfalz im Besitz des Hauses Wittelsbach
gewesen, siel dann als Entschädigungan Koburg, das im Jahre 1834 das Fürstentum Lichtenberg
an Preußen verkaufte, jedoch vorher noch die seit 1795 durch einen Brand größtenteils zur Ruine
gewordene Burg in Parzellen verkaufte. Der wertvollsteTeil der Oberburg ist 60 Jahre fpäter
zum Zwecke der Erhaltung von dem Fiskus wieder erworben worden, den Rest kaufte allmählich,
bis auf die Kirche und die beiden noch bewohnten Häufei, der Kreis St. Wendel mit Unterstützungen
aus dem Landarmenfondsan.

Dank dem Interesfe der beteiligtenKreise ist für die Vereinigung des Besitzes und die
Erhaltung der durch reiche Details ausgezeichneten Ruine schon sehr viel geschehen; ans Grunderwerb
entfallen 23 025 Mark (Fiskus 175 Mark, Provinz bezw. Lnndarmenfouds15 350 Mark, Kreis
7500 Mark), auf die Herstellungsarbciten 53 857,37 Mark (Fiskus 15 660 Mark, Provinz
14 000 Mark, Kreis 24197,37 Mary.

Damit sind die wesentlichen Arbeiten an der Hochburg — mit Ausnahme eines noch
angefordertenBetrages für den fiskalischen Teil von 4800 Mark — und ein ganz geringer Teil
an der Niederburg ausgeführt; es siud aber uach dem Anschlagan der Niederburg noch Arbeiten
in der Höhe von 21950 Mark auszuführen. Insbesondere bedürfen an diesem ältesten Teile die
hohen Schildmauern, die Sperrmauer gegeu das Dorf und die großen Büschungsmauerneiner
gründlichenAusbesserung. Wesentliche Ersparnissewerden sich kaum machen lassen, voraussichtlich
kann man aber die hohen Aufwendungenfür Erdbeweguug (zirka 5000 Mark) größtenteils noch
hinausschieben. Der Kreis hat bereitwilligst schon 9000 Mark für diefe Arbeiten bereitgestellt.
Mit Rücksicht auf die hohe Bedeutung der Anlage und das Entgegenkommen der Kreisverwaltung
gestatte ich mir, eine weitere Beihilfe von 7000 Mark warm zu befürworten,damit wenigstensdie
dringliche Sicherung der Unterburgmauernim Jahre 1914 zur Ausführung kommt.

A nlage 1 9.

Zu Nr. 24 der Zusammenstellung.
Sulzbach (Kreis St. Wendel): Sicherungsarbeiten an der evangelischenPfarrkirche.

Auf den Höhen über dem Glantnl, westlich von dem knnsthistorifch berühmten Offenbach,
liegt rechts, abseits vom Verkehr,das ehemals Nassau-SaarbrückischeDorf Sulzbach, auch Herren-
sulzbach genannt. Ueber dem Ort thront auf einem Hügel unter Bäumen die alte Kirche, die
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vor allem dadurch, daß ihr markiger romanischerTurm außer der Axe vor der Westfront des
Schiffes steht, ein malerisches Bild bietet. Der aus großen Sandbruchstcinenerbaute Turm dürfte
noch aus dem 12. Jahrhundert stammen,wahrend das Laughaus der spätgotischenZeit zuzuschreiben
ist. Mit seineman beiden Seiten abgewalmtenmächtigen Dach bildet es mit dem Turm zufammen
eine eindrucksvolle Baugruppe. Ein stattliches Reuaissanceportal von feiner Detaillierung führt
ins Innere, das durch eine intereffcmtealte Holztoune, durch gute barockeAusstattungsstücke
(Kanzel und Orgel) sowie durch den eigenartigenBilderschmuck der Emporenbrüstung ausgezeichnet,
ist. Als Grabstätte der einst in der Nähe ansässigen Grnmbacher Rheingmfen darf die Kirche
besonderes historisches Interesse für sich in Anspruch nehmen. Dadurch, daß in den drei letzten
MenschenaltcrnnennenswerteWiederherstellungenan dem Bauwerk nicht vorgenommenwurden, war
sein Zustand ein sehr ungünstigergeworden. Die dringendstenSicherungsarbeiten des Schiffes hat
die Gemeindebereits vor fünf Jahren auf eigene Kosten vornehmenlassen. Heute weist insbesondere
der Turm noch schwere Schäden auf; große Risse lassen seinen Bestand geradezu gefährdeterscheinen.

Der Kostenanschlagbeläuft sich auf 7600 Mark, von denen 4600 Mark ans kirchlichen
Fonds gedeckt werden. Die aus acht Dörfern mit etwa 1900 Seelen bestehende Gemeinde hat in
den letzten Jahren bereits 7650 Mark für Wiederherstellungdes Inneren der Kirche aufgebracht,
und hierdurch,wie durch den Pfarrhausneubau eine Schuld von fast 15 000 Mark auf sich genommen.
Mit Rücksichtauf die bedürftige Lage der meist aus Kleinbauern und Tagelöhnern bestehenden
Gemeinde,die 39"/» Kirchensteuer erhebt, währenddie Kommuualumlageuin den einzelnen Ortschaften
zwifchen 180 "/n und 300"/« schwanken,möchte ich ergebenst bitten, den noch fehlendenBetrag von
3000 Mark aus den Standefonds zur Verfügung stellen zu wollen.

Anlage 20.

Zu Nr. 25 der Zusammenstellung.
Clllusen (Kreis Witttich): Wiederherstellungder ehemaligen Klosterkirche.

Schon der 49. und 50. RheinischePruvinziallandtag haben für die Restanration der
Wallfahrtskirchein Nansen eine Beihilfe von insgesamt 16 000 Mark bereitgestellt. Die Kirche,
eine der schönsten und kunstgeschichtlichwichtigsten der ganzen Eifel, ein Ban von eleganten und
großen Verhältnissen, ist heute im Besitze einer kleinen nnd wenig leistungsfähigenGemeinde und
hatte durch Jahrzehnte lange Vernachlässigungschwer gelitten Bei den bisherigen Arbeiten, die
unter tnnlichster Zurückhaltungund Sparsamkeit vorgenommenwerden mnßten, war man gezwungen,
sich auf die statische Sichernng der schwer gefährdetenKirche und die vollständigeErneuernng der
Dächer im wesentlichen zu beschränken, was auch ohne Ueberschreitungdes Anschlages möglich
gewesen ist. Auf diese Weise konnte aber die Lösung verschiedener Aufgaben in den ersten Bauplan
nicht aufgenommenwerden, andere ergaben sich erst bei Ausführung der bisherigen Arbeiten. Vor
allem stellte sich herans, daß der ganz übcrputzte,anscheinend rein spätgotische Turm eine wertvolle
romanischeTurmcmlage enthält, deren Niveau beträchtlichniedriger liegt als das heutige. Es
erscheint wünschenswert, diese Arbeiten gleichzeitig mit der notwendigen Regulierung des umgebenden
Terrains auszuführen. Ferner reichen die bisherigen Sicherungsarbeiten an der Sakristei und der
darüber befindlichen Bibliothek nicht aus; der ganze Bau ist infolge des früheren Abbruches der
anstoßenden Klostergebäude in Bewegung. Endlich erscheint es angebracht, die kostbaren aber stark
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beschmutztenWandgemälde des Bibliothekraumes zu reinigen und zu sichern. Für diese Arbeiten
käme ein Betrag von 4200 Mark in Betracht. Die übrigen noch ausstehendenArbeiten, wie
Terrainregulierung,Beschaffung einer neuen Orgelbühneund Orgel, die nicht im direkten Zusammenhang
mit der Erhaltung des Bauwerkes stehen, aber doch bis zu einem gewissen Grade den Denkmalpflege-
interessen entgegenkommen, stellen an die Gemeinde Anforderungen in der Höhe von etwa 15 000 Mark.
Mit Rücksicht auf die starke Belastung der Gemeinde und den großen Wert des Bauwerkes beehre
ich mich, die Bereitstellungjenes Betrages von 4200 Mark für die zu den engerenDenkmalpflege-
arbeiten gehörigenAufgaben auf das Angelegentlichste zu empfehlen.

Anlage 14.
(Drucksachen. Nr. 15.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschufses,

betreffend

Aenderung der Satzungen der Ruhegehaltskasse der Landbürgermeistereien und Land¬
gemeinden der Rheinprovinz und der Ruhegehaltskasse der Kreiskommunalverbände

und Stlldtgemeinden der Rheinprovinz.

Dem 53. Provinziallandtage wurde auf Grund einer Petition des Vorstandes des
RheinischenGemeindetags und des Vorstandes des RheinischenStädtebundes eine Vorlage auf
Aenderung der Satzungen der vorgenanntenbeiden Ruhegehnltskassen unterbreitet, um zu ermöglichen,
die Vergütung, welche die Bürgermeisterals Geschäftsführerder Prouinzial-Feucrversicherungsanstalt
oder als Amtsanwalt beziehen, bei der Pensionsfestsetzung zu berücksichtigen, falls auf Grund des
8 12 Abs. 1 des Kommunalbeamtengesetzes die Bürgenneistereiversammlungmit Genehmigungdes
Kreiscmsfchusscsoder die Stadtverordnetenversammlungmit Genehmigung des Bezirksausfchusses
die Pensionsfähigkeit der Vergütung beschließen sollten. Der Provinzmllcmdtag hat durch
Beschluß vom 28. Februar 1913 die Entscheidungüber die Vorlage zwecks Anstellung weiterer
Ermittelungen vertagt (Verhandlungen des 53. Provinziallandtags Seite 38 und Anlage 12
Seite 195 ff., stenographischer Bericht Seite 14? ff.).

Die gewünschten Erhebungen sind durch Vermittlung des Herrn Ober-Präsidenten erfolgt
und haben sich auf folgendePunkte erstreckt:

I. Bestehen grundsätzliche Bedenkendagegen, die genannten Remunerationen für pensionsfähig
zu erklären und ist zu besorgen,daß sich schwerwiegendeKonsequenzen daraus ergeben könnten,
weil etwa andere Beamtenkategoriensich auf den Vorgang berufen und die Bewilligung der
Pensionsfähigkcit von zahlreichen anderweitigen vielleicht vorhandenen Remunerationen
beanspruchen würden.

II. Kann man über solche Bedenkenhinwegsehen und ist umgekehrt der Wunsch der Bürgermeister
als berechtigtzu erachten,
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a) weil etwa die Gebühren bei Festsetzung des Gehalts oder bei der Entscheidungüber
Gehaltserhöhungenmitberücksichtigt werden, so daß die Gebühren also gewissermaßen
mittelbar einen Gehaltsteil bilden, oder

d) weil die Gebühren ihrer Höhe nach einen so erheblichen Teil ihres gesamten, aus der
Dienststelle fließendenEinkommensbilden, daß der Fortfall der beiden Ncbeneinnahmen
bei der Pensionierung oder die Nichtberücksichtigung bei Festsetzung der Hinterbliebenen-
bezügc sehr bitter empfundenwerden muß,

III. Werden die Gemeindevertretungenüberhaupt bereit sein, die Pensionsfähigkeit der beiden
Nebeneinnahmender Landbürgermeisterzu beschließen oder werden sie deshalb davon Abstand
zu nehmen geneigt sein, weil sie an der daraus erwachsenden Verpflichtungzur Leistung der
KassenbeiträgeAnstoß nehmen.

IV. Würden tatsächlich einzelne Gemeinden durch die letztgenannte Verpflichtungeine unverhältnis¬
mäßig hohe Belastung erfahren?

V. Mit Zustimmung des Verwnltungsrats kann der Direktor der Provinzial-Feuerversicherungs-
cmstlllt die den Bürgermeisternobliegenden Geschäfte anderen als Geschäftsführer zu bestellenden
Personen übertragen; die Amtsanwältc sind auf Kündigungernannt. Würden die Gemeinden
Bedenkentragen, die beiden Nebeneinnahmenfür pensionsfähigzu erklären, weil im Falle
des allerdings kaum vorkommenden Widerrufs der beiden Stellungen und bei Fortfall der
Nebeneinnahmendie gezahlten Kassenbeitragenicht zurückerstattetwerden können?

VI. Wenn die Gemeinden die Kassenbeiträgenicht zahlen wollen, würden dann die Bürgermeister
vielleicht bereit sein, letztere selbst zu übernehmen, so daß sich also die Nebeneinnahmenum
den Betrag der Kassenbeitrageverkürzten?

VII. Schließlich fragt es sich noch, ob bei der Gewährung der Pensionsfähigkeit die beiden
Nebeneinnahmen in voller Höhe als pensionsfähig betrachtet weiden sollen, oder ob ein
Teil, z. B. ein Drittel, als zur Deckung von Geschäftsunkostenbestimmt, außer Ansatz zu
lassen wäre. Hinsichtlich der Vergütung, die die Amtsanwälte erhalten, sei bemerkt, daß
die Vergütung in einem Pauschbetrag besteht, von welcher in der Regel ein Teil von V24
zur Deckungder Dienstunkostendienen soll. Die Kassenbeiträge würden alsdann entsprechend
geringer sein.

Ferner ist der Verwaltungsrat der Provinzial-Feuerversicherungsanstaltmit der Frage
besaht worden, ob etwa die Anstalt ihrerseits die Kassenbeitrage übernehmen würde, falls die
Vergütung der Bürgermeister aus der Geschäftsführungfür die Anstalt Pensionsfähigkeit erlangen
sollte. Der darauf ergangene ablehnende Beschluß des Verwaltungsrats vom 1, Dezember 1913
ist in der Anlage abgedruckt.

^^L- Außerdem sind als Anlage noch zwei Verzeichnisse beigegeben, aus denen ersichtlich ist,
Ä^-^ welche Vergütung die einzelnen Landbürgermeisterund die in Frage kommenden Stadtbürgeimeister

im Jahre 1912 von der Provinzial-Feneiuersicheruugsanstaltbezogen haben und wie hoch die
Kassenbeitragefür 1912 gewesen wären in der Annahme, daß die Vergütung ihrer Höhe nach dem
der Beitragsberechnungzugrunde zu legenden dreijährigen Durchschnittsbetrageentsprach.

Ebenso wie schon in der Prouinziallandtagsvorlage von 1913 betont wurde, sind auch
die Regierungs-Präsidenten der Auffassung, daß die Bürgermeister aus ihrer Tätigkeit für die
Provinzial - Feuerversicherungsanstllltund, soweit sie Amtsanwalte sind, für den Staat keinen
Rechtsanspruch auf Pension besitzen. Die befragtenstaatlichenBehörden sind jedoch in der Mehrzahl
der Auffassung,daß diese Tatsache allein nicht dahin führen tonne, die Pensionsfähigkeitgrundsätzlich
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abzulehnen, wenn die Gemeinden ihrerseits diese beschließenwollten. Sie treten damit auf denselben
Boden, auf den sich auch der 53. Proviuziallandtag gestellt hat. SchwerwiegendeKonsequenzen
können sich aus der Anrechnungder Gebühren kaum ergeben. Gewiß werden auch noch andere
Beamte außer den Gemeiudecinnehmcrnund den BürgermeisternNebenbezüge haben, jedoch ist
bei den Bürgermeistern die Sachlage besonders geartet. Wie in den Berichten hervorgehobenwird,
spielen die Nebeneinnahmender Bürgermeisterbei der Festsetzung ihres Gehalts, wenn nicht immer,
so doch sehr oft eine bedeutsame Rolle, und es wird vielfach bei Ausschreibungder Stellen
unmittelbar auf die Nebenbezügehingewiesen. Es läßt sich nicht verkennen,daß in solchen Fallen
die Gemeinden aus den Nebenbezügender BürgermeisterVorteil ziehen, und daß die Nebengebühren
dann einen gehaltsähnlichenCharakter erhalten. Jedenfalls besteht sehr oft ein großes Mißverhältnis
zwischen den Bezügen während des Amtes und der Pension. Vielfach sind die Bezüge, die die
Bürgermeister von der Feuerversicherungsanstalterhalten, zwar fehl gering, zum Teil erreichen
sie aber auch eine beträchtliche Höhe. Wie sich aus den beiliegendenAufstellungenergibt, ist die
Vergütung am lleiusteu in Orsoy, Kreis Mors mit ? Mark jährlich, am höchsten in Borbcck,
Landkreis Essen mit 1465 Mark. Bei den der Kafse cmgeschlosfenenStädten schwankt der Actrag
zwischen65 Mark bei Schleiden und 1233 Mark bei Gummersbach. Der Durchschnittbeträgt
rund 400 Mark uud es ist klar, daß der Fortfall der gesamtenVergütung bei der Pensionierung
und bei der Versorgung der Hinterbliebenen vielfach als Härte empfunden werden muß. Bei
Anrechnungder Vergütung würde die Höchstpeusion im Durchschnitt eine Erhöhung um 300 Mail,
das Witwengeld um 120 Mark erfahren. Soweit die Bürgermeisterauch Amtsanwalt sind, also
bei etwa 40 Bürgermeistern, würde der Unterschied noch wesentlich größer sein, wenn auch von
den durchschnittlichetwa 800 Mark betragenden AmtscmwaltsbezügcnPension berechnetwürde.
Der Mehrbetrag würde sich dann, die beiden Vergütungen zusammengerechnet,im Höchstbetrage
auf 900 Mark und der Mehrbetrag an Witwengeld auf rund 360 Mark belaufen.

Wie die angestelltenErmittelungen ergeben haben, würden die Gemeinden voraussichtlich
durchweg bereit sein, die Pensionsfähigkeitder beiden Nebeneinnahmen ihrer Bürgermeister zu
beschließen. Ebenso sind sie mit wenigen Ausnahmen auch bereit, die Kassenbeiträgezu über¬
nehmen. Letzterewürden nicht besonders hoch sein. Um bei den oben angeführtenBeispielen
zu bleiben, würde an Beiträgen zur Ruhegehaltstasse zu zahlen haben Orsoy 0,77 Mark und
Borbeck120,26 Mark, Schleiden 3,63 Mark und Gummersbach68,81 Mark. Der Durchschnitt
der Beiträge beziffert sich bei den Landbüigermeistcru auf 29,52 Mark und bei den Städten
auf 19,34 Mark.

Eine unverhältnismäßig hohe Mehrbelastung für die Gemeinden würde im allgemeinen
durch die Erhöhung der Kassenbeiträgenicht entstehen. Nachstehende Beispiele tun das auch dar,
in denen nur ärmere Gemeindengenannt sind.

I. RegierungsbezirkAachen.
Bardenberg, LandkreisAachen, Mehrbetrag an Kassenbeiträge» 12,— Mark
Cornelimünftcr,Landkreis Aachen ......... 28,— „
Teveren, Kreis Gcilentirchen .......... 15,— „
Kempen,Kreis Heinsberg .......... . 5,46 „
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II. RegierungsbezirkKoblenz.

Bürgermeisterei Kreis
Jährliche
Velastung

Anzahl
der

Gemeinden

Durchschnittliche
Belastung für

jede Gemeinde

rund ^

Sind Amtsanwalts«
gebühren

einbegriffen?

Buppard-Stadt St. Goar 42 Ja
Oberwesel-Stadt „ 26 — — Nein
Bacharach-Studt „ 28 — — Nein
Remagen-Stlldt Ahrweiler 19 — — Nein

Zell-Stadt Zell 60 — — Ja
Bacharach-Land St. Goar 28 4 7 Nein
Oberwesel-Land „ 23 5 5 Nein
Remagen-Land Ahrweiler 19 5 4 Nein
Neiderheimbach St. Goar 25 3 8 Nein

Meisenheim Meisenheim 7? 10 8 Ja
Meddersheim !! 8 7 1 Nein

Becherbach „ 8 8 1 Nein
Aßlar Wetzlar 113 11 10 Ja

Atzbllch-Launsbach „ 100 11 9 Nein
Braunfels » 122 10 12 Ja

Greifenstein „ 44 11 4 Nein
Hohensolms „ 50 11 5 Nein
Rechtenbach „ 88 14 6 Nein

Schoesiengrund « 5? 12 5 Nein
Adenau Adenau 132 22 6 Ja

Die ärmsten Gemeinden sind die des Kreises Adenan. Die Gemeindender als Beispiel
gewählten BürgermeistereiAdenau find fast durchwegarm und leistuugsunfähig, trotzdem ist die
durchschnittlicheMehrbelastung von jährlich 6 Mark doch keine hohe.

III. RegierungsbezirkDüsseldorf.
Cranenburg, Kreis Cleve . 37 Mk.
Materborn, „ „ . 40
Till, Kreis Cleve ... 56
Anrath, Kreis Crefeld . . 16
Fischeln, „ „ . . 27
Gahlen. Kreis Dinslaken . 61
Hiesfeld, „ „ . 88
Eikrath, Kreis Düsseldorf
Mintard, „ „
Heisingen,Kreis Essen.
Steele, Kreis Essen

65 Pf. --- 0,16°/° des Steuersolls
16
41

44
49

- 0,18°/"
- 0.21°/° .,
bei einem Steuersoll von 30 600 Mk.

.. .. .. .. 64 200 ..

0,095°/° des Steuersolls
0.175°/° „
15 Mk. 06 Pf. bei 40340 Mk. Staatssteuersoll

<->ieelr, «reis L^en . . 263 „ 55 „ „ 13? 300 „ „
Amern St. Anton, Kreis Kempen 15 Mk. — Pf. bei 22 949 Mk. Steuerfoll
Burgwaldniel, Kreis Kempen . .19 „ 14 „ „ 33 810 „ „
Marienbaum, Kreis Moers . .22 „ 72 „ ^ 0,32°/« des Stenerfolls
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Sonsbeck,Kreis Moers. ... 19 Mk. 95 Pf. - 0,22°/° des Steuersolls
Witzhelden,Kreis Solingen . .25 „ 10 „ -- 0.2«/° ,.
Leichlingen, „ „ . . 71 .. 54 „ - 0,15°/° „

IV. RegierungsbezirkTrier.
Bei der mit 230 v. H. Zuschlagen zur Einkommensteuer und zu den Realsteuernbelasteten

Gemeinde Quierschiedim Kreise Saarbrückenmit rund 6500 Seelen würde der für sämtliche Beamte
der Bürgermeisterei bisher zu zahlende Kassenbeitragvon 2369 Mark für die Ruhegehalts- und
Witwen- und Waisenkassen um 51 Mark gesteigert werden.

Für den Bürgermeisterder BürgermeistereiPrüm-Land würden die Beiträge von 778,10
auf 828,30 Mark, d. h. von 0,89 auf 0,96 v. H. der Steuern steigen, in der Gemeinde Rommers-
heim, einer der leistungsfähigstenGemeindendieses Bezirks von 104,94 auf 113,28 Mark, in der
GemeindeWascheio,der leistungsschwachsten,von 30,16 auf 32,64 Mark.

Wenn einzelne Gemeindenmit hohen Kummunallastensich wegen der Mehrbelastung zur
etwaigen Leistung der Kassenbeiträgevielleichtnicht bereit erklären sollten, so werden alsdann die
Bürgermeisterihrerseitszur Uebernahme dieser Beiträge gewillt sein. Der Rheinische Gemeindetag,dem
alle Lllnobürgermeisterangehören, hat sich auf einer Versammlung am 4. Juli 1913 unter anderem
auch mit der Frage der pensionsfähigenAnrechnung der Amtsanwalts- und Feuerversicherungsgebühren
beschäftigt und es wurde dabei von den verschiedensten Seiten einmütig hervorgehoben,daß die
Bürgermeister, wenn es not tue, die Kassenbeiträgeselbst übernehmen würden, damit nicht die
ganze Vorlage über die Anrechnungsfähigkeit der Gebühren an der Frage der Kassenbeiträge scheitere.
Inwieweit etwa die Gemeinden den Beschluß über die Anrechnungder Gebühren davon abhängig
machen würden, daß die Bürgermeistersich verpflichten, für die Kassenbeiträge selbst aufzukommen,
kann hier dahingestelltbleiben. Der Kasse gegenüber bleibt die Gemeindezahlungspstichtig,da nur
diese, nicht aber die Beamten Kassenmitgliedersind. Immerhin ist aber durch die Bereitwilligkeit
der Bürgermeister, den Gemeinden unter Umständen die Beiträge ihrerseits zu erstatten, ein Weg
gefunden,der über manche Schwierigkeitenhinwegführt.

Daß der Staat für die Kassenbeiträgeeintreten würde, so weit es sich um die Vergütung
der Amtsanwälte handelt, ist gänzlich ausgeschlossen.So weit die Amtsanwälte etatsmäßig angestellt
sind, haben sie Pensionsiecht; die im Nebenamte auf Kündigung angestelltenAmtsanwälte haben
ein solches Recht nicht und es ist eine gesetzliche Unmöglichkeit, daß der Staat ihnen dieses Recht
in der Rheinprovinz mittelbar durch Leistung der Kassenbeiträgeverschafft. Der Verwaltungsrat
der Probinzial'Feuerveisicherungsanstalthat die Uebernahmevon Kassenbeiträgenhinsichtlich der von
ihr zu zahlenden Vergütung mit Entschiedenheit abgelehnt. Er ist überhaupt der Auffassung,daß
es grundsätzlich besser wäre, wenn die Möglichkeit einer pensionsfähigenAnrechnungder Gebühren
nicht gebotenwürde; im anderenFalle würdendie für das Mobiliargeschäftund die sonstigen Neben¬
zweige bestellten verdienstvollen Geschäftsführerder Anstalt gegenüber die gleichberechtigteForderung
auf Gewährung des Penfionsrechtsstellen. Tatsächlich sind die Geschäftsführerbereits mit solchen
Anträgen unter Berufung auf die Provinziallandtagsvorlagevon 1913 an die Feuerversicherungs¬
anstalt herangetreten. Der Auffassung des Verwaltungsrats ist aber entgegenzuhalten,daß die
Gemeindenanders wie bei der Feuerversicherungsanstaltdie Pensionszahlung für die Bürgermeister
der Ruhegehaltskasse zuzuschieben in der Lage wären, und es sind deshalb die Verhältnissezu ver¬
schieden, als daß daraus für die Feuerversicherungsanstaltirgendwelche Verpflichtungengegenüber
^n Geschäftsführernerwachsenkönnten. Daß in den Rechten der Feuerversicherungsanstaltgegenüber
den Bürgermeistern nichts geändert weiden kann, wenn die Gemeinden letzteren das Pensionsrecht

27
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aus den Gebühren gewähren wollen, bedarf keiner besonderenHervorhebung. Die Bürgermeister
selbst sind sich darüber auch vollkommen im klaren; sie haben wiederholtzum Ausdruckgebracht,
daß die Verleihung des Pensionsrechtsnur dahin führen konnte, daß sie mit um so größeremEifer
den Geschäftender Feuerberficherungsanstaltsich widmeten,weil sie sich nicht der Gefahr aussetzen
wollen, daß der Auftrag feiteus der Anstalt entzogen würde und sie damit nicht nur die Einnahme,
sondern auch die Pension und ihre Hinterbliebenendie bessere Versorgung verlieren würden.

Wenn die Möglichkeitdes Widerrufs der Geschäftsführungfür die Feuerversicherungs-
anstlllt und der Amtsanwaltseigenfchaftund die Tatfachc besteht, daß alsdann die einmal gezahlten
Kassenbeitiage nicht zurückerstattetwerden, so kann die Frage, ob die Gemeinden sich dadurch
abhalten ließen, die Pensionsfähigkeitder beiden Nebeneinnahmen zu beschließen, nach den ange¬
stellten Ermitteluugen verneint werden.

Überblickt man das Gesamtergebnisder Ermittelungen, so läßt sich sagen, daß keine so
schwerwiegenden Gründe daraus entnommen werden können, um den Wunschder Bürgermeister,
ihnen die beiden Nebeneinnahmenbei der Pensionierung ebenso anzurechnen, wie es auf Grund
Gesetzes mit den Nebeneinnahmender Gemeindeempfängergeschieht, grundsätzlich unberücksichtigt
zu laffen, um fo weniger, weil ja die Bürgermeister unter Umständen die Kaffenbeiträgeselbst
zahlen wollen. Der Provinzialausfchuß glaubt deshalb wiederholt den Vorschlagmachenzu sollen,
durch einen Zusatz zu den Kasfenfatzungendie Möglichkeitzu einer pensionsfähigenAnrechnung
der beiden Vergütungen zu schaffen, und zwar in voller Höhe. Die Geschäftsunkostendie den
Bürgermeistern aus der Tätigkeit für die Feucrversicherungsanstalterwachsen,sind so geringfügig,
daß sie sich ziffermiißigkaum berechnen lassen, zumal das Porto der Korrespondenz mit der
Anstalt zu deren Lasten geht. Die Steuerbehörden ziehen die Vergütung auch in voller Höhe
heran. Ebenso liegt es bei der Vergütung, die die Amtsanwälte erhalten. Die Vergütung soll
zwar im allgemeinenzu rund einem Drittel zur Deckung der Geschäftsunkosten dienen, tatsächlich
sind solche aber kaum vorhanden.

Von einer größern Anzahl pensionierterBürgermeister sind mehrfach Eingaben gemacht,
daß im Falle der Satzungsänderung der Provinziallandtng der Vorfchrift über die Anrechnungs¬
möglichkeitder beiden Nebeneinnahmen rückwirkendeKraft verleihen möchte. Diefem Wunfche
dürfte nicht zu willfahren fein. Penston kann stets nur gewährt werden nach den zur Zeit der
Pensionierung geltendenBestimmungen. Keine der Novellen zum Penstonsgefetz,insbesondere nicht
die Novelle vom 27. Mai 190? hat rückwirkende Kraft gehabt. Es ist auch ein Unding, wenn
die Gemeindennachträglich beschließen sollten, daß die Nebeneinnahmen,die ihre längst penstonierten
Bürgermeister früher gehabt haben, pensionsfähig werden follen. Die Ruhegchaltskafsekann und
darf nach ihrer gesetzlichenAufgabe den Beamten nur die ihnen bei der Pensionierung zustehenden
Pensionen zahlen. Dagegen sind die Kasten nicht befugt und es würde ihrem ganzen Zwecke
widersprechen,den pensioniertenBeamten etwa Pensionszufchüffezu zahlen, weil sich später die
Pensionsvorschristengeändert haben. Eine derartige Verpflichtungdarf den Kafsen nicht auferlegt
werden, es würde das für die auf gesetzlicherGrundlage beruhende Ruhegehaltskasse der
Lllndbürgermeistereienauch direkt gegen das Gesetz (ß 27 der Kreisordnung) verstoßen und
der Minister würde einen Antrag, den Satzungen einen derartigen Zusatz zu geben, ohne jeden
Zweifel ablehnen.

Die Vorlage die dem 53. Provinziallandtng unterbreitet war, enthielt außer dem Antrage
betreffend die Penstonsfiihigkeitder beiden Nebeneinnahmender Bürgermeister noch den Antrag
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auf Streichung des § 4 der Satzungen der Ruhegehaltskasseder Landbürgermeistereienund
Landgemeinden,der lautet:

„Soweit das ruhegehaltsberechtigteDiensteinkommen Nebenbezügeenthalt, welche ihrer
Natur nach steigend und fallend sind (§ 10 zu Nr. 2 des Gesetzes vom 27. März
1872 — G. S. S. 268 — und Gesetz vom 30. April 1884 — G. S. S. 126 —),
ist ein Dritteil ihres Iahresbetrages als zum Ersatz barer Auslagen bestimmt außer
Berechnungzu lassen.

Die übrigen zwei Dritteile werden unbeschadet der näheren Ermittlung des
ruhegehaltsberechtigtenDienstcinkommensbei Eintritt des Falles der Ruhegehaltsfest-
setzung mit einem Durchschnittssatz in Rechnung gestellt, welcher von 3 zu 3 Jahren
einer Prüfung unterworfen weiden kann."

Der Antrag auf Streichung war wie folgt begründet:
„Die Vorschriftberuht auf den § 10? der Landgemeindeordnungfür die Rheinprovinz

"°ln </ ^> . 10^ wo vorgesehenist, daß von dem Diensteinkommendes Bürgermeisters ^/»15, Ä)ial 1n5u,

als Besoldung und '/8 als Bureaukostenanzusehenseien. Diese Bestimmung ist inzwischen völlig
veraltet. Bürgermeister, deren Besoldung aus schwankenden Emolumenten besteht, gibt es in der
Rheinprovinz schon seit langen Jahren nicht mehr. Die Besoldungen der Bürgermeister, die vom
Kreisausschuß nach Anhörung der Bürgermeistereiversammlungfestgesetzt werden, bestehen jetzt
überall aus festen, auf einem Besoldungplan aufgebauten Beträgen und neben der Besoldung
weiden die Dienstunkostenbesonders festgesetzt. Die Bestimmung des § 4 der Satzungen trifft
also für die Bügermeister, für die sie gegeben war und die damals die einzigenruhegehalts¬
berechtigten ländlichen Beamten waren, nicht mehr zu. Dagegen hat sie jetzt, seitdemdie Neben¬
einnahmen der Gemeindeeinnehmerfür pensionsfähig erklärt worden sind, die sehr unerwünschte
Wirkung, daß diese Nebeneinnahmen bei der Pensionsfestsetzungseitens der Ruhegehaltskasse
zwar voll berücksichtigt werden müssen, daß aber die Beiträge nur von ^/» der Nebeneinnahmen
erhoben weiden dürfen. Dadurch werden diejenigenGemeinden, deren Einnehmer nur feste Be¬
soldungbeziehen, benachteiligt und es ist auch kein Grund ersichtlich, weshalb die übrigen Gemeinden
nicht den vollen Beitrag zahlen sollten. Die Ungleichheitwürde sich noch mehr geltend machen,
wenn auch die Nebeneinnahmender Bürgermeister,die wenigstenshinsichtlich der Geschäftsführung
für die Feuerversicherungsanstaltje nach den aufkommenden Prämien ebenfalls steigend und fallend
sind, ebenfalls zur Anrechnungkommen. Der Leistungder Ruhegehaltskassemuß die volle Gegen¬
leistung in Gestalt der Beiträge gegenüberstehen. Der ganze § 4 würde deshalb zu streichen sein.
Nach § 10 Ziffer 2 des Pensionsgesetzes werden die Nebeneinnahmenbei der Beitragsberechnung
und bei der Pensionsfestsetzung nach dem dreijährigen Durchschnittsbetragezugrunde gelegt."

Abänderungen der Satzungen der Ruhegehaltskasseder Landbürgermeistereienund Land¬
gemeinden werden nach Anhörungdes Provinziallandtags von dem Minister des Innern angeordnet.
Abänderungen der Satzungen der Ruhegehaltskasseder Kreise und Städte weiden dagegen vom
Provinziallandtage beschlossen und unterliegen der Genehmigungder Herren Minister des Innern
und der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten.
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In Wiederholung der dem 53, Provinziallandtag unterbreiteten Anträge beehrt sich der
Provinzialausschußzu beantragen:

Der Piovinzillllandtag wolle beschließen:

„I. bei dem Herrn Minister des Innern zu beantragen,
») den ß 4 der Satzungen der Ruhegehaltskasseder Landbürgermeistereienund

Landgemeindender Rheinprovinz aufzuheben,
d) dem § 6 der Satzungen folgendeFassung zu geben:

Jetzige Fassung. Neue Fassung.

§6. ß 6.
Die Kasse zahlt an die berechtigtenEm- Absatz 1 und 2 unverändert.

pfänger die den Beamten gemäß der §§ 18 ff.
des Gesetzes, betreffend die Anstellung und Ver¬
sorgung der Kommunalbeamten,vom 30. Juli
1899 zustehenden Ruhegehälter; bei denjenigen
indessen, welchen die Ruhegchaltsberechtigungauf
Grund Ortsstatuts zusteht, nur insoweit, als
das Ortsstatut sich innerhalb der im § 12 des
angeführten Gesetzes gezogenenGrenzen hält.

Gehaltserhöhungen aus dem letzten, der
Versetzungin den Ruhestand vorhergehenden
Jahre bleiben bei der Berechnung des Ruhe¬
gehalts außer Ansatz, es sei denn, daß die
Gehaltserhöhung auf Grund eines feststehenden
Besoldungsplanes bewilligt wurde, oder daß
der Eintritt in den Ruhestand die Folge eines
erst nach der Gehaltsaufbesserung vorgekommenen
Unglücksfalles oder einer nach diefem Zeitpunkte
eingetretenenKrankheitwar.

„Die Kaffe bringt die Vergütung, die die
Bürgermeister als Geschäftsführer der Pro-
vinzilll-Feuerversicherungsanstalt der Rhein-
provinz und als Amtsanwalt beziehen, zur An¬
rechnung, wenn die Büigermeistereiversammlung
mit Genehmigungdes Kreisausfchuffesdie Ver¬
gütung für pensionsberechtigterklärt hat. Die
Vorschriftin Absatz 2 findet dabei sinngemäße
Nnwendung."

II. den ß 9 der Satzung der Ruhegehalttskaffe der Kreis-Kommunalverbändc und
Stadtgemeinden der Rheinprovinz wie folgt zu ändern:
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Jetzige Fassung,
s 9.

Die Kasse zahlt an die berechtigten Emp¬
fänger die ihnen gesetzlich zustehendenRuhe¬
gehälter, wobei sie auch die Zahlung der Be¬
träge übernimmt, die sich aus einer Anrechnung
der von den Beamten im Reichs-, insbesondere
im Militärdienste, im Staatsdienste oder im
Dienste eines deutschen Kommunalverbcmdes
oder einer anderen öffentlichen Korporation
verbrachten Zeit ergeben. Letzteres gilt für die
auf bestimmteZeit angestelltenBeamten nur,
wenn ihr Ruhegehalt nach den für die Staats¬
beamten geltendenVorschriften zu berechnen ist.
Die aus der Anrechnung sich ergebende Summe
wird um den Betrag eines für die genannten
Dienstzeiten etwa anderweit zu beziehenden
Ruhegehalts gekürzt.

Die Kasse kann den auf bestimmte Zeit
angestellten Beamten eine Pension bis zu "/»°
gewähren, Sie übernimmt ferner, außer der
Zahlung der eigentlichen Ruhegehälter,auch die
Zahlung der Beträge, die in den Fällen des
§ 16 zu Nr. 2 des Gesetzes, betreffenddie
Dienstvergehender nichtrichterlichenBeamten,
vom 21. Juli 1852 aus dem Amte entfernten
Beamten als Unterstützungverabreichtwerden.

Weiterhin zahlt die Kasse den Hinterblie¬
benen eines RuheaehaltsempfllNgersdas Ruhe¬
gehalt noch für die auf den Sterbcmonnt fol¬
genden drei Monate (Gnadenvierteljahr) unter
Anrechnung des vor dem Tode des Ruhegehalts-
empfängcrsfällig gewordenen Betrages.

Der Pruvinzialausschußist berechtigt, einem
b« Kasse angehörendenBeamten vor Ablauf

'Neue Fassung.
3 9.

Absatz 1 unverändert.

„Die Kasse bringt die Vergütung, die die
Bürgermeister als Geschäftsführer der Pro-
vinzial - Feuerversicherungsanstalt der Rhein¬
provinz und als Amtscmwalt beziehen, bei der
Pensionsfestsetzung zur Anrechnung, wenn die
Stadtverordnetenversammlungmit Genehmigung
des Bezirksausschusses die Vergütung für pen¬
sionsfähig erklärt hat. Die Vorfchrift in § 10
findet dabei sinngemäße Anwendung."

Absatz 2—4 der bisherigen Fassung als
Absatz 3—5 unverändert.
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der seine Ruhegehaltsueiechtigungbedingenden
Zeit ein Ruhegehalt zu bewilligen, welches aber
in keinem Falle V» desjenigenBetrages über¬
steigen darf, welches ihm bei der Erlangung der
Ruhegehllltsberechtigungzugestandenhabeu würde.

s 10.
Gehaltserhöhungen aus dem letzten, der

Versetzung in den Ruhestand vorhergehenden
Jahre bleiben bei der Berechnung des Ruhe¬
gehaltes außer Ansatz, es sei denn, daß die
Gehaltserhöhung auf Grund eines feststehenden
Besoldungsplanesbewilligtwurde, oder daß der
Eintritt in den Ruhestand die Folge eines erst
nach der Gehaltsaufbesserungvorgekommenen
Unglücksfalles oder einer Krankheit war,

III. den Provinzialausschuß zu ermächtigen,falls die Herren Minister etwa Aenderungen
für erforderlich halten follten, diefe seinerseitszu beschließen."

Düsseldorf, den 9. Januar 1914.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich,
Vorsitzender.

Dr. von Renvers,
Landeshauptmann.

Auszug
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Anlage 1.

Auszug
aus dem Protokoll über die Sitzung des Verwaltungsrnts der Provinzial-

Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz am 1. Dezember 1913.

1. Geschäftliche Mitteilungen.
a) Der Direktor machte Mitteilung von einem Schreiben des Herrn Landeshauptmanns

vom 29. v. Mts. 8496 I., betreffenddie Verhandlungendes 53. Rheinischen Provinziallandtages
vom 28. Februar 1913 über die Pensionsfähigkeitder von den Bürgermeister«bezogenen Remune¬
rationen der Provinzial-Feuerverficheruugsanstalt,insbesondere auch über die Frage, von welcher
Seite im Falle der Zuerkennungder Peusionsfahigkeitdie Pcnsionsbeiträge zu den beiden Ruhe¬
gehaltskassen aufzubringensein würden.

Nach eingehender Verhandlung über die rechtlichen und praktischen Gesichtspunkte nahm der
Verwllltungsrat zur Sache dahin Stellung, daß ein Rechtsanspruch der Bürgermeisterauf Zuerkennung
der Peusionsfahigkeitdieser Bezüge in Uebereinstimmungmit den im Prouinziallandtage entwickelten
Anschauungen auf keinen Fall anerkannt werden könne, weil es sich im Gegensatz zu dem von dem
Obervcrwllltungsgerichtzugunstender Gemeindeempfängerergcmgenen Urteile vom 30, Januar 1912
bei der Tätigkeit der Bürgermeisterfür die Prouinzial-Feneivcisichciuugsanstaltnach den verlesenen
übereinstimmendengerichtlichen und administrativen Entscheidungenum keine kommunale, im
Auftrage der Gemeinden erfüllte Aufgabe, sondern um den Ausstuß einer „im wesentlichen den
Agenten der Privatversicherungsgesellschaftenentsprechenden Stellung" (Erlaß des Ministers des
Innern vom 22, Dezember 1905 11, 1910) handele, die „mit den Amtsverrichtungenderselben als
Gemeiudebeamtenin keiner Beziehnngstehe" und deshalb auch kein Gegenstandder Beschlußfassung
der Gemeindeorgaueoder Krcisausschüsse sein könne, (Beschluß des Bezirksausschusses Lüln vom
22, Dezember 1896.)

Im Hinblickferner darauf, daß die den Bürgermeistern in ihrer Eigenschaftals örtliche
Vertreter der Provinzial-FenerverficheruugsanstaltobliegendenGeschäfte nach der Anstaltssatzung
(8 4 Nr. 2) mit Genehmigung des Verwaltungsrats jederzeit anderen Personen übertragen, daß
daher die von der Anstalt gezahlten Remunerationen nicht als feststehende Gehaltsteile, sondernnur
als widerrufliche cmßeramtlicheNebenbezüge angesehen werden können, erachtete es der Verwaltungsrat
für grundsätzlich falsch, so gearteten Vergütungen die Eigenschaft pensionsfähigerEinkommensteile
zuzuerkennen; er gab der Ueberzeugung Ausdruck,daß es zu ganz unübersehbarenund unmöglichen
Folgerungen führen müsse, weun man sich soweit von den bisherigenVoraussetzungen des Beamtcn-
Pensiousrcchtseutferncn wolle; insbesonderesei es ausgeschlossen, sich dann den mindestens gleich¬
berechtigtenForderungen der für das Mobiliargeschäft und die sonstigenNebcnzwcigebestellten
verdienstvollen„Geschäftsführer"der Anstalt zu widersetzen.

Den entschiedenstenWidersprucherhob der Verwaltuugsrat aber gegen die im Prouinzial¬
landtage gestellte Forderung: „daß, wenn die Bezüge pcnsiousfähigfein sollen, die Geschäfte einem
Bürgermeister, dem sie übertragen worden, nicht wieder genommen werden können, es sei denn,
daß er durch Verfrhluugeu sich seines Amtes unwürdig gezeigt hat, weil damit jede Einwirkung
«er Austllltsleitnug auf ihre Vertreter, zu denen dann auch hier die „Geschäftsführer"zu rechneu
wären, der Gewähr eines Erfolges beraubt und die Entwicklung der Anstalt unmittelbar gefährdet
sein würde.
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Es wurde schließlich gegenüber den mehrfachen Hinweisenauf die Westfälischen Verhältnisse
festgestellt, daß

1. die Remuneration der Amtmänner sich nicht auf 6"/°, wie bei den Rheinischen
Bürgermeistern,sondernnur auf 4°/« der Immubiliarbeiträge beläuft, und

2. daß in keinem Falle die Westfälische Sozietät Pensionsbeiträge für die Amtmänner
übernommenhat.

Der VerwaltungZrat war hiernach nicht nur der Meinung, daß keinerlei Veranlassung
dazu vorliegt, seitens der Rheinischen Provinzial-FeuerversicherungsanstaltPensionsbeiträge für
Bürgermeister und Geschäftsführer(die nebenbei den hohen Betrag von 70—80 000 Mark aus¬
machenwürden) zu übernehmen, fondern gab auch einstimmig feiner entschiedenen Ansicht
dahin Ausdruck, daß die Remunerationen der Provinzial-Feueiversicherungsanstaltihrer Natur und
ihrer Zweckbestimmung nach keine pensionsfähige Bezüge darstellen, und daß daher für diese
weder von der Anstalt, noch von den Gemeinden, noch von den Bürgermeistern und Geschäfts-
führern felbst Pensionsbeiträge entrichtet werden können.

Anlage 2.

Machweisung
der den Landbürgermeistern im Jahre 1912 gezahlten Gebühren für die Geschäfte der Pro-
Vinzial-Feuervelsicherungsanstaltund die sich daraus ergebenden Beiträge zur Ruhegehaltslasse

und zur Witwen- und Waisenversorgungsanstalt.

Jahres- Beitrag Beitrag ! Jahres- Beitrag Beitrag
zur

Witwen«
und

Waisenoel'
sorgungs'

anstatt
4°/»

Landbürgermeistereien

betrag
der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf

volle
Mark

zur
Ruhe¬

gehalts-
lasse

8.55"/»

zur
Witwen-

und
Waisenuer-
sorgungs-

llnstlllt
4°/«

Landbürgermeistereien

betrag
der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf

volle
Mark

zur
Ruhe¬

gehalts-
lasse

8.55 °/<,

^ ^, ^ -f. ^l <j. ^e .3

Kreis Aachen. Laurensberg .... 73 6 24 2 92

Alsdorf . 135 11 54 5 30 Merkstein. 187 15 99 7 48
96
76
32
04
12

Bardenberg . 142 12 14 5 68 Kohlfcheid 124 10 66 4
Brand 177 15 13 7 08 Richterich. 194 16 59 7

Broich . .
Büsbach . .

156
270

13
23

34 6
10

24
80

Walheim .
Weiden .

233
126

19
10

92
77

9
5

Cornelimünster 213 18 21 8 52 Würselen. 303 25 91 12

Eilendorf. ,
Giessenich

246
203

21
17

03
36

9
8

84
12 Kreis Düren.

Haaren . . 191 16 33 7 64 Arnoldsweiler . . . 261 22 32 10 44
Herzogenrath 161 13 7? 6 44 Binsfcld ..... 167 14 28 6 68
Höngen . . . 194 16 59 7 76 Birgel ...... 473 40 44 1« 92
Kinzweiler . ' ' 69 5 90 2 76 Birkesdorf 250 21 37 10 ^
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Lllndbürgermeistereien

Biirvenich
Drove.
Echtz . ,
Froitzheim
""senich .

^amersdorf
^angerwehe
hellen .

Aeizmich
Kdeggen.
^ederzier
Arvenich
Kthberg,Pier . ,
Aevernich
Ztockheim .
Itmß-Bergstein
Aisweiler
voller 'icim

Kreis Erkelenz
Neeck ,
Coenenzig
^overen
U"pt .
^«derath
^Mmerarh
Venberg
«lemgladbach
Mckhoven
^"evenich. ,
Merkiüchten

^ Kreis Eupen.
Matten.
Hngenrath ,
^ttenis
«°ntzen . ^
^Noiesnet
^"ren , ,
Valhoin .

Jahres«
betrag

der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf
volle
Mari

86
277
221
91

104
141
60
76

273
239
139
217
223
170
230
92

410
368
68

147

99
232
185
120
50

202
174
43
72

150
263
42

128

89
92

120
61
56

29?
111

Beitrag
zur

Ruhe¬
gehalts-

lasse
8,5b °/«

7
23
18

7
8

12
5
6

23
20
11
18
19
14
19

7
35
31

5
12

8
11
15
10

4
17
14

3
6

12
22

3
10

7
7

10
5
4

25
9

!^>
N8
W
78
8!)
W
Ul
50
5!4
45!

55
0?
5.'l
<!7
«7
W
I«!

81
57

40
2«
«2
2«i
3«
37
«5
<>8
M
85!
49
59
94

i'.I
8?
2N
22
79

4!)

Beitrag
zur

Witwen-
und

Naisenuer-
sorgungs-

anstalt

3
11

8
3
4
5
2
3

10
9
5
8
8
6
9
3

16
14

2
5

3
9
7
4
2
8
6
1
2
6

10
1
5

3
3
4
2
2

11
4

0«
81
<',4

«i,
10
0!
',»3

5tt
<i,8
92
8l»
20
N8
,0

73
72
«8

96
2«
,0

80

«8

72
88

52
»;8
12

56
<>8
«0
,,

24
88
44

Lllndbürgermeistereien

Kreis Geilentirchen.
Bllesweiler , .
Brachelen. . .
Frelenberg . .
Gängelt . , .
Geilentirchen. .
Immendorf . .
Randerath . .
Scherpenseel, ,
Schümmerqullliier
Teveren . . .
Wurm . . .

Kreis Heinsberg.
Aphoven . .
Birgelen . ,
Braunsrath
Biederen . ,
Dremmen
Haaren . ,
Havert . ,
Hilfarth . .
Karten . ,
Kirchhoven
Myhl . . .
Oberbruch
Ratheim . ,
Saefelen .
Unterbruch .
Waldenrath ,
Waldfeucht .
Wassenberg .
Wehr . . ,

Kreis Iiilich.
Aldenhoven , . ,
Barmen , . . ,
Coslar . . . .
Dürwiß . . . .
Gderen . . . ,
Freialdenhoven . ,
Hambach . , . .
Hottorf . . . .

Jahres-
betrag

der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf

volle
Mark

413
19?
66

324
230
219
136
104
70

116
219

111
142
106
41

139
61

177
113
95

133
154
96

131
132
39

140
14?
107
108

224
12?
155
214
129
100
232
260

Beitrag
zur

Ruhe¬
gehalts«

tasse
8.5°°/«

^ <5

35
16

5
27
19
18
11

8
5
9

18

9
12

9
3

11
5

15
9
8

11
13
8

11
11

3!
11
12

9
9

19
10
13
18
11

8
19
22

Beitrag
zur

Witwen«
und

Wnisenuer»
sorgungs«

anstatt
4°/»

31 16
84 7
64 2
70 12
67 9
72 8
63 5
89 4
99 2
92 4
72 8

49 4
14 5
06 4
51 1
88 5
22 2
13 7
66 4
12 3
3? 5
17 6
21 3
20 5
29 5
33 1
97 5
57 5
15 4
23 4

15 8
86 5
25 6
30 8
03 5
55 4
84 9
23 10

52
88
64
96
20
76
44
16
80
64
76

44
68
24
64
56
44
08
52
80
32
16
84
24
28
56
60
88
28
32

96
08
20
56
16

28
40
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Landbürgermeistereien

Inden, ,
Kirchbeig,
Mersch ,
Roedingen
Roerdorf ,
Siersdorf,
Titz . .
Welz , .

Kreis Malmedy.
Amel . . .
Bellevaux. .
Bever^e , .
Büllingen
Bütgenbach ,
Crombach. .
Lommersweiler
Manderfeld .
Meyerode. ,
Recht . , ,
Burg-Neuland
Schönberg
Weismes. .

Kreis Montjoie.
Eicherscheid
Höven. .
Imgenbroich
Kalterherberg
Kestemich,
Roetgen .
Ruhrberg,
Schmidt .
Simmerath
Zweifall .

Kreis Schlciden

Blankenheim
Bleibuir ,
Call . .
Cronenburg
Dollendorf
Dreiborn.

Jahres-
betrag

der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf

volle
Mark

71
95

280
303

52
268
153

41

289
112
329
326
628
146
128
200
144
208
430

94
397

119
181
440
168
20?
410
128
169
297

74

194
219
204
177
178
453

Beitrag
zur

Ruhe,
gehalts-

Illsse
8.55°/»

6
8

23
25

4
22
13

3

24
9

28
19
-^
12
10
17
12
17
36

8
33

10
15
3?
14
17
35
10
14
25

6

Beitrag
zur

Witwen-
und

Waiscnuer-
forgungs-

anstalt
4°/o

07
12
9,
9!
45
91
08
51

7,

^2

4,^
',!,
>tt
3,
7«
77
«4!
94

,?
4«
l',2

70
0,
9!
45

33

16
18
17
15
15
38

!>9
72
4,l
!3
22
73

2
3

11
12
2

10
6
1

11
4

13
13
25

5
5

17
3

15

4
7

1?
6
8

16
5
6

11
2

7
8
8
7
7

18

Lllndbürgermeistereien

«4
«0
20
12
0«
72
12
64

52
48
16
04
12
84
12

?!i
32
20
7i>

7»;
24
«0
72
2«
,0
12
?<i

96

76
16
08
12
12

Eicks
Harperscheid
Heimbach.
Hellenthal
Hollerath,
Holzmülheim
Keldenich.
Lommersdorf
Marmagen
Mechernich
Noethen ,
Udenbreth
Wahlen ,
Wallenthlll
Weyer. ,

Kreis Adenau.
Adenau
Antweiler
Brück . .
Kelberg .
Kempenich
Virneburg

Kreis Ahm eiler.
Altenahr .
Gelsdorf .
Königsfeld
Neuenahr
Niederbreisig
Remagen,
Sinzig .

Kreis Altenkirchen

Altenkirchen . .
Betzdorf . . .
Dlladen . , .
Flammersfeld
Friesenhagen. ,
Gebhardshain .
Hllmm . . .

Iahres-
betrag

der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf

«olle
Mark

170
246
169
400
135
220
116
160
292
27?

75
124
194
84

123

503
455
198
522
244
382

239
427
336
341
208
181
141

794
466
975
791
228
502
466

Beitrag
zur

Ruhe¬
gehalts-

lasse
8,55°/»

Beitrag
zur

Witwen-
und

iWaisenuer-
sorgungs-

anstalt
4°/o

14
21
14
34
11
18

9
13
24
23

6
10
16
7

10

43
38
16
44
12
32

20
36
28
29
17
15
12

67
39
83
67
19
42
39

54
03
45
20
54
81
92
68
97
68
41
60
59
18
52!

90
93
63
31
66

43
50
73
16
78
48
06

89
84
36
63
49
92
84

^ ^-

6
9
6

16
5
8
4
6

11
11

3
4
7
3
4

80
84
76

40
80
64
40
68
08

96
76
36
92

20
18
7

20
9

15

9
17
13
13
8
7
5

12
20
92
88
76
28

56
08
44
64
32
24
64

31
18
39
31

9
20
18

76
64

64
12
08
64
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Lllndbürgermeistereien

Kirchen , . . .
Weyerbusch . . ,
Wissen . , .

Kreis Coblenz.
Vcissenheim ,
Bendorf . .
Coblenz . .
Ehrenbreitstein
Nallendllr
Winningen .

Kreis Cochem.
Carden
Cochem .
Ediger
Kaisersesch
Lutzerath .
Pommern
Treis . .

Kreis Kreuznnch.
Hüffelsheim-Mandel
Kirn , , .
Longenlonsheim
Monzingen .
Stromberg .
Waldalgesheim
Waldbückelheim
Wallhausen ,
Windesheim .
Winterburg .

Kreis Manen.
Andernach
Burgbrohl ,
Mayen . .
Münstermllifeld
P°lch , , .
Niedermendig

Kreis Meisenheim.
^echerbach . . .
Addersheim . .
2"°'senheim . . ,

Iahres-
betrag

der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf
volle
Mär!

945
543
507

752
389
472
523
182
470

387
262
351
820
862
251
408

633
188
324
298
104
466
229
214
316
262

543
310
650
542
848
630

57
102
162

Beitrag
zur

Ruhe¬
gehalts-

lasse
8,°° "/„

80
46
43

64
33
40
44
15
40

33
22
30
70
73
21
34

54
16
27
25

8
39
19
18
27
22

46
26
55
46
72
53

4
8

13

Beitrag
zur

Witwen-
und

Naisenuer-
sorgungs-

llnstalt
4°/„

80 3?
43 21
35 20

30 30
26 15
36 18
72 20
56 7
19 18

09 15
40 10
01 14
11 32
70 34
46 10
88 16

12 25
07 7
70 12
48 11
89 4
84 18
58 9
30 8
02 12
40 10

43 21
50 12
58 26
34 21
50 33
87 25

8? 2
72 4
85 6

80
73
38

08

88
93
38
80

48
48
04
80
48
U,
53

53
s,3
W
!13
IN
N4
1 l!
56
N4
48

73
40

N8
03
30

Landbürgermeistereien

Kreis Neuwied.

AnHausen. .
Asbach . .
Dierdorf . .
Engers . .
Heddesdorf
Hönningen
Linz . . .
Neuerburg
Neustadt . .
Niederwambach
Puderbach
Unkel , . .

Kreis Simmein.

Castellllun .
Gemünden .
Kirchberg. .
Ohlweiler. .
Rh einböllen .
Simmern. .

Kreis St. Goar
Bacharach . .
Boppard . . .
Brodenbach . .
Halsenbach , .
Niederheimbach,
Obergondershausen
Pfalzfeld . . .
St. Goar . .
Wiebelsheim. .

Kreis Wcylar.

Mär .
Atzbach .
Braunfels
Greifenstein
Hohensolms
Launsbach
Rechtenbach
Schöffengrund

Iahres-
betrag

der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf

«olle
Mark

478
736
385
300
543
370
296
41?
407
302
311
257

999
354
661
511
531
644

262
244
272
370
204
347
408
293
176

744
657
447
400
448
323
792
523

Veitrag
zur

Ruhe-
gehalts-

kasse
6,55 °/o

40
62
32
25
46
31
25
35
34
25
26
21

85
30
56
43
45
55

22
20
23
31
17
29
34
25
15

63
56
38
34
38
2?
67
44

Veitrag
zur

Witwen-
und

Waisen««»
sorgungs-

anstalt
4°/o

^__<^

87 19
93 29
92 15
65 12
43 21
64 14
31 11
65 16
80 16
82 12
59 12
97 10

41 39
2? 14
52 26
69 20
40 21
06 25

40 10
86 9
26 10
64 14
44 8
67 13
97 16
05 11
05 7

61 29
l7 26
22 17
20 16
30 17
62 12
72 31
72! 20

12
44
40

72
80
84
68
28
08
44
28

96
16
44
44
24
76

48
76
88
80
16
88
32
72
04

76
28
88

92
92
68
92

28'
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Lllndbürgermeistereien

Kreis Hell <,. M.
Blanlemllth . . .
Enkirch ....
Senheim ....
Sohren ....
Zell.....

Kreis Bergheim.
Bedburg .
Bergheim
Blatzheim
Buir . .
Caster. .
Esch . .
Heppendorf
Hüchelhoven
Kerpen
Königshoven
Pastendorf
Pütz . .
Sindorf .
Türnich .

Kreis Bonn.
Duisdorf ....
Godesberg . . .
Hersel .....
Oedekouen . . .
Sechtem ....
Vilich .....
Villip.....
Waldorf ....

Kreis Euslirchen
Commern.
Enzen. .
Erp . .
Frauenberg
Friesheim
Gymnich .
Lechenich .

Iahres-
betrag

der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf

«olle
Wart

Beitrag
zur

Ruhe.
gehalts-

tasse
8,55 »/<.

328
237
317
796
406

314
300
158
168
106
425
319
209
141
241
339
316
329
256

136
560
272
32?
187
521
187
345

151
143
105
144
140
98

181

Beitrag
zur

Witwen-
und

Waisenver->
forgungs-

anstatt
4°/»

^ <5

Landbürgermeistereien

28
20
27
68
34

26
10
»6
?!

26
25
13
14

9
36
2?
1?
12
20
28
27
28
21

13
9

12
31
16

12

8!
24

85
65
51
36
06
34
27
87
06
61
98
02
13
89

11
47
23
27
15
44
15
29

12
12

8
12
11

8
15

12
12

6
6
4

17
12

8
5
9

13
12
13
10

s>6

->2
72
24

76
36
64
64
56
<>!
16
24

65!
88
26
'.,6
99
55
99
50

91
23
98
31
9?
38
48

Liblar
Lommersum
Nemmenich
Slltzvey .
Sinzenich.
Wachendors
Weilerswist
Wichterich

Kreis Gummerslmch.
Bergneustadt
Drabenderhühe .
Gimborn . . .
Marienberghausen
Marienheide . .
Nümbrecht . ,
Ründeroth . .
Wiehl. . . .

5
22
10
13
7

20
7

13

14
40
88
08
48
84
48
80

Iahres-
betrag

der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf

volle
Mark

Beitrag
zur

Ruhe¬
gehalts-

lasse
8,55°/°

6 04
72
2'»
70
60
92
24

Kreis Cöln.
Brühl......
Cfferen .....
Frechen .....
Freimersdorf....
Hürth ......
Loevenich .....
Poulheim .....
Rondorf .....
Stommeln ....
Worringen . . . .

Kreis Mülheim-Rhein.
Nensberg .....
Heunmr .....
Merheim .....
Odenthal .....
Ouerath .....
Rösrath .....
Wahn ......

Kreis Nheinbcrch.
Adendorf .....
Cuchenheim . . . .
Münstereifel . . . ,

203
92

101
157

9?
231
177
95

389
540
506
396
420
422
423
519

312
69

369
321
369
315
212
374
192
406

578
325
861
341
615
388
306

Beitrag
zur

Witwen-
und

Wllisenuer-
forgungs»
anstatt

4°/«

296
443
318

17
7
8

13
8

19
15

.'!6
«7
64
42
29
75
!!!
12

26
I?

33
46
43>26
33 86
35
36
36
44

26
5

31
27
31
26
18
31
16

01
U8
17

68
90
55
45
55
93
13
98
42

34 71

49
27
73
29
52
33
26 16

25
3?
27

42
79
62
16
58
1?

!!1
8«
,19

15
21
20
15
16
16
16
20

12
98
04
28
88
24
08
80

56
60
24
84
80
88
92
76

12
2

14

48
76
76

12! 84
14 76
12
8

14
7

16

23
13
34
13
24
15
12

11
17
12

60
48
96
68
24

12

44
64
60
52
24

84
72
72
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Lllndbürgermeistereien

Jahres-
betrag

der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf

volle
Mark

Beitrag
zur

Ruhe-
gehalts-

lasse
»,5°°/«

Beitrag
zur

Witwen-
und

Waisen««-
surgungs-

anstalt
4°/»

Landbürgermeistereien

Iahres-
betrag

der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf

volle
Mark

Beitrag
zur

Nuhe-
gehalts-

kaffe
8.5. °/o

Beitrag
zur

Witwen-
und

Waiseuver-
forgungs»

anstatt
4°/«

Ollheim ....
Rheinbach . . .

Sieg-Kreis.
Eitorf.....
Hennef ....
Herchen ....
Königswinter . .
Lauthausen . . .
Lohmai ....
Wenden ....
Much .....
Neunkirchen . . .
Niedercassel-Uckendorf
Obercassel . . .
Oberplcis . . .
Ruppichteroth . .
Sieglar ....
Troisdorf . . .
Uckerath ....
Wahlscheid . . .

Kreis Waldbröl.
Dattenfeld
Denklingen
Eckenhagen
Morsbach.
Waldbröl

Kreis Wipperfürth
Culten
Engelskirchen
Klüppelberg
Lindlar
Olpe . .

Kreis Düsseldorf.
Angermund . . .
Benrath ....
Eckamp ....
Erkillth ....

665
249

51»
612
323
212
322
435
573
762
551
235
346
700
420
312
276
345
279

708
577
647
496
791

505
567
660
892
450

578
798
341
274

56
21

44
52
27
18
27
37
48
65
47
20
29
59
35
26
23
29
23

60
49
55
42
6?

43
48
56
76
38

49
68
29
23

86 26
29 9

29 20
33 24
62 12
13 8
53 12
19 17
99 22
15 30
11 22
09 9
58 13
85 28
91 16
68 12
60 11
50 13
85 11

53 28
33 23
32 25
41 19
63 31

18 20
48 22
43 26
26 35
48 18

42 23
23 31
16 13
43 10

00
00

72
!«
02
48
««
10
02
48
04
,0
^4

^0
4«
0.!
«0
16

20

40
0«

Hubbelrath
Kaiserswerth
Mintard .

Kreis Essen.
Altenessen
Borbeck .
Kettwig .
Heisingen.
Kran-Leiche
Kupferdreh
Stoppenberg
Rotthausen
Ueberruhr
Weiden .
Bredeney,
Menden .

Kreis Geldern.
Aldekerl ....
Capellen ....
Hinsbeck ....
Issum .....
Kervenheim . . .
Kevelaer . . . .
Leuth .....
Nieulerl ....
Pont.....
Sevelen . . . .
Straelen . . . .
Wachtendonk. . .
Walbeck . . . .
Wankum . . . .
Weeze .....

!2
02
04
00

Kreis Gladbach
Korschenbroich
M. Gladbach
Hardt. . .
Kleinenbroich
Liedberg . .
Neersen . .
Neuwerk . .

532
159
435

1061
1465

103
125
433
452
874
762
141
469
384
113

288
198
232
325
378
54?
106
374
215
571
571
266
197
224
537

423
408
164
195
125
158
345

45
13
11

90
120

8
10
37
38
74
65
12
40
32
9

24
16
19
27
32
46
9

31
18
48
48
22
16
19
45

36
34
14
16
10
13
29

49
59
54

72
26
81
69
02
65
73
15
06
10
83
66

62
93
84
79
32
7?
06
98
38
82
82
74
84
15
91

17
88
02
6?
69
51
50

21
6

1?

42
58

4
5

17
18
34
30
5

18
15
4

11
7
9

13
15
21
4

14
8

22
22
10
7
8

21

16
16
6
7
5
6

13

28
36
40

44
60
12

32
08
96
48
64
76
36
52

52
92
28

12
88
24
96
60
84
84
64
88
96
48

92
32
56
80

32
80
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Landbürgermeistereien

Jahres-
betrag

der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf

volle
Mark

Veitrag
zur

Ruhe¬
gehalts^
' lasse
8,5°°/°

Beitrag
zur

Witwen-
nnd

Naisenver
sorgungs-

anstalt
4°/»

^__H

Landbürgermeistereien

Iahres-
betrag

der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf
«olle
Mark

Beitrag
zur

Ruhe-
gehalts-

kasse
8,«d°/»

Beitrag
zur

Witwen-
und

Waisenuer-
sorgungs-

anstalt
4°/o

Schelfen , . , ,
Schiefbahn , , ,

Kreis Grevcnbroich.
Bedburdyck
Elfen , ,
Euinghouen
Flimmersdorf
Garzweiler
Grevcnbroich
Gustorf ,
Hemmerden
Hochneutirch
Hülchrath,
Iüchen
Kelzenberg
Wanlo
Wickrath .

Kreis Kempen.
Amern St, Anton
Amern St, Georg
Voisheim, .
Bracht . .
Breyell . .
Brüggen . .
Burgwaldniel
Dulten . .
Grefrath . ,
St. Hubert .
Hüls . . ,
Kirfpelwaldniel
Lobberich, ,
Oedt . . .
Schmalbroich
St. Tonis .
Tönisberg
Vorst . . .

Kreis Clevc.

Appeldorn
Asperden .
Calcar

395
182

377
262
239
159
254
239
119
201
217
204
205
219
139
466

80
105
96
42

135
91

131
183
20«
301
499
183
84

128
215
415
133
445

372
301
277

33
15

32
22
20
13
21
20
10
17
18
,7
!7
18
11
39

6
8
8
3

11
7

11
15
17
25
42
15
7

10
18
35
11
38

31
25
23

23
40
,3
50
72
,3
,7
10
55
44
53
72
8«
8,

84
98
21
59
54
78
20
64
78
74
66
65
18
94
38
48
37
04

80
74
68

15
7

15
10
9
6

10
9
4
8
8

8
5

18

3
4
3
1
5
3
5
7
8

12
19
7
3
5
8

16
5

17

14
12
11

80
28

08
>,8
56
3«'.
,6
56
76
01
68
,«;
26
76
56
6,

26
20
84
68
40
64
24
32
32
04
96
32
36
12
60
60
32
80

.^8

08

Cranenburg
Grieth .
Griethcmfen
Kecken
Keppeln .
Keffel . .
Materborn
Niel . .
Pfalzdorf ,
Till . .
Uedem. .

Kreis Crcfcld.
Anrath . , .
Fifcheln . , ,
Lank ....
Osterath . . .
Traar ....
Willich . . .

Kreis Lennep.
Dllbringhaufen . .
Neuhüäeswagen . .

Kreis Mettmann
Gruiten .
Haau . ,
Hardenberg
Heiligenhaus
Vuhwinkel

Kreis Mors.

Alpen . . .
Baerl-Repeleu
Vüderich . .
Camp . . ,
Kapellen . .
Friemersheim
Homberg . .
Hochemmerich
Hoerstgen. .
Labbeck . .
Marienbaum.

286
270
413
272
300
109
333
271
373
419
268

133
210
471
154
190
547

691
851

447
377
834
431
473

207
762
323
210
280
559
476
592
113
239
206

24
23
35
23
25
9

28
23
31
35
22

11
17
40
13
16
46

59
72

38
32
71
36
40

1?
65
27
17
23
47
40
50
9

20
1?

45
09
31
26
65
32
47
17
89
82
91

37
96
27
16
25
7?

08
76

22
23
31
85
44

70
15
62
96
94
79
70
62
66
43
61

11
10
16
10
12
4

13
10
14
16
10

18
6
7

21

27
34

17
15
33
17
18

8
30
12
8

11
22
19
23
4
9
8
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Jahres- Beitrag Beitrag
zur

Witwen-
Iahres- Beitrag Beitrag

zur
Witwen-betrag zur betrag zur

Landbürgermeistereien

der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf

volle
Mark

N,che-
gehalts-

tasfe

und
Waisenver-
forgungs-

llnstalt
4°/«

Landbürgeimeistereien

der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf

volle
Mark

Ruhe-
gehalts-

kasse
8.5,5°/«

und
Waifenver-
sorgungs-

anstalt
4°/»

^ <5 ^ <f. ^ ^ ^ <5

Neukirchen .... 264 22 57 10 56 Sterkrade .... 872 74 56 34 88
Orsoy. . . 9 — 77 — 36 Walsum..... 209 17 87 8 36
Ossenberg, , 305 26 08 12 20
Rheinberg 155 13 25 6 20 Kreis Solingen.
Rheurdt . . 356 30 44 14 24 Küppersteg .... 389 33 26 15 56
Schaephuysen. 196 16 76 7 84 Monheim. 228 19 49 9 12
SonsbeÄ . . 205 17 53 8 20 Rheindorf 79 6 75 3 16
Veen . . . 496 42 41 19 84 Nichrath . 584 49 93 23 36
Vierquartieren 361 30 87 14 44 Schlebusch 556 47 54 22 24
Budberg . . 196 16 76 7 84 Witzhelden 239 20 34 3 56
Vluyn . . 1«? 15 99 7 48
Warbt . . 287 24 54 11 48

Kreis Neuß. Kreis Bernkastel.
Büderich ..... 204 17 44 8 61 Bernkastel .... 363 31 04 14 52
Büttgen . . 352 30 10 14 08 Kempfeld ..... 297 25 39 11 88
Dormagen 259 22 14 10 36 375 32 06 15 —
Glchn . . 178 15 22 7 12 Morbach ..... 452 38 65 18 08
Grefrcith . . 97 8 29 3 88 Mülhcim..... 453 38 73 18 12
Grimlinghllusen 154 13 17 6 16 Neumagen .... 271 23 17 10 84
Holzheim . . 130 11 12 5 20 Rhaunen..... 466 39 84 18 64
Kaarst . . 264 22 57 10 56 Thalfang..... 260 22 23 10 40
Nettesheim 180 15 39 7 20 Zeltingen..... 306 26 16 12 24
Nievenheim . 280 23 94 11 20
Norf . . . 201 17 19 8 04 Kreis Bitburg.
Rommeiskirchen 197 16 84 7 88 Alsdorf..... 179 15 30 7 16
Zons . . . 147 12 57 5 88 Baustert . 299 25 56 11 96

Kreis Rees. Biltendorf
Bitburg .

258
75

22
6

06
41

10
3

32

Uten...... 281 24 03 11 24 Vollendorf 208 17 78 8 82
Emmerich . . 81 6 93 3 24 Dockendorf 80 6 84 3 20
Haldern . . - 724 61 90 28 96 Dndeldorf 276 23 60 11 04
Millingen . . 281 24 03 11 24 Fließem . 30 2 57 1 20
Obrighoven . , 272 23 26 10 88 Idenheim 141 12 06 5 64
Rees .... 112 9 58 4 48 Kölperich. . 248 21 20 9 92
Ringenberg . . 636 54 38 25 44 Kyllburg . . 177 15 13 7 08
Schermbeck . . 871 74 47 34 84 Malberg . , 109 9 32 4 36
Vrasselt . . , 343 29 33 13 72 Meckel . . 71 6 07 2 84

Mettendorf . 56 4 79 2 24
Kreis Dinslaten. Neuerburg . 396 33 86 15 84

289 24 71 11 56 Nuöbaum 60 5 13 2 40
Gahlen ..... 350 29 92 14 — Peffingen. . 20 1 71 — 80

500 42 75 20 — Rittersdorf . 81 6 93 3 24
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n«

ier

t
Landbürgermeistereien

Jahres-
betrag

der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf

volle
Marl

Beitrag
zur

Ruhe¬
gehalts-

lasse
8.5°°/«

Veitrag
zur

Witwen-
und

Waisenuer-
forgungs-

«nstalt
4»/°

Landbürgermeistereien

Iahres-
betrag

der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf
volle
Marl

Beitrag
zur

Ruhe«
gehalts-

lllsse
8,°5°/o

Veitro
zur

Witwe
und

Waifen
sorgun

ansta
4°/°

.<? -f- ^ ^. . ^ ^. ^ ^

Schankweiler . . . 51 4 36 2 04 Eschfeld . . . 92 7 87 3 ttt-

Speicher ..... 300 25 65 12 — Habscheid . . 62 5 30 2 4d

Kreis Taun. Hallschlllg
Harspelt . .

9?
69

8
5

29
90

3
2 76

Dann ...... 340 29 07 13 60 Leidenborn 110 9 41 4 4(
Dockweiler . . . 148 12 65 5 92 Lichtenborn . 68 5 81 2 7^
Gerolstein ... . 378 32 32 15 12 Lünebach. . 118 10 09 4 ?'.
Gillenfeld . . . 434 37 11 17 36 Mürlenbach 165 14 11 6 li(
Hillesheim . . . 260 22 23 10 40 Niederprüm 14? 12 57 5 «>'
Kerpen .... 11? 10 — 4 68 Olmscheid 48 4 10 1 M
Lissendorf. . . 276 23 60 11 04 Pronsfeld 90 7 70 3 <U
Rockeskyll . . 230 19 66 9 20 Prüm. . 301 25 74 12 0'
Sarmersbach 150 12 83 6 — Schoenecken 130 11 12 5 A
Uedersdorf . . 123 10 52 4 92 Stadtkyll. 121 10 35 4 8'
Weidenbach . . 128 10 94 5 12 Steffeln . 70 5 99 2 8!

Waxweiler 277 23 68 11 <!.'
Kreis MerM. Winterscheid 155 13 25 6 2i

Haustlldt ..... 597 51 04 23 88 Kreis Saarbrücken.
Hilbringen . .
Losheim . . .
Merzig ,
Mettlllch . . .
Wadern . . .

334
478
163
423
516

28
40
13
36
44

56
87
94
17
12

13
19

6
16
20

36
12
52
92
64

Bischmisheim
Dudweiler . .
Friedrichsthal .
Gersweiler . .

943
708
371
341

80
60
31
29

63
53
72
16

37
28
14
13

7i
.'^
8'
6

Weiskirchen . . 387 33 09 15 48 Heusweiler . .
Kleinblittersdorf.

575
236

49
20

16
18

23
9 .'I'

Kreis Ottweiler. Ludweiler. . . 516 44 12 20 <!-

Diimingen . .
Eppelborn . .
Neunkirchen . .
Stennweiler . .
Tholey . . .

403
475

1027
525
322

34
40
87
44
27

46
61
81
89
53

16
19
41
21
12

12

08

88

Püttlingen . .
Sellerbach . .
Sulzbllch . . .
Völklingen . .
Quierschied . ,

668
523
501
923
278

57
44
42
78
23

11
72
84
92
77

26
20
20
36
11

7:

0

Uchtelfangen. . 940 80 37 37 60 Kreis Saarlmrg.
Wiebelslirchen . . . 470 40 19 18 80 Freudenburg .... 149 12 74 5 !!

Kreis Priim. Irsch-Beurig 303 25 91 12 l

Arzfeld ..... 7? 6 85 3 08 Orscholz .
Perl . .
Saarburg.
Sinz-Nennig

241
180

20
15

61
39

9
7 2

Auw ...... 120 10 26 4 80 404 34 54 16 I
Bleialf..... 182 15 56 7 28 268 22 91 10 7
Büdesheim .... 91 7 78 3 64 Tawern 293 25 05 11 ?
Burbach ..... 153 13 08 6 12 Aers 151 12 91 6 0
Daleiden ..... 76 6 50 3 04
Dasburg ..... 96 8 21 3 84 Kreis Saarlouis.
Dingdoif . . . I 78 6 67 3 12 Berns. . 159 13 59 6



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 14. 225

Iahres- Beitrag Beitrag
zur

Witwen-
und

Waisenuer-
sorgungs-

anstalt
4°/»

Iahres- Beitrag Beitrag
zur

Witwen-
und

Waisenver-
sorgungs«

anstatt
4°/»

Lllndbüigeimeisteleien

betrag
der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf

volle
Marl

zur
Ruhe-

gehalts-
tllsse

8,55°/«

Landbürgermeistereien

betrag
der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf
volle
Mark

zur
Ruhe¬

gehalts-
kasse

8.55°/»

^ -f, ^e ^-. ^e <f. ^ <f.

Bettingen ..... 465 39 76 18 60 Schweich ..... 366 31 29 14 64
Visierten . 427 36 51 17 08 Vororte Trier . . . 492 42 07 19 68
Dillingen . 448 38 30 17 92 Trittenheim .... 159 13 59 6 36
Fraulautern 399 34 11 15 96 Welschbillig .... 187 15 99 7 48
Kerlingen.
Lebach. .

222
19«

18
16

98
76

8
7

88
84 Kreis St. Wendel.

Lisdorf . 314 26 85 12 56 Alsweiler ..... 619 52 92 24 76
Nalbach . 270 23 09 10 80 Baumholder . 551 4? 11 22 04
Dberesch . 224 19 15 8 96 Berschweiler. 561 4? 9? 22 44
Rehlingen. 366 31 29 14 64 Grumbach 370 31 64 14 80
Saarwellingen 43? 37 36 1? 48 Oberkirchen . 389 33 26 15 56
Schwalbach . 822 70 28 32 88 St. Wendel . 293 25 05 11 72
WllUerfangen 223 19 07 8 92 Sien . . . 398 34 03 15 92

Kreis Trier. Kreis Wittlich.
Auch Igel«Trierweiler . 251 21 46 10 04 Bengel ..... 302 25 82 12 08
Veuren ..... 92 7 87 3 68 Bombogen 214 18 30 8 56
Conz . . . 510 43 60 20 40 Cröv . . . 318 27 19 12 72
Farschweiler . 163 13 94 6 52 Eisenschmitt . 47 4 02 1 88
Heidenburg . 77 6 58 3.08 Hetzerath . . 109 9 32 4 36
Hermeskeil 431 36 85 17 24 Heioweiler 143 12 23 5 72
Irsch-Schöndorf 307 26 25 12 28 Landscheid 195 16 67 7 80
Kell . . . 194 16 59 7 76 Laufeld . . 169 14 45 6 76
Leimen . , 153 13 08 6 12 Manderscheid, 287 24 54 11 48
Longuich . . 270 23 09 10 80 Neuerburg 14? 12 57 5 88
Niehring . . 179 15 30 7 16 Niederöfflingen 139 11 88 5 56
Dtzenhauscn . 448 38 30 17 92 Oberkail . . 142 12 14 5 68
Pfalzel . . 376 32 15 15 04 Osann. . . 295 25 22 11 80

91 7 78 3 64 Salmrohr. . . 201 1? 19 8 08
3luwer . . 258 22 06 10 32 Sehlem . . 133 11 37 5 32
Schleidweiler. 155 13 25 6 20 Spangdllhlem 128 10 94 5 12

29
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Anlage 3.

Uachweisung
der den Stadtbürgermeistern im Jahre 1912 gezahlten Gebühren für die Geschäfte der
Provinzial-Feueiversichernngsaustalt und die sich daraus ergebenden Beitrage zur Ruhe-

gehllltölllsse und zur Witwen- und Waisenverforgungsaustalt.

Stadtbürgermeistereien

Jahres-
betrag

der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf

volle
Mark

Beitrag
zur

Ruhe¬
gehalts-

lasse

Beitrag
zur

Witwon-
und

Waisenuer
sorgungs-

anstalt
4°/»

^__^

Stadtbürgermeistereien

Iahres-
betrag

der Ver¬
gütung

abgerun¬
det aus
volle
Mark

Beitrag
zur

Ruhe-
gehalts-

tasse
5,58°/»

^ <4

Beitrag
zur

Witwen-
und

Waisenuer-
sorgungs-

anstatt
4°/«

Kreis Aachen.
Eschweiler . . .
Stolberg ....

Kreis Erkelenz.
Erkelenz ....

Kreis Eupen.
Eupen ....

Kreis Heinsberg.
Heinsberg . . .

Kreis Mich.
Iülich ....
Linnich ....

Kreis Malmedy.
Malmedy . . .
St. Vith....

Kreis Montjoie.
Montjoie ....

Kreis Schleiden.
Gemünd ....
Schleiden ....

Kreis Ahrweiler.
Ahiweiler . . .
Remagen ....
Einzig ....

Kreis Coblenz.
Vallendar . . .

242
142

225

256

94

176
99

452
151

233

173
65

198
157
170

182

13
7

12

14

5

25

13

11
8
9

10

55.

2«

25

IN

9 —

10 24

3 76

7 04
3 96

18 08
6 04

^

«2

^

Kreis Cochem.
Cuchem ....

Kreis Kreuznach.
Kirn.....
Kreuznach . . .
Sobcrnheim . . .
Stromberg . . .

Kreis Mayen.
Andernach . . .
Mayen ....

Kreis Neuwied.
Linz .....
Neuwied ....

Kreis Simmern.

Kirchberg....
Simmern ....

Kreis St. Goar.

Bacharach , . .
Boppard ....
St. Goar . . .
Oberwesel . . .

Kreis Wetzlar.
Braunfels . . .
Wetzlar ....

Kreis Zell a. M.
Traben-Trarbach
gell .....

287

188
702
194
104

366
401

257
624

176
202

14?
368
293
205

447
844

234
105

16

10
39
10

20
22

14
34

9
11

8
20
16
11

24
47

13
5

0!

>?

«0

5!«

82

82
2?

5N

14

<)4
!0

8«

11

7
28

7
4

14
16

10
24

5
14
11

17
33

48

52
08
76
16

64
04

28
96

04
08

72
72
20

88
76

36
20
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Stadtbürgermeistereien

Iahres-
betrag

der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf

volle
Mark

Beitrag
zur

Ruhe-
gehalts-

kasse
5,08 o/o

Beitrag
zur

Witwen-
und

Waisenver¬
sorgungs¬

anstalt
4°/«

Stadtbürgermeistereien

Iahres-
betrag

der Ver¬
gütung

abgerun¬
det auf

volle
Mark

Veitrag
zur

Ruhe¬
gehalts-

kasse
5,58°/«

Beitrag
zur

Witwen-
und

Waisenver¬
sorgungs¬

anstalt
4°/»

Kreis Euslirchen.
Euskirchen . . . .
Zülpich .....

Kreis Gummersbach.
Vergneustadt....
Gummersbach . . .

Kreis Cöln.
Vrühl......

Kreis Mülheim-Rhein.
Aerg.Oladbach . . .

Kreis Rheinlmch.
Vlünstereifel . . .
Nheinbach ....

Siegkreis.
Honnef .....
Königswinter . . .
Siegburg ......

Kreis Wippcrfürth.
Nipperfürth . . .

Kreis Düsseldorf.
Klliserswerth ....
Hilden .....
Nlltingen .....

Kreis Essen.
Kettwig .....
Steele . . .
Weiden .....

Kreis Geldern.
Geldein .....

Kreis Gladuach.
Adenkirchen ....
"heindahlen ....

467 26
106 5

318 17
1233 68

240 13

598 33

318 17
249 13

200 11
738 41

656 36

159 8
469 26
591 32

185 10
344 19
245 13

270 15

609 33
418 23

06
91

74
80

39

3?

74
89

16
18

60

87
17
98

32
20
67

07

98
32

18
4

12
49

23

12
9

29

26

6
18
23

7
13
9

10

24
16

24

72
i!2

«,<>

93

72
W

!»2

2!

,0

>W

72

Kreis Grevenbroich.
Weoelinghoven . .

Kreis Kempen.
Diilken ....
Kempen ....
Süchteln ....

Kreis Cleve.
Lleve .....
Goch .....

Kreis Crefeld.
Uerdingen . . .

Kreis Lennep.
Burg a. d. W.
Hückeswagen.
Lennep . .
Lüttringhausen
Radevormwald
Ronsdorf. .
Wermelskirchen

Kreis Mettmann
Cronenbcrg
Langend erg
Mettmann
Velbert .
Wülfmth.

Kreis Mors.
Mors.....
Orsoy .....
Rheinberg . .
Xanten . . .

Kreis Rees.
Emmerich . .
Isselbmg . . .
Rees ....
Wesel ....

200

179
289
503

483
304

181

160
224
707

1006
805
611

1142

595
223
680
379
621

798
86

155
297

236
81

255
619

11

16

26
16

10

12
39
56
44
34
63

33
12
37
21
34

44
4
8

16

13
4

14

16

99
13
07

95
96

10

93
50
45
13
92
09
72

20
44
94
15
65

53
80
65
5?

17
52
23

71
11
20

19
12

6
8

28
40
32
24
45

23
8

27
15
24

31
3
6

11

06
56
12

32
16

24

40
96
28
24
20
44
68

80
92
20
16
84

92
44
20

34 54
8»»

9
3

10
24

44
24
20
76
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Iahres- Beitrag Beitrag Illhres- Beitrag Beitrag
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zur
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Stadtbürgermeisteieien

betrag
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det auf
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Mark
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Witwen-
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^s «5 ^ <f ^ <5 ^ -f.

Kreis Tinslaten. Kreis Merzig.
Dinsllllen , . . . 162 9 04 6 48 Merzig ..... 349 19 4? 13 96

Kreis Solingen.
Kreis Ottweiler.

Ottweiler .....
355
354

19
19

81
75

14
14

20
16

Burscheid ..... 621 34 65 24 84
Gräfillth..... 429 23 94 17 16 Kreis Prüm.
Hitdorf ..... 80 4 46 3 20 Prüm ...... 133 7 42 5 32

Höhscheid .....
Leichlingm . . . ,

818
572

45
31

64
92

32
22

72
88 Kreis Saarliurg.

Neukirchen . . , . 271 15 12 10 84 Saarburg .... 195 10 88 7 80

Ohligs ..... 1345 75 05 53 80 Kreis Saarlouis.
Oplllden .....
Wald ......

22?
622

12
34

67
71

9
24

08
88 Saarlouis ....

Kreis Trier.

449 25 05 1? 96

Kreis Vernkastel. Trier...... 813 45 37 32 52

Bernlastel-Cues. . . 483 26 95 19 32 Kreis St. Wendel.

Kreis Bitburg.
St. Wendel. . . . 363 20 26 14 52

Bitburg ..... 208 11 61 8 32 Kreis Wittlich.
Neucrburg .... l 95 5 30 3 80 Wittlich..... 246 13 73 9 84

Anlage 15.
(Drucksachen. Nr. 16.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Petition des Verbandes der Kommunalbeamten der Rheinprovinz (E. V.) vom
25. Oktober 1913 auf Erweiterung der Satzungen der Ruhegehaltskassen zwecks

Anrechnung der im Privatdienst verbrachten Jahre bei der Pensionssestsetzung.

Nach den Satzungen der Ruhegehaltskasseder Landbürgermeistereienund Landgemeinden
der Rheinprovinz und der Ruhegehaltskasse der Kreis-Kummunalverbandeund Stadtgemeinden der
Rheinprovinz erhalten die Kommunalbeamtenseitens der Kassen dieselbe Pension wie die Staats¬
beamten. Dabei werden die lückliegenden im Reichs-, Staats- oder Kommunaldiensteverbrachten
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Dienstzeitenzur Anrechnunggebracht, ebenso die Privatdienstzeiten,soweit der Art, V der Novelle
vom 27. Mai 190? zum Pensionsgesetz dieses zulaßt. . Der Art. V lautet wie folgt:

„Dem Abs. 1 des § 19 des Gesetzesvom 27. März 1872 in der Fassung des
Gesetzes vom 20. März 1890 (GesetzsammlungS. 43) wird folgende Vorschrift
hinzugefügt:

3. Die Zeit, während welcher ein Beamter vor seiner Anstellungununterbrochen im
privatrechtlichenVertragsverhältnis eines Dienstverpflichtetendem Staate gegen
unmittelbare Bezahlung aus der Staatskasse Dienste geleistethat, infofern er mit
Ausficht auf dauernde Verwendung ständig und hauptsächlich mit deu Dieust-
verrichtungcneines Beamten betraut gewesen ist und diese Beschäftigungzu seiner
Anstellung geführt hat."

DieselbeBestimmung gilt nach Ziffer XVI der Novelle vom 17. Mai 190? zum Reichs-
beamtengesetzauch für die Neichsbeamten. Die Anrechnungsmöglichkeit der Priuatdieustzeiten
der Gemeindebcamtensetzt darnach also unter anderem voraus, daß sie vor ihrer Anstellungihre
Vergütung unmittelbar aus der öffentlichen Kasse erhalten haben. Mit dieser Einschränkung sind
die Gemeindebeamtennicht zufriedenund fie wüuschcu in der als Anlage abgedrucktenPetition, daß
die Ruhcgehaltskassenauf Grund einer Satzungsänderung über die gesetzliche Vorschrifthinaus auch
die Jahre berücksichtigensollen, in denen sie als Priuataugestellte der Bürgermeistervon diesen aus
der Dienstuukostenentschädigung bezahlt wurdeu. Was indessen für die Gemeindebeamtengilt, das
gilt in gleichemMaße auch für die zahlreichen Staatsbeamten, die vor ihrer Anstellung im
Privatdienstc der Landräte, Spezialtommissare,der Vorsteher von Kataster- und Steuerämtern und
anderer Behörden gestandenhaben, und für die Hifeschreiber,die heute noch im Privatdienst der
Staatsbehörden stehen und ihre Vergütung aus der Dicustunkostenentschädigung erhalte«. Alle diese
Beamten haben ebensowenig wie die Gemeindebeamtenein Anrecht auf Anrechnung dieser vor ihrer
Anstellung liegenden Privattätigkeit bei ihrer Pensionierung. Es mag ja fein, daß durch das
Gesetz zwei Klassenvon Beamten geschaffenfind, deren eine besser gestellt ist als die andere, und
daß es vielfach vielleicht mir von zufälligen Umständenabhing, ob die Vergütung unmittelbar aus
der Gcmcindekllffe oder von dem Bürgermeister aus der Dicnstunkosteuentschädigung gezahlt wurde;
dabei muß man aber berücksichtigen, daß früher solche Dienstzeiten in vollem Umfange gesetzlich
überhaupt nicht anrechnungsfähigwaren, daß also der Art. V des Gesetzes vom 27. Mai 190?
ungeachtetder fraglichenEinschränkung einen erheblichen Fortschritt zugunstender Beamteu brachte.
Wie für die Staatsbeamten, fo muß es auch für die Gemeindebeamten bei der gesetzlichen Regelung
fein Bewenden behalten. Es liegt kein genügenderGrund vor, für die Gemeindebeamtendurch
einen Zusatz zu den Kasscnsatzungen die gesetzlichen Vorschriftenzu erweitern und ihnen dadurch eine
Ausnahmestellung vor den Staatsbeamten einzuräumen. Auch die erhebliche Mehrbelastung der
Gemeindendurch Nachzahlungzu den Reservefondsund durch erhöhte Beiträge bei voller Anrechnung
der Priuatdienstjahre ihrer Beamten darf nicht außer acht gelassen werden.

DieselbePetition, wie sie hier vorliegt, hat bereits im Jahre 1909 den 49. Provinzial-
landtag beschäftigt. Er hat sich auf den Standpunkt gestellt, daß die Gemeindebeamtennicht
schlechter gestellt sein sollten, als die Stratsbeamten, daß andererseits aber auch grundsätzlich ver¬
mieden werden müsse, über die für die Peusiouierung der uumittelbaren Staatsbeamten geltenden
Vorschriftenhinauszugehenund Kommuncilbeamten ungeachtetder vorliegenden gesetzlichenRegelung
Vergünstigungeneinzuräumen, die die Staatsbeamten nicht besitzen. Wenn beute wie damals die
Petition auch darauf gestützt wird, daß in Westfalen die Satzungen der Nuhegehaltstasscdie hier
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gewünschte Erweiterung erfahren haben, so hat sich der 49. Provinziallandtag in dieser Beziehung
dahin ausgesprochen,daß das Vorbild in der Provinz Westfalen nicht maßgebendsei, um seine
grundsätzliche Stellungnahme zu verlassen. (StenographischerBericht des 49. Provinziallandtags,
Seite 156—158).

Seit dem Jahre 1909 sind keine Umständeeingetreten, die dahin führen könnnte, den
damaligen grundsätzlichen Beschluß zu ändern; im Gegenteil haben sich durch das Versicherungs¬
gesetz für Angestellte die Versorgungsverhältnisseder Beamten und besonders der im Privatdienst-
verhältnis zu dem Bürgermeisterstehenden Hilfsschreibererheblich verbessert.

Der Provinzialausschußbeehrt sich deshalb zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die Petition des Verbandes der Kommunalbeamtender
Rheinprovinz vom 25. Oktober 1913 endgültig ablehnen."

Düsseldorf, den 2. Dezember 1913.

Der Provinzialausschuß:
O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Verband der Kommunalbeamtew
der Rheinprovinz (E. V.) Kettwig vor der Brücke,den 25. Oktober 1913.

Bitte um Erweiterung der Satzungen der Ruhegehaltskassen dahingehend, daß die
Anrechnung der in nicht beamtetenStellen mit mittelbarer Bezahlung verbrachten

Dienstjahre auf das Pensionsdienstaltermöglich ist.

Die Satzungen der Ruhegehaltskassengestattenbisher nicht die Anrechnung der in nicht
beamteten Stellen mit mittelbarer Bezahlung verbrachten Dienstzeitenauf das Pensionsdienstalter.
Mit Rücksicht auf die große Zahl der in Betracht kommenden Personen und die infolgedessen ganz
erhebliche soziale Bedeutung, welche eine Lösung dieser Frage hat, gestatten wir uns, auf Grund
der Beschlüsse unserer Bezirks- und Provinzialhauptversammlungeneinem hohen Landtage nochmals
die Gründe darzulegen, welche uns veranlassen, unsere Bitte nm entsprechende Erweiterung der
Satzungen zu wiederholen.

In der gesamten sozialen Gesetzgebung wird von dem Grundsatze ausgegangen, daß von
der Erreichungeines gewissen Alters an eine auf die Versorgung für den Fall der Arbeitsunfähigkeit
infolge Alters oder Invalidität gerichtete Fürsorge einsetzen muß. Wird dieser Grundsatz außer
acht gelassen oder der Zeitpunkt des Beginnes der Fürsorge, für welche man die Form der Ver¬
sicherung wählte, zu weit hinausgeschoben, so ist es sehr wahrscheinlich, daß eine ausreichendeVer¬
sorgung, wie sie namentlichZweck der Ruhegehaltskasseist, sehr in Frage gestellt wird. Reich,
Staat und die allermeisten kommnnalen Verbände gewähren deshalb in weitestem Maße die Mög¬
lichkeit einer Versorgungvom vollendeten17. Lebensjahre ab. Es werden erheblichevolkswirtschaft¬
liche Gründe dafür maßgebendgcwefen sein, daß bei der Arbeiterversicherungschon das 16. Lebens¬
jahr als Beginn der Versicherung gewählt wurde und die soziale Gesetzgebung bei ihrer bedeutendsten
neuen Schöpfung, dem Versicherungsgesetzfür Angestellte,ebenfalls die Versorgung schon mit dem
16. Lebensjahre einsetzen läßt.
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Man kann annehmen,daß die Schul- und Vorbereitungszeit bei der kaufmännischen und
bei der Beamtenlaufbahn etwa in dem gleichen Lebensalter einsetzt und eine etwa gleich lange Zeit
erfordert. Wenn trotzdem der Beamte um zwei Jahre zurückstehen muß, so mag dies als auf einer
älteren Gesetzgebimg beruhend hingenommen werden. Die zur Feststellungder unterenAltersgrenze
vorhandenenwissenschaftlichenUnterlagen werden zudem damals noch nicht so vollständig gewesen
sein, wie es heutzutage der Fall ist, wo das Material in Deutschland infolge der grüßten vor¬
handenen und jemals vorhanden gewesenenVersicherungen beschasst und lückenlos gesichtetworden ist.

Den erwähntenGrundsätzen ist bei den Nnhegehaltskassen schon bald nach ihrer Einrichtung
dadurch Rechnung getragen worden, daß als pcusionsfähigeDienstzeit nicht nur die eigentliche
Neamtenzeit gerechnet, sondern auch die als Gehilfe und dergleichen verbrachteZeit hinzugenommen
wurde. Hierbei wurde die folgenschwere Einschränkunggemacht, daß in diesem Falle das Gehalt
unmittelbar aus der Kasse des betreffenden Kommunaluerbandesgezahlt worden sein muß. Diese
Bestimmungtrifft nun gerade den in weniger leistungsfähigen Gemeinden Beschäftigten in erster Linie.
Die in einzelnenBezirken unserer Provinz in Bezug auf die Besoldung der Bürgermeisterund die
Stellung der Schreibhilfenbestehenden Verhältnisse dürfen wohl als bekannt vorausgesetztwerden.
Demnach wird auch bekannt sein, daß größere Gemeindenmit einer größerenund häufig wechselnden
Zahl von Gehilfen, schon um die Bezüge der Bürgermeister uicht zu großen Schwankungenzu
unterwerfen, gezwungen find, auch für das nicht beamtete, jedenfalls aber unentbehrliche Büropersonal
die nötigen Mittel in den Haushaltsplan einzustellen. Ganz anders geschieht jedoch die Entlohnung
des unbedingt auch in der kleinsten Bürgermeisterei unentbehrlichenGehilfen. Erst die riefige
Arbeitszuteilung seitens der neuen Gesetzgebung wird mit der Zeit dazu führen, daß allenthalben
Beamte angestelltwerden. Daneben wird der Bürgermeister den von ihm angelerntenund ange¬
wöhnten Gehilfen auch der meistens umfassendenOrts- und Personenkenntnissedesselben wegen
nicht gerne entbehren und sucht ihn möglichst lange zn halten. Es ist nun ohne weiteresklar, daß in
den kleinen Gemeinden die Besoldungeneines oder zweier Gehilfen nicht jedes Jahr durch den
Gemeinderat im Haushaltsplan oder dauernd durch eine Besoldungsordnungfestgelegt werden können;
denn dazu ist die Stellung jedes einzelnen Gehilfen zu dem jeweiligenBürgermeister viel zu
individuell. Das gleiche gilt von den landrätlichenGehilfen. Die Stellung der bei größeren oder
kleinerenGemeindenoder bei Landratsämtern beschäftigten Gehilfen ist aber nur einzig und allein
in Bezug auf die Gehaltszahlung verschieden. Von beiden sind dagegen die gleichen Dienste zu
verrichtenund zwar find dies Dienstleistungenin rein öffentlichemInteresse, wie sie durch Verfassung
oder Gesetz den betreffenden Behörden auferlegt worden sind. Eine private Stellung des Gehilfen
zum Bürgermeisteroder Landrat liegt in allen Fällen nur insoweit vor, als etwa in dem Dienst¬
vertrage eine vermögensrechtliche Haftung der Gemeinde oder des Kreises nicht vorgesehen,aber
auch nicht ausdrücklich ausgeschlossensein wird.

Daß auch die Bürgermeister und Laudrate bei dieser Art der Entlöhnung nie daran
gedachthaben, die betreffenden Gehilfen anderen gegenüber schlechter zu stellen, beweisen die nach
Bekanntwerdender Auslegung der Satzungen der Nnhegehaltskassen vorgenommenen Umwandlungen
der mittelbaren Entlohnungen in unmittelbare. Die Kassenmitgliederwollen also allen
Personen unseres Standes die gleichen Nechte eingeräumt wissen. Nach unseren Ermittelungen
sind auch etwa 85°/» der in Betracht kommenden Verbände oder Beamten zu Nachzahlungen an
die Ruhegehaltskassenbereit. Die von uns angestelltenErmittelungen, die allerdings auf Voll¬
ständigkeit nicht unbedingtAnspruchmachen können, haben ferner ergeben, daß nachzuversichernwären
im Bezirk:
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Aachen 74 Beamte mit 616 Dienstjahren
Coblenz 63 ., „ 368
Cöln 96 .. „ 562
Düsseldorf105 „ „ 628
Tier 120 ., „ 750

insgesamt 458 Beamte mit 2924 Dienstjahren. In Wirklichkeit wird die Zahl noch höher sein.
Die Anrechnung dieser Dicnstjahreist, vom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus betrachtet,

weil auf den einzelnen 6,38 Dienstjahre entfallen, von erheblicher Bedeutung. Auf die Leistungs¬
fähigkeit so großer Ruhegehaltskassen,wie sie in der Rheinprovinz bestehen, kann aber eine Er¬
weiterung der Versicherung in solchem Umfange keinem nachteiligenEinfluß haben.

Die sämtlichensozialen Gesetzeund Einrichtungen unseres Vaterlandes haben stets für
Perfonen desselben Stands einheitliches Recht geschaffen. Auch bei den Ruhegehaltskassenunserer
NachbarprovinzenWestfalen und Hessen-Nassauist solches der Fall. Weshalb sollte es also nicht
möglich sein, auch in unserer Provinz, deren Verwaltung doch in allen anderenZweigen als Muster
dient, für die Beamten und Angestelltender Kommunalverwaltungenund Verbände ein einheitliches
Recht zu fchaffen. Wir möchtenuns feiner den Hinweis gestatten, daß wir nicht etwa einfeitig
etwas für unsere Mitglieder zu erreichentrachten, nein, die Wohltaten der erweiterten Satzungen
werden danebennoch sehr vielen Beamten zugute kommen, die unseremVerbände nicht angeschlossen
sind. Es wird den Gemeindenmöglich sein, ihren Gemeindeempfängernund Bürgermeistern, sofern
sie unter den gleichen Verhältnissenihre Laufbahn begonnenhaben wie die erwähnten Gehilfen, die
fragliche Zeit zuzurechnen.Im Interesse der Familien der Betroffenenwird jede, selbst eine geringe
Verbesserung der Versorgungfreudig zu begrüßen fein.

Wir wollen gerne hoffen, in überzeugender Weife die Berechtigungunferer Wltnfche dar¬
gelegt zu haben, und bitten ehrerbietigst,

„der hohe Landtag der Rheinvrovinz wolle eine Satzungsänderung der Ruhegehalts¬
kassen dahingehendbeschließen, daß den Versichertenauch die Zeiten als pensionsfähige
Dienstzeiten angerechnetweiden, während welcher sie ihre Bezüge nicht unmittelbar
aus der Kasse der betreffenden Behörde oder des Kommunalverbandesbezogen haben,
so daß eine Gleichstellungmit den Reichs- und Staatsbeamten nach dieser Richtung
hin erfolgt".

In geziemender Ehrerbietung
Gautzsch

Bürgermeistereiselretäi,
Vorsitzender.

An den hohen Provinziallandtag der Rheinprovinz,
z- H-

des Herrn Landeshauptmannder Rheinvrovinz
in

Düsseldorf.
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Anla ge 16.
(Drucksachen. Nr. 17.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Erweiterung der Provinzial-Taubstummenanstalt in Trier.

Die Provinzial-Taubstummenanstaltzu Trier wurde im Jahre 1879 errichtet und zunächst
in den Räumen des Landarmenhauseszu Trier untergebracht. Im Jahre 1882 wurde die Anstalt
in das inzwischen fertiggestelltefür 6 Klassen errichtetete neue Anstaltsgebäudein der Kaiserstraße
verlegt. Im Jahre 1904 wurde die in der Anstalt befindliche Lehrerwohnungzu Schulräumen
hergerichtet und dadurch Platz für eine weitere, und zwar die siebente Klasse gewonnen. Bei
Erweiterung des schulplanmäßigenUnterrichts auf acht Schuljahre wurde für die bis dahin in das
Anstaltsgebäude eingebaute Turnhalle ein eigenes Gebäude auf dem Schulhofe errichtet. Der
dadurch freigewordene Raum diente zur Einrichtung der achten Klasse, eines Zeichensaalsund eines
Bibliothek- und Lehrmittelzimmers.

Die Zöglingszahl ist wie folgt gestiegen:
Wegen Raummangel zurück-

Jahr: Zöglingszahl: Zugang: Abgang: gestellt oder entfernt liegenden
Anstaltenüberwiesen:

1896 ..... 52 2 14 —
1900 ..... 59 10 11 -
1905 ..... 74 7 6 —
1910 ..... 90 18 16 5
1911 ..... 92 14 12 5
1912 ..... 94 12 10 6

Zurzeit sind 96 Zöglinge in der Anstalt, verteilt in 9 Klassen und eine Nachhilfeklafse.
Die große Schülerzahl unterzubringen, war nur möglich dadurch, daß Zeichensaalund Bibliothek¬
zimmer gleichzeitig als Klassenzimmereingerichtet wurden. Zu dem Zwecke mußten die Lehrmittel
aus dem Bibliothekzimmerentfernt und provisorischin einem zur Dienstwohnung des Direktors
gehörigenZimmer untergebrachtwerden. Für den Handfertigkeitsunterricht,der seit 1912 nach dem
Lehrplan obligatorischist, fehlt es an einem Raum in der Anstalt. Um den Handfertigkeits¬
unterricht nicht ganz ausfallen zu lassen, wird er für die älteren Knaben im Helenenhaus
abgehalten, wo die Kinder sich in Internatspflege der Boromäerinnen befinden.

Da zum Schlüsse des laufenden Schuljahres voraussichtlichnur sechs Schüler entlassen
werden, dagegennach den Nachweisungen, die auf Grund des Schulpflichtgesetzes von der Regierung
und den Schuldeputationen aufgestellt werden, etwa 16 Kinder zu Ostern 1914 neu aufzunehmen
sein werden, wird es fchwerlich möglich sein, alle Kinder des Trier'er Bezirks, der zudem nur eine
Taubstummenanstalt hat, rechtzeitig einzuschulen. Bisher ist dem Uebelstandedadurch begegnet
worden, daß Kinder den Anstalten zu Aachen und Brühl überwiesen wurden. Aber das ist künftig
kaum noch angängig, da auch diese Anstalten voll befetzt sind, ganz abgesehen davon, daß es eine

30
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Härte für die Eltern bedeutet, wenn ihre Kinder in einer so weit vom Heimatsorte entfernten
Taubstummenschule untergebrachtwerden müssen.

Eine Erweiterung der Anstalt laßt sich danach nicht länger umgehen. Außerdem ist es
dringend notwendig, daß die auf dem Hofe liegende Abortanlage, die viel zu klein und gänzlich
unhygienisch ist, durch eine der größeren Schülerzahlund den nenzeitlichen Anforderungenentsprechende
neue Anlage ersetzt wird.

Da das Hauptgebäudeder Anstalt einen Anbau oder den Aufbau eines zweiten Stockwerks
nicht zulaßt, ist die Erweiterung so gedacht, daß an der Nordseite der Turnhalle ein Anbau
geschaffenwird, der im Sockelgeschoßund dem eisten Stockwerk je zwei Klassenräumeund im Dach¬
geschoß den Zeichensaalenthält. Außerdemsoll im Obergeschoß noch ein kleinesLehrmittelzimmer
eingerichtet werden. Feiner sollen mit diesem Anbau die neuen Klosettanlagen für Knaben und
Mädchen verbunden werden. Das Nähere ist aus den vorzulegendenZeichnungen zu erfehen.
Raum für den Anbau ist reichlich vorhanden.

Die Baukostensind wie folgt berechnet:
1. Gebäudekosten ................. 36000 Mk.
2. Kostender Heizungs-, Beleuchtungs-und Installationsanlagen . . 6 000 „
3. Kosten des Inventars und der Außenanlagen, für Bauleitung und

Insgemein ................ 3 000 ..
zusammen 45000 Mk.

Der Betrag kann im Jahre 1915 aus der Provinzialabgabe von V2V0, die zur Deckung
der regelmäßigwiederkehrendenHochbaukosten dient, entnommenwerden.

Nach Fertigstellung des Erweiterungsbaues kann der Zeichen-und Klasscnraum der alten
Anstalt als Hllndfertigkeitsraumeingerichtet werden, das für Austaltszwecke in Anspruchgenommene
zur Wohnung des Direktors gehörige Zimmer würde wieder frei und das Bibliothekzimmerkönnte
dann gleichzeitig in der Pause den Lehrern als Aufenthaltsraum dienen, an dem es bis jetzt ganz fehlt.

Der Provinzialausschußbeehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinzillllandtag wolle die Erweiterung der Provinzial-Taubstummenanstllltzu
Trier nach den vorgelegtenPlänen beschließen und genehmigen, daß die Kosten im
Betrage bis zn 45 000 Mark bis zur Verrechnung auf die zur Verminderung des
Anleihebedarfs für regelmäßig wiederkehrende Hochbauten zur Erhebung gelangende
Provinzialabgabe von V2VU des als Maßstab für die Provinzialabgaben dienenden
Stlllltssteuersollsvorschußweise bei der Landesbankaufgenommenwird."

Düsseldorf, den 2. Dezember 1913.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Veissel^von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann.
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Anlage 17.
(Drucksachen. Nr. 13.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Erweiterung der Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt zu Solingen für schul¬
entlassene,männlicheZöglinge evangelischenBekenntnissesum ein Zöglings-Doppelhaus

und

Errichtung einer weiteren Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt für schulentlassene,
männliche Zöglinge katholischenBekenntnisses, verbunden mit einer Zwischenanstalt.

Der 53. RheinischeProvinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom 27. Februar 1913
»,) den ProvinzialllUsschußermächtigt, nach Maßgabe der entwickeltenGesichtspunkte sowohl

die Provinzial - Fllrsorgeerziehungsanstaltzu Solingen für schulentlassene, männliche
Zöglinge evangelischen Bekenntnisses um ein Zöglings-Doppelhauszu erweitern,als auch
eine weitere Provinzial-Fttrsorgeerziehungsanstaltfür schulentlassene, männliche Zöglinge
katholischen Bekenntnisses,verbundenmit einer Zwischenanstalt,zu errichten;

d) den Provinzialllusschußbeauftragt, die erforderlichen Beträge zunächst vorschußweise bei
der Landesbankzu entnehmen und dem Provinziallandtag demnächst über die Ausführung
der Aufgabe und die Deckung der Kosten eine Vorlage zu unterbreiten.

Ueber den Stand der Angelegenheitist folgendeszu berichten.
Der Neubau des Iöglingshauses in Solingen ist inzwischen in Angriff genommenund so

gefördert, daß das Gebäude voraussichtlichim Mai 1914 iu Benutzunggenommen werden kann.
Die Belegfähigkeitder Anstalt wird alsdann um 50 Köpfe vergrößert werden.
Mit Rücksichtauf diese Vermehrungsowie auf die Vergrößerungdes Eigentums der Anstalt

an Grund und Boden durch Ankauf von Grundstücken aus den von dem 51. Provinziallandtag
durch Beschlußvom 8, März 1911 zur Verfügung gestelltenMitteln erschien es notwendig,einige
sonstige bauliche Ergänzungen und Erweiterungen in Verbindung mit dem Neubau des Züglings-
hauses auszuführen, und zwar den Ausbau einiger weiterer Arrestzellenin dem Sockelgeschoßdes
Isoliergebäudes, die Einrichtung von zwei weiteren Krankenzimmernim Dachgeschoß des Lazarett-
gebä'udes, ferner eine Vergrößerung des Schweinestallesund des Pferdestalles und schließlich die
Errichtung eines Schuppens zum Aufbewahrender Weiden für die Korbflechter«.

Die Gesamtbllukustenaller dieser Neuanlagen einschließlich des Zöglingshauses werden
130000 Mark betragen.

Das Gelände für die neue katholischeAnstalt ist erworben. Es liegt innerhalb des Gebietes
ber Stadt Euslirchen, etwa 30 Minuten von dem Bahnhof entfernt, nahe bei dem Orte Groß-
Büllesheim an der Provinzialstraße Guskirchen—Cüln,und zwar mit etwa 260 Morgen links der
Straße mit 400 Meter Front an derselben und mit etwa 40 Morgen gegenüberrechts der Straße
Mit 25Y Meter Straßenfront. Die Kosten werden 300 000 Mark nicht übersteigen.
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Die Größe des Geländes entspricht den im Laufe der Jahre bei der Bewirtschaftungder
Provinzial-Fürforgeerziehungsanstaltengesammelten Erfahrungen. Da hinsichtlich des Grundbesitzes
bei Euskirchen gegenwärtigdas Zusammenlegungsverfahrenim Gange ist, so wird bei Beendigung
desselben im Jahre 1916 nach den mit der Generalkommission geführten Verhandlungender ganze
Besitz ein wohl abgerundeterfein.

Die Abwässerder Anstalt sollen auf Rieselfelder geleitet werden, deren Anlage bei der
Beschaffenheit der Gelände-Oberflächeohne Schwierigkeitenmöglich ist. Als Vorfluter für dieselben
werden zwei bei der ZusammenlegungauszuwerfendeGräben dienen, durch deren Vermittlung die
geklärten Abwässer der Erst zugeleitetwerden.

Maßgebend für die Wahl des Geländes war im wesentlichen, daß die Stadt Euskirchen
vou Düsseldorfaus leicht zu erreichen ist — der Schnellzugführt iu 1 Stunde 20 Minuten hin —,
daß der gute Boden von vornherein eine intensiveund lohnende Bewirtschaftungermöglicht und daß
für Landwirtschaft,Gärtnerei und Werkstattbetriebebei der Nähe und guten Verbindung zu den
Städten Bonn und Cöln lohnende Absatzgebiete vorhandenfind. Zudem bietet die Stadt Euskirchen
den Beamten alle erwünschte Gelegenheitzur Pflege von Verkehr nnd zur Beschulung ihrer Kinder,
sowie da sie eine Prouinzial-Taubstummenanstalt und ein Lehrerseminarhat und demnächst auch
Garnifon erhalten wird, zur Beschaffungvon Lehr- und Hilfskräften für Turnen und Mufik auf
einfachsteWeise.

Die Pläne sind in verschiedenenBesprechungen mit den Direktorender Provinzial-Fürsorge-
erziehungsllustalten festgelegt und gehen ihrer Vollendungentgegen. Die Anlage einer eigenen Zentrale
für Beleuchtung und Kraftversorgung der Anstalt ist nicht beabsichtigt;es wird vielmehr für zweckmäßig
erachtet,elektrischeEnergie wie auch Wasser von der Stadt Euskirchenzu beziehen, und zwar gemäß
langfristiger Vereinbarnngen mit der Stadt die ersten 200 000 olim Wasser zu 7 Pfennig, alle
folgenden zu 5 Pfennig und elektrifches Licht und Kraft zu 10 Pfennig für die Kilowattstunde.
Für diese Sätze würde sich im eigenen Betriebe auch bei sonst günstigsten Verhältnissenweder Wasser
gewinnen noch elektrische Energie erzeugen lassen. Mit dem Bau der Anstalt soll im Frühjahr 1914
begonnen werden.

Hiernachbeehrt sich der Provinzialausschußzu beantragen:
„Der Prouinziallandtag wolle von vorstehendemBerichte Kenntnis nehmen und der
weiteren Ausführung der Beschlüsse vom 27. Februar 1913 entgegensehen,"

Düsseldorf, den 9. Januar 1914.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Voisitzend«. Landeshauptmann.
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Anlage 18.
(Drucksachen,Nr. 18.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Verbesserung der Lage des Pflege- und Dienstpersonalsan den rheinischen
Provinzial-Heil- und Pstegeanstalten.

Bei Gelegenheitder Beratung der Haushaltspläne der Provinzial-Heil- und Pstegeanstalten
hat sich der vorige Provinziallandtag mit der Lage des Pflege- und Dienstpersonalsdieser Anstalten
eingehend beschäftigt. Entsprechendden ausführlichenDarlegungen der Verwaltung hinsichtlich der
wirtschaftlichen Lage des Pflege- und Dienstpersonals war die zweite Fachkommission der Ansicht,
und dieser Ansicht hat auch der Referent der zweiten Fachkommissionin der Plenarsitzung vom
27. Februar 1913 Ausdruckverliehen, daß die wirtschaftliche Lage des Pflege- und Dienstpersonals
an den Provinzial-Heil- und Pstegeanstalten im allgemeinen durchaus zufriedenstellendsei, daß
aber doch entsprechendden von der Verwaltung gemachten Feststellungenbei gewissen Kategorien
dun Angestelltenund besondersbei den Verheirateteneine angemesseneErhöhung der Bezüge eintreten
Müsse und daß es wünschenswert sei, wenn sich eine entsprechendeErhöhung der Bezüge bereits im
laufendenEtatsjahre, soweit Mittel im Haushaltspläne dazu flüssig seien, ermöglichen ließe. Der
Provinzilllausschußbeehrt sich daher nachstehend eine Anzahl von Vorschlägen zur Verbesserung der
Lage des Pflege- und Dienstpersonalsan den rheinischenProvinzial-Heil-und Pflegeanstaltenzu machen.

I. Eine Erhöhung der Bezüge der aus der Anstaltsbeköstigung ausgeschiedenen verheirateten Erhöhung des
Pfleger ist dadurchherbeigeführtworden, daß der Barwert der freien Beköstigungim Haushalts-Varwertesder
Plane 1913/14 von 340 auf 400 Mark erhöht worden ist. Die Pfleger haben nach dem Belustigung.
Haushaltspläne Anspruch außer dem Lohn auf freie Beköstigungin der dritten Tischklassc, freie
Wohnung, Heizung, Beleuchtung,Wäsche und Arznei. Wenn nun ein Pfleger heiratet, fo kann
n auf seinen Antrag aus der Anstaltsbeköstigungausscheiden;er erhält dann statt der Beköstigung
^ uawr», deren Barwert. Dieser Barwert der Beköstigungwar bisher festgesetzt auf 340 Mark
pro Jahr. Dadurch, daß nun der Barwert der Beköstigungentsprechend den heutigen Verhältnissen
um 60 Mark erhöht worden ist, erhält der verheiratetePfleger, der aus der Anstaltsbeköstigung
ausgeschieden ist, 60 Mark mehr in bar ausgezahlt. Um nun, den Wünschen des Provinzial-
landtages nachkommend,dem Pflegepersonal schon im laufenden Jahre eine Aufbesserungzuteil
weiden zu lassen, hat der Provinzialausschuhsich damit einverstandenerklärt, daß diese Erhöhung
des Barwcrtes der Beköstigung schon vom 1. Oktober 1913 ab gewährt wird. Dadurch erhalten
die verheiratetenPfleger, welche aus der Anstaltsbeköstigungausgeschiedensind, schon für das
laufende Jahr eine Erhöhung ihrer Bezüge um 30 Mark. In analoger Weise ist auch hinsichtlich
des verheiratetenDienstpersonalsverfahren worden. Die Gewährung einer besonderen Kindelzulage
an Verheiratete erscheint dem Provinzialausschußweniger zweckmäßig, weil damit die Frage der
Gewährung von Kinderzulagen auch an die Beamten aufgerollt würde, eine Frage, die natürlich
nicht im Rahmen dieser Vorlage gelüst werden kann.

II. Der Bailohn des männlichenPflegepersonalsbeträgt für die ersten 6 Monate, die Erhöhung des
sogenannte Lernpflegezeit.32,50 Mark monatlich. Nach Ablauf der Leinpflegezeit,also nach ««rlohnes.
6 Monaten, erhält das männlichePflegepersonalim ersten Jahre 42 Mark monatlichund steigt



238 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 18,

um jährlich 36 Mark und einmal um 12 Mark bis zum Höchstlohn von 70 Mark monatlich
- 840 Mark jährlich. Das weibliche Pflegepersonalerhält während der Lernpflegezeit 22,50 Mark
monatlich. Nach Ablauf der Lernpflegezeit erhalten die Pflegerinnen im ersten Jahre 27,50 Mark
monatlich und steigen um 30 Mark jährlich bis zum Höchstlohn von 50 Mark monatlich
— 600 Mark jährlich. Es wird nun vorgeschlagen,die Bezüge des männlichenPflegepersonals
um 2 Mark monatlich und die Bezüge des weiblichen Pflegepersonalsum 1,50 Mark monatlich
zu erhöhen, und ferner den Höchstlohn bei dem männlichen Pflegepersonal auf 900, und bei dem
weiblichen Pflegepersonalauf 660 Mark jährlich festzusetzen.

Von einer Erhöhung der Bezüge während der Lernpftegezcitist abgesehen worden, weil
sich hierzu ein Bedürfnis nicht herausgestellthat, und es andererseits auch wünschenswert ist, den
Unterschied zwischen Lernpstegerund Pfleger auch in der verschiedenen Bemessung des Lohnes zu
möglichst deutlichem Ausdruck zu bringen. Der Lcrnpstegersoll auch durch ein niedrigeres Gehalt
darauf hingewiesen werden, daß er während der ersten 6 Monate zu lernen hat und seiner Arbeit
keine größere praktische Bedeutung inuewohnt.

Die finanzielle Wirkung der vorgeschlagenen Neuregelung berechnetsich für das nächste
Jahr wie folgt: Infolge der Erhöhung des Anfangslohncs für das männlichePflegeperfonal um
24 Mark pro Jahr ergibt sich bei einem Bestände von 482 Pflegern eine Mehrausgabe von
482X24 — 11568 Mark; außerdem erhalten 75 Pfleger, welche den Höchstlohnbereits haben
und infolge Erhöhung des Endlohnes um eine weitere Lohnstufesteigen, 75X^6-2700 Mark.
Die Gesamtmehrausgllbefür das männliche Pflegepersonal beträgt also für das nächste Jahr
11568 4-2700-14 268 Mark.

Die Mehrausgabe für das weibliche Pflegepersonal beträgt bei einem Bestände von
362 Pflegerinnen und bei Erhöhung des Anfaugslohnes um 18 Mark pro Jahr
362X18--6516 Mark. Dazu tritt eine Mehrausgabe für 11 Pflegerinnen, welche bereits den
Höchstlohnbeziehenund infolge Erhöhung des Endlohnes um eine weitere Lohnstufe steigen mit
11X30-330 Mark. Die Mehrausgabe für die Pflegerinnenbeträgt also 6516^330-6846 Mark.

Die Gesamtmehrausgabefür männlichesund weibliches Pflegepersonalzusammengenommen
beträgt demnach für das nächste Jahr 14 268-^6846-21114 Mark, also rund 21200 Mark.

Anderweite III. Nach der Dienstanweisungerhält das Pflegepersonal in der Regel alle 8 Tage einen
Regelung freien Nachmittag. Fällt dieser freie Nachmittag auf einen Sonntag, fo erhält das Pflegepersonal,

"'^""b soweit angängig, nach den morgendlichen Reinigungsarbeitenin den Abteilungenden ganzen übrigen
Tag freien Ausgang. Außerdem erhält das Pflegepersonalin jedem Jahre einen Erholungsurlaub.
Dieser beträgt im ersten Dicnstjahre vier, im zweiten Dienstjahre acht und in jedem weiteren
Dienstjahre zehn Tage. Von den zahlreichenund zum Teil weitgehendenWünschendes Pflege¬
personals auf anderweiteBemessungder Dienst- und Urlaubszcit kann zwei Wünscheneine gewisse
Berechtigungnicht abgesprochen werden, daß nämlich nicht nur an jedem 8., sondern an jedem 4.
Sonntage das Pflegepersonaleinen freien Sonntag haben soll und ferner, daß es dem verheirateten
Pflegepersonalermöglicht würde, in weiteremUmfange als bisher, die Nacht bei der Familie zu-
zubriugeu. Außerdem ist es als ein allmählich zu beseitigenderMißstand anzusehen, daß in
einzelnen Anstalten noch ein wenn anch geringer Teil des Pflegepersonals nachts zwischenden
Kranken schlafen muß, und somit auch nachts von der Verantwortung für die Beaufsichtigungder
Kranken nicht ganz frei ist. Nur wo es sich um durchaus ruhige Kranke handelt, kann der bis¬
herige Zustand als unbedenklich angesehen werden. Eine Aenderungin den vorstehend angegebenen
Punkten hat aber naturgemäß einen größeren Bedarf an Pflegepersonenzur Folge. Wie groß
dieser Mehrbedarf sein wird, kann sich erst ans der Praxis ergeben. Schätzungsweise ist vorläufig
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eine Mehreinstellungvon 14 Pstegepersonenangenommen. Da nun jede Pstegcpersonder Anstalt
an Besoldung, Beköstigung:c. den Betrag von rund 1000 Mark kostet, so bedeutetdie ins Auge
gefaßte anderweite Regelung der Urlaubs- und Dienstzeit, einschließlich der Ermöglichung des
getrennten Schlafens zur Nachtzeit, eine Mehrausgabe von 14 000 Mark.

IV. In: Zusammenhangemit der anderweitenRegelung der Urlaubs- uud Erholungszeit Auszahlung
steht endlich ein weiterer Wunschdes Pflegepersonals,dem die Berechtigungwohl nicht abzusprechend°s halben
ist- Dieser bezieht sich auf die Auszahlung einer Entschädigungfür die nicht gewährte Beköstigung ^°^""^°
während der Urlaubszeit. Während der Urlaubszeit bezieht das Pflegepersonal den Lohn weiter, v,^ ^^^
DiejenigenPflcgepersonennun, welche an der Anstaltsbeköstigungteilnehmen, beziehenihren Lohn
zwar weiter, bekommenaber während der Urlaubszeit keine Entschädigung dafür, daß sie die
Beköstigung in der Anstalt nicht in Anspruchnehmen, während diejenigen Pfleger, welche aus der
"Nstllltsbeküstigung ausgeschieden siud, außer ihrem Lohn auch noch die Barentschädigungfür die
Beköstigung beziehen. Es erscheint nun billig, daß den in der Beköstigungder Anstalt stehenden
Wegepersonenwährend ihres Urlaubs dasjenige ersetzt wird, was die Anstalt währendder Urlaubs¬
zeit au Beköstigung erspart, das sind etwa 50 Pfennig täglich. Im ganzen würde durch die
Erfüllung dieses Wunscheseine Mehrausgabe von etwa 4000 Mark entstehen.

V. Bei Gelegenheit der vorstehend näher aufgeführte«,für das Pflegepersonalganz erheblichen Aufhebung des
Verbesserungen seiner Lage empfiehlt es sich, hinsichtlich eines Punktes in der bisherigenBesoldung, Bezuges der
nämlich des Bezuges der freien Arznei, eine Aenderung eintreten zu lassen. Gerade das dem ^"°" ^""'
Pflegepersonalbisher eingeräumteRecht auf den Bezug freier Arznei hat in der Prazis zu viel-
lachen Schwierigkeitensowohl hinsichtlich des Begriffes der „freien Arznei" als auch hinsichtlichdes
Anfanges des Bezugsrcchtesgeführt. Es wird deswegen vorgeschlagen, das Recht des Bezugs der
^eien Arznei durch das Pflegepersonalals Teil der Besoldung in Zukunft aufzuhebeu. Unberührt
bleiben natürlich die gesetzlichenBestimmungen der Reichsversicherungsordnungüber die Kranken¬
versicherung des Personals und der damit gegebeneBezug der freien Arznei. Die Aufhebung der freien
"rznei als Teil der Besoldung ist für den einzelnen auch um so weniger fühlbar, als dieses Recht im
Etat mit nur jährlich 5 Mark für die Unverheiratetenund 10 Mark für die Verheiratetenbewertet ist.

VI. Die bisher vorgeschlagene Neuregelungbezieht sich lediglich auf das Pflegepersonal,Verbesserung
unberücksichtigt ist dabei geblieben das Dienstpersonal. Insbesondere sind bisher die Anstaltshand-b«V°s°ldungs-
werter in keiner Weise bedacht. Da aber diese Angestelltennntcr ähnlichen sozialenVerhältnissen ^D^enst.
leben, wie das Pflegepersonal,so erscheint es billig, daß auch dem Dienstpersonal, und uuter ihm personal«,
wieder besondersden Verheirateten, eine Aufbesserung seiner wirtschaftlichen Lage zuteil wird. Eine
allgemeine Lohnskala, wie bei dem Pflegepersonal, ist bei dem Dienstpersonalnicht aufgestellt,
da die örtlichen und persönlichen Verhältnisse für eine allgemeineRegelung zu verschieden sind.
>nn allgemeinenist an dem Grundsatz festgehaltenworden, daß der Lohn der Handwerksmeisteran
den Provinzial-Heil- und Pflcgeanstalten mit 1200 Mark beginnen und bis 1700 Mark pro Jahr
und zwar durchweg um etwa 36 Mark für das Jahr steigeu soll. Es unterliegt wohl nun keinem
Zweifel, daß ein Anfangslohu von 1200 Mark jährlich für einen Anstalts-Handwerksmcisterunter
den heutigen Verhältnissenetwas gering bemessen ist. Es wird deshalb vorgeschlagen, bei Bemessung
der Löhne der Anstalts-Handwerksmeisterals Norm aufzustellen, daß ein Anfangslohn von 1300
Mark pro Jahr gewährt wird, und daß der Lohn steigt bis zu eiuem Höchstgehalt von 1800 Mark.
3ür eine diesen Grundsätzenentsprechende Aufbesserungder Löhne der Handwerksmeisterund des
übrigen Dienstpersonalsdürfte eine Summe vou 10 800 Mark ausreichen.

Falls der Provinziallandtag den vorgeschlagenen Besserstellungendes Pflege- und Dienst¬
personals an den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten zustimmt, würde sich demnach für das
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nächste Jahr eine in den Haushaltsplänen der Provinzial-Heil- und Pflegeanstaltennicht vorgesehene
Mehrausgabevon 21200 ^ 14 000 > 4000 -j- 10800 -- 50 000 Mark ergeben. Dieser
Betrag müßte also für das nächste Jahr aus den Mehrerträgnissen an Provinzialabgaben ent¬
nommen weiden. Der Betrag von 50000 Mark ist im Haupt-Haushaltsplanfür 1914 unter
Titel VI Nr. 2 k in Ausgabe vorgesehen. (Zu vergleichen auch Seite 33 des Vorberichts, Druck¬
sachen. Nr. 1.)

Hiernachbeehrt sich der Provinzialausschußzu beantragen:
„Der Pruvinziallllndtag wolle
1. sich mit den gemachten Vorschlägen zur Verbesserungder Lage des Pflege- und

Dienstpersonalsan den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten einverstanden erklären;
2. den Landeshauptmann ermächtigen,zur Deckung der hierdurchgegenüberden Haus¬

haltsplänen dieser Anstalten entstehenden Mehrausgaben für das Pflege- und Dienst¬
personal in dem Rechnungsjahr 1914 einen Gesamtbetrag bis zu 50 000 Mark zu
verausgaben,"

Düsseldorf, den 9. Januar 1914.

Der Provinzialausschuß:
O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,

Vorsitzender. _________________ Landeshauptmann.

Anlage 19.
(Drucksachen. Nr. 19.) 3^pf"lsfl^

des Provinzialausschusses
über die

im Jahre 1913 erfolgten Bewilligungen von Beihilfen für Armenzweckegemäß § 6
Abs. 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902, betreffend die Ueberweisung weiterer

Dotationsrenten an die Provinzialverbände.

Der 46. Rheinische Prouinziallcmotag hat in der Plenarsitzungvom 16. Februar 1906
bei Genehmigungdes Reglements für die Verteilungder gemäß § 5 Absatz 3 des Gesetzes vom
2. Juni 1902 an leistungsschwache Kreise und Gemeinden zu verteilenden Staatsrenten vom

^M^ 1906 folgenden Beschluß gefaßt:
„Alljährlich ist dem Provinziallandtage in einer besonderen Vorlage davon Kenntnis
zu geben, welche Gemeindenund Kreise und mit welchen Beträgen sie — getrennt für
Armen- und Wegezwecke— bedacht worden find."

In Ausführungdieses Beschlusses beehrt sich der Provinzialausschuß, dem Provinzial-
landtage die umseitige Nachweisung der Beihilfen für Armenzweckezur Kenntnisnahmevorzulegen.

Düsseldorf, den 9. Januar 1914.

Der Provinzialausschuß:
O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,

Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Zn Anlage 19.
(Drucksachen.Nr. 19.)

Machweisung
der

an leistungsschwache Kreise und Gemeindender Rheinprovinz sür Zwecke des Armen¬
wesens aus der Dotationsrente auf Grund des § 5 Absatz 3 des Gesetzes vom

2. Juni 1902 für das Rechnungsjahr 1913 gewahrten Beihilfen.

Bemerkung: Die Beihilfen sind im Einvernehmen mit dem Herrn Ober-Präsidenten
gewährt worden.
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Lfd,
Nr, Kreis Gemeinde

Be¬
willigter
Betrag

Lfd,
Nr, Kreis Gemeinde

Be¬
willigter
Betrag

I. Regierungsbezirk Zachen Uebertrag 1230
100
100
250
100
800
550
300
200
400
100
300
600
Zoo
250
200
200
200
120
2?5
140
350
100
100
550
700

1600
100
100

1 Düren Voich-Lcversbach, , 400 9 Adenau Meuspath , , . ,
2 Geilenkirchen Teveren , . , 1000 10 „ Hausten .....
3 Heinsberg Vreberen , , 250 11 „ Kcmpcnich, . . .
1 Haaren , . , 900 12 „ Lederbach , . . ,
5. „ Kirchhoven, . 1500 13 „ Weibern , , . .
6 » Myhl . . . 500 14 Ahrweiler Kreuzberg . . . ,
7 Wildenrath . ' 100 15 „ Lohrsdorf . , . .
« Iülich Dttrwih , , 800 16 „ Caleuborn . , , ,
9 Malmedy Buruenville 250 17 „ Deruau .....

10 Geromont . . 400 18 „ Coisdorf . . , ,
11 Xhoffmix . . 400 19 Altenkirchen Dcrschen , . , ,
12 ^ Lommersweiler 250 20 „ Weitefeld . , , ,
13 Reuland , , 1500 21 „ Niedersteinebach , ,
14 Montjoie Mützenich , , 1000 22 „ Willroth , , , .
15 Schleiden Freilingen , , 200 23 „ Oberlnhr , , . .
16 Lommcrsdorf , 100 24 „ Burglahr , , , ,
17 „ Uedelhouen 100 25 „ Peterslahr , , . .
18 Ahrdorf , . 100 26 „ Eulenberg . . , ,
19 » Golbach . . 180 27 „ Obersteinebach. . ,
20 !' Rinnen . . . 130 28 „ Epgert .....
21 Wahlen . 600 29 „ Steineroth , , , ,
22 Soetenich bei (iall 275 30 „ Nicderirsen, , . ,
23 » Dreiborn , 600 31 „ Unterschützen , . .
24 Blcibuir 350 32 „ Harbach . , , .
25 '! Knllmuth . 120 33 „ Httttseifen , . . ,
26 » Weyer . . 600 34 „ Niederfischbach , .

> Summe 12 605 35
36

" Cracun .....
Hirz-Niaulsbach , ,

II. Uegier ungsvezirk Govlenz. 37 Kircheib ..... 100
100
100
2?5
300
800

1000
350
500

13?40

1 AdenllU Wiulbach , , . . 300 38 Mehren .....
2 „ Wirft , . 100 39 Rettersen , . . ,
3 » Brück . . 100 40 Elbergrund, . , .
>t » Lind . . 200 41 Cobleuz Nendorf . . , .
5 „ Staffel , . 200 42 ^ Immcndorf , . .
6 „ Laugeufeld. 130 43 Weitersburg . . ,
7 „ Welschenbach 100 44 Niederwcrth . , .
8 " Mosbruch , 100 45 " Waldesch . , , .

Zu übertragenZu übertragen 1230
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Be¬ Be¬
Kreis Gemeinde willigter

Betrag
Lfd.
Nr. Kreis Gemeinde willigter

Betrag

Uebertrag 13 740 III. MegierungsbezirK Göln.
Coblenz Lay ...... 100 1 Euskirchcn Commern .... 1000
Cuchem Lutz ...... 200 2 „ Hoven-Floren . . . 500

Kreuznach St. Catharincn . . 100 3 Gummersbach Wiedenest .... 2 500
„ Callenfels .... 420 4 „ Marienberghausen 1000
„ Argenschwang. . . 300 5 Mülheim (Rhein)- Overath .... 600
„ Münchwald . . . 200 Land
„ Wllllhllusen . . . 500 6 Rheinbach Effelsberg .... 200
„ Waldhilbersheim . , 300 7 „ Mutscheid .... 150
„ Münsterb.Bingerbrück 300 8 Sieg Merten ..... 500
„ Rttmmelsheim. . . 800 9 „ Herchen ..... 550

Mayen Hausen ..... 200 10 „ Aegidienberg . . . 600
„ Bell...... 200 11 „ Ittenbach .... 200
„ Ettringen .... 450 12 „ Altenbödingen. . . 300
„ Obermendig . . . 2 300 13 „ Braschoß .... 750
„ Volkesfeld .... 100 14 „ Happerschoß . . . 1000

Meisenheim Lauscheid .... 100 15 „ Much ..... 1900
Neuwied Griesenbach . . . 550 16 „ Ncunkirchen . . . 1600

„ Glsaff ..... 750 17 „ Seelscheid .... 1000
„ Krautscheid . . . 700 18 „ Ruppichteroth . . . 2 500
„ Limbach .... 1200 19 „ Uckerath .... 2 500
„ Rederscheid . . . 300 20 „ Wahlscheid .... 500
„ Schüneberg . . . 400 21 Waldbrül Dcnklingen .... 2 000
„ Isenburg .... 1000 22 „ Morsbach .... 3 000
„ Waldbreitbllch. . . 250 23 „ Eckenhagen .... 3 000
„ Roßbach .... 500 24 Wipperfürth Olpe ..... 250
„ Niederbreitbach . . 100 25 „ Wipperfeld.... 250
„ Breitscheid.... 250 26 „ Cürten ..... 2 800
„ Ehlscheid . . . . 100 27 „ Bechen ..... 800

Rahms ..... 150 28 „ Lindlar ..... 2 800

Lorscheid ....
Weis .....

280
900

29 " Hohkeppel ....
Summe

1300
36 050

„ Niederwambach . . 500
.. Leutesdorf .... 300

IV. Negier«« lgsbezirk Düsseldorf.
St. Goar Burgen ..... 1000
Simmern Dickenscheid . - ^

Summe
200 1

2
Cleve

Grevenbroich
Materboru ....
Gindorf . . . .

300
29 740 1000

3 "
Zu übertragen

600
1900

31'
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Lfd.
Nr.

Kreis Gemeinde
Be¬

willigter
Betrag

Lfd
Nr. Kreis Gemeinde

Be¬
willigter
Betrag

4

!
2
3
4
5
!!
7
8
9

10
11
12
13
14
1b
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Kempen
Nebertrag

Kirspelwaldniel . .
Llittelforst . . . .

Summe

Regierungsbezirk Frier.
Bitburg

Dann

Merzig

1900
700
850

3 450

Alsdorf. . 150
Vettingen . 600
Cruchten 275
Mettendorf. 200
Waldhuf . 150
Wallendorf. 300
Nasingen . 100
Niedergeckler 200
Halsdorf . 200
Mülbach . 150
Weidingen , . 150
Wißmannsdorf 800
Ferschweiler 400
Bullendorf. 200
Darscheid . 450
Tettscheid . 200
Weidenbach. 100
Auel. . . 100
Esch. . . . 150
Wiesbaum. 100
Hinterweiler 600
Michelbach. 200
Salm . . 250
Rengen. . 200
Brück . . 250
Hörschhausen. 150
Steinberg . 300
Nnterthailen 100
Weiler . . 100
Waldholzbach 175
Britten . . 125
Bardenbach. 200

zu übertragen 7 625

N5!
34
35
36
3?
:i«
Nl,
40
41
42
43
44

><;
47
4«
49
50
51
52
53
54
55

5)7
58
59
,',0
!,!
62

64
65
66
67
68
69

Ottweiler

Prüm

Saarbrückeu-Laud
Saarlouis

St. Wendel

Trier-Land

Uebertrag
Hangard .
Dörsdorf .
Humes . .
Kinzeuburg.
Kopscheid .
Lichtenborn.
Olzheim
Weinsheim.
Hallschlag .
Birresborn.
Kopp . .
Mürlenbach
Zendscheid.
Niederrüttfeld
Dahnen. .
Dasburg .
Kickeshausen
Auw. . .
Schlausenbach
Bleialf . .
Brandscheid.
Oberlascheid
Großlangenfeld
Winterscheid
Hollnich.
Wetteldorf
Balesfeld
Feuerscheid
Wawern
Plütscheid
Schönecken
Daleiden
Kutzhof.
Picard .
Hllmmerstem
Ruschberg
Mandern

Zu übertragen

7 625
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Lfd.
Nr.

70
71
7ij
73
74
75
76

Be¬ Be¬
Kreis Gemeinde willigter

Betrag
Lfd
Nr. Kreis Gemeinde willigter

Betrag

Uebertrag 19 495 Uebertrag 21095
Trier-Land Kell ...... 200 77 Trier-Land Sitzcrath .... 800

Schillingen 100 78 „ Buweiler-Rathen . , 200
Waldweiler 200 79 „ Bierfeld .... 250
Damflos . . 100 80 Wittlich Gladbach .... 100
Longen . . . 300 81 „ Laudfcheid.... 100
Naurath (Eifel)
Sirzenich . .

400
300

82 Nicdermanderscheid .
Summe

100
22 645

Zu übertragen 21095

Zusammenstellung.

1. RegierungsbezirkAachen .
2. „ Coblenz .
3. „ Cüln . .
4. .. Düsseldorf
5. „ Trier . ,

Hauptsumme

. 12 605 Mk. an 26 Gemeinden
. 29 740 80 „
. 36 050 „ „ 29 „
. 3 450 „ „ 5 „
. 22 645 „ „ 82 „

104 490 Mt. an 222 Gemeinden.
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Anlage 20.
(Drucksachen.Nr. 20.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Uebersichtüber den Eisenbahnfonds und die Förderung von Bahnunternehmungen.

Gemäß Ziffer VI der Beschlüsse des 38. Rheinischen Provinziallandtags vom 2. Juni
1894 ist jedem Pruvinziallandtag eine Uebersichtüber den Stand des Eisenbahnfondsvorzulegen.
Entsprechend dieser Bestimmungist folgendeszu berichten.

Durch Beschluß des 51. Rheinischen Provinziallandtags vom 10. März 1911 ist der
Kredit zur Förderung von Kleiubahnunternehmnngenans 50 Millionen Mark erhöht worden. Dabei
wurde der Provinzialausschußermächtigt, bei Darlehen zu Kleinbahnen bis zu einem Drittel der
Bausumme einen Zinsnachlaß von 1 °/c> oder über einem Drittel der Bausumme einen Zinsnachlaß
von 1/2"/» zu gewähren,solche Darlehen aber nicht über zwei Drittel der Bausumme zu bewilligen.

Bis zum 1. Dezember 1913 sind an Darlehen bewilligt worden:

Datum Betrag des Zinsfuß

der Bewilligung
Darlehnsnehmer Für den Bahnbau Darlehns

ohne Zuschuß
der Provinz

30./31. Mai 1893 Kreis Gummersbach zur Bestreitung vonGrund-
erwerb für die Staatsbahn
Osberghausen(Wiehlbrück)

-Wiehl

100000 3

4. Oktober 1894 Stadt Saarlouis Gnsdorf-Saarlouis-
Wallerfangen

701 500 3

22./23. Januar 1895 Kreis Gummersbach Engelskirchen-
Marienheide

700000 3

„ Landkreis Aachen Kreisbahnen 300 000 3
6. Mai 1895 Kreis Bergheim 1300000 3. Das Darlehn ist, A

weit es noch nicht g«'H
war, Ende 19 l2 aus Anwp
des Ankaufs der Bahn°"
durch den Staat an U
Landesbank zurilckgeM'

Zu übertragen

worden.
3101500
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^

Datum Betrag des Zinsfuß

der Bewilligung
Darlehnsnehmer Für den Bahnbau Darlehns ohne Zuschuß

der Provinz

Uebertrag 3 101 500
13,/14, August 1895 Kreis Euskirchcu Kreisbahnen 1 960 000 3

22,/23, Oktober 1895 Stadt Oberhlluseu Oberhauseu-Mülheim
(Ruhr)

650 000 3

" Stadt Mülheim-Ruhr Mülheim (Ruhr)-Ober
Hausen

1 000 000 3

» Kreis Kreuzuach Kreuznach-Winterburg 650 000 3

2^-/22, Icmuar 1896
28-/29. April 1896

bezw. Wallhause»
Kreis Gummersbach Engelskirchen-Marienheide 52 000 3

Stadt Rees Nees-Empel 200 000 3
" Stadt Solingen Elektrische Kleinbahnen

in Solingen
690000 3

^/10, Juni 1896
^/2, Dezember 1896

Landkreis Aachen Forst-Brand 200 000 3
Kreis Kreuzuach Kreuznach-Winterburg 150 000 3

27-/28, April 1897
bezw. Wallhausen

Kreis Gummersbach zur Bestreitung vonGrund- 25 000 3
erwerb für die Staatsbahn
Osberghausen(Wiehlbrück)

-Wiehl
" Stadt Saarlouis Ensdorf-Saarlouis-

Wallerfaugeu
223 500 3

" Kreis Bergheim Kreisbahnen 450 000 3,
kmig

Vergleiche die Vemer-
bei der Bewilligung

vom 6. Mai 1895.

>< Stadt Oberhausen Oberhausen-Mülheim
(Ruhr)

225 000 3

^-/16, Juni 1897 AktiengesellschaftColn-
Bonner Kreisbahnen

Dransdorf. Güterbahnhof
Vonn und Nheinufcrbllhn

Cöln-Bonn

1400 000 3

23- August 1897 Stadt Oberhausen Oberhauseu-Mülheim 125 000 3

'/15, Dezember1897
(Ruhr)

Kreis Kreuzuach Kreuznach-Winterburg 346 000 3
bezw. Wallhausen

!> Stadt M, Gladbach M, Gladbach-Hardt usw. 1250 000 3
" Stadt Nhcydt In und bei Rheydt

Zu übertragen >

1 000 000 .'!

13 69« 000
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__

Datum Betrag des Zinsfuß

der Bewilligung
Darlehnsnehmer Für den Bahnbau Darlehns ohne Zuschuß

der Provinz
V» ___

Uebertrag 13 698 000
25-/26. Januar 1898 Kreis Bergheim Kreisbahnen 250000 3. Vergleiche die BeM«r<

kung bei der Bewilligung
vom 6. Mai 1895.

» Kreis Bernkastel Moseltalbahn Trier-
Bullay

375 000 3

22-/23. März 1898 Stadt Mülheim-Ruhr In Mülheim (Ruhr) und
nach Heissen und Dümpten

600 000 3

» Kreis Geilenkirchen Alsdorf'Wehr 1260 000 3
» Kreis Geldern Kempen-Straelen-

Kevelaer
400000 3

18./19. Oktober 1898 Stadt Oberhausen OberhauseN'Mülheim
(Ruhr)

150 000 3

16. Oktober 1900 Kreis Zell Moseltalbahn Trier«
Bullay

230000 3

» Stadt Zell „ 50 000 3
» GemeindeBurg „ 6 000 3
„ Gemeinde Enlirch „ 15000 3

14./15. Mai 1901 Kreis Geilenkirchen Alsdorf-Wehr 350000 3,5
« Kreis Geldern Kempen-Straelen-

Kevelaer
300000 3,5

» Kleinbahngcsellschaft
Merzig-Büschfeld

Merzig-Büschfeldals Be-
teiligungssummeder Pro¬
vinz bei der Gesellschaft

592 500 3

1. Oktober 1902 Stadt Rees Rees-Empel 50000 3
17. Februar 1903 Kreis Waldbröl zur Bestreitung der Grund¬

erwerbskosten für die
Staatsnebenbahn Wiehl-
Waldblölbezw.Morsbach

185 000 3

17. April 1903 LandkreisBonn RheinuferbahnCöln-Bonn 500 000 3
1. Dezember 1903 Kreis Zell Moseltalbahn Trier-

Bullay
500000 3

15. März 1905 Kreis Gummersbach zur Deckungder Grund-
erwerbskostenfür die staat¬
liche NebenbahnOverath-

Rösrath-Kalk
Zu übertragen

93 233 3

19 604 733
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Datum

der Bewilligung

9 Mai 1905

22. Mai 1906
23, April 1907

^Januar .„^
1. FebruaV ^«

14, April 1908

9-/10. IM 1908

'^9. Dezember 1908

9-/10. Februar 1909

27- Juli 1909

14' Dezember1909

5' März 1910

Darlehnsnehmer Für den Bahnbau

Kreis Moers

Kreis Düren
GemeindenMonheim

und Hitdorf

Gemeinden Homberg,
Hochemmerich,Baerl,

Bliersheim und
Friemersheim
Kreis Moers

GemeindeZweifall
LandkreisSolingen

Stadt M. Gladbllch

Kreis Iülich

Landkreis Solingen

Kreife Bonn-Stadt,
Bonn-Land und

Siegkreis
Landkreis Aachen

Kreis Moers

Uebertrag

Kreisbahnen

Vom Staatsbahnhof
Langenfeld nach Monheim

und Hitdorf
Vom Bahnhof Rhein-

Hausen-Friemersheim über
Hochemmerich nach Hom

berg und Baerl
Kreisbahnstrecke Schaep-
Huysen-Rheurot-Seuelen-

Hörstgen-Camp
Vicht-Zweifall

Opladen-Langenfeld»
Immigrath

M. Gladbach-Rhem-
dahlen

VomStaatsbahnhofIülich
nach dem Bahnhofe

Puffendorf
FortsetzungOpladew

Immigrath bis nachOhligs
Bonn-Künigswinter-
Honnef und Bonn-

Siegburg
Enpen-Herbesthalund

Pavöestraße (Eupen) durch
Eupen bis zum Bellmerin
Rheinberg»Orsoy-Moers-
Schaephuysen mit Rhein¬
anschluß bei Orsoy und

Schaephnysen-Sevelen-
Hörstgen

Betrag dei
Darlehns

Zinsfuß
ohne Zuschuß
der Provinz

o/o

19 604 733

1200 000

3 000 000
600 000

885 000

666 666

31500
500000

550 000

1 250 000

700000

2 500 000

500 000

900000

Zu übertragen 132 887 899

l 300 000 M. zu 3
^ 900 000 ., „ 3,t

3,6
3.6

3,0

3.5

3,5
3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,l>

3,5
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^

Datum Betrag des Zinsfuß

der Bewilligung
Darlehnsnehmer Für den Bahnbau Darlehns

ohne Zuschuß
der Provinz

Uebertrag 32 887 899

5. März 1910 Gemeinden Monheim
und Baumberg

Monheim-Baumberg 210000 3,5

» Gemeinden Homberg,
Hochemmerich, Baerl,

Bliersheim und
Friemersheim

Vom Bahnhof Rhein-
Hausen-Friemersheim über
Hochemmerich und Hom¬

berg nach Baerl

341800 3.5

26. April 1910 Gemeinden Hitdorf
und Rheindorf

Hitdorf-Rheindorf 235 000 3,5

7, Juni 1910 Stadt Rees Rees-Empel 150000 Noch nicht abgehoben, ö"
dem für landliche Darlehen
zur Zeit der Abhebunc
geltenden Zinsfüße abM'
lich V2°/».

812 000 Mk. zu 3,5
« Kreis Rees Wesel-Rees-Emmerich-

Hüthum
2 000 000 850000 „ „ 3,6

338 000 „ „ 3,65
22. Juli 1910 Kreis Düren NördlicheUmgchungsbahn 600 000 3,5

bei Düren und Zülpich-
Embken

25, Oktober 1910 Gemeinde Hamburn Alsum am Rhein-Halte-
stelle Sterkrade-Süd

700 000 3,5

!, Kreis Altenkirchen Von Betzdorf-Schcuerfeld
über Elben, Steinebach,
Elkenroth nach Nauroth

2 000 000 3,5

3. Februar 1911 Kreis Moers Moers-Homberg 450 000 l 300 000 Mk. zu 3,5
s 150 000 „ „ 3,6

„ Landkreis Solingen Opladen-Lützenkirchen 650 000 3,5
4. März 1911 Kreis Altenkirchen Von Betzdorf-Scheuerfeld

über Elben, Steincbach,
Elkenroth nach Nauroth

175 000 3.5

l 300 000 Mk. zu 3,6
1420 000 „ aN°"«'

10. März 1911 Kreis Gummersbach Im Homburger Brültal
vonBielsteinnachWllldbröl

720 000

» » !! 720 000 2 (Zinszufchuß2,1°/°)
" Gesellschaft Straßen¬

bahn Bonn-Godesberg-
Mehlem

Bonn-Godesberg-Mehlem

Zu übertragen

1 200 000 3,5

43 039 699
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Datum

der Bewilligung
Darlehnsnehmer

U- März 1911

2 ^, Februar 1912
7- März 1912

Siegkreis

Stadt Saarlouis
Siegkreis

^April ,

^/21, Dezember1912

24, Juni 1913

Landkreis Solingen

Stadt Gmnmersbach

Gesellschaft Elektrische
Bahnen der Kreise

Bonn-Stadt, Bonn-
Land und des Sieg-

kreises

Für den Bahnbau

Uebertrag
Siegbulg-Troisdorf-

Mondorf
Saarlouis-Felsberg

Siegbnrg-Much

Dieses letztere Darlehen
von 795 000 Mark wird
dem Siegkreise zu höchstens
2°/l> Zinsen zunächst auf
5 Jahre unkündbaruuter
der Voraussetzungzur
Verfügunggestellt, daß
der Staat dem Kreise ein
Darlehen in gleicher Höhe
und unter denselben Be¬

dingungengewährt,
Landwehr-Höhscheid

Von Gummersbach über
Nöckelseßmarnach Nieder-
seßmar und Verschlag mit
einer Abzweigungvon
Nöckelseßmar nach Thal-
decke und Frömmersbach
Bonn-Königswinterund

Vonn-Siegburg

Betrag des
Darlehns

Summe

43 039 699
700 000

75 000
795 000

795 000

Zinsfuß
ohne Zuschuß
der Provinz

363 250

940 000

150 000

46 85? 949

3 (Iinszuschuß1°/°)

3,15 (Iinszuschuß 1°/°)
Zu dem für ländliche Dar¬
lehen zur Zeit der Ab¬
hebung geltenden Zinsfuße
abzüglich V2V«.

Siehe die Vemertung in
Spalte 3.

3,6
300 000 Ml', zu 3,6
100 000 „ „ 3,65
540 000 „ abschöbe».

3,6

Im Jahre 1913 ist bis zum 1, Dezembernur eiu Darlehen aus dem sogen, Kleinbahn-
fonds Gehe letzte Nr, des Verzeichnisses) bewilligt worden.

Die Bewilligungder im Laufe des letzten halben Jahres sonst noch beantragten
Darlehen und zwar:

32»
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1. 1200 000 Mark seitens des StrahenbahnvcrbandesMoers—Camp—Rheinberg für die
Kleinbahn Moers—Linifort—Camperbruch—Campmit Abzweigung von Camperbruch nach Rheinberg,

2. 500 000 Mark seitens des Kreises Gummersbachfür die Kleinbahn von Verschlag nach
der Genkelmündung,

3. 1260 000 Mark seitens des Siegkreises für die KleinbahnenMondorf—Züudorf und
Sieglar—Spich,

4. 800 000 Mark (2. Darlehn) seitens des Kreises Rees für die KleinbahnWesel—Rees—
Emmerich
konnte leider wegen der außerordentlichungünstigen Lage des Geldmarktes nicht erfolgen, da die
Landesbanküber die nötigen flüssigen Mittel nicht verfügte.

Den Antragstellernwird jedoch anheim gestellt, ihren Antrag in diesem Jahre nach Eintritt
normaler Verhältnisseauf dem Geldmärktezu erneuern.

Zur Befriedigung der dringendsten Bedürfnisseist außerdemden Antragstellernzu 1 und 2
ein Teil der von ihnen erbetenen Summe als Vorschuhdarlehen zu dem für Vorschüsse an öffentlichen
Kassen jeweils geltenden Zinsfuße, abzüglich V2°/u Zinszufchuß feitens der Provinzialverwaltung,
zugesagtworden.

Der Restbestand des Kredits von 50 Millionen Mark zur Förderung von Kleinbahn¬
unternehmungen betrug nach vorstehenderZusammenstellungam 1. Dezember 1913 50000 000
— 46 857 949 - 3142 051 Mark.

Die vorstehendzu 1—4 erwähnten Antrage erfordern einen Gesamtbetragvon 3 760 000 Mark.
Da nach der Besserung der Lage des Geldmarktes eine Erneuerung dieser Antrage zu

erwarten und außerdem anzunehmenist, daß sodann mancheandere Kreise :c,, die Kleinbahnenzu
bauen beabsichtigen, aber wegen der Schwierigkeitder Geldbeschaffung sich bislang mit ihren Plänen
zurückgehalten haben, mit Darlehnsgesucheu an die Provinz herantreten werden, so wird eine Erhöhung
des Kredits zur Förderung von Bahnunternehmungennötig werden und eiue solche um 5 Millionen
Mark, also auf 55 Millionen Mark, beantragt.

Inzwischenist, wie hier noch bemerkt wird, das Darlehen zu 3 dem Siegkreiseauf feinen
Antrag in der Sitzung des Provinzialausschussesam 2./3. Dezember 1913 schon bewilligt wurden.

Seit Erstattung des vorjährigenBerichts sind die in dem beigefügten Nachtrage angegebenen
Aenderungenan dem Bestände der Kleinbahnenin der Rheinprovinz zu verzeichnen.

Der Provinzialcmsschußbeehrt sich hiernachden Antrag zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle den bisherigen Kredit zur Förderung von Kleinbahn»
Unternehmungen um 5 Millionen Mark, also auf 55 Millionen Mark, erhöhen."

Düsseldorf, den 9. Januar 1914.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Zu Anlage 20.
(Drucksachen. Nr. 20.)

Nachtrag,
enthaltenddie bis zum 1. Dezember 1913 vorgekommenenAenderungen zu der Zu¬
sammenstellungder in der Rheinprovinz landespolizeilichgenehmigten Kleinbahnen des

öffentlichen Verkehrs.
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Bezeichnung der Bahn Unternehmer

Ge¬

nehmigende
Behörde

Die landespolizeiliche ^ "M«° ^^

am

Von Verschlagüber Dümmlinghausen
bis zur Genkelmündung

Moers—Camp—Rheinberg

Von Solingen (Mühlenplätzchen)
über Kohlfurterbrückenach Cronenberg

Kreis Gummersbach.
Bau- und Betriebsunter-
nchmerin: Cuntinentale

Eisenbahn-Bau-u. Vctriebs-
gesellschaftin Berlin

Straßenbahnverband
Moers-Camp-Rheinberg

Varmer Bergbahn
Aktiengesellschaftin Barmen

Von Trier bis zur Kavalleriekaserne Stadt Trier

Regierungs-
Prasident

desgl.

desgl.

desgl.

3. Nov. 1913 100 I«h"

1. Juli 1912

steht noch aus

90 I«h"

Regier«»»
steht noch aus

i,l

Betriebszweck
(Personen-und Güter¬

verkehr oder einer
derselben)

Betriebs¬

kraft

Spur¬

weite

ene Bahnstrecken.

^ Kleinbahngesetzes

°s Kleinbahngesetzes

desgl.

Personen-u.Güterverkehr

Triev.
des

Von Distelrath über Birkesdorf,
Mnriaweilernach Rölsdorf(Dürener

Ringbahn)

U. Yen in Metrieb genommene, in st

iNegierunssbü

g^" ^er

KleinbahMgesetzes

Personen-nnd Stttckgnt-
(Gepack-) Verkehr

Personen-und Hand¬
gepäckverkehrund für

die Strecke von Solingen
(Vorbahnhofdes Staats¬

bahnhofesSolingen
Hauptbahnhof)nach

Kohlfurterbrückeauch für
die Beförderungvon

Gütern

Elektrizität

Elektrizität

Elektrizität

Elektrizität

Kreis Düren.
Betriebsunternehmerin:
WestdeutscheEisenbahn-

gesellschaftzu Cöln.

Regierungs-
Präsident

ltl

5. Jan. 1910 bis 31 .
2<B

T>ez^

Personenverkehr

ieichnissen schon aufgeführte Bahnstrecken.

Na«en.

^ KleinbahngesetzesGüterverkehr,bei ein¬
tretendemBedürfnisauch

Personenverkehr

Dampf

I"

1,485

1,43b

1,oou

1,43b

1,435

Länge
der

Bahn

i,

Davon

ans Straßen
in Unter¬

haltung der
Provinz

12

Am

1. Dezember
1913

waren im
Betriebe

13

steht noch nicht fest

steht noch nicht fest

6728

377

80

377 377

8000 Zwei
Kreuzungen

8000 600000
für d. Dürener
Ringbahnu.
dieKleinbahn

Mpich—
Embken,
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Nr. Bezeichnung der Bahn

Betzdorf—Scheuerfeld—Nauroth

Mülheim-Rhein(Stadtgrenze)—
Dünnwald

Von Oberdolleudorfnach Königs-
winter (Teilstreckeder Linie Bonn—
Beuel—Obercassel—Königswinter)

Landwehr—Höhscheid

10
11

l:^

Saarlouis—Felsberg
Brebach—Ensheim

») Fraulautern—Bous
d) Saarlouis—Wadgassen

o) Fraulautern—Saarwellingen

Unternehmer

Kreis Altenkirchen

Mülheimer Kleinbahnen,
Aktiengesellschaft

in Mülheim-Rhein
GesellschaftElektrischeVahnen

der KreiseBonn-Stadt,
Bonn-Land und des

Siegkreises

LandkreisSolingen.
Betriebsunternehmerin:
Rheinisch-Westfälisches

Elektrizitätswerk,Aktien¬
gesellschaft in Essen-Ruhr

Stadt Saarlouis
SaarbrückerKlein- und

Straßenbahn-Aktien¬
gesellschaftzu Saarbrücken

Kreis Saarlouis
desgl.
desgl.

Ge¬

nehmigende
Behörde

Regiernngs-
Präsident

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.
desgl.

desgl.
desgl.
desgl.
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Die landespolizeiliche Oe«°

am 'Uf

NegierttNssbelt"
3. Juni 1911 120 Mb"

7. Juli 1911

30. März 1912

100 3«h"

100 3^

Negie
8. Juli 1912 99 I°h"

Regier«"«^

steht noch aus
desgl.

desgl.
desgl.
desgl.

'"'2U"g ist erteilt
Betriebszweck

(Personen-und Güter¬
verkehr oder einer

derselben)

Betriebs-

kraft

Spur¬

weite

Länge
der

Bahn

Davon

aufStraßeu
in Unter¬

haltung der
Provinz

Am

1. Dezember
1913

waren im
Betriebe

Betrag
des

von der

°uf Grund

Provinz
bewilligten
Darlehns

IN IN IN IN ^

—^-—5» 8 9 10 11 12 13 14

Koblenz.

^°s KleinbahngefetzesPersonen- ».Güterverkehr Dampf 1,485 17 040 — 17 040 2175000

Köln.

^ Kleinbahngesetzes Personenverkehr Elektrizität 1,435 3 054 2042 3 054 —

desgl. Personen-uud Stück¬
güterverkehr

desgl. 1,435 2 750 Eine Unter¬
führung

2 750 2 650 000
für d. Bahnen

Bonn—
Siegburg

uud Bonn—
Köuigswinter

Düsseldorf.
^ Kleinbahngesetzes Personenverkehr desgl. 1,435 5 400 4262 5 400 363 250

^ier.

^°^ Kleinbahngesetzes
desgl.

Personen- ».Güterverkehr
desgl.

Dampf
Elektrizität

1,435
1,ono

4 600
11820

904
4280

4 600
11820

75 000

desgl.
desgl.
desgl.

Personenverkehr
desgl.
desgl.

desgl.
desgl.
desgl.

1,435
1,435
1,435

6 200
7100
4 300

5362
6335
3850

6 200
7100
4300

l!I!
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Anlage 21.
(Drucksachen. Nr. 21.)

Bericht und Antrag
des

Provinzialausschusses,

betreffend

Bewilligung von Darlehen aus dem Kleinbahnfonds an Kreise und Gemeinden
zur Aufbringung der Grunderwerbskosten für staatliche Nebenbahnen.

Der 53. Rheinische Prouinziallandtag hat in seiner Plenarsitzung am 26. Februar 1913
nach dem Antrage der III. Fachkommission zu dem beiliegendenBericht und Antrag des Provin¬
zialausschusses vom 21. Dezember 1912 über die Bewilligung von Darlehen aus dem Kleinbahn¬
fonds an Kreise und Gemeinden zur Aufbringung der Grunderwerbskostenfür staatliche Neben«
bahnen — Drucksache Nr. 20 — die Beschlußfassungüber den Antrag des Provinzialaus-
schusses vertagt.

Der Provinzilllcmsschußwurde gleichzeitig ersucht, uoch weiteres Material zur Beurteilung
und Klärung der Sache beizubringen und zu ermitteln, 1) in welcher Weise sich der Staat in
anderen Provinzen an der Aufbringung der Grunderwerbskostenfür staatliche Nebenbahnen —
trotz der Beihilfe der betreffendenProvinzialuerbände für denselbenZweck — beteiligt habe und
2) ob die auf Antrag der Kreife von den Provinzialverbänden bei der Aufbringung der Grund¬
erwerbskostenfür staatlicheNebenbahnen gewährte Unterstützungzu gleichenAnträgen der Kreise
beim Bau von Kleinbahnen angeregthabe. Zur Klarlegung der Sachlage ist zunächst zu erwähnen,
daß der Herr Berichterstatterim letzten Provinziallcmdtage die Angaben in dem beiliegendenvor¬
jährigen Berichte des Prouinzialausschussesüber die finanzielleTragweite der betreffendenBeihilfe
der Provinz mißverstandenhat. Aus dem genannten Bericht (Absatz 5) ergibt sich, daß am Ende
des 10. Jahres nach der Bewilligung der ersten Unterstützungfür den gedachten Zweck die Mehr¬
belastung der Provinz 30 000 Mark betragen würde, nicht aber die Gesamtbclastung für den
ganzen Zeitraum von 10 Jahren, wie der Herr Berichterstatter annimmt. Da die Mehrbelastung
jährlich um 3000 Mark wächst und nach dem 1. Jahre 3000 Mark, nach dem 2. Jahre
6000 Mark usw., nach dem 10. Jahre 30 000 Mark beträgt, so berechnet sich vielmehrdie Gesamt¬
mehrbelastungfür diese 10 Jahre auf 3000 -^ 6000 ^- ..... I^_ 30 000 -- 165 000 Mark.
Ebenso stellt der von dem Herrn Berichterstatter erwähnte Betrag von 300000 Mark nicht die
Gesamtmehrbelllstungfür den Zeitraum von 100 Jahren dar, sondern nur den für das 100. Jahr.
Der Gesamtbetrag der Mehrbelastung für 100 Jahre würde sich vielmehr nach der mathematischen
Formel:

2

- 3000. ^^
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zu 15 150 000 Mark berechnen. Da jedoch in 40 bis 50 Jahren die Tilgung der Kleinbahn¬
darlehen — bei dem Tilgnngsscchevon mindestens 1°/« jahrlich — erfolgt, so würde, abgesehen
von der Steigerung der Grundstückspreise, nach 40 bis 50 Jahren mit einer größten jährlichen
Mehrbelastung von 120 000 bis 150 000 Mark zu rechnen sein. Die finanzielle Tragweite ist dem¬
nach wesentlichgrößer, als sie bei der Verhandlung im letzten Landtage angenommenwurde, —

Was nun die benachbartenProvinzen betrifft, so ist vorerst mitzuteilen, daß nach ein¬
gezogenenErkundigungen die Provinzen Westfalen, Hannover und Sachsen Beihilfen zur Auf¬
bringung der Grunderwerbskostenfür staatliche Nebenbahnen ihren Kreisen :c. nicht gewähren.
Der Landeshauptmannder Provinz Sachsen gibt dazu noch nachstehende bemerkenswerte Erläuterung-

„Die Gegenden, die eine staatlicheNebenbahn erhalten, sind so außerordentlichgegen¬
über denjenigen, die sich mit Kleinbahnen begnügenmüssen, im Vorteil, daß es den
Kreisen und Gemeinden als den zunächst Beteiligten überlassen bleiben kann, die
Grunderwerbskostenohne provinzielle Beihilfe aufzubringen. Vislang haben sich hierbei
auch Schwierigkeitenwesentlicher Natur nicht ergeben,"

Nur die BezirksverbandeCassel und Wiesbaden bewilligen ihren Kreisen die Beihilfen,
Der VezirksverbllndCassel gibt seit 1888 Zuschüsse in Höhe eines Drittels der Grunderwerbs¬
kosten,die von den beteiligten Kreisen aufgebrachtwerden müssen. Unter besonderenUmständen
sind diese Zuschüsse auf 40«/« der Grunderwerbskostenerhöht worden. Es sind von 1888 bis
einschließlich 1908, also in 21 Jahren 1295 819,11 Mark an solchen Zuschüssen gewährt, d, h,
durchschnittlich jährlich rund 61 700 Mark. Diese Unterstützungen sind gleichmäßig den betreffenden
Kreisen zuteil geworden.

Der Bezirksverband Wiesbaden gewährt dagegen nur seinen leistungsschwachen Kreisen
beim Bau von staatlichenNebenbahnenZuschüsfc zu den Gruuderwerbskostenuud zwar 4500 bis
5000 Mark (ausnahmsweisebis 8200 Mary für 1 Kw Vahnlänge. Von 1879 bis einschließlich
19H, d. h. m 33 Jahren, sind derartige Unterstützungen im Gesamtbetragevon 1732 421 Mark,
d- h- durchschnittlich in 1 Jahre rund 52 500 Mark bewilligt worden. Während nun der Bezirks»
verband Wiesbaden von 1902 bis einschließlich 1911 beim Bau von 8 staatlichenNebenbahnen
die betreffendenKreise mit Zuschüssen zu den Grunderwerbskostenunterstützte,hat nur bei 2 von
diesen 8 Bahnen gleichzeitigder Staat den betreffendenKreisen zu demselbenZwecke Staats¬
beihilfen bewilligt.

sBeiläufig bemerkt ist eine dieser 2 Bahnen die von dem Herrn Berichterstatter im
Provinzicillandtag erwähnte, in den Kreisen Wetzlar (Rheinland) und Usingen(Nassau) gebaute
staatliche Nebenbahn Albshausen —Gräuenwicsbach, zu deren Grunderwerbskosten der Staat
beiden Kreisen eine Beihilfe von je 75 000 Mark gegebenhat; der Bezirk Wiesbaden außerdem
seinem Kreise noch 41000 Mark ---- 18 °/° (nicht 50 °/°, wie der Herr Berichterstatterangegeben
hat) der von diesem Kreise aufzubringendenGrunderwerbskostenin Höhe von 225 000 Mark.)

In der im allgemeinenweit leistungsfähigerenRheinvrovinz dagegen, deren Provinzial-
verband den beteiligtenKreisen:c. keine Zuschüsse gewährte, hat der Staat in demselben Zeitraum
beim Bau von 8 staatlichenNebenbahnen(von im ganzen 29 solcher Bahnen) die Kreise mit Zu-
Msfen zu den Grunderwerbskostenunterstützt.

Wenn man ferner erwägt, daß in dem im allgemeinen wenig leistungsfähigen. Beznt
6°ssel, in dem, wie vor angegeben,die Kreise vom Bezirksverbandeaufs reichlichstemit Zuschüssen
bedacht werden/der Staat sich überhaupt noch nicht an der Aufbringung der Grund¬
erwerbskosten für staatliche Nebenbahnen beteiligt hat, während er in dem Jahrzehnt

33»
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von 1902 bis einschl. 1911 in Westfalen bei drei staatlichenNebenbahnen und in der Provinz
Sachsen bei einer solchen Bahn den bett. Kreisen die Staatsbeihilfe gewährt hat, also in Provinzen,
die, wie vorhin schon erwähnt, ihrerseits die Kreise für den bett. Zweck nicht unterstützen,dann
wird zugegebenwerden müssen, daß die im Absatz 7 des beiliegendenvorjährigen Berichts des
Provinzialausschussesausgesprochenen Bedenkendurchaus berechtigt sind, und daß deshalb nach wie
vor die Unterstützungder Kreise und Gemeinden seitens des Provinzialverbandes nicht empfohlen
werden kann.

Für die Beantwortung der feineren Frage, ob die in anderen Provinzen den Kreisen:c.
bei der Aufbringung der Grunderwerbskostenfür staatlicheNebenbahnen seitens der Provinzial-
oder Vezirksuerbändegewährte Unterstützungdazu geführt habe, daß zu Gunsten des Baues von
Kleinbahnen dieselbe Vergünstigung beantragt oder in Anspruch genommen worden sei, kommen
nach vorstehendem nur die BezirksverbändeWiesbaden und Cassel in Betracht.

Der Landeshauptmann zu Wiesbaden teilt hierzu mit, daß diese Frage dort noch nicht
zur Erörterung gelangt sei, weil die Kreise des Bezirks bis jetzt Kleinbahnennoch nicht gebaut hätten.

Der Landeshauptmann zu Cassel gibt an, daß Anträge auf Gewährung derselben Beihilfe,
wie bei staatlichen Nebenbahnen, zu Gunsten des Baues von Kleinbahnen von den Kreisen des
Bezirks noch nicht gestellt worden seien. Wenn daher auch dieses Bedenkenvielleichtals aus¬
geräumt angenommen werden darf, so sieht sich der Provinzinlausschuß doch aus den vorhin
angeführtenwichtigen Gründen veranlaßt, an seiner vorjährigen Stellungnahme festzuhalten. Dem¬
gemäß beehrt sich der Provinzinlausschußerneut den Antrag zu stellen:

„Der Provinziallandtag wolle den Antrag seiner III. Fachkommisston:
„Den Provinzinlausschuß zu ermächtigen, Kreisen und Gemeinden Darlehen aus
dem Kleinbahnfonds zu den Gruuderwerbskostenfür staatliche Nebenbahnen zu
bewilligenund zwar unter denselbenVergünstigungen,die für Darlehen zu Klein¬
bahnen gewährt werden"

ablehnen."

Düsseldorf, den 22. Oktober 1913.

Der Provinzinlausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann.
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(Drucksachen. Nr. 20.)

Bericht und Antrag
des Provinzmlausschusses,

betreffend

Bewilligung von Darlehen aus dem Kleinbahnfonds an Kreise und Gemeinden zur
Aufbringung der Grnnderwerbskosten für staatliche Nebenbahnen.

Der 52. Rheinische Provinziallaudtag hat in der Plenarsitzung am 8. März 1912 den
Antrag der III. Fachkommission: . , ^ ^ ,. « „.,« >.„„

«Den Provinzialausschußzn ermächtigen,Kreisen und Gemeinden Darlehen a de
Kleinbahnfonds zn den Grnnderwerbskosten für st°atl'che Nebenbahnen u
bewilligen und zwar unter denselben Vergünstigungen, die für Darlehen zu Klein-
bahnen gewährt werden" ,

dem Prouinzialausfchuß zur Vorbereitung für den nächstenProvinzmllandtag überwiesen^
In Ausführung dieses Auftrags sind, nm zunächstdie finanzielleTragweite ^ ^"" s

«messen zu können, bei den einzelnen Königlichen Regierungen Erknndignngen "er emgez ^
^) welche staatlicheNebenbahnen in dem Jahrzehnt «on 1902 b,s Ende 1911 m .hrem

.) ^U"°7^d^Nebenbahnen von den beteiligtenKreisen nnd Gemeinden

°) ^Ur^w « 3^^ den Grnnderwerbskostendiefer Bahnen

, Da'w nlnchen diefer Bahne., mit deren Ban erst in ^ letzten Ichr^
d« Grunderwerb noch nicht vollständig abgeschlossenist nnd dacher d.e H«he G unde^
noch nicht aenan feWebt so snd die von den Königlichen Regierungen erhaltenen Angaben nur

unbedingte Genanigkeit kemm^uch «he en kon .
Nack der in d r Anlaae beigefügtenZufammena ung dieser Angaben hat sich ergeven,.

^ß in demlen^ vok staatlichenNebenbahnenin ^^mv.vuiz w
beteiligten Kreise uud Gemeindenznsammen Grunderwerb.kosen m H°^ "' ' « ^^
aufgebrachtha en. nnd daß außerdem der Zuschuß des Staates zu

Zanzen zu rd 4,5 Millionen Mark anznuehmenist. so daß demnach der Staat ungefähr e.n Drittel
d« gesamtenGrnnderwerbskostenselbst bestritten hat. Ansbnnauna diesercr««» ' ^ <»^<. n°s^nd!>n ^al,r«l,nt zur Ellcichterung der 'ÄUwmiglingon.,l.l

^.der^u^ ^ifm2d^^e^hen^ ^
bewilligtworden wären so würde unter Zugrundelegungder letzt Zelteten Beim mmgen über d

Vewill^ung von K?eiuba^d°rlehen durch die entsprechende Erhöhung des Zmszuschusses dem Pro,

vinMverbande eine jährliche Mehrbelastung von ^.9000000.^ -- 30000 Mark oder

durchschnittlich für ein Jahr eine solche in Höhe von 3000 Mark erwachsen sem
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Unter Berücksichtigung der inzwischen eingetretenenErhöhung der Grundstückspreiseund
unter der Voraussetzung,daß in Zukunft der Bau von staatlichen Nebenbahnen in demselben Maße,
wie früher, seinen Fortgang nähme, würde daher, falls der vorliegendeAntrag angenommenwürde,
aus diesem Anlaß mit einer jährlichenweiterenErhöhung des Zinszuschusses der Provinz für Dar¬
lehen aus dem Kleinbahnfondsum rd. 3500—4000 Mark, demnachin einem Jahrzehnt mit einer
solchen Erhöhung von 35 000—40 000 Mark zu rechnen sein. Damit ist die finanzielle Wirkung
dieses Antrags möglichst genau eingeschätzt.

Es entstehen jedoch erhebliche Bedenken, ob es zweckmäßig und für die beteiligten Kreife
und Gemeindenvon Nutzen ist, daß der Provinzialverband hier helfend eingreift,wenn man beachtet,
daß der Staat die Höhe feiner Zuschüsse nach dem Grade der Bedürftigkeit bezw. des Mangels
an Leistungsfähigkeit der betreffendenKreife :c. bemißt und daß er voraussichtlichin demselben
Maße die staatlichen Zuschüsseverringern wird, in dem die Provinz den Kreisen anderweitige
Unterstützunggewährt, In diesem Falle würden demnachdie Kreise lc. von der Bewilligung der
Provinz keinen Vorteil haben; es würde vielmehr nur die Staatskasse entlastet werden.

Das ist ein so schwerwiegendes Bedenken, daß schon deshalb allein die Annahme des
Antrages nicht empfohlenwerden kann.

Es ist auch der Fall denkbar und nicht unwahrscheinlich,daß, wenn die Provinz sich
überhaupt bereit erklärt, zu den Gnmderwerbskosten der staatlichen Nebenbahnen Zuschüsse zu
gewähren, wie nach dem vorliegendenAntrage jährliche Zinszuschüssezu den Darlehen aus dem
Kleinbahnfonds, dann der Staat die Forderung stellen könnte, daß die Provinz für diesen Zweck
dieselbenZuschüsse,wie der Staat, aufzubringen habe, widrigenfalls staatlicherseitsdie Zahlung
der Zuschüsse ganz eingestellt werde.

Die Verpflichtungjedoch, jährlich durchschnittlich einen Betrag von etwa -------̂ ------- ---

450 000 Mark für Grunderwerb bei Nebenbahnenzinslos und ohne Tilgung hergeben zu müssen,
würde sicherlich eine sehr schwere Belastung des Provinzicilverbandesdarstellen.

Ferner ist in Betracht zu ziehen, daß im Falle der Annahme des Kommissionsantrages
aller Wahrscheinlichkeit nach sogleich die Kreise :c., die Kleinbahnen bauen wollen, mit einem ähn¬
lichen Antrag an die Provinz herantreten werden, da bekanntlichzurzeit für Grunderwerbskosten
der KleinbahnenDarlehen aus dem Kleinbahnfonds auch nicht gewährt werden dürfen.

Diefes Vorgehenwürde mit Rücksicht auf die weniger leistungsfähigenKreise und Gemeinden
sicherlichberechtigterscheinen, denn die Kreise :c., die Kleinbahnen bauen wollen, haben nicht nur
die Beträge für die Verzinfung und Tilgung der Grunderwerbskosten,sondern auch für die Ver-
zinfung und Tilgung des Baukapitals oder wenigstens eines Teils des Baukapitals der genannten
Bahnen aufzubringen,sind also viel ungünstiger gestellt, als die Kreise, die staatliche Nebenbahnen
erhalten, bei deren Bau sie in der Regel nur für die Verzinsung und Tilgung eines Teils der
Grunderwerbskostenaufzukommen haben, nicht aber auch für das Baulapital.

Bei der Beurteilung dieser Frage ist sodann ganz besonders zu beachten, daß die jähr¬
lichen Zinszuschüsse zu den Darlehen aus dem Kleinbahnfonds in den letzten Jahren
eine beträchtliche Höhe erreicht haben und für das laufende Rechnungsjahr auf
210000 Mark veranschlagt sind.

Wenn die Bewilligungenvon Darlehen aus dem Kleinbahnfondsin demfelben Maße, wie
in den letzten Jahren, fortgesetzt weiden, so wird der jährliche Zinszuschuß in etwa 15 Jahren
sich verdoppelt und in etwa 20 Jahren sich auf eine halbe Million Mark erhöht haben.
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Unter diesen Umständen scheint es gerechtfertigtzu sein, den Kleinbahnfondsnicht noch
mit Beihilfen für den Grunderwerb zu belasten,

Notlagen, wie die, in der die Kreise Gummersbach1693 und 1905 und Waldbröl 1903
sich bei der Aufbringung der Grunderwerbskostenfür staatlicheNebenbahnen befanden, werden
voraussichtlichnicht mehr eintreten, da der Staat mit Abweichungvon seiner bisherigenPraxis
neuerdings bei leistungsschwächeren Kreisen einen bedeutendenTeil der Grunderwerbskostenselbst
aufbringt. Ausnahmsweise kann der Provinziallandtng in Zukunft immerhin noch,
wie in den Kreisen Gummersbach und Waldbröl, ein Darlehn aus dem Kleinbahn-
s°nds auch zur Bestreitung der Kosten des Grunderwerbs für staatliche Nebenbahnen
gewähren.

Demgemäß beehrt sich der Provinzialausfchußden Antrag zu stellen:
„Der Prouinzillllandtag wolle den Antrag seiner III. Fachkommission:

„Den Provinzialausfchuß zu ermächtigen, Kreisenund GemeindenDarlehen aus
dem Kleinbahnfonds zu den Grunderwerbskosten für staatliche Nebenbahnen
zu bewilligen und zwar unter denselbenVergünstigungen,die für Darlehen zu
Kleinbahnen gewährt werden"

ablehnen."

Düsseldorf, den 21. Dezember 1912.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich,
Vorsitzender.

Dr. von Renvers,
Landeshauptmann.

Zusammenfassungder Grunderwerbskusteii.
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Beim Bau staatlicher Nebenbahnen
in der Nheinvrodinz in den 10 Jahren von 1902 bis Ende 1911 aufgebrachte

OrunderwerbsKosten.

Im
Regierungs¬

bezirk

Von den beteiligten
Kreisenund Gemeinden

aufgebrachte
Grunderwerbskosten.

Vom Staate zu den
Grunderwerbskosten

außerdem noch
geleistete Zuschüsse.

Bemerkungen.

Aachen rd. 754 667 1455 000 Der Staatszuschuß kann bei einigen
Bahnbautenauch nicht annähernd an¬
gegeben werden, da der Grunderwerb
noch nicht abgeschlossen ist.

Trier rd. 3 199 900 1 729 000 Die Höhe der Kosten des Grunderwerbs
fowie die Höhe des Staatszuschusses
zu diesen Kosten stehen bei den meisten
Bahnen noch nicht endgültig fest.

Coblenz rd. 2 036 289 405 654

Cöln rd. 1203 929 268 000

Düsseldorf
rd. 1795436 ' Bis jetzt ist kein Staatszuschuß bewilligt.

Summe 8 990 221
-- rd. 9 Mill.

3 857 654
-- rd. 3,9 Mill.

Da bei einigen Bahnen der Staatszu¬
schuß noch nicht angegeben weidenkann,
so ist letzterer überschläglichzu rd.
4,5 Millionen Mark anzunehmen,d. h.
zu rd. einem Drittel der Gesamt¬
grund erw erb skosten von 9 -s- 4,5 --
13,5 Millionen Mark.
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Anlage 22.
(Drucksachen.Nr. 22.)

Bericht
des Provinzialausschusses

betreffend

die Gewährung von Beihilfen zum Gemeinde- und Kreiswegebau aus den Fonds 4
und L, dem Fonds von 100 000 Mark und aus den weiteren Dotationsrenten

im Rechnungsjahre 1913.

Bei Genehmigung des Reglements für die Verteilung der gemäß §5^3 des
Gesetzes vom 2. Juni 1902 an leistungsschwache Kreise und Gemeinden zu verteilendenStaats¬
renten beschloß der 46. Rheinische Provinziallandtag am 16. Februar 1906:

„Alljährlich ist dem Provinziallandtage in einer besonderen Vorlage davon Kenutms zu
geben, welche Gemeindenund Kreise nnd mit welchen Beträgen - getrennt für Armen-
und Wegezwecke — bedacht worden sind." , „ ^ ^ <m ^ ...»

Die III. Fachkommission hat infolgedessenin der Sitzuug vom selben Tage den Wunsch aus-
Lessirochen. es möge künftig eine gleiche Vorlage auch über die Unterstützungenans den Fonds 4
!Md 8 gemackit werden

Der Provinzialansschuß beehrt sich daher die nachfolgendeNachweisuugder für das
Rechnungsjahr1913 zu Wege- und Brückenbautengewährten Beihilfen vorzulegen.

Düsseldorf, den 2. Dezember 1913.

Der Provinzialansschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich,
Vorsitzender.

Dr. von Renvers,
Landeshauptmann.

Nachweisung
34
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ZU Anl age^2^
(Drucksachen.Nr. 22.)

Machweisung
der bis zum 15. Dezember 1913 an Gemeinden und Kreise für Zwecke

des Wegewesens aus
H den Fonds ^ und L,
b) dem Fonds von 100 000 Mark sowie
«) den weiteren Dotationsrenten auf Grund des § 5 Absatz 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902

für das Rechnungsjahr 1913 gewahrten Beihilfen.

ZzemerKung.
Die Beihilfen aus der Dotationsrente sind im Einvernehmenmit dem Herrn Ober-Präsidenten

Lewährt worden.

34»
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Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus
Lfd.
Nr. Fonds Fonds

dem Fonds
von

1NNW0
Marl

den
weiteren

Dotations-
renten

Bemer¬

kungen

i 2 3 4 5 « 7 8

1 Aachen-Land Cornelimünster2 Düren Abenden
3 !' Kettenheim
4 „ Ketz, . . .
5 „ Arnoldsweiler.
i! Erkelenz Hetzerath . .
? „ Niederkrüchten,
8 „ Venrath . .
9 „ Gerderath , ,

10 Geilenkirchen Geilenkirchen,
11 „ Immendorf
12 „ Süggerath. .
13 Heinsberg Waldfeucht
14 Iülich Pattern.
15 !! Stetternich
16 Malmedy Weismes
17 „ Recht .
18 „ Born .
19 „ Ligneuville
20 „ Crombach
21 „ Lommersweiler
22 „ Manderfeld ,
23 „ Schünberg , .
24 „ Göromont
25 ., Bellevaux .26 „ Schoppen .27 Montjoie Rott . .
28 „ Mützenich .29 Schleiden Heimbach ,30 „ Dreiborn .
31 „ Berk. . .
32 „ Wahlen. .
33 „ Roggendorf34 „ Strempt . .
35 » Vusfem-Ber«;heii

UegienmgsbezirK Aachen.
1000

430

700
1000

300
1000

940
830
930

1000
1000
1000

530
1000

600
330

1560
600

1000
1000

710
400
270
570
730.

1930
1930
2 930

3 500
3 400
1180

2 300

1000

Letzte Rate.

5 600
8 000
3 400

Zweite Rate.

Zu übertragen l 19 430 17 170 18 000
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Kreis

Schleiden

Adenau

Ahrweiler

Ahrweiler
Altenkirchen

Gemeinde

Uebertrag

Hohn . .
Rohr . .
Kallmuth ,
Bouderath .
Cruuenburg
Call. . ,
Blankenheim
Mülheim .
Freilingen .

Summe

Bewilligter Betrag aus

Fonds
4

19 430
770
940
500
620

22 260

Fonds
2

dem Fonds
uou

100 c»oo
Morl

17170

3 270

20 440

HlegierungsvezirK Goblenz
Hoffeld. . .
Wershofen. ,
Ohlenhard. .
Dorsel . . .
Mosbruch . .
Fuchshofen. .
Müsch . . .
Welcherart). .
Meuspath . .
Engeln . . .
Kempenich . .
Oberdürenbach,
Dedenbach . ,
Königsfeld.
Blasweiler.

den
weiteren

Dotations-
renten

Hüttseifen .
Dauersberg
Harbach
Pracht . -
Friedewald.
Helmerotl) .
Epgert . -

Zu übertragen

18 000

8 670
4 230
3 730
2 430

3? 060

Bemer¬

kungen

Letzte Rate.

1000 — — —

1000 — — —

1000 — — —

400 —
2100

__ 1130
1270
1170
2 830

— — — 1000
2 030

800 — — —

400 — — —

530 — — —

730
20 000 __

900 — — —

990 — — —

970 — — —

970 — — —

1000 — — —

830 — — —

770 — — —

12 290 - 20000 11530
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Lfd.
Nr.

kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Fonds Fonds
L

dem Fonds
von

100 000
M»it

den
weiteren

Dotatious-I
renten

Bemer¬
kungen

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91'
92
93
94

95
96
97
98
99

100
101
102

Altenkirchen

Coblenz-Land
Cochem

Kreuznach

Kreuznach
Mayen

Meisenheim
Meisenheim

Neuwied

Uebertrag
Peterslahr......
Wissen rechts der Sieg . .
Roth.......
Daaden .......
Amteroth......
Mehren.......
Hommelsberg .....
Steinebach ......

Brohl . .
Dilnfus. .
Forst . .
Laubach
Roes . .
Wirfns. .
Kail. . , .
Blieben. .
Hambuch .
Pferdsfeld .
Gebroth .
Nchbach
Dorsheim .
Niederhansen
Hüffelsheim

12 290

500
400
500
400
500

Trimbs,
Glees

Nickenich
Wassennch
Merzheim

Vertenau

Isenburg
Dernbach
Kaufen .

Zu übertragen

670
970
530

530

1000

550
280
500
390

20 000

20 000

4130
2 470
2 330
1730

8 500

8 000
4 000

20010

13 000

7 000

31160> 60000

11530
7 000

11000
2 600
4 000
2 430
5 000

530
2 600

1570
3 300
3 400

Erste Rate.
Erste bezw.
Zweite Rate.

Erste Rate.

Zusätzlich.

Letzt,

Zweite
Zweite

te bezw-
rste Rate-

Rate-
Rate-

54 960



Lfd.
Nr. Kreis

103
104
105
106
10?
108
10g
110 l
111
112
113
114
115

116 >
11?
118
119
120
121
122
123
124
125
126
12?
128
129^
130
131
132

Neuwied

St. Goar

Simm ern

Wetzlar

Iell
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Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Fonds

Uebertrag
Niederhofen .....
Wienau.......
Raubach ......
Wollendorf ......
Bühlingen ......
Lorscheid ......
Waldbreitbach.....
Breitfcheid......
Buchholz ......
Oppenhausen .....
Herfchwiefen .....
Leiningen ......
Werlau, Hnngenroth,Dürth,

Basselfcheid, Liesenfeld,
Nieder- und Obergonders-
haufen. Beulich, Mors¬
hausen, Brodenbach und
Kreis St. Goar

Langscheid .
Dickenschied
Belgweiler.
Panzweiler.
Heinzenbach
Kirchberg .
Gemünden.
Bell. . .
Sllbershausen
Niederkostenz
Todenroth .
Laufdorf .
Mudersbach
Großaltenstadten
Külschhausen
Grenderich.
Sohren. -

Zu übertragen

20 010
250
510
950

800
530
500
900

950
330

1000
430

930

820
800

Fonds

29 710

dem Fonds
uon

100 00«
Mail

31160

den
weiteren

Dotation«-^
renten

60 000

4 450 —

— —
— —
— —
— —
1230 —

2 200 —
5 370 —
3 800 —
1200

3 200 —
2 200 —
— —
— —

54810! 60000

54960

3 430
2 670
1170
3 000
3 500

10 000

1000

610

2 900

83 240

Bemer¬

kungen

Letzte Rate.

Erste Rate.

Zweite Rate.

Zusätzlich.
Letzte Rate.
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Kreis Gemein de

Bewilligter Betrag aus

Lfd.
Nr. Fonds Fonds

dem Fonds
von

inoooo
Mari

den
weitere»

Dotlltions-
renten

Bemer¬

kungen

i 2 3 4 5 6 ? 8

133
134

Zell Niederweiler .
Senheim . .

Uebertrag 29 710
500

54 810

6 560

1500

60 000 83 240

1070135 Moritzheim. .
136 Liesenich . . .

Summe 30 210 62 870 60000 84 310

UegierungsvezirK Göln.
13?
138

Vergheim

139 „
140
141

Bonn-Land

142
143

Cöln-Land

144
145
146
147
148

Gummersbach

149
150
151 ^
152

153

Mülheim (Rhein)
Land

154 ,
155
156

Rheinbach

157
158
159

Siegkreis

160
161
162 „
163

Wiedenfeld. . .
Angelsdorf. . .
Glesch ....
Cardorf-Hemmerich
Impekoven. . .
Freimersdorf . .
Poulheim . . .
Schwadorf. . .
Sinnersdorf . .
Fischenich . . .
Drabenderhöhe .
Marienberghausen
Marienheide . .
Gimborn . . .
Niimbrecht. . .
Overath . . .

Odenthal ....
Merheim ....
Queckenberg . . .
Neukirchen ....
Hilberath ....
Much .....
Seelscheid ....
Uckerath ....
Winterscheid . . .
Herchen .....
RuppichterothMrgermeisterei

Zu übertragen >

— — — 1300
— 1570 — —
— 4 670 — —
1000 — — —
— 1500 — —
— 9 500 — —
— 2 330 — —
— 2 700 — —
— 2 000 — —
— 3 430 — —
1000 -- — 2 820

950 — — 6 400
930 1430 — —
700 — — 1670

— — — 1230
— — — 2 330

— __ 5400
— 6 270 — —

250 — — —
330 — — —
170 — — —

1290 — — —
980 — — —
890 — — 3 400
310 — — —

— — — 9150
— >— — 5 000

8 800 35 400 — 38 700

Letzte Rate.

Erste Rate.
Zusätzlich.

Letzte Rate,

Zweite Rate-
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Kreis

Siegkreis

Waldbröl

Wipperfürth

Cleve
Erefeld-Land

Dinslaken
Düsseldorf-Land

Essen-Land

Geldern

Gladbach

Grevenbroich

Gemeinde

Uebertrag
Ruppichteroth.....
Wahlscheid ......
Eckenhagen ......
Rosbach und Waldbröl. .
Waldbröl ......
Morsbach ......
Deuklingen ......
Hohkeppel ......

Gürten . .
Bechen . .
Engelskirchen
Lindlar . .
Klüppelberg
Wipperfeld.

Bewilligter Betrag aus

Fonds

800

970

1000

540
1420

590

Summe

NegierungsVezirK
Till-Moyland.....
Anrät!) . . . -^ ^
Gahlen .......
Angermund ......
Mündelheim .....
Siebenhonnschaften(Werden

Land) ......
Heisingen ......
Stenden ......

13 320

Fonds
dem Fonds

von
100 000
Mart

35 400

1180

2 670

5 500

44 750

den
weiteren

Dotation^
rente»

Issum . .
Hinsbeck .
Liedberg
Neersen. .
Kelzenberg.
Frimmersdorf
Hofften. -
Neukirchen .
Bedburdyck

Zu übertragen

38 700
4 800
1170

12 000
5 800

1400
3 670

3 870

2 400
73 810

Bemer¬
kungen

Letzte Rate.
Zusätzlich.

Erste Rate.

Zusätzlich.

Zu Spalte?:
Letzte Rate.

Düsseldorf.
— 1800 — —

700 — — —
— 4 000 — —
— 1130 — -,-
— 5 060 —

2 000 — —

3 000 — —
1600 — —

__ 1230 — —
3 900 — —
— — 3 830

— 2 670 — —
— 3 000 — —

2 000 — —
— — 2 000

2 200 — —
^ 3100 — —

700 36 690 — 5 830

Letzte Rate.
Erste Rate

Erste Rate.
Erste Rate.

3b
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Lfd.
Nr. Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Fonds

^

Fonds
dem Fonds

von
100 000

Mail

den
weiteren

Dotlltions-
rentcn

Bemer¬

kungen

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
20?
208
209
210

211

212
213
214
215
216
217
218

219
220
221
222
223
224

Kempen

Lennep

Moers

Neuß

Rees

Solingen-Stadt
Solingen-Land

Bernkastel

Bernkastel

Bitburg

Uebertrag
Dilkrath ......
Born .......
Breyell .......
Lüttelforst ......
Dabringhausen . . . .
Dhünn .......
Radevormwllld . . . .
Burg .......
Vynen .......
Bitten.......
Büderich ......
Labbeck .......
Büttgen .......
Uedesheim......
Straberg ......
Fluren, Bislich und Deich¬

schau Fluren . . . .
Brünen, Weselerwald und

Drevenack .....

700
830

990
770

600

36 690

3130

Bürrig.......
Witzhelden ......
Richrath-Reusrath . . .
Lützenkirchenund Steinbüchel
Burscheid ......
Leichlingen ......

Summe

2 000
2 800

2 670
4 500
1700
2 400
1900

10 870

4 000
2 500
2 670

1400
4 800
5100
3 670

3 890 92 800

Odert . .
Lindenschied

Burtscheid .
Wilsecker .
Seffern. .

HtegierungsbezirK Urier.

5 830

7 100
1800

2 730

6 700

24160

Letzte Rate-

Eiste Rate-

Letzte Rat«-

Erste Rate-
Zusätzlich'
Letzte Rate-

Letzt.
Letzte

te Rate-
Rate-

Zu übertragen

1000 — — —
920 — — —

— — 20 000 —
— 700 — —
900 — — —

1000 — — —

3 820 700 20 000 —



Lfd.
Nr.

225
226
227
228
229
230
231
232

233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

Kreis

Bitburg

Dann

Merzig

Aulagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 22.
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Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Fonds

Uebertrag
Hütterscheid
Neidenbach,
Emmelbaum
Hermesdorf
Leimbach .
Auw und Hosten
Kaschenbach und Meckel
AmmeloingenMrgermeisterei

Neuerburg-Land
Hüttingen
Irrel
Herforst
Keppeshausen
Deudesfeld
Michelbach
Lifsendorf
Auel .
Meisburg
Scheuern
Mehren.
Calenborn und Roth
Wiesbaum
Brück .

Schutz .
Weidenbach
Hürscheid
Sarmersbach
Gesell .
Katzwinkel
Büdingen
Scheiden
Bachem.
Mondorf
Rissenthal
Hilbringen

Zu übertragen

Fonds

3 820
840
840
350

1000
330

1000
570
800
880
940
420

430
900
660
390
700

14 870

dem Fonds
von

100 000
Mail

700

den
weiteren

Dot»ti«ns-I
icntcn

20 000

6 000

6 000

1200

13 900! 20 000

Bemer¬

kungen

!000

5 000
2 300
2 200
2 500

1700
2 770
1670
1300
1300
1400
3100
3 200
2 700
2 300

41440

Dritte Rate.
Zweite Rate.

Erste Rate.

Erste Rate.

35'
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Lfd.
Nr.

Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Fonds Fonds
dem Fonds

von
10« 000

Mllll

den
weiteren

Dowtions
renten

Bemer¬
kungen

259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

290
291

Merzig
Ottweiler

Ottweiler
Prüm

Prüm

Saarbrücken

Saarburg

Saarburg

Saarburg
und Mcrzig
Saarlouis

_____________3_____________

Uebertrag
Haustadt ......
Wellesweiler .....
Habach .......
Hasborn-Dautweiler. . .

Pintesfeld ......
Laudesfeld......
Sengerich ......
Kopp .......
Leidenborn ......
Eilscheid ......
Merlscheid......
Mauel .......
Binscheid ......
Lierfeld .......
Manderscheid .....
Euscheid ......
Strickscheid ......

Duppach .....
Willwerath, Weinsheim und

Gondelsheini . . . -
Densborn ......
Wascheid ......
Güdingen ......
Etzenhofen ......
Quierschied ......
Fllha .......
Tettingeu ......

Wiltingen ......

Sacirhölzbach und Mettlach

Dorf.......
Elm ........

Zu übertragen

14 870

330
600

1000

400
670
210
670
150
900
500
570
720
880
670
270
660

950
1000

1000
670

13 900
2 870

5 000

5 000

4 000
10 000

50 000

20 000 41440

20 000

6 600
4 000

2 870
2 900
1600

4100

Erste Rate.

Erste Rate,

Erste Rate-

Erste Rate.
Letzte Rate-

Erste Rate,

27 690 90 770 40 000 63 510
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Lfd.
Nr.

292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
30?
308
309
310
311
312
313
314
315
316

317
318
319
320
321
322
323
324
325

Kreis

Saarlouis

St. Wendel

Trier-Land

Wittlich

Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Fonds

27 690

und

770

730
830

1000
300

570
930

1000
580
150

Fonds

90 770

2 670
1570

dem Fonds
von

100 000
Mail

den
weiteren

Dotation^
rcntcn

40 000

540
700

700

500
1000

1000
4 830

63 510

5 900
7 000

10 670

Nebertrag
St. Barbara.....
Ueberherrn......
Hüttersdorf-Bnprich . . .
Visierten . . .
Alsweiler . . .
Marpingen. . .
Hahnweiler. . .
Mittelreidenbach ,
St. Wendel . .
Grumbach . . ,
Schleidweiler-Rudt
Kernscheid. . .
Gilzem ....
Commlingen . ,
Longen ....
Franzenheim . .
Paschel....
Udelfangen. . .
Otzenhausen . .
Kell .....
Schillingen. . ,
Mertesdorf. . .
Cnrdel .....
Pluwig .....
Leiwen, Heidenburg

Büdlich ....
Naschcid ....
Musweiler ....
Spangdahlem . . .
Bettenfeld ....
Eckfeld.....
Dodenburg....
Dürbach .....
Dreis .....
Dierfeld ....

Zu übertragen^ 35 790 ! 103 040 > 40 000 j 120 820

Bemer¬
kungen

2130
2 200
2 530
1830
1500

850
1430
1270
1530

12 000

1800

4 670

Letzte Rate.
Erste Rate.

Letzte Rate.

Erste Rate.

Letzte Rate,
Zusätzlich.
Erste Rate.
Erste Rate.
Erste Rate.
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Lfd,
Nr, Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Fonds
4

Fonds
dem Fonds

von
100 ooo

Mlltl

den
weiteren

Dotations
renten

Bemer¬
kungen

326
327
328

Wirtlich Großlittgen
Vengel . ,
Wengerohr.

Uebertrag 35 790 103 040

5 530
2150

40 000 120 820
1000

Summe 35 7901110 720! 40 000

1. RegierungsbezirkAachen ,
2. „ Coblenz .
3. ,. Cüln . .
4. „ Düsseldorf
5. .. Trier. ,

Zusammenstellung.
22 260
30 210
13 320

3 890
35 790

20 440
62 870
44 750
92 800

110 720

Gesamtsumme > 105 470 ^331580 j 100 000 >341160

60 000

40 000

121820

37 060
84 310
73 810
24160

121820

Insgesamt

79 760
23? 390
131 880
120 850
308 330^
878 210

Bemerkung zu Spalte 6, Die Unterstützungenim Gesamtbetrage von 100 000 M-
sind ans Grnud des Beschlusses des 48, RheinischenProvinziallandtages vom 12. März 1908
den KreisenAhrweiler, Coblenz-Laud,Kreuznach,Meisenheim,Bernkastel und Ottweiler zum Aus¬
bau vou wichtigeren Gemeindewegen, die in die dauernde Unterhaltung und Verwaltung der Kreise
übergehen,vertraglich gewährt worden.

Anlage 23.
(Drucksachen.Nr. 23.)

Bericht und Antrag
des Provinzialansschusses,

betreffend

Bewilligung einer Beihilfe zu den Kosten der Regulierung der Sieg zwischen
Lauthausen und Allner.

^ l« s vorliegende Projekt ist das letzte Glied in der Kette von Siegregulierungsprojekten.
°:e ans ^eranlassungder KöniglichenStaatsregierungaufgestellt worden sind, und zu deren Ausführung
der ^rovmziallaudtag wiederholtBeihilfen in Höhe eines Drittels der Kosten unter Voraussetzung
emer gleich hohen Staatsbeihilfe uud Deckung der Restkosten durch die Beteiligten bewilligt hat.
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Es handelt sich nm die Regulierung einer rd, 2 Knr laugen Swcke der S g z.^
den Ortschaften Laut ansen und Allner. die einen Kostenaufwaudvon ^?000 « erf rdert^
Die in Betracht kommenden Gemeinden Geistingen, Altenböoingen und Lauthausen, sind mcht so

leistungsfähig, daß sie diesen Betrag anfbriugen köunten. Die Deckungder Kosten '«« dech '
wie bei den schon früher regulierten Streckender Sieg, in der Weise erfolgen, daß der Staat uud
Provinz je ein Drittel hergebenund der Rest je zur Hälfte von den Gemeindenund dem Sleg-
k«is. der auch die Bauherrnrolle überuimmt. getragen mrd. ^ , . . .. ^..«^M««

Der erforderliche Betrag ist unter de» außerordentlichen Ausgabenm Haupt-Haushaltsplan
für 1914 vorgesehen. ^,

Der Provinzialansschußbeehrt sich demgemäßfolgende Beschlußfassung ^zuschl^
..Provinzlallandtag bewilligt zn den Kosten der Regulieruug der S.eg zwischen L uthau en
und Alluer eiue Beihilfe iu Hohe eiues Drittels bis zum Betrage von 52 333 M"
unter der Voranssetznug.daß die Königliche Staatsreg,erung den glnchen Betrag ve-
willigt und der Rest der Kostenvon den Beteiligten gedeckt mrd.

Düsseldorf, den 2. Dezember 1913.

Der Provinzilllausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, ^' v°n Renvers.
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 24.
(Drucksachen. Nr. 24.)

Bericht und Antrag
des Provinzilllausschusses,

betreffend

Errichtung einer Obstoerwertungsstation und eines Vortragssaales
bei der Provinzial-Wein- und Obstbauschulem Ahrweckr.

, Während die Provinzial-Wein- uud Obstbanschulen in ^ "^^^^^
^ letzten Iahreu errichtetenNenbauten mit ausreichenden Raumeu für Ost^
"nem großen Vortragt versehen sind, sind die entsprechenden ^'ch u ^
Ahrweilervöllig unzulänglich. Für die Obstverwertungskurssteht nur n "« " " " y g

"ch die Anfstellnngder° erforderlichen Apparate sehr beengter^n ^ ^ ^ ^^
°n einem geeigneten Aufbewahrungsraumfür das Obst un an ^«'genüge ° ' „, Ver-

r die Abhaltuu vou Kursen. Für diese Zwecke stehen ,etzt nur K I "ner^ ^
W'ig. die aber nmnentlich bei stärker besuchten Kursen noch letzthin
W°e machen sich nm so mehr fühlbar, weil, wie der Landrat d K 'se ^e ^
hervorgehobenhat. in diesem Kreise - und dasselbe g"t «" den a« ^ ^ ^
^hörenden Kreisen - die Obstbanmznchtsich von Jahr zu Jahr mehr entwickelt. ^
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freudig begrüßt werden. Denn es ist wichtig,daß neben dem Weinbau und an manchen für diefeu
weniger geeignetenPlatzen auch an dessen Stelle der Obstbau und der Gemüsebau Verbreitung und
Pflege finden. Die Wein- und Obstbauschulein Ahrweilcr hat in dieser Beziehung durch ihre
Lehrtätigkeitbereits gute Erfolge erzielt; es ist aber vor allem wichtig, daß es ihr gelingt, den Obst¬
züchtern eine angemessene Verwertung ihres Obstes zu ermöglichen. Das geschieht einmal durch die
Vermittlung des Verkaufes,die von der Landwirtschaftskammererfolgreich geleitet wird, und dann
durch Belehrung über die Verwendung des nicht verkäuflichen,namentlich der weniger gut eut
wickelten Früchte durch Einkochen, Dürren, Obstweinbereitungusw. Für diese Tätigkeit der Schule'
ist aber die BeschaffunggeeigneterRäume erforderlich.

Es ist deshalb vorgesehen, auf dem Anstaltsgcländeein Gebäude zu errichten, welches einen
großen Raum für Obstverwertungenthält, daneben einen Raum zur Aufbewahrung der Konserven,
einen Bureauranm und die erforderlichenNebeuräume. Im Obergeschoß befindet sich ein Vortrags-
saal zur Abhaltung von Kursen für Obst-, Gemüse- uud Weinbau sowie Landwirtschaftund Vieh¬
zucht uebst Nebenraumeu; daneben Wohnräume für einen unverheirateten Aufseher. Das Gebäude
soll unterkellert werden. Die Kosten sind auf 40 000 Mark ermittelt. Die Deckung des Betrages
kann aus dem Vcmfonds erfolgen.

Provinzialausschußbeehrt sich demgemäßfolgende Beschlußfassungvorzuschlagen:
„Proviuziallaudtag genehmigt den Neubau einer Obstverwertungsstation und eines
Vortragssaales bei der Provinzial-Wein- und Obstbauschulein Ahrweiler nach den
vorgelegten Plänen und Kostenanschlägen und die Deckung der Kosten aus dem Baufonds."

Düsseldorf, den 9. Iannar 1914.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Veissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlag e 25.
(Drucksachen. Nr. 27.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die von dem Landesmedizinalrat, Professor Dr. Liniger beantragte Entlassung
aus dem Provinzialdienste.

lans,t^ ^ . Landesmedizmalrat.Professor Dr. Liniger, welcher vom 47. RheinischenProvinzial-
war It .7 S'lM.g vom 15, M^z 1907 als solcher ans die Dauer von 12 Jahren gewählt
>.s^> ,. m>7'o^ blassn««, aus dem Dienste der Rheinischen Provinzialverwaltnng herbei-

sg^ ^""""° ^ Provinzialausschnssesist Dr. Liniger am 19. Januar 1914
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Nach Z 5. II Ziffer 3 Absatz 3 kann der Provinzialausschuß vorbehaltlichnachträglicher
Genehmigung durch den Provinziallmidtag die von letzteremgewählten Beamten m dringenden
Nllen auf ihreu Antrag entlassen. Professor Dr. Liniger h°t eine Berufung in eme andere stelle
erhalten, welcher er noch vor dem Zusammentritte des Provinziallandtags Folge leisten mußte

Mit Rücksicht auf die kurze Zeit bis zum Zusammentritt des Provinziallandtags ch es
nicht möglich,dem Provinziallandtag wegen der Wahl eines NachfolgersVorschlägesch°n letzt zu
unterbreiten. Es wird daher zunächst für eiue interimistische Wahrnehmung der Geschäftedes
Ausscheidenden Vorsorge getroffenwerden.

Der Provinzialausschußbeantragt:
„Der Proviuziallaudtag wolle zur Entlassung des Landesmedizinalrats, Professor
Dr. Liniger aus dem Provinzialdienstenachträglichdie Genehmigungerteilen.

Düsseldorf, den 31. Januar 1914.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, vr. von Renvers.
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 26.
(Drucksachen. Nr. 28.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusfes,

betreffend

die Vornahme von Wahlen zum Wasserbeirat.

Das nene Wafsergesetz vom 7. April 1813, dessen Inkraftsetzungdurch Königliche Verord¬
nung demnächst zu erwarten ist, bestimmtin seinen §§ 367—369:

8 367. .^ .. .

„ (D Für jede Provinz wird ein Wasserbeiratgebildet,der, vorbehaltlicĥ r chm " dich"
G°letz übertragenenbesonderen Anfgaben,über wichtige, die Provinz
Angelegenheiten dnrch die Mündigen Minister gutachtlich gehört werden soll "«d b w ^ Gu
^ten über Fragen dieser Art selbständig den Mündigen Ministern vorigen. ^ ^
Förden komm, zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse ein «achwi des W^
D« Wasserbeirat für die Provinz Brandenburg ist zugleich der Wasser «rat f«r d. St°" B rlm

,^ (2) Die Zustäudigkeitder Wafserstraßeubeirätebleibt
wt wasserwirtschaftlichen Angelegenheitenzu befassen, die znr Zuständigkeitdes Wasserstraßen
beirats gehören.

8 H68

^. (1) Der Vorsitzende des Wasserbeirats und'sein Stellvertreter werden vom^aeruauut.
D'e übrigen Mitglieder und ihre Stellvertreter werden zu einem Drittel vou dem PromuMtan

36
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tage, zu den beiden anderen Dritteln von der Landwirtschaftskammer,den Handelskammern(amt¬
lichen Handelsvertretungen)und den Handwerkskammerngewählt.

(2) Die von dem Provinziallandtage zu wählenden Mitglieder sind je zur Hälfte aus den
Stadtkreisen und den Landkreisen zu entnehmen. Die von der Landwirtschaftskammer.den Hand¬
werkskammern und den Handelskammernzu wählenden Mitglieder sind durch Königliche Verordnung
nach den wirtschaftlichen Verhältnissender Provinz und der Bedeutung der in Betracht kommenden
Verbände auf die wahlberechtigten Körperschaften zu verteilen.

(3) Bei der Wahl des Wasserbeirats für die Provinz Brandenburg und die Stadt Berlin
sind die Vorschriftender Abs. 1, 2 mit der Maßgabe anzuwenden, daß ein Drittel der sonst von
dem Provinziallandtage zu wählenden Mitglieder von dem Magistrat und der Stadtverordneten¬
versammlungder Stadt Berlin gewählt werden.

(4) Berufung und Wahl erfolgt auf fechs Jahre. Die ausfcheidenden Mitglieder bleiben
jedoch in allen Fällen bis zur Einführung der neuberufenenoder neugewähltenin Tätigkeit.

(5) Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse kann der Wasserbeirat ständige Ausschüsseein¬
setzen. Der Geschäftsgang des Wasserbeirats und der Ausschüsse sowie die Organisation der
letzterenwird durch eine Geschäftsordnunggeregelt; diese ist von dem Wasserbeirate zu entwerfen
und von den Ministern für Landwirtschaft,Domänen und Forsten, der öffentlichen Arbeiten und
für Handel und Gewerbe zu genehmigen.

8 369.
Nähere Bestimmungenüber die Wafserbeirätewerden durch Königliche Verordnung getroffen.
Die in § 369 vorgesehene Königliche Verordnung ist inzwischen unterm 7. Januar ds. Is.

. erlassen worden und als Anlage abgedruckt.
Der Herr Ober-Präsident hat nunmehr ersucht, die Vornahme der erforderlichenWahlen

durch deu Provinziallandtag zu veranlassen.
Vom Provinziallandtag sind 6 Mitglieder und 6 Stellvertreter zu wählen, von denen je

3 aus den Stadtkreisen und je 3 aus den Landkreisen zn entnehmensind.
Der Provinzialausschußbeehrt sich demgemäßzu beantragen:

„Provinziallandtag wolle die Wahlen vornehmen."

Düsseldorf, den 31. Januar 1914.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Beglaubigte Abschrift
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Beglaubigte Abschriftzu I L II d 266/14,

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen «,, verordnen auf Grund der
88 36? bis 369 des Wafsergefetzes vom ?. April 1913 - Gefetzsammlung Seite 53 -. was folgt.

§ 1-

Die Wafferbeiräte für die Provinz Brandenburg und die Stadt Berlin sow'e für die
Nheinprovinzzählen je achtzehn,die übrigen Wafferbeiräte je zwölf zu wählendeMitglieder.

8 ?

Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu wählen, der im Falle der Behinderungdes
Mitglieds eintritt.

8 2

Die von der Landwirtschaftskammer,den Handelskammern̂ nülichen Handelsvertrettm^
und den Handwerkskammernzu wählenden Mitglieder verteilen sich auf du wahlberechtigten Körper-
schaften nach folgendemPlane:

Wasserbeiratfür die Provinz

Ostpreußen ........
Westpreußen .......
Brandenburg und die Stadt Berlin
Pommern
V°s°n ..'..'.
festen .......
Sachsen ........
Schleswig-Holstein .....
Hannover
Westfalen .
H°ssen-Nasfau ......
"heinprovinz .......

Lllndwirtschaftskllmmeru

4
4
6
4
4
4
4
4
4
3
4
5

8 4.

Handelskammern
(amtliche

Handelsvertretungen)

3
3
5
3
3
3
3
3
3
4
3
6

Handwerkskammern

y„ Die Berliner Handelskammer,die Aeltesten oder Vorsteherder Kaufnmnnfcha^ Berlm
Königsberg.Danzig nnd Stettin und die Handelskammernin Mona. K.el und Flensburg wählen
d"ch ihre Vollversammlungenje ein Mitglied und einen Stellvertreter
, . Die übrigen Handelskammern(amtlichenHandelsvertretuMn) h m " der Provm
s« lhren Sitz haben, die ihnen gemeinsamzufallende Zahl von Mügwdern und Stellvertre
Uemeinschaftlichzu wählen, ebenso die Handwerkskammernjeder P"v'nz.
^ ^. Den gemeinschaftlichwählendenKörperfchaften bleibt ^ « «l«^ ^
""sitzenden des Wafferbeirats zu bestimmenden Termin über die zu wählenden u
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Stellvertreter untereinander zu verständigen. Erfolgt eine solche Verständigungnicht, so bestimmt
der Minister für Handel und Gewerbe unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung der
einzelnen wahlberechtigtenKörperschaftenund ihrer im Wasserbeirate zu vertretenden Interessen,
wieviel Wahlmänner von der Vollversammlungjeder Kürperschaftzu wählen sind. Nachdem die
Wahl dieser Wahlmäuner erfolgt ist, werden von den Wahlmäunern aller beteiligtenKörperschaften
gemeinsamdie Mitglieder und stellvertretendenMitglieder des Wasserbeirats gewählt, und zwar
nach Anordnung des Vorsitzenden des Wasserbeimts entweder schriftlich oder in eine»» von diesem
Vorsitzenden anzuberaumendenTermine mündlich. Bei dieser Wahl gelten diejenigenals gewählt,
welche die meisten Stimmen erhalten haben; bei Stimmengleichheitentscheidet das Los, das von
dem die Wahl leitendenBeamten — bei schriftlicher Wahl aber von dem Vorfitzenden des Wasser¬
beirats in einer uuter Zuziehungeines Protokollführersaufzunehmenden Verhandlung— zu ziehen ist.

8 5.
Der Wasserbeiratwird von dem Vorsitzenden nach Bedürfnis berufen.

8 6.
Den Staatsbehörden bleibt es vorbehalten,zu den Beratungen der Wasserbeirateund der

ständigenAusschüsse (§ 368 Abs. 5 Satz 1 des Wassergesetzes) Vertreter zu entsenden; sie könne»
in geeigneten Fällen auch besondere Sachverständigebeteiligen.

8 7.
Vorerhebungen,welche die Wasserbeiräteoder deren ständigeAusschüsse zur Fassung ihrer

Entschließungen für erforderlich halten, werden durch die von dem Vorsitzenden zu ersuchendeStaats«
behörde vorgenommen.

8 8.
Bis zum Inkrafttreten der Geschäftsordnung(ß 368 Abs. 5 Satz 2 des Wassergesetzes)

regelt der Vorsitzende den Geschäftsgang.
Den zuständigenMinistern ist die für die Sitzungen der Wasserbeirate festgestellte Tages¬

ordnung rechtzeitig vorher mitzuteilen.
8 9.

Die Mitglieder der Wasserbeirate und der ständigenAusschüsseerhalten die Fahrkusten
ersetzt, die sie für die Hin- und Rückreise zwischen ihrem Wohnorte und dem Sitzungsorte verauslagt
haben. Die zugezogenen Sachverständigen(§ 6) erhalten für die Reisen nach und von dem Orte
der Sitzung sowie für die Daner der Sitzung Tagegelder von je 15 Mark und Ersatz der für die
Hin- und Rückreise verauslagte» Fcchrkosteu.

Diese Bestimmungenfinden keine Anwendung auf Mitglieder und Sachverständige, die
Reisekosten schon anderweit aus der Kasse des Reichs, eines Staates, eines öffentlichen Verbandes
oder einer öffentlichen Körperschaft beziehen.

8 10.
Ein Umstand, der ein Mitglied zur Bekleidungöffentlicher Aemter dauernd oder ans Zeit

unfähig macht, ebenso wie die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen eines Mitgliedes hat
das Erlöschen der Mitgliedschaftzur Folge.

Die Mitgliedschaft erlischt ferner, wenn das Mitglied aus der Körperfchaftausscheidet,
die ihn als Vertreter in den Wasserbeiratgewählt hat.
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Scheidet aus diesen oder anderen Anlässenein Mitglied vor Ablanf der Zeit, für die es
gewählt ist, aus, so ist für den, Rest der Wahlzeit, falls dieser noch mindestensein Jahr beträgt,
eiu neues Mitglied zu wählen.

Die für die Mitglieder getroffenen Bestimmungengelten auch für ihre Stellvertreter.

§ 11.
Mit der Ausführung dieser Verordnung, die zugleich mit dem Wahlgesetze vom ?. April

1913 in Kraft tritt und durch die Gesetzsammlungzu veröffentlichen ist, wird der Minister für
Landwirtschaft,Domänen und Forsten beauftragt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen
Insiegel.

Gegeben Berlin im Schloß, den 7. Januar 1914.

gez. Wilhelm K.
(Siegel)

. v. Breitenbach. Sydow. Frhr, v. Schorlemer. v. Dallwitz. Lentze.

Verordnung. Für lichtige Abschrift:
K die Ausgestaltungder Grohe
Wllsserbeiräte. Geheimer Kanzleiselretär,

Anlage 27.
(Drucksachen. Nr, 30.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Antrag der Stadt Aachen auf Bewilligung eines Zuschusseszu den Kosten der
Nachbildung der Reichskleinodien in der Kaiserlichen Hofburg in Wien

für das Iah<1915.

Im Jahre 1915 weiden 100 Jahre vergangensein, seit die Rheinlande dauernd mit der
Krone Preußens verbundensind. Die Rheinprovinz wird dieses Jahr nicht vorübergehenlassen,
ohne in dankbarerGesinnungall' des Guten zu gedenken,^das ihr aus dieser Verbindung erwachsen
ist und ohne dem erhabenenHerrscherhausin der Person unseres geliebten Königs den Huldigungs-
schwur der Treue, den die Altvordern im Jahre 1815 in Aachen abgelegt und im Jahre 1865
am selben Orte erneuert haben, in unveränderlicherAnhänglichkeit von neuem zu bekräftigen. Es
wird die Aufgabe des Provinzialausschussessein, die Allerhöchste Willensmeinungdarüber einzuholen,
in welcher Weise dies geschehensoll, und die Mitglieder des Provinziallandtags hiervon rechtzeitig
W benachrichtigen.
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In besonderer Weise gedenkt die alte Krönungs- und Kaiserstadt Aachen, die Kröuungs-
stätte von 32 deutschen Königen, das Jubeljahr zu feiern, Sie hat den Plan gefaßt, in ihrem
llltehrwürdigenRathause, so weit wie möglich, alle die Gegenständezur Anschauungzu bringen,
welche auf die Kaiserkrönungen Bezug haben; so z, B. neben den Bildnissenaller deutschen Könige
und Kaiser von Karl dem Großen bis Franz II. bildliche Darstellungen von Kaiser- und Königs-
kröuungen,Dokumente,Goldschmiedearbeiten, Krönungsgewänderu. dgl. Dieser Gedanke-hat den
Allerhöchsten Beifall des Kaisers und Königs in hohem Maße gefundenund Seine Majestät haben
geruht, die Schirmherrschaftüber die Veranstaltung zu überuehmen. Den Mittelpunkt sollen hierbei
die Reichskleinodien des ehemaligenheiligen römischen Reiches deutscher Natiou bilden, welche sich
in der Schatzkammerder KaiserlichenHofburg in Wien befinden. Es ist verständlich,daß die
Herleihungder Originale nicht zu erreichen ist, sie sollen deshalb in getreuen Nachbildungenvorgeführt
werden. Welch' großes Interesse Seine Majestät der Kaiser und König dem Unternehmenentgegen¬
bringen, zeigt sich darin, daß auf Seine Fürsprache Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich
ausnahmsweisedie Genehmigungerteilt hat, solche Nachbildungenauzufertigeu. Diese Nachbildung
kann, wie die eingehendePrüfung berufener Sachverständiger ergeben hat, nur in dem echten
Material der Originale gemacht werden. Eine bedeutende Erschwerungliegt auch darin, daß die
einzelnen Stücke nicht aus der Schatzkammer in Wien entfernt weiden dürfen. Der für die Nach¬
bildung erforderliche Kostenaufwandist deshalb sehr hoch. Je nach der Zahl der nachzubildenden
Gegenstände bewegt sich der Kostenanschlag, der auf Grund örtlicher Prüfung aufgestellt ist, zwischen
80000 und 153 000 Mark. Wenn auch zu erhoffen ist, daß sich eine Herabmindernng dieser
Summe erreichen läßt, so ergibt sich doch, daß eine sehr hohe Belastung der Stadt Aachen entstehen
wird, wenn sie die Kosten allein tragen müßte. Das leuchtetum so mehr ein, wenn man bedenkt,
daß es sich hier nur um einen, wenn auch überaus bedeutsamen,so doch nur kleinen Teil der
Gegenständehandelt, die zur Schau gestellt werden sollen. Das Zusammenbringenso vieler teils
außerordentlichkostbarer Gegenständeund ihre sichere Aufstellung verursacht sehr erhebliche Kosten,
denen entsprechende Einnahmen nicht gegenüberstehen werden.

Die Stadt Aachen hat sich deshalb an die Provinz mit der Bitte gewandt, ihr zu den
Kosten der Nachbildungder Reichskleinodien einen Zuschußvon 50 000 Mark zu gewähren.

Bei der Stellungnahme zu diesem Antrag muß in Betracht gezogen werden, daß es sich
bei der Veranstaltung der Stadt Aachen um einen Teil der Huldigungsveranstaltungenhandelt,
welche die Rheinprovinz im Jubeljahr 1915 ihrem Landesherrn bieten wird. Die Stadt Aachen
unterziehtsich hier der Repräsentationder großen geschichtlichen Vergangenheitunserer Heimatprovinz.
Es ist deshalb nicht unbillig, daß die Provinz ihr einen Teil der ihr erwachsendenerheblichen Kosten
abnimmt. Dabei scheint es richtig, daß die Beteiligungder Provinz sich auf die Kosten bezieht, welche
durch die Nachbildungder Reichskleinodien entstehen. Denn hierdurchkommen die Rheinlande, wenn
auch nur in der Form von Nachbildungen,wieder in den Besitz jener bedeutfamen Gegenstände,welche
in großer und glanzvollerZeit ihr Stolz waren. Die Nachbildungensollen nämlich in Aachen
ihre dauerndeHeimat finden. Daß dem rheinischen Kunstgewerbedurch die Herstellungder Nach¬
bildungen eine neue Gelegenheitgeboten wird, seine große Bedeutung gerade auf dem Gebiet der
Goldschmiedekunstzu zeigen, ist dabei nicht gering zu bewerten.

Der Provinzinlausschußglaubt deshalb vorschlagen zu sollen, daß dem Antrage der Stadt
Aachen entsprochen wird. Da zur Zeit noch nicht feststeht, in welchem Umfang die Nachbildungen
gemacht werden sollen und welche Kosten dadurch entstehen, dürfte es sich empfehlen,den Provinzial-
ausschußzu ermächtigen, einen Betrag bis zu 50 000 Mark hierfür bereitzustellen.
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Was die Deckungdes zu bewilligenden Betrages angeht, so hat der Provinzialausschuß
m den letzten Jahren Beträge aus den Ueberschüssen der Landesbank zurückgestellt, welche eine
der Bedeutung der Erinnerungsfeier sowohl wie der Provinz würdige Feier des Jahres 1915
gestatten, ohne Steuermittel in Anspruchnehmen zu müssen. Es wird sich aller Voraussichtnach
ermöglichen lassen, auch die hier in Betracht kommenden Beträge in den nächsten Jahren in der¬
selben Weise zu decken. Sollte das wider Erwarten nicht der Fall sein, dann würde der Provin¬
zialausschußspäter hierüber berichten.

Der Provinzialausschußbeehrt sich demnach folgende Beschlußfassung vorzuschlagen:
„Provinzinllandtag ermächtigt den Provinzialausschuß, der Stadt Aachen für die
Nachbildung der in der Schatzkammerder KaiserlichenHofburg in Wien befindlichen
Reichskleinodien einen Zuschuß in Höhe bis zu 50 000 Mark zur Verfügung zu stellen,
und erklärt sich mit der in der Vorlage des Provinzialausschussesvorgeschlagenen
Deckungeinverstanden."

' Düsseldorf, den 8. Februar 1914.

Der Provinzialausschuß:
O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 28.

Bericht und Antrag <"""
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Wahl des Landesbamnsvektors, Baurat Quentell zum Landesbaurat.

Der Landesbauinspektor,Baurat Quentell ist am 4. September 1894 in den Rheinischen
Provinzillldienst eingetreten, hat seitdem die Landesbauämter M. Gladbach und Saarbrücken ver¬
waltet und ist seit dem 7. Mai 1911 mit der Wahrnehmung der Geschäfteeines Landes-Ober-
bauinspektorsan der hiesigen Ientralverwaltung beauftragt.

Es wird im Einvernehmenmit der I. Fachkommission vorgeschlagen, den Baurat Quentell
zum Landesbaurat zu wählen, da dies den dienstlichen Verhältnisseu,namentlichin seiner Stellung
den Lokalbaubeamten gegenüberdienlich erscheint. Der zweite obere Baubeamte, welcher die Obliegen¬
heiten eines Landes-Oberbauinspektorswahrnimmt, befindet sich schon seit einigen Jahren in der
Dienststellung eines Landesbaurats. Die Leistungen des Baurats Quentell, dessen Personalien
umseits näher angegeben sind, empfehlenebenfalls den Vorschlag.

Die Wahl dürfte unter folgendenBedingungen zu erfolgen haben:
1. Die Wahl erfolgt auf 12 Jahre vom 1. April 1914 ab mit dem besoldungsmäßigen

Gehalte von 9800 Mark,
2. der Gewählte muß sich den jetzigen und künftig zu erlassendenBestimmungendes

Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten der Rheinprovinz
unterwerfen,
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3. er muß sich verpflichten,ohne Genehmigung des Proviuzialausschusseskein Mandat
für eine politische Körperschaftoder in die Gemeindevertretungzu übernehmen, falls
ihm für letzteres ein gesetzlicherAblehmmgsgrundznr Seite steht,

4. er ist gehalten, sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns, ins¬
besondereauch unter einem anderen oberen Beamten, welcher als Abteilungsdirigent
fungiert, beschäftigen zu lassen,

5. er ist endlich verpflichtet,sich jederzeit in ein Landesbauamt zurückversetzenzu lassen,
falls dies seitens des Landeshauptmanns für angemessenerachtet wird, unter Bei¬
behaltung seines Gehalts.

Düsseldorf, den 9. Februar 1914.

Der Provinzialausschuß:
O. Graf Beissel von Gymnich,

Vorsitzender.
Dr. von Renvers,

Landeshauptmann.

Nr.
Vor« und
Zunamen.

Geburts¬
datum.

Zeitpunkt
der

Erneuuung
zum

Baumeister.

Kon¬
fession

Fami-
lien-
ver-
hält-
nisse.

Bemerkungen,

Quentell, Karl,
Landes-

bauinspektor,
Baurat.

17. Juni
1860

zu Brake
bei Lemgo

Mai 1889 evan¬
gelisch

ver¬
hei¬
ratet

Baurat Quentell ist am 30. Januar 1885 «ls
Bauführer vereidigt. Er war als solcher 'w
Bezirke der Königl. Eisenbahndirektion in Ha«'
nover bei den Vorarbeiten, der Bauausführung
und der Abrechnungder Eisenbahn Münster^
Rheda—Lippstadt beschäftigt,ging im Herb''
1887 nach Berlin zur Ablegung der Baumeister'
Prüfung. Von Juni 1889 war sodann P. Quentell
als Baumeisterim Bezirk der EisenbahndirektwN
Erfurt bei den Vorarbeiten der EisenbahnArN-
stadt—Saatfeld, fand dann von Mai 1890 bis
April 1893 bei den Vorarbeiten und der Bau¬
ausführung der EisenbahnTilsit—StallupöneN,
von da ab mit der Leitung der Vorarbeiten
der beiden Eisenbahnlinien Gramenz—Bubutz
und Schivelbein—Polzindienstliche Verwendung
und ist vom November 1893 ab als Hilfsarbeiter
der Königl. Eisenbahndirektionin Bromberg be¬
schäftigtgewesen.

Am 4. September 1894 ist Quentell in den
Dienst der Rheinischen Provinzialverwaltungge¬
treten und hat nacheinander die Landesbauämtel
M.Gladbach und Saarbrücken verwaltet. Sett
dem 7. Mai 1911 ist er mit der Wahrneh¬
mung der Dienstgeschäfteeines Landes-Obel'
bauinspektorsbetraut.
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Anla ge 29.
(Drucksachen.Nr. 33.)

Bericht und Antrag
des Provinzilllausschusses,

betreffend

die Wahl des Gerichtsassessors Wilhelm Knell zum Landesrat.

Die Reichsversicherungsordnunghat zu einer erheblichen Vermehrung der Dienstgeschäfte
des Vorstandes der Landesverfichernngscmstalt geführt. Der Vorstand glaubt im dienstlichenInteresse
einen großen Wert darauf legen zu müssen, daß der Gerichtsassesfor Knell, welcher seit Anfang des
Jahres 1911 bei ihm als wissenschaftlicherHilfsarbeiter beschäftigt ist, im Verfahren nach dem
alten Altersverficherungsgesetz und der Reichsverficherungsordnungtätig war und ein volles Dezernat
und Vertretungen geführt hat, ihm erhalten bleibe, und hat beantragt, ihn zum Landesrat zu
wählen.

Da der Gerichtsassessor Knell seine Geschäftemit gutem Erfolg geführt hat, so empfiehlt
der Provinzialausschuß im Einvernehmenmit der I. Fachkommission diese Wahl. Sie würde unter
folgendenBedingungenzu erfolgenhaben:

1. Die Wahl erfolgt auf 12 Jahre vom 1. April 1914 ab mit dem Anfangsgehalte
der Landesräte,

2. der Gewählte muß sich den jetzigen und künftig zu erlassenden Bestimmungendes
Reglements über die dienstlichenVerhältnisse der Provinzialbeamten der Rhein¬
provinz unterwerfen,

3. er muß sich verpflichten,ohne Genehmigungdes Provinzialausfchufseskein Mandat
für eine politische Körperschaftoder in die Gemeindevertretungzu übernehmen, wenn
ihm für letzteres ein gesetzlicherAblehnungsgrundzur Seite steht,

4. er ist gehalten, auf Beschlusses des Provinzilllausschussesdie Geschäfte als Mitglied
des Vorstandes der LandesversicherungsanstaltRheinprovinz im Haupt- oder Neben¬
amte zu übernehmenoder sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landes¬
hauptmanns, insbesondere auch unter einem anderen Oberbeamten, welcher als
Abteilungsdirigentfungiert, zu beschäftigen.

Düsseldorf, den 9. Februar 1914.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Nr, Vor- und
Zunamen.

Geburtsdatum.

Zeitpunkt der
Ernennung
zum Ge-

richtsassessor.

Kon¬

fession,

Fami-
lien-
ver-
hält-
nisse.

Bemerkungen.

Knell, Wilhelm,
Gerichtsassessor.

25. November
1881 zu Trier

14. Februar
1910

katho¬
lisch

un¬
verhei¬
ratet

Bestand am 7. Juli 1904 das Referendarexamen,
genügte vom 1. Oktober 1904 bis dahin 1905
seiner Militärpflicht, war alsdann als Referen¬
dar im Bezirk des OberlandesgerichtsCiiln be¬
schäftigt und legte die große Staatsprüfung aM
9. Februar 1910 ab. Mit dem Beginn des
Jahres 1911 ist er als Hilfsarbeiter in den
Provinzialdiensteingetretenund seitdem bei dem
Vorstand der Landesversicherungsanstalttätig-
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